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Zusammenfassung
Der globale Klimawandel stellt mit seinen Folgen die Menschheit vor zahlreiche Herausforderungen. Die Redu-
zierung von Treibhausgasemissionen in den Industriestaaten ist eine davon. Denoch reichen die bisherigen Be-
mühungen nicht aus, um die gesteckten Reduktionsziele zu erreichen. Somit müssen neben Klimaschutz- auch 
Anpassungsmaßnahmen zur Minderung von klimawandelbedingten Risiken und Schäden erarbeitet und umge-
setzt werden. Hiefür wurden sowohl auf internationaler als auch nationaler, regionaler und lokaler Ebene Klima-
anpassungsstrategien entwickelt, die unter anderem den künftigen Hitzeentwicklungen entgegenwirken sollen. 

Steigende Temperaturen können sich negativ auf Ökosysteme, das Bauwesen und die menschliche Gesundheit 
auswirken, sodass eine vorausschauende und klimaangepasste Stadtgestaltung zunehmend bedeutsamer wird. 
Hier sind die kommunalen Entscheidungsträger gefordert mit Hilfe ihrer bestehenden Instrumente der Raumor-
dung und Bauleitplanung verstärkt Anpassungsmaßnahmen zu prüfen, zu planen und durchzuführen. Innerhalb 
der Bauleitplanung besteht die Möglichkeit begrünte Fassaden zum Schutz von Gebäuden und ihrer Bausubstanz 
sowie der menschlichen Gesundheit formell und informell zu manifestieren bzw. finanziell zu fördern. Diese An-
passungsmaßnahme wird bislang aber nur nebensächlich behandelt, wodurch sich die Frage ergeben hat:

Welche Instrumente nutzen Städte, um den Ausbau von Fassadenbegrünungen voranzutreiben bzw. 
die Akzeptanz für begrünte Fassaden bei den Bauherren, Architekten und Investoren zu steigern?

 Wie werden diese umgesetzt und hinsichtlich ihres Erfolges evaluiert? 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Stärken und Schwächen von sechs bestehenden Strategien auf kommunaler Ebene 
(rechtliche, fnanzanpolitische und persuasive Instrumente) bezüglich einer erfolgreichen Realisierung von Fassa-
denbegrünungen zu analysieren und hinsichtlich ihres Überzeugungspotenzials zu bewerten. Methodisch wurde 
hierfür die Wirkungsanalyse und die verbal-argumentative Bewertung genutzt, welche von einer Literatur- und 
Internetrechcherche, vorortgeführten Interviews und Besichtigung von Praxisbeispielen begleitet wurde. 

Als Quintessens aus der Analyse und der Bewertung ihrer Erkenntnisse kann konstatiert werden, dass Fassaden-
begrünungen ein hohes Schadenspotenzial bei einer nicht sachgemäßen Anbringung und Pflege haben. Dieser 
Umstand wurde oftmals bei den Planungen von Bauherren nicht oder nur unzureichend bedacht - mit den ein-
hergehenden negativen Folgen. Aus diesem Grunde werden Fassadenbegrünungen heute sowohl innerhalb der 
kommunalen Verwaltungen als bei der Bevölkerung und bei Architekten etc. mit großen Vorbehalten hinsichtlich 
der Fassadenschäden und technischen Umsetzungsmöglichkeiten betrachtet. Aber auch andere Gestaltungsvor-
stellungen von Fassaden lassen die Begrünung oftmals scheitern, obwohl es mittlerweile diverse Gestaltungs-
möglichkeiten mitsamt ansprechenden Fassadenkombinationen gibt. Dabei können Fassadenbegrünungen ins-
besondere in thermisch, lärm- und lufthygienisch belasteten sowie hochversiegelten Bereichen einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bewohner leisten, da sie durch ihren geringen Bodenverbrauch nicht mit 

anderen Nutzungsinteressen konkurrieren. Ziel sollte es also sein nicht nur Begrünungswillige zu motivieren, son-
dern auch Skeptiker zu überzeugen bzw. ihre Vorurteile zu mindern. 

Abgeschlossen wurden die Arbeit mit Handlungsempfehlungen zur Erstellung eines Leitfadens, welcher eine er-
folgreiche Realisierung von Mauerwerksbegrünungen sowohl auf bauleit- wie auch bauplanerischer Ebene er-
möglichen soll.
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1. Einführung in die Thematik 
Der weltweite Klimawandel mit der einhergehenden globalen Erderwärmung (IPCC 2014: 42ff.) stellt die 
Menschheit vor zahlreiche Herausforderungen. Eine davon ist, wie die Industriestaaten ihre Treibhaus-
gasemissionen (THG)1 verringern können, um die Auswirkungen des Klimawandels wie beispielsweise 
den Temperaturanstieg und die sich daraus ergebenden Folgen für die Menschheit und die Umwelt zu 
begrenzen (IPCC 2014: 61ff.). Dafür müssten aber die weltweit anthropogen verursachten Emissionen 
bis 2050 um 80 Prozent verringert werden. Dies erfordert fast vollständig emissionsfreie Industrieländer 
(GERMANWATCH e.V. 2010: 10, 13, 17). Dafür sollten einerseits verschiedene Maßnahmen zum Klima-
schutz (Mitigation) vorangetrieben werden, um die THG zu reduzieren. Anderseits sollte durch konkrete 
Planungen und Maßnahmen eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Adaption) erfolgen (KU-
FELD, W. 2013: 4, 5). 

Über das Kyoto-Protokoll haben sich verschiedene 
Staaten verpflichtet, einen Beitrag zur Senkung der 
Emissionen von den sechs wichtigsten Treibhausga-
sen zu leisten. Die EU und folglich auch Deutschland 
sind Teil dieser Klimaschutzkonvention (AUSWÄRTI-
GES AMT 2011: 25.12.2013). So sind vom Europäi-
schen Rat und vom Europäischen Parlament zahlrei-
che Richtlinien zum Klimaschutz erlassen worden, die 
von den europäischen Mitgliedsstaaten in nationales 
Recht implementiert werden müssen.2 Dennoch rei-
chen die bisherigen Bemühungen bzw. gesteckten 
Ziele zur Senkung der THG-Emissionen nicht aus, um 
„die globale Klimaänderung zumindest in Schranken zu 
halten” (BMUB 2014: 08.07.2016). Somit „werden Fol-
gen des Klimawandels auftreten, an die wir uns anpas-
sen müssen” (BMUB 2014: 08.07). Die Notwendigkeit 
von Klimaanpassungsstrategien haben die internatio-
nalen Staaten schon in den 1990ziger Jahren erkannt 
und in mehreren Konventionen Klimaanpassungs-
maßnahmen erarbeitet (vgl. BMUB 2014: 08.07.2016; 
UN o.J.: 08.07.2016). Auf europäischer Ebene finden 
sich erste Vorschläge zum Thema Klimaanpassung 
in dem 2007 veröffentlichten Grünbuch (vgl. BMUB 
2014: 08.07.2016; EK 2007: 16ff.), welches 2009 um 

das Weißbuch ergänzt wurde. Das Weißbuch zielt 
auf die schrittweise Konkretisierung einer europawei-
ten Anpassungsstrategie ab, die ab 2013 umgesetzt 
werden soll (vgl. BMUB 2014: 08.07.2016; EK 2009: 
8ff.). Diese Bestrebungen mündeten dann 2012 in 
eine Internetplattform Climate-ADAPT3 zum Informa-
tionsaustausch sowie 2013 in eine EU-Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel4 (vgl. UBA 2013a: 
09.07.2016; EK 2013: 5ff.). 

Im Zuge der internationalen und europäischen Klima-
anpassungsstrategien hat die Bundesregierung 2008 
die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del (DAS) verabschiedet (UBA 2013b: 09.07.2016) 
und diese im Jahr 2011 um den Aktionsplan Anpas-
sung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel (APA) ergänzt (UBA 2013c: 09.07.2016). 
Überdies wurde im Jahr 2015 der Fortschrittsbericht 
zur DAS beschlossen, um mit dessen Erkenntnisse 
die DAS und den APA weiterzuentwickeln. Ferner-
hin wurde die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber 
dem Klimawandel im Juni 2015 vom Netzwerk Vul-
nerabilität5 vorgestellt (vgl. UBA 2016: 09.07.2016). 
Gemeinsames Ziel der verabschiedeten nationalen 

Klimaanpassungsmaßnahmen ist „die Verminderung 
der Verletzlichkeit bzw. der Erhalt und die Steigerung 
der Anpassungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftli-
cher und ökonomischer Systeme an die unvermeid-
baren Auswirkungen des globalen Klimawandels” 
(DIE BUNDESREGIERUNG 2008: 5), welche über die 
Fortschreibungen konkretisiert (vgl. DIE BUNDESRE-
GIERUNG 2011: 8) bzw. entsprechend neuer Erkennt-
nisse weiterentwickelt wurden, um „die Anpassung an 
den Klimawandel dauerhaft in allen gesellschaftlichen 
Bereichen und bei den relevanten Akteuren zu veran-
kern” (DIE BUNDESREGIERUNG 2015: 8). Adaption 
beinhaltet hierbei neben nationalen und regionalen 
Strategien auch praktische Maßnahmen auf Gemein-
schaftsebene oder von Privatpersonen. Die Maßnah-
men können sowohl vorgreifend wie auch reaktiv sein 
und betreffen nicht nur die natürliche, sondern auch 
die gebaute Umwelt (vgl. EK 2007: 3). Dennoch ist die 
Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen begrenzt. 
Sobald „bestimmte Temperaturschwellen überschrit-
ten werden, muss mit bestimmten schweren und irre-
versiblen Klimaauswirkungen (…) gerechnet werden” 
(EK 2007: 3). Dennoch sind sie eine „unvermeidbare 
und unerlässliche Ergänzung zum Klimaschutz” (EK 
2007: 3), auch wenn sie keine Alternative zur Verrin-
gerung der THG-Emissionen sein können (vgl. EK 
2007: 3). Aus diesem Grunde wird eine rechtzeitige 
Anpassung an den Klimawandel immer bedeutsamer, 
um Risiken und Schäden zu verringern und höheren 
Schadens- und Anpassungskosten künftig vorzubeu-
gen (vgl. DIE BUNDESREGIERUNG 2015: 8).

Ein Aspekt des Klimawandels sind steigende Tem-
peraturen mit Folgen wie vermehrten Hitzeperioden, 
welche sich nicht nur negativ auf das Ökosystem aus-
wirken, sondern auch die menschliche Gesundheit 

und das Bauwesen6 beeinflussen (vgl. IPCC 2014: 
53, 61ff., 69, 75; DIE BUNDESREGIERUNG 2008: 
16ff.). Insbesondere Stadträume sind wegen ihrer ho-
hen baulichen Dichte und der daraus resultierenden 
Flächenversiegelung bzw. wegen der fehlenden Grün-
flächen stark von hochsommerlichen Hitzeperioden 
betroffen, welche das Stadtklima7 künftig verändern 
werden. Dies wird durch den Klimawandel zusätzlich 
verstärkt werden, da steigende Durchschnitts- und 
Maximaltemperaturen8 in der Stadt zu einer höheren 
Wärmespeicherung und damit zu sogenannten Wär-
meinseln9 führen können - wie es die nachfolgende 
Abbildung verbildlicht.10 

Fernerhin können sich Luftschadstoffe (z.B. Ozon) ver-
mehrt bilden und aufgrund fehlender Frischluftschnei-
sen kaum abtransportiert werden.11 Diese Entwicklung 
wirkt sich insbesondere auf die menschliche Gesund-
heit von vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Seni-
oren, Kranken oder Kleinkindern aus, die auf höhere 
Temperaturen empfindlicher reagieren. Aber auch ge-
sunde Menschen können durch Hitzetage erschöpfter 
sein und damit wirtschaftliche Aktivitäten mindern. Auf-
grund des demographischen Wandels12 wird sich der 
Anteil der vulnerablen Bevölkerungsgruppen erhöhen, 
so dass „im Bereich der Siedlungsplanung Szenari-
en des klimatischen und demographischen Wandels 
miteinander in Beziehung gesetzt werden [müssen]” 
(HEYL/MIEG 2013: 115). Nicht nur die menschliche 
Gesundheit ist von steigenden Temperaturen betrof-
fen, sondern auch das Bauwesen, welches im Gestal-
tungsbereich der kommunalen Entscheidungsträger 
liegt und von privaten sowie öffentlichen Bauherren 
umgesetzt wird. Dabei stellt das Bauwesen einen von 
zahlreichen Parametern zum Gesundheitsschutz dar, 
welcher folglich von der Stadtplanung aktiv beeinflusst 

1  Näheres siehe Glossar „Treibhausgase (THG)”
2   Vgl. Richtlinien wie RL 2009/28/EG, RL 2006/32/EG, RL 

2009/72/EG, RL 2010/31/EU, RL 2009/125/EG
3  Link: http://climate-adapt.eea.europa.eu/ - am 

09.07.2016
4  Näheres siehe Glossar „Anpassung an den Klimawan-

del”
5  Zusammenschluss von 16 Bundesbehörden und-ins-

tituten und einem wissenschaftlichen Konsortium, wel-
che von 2011 bis 2015 eine Analyse der Vulnerabilität 
Deutschlands gegenüber dem Klimawandel durchge-
führt haben (vgl. UBA 2016: 09.07.2016). 

6    Das Bauwesen umfasst hier die klimatischen Auswir-
kungen des Klimawandels auf Gebäude, Bauwerke und 
Infrastruk- turen sowie die Bauplanung, -technik und 
-ausführung wie auch die entsprechende Gebäudepla-
nung, technische Ausstattung und verwendeten Bau-
stoffe (vgl. UBA 2015: 416).

7 Siehe Glossar „Stadtklima”
8  Näheres zu den prognostizierten Temperatursteige-

rungen und Hitzeperioden siehe DIE BUNDESREGIE-
RUNG 2015: 43f., ausführlich 100ff.

9 Hitzeinseln bewirken, dass städtische Bereiche auf-
grund ihrer zunehmenden Baudichte und Versiegelung 
in den Nachmittags- und Nachtstunden deutlich langsa-
mer abkühlen als ihre Umgebung. Dies ist besonders 
bei anhaltenden Hitzeperioden und Tropennächten be-
deutsam, da sie die menschliche Gesundheit stark be-
lasten können (vgl. UBA 2015: 435; HEYL/MIEG 2013: 
100f.).

10 Weitere Einwirkfaktoren sind der Himmelssichtsfaktor, 
die Albedo, der Anteil versiegelter/bebauter Fläche so-
wie die Wechselwirkung von Strahlung und Bebauung, 
ausführlicher beschreibt es die TU DARMSTADT/ TU 
BRAUNSCHWEIG 2013: 172ff., welche auch das Wär-
meinselrisiko für verschiedene Stadtraumtypen klassifi-
ziert haben.

11 Ausführlich zur Vulnerabilität Deutschlands hinsichtlich 
der menschlichen Gesundheit siehe UBA 2015: 602-
631

12 Siehe Glossar „Demographischer Wandel”
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bzw. gestaltet werden kann. Durch Hitzeperioden kön-
nen einerseits Schäden an Gebäuden und Infrastruk-
turen entstehen und anderseits kann sich das Innen-
raumklima verändern, was sowohl den Aufwand zur 
Kühlung des Gebäudes erhöht, als auch die menschli-
che Gesundheit belastet.13 Diese Entwicklungstenden-
zen steigern trotz verbesserter Klimafolgenforschung 
und trotz Klimamonitoring Unsicherheiten in der Pla-
nung. Folglich ist eine flexible und klimaangepasste 
Auslegung der Instrumente erforderlich. Der Bereich 
der Klimaanpassung ist vor allem eine kommunale 
Aufgabe (vgl. UBA 2012: 3f., 8, UBA 2015: 418, 435ff., 
606ff.; BMVBS 2013: 8, 17; DIE BUNDESREGIE-
RUNG 2015: 54-60,164, 181, 215; HEYL/ MIEG 2013: 
101, 114f.), „da die kommunalen Entscheidungsträger 

gefordert [sind], räumlich geeignete Anpassungsmaß-
nahmen zu entwickeln und umzusetzen” (UBA 2012: 
4). Durch den Klimawandel ergeben sich für das Bau-
wesen neue Herausforderungen hinsichtlich der Vor-
sorge und dem Schutz von Menschen und Sachgütern 
(vgl. UBA 2015: 416).

1.1 Problemstellung 
Der Anstieg der Temperaturen ist das deutlichste 
Klimasignal mit erheblichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, das Stadtklima, die Luftqua-
lität und das Bauwesen - vor allem Verdichtungsräume 
sind betroffen (vgl. DIE BUNDESREGIERUNG 2015: 
57, 164f.). Das Umweltbundesamt (UBA) schätzt die 
Vulnerabilität innerhalb des Bauwesens wie folgt ein:

„Die Vulnerabilität des Handlungsfelds „Bauwesen” ist 
somit- aufgrund der Betroffenheit sowie der mittel- bis 
langfristigen Reaktionszeit- derzeit als mittel bis hoch 
einzuschätzen. Sie könnte jedoch bei einem starken 
Wandel in ferner Zukunft deutlich zunehmen.” (UBA 
2015: 446)

Somit lässt sich konstatieren, dass im Bereich Bau-
wesen kommunale Entscheidungsträger im Rahmen 
einer vorausschauenden und klimaangepassten 
Stadtgestaltung gefordert sind, welche mit ihren be-
stehenden Instrumenten der Raumordnung und der 
Bauleitplanung verstärkt Anpassungsmaßnahmen 
prüfen, planen und realisieren sollten (vgl. DIE BUN-
DESREGIEURUNG 2015: 60, 84; BMVBS 2013: 9; 
UBA 2012: 4; UBA 2015: 445ff.). Überdies könnte so 
auch ein Beitrag für den Schutz der menschlichen Ge-
sundheilt geleistet werden, in dem die Hitzebelastung 
reduziert und die Luftqualität verbessert wird. 

Für die Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnah-
men hat der Bund verschiedene Vorhaben initiiert, 
welche Spektren wie die Identifizierung möglicher Kli-
mafolgen, aber auch die Umsetzung von Maßnahmen 
auf regionaler und kommunaler Ebene erforschen bzw. 
unterstützen: KLIMZUG - Klimawandel in Regionen 
zukunftsfähig gestalten sowie ExWoSt - Experimentel-
ler Wohnungs- und Städtebau.14 So sind im Bereich 
des Bauwesens diverse Vorschläge zur Anpassung an 
vermehrte Hitzeperioden erarbeitet worden:

• die benötigte Sicherung von Frischluftver-
sorgung durch Grünzüge in dichtbesiedelten 
Stadtgebieten (HEYL/MIEG 2013: 114) 

• Ausnutzung des bestehenden Bauord-
nungsrechts (z.B. Gestaltung von baulichen 
Anlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

(KLIMZUG-NORD Verbund 2014: 18)

• Vorbildfunktion bei öffentlichen Gebäuden 
(KLIMZUG-NORD Verbund 2014: 44) 

• Begrünungsmaßnahmen (z.B. Dach- und 
Fassadenbegrünung) zur Kühlung von son-
nenbeschienenen Flächen bzw. Gebäude-
optimierung (DYNAKLIM 2014: 81; NORD-
WEST2050 2014: 52)

• Technologische Konzepte zur Sicherung des 
Innenraumklimas (KLIMZUG Nordhessen 
2013: 315, 429ff.)

• Schaffung bzw. Optimierung von finanziellen 
Anreizen (NORDWEST2050 2014: 66f.)

Dennoch sind diese Empfehlungen und ihre erfolgrei-
che praktische Umsetzung kaum weiter konkretisiert 
worden, insbesondere Begrünungsmaßnahmen von 
Fassaden und ihre baurechtliche Sicherung. Dies be-
ruht möglicherweise darauf, dass sich Forschungsvor-
haben wie KLIMZUG-NORD sich hauptsächlich mit 
den Auswirkungen des Klimawandels in Metropolregi-
onen auseinandergesetzt haben. Aber auch bei den 
Modellvorhaben vom ExWoSt15 sind Maßnahmen für 
eine Umsetzung von begrünten Fassaden im Rahmen 
des Forschungsvorhabens „Urbane Strategien zum 
Klimawandel” nur von zwei Untersuchungsräumen 
thematisiert worden, obwohl das Forschungsvorhaben 
„Stadtentwicklung - Rechtsfragen zur ökologischen 
Stadterneuerung” schon 2009 zu dem Schluss ge-
kommen ist, dass Festsetzungen für Begrünungsmaß-
nahmen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ein proba-
tes Mittel der Bauleitplanung sind (vgl. BBSR IM BBR 
2009: 153, 168f.). 

Die gesichteten Forschungsvorhaben lassen den 

13 Neben Hitzeperioden belasten auch Starkregenereig-
nisse, Sturmfluten und Starkwinde das Bauwesen, die-
se Auswirkungen des Klimawandels sollen aber nicht 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein; ausführliche 
Informationen zur Vulnerabilität Deutschlands hinsicht-
lich des Bauwesens siehe UBA 2015: 416-450

14 Es wurden zudem die Auswirkungen des Klimawandels 
auf Ökonomie (Ökonomie des Klimawandels) und die 
Schifffahrt (KIWAS- Auswirkungen des Klimawandels 
auf Wasserstraßen und Schifffahrt) untersucht (vgl. UBA 
2013d: 11.07.2016).

15 ExWoSt fördert innovative Vorhaben und Maßnahmen 
von unter anderem städtebaulichen Themen. Für dieses 
Förderprogramm können sich Akteure im Bereich des 
Städtebaus mit ihren Ländern bewerben. Das bedeutet, 
es können fortlaufend Projekte mittels diesem Förder-
programms initiiert werden (vgl. BBSR IM BBR o.J.a: 
14.07.2016). Für diese Arbeit wurden die abgeschlosse-
nen Studien auf mögliche Hinweise zur hitzeangepass-
ter Stadtgestaltung überprüft. Hiermit haben sich zwei 
Forschungsvorhaben auseinandergesetzt: „Stadtent-
wicklung- Rechtsfragen zur ökologischen Stadterneue-
rung” und „Urbane Strategien zum Klimawandel” (vgl. 
BBSR IM BBR o.J.b: 14.07.2016).

Abb. 1.: 
Stadtklima und seine  
Einwirkfaktoren 
DWD o.J.: 17.07.2016)
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Eindruck aufkommen, dass vor allem mit Hilfe von 
technologischen Konzepten das Innenraumklima von 
Gebäuden gesichert werden soll. Diese werden durch 
Gesetzesvorgaben wie dem Erneuerbaren Energien 
Gesetz (EEG), dem Erneuerbaren Energien Wärme-
gesetz (EEWärmeG) und durch die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) unterstützt und können im Rah-
men der Bebauungsplanung mit dem bestehenden 
Festsetzungskatalog nach § 9 Abs. 1 BauGB und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) rechtlich zum gro-
ßen Teil gesichert werden (vgl. BBSR IM BBR 2009: 
168ff.). Die unterstützende Wirkung von Fassaden-
begrünung wird eher nebenbei erwähnt, aber nicht 
genauer konkretisiert (vgl. BBSR IM BBR 2009: 121, 
169; KLIMZUG-NORD Verbund 2014:18; DYNAKLIM 
2014: 81; NORDWEST2050 2014: 52). Nur nord-
west2050 sieht unter anderem Fassadenbegrünungen 
als eine Möglichkeit um „den Bedarf an ingenieurwis-
senschaftlichen Lösungen” (NORDWEST2050 2014: 
52) zu senken bzw. städtischen Hitzeinseln entgegen-
zuwirken, geht aber im Rahmen des Projekts nicht 
tiefgehender darauf ein (vgl. NORDWEST2050 2014: 
52). Somit stellt sich die Frage, wie Maßnahmen für 
Fassadenbegrünungen tatsächlich umgesetzt werden, 
sei es über die kommunale Bauleitplanung wie auch 
durch die Bauherren. Ebenfalls ist kaum nachvollzieh-
bar, weshalb Fassadenbegrünungen im Rahmen von 
Klimaanpassungsmaßnahmen allenfalls nebenbei 
berücksichtigt werden. Diese Fragen stellen sich ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass beispielsweise 
in anderen europäischen Metropolen wie Wien16 und 
Paris17 bereits ehrgeizige Begrünungsprogramme 
verabschiedet und in diversen Städten wie Singapur, 
London, Sydney, Tokio, Pittsburgh, Bogota und Mai-
land sogar neuartige Begrünungsformen von Gebäu-
den umgesetzt worden sind (vgl. WOOD et al. 2014). 

1.2 Forschungsstand
Zunächst soll ein kurzer Einblick in die aktuelle Dis-
kussion in der Literatur hinsichtlich der Umsetzungs-
möglichkeiten von Fassadenbegrünungen gegeben 
werden. 

Die Begrünung von Fassaden wird schon seit Jahr-
hunderten im Bauwesen angewendet. Bekannteste 
Beispiele sind die Hängenden Gärten von Babylon und 
die isländischen, mit Gras bewachsenen Torfhäuser, 
wie es die nachfolgenden Abbildungen veranschauli-
chen. Mit Hilfe der Bepflanzung sollten entsprechend 
der klimatischen Gegebenheiten kühlende oder wär-
mende Effekte erzielt werden. Unterschätzt werden 
sollte aber auch nicht “the link between humans and 
nature [,which] is now more important than ever, as 
more than half of the world´s population resides in cit-
ies, where the natural environment is being substituted 
for the man-made” (vgl. WOOD et al. 2014: 14). Mag 
sich die mittelalterliche Stadt von der wilden Natur und 
ihrem Umland mittels ihrer kompakten Bauweise klar 
abgrenzt haben, hat sich vor allem im Zuge der Indust-
rialisierung Widerstand gegen die Perspektive: 

„An dieser Frage scheiden sich die Geister der leiden-
schaftlichen Urbaniten und der Stadtfeinde. Mit allem 
Nachdruck sei gesagt, daß Städte seit ihren Anfängen 
die fortschreitende Emanzipation des Menschen von 
der Natur zum unbewußten Ziel haben und jeweils nur 
so viel an ,denaturierten Naturprodukten‘ in sich integ-
rieren, als es den von kulturellen Prämissen, Normen 
und Theoretischer Rahmen Stadt und Natur Vorurtei-
len abhängigen Städtebauern und Stadtbewohnern 
entspricht‘‘ (nach LICHTENBERGER, zitiert in CHILLA 
2004: 16)

gebildet und fand in der Gartenstadtbewegung mit 
einem Kletterpflanzenboom ihren ersten Höhepunkt 
innerhalb der Gartengestaltung. Geriet die Garten-
stadtidee nach den beiden Weltkriegen geradezu in 
Verruf, folgte im Zuge der Stadtkritik (Unwirtlichkeit 
der Städte) ein erneuter Diskurs zur Fassadenbe-
grünung, welcher in den 1980ziger Jahren wieder in 
eine Euphoriephase mündete (vgl. CHILLA 2004: 17-
27, 37-42). Die hierzu veröffentlichen Publikationen 
spiegeln dementsprechend den jeweiligen Zeitgeist 
wider und beschäftigen sich mit der Botanik (Pflan-
zenauswahl), Architektur (technische und bauliche 
Anwendungsmöglichkeiten) und Ökologie (messbare 
Effekte der Fassadenbegrünung auf das Stadtklima) 
(vgl. KÖHLER 2011: 18.07.2016). Festzuhalten ist, 
dass schon zu den vorangegangenen Euphoriepha-
sen die positiven Auswirkungen von Pflanzengrün 
bekannt waren und bewusst nach Außen transpor-
tiert wurden. Um die damaligen politischen Ziele ei-
ner zügigen Umsetzung von Fassadenbegrünung zu 
erreichen18, wurden allerdings Aspekte wie Akzep-
tanzprobleme und ihre technische Komplexität so-
wohl vom öffentlichen Sektor als auch in den veröf-
fentlichten Publikationen kaum thematisiert. Wodurch 

sich in den 1990ziger Jahren eine Ernüchterung ein-
stellte, welche die öffentlichen Fördermittel aufgrund 
der allgemeinen Skepsis und Umsetzungsprobleme 
zurückgehen ließ (vgl. CHILLA 2004: 26, 37-40, 47). 
Auch die Sichtung der veröffentlichten Publikationen 
verdeutlicht, dass insbesondere zwischen 1985 und 
1995 das mögliche Schadenspotenzial von Fassaden-
begrünung thematisiert wird- insbesondere ALTHAUS 
gehört trotz Befürwortung von Fassadenbegrünung 
zu ihren kritischen Betrachtern (vgl. KÖHLER 2011: 
18.07.2016; CHILLA 2004: 46). ALTHAUS bewertet 
zwar „Fassadenbegrünungen durchaus als sinnvolles 
urbanes Gestaltungsmittel (…), so bleibt aufgrund der 
zahlreichen Verweise auf wissenschaftlich ungeklärte 
Schadenspotenziale der Gesamteindruck doch zumin-
dest zweischneidig: Die mannigfaltigen Risiken lassen 
den Einsatz von Fassadenbegrünungen letztlich we-
nig reizvoll erscheinen” (CHILLA 2004: 46). Dennoch 
wird Fassadenbegrünung bis heute als ein wertvol-
les Instrument in der Stadtgestaltung und Klimaan-
passung angesehen (vgl. CHILLA 2004: 26, HEYL/ 
MIEG 2013: 114; KLIMZUG-NORD Verbund 2014: 
18; KLIMZUG-NORD Verbund 2014: 44; DYNAKLIM 
2014: 81; NORDWEST2050 2014: 52, 66f.; KLIMZUG 

16 Wien nimmt im Bereich der Fassadenbegrünung eine 
sogenannte Vorreiterrolle ein und wird auch als eine Re-
ferenzstadt im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden 
(siehe Abschnitt 4).

17 Paris hat 2014 ein ehrgeiziges Begrünungsprogramm 
zur Reduzierung des Wärmeinseleffektes verabschie-
det, welches bis 2020 unter anderem 1 Million Quadrat-
meter an Dach- und Fassadenbegrünung vorsieht. Das 
Besondere am Konzept ist die breite Unterstützung und 
auch Beteiligung der Bevölkerung, welche aufgerufen 
wurde Begrünungsprojekte für Pariser Straßen oder öf-
fentliche Parks vorzuschlagen. Ein Drittel der Vorschlä-
ge waren Fassadenbegrünungen, die zu ein Drittel aus 
Obst- und Gemüsebepflanzungen (sogenannte Vertika-
le Gärten) bestehen sollen. Alle Neubauten sollen Ge-
bäudebegrünungen erhalten und 400 Bestandsbauten 
sollen unter Berücksichtigung des Denkmalsschutzes 
nachträglich bepflanzt werden. Hierfür sollen auch öf-
fentliche Gebäude mit gutem Beispiel vorangehen. Über 
diverse Maßnahmen sollen auch Privatpersonen ermu-
tigt werden Teil des Programms zu werden (vgl. Ansel 
2015: 5) Darüber hinaus sind in Paris diverse öffentliche 
wie auch private Gebäude durch den international be-
kannten Botaniker und Erfinder der Mur Végétal Patrick 
Blanc mit wandgebundenen Systemen begrünt worden- 
Beispiele sind das Quai Branly Museum, die Shopping 
Mall Saint Geneviève de Bois sowie private Gebäude 
(vgl. Blanc o.J.: 11.10.2016).

18 Fassadenbegrünung wurde in dieser Zeit als ein „Muss” 
angesehen, um städtebauliche Missstände zu beseiti-
gen, und weniger als ein Gestaltungsmittel (vgl. CHILLA 
2004: 47). Aber auch Buchtitel wie „Grüner Wohnen- 
Gebäudebegrünung eine Notwendigkeit” von OHL-
WEIN (1984) spiegeln den damaligen Zeitgeist wider. 
Überdies wurde im Jahr 1986/87 mit dem § 9 Abs. 1 Nr. 
25 BauGB die Fassadenbegrünung baurechtlich veran-
kert und somit die Position des Umweltschutzes gestärkt 
(vgl. CHILLA 2004: 61).

Abb. 2: 
Früheste Beispiele der Fas-
sadenbegrünung               
(Wikipedia 2016: 17.07.2016; 
Volcania 2012: 17.07.2016) 
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Nordhessen 2013: 315, 429ff.). Die Forschung und 
Wissenschaft hat insbesondere in den letzten 10 Jah-
ren viele Beiträge zur Verbesserung und Optimierung 
von Fassadenbegrünungssystemen, Pflanzenaus-
wahl und ihre stadtklimatischen Auswirkungen veröf-
fentlicht- vor allem auf internationaler Ebene wird sich 
mit dieser Thematik auseinandergesetzt (vgl. KÖH-
LER 2011: 18.07.2016).19 Fernerhin wird sich in den 
aktuellen Veröffentlichungen auch mit den negativen 
Auswirkungen, dem Planungs- und Pflegeaufwand 
auseinandergesetzt20 und dies nicht mehr nur am Ran-
de erwähnt (CHILLA 2004: 46f.). Dennoch behandeln 
nicht alle veröffentlichen Publikationen aus den soge-
nannten Euphoriephasen21 die negativen Aspekte nur 
nebensächlich. Eine Dokumentation vom Frauenhofer 
hat sich schon 1982 explizit mit möglichen negativen 
Auswirkungen und dem Pflegeaufwand beschäftigt. 
Zwar sehen sie ebenfalls Begrünungsmaßnahmen 
als ein sinnvolles Instrument, um „abstoßende Wohn-
umfelder durch Begrünung annehmbarer und damit 
menschlicher” (Frauenhofer 1982: 7) zu machen und 
entsprechen somit dem damaligen Zeitgeist. Aber in-
teressanter ist folgende Aussage: „Wesentlicher als 
der materielle Aufwand ist die ideelle und praktische 
Bereitschaft der Nutzer, für eine dauerhafte Qualitäts-
verbesserung des Wohnumfeldes durch Begrünungs-
maßnahmen einzutreten” (FRAUHENHOFER 2012: 
8). Hiermit wird deutlich, dass schon damals die im-
mense Bedeutung der Nutzer für eine erfolgreiche Re-
alisierung von Fassadenbegrünung bekannt war. Auch 
CHILLA bestätigt die wichtige Rolle von dynamischen 
Keimzellen und erläutert zudem vorhandene  Akzep-
tanzprobleme (vgl. CHILLA 2004: 51-57, 59-63). Diese 
Relevanz schien aber ansonsten kaum weiter gese-
hen zu werden, da nur vier Arbeiten sich explizit mit der 
Akzeptanz der Bevölkerung zur Fassadenbegrünung 

(1993, 1996, 2001 und 2003) auseinandersetzen. Die 
Publikation aus dem Jahr 2003 von SCHLÖßER stellt 
fest, dass die Veröffentlichungen zu ähnlichen Ergeb-
nissen bei der Bewertung von Fassadengrün durch 
die befragten Bürger kommen.22 Von großer Relevanz 
sind insbesondere emotional-ästhetische Faktoren 
wie persönliches Wohlbefinden und Gestaltung des 
Fassadengrüns, deren Bedeutung bislang innerhalb 
der Wissenschaft unterschätzt wird. 

Als negativ werden vor allem der finanz- und zeitöko-
nomische sowie bauphysikalische Aspekte betrachtet, 
wobei insbesondere der Pflegeaufwand wie Lauben-
tsorgung und Zurückschneiden von Pflanzen bedeut-
sam ist. Wird diese Arbeit als erholsame Gartenarbeit 
oder als eine lästige Pflicht empfunden, wirkt sich dies 
auf die Einstellung gegenüber Fassadenbegrünungen 
aus. Diese Aspekte beeinflussen entscheidend eine 
positive oder negative Grundhaltung hinsichtlich be-
grünter Fassaden. Dennoch sind als positiv empfun-
dene biologisch-ökologische Faktoren (Frost-, Hitze- 
und Regenschutz, isolierende Effekte) sowie negative 
Auswirkungen wie vermehrte Spinnen/Insekten, ver-
dunkelte Zimmer, Erschwerung von Renovierungen 
und verstopfte Regenrinnen/Fallrohre relevant, aber 
nicht akzeptanzentscheidend. Darüber hinaus kön-
nen begrünte Fassaden in dichtbesiedelten Städten 
ein hohes Konfliktpotenzial aufweisen, da sie an der 
Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum lie-
gen und folglich Auseinandersetzungen mit Nachbarn 
sowie destruktive Einwirkungen durch Außenstehende 
zu einer Zerstörung bzw. Entfernung des Fassaden-
grüns führen können oder diese gar nicht erst ange-
bracht werden (SCHLÖßER 2003: 149-155). Diese 
Problematik ist zwar nicht akzeptanzentscheidend, 
kann aber politische Ziele wie die Ausweitung von 

Fassadenbegrünungen und eine erfolgreiche Reali-
sierung von bauleitplanerischen Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB konterkarieren  (vgl. SCHLÖ-
ßER 2003: 151f.; CHILLA 2004: 62).

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen 
die Komplexität, um Fassadenbegrünungen erfolg-
reich und vor allem dauerhaft umzusetzen. Gerade 
vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung wird 
deutlich, weshalb Fassadenbegrünungen im Rahmen 
von Klimaanpassungsmaßnahmen nur nebenbei be-
rücksichtigt werden. Den Experten ist bewusst, dass 
„zahlreiche Probleme auf der Umsetzungsebene je-
doch auch hier den Gedanken an den - vor allem im 
frühen - Diskurs vertretenen Aspektes ,schnell, ein-
fach, billig‘ nicht mehr zu [lassen]. Im Mittelpunkt steht 
hierbei der Zweifel an der (dauerhaften) Wirksamkeit 
des ,vorschreibenden‘ Vorgehens: Die Zweifel bezie-
hen sich auf Vollzugsdefizite, auf die weit verbreitete 
Praxis, Dispense zu erteilen sowie auf häufig unpro-
fessionelle Umsetzungen und die häufig zeitnahe Be-
seitigung der Begrünungen nach der Bauabnahme. 
Pointiert bezeichnet eine Expertin das Ergebnis als 
„Zwangsbegrünungen“, denen keine Dauerhaftigkeit 
beschieden ist.” (CHILLA 2004: 62).

Somit wird deutlich, dass neben einer rechtlichen und 
politischen Manifestierung von begrünten Fassaden 
vor allem die Bevölkerung hiervon überzeugt werden 
muss.

1.3 Ziel- und Fragestellung 
Als Quintessens aus den vorangegangenen Ausfüh-
rungen lässt sich feststellen, dass Kommunen mittels 
bauleitplanerischen Festsetzungen gemäß § 9 Abs.1 
Nr. 25 BauGB sowie von verbindlichen Pflanzgeboten 

nach § 178 BauGB das Bauwesen im Rahmen von 
Neuplanungen beeinflussen kann. Fernerhin ermög-
licht das besondere Städtebaurecht im Sinne von §§ 
136ff. BauGB, §§ 171a ff. BauGB und 171f BauGB 
Möglichkeiten im Baubestand Fassadenbegrünungen 
umzusetzen (vgl. BBSR im BBR 2009: 19f.)23. Trotz 
ihrer Komplexität und Vorbehalte weisen begrünte 
Fassaden neben positiven ökologischen Auswirkun-
gen auch ein hohes gestalterisches Potenzial auf, wel-
ches als emotional-ästhetischer Faktor entscheidend 
deren Akzeptanz beeinflussen kann. Mittels begrünter 
Fassaden können Kommunen folglich einen Beitrag 
zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung leisten, da 
das Innenraumklima und die Luftqualität verbessert 
sowie den Hitzeinseln entgegengewirkt wird. Obgleich 
die positiven Auswirkungen von begrünten Fassaden 
Politik und  Bevölkerung in der Regel bekannt sind, 
gibt es Vorbehalte wie beispielsweise den Pflegeauf-
wand, Spinnen und Fassadenbeschädigungen ge-
genüber dieser Form der Klimaadaption. Somit stellt 
sich die Frage, wie der Zuspruch in der Bevölkerung 
gesteigert werden kann. Da rein rechtliche Vorgaben 
nicht ausreichend sind, kommen zur Akzeptanzsteige-
rung vor allem persuasive Instrumente in Betracht, die 
die rechtlichen und finanzpolitischen Instrumente er-
gänzen können (vgl. CHILLA 2004: 64f.; SCHLÖßER 
2003: 157f.). Mehrere Städte verfolgen mit verschie-
denen Strategien einen Ausbau von Fassadenbegrü-
nungen, womit sich folgende Fragestellung ergibt:

Welche Instrumente nutzen Städte, um den Aus-
bau von Fassadenbegrünungen voranzutreiben 
bzw. die Akzeptanz für begrünte Fassaden bei den 
Bauherren, Architekten und Investoren zu stei-
gern? Wie werden diese umgesetzt und hinsicht-
lich ihres Erfolges evaluiert? 

19 KÖHLER hat aber nur bis 2011 die veröffentlichten Pub-
likationen veröffentlicht.

20 Siehe beispielsweise KÖHLER, M. (2012);  TU DARM-
STADT/TU BRAUNSCHWEIG 2013; WOOD et al. 2014

21 Für eine ausführliche Beschreibung der historischen 
Entwicklung von Fassadenbegrünung und ihren Diskurs 
wird auf CHILLA 2004: 16-27; 37-45 verwiesen.

22 Ein Vergleich mit dem von 1993 veröffentlichten For-
schungsprojekt von PREUß et al. bestätigt dies (vgl. 
PREUß et al. 1993: 90f.). Die beiden anderen Arbeiten 
sind unveröffentlichte Diplomarbeiten vom Geographi-
schen Institut der Universität Köln (vgl. SCHLÖßER 
(2003): 172, 180) und konnten über das Internet und die 
Fernleihe zur Einsicht nicht organisiert werden. Aus die-
sem Grunde wird ausschließlich die Arbeit von SCHLÖ-
ßER betrachtet. 

23 Fassadenbegrünung ist ein Aspekt, um eine klima-
ökologische Stadterneuerung voranzubringen, für wei-
tere Informationen wird auf den Forschungsbericht des 
BBSR im BBR 2009 verwiesen.
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Ziel dieser Arbeit ist es, die Stärken und Schwächen 
von bestehenden Strategien auf kommunaler Ebene 
bezüglich einer erfolgreichen Realisierung von Fassa-
denbegrünungen zu analysieren und hinsichtlich ihres 
Überzeugungspotenzials zu bewerten. 

Rechtliche und finanzpolitische Instrumente sind eng 
mit den persuasiven Instrumenten24 verflochten (vgl. 
CHILLA 2004: 64), sodass eine umfassende Analyse 
aller Instrumente erforderlich ist. Diese gewonnenen 
Erkenntnisse sollen in die Handlungsempfehlungen 
für einen Leitfaden integriert werden, um letzten En-
des eine ganzheitliche Strategie für begrünte Fas-
saden entwickeln zu können. Die anschließenden 

Forschungsfragen dienen als Grundlage für die Analy-
se, um mit ihrer Hilfe die Fragestellung zu beantworten

1.4  Methodisches Vorgehen
Um die die Fragestellung zu beantworten und das Ziel 
zu erreichen, werden zunächst bestehende rechtliche, 
finanzpolitische und informelle Instrumente sowie ak-
tuelle Umsetzungsmöglichkeiten von Fassadenbegrü-
nungen erläutert. Darüber hinaus werden mögliche 
Herausforderungen der jeweiligen Instrumenten be-
schrieben, welche letzten Endes eine erfolgreiche Re-
alisierung von begrünten Fassaden entgegenwirken 
können. Mit Hilfe der Internet- und Literaturrecherche 
soll über eine deskriptive Textanalyse das vorhande-
ne Wissen erweitert und der Ist-Zustand beschrieben 
werden (vgl. MEIER-KRUKER, V./RAUH, J. 2005: 12).  

Anschließend werden sechs Städte hinsichtlich der 
Forschungsfragen 1.2, 1.3, 2.1-2.3 untersucht werden. 
Neben der deskriptiven Analyse der kommunalgenutz-
ten Instrumente im Hinblick auf die eben genannten 
Forschungsfragen werden noch vis-á-vis geführte, 
problemzentrierte Leitfadeninterviews mit den kom-
munalen Planungsträgern geführt, um offene Fragen 
zu beantworten (vgl. MEIER-KRUKER, V./RAUH, J. 
2005: 65).25 Darüber hinaus sollen durch Vorortbege-
hungen realisierte Fassadenbegrünungen hinsichtlich 
ihrer Umsetzungsformen (Forschungsfragen 2.1 und 
2.2) betrachtet werden.

Die Erkenntnisse aus dem Ist-Zustand und der ver-
wendeten kommunalen Instrumente werden mit Hilfe 
einer verbal-argumentativen Wirkungsanalyse zu-
sammengeführt und bewertet (vgl. SCHOLLES 2008: 
334ff.). Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines Soll-Ist-
Vergleichs, welcher die beschriebenen Zustände in 
Beziehung zu den kommunal gesetzten Zielen im Be-
reich der Fassadenbegrünung setzt (vgl. SCHOLLES 
2005: 97). Persuasive Instrumente werden vor allem 

von kommunalen Planungsträgern erarbeitet und ge-
nutzt werden. Deshalb hängt auch ihr erfolgreicher 
Einsatz insbesondere von den kommunalen Verant-
wortlichen ab, da es ihre Aufgabe ist, zur Erreichung 
von städtebaulichen Zielen mögliche Vorbehalte bzw. 
mangelnde Kenntnisse seitens Bauherren und Archi-
tekten aufzuheben. 

Ebenfalls werden Umsetzungsbeispiele der Referenz-
städte vorgestellt, die entweder das Gestaltungspo-
tenzial von Wandbegrünungen veranschaulichen oder 
auch ihre Umsetzungsprobleme aufzeigen. Hiermit 
soll der emotional-ästhetische Faktor bedacht wer-
den, welcher für die Akzeptanzsteigerung bedeutend 
ist. Die Beispiele fließen aber aufgrund von nicht aus-
reichend zur Verfügung stehenden Informationen wie 
beispielsweise tatsächlicher Pflegeaufwand/-kosten26 
nicht in die verbal-argumentative Bewertung ein, son-
dern gehen als ein Faktor zur Akzeptanzsteigerung in 
die Beantwortung der Fragestellung mit ein. 

Diese Ergebnisse stellen den Ist-Zustand dar. Auf 
dessen Basis wird die Fragestellung beantwortet. 
Anschließend sollen Handlungsempfehlungen für die 
Erarbeitung eines Leitfaden beschrieben werden, die 
es ermöglichen, die ermittelten Konfliktpunkte zu ent-
schärfen und den Soll-Zustand (Festsetzungen des 
Bebauungsplans bzw. städtebauliche Ziele) zu errei-
chen (vgl. MEIER-KRUKER, V./RAUH, J. 2005: 12, 
13). Die folgende Abbildung veranschaulicht den Auf-
bau und die Methodik.

24 Beispielsweise kann eine eher als finanzpolitisch einzu-
stufende Pflanzhilfe auch als ein persuasives Instrument 
angesehen werden, da für die Pflanzhilfe kommunale Fi-
nanzmittel verwendet werden müssen. Aber persuasive 
Instrumente können auch während eines Baugenehmi-
gungsverfahrens eingesetzt werden, um den Bauherren 
von der Notwendigkeit der bauleitplanerisch festgesetz-
ten Fassadenbegrünungen zu überzeugen bzw. über 
diese Thematik aufzuklären.

25 näheres zum Ablauf von Interviews siehe MEIER-KRU-
KER, V./RAUH, J. 2005: 71-76

26 Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich ausrei-
chend Informationen ähnlich wie bei der Studie von 
WOOD et al. 2014 zu generieren, um eine qualifizierte 
Beurteilung der Begrünung zu machen. 

1. Rechtliche, finanzpolitische und persuasive  
    Instrumente

2. Umsetzungsmöglichkeiten von         
    Fassadenbegrünung

1.1 
Welche Möglichkeiten gibt es im Bereich der Bauleitpla-
nung, öffentlichen Fördermittel und in-formellen Instru-
mente?

1.2
Welche rechtliche, finanzpolitische und persuasive Instru-
mente wenden die betrachteten Städte an?
Wie setzen sie sie konkret um, und wer trägt hierfür die 
Verantwortung?

2.1 
Welche Gestaltungsoptionen gibt es? Sind diese den Ver-
antwortlichen in der Kommune, Architekten und Bauher-
ren bekannt?

2.2 
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt- blühende
oder dauergrüne Pflanzen?

2.3 
Welche Vor- und Nachteile hinsichtlich Ästhetik, Pfle-
geaufwand und ökologischen Auswirkungen (mehr Biodi-
versität, Innenraumklima, Luftqualität) weisen bestehen-
de begrünte Gebäude auf? 

1.3 
Werden die genutzten Instrumente auf ihren Erfolg hin 
evaluiert? Wie erfolgreich können die Referenzstädte 
bzw. die verwendeten Instrumente begrünte Fassaden 
voranbringen?
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Untersuchungsgegenstand          
Vor dem Hintergrund der zwar in Politik und Gesellschaft bekannten positiven Eigenschaften von begrünten Fassaden und 
den nach wie vor dagegen bestehenden Vorbehalten, geht es um die Auswertung von kommunalen Strategien im Hinblick 
auf eine erfolgreiche Implementierung von Fassadenbegrünungegunn und wie die Verantwortlichen diese umsetzen und 
bestensfalls evaluieren.     

Einführung in die Thematik          
Problemstellung & Forschungsstand

• Vorgehen & Methodik

Untersuchungseinheit Zweck | Ziel

Phase 1

Fassadenbegrünung 
• Vor- & Nachteile von begrünten Fassad
• Technik
• Planungsschritte

Bestehende Instrumente in der Stadtplanung
• Finanzen (Fördern)
• persuasive Instrumente 

• Einblick in die positiven und negativen Aspekte, tech-
nischen Umsetzungsmöglichkeiten sowie erforder-
lichen Planungsschritte für eine erfolgreiche Fassa-
denbegrünung

• Erläuterung des Instrumentenmixes (rechtliche, fi-
nanzpolitische und persuasive Instrumente)und ihre 
Herausforderungen

Vorstellung der Referenzgebiete

• Begründung der Auswahl anhand von Kritieren wie 
bspw. genutzte Instrumente, Erfahrungen, Kooperati-
onen und Informationsverfügbarkeit

• Darstellung der Städte

 Herleitung der Analyse
• Identifikation relevanter Aspekte für eine erfolgreiche 

Umsetzung von begrünten Fassaden

• Differenzierung der relevanten Aspekte für die Unter-
suchung der kommunalen Strategien

Phase 2

Wirkungsanalyse der kommunalen Strategien
• Analyse kommunaler Strategien über Leitfadeninter-

views, Vorortbegehungen und deskriptiver Textana-
lyse

• Untersuchung der kommunalen Strategien im Hin-
blick auf deren angewendeten Instrumente und 
ihren Erfolg sowie realisierter Fassadenbegrünun-
gen

Bewertung der persuasiven Instrumente
• mittels verbal-argumentativer Bewertung
• Vergleich der kommunalen Strategien

• Einblick in die Stärken und Schwächen der angewen-
deten Strategien und welche internen Faktoren sie 
beeinflusst haben und damit Auswirkungen auf die 
Ergebnisse hinsichtlich des Ausbaus von Fassaden-
begrünungen haben

Auswertung
• Diskussion der Bewertungsergebnisse
• Beantwortung der Fragestellung

Ergebnis
• Handlungsempfehlungen für die Erstellung eines  

Leitfadens, um Fassadenbegrünungen erfolgreicher 
zu implementieren

Phase 3

1.4.1 Methodik | Wirkungsanalyse
Wirkungsanalysen untersuchen rückblickend die Wir-
kungen von Interventionen- in dieser Arbeit die kom-
munalen Instrumente zur Umsetzung von begrünten 
Fassaden- hinsichtlich des Erreichens der gesetzten 
Ziele. Ziel ist es demnach, nicht nur den Erfolg oder 
Misserfolg der verwendeten Instrumente zu betrach-
ten und zu erklären, sondern auch aus den gemach-
ten Erfahrungen zu lernen und bestehende Ansätze zu 
verbessern bzw. zu optimieren (vgl. NEUBERT 2005: 
2f.; SCHOLLES 2008: 334). Somit fragen Wirkungs-
analysen nach den Ursachen für bestehende Zustän-
de und zielen auf ihre systematische Erfassung mittels 
folgender Fragen ab:

• Wer verursacht was bei wem?  
In dieser Arbeit werden als Sender die Kom-
munen und als Empfänger Bauherren und 

Architekten betrachtet.

• Wer verursacht was und wodurch bei wem? 
Die Kommune verfolgt mit den rechtlichen, 
finanzpolitischen sowie persuasiven Instru-
menten eine Ausweitung von begrünten Fas-
saden, um Hitzeentwicklungen und negativen 
gesundheitlichen Folgen entgegen zu wirken 
(Output). Hierfür bedarf es aber der Mitwir-
kung von Bauherren und Architekten, die von 
den verwendeten Instrumenten in ihrer Wahr-
nehmung bzw. Entscheidung (für oder gegen 
Fassadenbegrünungen) beeinflusst werden.

• Wie werden die genutzten Instrumente von 
den Empfängern/Betroffenen angenommen 
(Input)? 

Abb. 3: 
Methodik und Aufbau  
der Arbeit 
(Eigene Darstellung)
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Diese Fragen werden ins Grundmuster einer Wir-
kungsanalyse, bestehend aus Verursacher- Wirkung- 
Betroffener, eingebettet, wie es die nachfolgende 
Abbildung veranschaulicht. Hierbei gilt als Wirkung/
Prozess, das von der Kommune verwendete Instru-
ment - unterschieden in Recht, Finanzpolitik und per-
suasiv. 

Wie ihre Wirkung gegenüber Betroffenen Bauherren/
Architekten ist, soll mittels Befragungen bei kommu-
nalen Vertretern und anderen Experten sowie Doku-
mentenanalysen untersucht werden. Hiermit können 
die Perspektiven von Fördergebern und Projektträ-
gern betrachtet werden. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse 
können die Ansichten der Nutzer/Förderadressaten 
beleuchtet werden. 

Die Wirkungskomponenten der jeweiligen Instrumente 
werden in Handhabung, Akzeptanz und Aufwand-Nut-
zen zerlegt und hinsichtlich des Aspektes betrachtet, 
inwieweit die eingesetzten Instrumente eine erfolgrei-
che Implementation von begrünten Fassaden forcie-
ren können. Die Handhabbarkeit wird anhand von 
Kriterien untersucht, wie 

• die administrative Umsetzung   
Wie hoch ist der verwaltungstechnische 
Aufwand zur Umsetzung der Instrumente? 

(Stundenzahl oder Anzahl der Mitarbeiter, 
zusätzliche Stelle oder zusätzliche Aufgabe, 
Anwendungspraxis)

• Kontrollfähigkeit    
Mit welchem Personalaufwand und Arbeits-
zeitbedarf können die Instrumente auf ihre 
Umsetzung kontrolliert werden? (Vor-Ort-Be-
gehungen, Einforderung der Auflagen, Rück-
forderungen)

• Flexibilität     
Können die Instrumente hinsichtlich der ge-
machten Erfahrungen bzw. erlangten Er-
kenntnisse angepasst werden? (Evaluation, 
Monitoring, tatsächliche Anpassungen)

Die Akzeptanz charakterisiert die tatsächliche Nut-
zung der Instrumente durch die Kommune und die 
Nachfrage seitens der Adressaten (Bauherren, Eigen-
tümer, Architekten). Können sie somit den Ausbau der 
Fassadenbegrünungen (Zielvorgabe, politische Ziele) 
voranbringen? Zusätzlich wird bei den finanzpoliti-
schen und persuasiven Instrumenten ihr Aufwand-
Nutzen-Verhältnis zur Erreichung der politischen Zie-
le betrachtet. Anhand der Kriterien 

• Koordinationsaufwand   
Müssen die Maßnahmen mit anderen Ver-
waltungsbereichen oder externen Partnern 

abgestimmt werden und wie hoch ist ihr Or-
ganisationsaufwand? (Personal- und Zeitauf-
wand)

• Effizienz     
Können die politischen Ziele mit einem an-
gemessen Personal-, Zeit- und Finanzmittel-
aufwand erreicht werden? (Finanzmittel- und 
Personaleinsatz)

Die in Tabelle 2 zerlegten Wirkungskomponenten 
(Handhabung, Akzeptanz und Aufwand-Nutzen Ver-
hältnis) bilden später die Basis für die verbal-argumen-
tative Bewertung.

1.4.2 Methodik | Verbal-argumenta 
 tive Bewertung
Mit Hilfe der verbal-argumentativen Bewertung sollen 

die Analyseergebnisse aus Abschnitt 4 und den An-
hängen 9.3- 9.5 bewertet werden. Ziel der verbal-argu-
mentativen Bewertung ist es mittels einer Verknüpfung 
der generierten Informationen, die eingesetzten Inst-
rumente hinsichtlich der Realisierung ihrer Ziele und 
ihres Überzeugungspotenzials zu bewerten - siehe 
Abb. 5. Aus diesem Grunde weicht die nachfolgende 
Frage innerhalb der argumentativen Bewertung etwas 
von der unter Abschnitt 1.3 beschriebenen Fragestel-
lung ab:

Inwieweit können die eingesetzten Instrumente 
eine erfolgreiche Implementation von begrünten 
Fassaden forcieren und konnten somit potenzielle 
Bauherren und Architekten von begrünten Fassa-
den erfolgreich überzeugen? 

Die rechtlichen, finanzpolitischen und persuasiven 

Abb. 4: 
Prinzip der Wirkungsanalyse 
(Eigene Darstellung nach  
SCHOLLES 2008: 335) 

Sender 
Kommune

Empfänger 
Bauherren, Architekten

Prozess 
rechtliche, finanz-

politische  und 
persuasive Instru-

mente

Output 
politische Ziele

Input
Akzeptanzsteigerung

Sachinformationen

Bewertungsmethode
auf Basis von

•  ordinalskalierter Rangordnungen
• verbal-argumentativer Verknüpfungen

Zielfrage:
Inwieweit können die eingesetzten Instrumente eine er-
folgreiche Implementation von begrünten Fassaden for-
cieren und können somit mögliche Bauherren und Archi-
tekten von begrünten Fassaden erfolgreich überzeugen?

Ziel

Abb. 5: 
Struktur der argumentativen 
Bewertung 
(Eigene Darstellung nach  
KNOSPE 2001: 6)Werturteil 
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Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-
Plänen festgesetzt? 

Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz? 

Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Be-
dingungen?
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre 
tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst 
werden - wenn ja, wie?

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhil-
fen bewilligt?
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommu-
ne auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
 
Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. 
neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn ja, wie?

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung 
zum Einsatz?
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die  Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorga-
ben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sieie über Befreiungssanträge 
zu umgehen?

Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen auf-
merksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche Bauge-
nehmigung bzw. Bauvorhaben)?
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Wer-
den sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie werden die 
Anträge empfunden?

Ökonomische Wirkung /
Aufwand-Nutzen

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Fi-
nanzierungs- oder Pflanzhilfen?
 
Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Emp-
findung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der Interviews) 
finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden? 

Tab. 2: 
Zerlegte Wirkungskompo- 
nenten 
(Eigene Darstellung)

Informelle Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Administrative Umsetzung
Welche persuasive Instrumente werden verwendet, und wer ist für ihre 
Verwendung/Verbreitung
verantwortlich?
 
Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung des persuasiven Instruments seitens der Kommune 
evaluiert - wenn ja, wie?
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst 
werden - wenn ja, wie?

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verant-
wortlichen in der Kommune, Architekten und Bauherren bekannt?
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umset-
zung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnismäßi-
gem Aufwand austauschbar?
 
Flexibilität
 

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum 
Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen?
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von 
begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich - auch gegenüber von 
Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzie-
ren?

Kommune

Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne 
Pflanzen?
 
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passan-
ten beschädigt worden sind?

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die per-
suasiven Instrumente?
 
Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und per-
sonellen Aufwand erreicht werden?

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatztei-
len, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fassade? 

Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmi-
gungen eingeholt werden?
 
Effizienz
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodi-
versität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, besserer 
Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt 
etc. tatsächlich ein?
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Instrumente werden basierend auf den zerlegten 
Wirkungskomponenten (Handbarkeit, Akzeptanz und 
Aufwand-Nutzen Verhältnis) hinsichtlich ihrer Zieler-
reichung stufenweise beurteilt werden. Die fünf Be-
wertungsstufen der jeweiligen Kriterien stellen die Ab-
weichung bzw. ihre Funktionserfüllung von der oben 
genannten Frage dar (vgl. KOSPE 2001: 67f.) und 
sollen einer möglichen Willkür entgegenwirken. Das 
bedeutet, dass die Erkenntnisse möglichst objektiv 
und im Sinne formaler Anforderungen an Bewertungs-
methoden (Intersubjektivität, Reliabilität, Validität, 
Trennung von Sach- und Wertelemente sowie Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit) über formalisierten, 

ordinalskalierten Rangordnungen mit samt einer ar-
gumentativen Begründung bewertet werden (vgl. 
SCHOLLES 2005: 102ff.; KNOSPE 2001: 4, 6) Die 
formalisierte Bewertung der Analyseergebnisse be-
rücksichtigt darüber hinaus weitere Aspekte wie

• der Intention der angewendeten Instrumente,

• der Aussagekraft von nutzbaren Informations-
systemen sowie

• ihre Praktikabilität.
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen die Be-
wertungsstufen der einzelnen Wirkungskomponenten. 

Finanzielle / Per-
suasive Instru-
mente

Administrati-
ve Umsetzung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie-
rungsauf-
wand

Effizienz

1

Sehr gut 
und einfach 
(verständlich) 
umsetzbar

sehr gut 
kontrollfähig 
mit geringem 
Arbeitszeitbe-
darf

sehr gut adap-
tierbar

Zielvorgabe 
wird sehr gut 
erfüllt

verursacht 
kaum Koordi-
nierungsauf-
wand (Be-
gleiteffekt zu 
einer anderen 
Maßnahme)

geringer Fi-
nanzmittel- und 
Personalein-
satz

2

gut umsetz-
bar mit etwas 
erhöhtem 
Verwaltungs-
aufwand

gut kont-
rollfähig mit 
vertretbarem 
Arbeitszeitbe-
darf

gut adaptierbar Zielvorgabe 
wird gut erfüllt

verursacht we-
nig Koordinie-
rungsaufwand

mittlerer Fi-
nanzmittel- und 
Personalein-
satz

3

umsetzbar,
erfordert 
aber höheren 
Verwaltungs-
aufwand

kontrollfähig 
mit vertretba-
rem Abeitszeit-
bedarf

mäßig adap-
tierbar

Zielvorgabe 
wird mäßig 
erfüllt

verursacht 
deutlichen Ko-
ordinierungs-
aufwand

hoher Finanz-
mittel- und Per-
sonaleinsatz

4
mit sehr ho-
hem Verwal-
tungsaufwand

kontrollfähig 
mit hohem 
Arbeitszeitbe-
darf

kaum adaptier-
bar

Zielvorgabe 
wird kaum 
erfüllt

Koordinie-
rungsaufwand 
hoch

sehr hoher Fi-
nanzmittel- und 
Personalein-
satz

5 nicht umsetz-
bar

nicht kontroll-
fähig

nicht adaptier-
bar

Zielvorgabe 
wird nicht 
erfüllt

Koordinie-
rungsaufwand 
sehr hoch

überhöhter 
Finanzmittel- 
und Perso-
naleinsatz

Rechtliche 
Instrumente 

Administrative 
Umsetzung Kontrollfähigkeit Flexibilität Akzeptanz

1
Sehr gut und einfach 
(verständlich) 
umsetzbar

sehr gut kontrollfähig 
mit geringen
Arbeitszeitbedarf 
Personalaufwand

sehr gut adaptierbar Zielvorgabe wird
sehr gut erfüllt

2

gut umsetzbar mit 
etwas erhöhtem ver-
waltungstechnischen 
Aufwand

gut kontrollfähig 
mit vertretbarem
Arbeitszeitbedarf und 
Personalaufwand

gut adaptierbar Zielvorgae wird gut 
erfüllt

3

umsetzbar, erfordert 
allerdings höheren ver-
waltungstechnischen 
Aufwand

kontrollfähig mit vertret-
barem Arbeitszeitbe-
darf und Personalauf-
wand

mäßig adaptierbar Zielvorgabe wird
mäßig erfüllt

4
mit sehr hohem ver-
waltungstechnischen 
Aufwand

kontrollfähig mit hohem 
Arbeitszeitbedarf und 
Personalaufwand

kaum adaptierbar Zielvorgabe wird 
kaum erfüllt

5 nicht umsetzbar nicht kontrollfähig nicht adaptierbar Zielvorgabe wird
nicht erfüllt

Tab. 3: 
Bewertungsstufen der einzel-
nen Wirkungskomponenten 
(Eigene Darstellung)
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2. Fassadenbegrünung
Das Stadtklima wird durch diverse Faktoren wie eine erhöhte Versiegelung verursacht durch Gebäude 
und Verkehrswege beeinflusst, welche Folgen wie den Hitzeinseleffekten sowie Luftschadstoffemissio-
nen bewirken können. Hinzu kommen durch die fortschreitende Verstädterung zusätzliche Lärmemissi-
onen und weiterer Flächennutzungsdruck, welcher Grün- und Regenwasserrückhaltflächen in der Stadt 
schwieriger realisieren bzw. erhalten lassen. 

Durch steinerne Fassaden und Dächer sowie versie-
gelten Bodenflächen ist 

• die Schallabsorption und der Regenwasser-
rückhalt gering, 

• der Schutz vor Sonne bzw. vor ihrer Hitzeent-
wicklung an Gebäuden nicht vorhanden und 

• die Luftschadstoffbelastung höher (vgl. TU 
DARMSTADT/TU BRAUNSCHWEIG 2013: 
14f.; PFOSER 2016: 12f.).

Begrünte Fassaden können aufgrund ihres hohen Flä-
chenverfügbarkeitspotenzials einen wichtigen Beitrag 
zum besseren Stadtklima leisten. Im Gegensatz zu 
den Dachbegrünungen sind sie im Stadtraum sichtbar 

und können ihn gestalterisch prägen sowie die Aufent-
haltsqualität verbessern. So konstatiert die TU Darm-
stadt, dass „das Verhältnis von Input (eingesetzte Mit-
tel) zu Output (begrünte Fläche und Leistungsfaktoren) 
bei der Fassadenbegrünung in Innenstadtquartieren 
derart überzeugend [ist], dass dieses Potenzial nicht 
ungenutzt bleiben sollte.“ (TU DARMSTADT 2016: 9). 
Eine Fassadenbegrünung wird als ein System defi-
niert, bei dem Pflanzen an einer vertikalen Fläche wie 
beispielsweise an einem Gebäude gestalterisch kont-
rolliert und regelmäßig gepflegt hochwachsen. Hierbei 
lassen sich boden- und wandgebundene Begrünungs-
möglichkeiten unterscheiden (WOOD et al. 2014: 15). 
Im Folgenden wird auf die Vor- und Nachteile von 

Fassadenbegrünungen, ihren Umsetzungstechniken 
und auf notwendige Planungsschritte eingegangen.

2.1 Vor- und Nachteile von
 Fassadenbegrünungen 
Zünächst wird auf die städtökologischen und ökono-
mischen Vorteile eingegangen, um im Anschluss die 
Nachteile zu skizzieren.

2.1.1 Stadtökologische Vortei
 und Umfeldverbesserung
Begrünte Fassaden üben nachgewiesener Maßen 
positive Auswirkungen auf ihr Umfeld aus (vgl. MINIS-
TERIUM FÜR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 2012: 214ff.; TU DARM-
STADT/TU BRAUNSCHWEIG 2013: 176f., 184-191; 
WOOD et al. 2014: 19ff.). Sie können somit folgende 
Beiträge zur Verbesserung des Umfeldes und städti-
schen Klimas liefern:

• Sicherung/ Erhöhung der Artenvielfalt durch 
städtisches Grün

• Reduzierung der Kanalbelastung durch Re-
genwasserrückhalt bzw. Nutzung des Ober-
flächenwassers zur Bewässerung der Begrü-
nung 

• Lärmreduktion sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb des Gebäudes

• Vermeidung von Überhitzung durch Küh-
lungs- oder Verdunstungsprozesse der Pflan-
zen

• Verbesserung der Luftqualität durch Min-
derung der Feinstaubbelastung, durch ver-
besserte Luftreinigung und zusätzliche 

Sauerstoffproduktion

• Gestalterisches Element zur Wegeführung, 
Lenkung und zum Blickschutz

Auf diese Weise können Mauerwerksbegrünungen 
über Temperaturausgleich, Lärmreduzierung und Ge-
staltungsvielfalt die Umgebungs- und Aufenthaltsquali-
tät insbesondere in hochverdichteten und versiegelten 
Bereichen positiv beeinflussen. Des Weiteren lassen 
sich diverse Synergieeffekte beobachten, wie bei-
spielsweise dass rückgehaltenes Regenwasser nicht 
nur das Kanalsystem entlastet sondern im Sommer 
zusätzlich das Gebäude kühlt. Des Weiteren soll durch 
die Begrünung die Akzeptanz für sie und das Identi-
tätsgefühl der Bevölkerung gesteigert werden. Dies ist 
die Erkenntnis von PFOSER, die 2011 in Paris eine 
Akzeptanzstudie zur wandgebundenen Begrünung 
des Musée du Quai Branly durchgeführt hat. Hierbei 
hat sie die vorbeigehende Passanten und ihr Verhal-
ten beobachtet und filmisch dokumentiert. Dabei re-
agierten 76 % der Personen auf die begrünte Fassa-
de. Die Reaktionen variierten von einer anhaltenden 
Betrachtung im Vorbeigehen bis zum Stehenbleiben, 
Diskutieren und Nahuntersuchen (Berühren der Pflan-
zen) der Fassade (PFOSER 2016: 89-98).27

Zusammenfassend lässt sich das Potenzial für Fas-
sadenbegrünungen und ihre ökologischen Vorteile für 
das Umfeld über die nachfolgende Abbildung gut dar-
stellen 

27 Im Rahmen ihrer Dissertation hat sich PFOSER in-
tensiv mit den Vorteilen auseinandergesetzt und sehr 
anschaulich dargestellt, weshalb für vertiefende Infor-
mationen auf ihre Arbeit verwiesen wird. Für die Lärm-
reduktion wird zusätzlich noch auf TU DARMSTADT/ 
TU BRAUNSCHWEIG 2013: 155ff. verwiesen. Auch der 
Bericht der TU DARMSTADT/TU BRAUNSCHWEIG 
behandelt die oben beschriebenen Vorteile von Fassa-
denbegrünungen. Zusätzlich werden aber noch andere 
Begrünungsformen thematisiert (TU DARMSTADT/TU 
BRAUNSCHWEIG 2013: 150ff.). Eine weitere Studie 
hat erwiesen, dass begrünte Wände an stark befahre-
nen, schluchtenähnlichen Straßen die Stickstoffdioxid- 
und Feinstaubbelastung um bis zu 23 % senken und 
dabei effizienter als eine Dachbegrünung ist (vgl. PUGH 
et al. 2012: 7692ff.).

Abb. 6: 
Die steinerne Stadt - über-
hitzt sowie ungeschützt vor 
Lärm und Regenwasser 

(TU DARMSTADT/TU
BRAUNSCHWEIG 2013: 14)
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2. Gebäudebegrünung
2.1	 Status	Quo	"Stadt"	und	Grüne	Chance

CO2

CO2

CO2

70°

40°

40° 40°

Ein alltägliches Stadterlebnis: das som-
merliche Klima infolge der steinernen 
städtischen Speichermasse trocken und 
überhitzt, akustisch vom Verkehr domi-
niert, die Atemluft mit Emissionsgiften 
und Stäuben vermischt, die Gestaltung 
vieler Stadträume, ihrer Fassaden und 
Dächer ohne erkennbares Thema für ein 
übergeordnetes Grünkonzept [60]. Der 
Bauflächen-Entwicklungsdruck in deut-
schen Städten führt zu einer fortschrei-
tenden Ausweitung und Verdichtung 
des Stadtraums mit negativen Folgen: 
Zunahme des Individualverkehrs (Flä-
chenversiegelung, Schall, Emissionen) 
und der Bebauungsdichte (sommerli-
che Hitzespeicherung, Emissionen der 
Wärme- und Kälteversorgung), dagegen  
Abnahme der natürlichen Wasserbin-
dung - in ihrem Zusammenwirken also 
erhebliche klimatische, lufthygienische 
und akustische Belastungen [vgl. 74]. 
Die Frage nach neuen Ansätzen zur 
Linderung des Defizits an städtischen 
klimaaktiven Vegetationsflächen und zur 
Anwendung emissionsfreier Techniken 
der Energiegewinnung/ -Verteilung stellt 
sich mit Nachdruck. [60]

Status Quo
Fassaden und Dächer leiten das Regen-
wasser unvermindert und unverzö-
gert (wie gleichzeitig die versiegelten 
Bodenflächen) in die Kanalisation. Der 
Klimabeitrag „Verdunstung“ ist minimal, 
die Kanalbelastung erheblich (Rückstau-
gefahr bei Starkregen). 
Die Schallabsorption ist geringfügig, die 
schallharten Fassaden reflektieren und 
überlagern Verkehrsgeräusche zu Lärm. 
Die ungefilterte Strahlungsintensität der 
Sonne heizt Dächer und Fassaden auf, 
die Materialbeanspruchung (mecha-
nische Kräfte durch Temperaturextre-
me Tag/Nacht und Sommer/Winter, 
Alterung durch Hitze und ultraviolette 
Strahlung) ist hoch. Eine warme Ther-
mik baut sich an besonnten Fassaden 
auf, natürliche Fensterlüftung bringt 
keine ausreichende Abkühlung. Eine 
Vollklimatisierung mit maschineller 
Kühlung verbraucht ein Vielfaches der 
Energie der Gebäude-Heizperiode. Die 
Überhitzung der Gebäudehüllen wird 
abends in den Stadtraum zurückgetragen 
und bildet städtische Hitzeinseln (heat 
island effect). Giftstoffe der Verkehrs-, 
Produktions- und Heizungsemissionen 

Abb. 2: Die "Haut" der Stadt - 
ungeschützt, überhitzt und ohne 
Regenwasser-Rückhalt  
(Nicole Pfoser 2012)
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2.1.2 Ökonomische Vorteile bzw Gebäudeoptimierung
Wurden Fassadenbegrünungen lange Zeit wegen ihrer 
ökologischen und gestalterischen Vorteile umgesetzt, 
sind im Zuge des Klimawandels andere Aspekte wie 
der gestiegene Bedarf an Gebäudeklimatisierung und 
die Frage, wie begrünte Mauerwerke diesen optimie-
ren können, in den Vordergrund gerückt. Das bedeu-
tet, mithilfe von Begrünungen können Einsparungen 
im Bereich von Energiekosten (Kühl- und Heizkosten) 
sowie Material- und Wartungskosten generiert werden, 
da sie eine natürliche Schutzfunktion gegenüber Tem-
peraturextremen, Niederschlags- und UV-Belastungen 
ausüben und folglich die Lebensdauer der eingesetz-
ten Materialien verlängern sowie das Wohlbefinden 
der Bewohner erhöhen können. So kann neben der 
Umfeldverbesserung zusätzlich die Ökobilanz und die 
Energieeffizienz eines Gebäudes gesteigert werden. 
Diese positiven Auswirkungen sind aber von der Aus-
wahl des Begrünungssystems und eines schlüssigen 

Gesamtkonzepts abhängig. Kombiniert man diese mit 
einer ganzheitlichen Planung sowohl bei Bestands- 
wie auch Neubauten - also unter Einbeziehung von 
erneuerbaren Energien und einer bewussten Integ-
rierung der Mauerwerksbegrünung- können auf diese 
Weise wertvolle Ressourcen geschont und die Um-
welt geschützt werden. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass durch Nachverdichtung und ein Näherrü-
cken von Gewerbe-, Industrie- und Wohngebieten ein 
verträgliches Nebeneinander eigentlich konfliktträchti-
ger Nutzungen in Wachstumsregionen in Zukunft un-
abdingbar ist, können begrünte Fassaden und Sicht-
schutzwände visuelle Defizite ausgleichen, Privatheit 
schaffen, Gebäudeinnentemperaturen nivellieren so-
wie das Umfeld verbessern und attraktiver gestalten. 
Damit Wandbegrünungen aber ihr volles Potenzial 
entfalten können, müssen sie technisch und gestalte-
risch gut umgesetzt sein. So erreichen sie auch eine 

„breite Akzeptanz und wachsendes Interesse an der 
gestalterischen und synergetischen Koppelung von 
Gebäude und Vegetation.“ (PFOSER 2016: 71). So-
mit können Fassadenbegrünungen folgende Beiträge 
zur Steigerung des Wohlbefindens seiner Bewohner 
und ökonomischer Vorteile leisten bzw. das Gebäude 
optimieren:

• Natürliche Lüftung und Luftreinigung zur Ver-
besserung der Luftqualität (Luftbefeuchtung, 
Staubfilterung, Feinstaubbindung) und Tem-
peraturregulierung 

• Wärmehaltung durch Pufferwirkung und 
Windschutz, welche durch die Substrat-
schicht von wandgebundenen Begrünungen 
weiter erhöht werden kann

• Öffnungen: Gezielte Steuerung der solaren 
Wärmegewinne und Verschattung durch 
sommergrüne Pflanzen

• Verschattung und Wärmeschutz 

• Einsparung des technischen Kühlungsauf-
wandes bei kontrollierten Lüftungssysteme 

• Nutzung von Synergien bei Photovoltaik, So-
larthermie und anfallender Biomasse 

• Regenwassernutzung zur Bewässerung der 
Begrünung, Grauwasserreinigung

• Verbesserte Öko- und Materialbilanz, durch 
Einsparung/ Lebensverlängerung von Materi-
alien sowie Umfeldverbesserung

Zusammenfassend lässt sich das Potenzial von Fas-
sadenbegrünungen und ihre ökologischen Vorteile 
für das Umfeld über die nachfolgende Abbildung dar-
stellen (vgl. PFOSER 2016: 71-88; TU DARMSTADT 
2016: 12f., 32-35; KÖHLER 2012: 110-116f.; WOOD 
et al. 2014: 19f., 24ff.)28 

28 Im Rahmen ihrer Dissertation hat sich PFOSER inten-
siv mit den ökonomischen Vorteilen auseinandergesetzt 
und sehr anschaulich dargestellt, weshalb für vertie-
fende Informationen auf ihre Arbeit verwiesen wird. Für 
die verbesserte Energiebilanz wird zusätzlich noch auf 
KÖHLER 2012: 110-f116 verwiesen, welcher den ther-
mischen Widerstandswert von einigen Wandaufbauten 
exemplarisch mit und ohne Begrünung berechnet hat 
und ihre positive Dämmwirkung bestätigen konnte. Auch 
der Bericht der TU DARMSTADT/ TU BRAUNSCHWEIG 
behandelt die oben beschriebenen Vorteile von Fassa-
denbegrünungen. Zusätzlich werden aber noch andere 
Begrünungsformen thematisiert und die Energieeffizienz 
und Energiegewinnung am Gebäude allgemein erläutert  
(TU DARMSTADT/TU BRAUNSCHWEIG 2013: 82ff.). 
Erwähnenswert ist das Liniendiagramm der TU DARM-
STADT 2016: 34, welches einen Gesamtüberblick der 
Bauweisen im Kostenvergleich darstellt. Allerdings be-
rücksichtigt die Kostenberechnung nicht das Einspa-
rungspotenzial von Anschlüssen an das Kanalsystem 
zur Aufnahme von Regenwasser. Hinzu kommt, dass 
qualitative Aspekte wie die Umfeld- und Wohnverbes-
serung nicht berücksichtigt werden und somit vielleicht 
auch die höheren Baukosten rechtfertigen. Ebenfalls 
könnten hierüber mit entsprechendem Marketing und 
ansprechender Begrünung höhere Verkaufseinnahmen 
generiert werden. Das kann diese Grafik vielleicht auch 
nicht leisten, da sie vor allem rein ökonomische Aspekte 
behandelt. Es besteht also noch Handlungs- und For-
schungsbedarf, um die Mehrkosten für gestalterisch 
ansprechende Begrünungen auch für die Wohn- und 
Umfeldverbesserung monetär zu rechtfertigen- mögli-
cherweise könnten erste Ansätze über die Einsparung 
bei den Gesundheitskosten für lärm- und luftschadstoff-
bedinge Erkrankungen und höhere Verkaufserlöse ge-
funden werden.
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3.3.8 Fazit:FassadenbegrünungundUmfeldverbesserung

Nachstehende Grafik zeigt das viel-
fältige Potenzial der Fassadenbegrü-
nung: Energetischer Nutzen für das 
Gebäude und klimatische Vorteile 
im gebäudenahen und städtischen 
Umfeld sind entscheidende Vorteile, 
die Vervielfachung der Regenwasser-
Verdunstung unter Wärmeabbau 
fördert den Klimaausgleich in der 
Stadt und entlastet die Kanalsyste-
me. Die Fähigkeiten der Feinstaub-
Bindung und der Photosynthese 
(Kohlenstoff-Aufnahme aus CO2/
Sauerstoff-Abgabe) verbessern die 
Luftreinheit. Zur Vertiefung sei auf 
die Studie von Manfred Thönnessen 
verwiesen (2002) [83]. Der Ausbau 
der Biodiversität fördert die Ent-

3.4 Zusammenfassung,ResümeeTeilII

Am Beispiel einer fiktiven Stadtland-
schaft von höherer Dichte wird das 
Zusammenwirken positiver Effekte 
von unterschiedlichen Begrünungs-
anwendungen an Gebäuden aufge-
zeigt. Fassadenbegrünungen leisten 
einen Beitrag zu Umfang und Vielfalt 

wicklung von Flora und Fauna und 
ist eine Chance, die Artenvielfalt 
von Insekten und Vögeln zu för-
dern. Ziel muss es sein, geeigneten 
Lebensraum in der städtischen 
Bebauung zur Verfügung zu stellen 
und damit ein städtisches „Trittstein 
Angebot“ zwischen den außenlie-
genden Naturräumen zu schaffen. 
Gebäudebegrünung reguliert mit 
ihren Begrünungsphasen zugleich 
Wärmegewinn und Wärmeabwehr 
an den Gebäude-Außenflächen auf 
natürliche Weise. 
Über Schallabsorption wirkt Gebäu-
debegrünung lärmmindernd und 
trägt auf diese Weise zum Wohlbe-
finden bei. [182]
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Abb. 112: Maßnahmen zur  
Umfeldoptimierung. Darstellung 
der Wirkungen sowie Einsparun-
gen/Zugewinn durch Fassaden-
begrünung (© Nicole Pfoser)

des Stadtgrüns. Sie lassen sich prak-
tisch ohne konkurrierende Interessen 
planen oder nachrüsten. Städtische 
Grünthemen bieten visuelle Orientie-
rung mit leitenden bzw. lenkenden 
Wegführungs-Signalen z. B. in der 
Sonderform begrünter Arkaden, 

Abb. 7: 
Maßnahmen zur Umfeldver-
besserung mitsamt ihrer Wir-
kungen und Einsparungen 
Zugewinn durch Fassaden-
begrünungen 

(PFOSER 2016: 98)
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3.2.9 Fazit:FassadenbegrünungundGebäudeoptimierung

Untenstehende Grafik fasst die Poten-
ziale hinsichtlich der Optimierung 
von Einzelgebäuden zusammen.
Sie gliedert das Ergebnis in Bedarfe 
der Gebäudeoptimierung über den 
Jahresverlauf, unterschieden in Maß-
nahmen, Wirkung und Einsparungs-
potenziale der Gebäudebegrünung.
Die Übersicht kann damit als Über-
zeugungs- und Entscheidungsbasis 
für Eigentümer und Planer dienen.

Im Detail zeigt die Übersicht die 
Themen zu äußeren klimatischen 
Einflüssen auf Gebäude (Abb. 100). 
Die Begrünung kann hier in hohem 
Maße unterstützend wirken, indem 
sie Sonnenschutzfunktionen über-
nimmt oder über Verdunstungsküh-
lung Bauteile bzw. Zuluftströmungen 
kühlt. [5] Auch in anderen Teilbe-
reichen der klimatischen Bedarfsde-
ckung kann die Fassadenbegrünung 
unterstützend wirken: allgemein 
hilft eine intakte Begrünung, extre-
me Temperaturschwankungen wie 
z. B. Oberflächenaufheizungen zu

Abb. 100: Maßnahmen zur Ge-
bäudeoptimierung. Darstellung der 
Wirkungen sowie Einsparungen 
durch Fassadenbegrünung 
(© Nicole Pfoser)

reduzieren, Bauteile zu schonen und 
ihre Lebensdauern zu verlängern. 
Synergien der Regenwassernutzung 
können für Begrünungen und Küh-
lungsprozesse gleichermaßen genutzt 
werden. [182, S. 112 ff.] 

Direkte Einsparungen und eine 
Verbesserung der Ökobilanz werden 
vor allem durch Unterstützung und 
ggf. Substitution technischer Syste-
me erreicht: Kühlenergieaufwand 
und Materialeinsatz zur Fassaden-
Verschattung, Wirkungsgradverbes-
serung durch Kühlung von Photovol-
taikanlagen, Unterstützung oder 
Ersatz von Klimageräten, Material-
schutz und Energieeinsparung.

Zusammen mit den dargestellten 
Leistungspotenzialen und Lösungs-
möglichkeiten wird die besondere 
Bedeutung einer stärkeren interdis-
ziplinären Einbindung der Gebäude-
begrünung in den Planungsprozess 
zukünftiger Bauvorhaben deutlich. 
[34, S. 146 ff.] 
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2.1.3 Nachteile | Pflanzen- und Baubedingte Schäden
Neben den beschriebenen Vorteilen können aber 
pflanzen- oder baubedingte Schäden auftreten, wel-
che bei der Bevölkerung die Akzeptanz für diese 
Begrünungsform verringert bzw. die Vorbehalte ihr 
gegenüber erhöht hat. So gliedern sich die Schadens-
ursachen in drei Kategorien wie:

• bautechnische Planungsfehler,

• ungeeignete Begrünungsform bzw. Pflanzen-
wahl sowie

• mangelhafte bzw. ausbleibende Pflege und 

Wartung,
die negative Auswirkungen auf 

• die Bausubstanz der zu begrünenden Fassa-
de,

• die Sekundärkonstruktion (Wuchshilfe bzw. 
substrattragende Behältnisse) und 

• die Pflanzenentwicklung ausüben, 
wie es die nachfolgende Tabelle 4 zusammenfassend 
darstellt. Um Gebäudeschäden oder Pflanzausfäl-
le zu vermeiden, sollten die Fassadenbegrünungen 

umfassend in den Planungsprozess integriert werden 
(vgl. PFOSER 2016: 48ff.; KÖHLER 2012: 147f.).

Mögliche Planungsschritte werden unter Abschnitt 2.3 
behandelt.

2.2 Technik | Formen
Im Folgenden sollen kurz die technischen Umset-
zungsmöglichkeiten von Fassadenbegrünungen skiz-
ziert sowie Beispiele diese Techniken veranschaulicht 
werden. Mauerwerksbegrünungen lassen sich in zwei 
Hauptkategorien unterscheiden:

• Bodengebundene Begrünung

• Wandgebundene Begrünung,
welche aber auch miteinander gemischt werden kön-
nen und somit als Mischform bezeichnet werden (vgl. 
TU DARMSTADT 2016: 19; FBB o.J.: 31.07.2016).

2.2.1 Bodengebundene Systeme
Die traditionelle und nach wie vor aktuelle Begrü-
nungstechnik ist die bodengebundene Begrünung, 
welche vom anstehenden Erdreich an Fassaden, 
Brandwänden und Grenzmauern entlang wachsen 
kann. Diese Kletterpflanzen können die Außenwand 
entweder mit oder ohne Kletterhilfen begrünen und ih-
ren Wasser- und Nährstoffbedarf in der Regel über na-
türliche Einträge decken. Obwohl sich Kletterpflanzen 
bei einer pflanzengerechten Bodenqualität und bei 
ausreichender Zufuhr von Regenwasser eigenstän-
dig versorgen können, müssen sie zum langfristigen 
Begrünungserfolg und zur Vermeidung von Bauschä-
den regelmäßig und fachgerecht gepflegt sowie bei 
anhaltenden Trockenperioden bewässert werden 
(FBB o.J.: 31.07.2016; TU DARMSTADT 2016: 19). 

Die Formenvielfalt hat sich durch neue Materialien 
und Techniken erweitert bzw. dem heutigen Stand der 
Technik (z.B. Vermeidung von Wärmebrücken, Sturm-
sicherheit) angepasst. So kann heute zwischen

• einer flächendeckenden Direktbegrünung der 
Fassade mit Selbstklimmern,   
welche über Haftscheiben oder Wurzeln, also 
ohne eine Kletterhilfe, eine Wand begrünen 
kann, oder

• einem leitbaren Bewuchs mit Gerüstkletter-
pflanzen (Schlinger, Ranker etc), die über 
Kletterhilfen/ Spaliere in diversen Formen die 
Fassade begrünen oder aktiv für Blick- und 
Sonnenschutz im Sommer sorgen können,

unterschieden werden, wie es die nachfolgende Ab-
bildung (9) und die Beispielbegrünungen (Abb. 10-13) 
veranschaulichen.

Als Pflanzenauswahl kommen sommer- oder immer-
grüne, fruchttragende oder blühende Pflanzen oder 
Gehölze in Betracht, welche entsprechend der klimati-
schen Gegebenheiten, Bodenbeschaffenheit und Be-
sonnung ausgewählt werden sollten. Zusätzlich muss 
die Fassadenkonstruktion für eine Begrünung geeig-
net sein. Das bedeutet eine Direktbegrünung benötigt 
rissfreie und standfeste Fassadenflächen aus Beton 
oder mineralischen Putzflächen, welche keine offe-
nen Fugen, außenliegende Wärmeverbundsysteme, 
kunststoffhaltige Dispersionsfarben oder Bereiche mit 
Luftklappen oder Markisenvorrichten aufweist. Sind 
diese Bedingungen nicht gegeben, besteht die Gefahr 
von Pflanzenausfällen oder Gebäudeschäden (vgl. TU 
DARMSTADT 2016: 19f.; PFOSER 2016: 52ff.).29

29 Für vertiefende Informationen und visuelle Darstellungen 
wird auf die Dissertation von PHOSER 2016: 52-57, 66 
verwiesen, welche im Anhang auch eine Anwendungs-
hilfe und Pflanzlisten für bodengebundene Begrünun-
gen enthält. Des Weiteren kann auch der Leitfaden der 
Stadt Wien genutzt werden, welcher im Anhang 9.5.1 
beschrieben wird. Fernerhin sei die Broschüre der BAY-
RISCHEN LANDESANSTALT FÜR WEINBAU UND 
GARTENBAU- ABTEILUNG LANDESPFLEGE 2012 
für robuste Arten an schwierigen Standorten empfohlen. 
Ansonsten gibt es weitere einschlägige Literatur für die 
Pflanzenauswahl, welche hier aber nicht weiter erwähnt 
werden kann.

Tab. 4: 
Schadensursache und typi-
sche Manifestation 
(PFOSER 2016: 51, eigene 
Farbgebung)
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2.7 Neue Systematik Fassadenbegrünung und Pflanzenauswahl

Aus der Systembreite der klassischen 
bodengebundenen Begrünungen, der 
neuen wandgebundenen Begrünun-
gen und ihrer kombinativen Bau-
formen ergibt sich eine vollständige 
Gesamtübersicht der Bauweisen des 
Themas "Pflanzenfassaden". Diese 
ermöglicht zunächst eine Kategori-
sierung (Abb. 74) als grundlegende 
planerische Vorentscheidung. 
Ihre reale Variationsvielfalt impliziert 
die Auswahl botanischer Festlegun-
gen sowie deren Folgeentscheidun-
gen (Pflanze/Pflanzengesellschaft, 
Bauweise und Form von Wuchshilfen, 
System und Bauweise von Pflanzen-
Modulen), von denen gestalterische 
und wirtschaftliche Kriterien des 
Erscheinungsbildes in den Jahreszei-
ten, Vorkultivierung, Versorgungs-
technische Einrichtungen, Pflege-/
Wartungsaufwand und Gesamtkosten 
entscheidend mitbestimmt werden. 

Gesamtübersicht Fassadenbegrünung
a. Bodengebundene Begrünung
Die Formenvielfalt bodengebundener 
Begrünungen mittels Gerüstkletter-
pflanzen wurde durch neue Materi-
alien und Techniken erweitert, ihre 
Lastabtragung dem heutigen Stand 
des Bauens (z.B. Vermeidung von 
Wärmebrücken) angepasst. Nicht-
rostende Seilssysteme und Metall-
netze lassen es heute zu, Fassaden 
großflächig sturmsicher zu überspan-
nen - sie werden mit ihrer Begrünung 
zu einem architektonischen Gitter- 
oder Flächenthema, das sich auch 
losgelöst von der Fassade im gleichen 
Gestaltungskontext zur Überbrück-
ung von Gebäudelücken oder als 
grüner, luftiger Raumabschluss von 
Innenhöfen, Terrassen und Dachgär-
ten anwenden lässt. [58, S. 57] 

Bodengebundene Begrünung Mischformen  Wandgebundene Begrünung

Flächenförmiger Direkt-
bewuchs der Fassade 
mit Selbstklimmern

Leitbarer Bewuchs mit 
Gerüstkletterpflanzen 
(entspr. Kletterstrategie)

Kombination aus boden- und wand-
gebundener Begrünung/aus steigender
und hängender Bepflanzung

Flächige KonstruktionenModulare Systeme

Pflanzen in senkrechten Vegetationsflächen
“Vertikale Gärten“

Pflanzen in horizontalen 
Vegetationsflächen

Regalsysteme/Pflanzen-
regal als Vorfassade

Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
bedingt Wurzelkletterer, 
Spreizklimmer

• Substrat in Element–Einheiten 
aus  Körben/Gabionen, Matten,

 Kassetten
• Substrat tragende 

Rinnensysteme
• Direkt begrünte Kunst- und 

Natursteinplatten mit 
begrünungsfördernder 
Oberflächen auheit

Wurzelkletterer, 
Haftscheibenranker

• Ohne Kletterhilfe

Schlinger/Winder, Ranker, 
Spreizklimmer, spalierbare Gehölze

• Kletterhilfe/Spalier erforderlich 
(Stäbe, Rohre, Seile, Gitter, Netze)

Stauden (u.a. auch Gräser, Farne, 
bedingt Knollen- und Zwiebel-
gewächse), Kleingehölze;  
Schlinger/Winder, Ranker, 
bedingt Spreizklimmer

• Substrat in Gefäßen
(Einzel– oder Linearbehälter)

Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
bedingt Wurzelkletterer, 
Spreizklimmer                

• Textil–Systeme
• Textil–Substrat–Systeme
• Metallblech–System mit 

Öffnungen zu Vegetations-
  flächen Textil bzw.

Substratträger)
• Direktbegrünung auf 

Nährstofftragender 
Wandschale

Schlinger/Winder, Ranker, 
Spreizklimmer, spalierbare Gehölze 
Stauden (u.a. auch Gräser, Farne, 
bedingt Knollen- und Zwiebelgewächse), 
Kleingehölze;  Schlinger, Ranker, 
bedingt Spreizklimmer

• Substrat in Gefäßen (Einzel– 
oder Linearbehälter) 

• Kletterhilfe/Spalier erforderlich 
(Stäbe, Seile, Gitter, Netze)

1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3

Abb. 74: Kategorisierung verschie-
dener möglicher Pflanzenfassaden  
(© Nicole Pfoser 09/2009) 
Grundlage: Diagramme (FLL 
2000, S. 19; KALTENBACH 2008, 
S. 1455), Ergänzungen durch 
Verfasserin

Abb. 9: 
Systematik der bo-
dengebundenen Be-
grünung 

(PFOSER 2016: 66)
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2.2.2  Wandgebundene Systeme | Vertikalbegrünungen 
Neben den klassischen Begrünungsformen erfahren 
boden- und bodenwasserunabhängige Begrünungs-
systeme vermehrt Beachtung, da sie durch ihr viel-
fältiges Gestaltungs- und Anwendungspotenzial auf 
eine hohe Akzeptanz und reges Forschungsinteresse 
stoßen. Diese bodenautarken Vertikalbegrünungssys-
teme können andere Fassadenmaterialien wie bei-
spielsweise Glas, Zement oder Metalle substituieren 
und sind besonders für innerstädtische Bereiche ge-
eignet. Sie zeichnen sich durch ihren sofortigen Be-
grünungseffekt sowie ihre große Pflanzenvielfalt aus. 
Da aber die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und 
Nährstoffen über automatische Anlagen und Substrat-
haltung erfolgt, ist der Pflege- und Wartungsaufwand 
insgesamt höher als bei bodengebundenen Begrü-
nungen (FBB o.J.: 31.07.2016). Ihre technische Um-
setzung ist entweder 

• in Form von Regalsystemen, bei der die 
Pflanzen in horizontalen Vegetationsflächen/
Pflanzgefäßen an Tragkonstruktionen über-
einandergestapelt oder auch terrassenartig 
verteilt werden, oder

• über in der Fassade integrierte Vegetations-
flächen (modulare oder flächige Systeme)

möglich, welche aber von Beginn an in den Planungs-
prozess bzw. in die Fassadengestaltung integriert wer-
den müssen (vgl. PFOSER 2016: 58 ff.; TU DARM-
STADT 2016: 19, 21; WOOD et al. 2014: 17ff.).30 Die 
nachfolgenden Abbildungen (14-17) veranschaulichen 
die Systematik und Umsetzungsmöglichkeiten der 
oben genannten Vertikalbegrünungssysteme. 

Vertikalbegrünungen weisen durch ihre sofortige Be-
grünungswirkung nach Abschluss des Bauvorhabens 

30 Für vertiefende Informationen und visuelle Darstellun-
gen wird auf die Dissertation von PFOSER 2016: 58 - 66 
verwiesen, welche auch umfassende Pflanzlisten für die 
Vertikalbegrünungen aufführt. Des Weiteren kann auch 
der Leitfaden der Stadt Wien genutzt werden, welcher 
im Anhang 9.5.1 beschrieben wird.

Abb. 10: 
Direktbewuchs | eigene Aufnahmen aus Hannover und Mün-
chen 
(eigene Aufnahmen vom 06./ 18.10.2016 | Hannover und 
München 

Abb. 11: 
Gerüstkletterpflanzen mit Drahtseilen |  eigene Aufnahmen aus München, Wien und Karlsruhe 
(eigene Aufnahmen vom 18./ 19./ 23.10.2016 | München, Wien und Karlsruhe 

Abb. 12: 
Gerüstkletterpflanzen mit Drahtgitter | CH2 Council House 
in Melbourne
(WOOD et al. 2014: 53; BUILDING 2008: 18.03.2017)

Abb. 13: 
Gerüstkletterpflanzen mit dreidimensionalen Rankhilfen | Consorcio Santiago Building in Santiago 
(WOOD et al. 2014: 35)
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Aus der Systembreite der klassischen 
bodengebundenen Begrünungen, der 
neuen wandgebundenen Begrünun-
gen und ihrer kombinativen Bau-
formen ergibt sich eine vollständige 
Gesamtübersicht der Bauweisen des 
Themas "Pflanzenfassaden". Diese 
ermöglicht zunächst eine Kategori-
sierung (Abb. 74) als grundlegende 
planerische Vorentscheidung. 
Ihre reale Variationsvielfalt impliziert 
die Auswahl botanischer Festlegun-
gen sowie deren Folgeentscheidun-
gen (Pflanze/Pflanzengesellschaft, 
Bauweise und Form von Wuchshilfen, 
System und Bauweise von Pflanzen-
Modulen), von denen gestalterische 
und wirtschaftliche Kriterien des 
Erscheinungsbildes in den Jahreszei-
ten, Vorkultivierung, Versorgungs-
technische Einrichtungen, Pflege-/
Wartungsaufwand und Gesamtkosten 
entscheidend mitbestimmt werden. 

Gesamtübersicht Fassadenbegrünung
a. Bodengebundene Begrünung
Die Formenvielfalt bodengebundener 
Begrünungen mittels Gerüstkletter-
pflanzen wurde durch neue Materi-
alien und Techniken erweitert, ihre 
Lastabtragung dem heutigen Stand 
des Bauens (z.B. Vermeidung von 
Wärmebrücken) angepasst. Nicht-
rostende Seilssysteme und Metall-
netze lassen es heute zu, Fassaden 
großflächig sturmsicher zu überspan-
nen - sie werden mit ihrer Begrünung 
zu einem architektonischen Gitter- 
oder Flächenthema, das sich auch 
losgelöst von der Fassade im gleichen 
Gestaltungskontext zur Überbrück-
ung von Gebäudelücken oder als 
grüner, luftiger Raumabschluss von 
Innenhöfen, Terrassen und Dachgär-
ten anwenden lässt. [58, S. 57] 
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Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
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Spreizklimmer

• Substrat in Element–Einheiten 
aus  Körben/Gabionen, Matten,

 Kassetten
• Substrat tragende 
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• Direkt begrünte Kunst- und 

Natursteinplatten mit 
begrünungsfördernder 
Oberflächen auheit

Wurzelkletterer, 
Haftscheibenranker

• Ohne Kletterhilfe

Schlinger/Winder, Ranker, 
Spreizklimmer, spalierbare Gehölze
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(Stäbe, Rohre, Seile, Gitter, Netze)
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• Substrat in Gefäßen
(Einzel– oder Linearbehälter)

Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
bedingt Wurzelkletterer, 
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  flächen Textil bzw.

Substratträger)
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Stauden (u.a. auch Gräser, Farne, 
bedingt Knollen- und Zwiebelgewächse), 
Kleingehölze;  Schlinger, Ranker, 
bedingt Spreizklimmer

• Substrat in Gefäßen (Einzel– 
oder Linearbehälter) 

• Kletterhilfe/Spalier erforderlich 
(Stäbe, Seile, Gitter, Netze)

1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3

Abb. 74: Kategorisierung verschie-
dener möglicher Pflanzenfassaden  
(© Nicole Pfoser 09/2009) 
Grundlage: Diagramme (FLL 
2000, S. 19; KALTENBACH 2008, 
S. 1455), Ergänzungen durch 
Verfasserin

Abb. 14: 
Systematik der wandgebundenen Begrünung 
(PFOSER 2016: 66)Abb. 15: 

Horizontale Vertikalbegrünung | Bosco Verticale in Mailand 
(WOOD et al. 2014: 164, 169) und MA 48 1, Embelgasse4 (eigene Aufnahmen aus Wien vom 23./24.10.2016)
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auch funktionale und ökonomische Vorteile auf. Insbe-
sondere in teuren großstädtischen Lagen können Bau-
stellen unter anderem zügiger abgeschlossen werden 
und eine spätere Neueinrichtung für die Begrünung 
der Fassade vermieden werden. Zusätzlich kann der 
schon „gezauberte vertikale Garten“ (PFOSER 2016: 
107) die Attraktion und Akzeptanz des Gebäudes stei-
gern; außerdem „[entspricht es] unserem Zeitgeist (…
keine Geduld für natürliches Wachstum- hier die Groß-
baumverpflanzung, dort die Fassadenbegrünung über 
Nacht)“ (PFOSER 2016: 107).

2.2.2  Mischformen | Kombination   
 aus boden- und wandgebunde- 
 ner Begrünung
Abhängig von der örtlicher Situation und den Gegeben-
heiten können vor allem die boden- und wandgebun-
denen Begrünungstechniken miteinander kombiniert 
werden, welche derzeit eine hohe Akzeptanz erfahren. 

Mit Hilfe horizontaler Vegetationsflächen oder Pflanz-
kübel können bodengebundene Direktbegrünungen 
und Gerüstkletterpflanzen weiter nach oben geführt 
werden. Es müssen dabei aber die Besonderheiten 
beider Begrünungssysteme bedacht werden. Die 
nachfolgende Darstellung (Abb. 18) veranschaulicht 
die Umsetzungsmöglichkeiten. 

Ein prominentes Beispiel ist das Gebäude des Phy-
sikalischen Instituts der Humboldt-Universität Berlin-
Adlershof, welche im Bereich der Regenwasserbe-
wirtschaftung und Fassadenbegrünung innovative 
Ansätze geplant, realisiert und wissenschaftlich be-
gleitet hat. Ziel des Monitoringprogramms war es, 
Empfehlungen für eine Optimierung der Anlagen und 
ihres wirtschaftlichen Betriebs zu erarbeiten und somit 
die Betriebskosten zu reduzieren. Diese Erkenntnisse 
sind in eine wichtige Hilfe für Planung, Bau, Betrieb und 
Wartung künftiger Projekte, welche für die Erarbeitung 

von ökologischen Gesamtkonzepten- also Vernetzung 
der einzelnen Bausteine wie Energie, Wasser, Grün, 
Baustoffe und Abfall- genutzt werden können (vgl. SE-
NATSVERWALTUNG FÜR STADTENWICKLUNG- 
KOMMUNIKATION 2010: 7f.). 

2.3 Planungsschritte
Damit begrünte Fassaden erfolgreich umgesetzt und 
erhalten werden können und keine Schäden am Ge-
bäude entstehen, sollten die Begrünung umfassend 
vorbereitet und ausgeführt werden. Dabei sollte be-
dacht werden, dass Fassadenbegrünungen „gestal-
terisch, technisch und botanisch anspruchsvolle Be-
standteile von Bauvorhaben“ (PFOSER 2016: 156) 
sind, welche eine Klärung diverser Aspekte bei allen 
Vorhaben- sei es im Bestand, bei Sanierungen und 
Neubauten - fordern. 

So muss im ersten Schritt eine Grundlagenanalyse 
durchgeführt werden, die klärt, welche Fragen zu den 
Standortbedingungen wie Lage, Klimadaten, Bodenei-
genschaften und Planungsrecht sowie zur Höhe des 
Budgets beantwortet werden müssen. Bei Bestands-
sanierungen und Neubauten sollte zusätzlich die Inte-
gration von ökologischen und energetischen Synergie-
effekten überprüft werden. 
Im zweiten Schritt folgt die Klärung des funktiona-
len und gestalterischen Anspruchs, welcher die 
Planungsziele definiert. Bei Bestandsbegrünungen 
bzw. der Begrünung von Sanierungsvorhaben muss 
zunächst anhand der vorhandenen bzw. angestrebten 
Fassadenkonstruktion die geeignete Begrünungsform 
vorgeklärt werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird 
dann die Entscheidung für ein Begrünungssystem 
(wand- oder bodengebunden) getroffen. Die jeweilige 

Pflanzenauswahl beruht auf ihren Anspruch und ihrem 
Lebensbereich, welcher im Rahmen der Standortana-
lyse (sogenannte Grundlagenanalyse) aufbereitet wur-
de. Des Weiteren sollte die Entscheidung zwischen 
temporärer oder dauerhafter Begrünung fallen.31 
Entsprechend ihres Habitus wie beispielsweise ihres 
Wuchsverhalten, ihrer Belaubungsphase und Färbung 
werden die Pflanzen ausgesucht. Ein weiterer wichti-
ger Punkt sind ihre Versorgungs- und Instandhaltungs-
anforderungen (Zugänglichkeit und Platzbedarf), wel-
che ebenfalls geklärt werden müssen. 
Im dritten und letzten Schritt erfolgen die Vorberei-
tungen zur Umsetzung. Hierbei geht es um die 
Festlegung aller technischen Details wie beispiels-
weise Position, Konstruktion, Material, Funktion so-
wie Nährstoff- und Wasserversorgung. Anhand dieser 
Details werden die vertraglichen Vereinbarungen von 
Bauleitung, Gewährleistung, Pflege und Wartung aus-
geschrieben und festgehalten (vgl. PFOSER 2016: 
156ff.; PFOSER 2012: 01.11.2016¸ TU DARMSTADT/
TU BRAUNSCHWEIG 2013: 78ff.; TU DARMSTADT 
2016: 22ff.; SENATSVERWALTUNG FÜR STADTEN-
WICKLUNG - KOMMUNIKATION 2010: 35ff.; WOOD 
et al. 2014: 191ff.).32 Die nachfolgende Tabelle veran-
schaulicht die Planungsschritte für eine schadensfreie 
und pflanzengerechte Wandbegrünung.

Innerhalb der Architektur und des Städtebaus sind ne-
ben ökologischen Aspekten auch ihre Gestaltung und 
Funktion planungsrelevante Qualitätsmerkmale. Aus 
diesem Grunde werden im Folgenden Gestaltungs-
möglichkeiten für den Stadtraum und für begrünba-
re Gebäude vorgestellt. Mit Hilfe von Begrünungen 
können die Identität eines Stadtbildes geprägt, die 
Einprägsamkeit eines Ortes beeinflusst, der Stadt-
raum definiert sowie die Wegeführung klar strukturiert 

Abb. 17: 
Flächige Vertikalbegrünung | Athenaeum Hotel in London und Trio Appartments in Sydney
(WOOD 2016: 71f., 99)
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Sachstand 

2.7 Neue Systematik Fassadenbegrünung und Pflanzenauswahl

Aus der Systembreite der klassischen 
bodengebundenen Begrünungen, der 
neuen wandgebundenen Begrünun-
gen und ihrer kombinativen Bau-
formen ergibt sich eine vollständige 
Gesamtübersicht der Bauweisen des 
Themas "Pflanzenfassaden". Diese 
ermöglicht zunächst eine Kategori-
sierung (Abb. 74) als grundlegende 
planerische Vorentscheidung. 
Ihre reale Variationsvielfalt impliziert 
die Auswahl botanischer Festlegun-
gen sowie deren Folgeentscheidun-
gen (Pflanze/Pflanzengesellschaft, 
Bauweise und Form von Wuchshilfen, 
System und Bauweise von Pflanzen-
Modulen), von denen gestalterische 
und wirtschaftliche Kriterien des 
Erscheinungsbildes in den Jahreszei-
ten, Vorkultivierung, Versorgungs-
technische Einrichtungen, Pflege-/
Wartungsaufwand und Gesamtkosten 
entscheidend mitbestimmt werden. 

Gesamtübersicht Fassadenbegrünung
a. Bodengebundene Begrünung
Die Formenvielfalt bodengebundener 
Begrünungen mittels Gerüstkletter-
pflanzen wurde durch neue Materi-
alien und Techniken erweitert, ihre 
Lastabtragung dem heutigen Stand 
des Bauens (z.B. Vermeidung von 
Wärmebrücken) angepasst. Nicht-
rostende Seilssysteme und Metall-
netze lassen es heute zu, Fassaden 
großflächig sturmsicher zu überspan-
nen - sie werden mit ihrer Begrünung 
zu einem architektonischen Gitter- 
oder Flächenthema, das sich auch 
losgelöst von der Fassade im gleichen 
Gestaltungskontext zur Überbrück-
ung von Gebäudelücken oder als 
grüner, luftiger Raumabschluss von 
Innenhöfen, Terrassen und Dachgär-
ten anwenden lässt. [58, S. 57] 

Bodengebundene Begrünung Mischformen  Wandgebundene Begrünung

Flächenförmiger Direkt-
bewuchs der Fassade 
mit Selbstklimmern

Leitbarer Bewuchs mit 
Gerüstkletterpflanzen 
(entspr. Kletterstrategie)

Kombination aus boden- und wand-
gebundener Begrünung/aus steigender
und hängender Bepflanzung

Flächige KonstruktionenModulare Systeme

Pflanzen in senkrechten Vegetationsflächen
“Vertikale Gärten“

Pflanzen in horizontalen 
Vegetationsflächen

Regalsysteme/Pflanzen-
regal als Vorfassade

Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
bedingt Wurzelkletterer, 
Spreizklimmer

• Substrat in Element–Einheiten 
aus  Körben/Gabionen, Matten,

 Kassetten
• Substrat tragende 

Rinnensysteme
• Direkt begrünte Kunst- und 

Natursteinplatten mit 
begrünungsfördernder 
Oberflächen auheit

Wurzelkletterer, 
Haftscheibenranker

• Ohne Kletterhilfe

Schlinger/Winder, Ranker, 
Spreizklimmer, spalierbare Gehölze

• Kletterhilfe/Spalier erforderlich 
(Stäbe, Rohre, Seile, Gitter, Netze)

Stauden (u.a. auch Gräser, Farne, 
bedingt Knollen- und Zwiebel-
gewächse), Kleingehölze;  
Schlinger/Winder, Ranker, 
bedingt Spreizklimmer

• Substrat in Gefäßen
(Einzel– oder Linearbehälter)

Stauden (u.a. auch Gräser, 
Farne), Kleingehölze, Moose; 
bedingt Wurzelkletterer, 
Spreizklimmer                

• Textil–Systeme
• Textil–Substrat–Systeme
• Metallblech–System mit 

Öffnungen zu Vegetations-
  flächen Textil bzw.

Substratträger)
• Direktbegrünung auf 

Nährstofftragender 
Wandschale

Schlinger/Winder, Ranker, 
Spreizklimmer, spalierbare Gehölze 
Stauden (u.a. auch Gräser, Farne, 
bedingt Knollen- und Zwiebelgewächse), 
Kleingehölze;  Schlinger, Ranker, 
bedingt Spreizklimmer

• Substrat in Gefäßen (Einzel– 
oder Linearbehälter) 

• Kletterhilfe/Spalier erforderlich 
(Stäbe, Seile, Gitter, Netze)

1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3

Abb. 74: Kategorisierung verschie-
dener möglicher Pflanzenfassaden  
(© Nicole Pfoser 09/2009) 
Grundlage: Diagramme (FLL 
2000, S. 19; KALTENBACH 2008, 
S. 1455), Ergänzungen durch 
Verfasserin

Abb. 16: 
Modulare Vertikalbegrünung | OnePNC Plaza in Pittsburgh 
(WOOD et al. 2016: 76; PGHMURALS 2014: 18.03.2017)

31 Die TU DARMSTADT hat die jeweiligen Motive, Syste-
me sowie ihre Vor- und Nachteile zusammenfassend 
skizziert (vgl. TU DARMSTADT 2016: 22f.).

32 Für ausführlichere Informationen zu Fassadenkonstruk-
tionen und ihre Begrünungsmöglichkeiten sowie ihre 
visuelle Darstellung und Checklisten wird auf PFOSER 
2016: 157-164; TU DARMSTADT 2016: 25-30 und  
DARMSTADT/ TU BRAUNSCHWEIG 2013: 78, 194ff. 
verwiesen. Um sich über bautechnische Anforderungen 
von boden- und wandgebundenen Begrünungssyste-
men zu informieren, kann auf KÖHLER 2012: 118-147 
zurückgegriffen werden. Fernerhin kann für Informatio-
nen hinsichtlich ihrer Umsetzung mit ersten Kostenein-
schätzungen auf TU DARMSTADT 2016: 62ff. verwie-
sen werden. Außerdem hat die TU DARMSTADT 2016: 
72ff. eine Anwendungshilfe für die Entscheidungsabfol-
ge von Fassadenbegrünungen erarbeitet.

Abb. 18: 
Systematik der 
Mischformen 
(PFOSER 2016: 66)

Abb. 19: 
Mischform | Physikalisches Institut der Humboldt Universi-
tät Berlin in Berlin-Adlershof 
(SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 
UND WOHNEN 2014: 25.02.2017)
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werden. Somit können sie einen Beitrag zur Orientie-
rung leisten und gleichzeitig einladende Orte schaffen, 
ihre Aufenthaltsqualität verbessern sowie das Stadt-
bild mit ihrer jahreszeitlichen Dynamik beleben. Be-
grünte Wände haben folglich Einfluss auf 

• die Raumbildung, welche mit ihrer raumbil-
denden Kraft stadtgestalterische Störungen 
wie beispielsweise falsche Gebäudedimen-
sionen heilen, tangierende Wohnstraßen ent-
schleunigen sowie durch begrünte Raumab-
schlüsse intimere/ privatere Räume schaffen, 
und

• die Lenkung von Stadträumen, welche mit ih-
rem Grünvolumen Stadträume zentrieren, die 
Wegeführung lenken, die Aufmerksamkeit für 
Nutzungen erhöhen sowie unklare Raumfor-
men zusammenfassen.

Darüber hinaus beeinflussen Fassadenbegrünungen 
die Wirkung im Stadtraum, in dem sie beispiels-
weise begrünte Erdgeschosse zu einem Ensem-
ble vereinigen, einzelne vollbegrünte Gebäude im 
sonst steinernen Umfeld zum Blickpunkt umwandeln 
oder grüne Wände wie Zielorte definieren und städ-
tische Distanzen unterbrechen (TU DARMSTADT/TU 

BRAUNSCHWEIG 2013: 22f.; PFOSER 2016: 104f.; 
TU DARMSTADT 2016: 55ff.). Die nachfolgenden 
Abbildungen 20 und 21 veranschaulichen das Gestal-
tungspotenzial von Stadträumen.

Fassaden können mittlerweile an allen Einsatzorten 
begrünt werden, wenn die klimatischen Bedingungen 
dafür geeignet sind. So können Fassaden als eine In-
terimslösung genutzt werden, indem entweder immer-
grüne Systeme Fassadenmaterialien substituieren 
oder unansehnliche Wände (z.B. Brandwände) über-
kleiden sowie Begrünungen als eine temporäre Instal-
lation größere Flächen verkleiden bzw. als Sichtschutz 
von Baufeldern fungieren. Des Weiteren können Fas-
sadenbegrünungen als ein Leitthema für eine integra-
tive Architektur dienen, welche über eine interdiszip-
linäre Gestaltfindung durch Designer, (Landschaft-) 
Architekten, Botaniker und Künstler das Stadtbild 
prägt. So können Mauerwerksbegrünungen

• den Maßstab, die Proportion, den Rhythmus, 
die Modularität sowie die Kubatur von Gebäu-
den beeinflussen, 

• und somit Kontraste zu unbegrünten Gebäu-
den bilden sowie 

• mit dem Stadtraum kommunizieren
- wie es die nachfolgenden Darstellungen (Abb. 
22, 23) veranschaulicht (vgl. TU DARMSTADT/TU 
BRAUNSCHWEIG 2013: 24f. PFOSER 2016: 107ff.; 
TU DARMSTADT 2016: 55ff.). 

Zum Abschluss werden die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Pflanzen und ihre Charakteristika kurz skizziert, 
welche zwischen Kletterpflanzen/-gehölze für boden-
gebundene Begrünungssysteme und übrige Pflan-
zen für wandgebundene Begrünungen unterschieden 

werden. Diese werden - vereinfacht gesagt - über ihre 
Kletterstrategie bzw. ihr Wuchsverhalten, ihre Phasen 
und Farben differenziert. Die beiden nachfolgenden 
Abbildungen (24) stellen dies für boden- und wandge-
bundene Begrünungsformen dar (vgl. PFOSER 2016: 
110ff.).33

2.5 Fazit  
Abschließend lässt sich konstatieren, dass begrünte 
Fassaden zahlreiche Vorteile sowohl für das Stadtkli-
ma wie auch für die Bewohner haben, wie es die Ab-
bildung 25 visualisiert.

Ihr Leistungspotenzial bietet für Eigentümer und die 
Stadt auch gewisse Kosten/Nutzen-Vorteile, wie bei-
spielsweise geringere Kühl- und Energiekosten. Die 
nachfolgende Tabelle 6 fasst den Nutzen für Eigentü-
mer und die Stadt zusammen. 

Trotz dieser Vorteile und Nutzungspotenziale stoßen 
begrünte Fassaden bei Bauherren und Investoren 
häufig auf Ablehnung. Die Vorbehalte beruhen vor al-
lem auf Negativbeispielen, welche durch fehlerhafte 
Planung sowie mangelhafte Ausführung und Pflege 
entstanden sind. Diese Fehler resultieren in der Regel 
aus

• nicht vorhandenem (Fach-) Wissen und 
-kompetenzen, 

• fehlenden Abstimmungen und Koordinierun-
gen zwischen den verschiedenen Gewerken

• fehlenden Auflagen in Ortsatzungen und fi-
nanziellen Förderungen sowie

• fehlender Gesamtschau, die „verantwor-
tungsvolle Zukunftsbeiträge zu  

33 Ausführlichere Informationen bzw. Anwendungshilfen 
sind bei PFOSER 2016: 212-253 zu finden.

Tab. 5:
Planungsschritte für eine 
schadensfreie und pflanzen-
gerechte Wandbegrünung

(PFOSER 2016: 158, eigene 
Farbgebung)
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Abb. 20: 
Wirkung im Stadtraum
(PFOSER 2016: 105, 
eigene Farbgebung)

Abb. 21: 
Wirkung im Stadtraum | 
Umsetzungsbeispiele 
(TU DARMSTADT 2016: 
59, eigene Farbgebung)

Abb. 22: 
Wirkung von begrünten Ge-
bäuden
(PFOSER  2016: 109, eige-
ne Farbgebung)

Abb. 23: 
Wirkung von begrünten Ge-
bäuden | Umsetzungsbei-
spiele 

(TU DARMSTADT. 2016: 
59)
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Lebenszyklusqualitäten von Projekten“ (TU 
DARMSTADT 2016: 18) leisten und somit 
den Kreislauf einer reinen wirtschaftlichen 
Optimierung privater Investorenprojekte 
durchbrechen, „wo nur der merkantile Ge-
winn zählt“ (TU DARMSTADT 2016: 18) und 
ihre „Realisierung auf einem unteren, gera-
de noch unangreifbaren Qualitätslevel“ (TU 
DARMSTADT: 18) erfolgt.

Diese Hinderungsfaktoren können unter anderem 
über gute, fachkompetente Beratungen und Planun-
gen, den Einbezug aller Gewerke, die Durchsetzung 

von Festsetzungen, über finanzielle Zuschüsse und 
andere Anreize gemindert werden (vgl. TU DARM-
STADT 2016: 17f.). 

Dennoch besteht noch Forschungsbedarf hinsichtlich 
offener Fragen wie beispielsweise die Gegenrechnung 
der Mehrkosten der neuen Techniken gegenüber einer 
Ersparnis an innenstädtischen Bodenflächen, Ener-
giekosten sowie ihre Wohnwertsteigerung bzw. der 
Aufwertung der Adresse (vgl. PFOSTER 2016: 170f.; 
WOOD et al. 2014: 209). 
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Zukunftseignung

Gattung

Struktur

Wuchs

Textur

Belaubungs-
phase

Laubfarbe

Phasen

Farben

Blühphase

Blütenfarbe

Fruchtphase

Fruchtfarbe

Flächenbild

Wüchsigkeit
(max. Höhe)

Wuchsverhalten
(mögliche Varianten)

SträucherSukkulente

einheitlich

gering
1-6cm

aufrecht
polsterbildend

flächen-
deckend

immergrün immergrün
wintergrün

VI-IX III-IX II-XI I-XII

VII-XIIVI-VII

III-X

immergrün
wintergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

sommergrün

aufrecht
polsterbildend

flächen-
deckend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

horstbildend
aufrecht, kragend

überhängend
polsterbildend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

flach, aufrecht, straff, kragend,
überhängend, polsterbildend
rundwüchsig, dichtbuschig,

sparriger Wuchs

gering
5-50cm

mittel-
schnell

5-150cm

gering-
mittel

10-120cm

gering-
schnell

10-150cm

gering-
schnell
5-50cm

mäßig-
schnellwüchsig

10-400cm

einheitlich vielfältig vielfältig vielfältigbegrenzt
vielfältig

begrenzt
vielfältig

Blattschmuck-/
Blütenstauden,

Kräuter

Farne Gräser Zwiebel-/
Knollen-
pflanzen

Moose Stauden Gehölze
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Zukunftseignung

Gattung

Kletterstrategie

Kletterhilfe

Flächenbild
(m2a)

Struktur

Belaubungs-
phase

Laubfarbe

Phasen

Farben

Blühphase

Blütenfarbe

Fruchtphase

Fruchtfarbe

Wüchsigkeit
(max. Höhe)

Wuchsrichtung
(Breite)

Selbstklimmer

gering-
mittel

4-25m

0,2-4 m2a 0,6-2,5 m2a0,3-1 m2a 1,3-3 m2a 0,3-5,5 m2a 0,3-2,8 m2a

vertikal bis
horizontal

5-15m

immergrün
sommergrün

immergrün
sommergrün

VII-VIIIVII-IX

I-III/VIII-IX VIII-IX

V-X V-VII

VIII-XI VIII-X

V-X

VII-XV-XI

IV-X

immergrün
wintergrün

sommergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

sommergrün sommergrün

vertikal bis 
stark horizontal

4-40m

vertikal bis
horizontal

1-15m

vertikal bis
horizontal

4-10m

vertikal bis
(horizontal)

1-8m

(vertikal) bis
horizontal

2-5m

mittel-
schnell

6-20m

gering-
schnell

2-30cm

gering-
schnell

1-15m

gering-
schnell

2-10m

gering-
schnell

6-12m

Klettergehölze

Gerüstkletterpflanzen

Wurzel-
kletterer

Haftscheiben-
ranker

Schlinger/
Winder

Ranker Spreizklimmer
Blattstielranker Sprossranker

!
Ø Seil/Stab: 4-30 mm!
Maschen-/Gitterweite:
b 10-30 cm
h 20-50 cm max.!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher End- 
wuchshöhe und Pflanzenstärke

Vorzugsweise horizontale Ausrichtung.
Vertikalabstand untereinander: ca. 40 cm!
Maschen-/Gitterweite:
b 30-50 cm 
h 50 cm max.!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher Endwuchshöhe 
und Pflanzenstärke

Quelle Werte: FLL (2000): Richtlinie zur Planung, Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen. Bonn, S. 29, 42ff.

!
Ø Seil/Stab: 4-50 mm
Abstand zueinander: 20-80 cm!
Vertikalabstand Abrutschsicherung
oder Querstreben: 50 - 200 cm!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher 
Endwuchshöhe, Pflanzenstärke 
und Schlingverhalten

Ranker Spreizklimmer

Konstruktionen mit vorwiegend
senkrechter Ausbildung

Gitter- und Netzförmige 
Konstruktionen

Konstruktionen mit vorwiegend waagerechter 
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Abb. 24: 
Pflanzen und ihre Gestaltungskriterien 
(PFOSER 2016: 111, 113)

Tab. 6: 
Nutzungspotenzial von begrünten 
Fassaden für die Eigentümer und 
die Stadt 

(TU DARMSTADT 2016: 32)

32 

4. Kosten/Nutzen der Fassadenbegrünung

Abb. 28: Fassadenbegrünung: 
Nutzen Eigentümer/Stadt (© 
Nicole Pfoser 2016 [22])

Begrünungsform

Nutzen
Eigentümer

Nutzen Stadt

Direktbewuchs
der Fassade

Horizontale 
Vegetationsflächen/

Pflanzgefäße

Vertikale Vegetationsflächen

Modulare Systeme Flächige Konstruktionen

Leitbarer Bewuchs 
an separater

Wuchskonstruktion

Bodengebunden Wandgebunden

Investitionsaufwand 
gering

Wasser-/Nährstoffaufwand gering

Pflege-/Wartungsaufwand mittel, zunehmend

Gebäudeenergetische Wirkung:
saisonale Verschattung, Kühlung, Wärmedurchlass (sommergrüne Pflanzen)

Substitution Gebäudeaußenhaut/ Bautenschutz-Effekt

Gebäudeenergetische Wirkung:  
ganzjährige Pufferwirkung (Wärme, Kälte)

Schutz gegen Schäden Ebene 0

Lärmminderung

Kühlung Stadtraum

Pflanzenauswahl/Gestaltungsspielraum

        Erscheinungsbild: Vorkultur – sofortige/kurzfristige Flächenwirkung

                               Leitthema, Gestaltung, Gliederung Stadtraum

                               kurzfristige stadtökologische Wirkung

                               kurzfristige lufthygienische Wirkung

Erhöhung der Artenvielfalt

Akzeptanz

Teil A

Wärmehaltung
[4; 36; 171; 182]

Kühlung
[55; 157; 182]

Licht
[5; 15; 32; 78; 156; 
171; 182; 228]

Strom
[4; 23; 161; 168; 182]

Lüftung
[2; 4; 32; 45; 182]

Wasser
[28; 34; 182]

Material/
Ökobilanz
[21; 23; 28; 182]

Regenwasser-
rückhalt
[78; 81; 182]

Regenwasser-
verdunstung
[78; 182]

Vermeidung 
Überhitzung

Reduktion 
Luftbelastung 
[2; 4; 30; 45; 83;
162; 182; 228]

Minderung 
Lärmbelastung 
[182; 237]

Akzeptanz
[4; 34; 73; 83; 182]

Biodiversität
[182; 238; 239]

!       Ökologie-/
!       Umweltaspekte

!
!

!
!

Winterlicher Lebensraum und 
Nahrungsangebot Fauna,

Ressourcenschonung (Material-
schutz/Reduktion Dämmung)

Temperaturausgleich Reduktion Wärmeverluste der 
Gebäudehülle/geringere Wind-/

Feuchtebelastung

Sommerliche Umgebungs-
kühlung, Kühlung der 
Gebäudeoberflächen

Temperaturregulierung:
Verschattung, Verdunstungskühlung

Substitution technischer Systeme 
(Klima-/Lüftungsanlage)

Ressourcenschonung (Substitution 
technischer Verschattung/

Reduktion künstliche 
Innenraumbeleuchtung)

Verschattungswirkung, 
Blendschutz, Blickschutz, 
Ausblickqualität/Licht- und 

Schattenspiel

Substitution technischer Systeme, 
Einsparung Wartung technischer 

Verschattung/Windwächter/
Reduktion Kunstlicht

Stromersparnis durch 
Unterstützung/Vermeidung 
technischer Verbraucher

Ökologische Energie zur 
Lebensraumverbesserung (z.B. 
Sicherheit durch Beleuchtung/

Gehwegtemperierung)

Leistungssteigerung PV, Kühlenergie-
Einsparung (z.B. Kosteneinsparung 

Prozesskühlung), Energiebeitrag durch 
Biomasse

Ressourcenschonung durch 
Unterstützung/Substitution 

technischer Systeme

Verbesserung Luftqualität,
Luftreinigung/Luftbefeuchtung

Luftvorkonditionierung durch 
Temperaturregulierung und 

Staubfilterung

Erweiterter Lebensraum für Flora 
und Fauna,

Umgebungskühlung

Erhöhte Verdunstungsleistung/
Kühlwirkung,

Wasser als Gestaltungselement

Trinkwasserersparnis, Einsparung 
Kühltechnik/-kosten, Grauwasser- 

klärung, Regenwasserrückhalt

Kohlenstoffspeicherung,
O2-Produktion,

Filterung von Feinstäuben

Substitution aufwändiger 
Sichtfassaden durch Naturelement

Material-Ökonomie, Materialschutz 
(UV, ∆t)/ Verlängerung der Lebens-

dauer, Reduktion Energiebedarf

Verdunstungsleistung,
Umgebungskühlung, Reinigung 

des Wassers

Zusätzliche Kühlwirkung, 
Gebäudekühlung im Sommer

Reduzierte Kanalbelastung/
Niederschlagwassergebühr,
Einsparung Leitungswasser

Reduktion versiegelter Flächen,
Erhöhung der Verdunstungsrate,

Beitrag zu regionalen 
Niederschlägen

Kühlung des Stadtraums Reduktion Starkregenereignisse/ 
Sturm und Hagelschäden,

Kanalentlastung

Verdunstungsleistung,
Umgebungskühlung, 
Ressourcenschonung

Minderung sommerlicher Hitze
und Reflektion

Materialschutz infolge Minderung der 
Temperaturextreme/

UV-Belastung

Kohlenstoffspeicherung,
O2-Produktion,

Filterung von Feinstäuben

Verbesserung Luftqualität,
visuelle Umweltqualität

Oberflächenschutz Materialien
(Instandhaltung/thermische Belastung/

chemische Beanspruchung)

Reduzierte Umweltbelastung Lärmminderung durch Absorptions- 
und Reflektionsleistung, Reduktion 

der Gebäude-Transmission

Passanten-, Besucherfreundlichkeit 
(Gesundheit, Sicherheit),

Aufenthalts- und 
Kommunikationsqualität

Schaffung zusätzlicher 
Grünflächen,

Nutzungsangebot und 
Lebensraum Fauna

Gestaltungsvielfalt (Raumbildung, 
Gliederung, Lenkung), Kühlwirkung, 

Lärmreduktion,
Verbesserung Luftqualität

Aufwertung Adresse, Attraktion, 
Fernwirkung, Corporate Identity, 
psychologische/medizinische/

soziale Vorteile

Erweiterung Nahrungs- und 
Lebensraum

Vielfalt/natürliches
Gestaltungspotential

Vorbeugung Artensterben
(z.B. Sicherung Nahrungskette/

Bestäubung)

GEBÄUDEOPTIMIERUNG

UMFELDVERBESSERUNG

           Kosten-
           vorteile

          Aufenthalts-
          qualität

[78; 182]

Fassadenbegrünungen bieten Kosten/Nutzen-Vorteile sowohl für die 
Stadt als auch für den Eigentümer des begrünten Gebäudes (s. hier-
zu auch Kap. 1.1, Leistungsfaktoren der Fassadenbegrünung). Diese 
begründen sich zusammenfassend hauptsächlich aus ökologischen Vor-
teilen, baulichen Schutzeffekten und einer gesteigerten Aufenthalts-
qualiät. 

Neben den hauptsächlichen Einsparfaktoren (s. Pictogramme rechte 
Seite: Kühlung durch Verschattung und Verdunstung; Pufferwirkung/ 
Dämmeffekt durch Schutz vor Feuchtigkeit und Auskühlung; Bauteil-
schutz gegen UV-Strahlung und Temperaturextreme) zeigt die unten 
stehende Tabelle das Nutzungspotenzial unterschiedlicher boden- und 
wandgebundener Begrünungen, gegliedert in Nutzen für den Eigentü-
mer und Nutzen für die Stadt. Die Kriterien der Tabelle sind Schwer-
punkten zugeordnet, geringere Wirkungen sind gestrichelt dargestellt.
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Im Rahmen dieser Arbeit  wird der Fokus auf die Ana-
lyse von stadtplanerischen Instrumenten gelegt und 
untersucht, wie erfolgreich die Referenzstädte sie 
einsetzen. Aus diesem Grunde kann keine ausführ-
lichere Betrachtung oder gar Beurteilung der techni-
schen Umsetzungssysteme erfolgen. Es sollten hier 
nur Beispiele und vor allem Alternativen zu den klas-
sischen Direktbegrünungen vorgestellt werden. Die 
gezeigten Beispiele von WOOD et al. 2014 sind im 
Rahmen einer Case Study analysiert worden, welche 
nicht nur 18 begrünte Gebäude umfassend mit ihrem 
technischen Aufbau, den lokalen Bedingungen sowie 
ihrem Versorgungssystem und ihrer Pflege beschrie-
ben hat, sondern in der auch der Grad der Umsetzung 
im Zusammenhang mit den geplanten Zielen bewertet 
wurde. Abschließend wurden ihre allgemeinen Effek-
te und technischen Umsetzungen kritisch beurteilt (ab 
188ff.) Hierfür wurden sowohl Wohn- und Bürogebäu-
de als auch Hotels untersucht, welche auch diverse 
Umsetzungsmöglichkeiten und Bepflanzungen veran-
schaulichen. Allerdings muss beachtet werden, dass 
sich die beschriebenen Erkenntnisse auf Hochhausty-
pen beschränken und wohl in einigen Bereichen (z.B. 
Wartungs- und Pflegeaufwand) nur bedingt mit Mehr-
familien- oder Einzelhäusern verglichen werden kön-
nen. Für weitere Umsetzungsbeispiele wird des Wei-
teren auf LAMBERTINI, A./ LEENHARDT, J. (2007): 
Vertical Gardens verwiesen. Für künstlerische Fas-
sadenbegrünungen wird der französische Pionier der 
sogenannten Mur Végétal Patrick Blanc empfohlen, 

welcher unter anderem das Musée du Quai Branly in 
Paris begrünt hat. 
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3. Kommunale Forder- und Förderinstrumente sowie per-  suasive Instrumente
Der Stadt- und Raumplanung stehen die gesetzlich vorgegebenen Pläne und Programme sowie gesetz-
lich zulässige Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, die zur Sicherung und Durchführung von Planun-
gen und stadtpolitischen Ziele dienen. Ergänzend können informelle und persuasive Instrumente verwen-
det werden, welche aber nicht eine ähnliche bindende Wirkung wie die gesetzlichen Vorgaben entfalten. 
Hierbei können die verschiedenen Planungsebenen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung so-
wie kommunale Planung) entsprechend ihren Kompetenzen diverse Instrumente nutzen (vgl. ARL o.J.: 
31.07.2017). 

Der kommunale Instrumentenmix setzt sich aus For-
der- und Fördermöglichkeiten sowie informellen/persu-
asiven Instrumenten zusammen, die aber in der Regel 
nicht isoliert bei Planungs- und Entwicklungsprozes-
sen eingesetzt werden. Die vorhandenen Spielräume 
sollten intensiv zum Erreichen von Zielen genutzt wer-
den, gerade wenn sie von bisherigen Praktiken abwei-
chen (vgl. SELLE/WACHTEN 2012: 10.02.2017). 

Nach dem Gutachten der TU Darmstadt gibt es di-
verse Möglichkeiten zum vermehrten Ausbau von be-
grünten Fassaden, wie es die nachfolgende Übersicht 
veranschaulicht (vgl. TU DARMSTADT 2016: 37).34 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Einblick über die 
kommunalen Möglichkeiten gegeben, die von den Re-
ferenzstädten nach erster Betrachtung genutzt wer-
den, um Fassadenbegrünungen voranzubringen und 
in anderen Literaturquellen hauptsächlich beschrieben 
werden.

3.1 Fordern 
Unter Fordern werden die Instrumente zusammenge-
fasst, welche über rechtliche Vorgaben die Begrünung 
von Fassaden durchsetzen helfen. Hierunter fallen die 

Rechtsinstrumente im Rahmen des Baugesetzbuchs 
(Bauleitplanung), welche Fassadenbegrünungen in-
nerhalb der Bauleitplanung, von Gestaltungssatzun-
gen und Ausgleichsmaßnahmen verbindlich vorge-
ben können. Begrünte Fassaden sind insbesondere 
in thermisch belasteten Gebieten städtebaulich be-
gründbar und können somit dem Grundsatz nach § 9 
Abs. 1 BauGB entsprechen (vgl. MINISTERIUM FÜR 
VERKEHR UND INFRASTRUKTUR BADEN-WÜRT-
TEMBERG o.J.: 31.07.2016; STADTKLIMALOTSE 
o.J.: 31.07.2016). Allerdings bedarf es als Abwägungs-
grundlage einer Risikoanalyse, die einen Handlungs-
bedarf für die Hitzevorsorge ableiten lässt (BBSR im 
BBR 2015: 47).

3.1.1 Bauleitplanung 
Seit 2011 bzw. 2004 können über den § 1a Abs. 5 und 
§ 1 Abs. 5 BauGB solche Klimaanpassungsmaßnah-
men als ein Abwägungsbelang in die Bauleitplanung 
implementiert werden, die einer klimagerechten Stadt-
entwicklung dienlich sind. Eine der vielfältigen Maß-
nahmen sind Fassadenbegrünungen, welche Kom-
munen seit den 1980ziger Jahre über die Festsetzung 
Flächen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) in dem 

(einfachen) Bebauungsplan zur Verbesserung des Mi-
kroklimas verbindlich vorgeben und mit nicht abschlie-
ßenden Pflanzlisten ergänzen können. Mit Hilfe dieser 
und anderen Festsetzungen kann die Gemeinde ihrer 
Vorsorgeaufgabe für gute klimatische und lufthygieni-
sche Verhältnisse nachkommen. Allerdings darf diese 
Festsetzung nicht für gestalterische Absichten genutzt 
werden (vgl. STADT BOCHUM 2012: 97f.; KLAMIS 
2011: 45f.; BMVBS 2013b: 61, 71ff.; BIEDERMANN et 
al. 2014: 169f. ; ANSEL 2012: 19f.). 

Fassadenbegrünungen können auf Empfehlung des 

ehemaligen Ministeriums für Stadtentwicklung, Woh-
nen und Verkehr | Referat 23 - Städtebaurecht des 
Landes Brandenburg35 wie folgt festgesetzt werden:

• „Die Außenwandflächen ohne Öffnungen sind 
ab einer Größe von … m² mit selbstklimmen-
den, rankenden, schlingenden Pflanzen zu 
begrünen. Dies gilt auch für Wandflächen, die 
nicht in einer Ebene verlaufen. Je … lfd. Meter 
Wandlänge ist eine Kletterpflanze zu setzen.

• Außenwandflächen, die auf einer Länge von 
… m und ab einer Höhe von … m keine Öff-
nungen aufweisen, sind mit rankenden oder 

35 Heute heißt es das Ministerium für Infrastruktur und Lan-
desplanung (MIL- Brandenburg).

34 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Tabelle auch 
den Ausbau von EE berücksichtigt und deshalb auch 
übergeordnete Planungsebenen erwähnt, welche zu-
mindest auf der formellen Ebene keine Fassadenbe-
grünungen darstellen können. Dies beruht auf dem Um-
stand, dass die rechtlichen Beziehungen des Menschen 
zum Grund und Boden nur im Bodenrecht behandelt 
werden. Ausführlich hat sich das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Baugutachten von 1954 dazu geäußert. 
Darin spricht es zwar der Bauleitplanung aber nicht der 
überörtlichen Planung die bodenrechtliche Kompeten-
zen zu, weil die Raumordnung „die bauliche Nutzung 
des Bodens nur [als] ein Element der gesamten Pla-
nung“ (BVerfGE 3, 407) nutzt und außerdem ihre Pläne 
„sich nur innerhalb der verschiedenen Stufen der öffent-
lichen Verwaltung auswirken.“ (BVerfGE 3, 407)

Abb. 26: 
Handlungsebenen und ihre verfüg-
baren Instrumente zur Stärkungen 
von Begrünungen 

(TU DARMSTADT 2016: 37)

37 

Die direkte finanzielle Förderung von Fassadenbegrünung ist immer 
eingebunden in ein Paket bestehender bzw. nutzbarer Instrumente mit 
denen Begrünungen im städtischen Raum begünstigt werden können 
(siehe Tabelle unten), so dass eine Förderung von Begrünungsmaßnah-
men durch planerische Festsetzungen und finanzielle Förderung erfolgt. 

So können beispielsweise Kommunen über ihr kommunales Satzungs-
recht Gebäudebegrünungen fordern. Bebauungspläne sind seit langer 
Zeit ein wirksames Mittel, um Dach- und Fassadenbegrünungen im 
urbanen Raum zu sichern und Versiegelungsgrade zu minimieren. Über 
das Baugesetzbuch (BauGB) können nach §9 (1) Nr. 25 Gebäudebe-
grünungen im Einzelfall oder nach §31 (2) als Ausgleichsmaßnahme 
festgesetzt werden. Gibt es eine Festsetzung von Gebäudebegrünung 
innerhalb eines Bebauungsplangebiets, so ist der Bauherr verpflichtet, 
dies umzusetzen. 

Die Stadt Mainz schreibt z.B. über eine Dachbegrünungssatzung für 

Abb. 33: Darstellung von Hand-
lungsebenen und verfügbaren 
Instrumenten zur Stärkung von 
„Energie“ und „Grün“ (Pfoser, N. 
2010, nach: Genske, D.D./Jöde-
cke, T./Ruff, A., 2008 [56])

5.1 Instrumente zur Stärkung von Begrünungsmaßnahmen

5. Zweck, Umfang und Gebietskulisse einer finanziellen   
 Förderung von quartiersorientierten Unterstützungsan- 
 sätzen von Fassadenbegrünungen

Teil B
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klimmenden Pflanzen gemäß Pflanzliste zu 
begrünen. Dies gilt auch für Wandflächen, 
die nicht in einer Ebene verlaufen. Die Klet-
terpflanzen sind in einem Pflanzabstand von 
maximal … m zu pflanzen.

• Die Außenwandflächen von Nebenanlagen 
im Sinne von § 14 der Baunutzungsverord-
nung, Garagen als selbstständige Gebäude 
und überdachte Stellplätze sind mit ranken-
den Pflanzen zu begrünen; Pflanzabstand 
maximal … m.

• Zur Fassadenbegrünung sind an den Außen-
wänden der Hauptgebäude mindestens … 
(Anzahl) Kletterpflanzen, pro Nebenanlage 
wie Garage, Carport, Geräteschuppen o.ä. zu 
setzen.“ 

Neben den Angebotsbebauungsplänen können Mau-
erwerksbegrünungen auch über vorhabensbezoge-
ne B-Pläne (§ 12 BauGB) oder städtebauliche Verträ-
ge (§ 11 BauGB) gesichert werden. Auf der Grundlage 
eines Vorhaben- und Erschließungsplans können sie 
verbindlich vorgegeben und somit gesichert werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist mit Hilfe von städtebau-
lichen Verträgen den Durchführungsvertrag des 
Vorhabens- und Erschließungsplan um weitere Rege-
lungsinhalte zu erweitern (vgl. BRACHER et al. 2014: 
347f., 361f., 368ff.; BMVBS 2013: 34ff.). Städtebauli-
che Verträge ermöglichen der Kommune, nach § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 BauGB die Erfüllung von stadtklimati-
schen Belangen/Zielen mit dem Investor vertraglich zu 
regeln und verbindlich einzufordern. 

Des Weiteren ermöglicht das besondere Städte-
baurecht (§§ 136 ff., 165ff., 171a, 171f BauGB) bei 
Verbesserungen von baulichen und städtebaulichen 

Strukturen die Förderung von Klimaanpassungsmaß-
nahmen und damit auch die Berücksichtigung von 
begrünten Fassaden (vgl. KLAMIS 2011: 46; BMVBS 
2013: 45ff.). 

Diese eben beschriebenen Planungsinstrumente kön-
nen über Planverwirklichungsinstrumente nachdrück-
lich gegenüber dem Bauherrn/Eigentümer eingefordert 
werden. Hierunter fallen unter anderem städtebauliche 
Gebote (vgl. ARL o.J.: 31.07.2017; ERBGUT/SCHU-
BERT 2015: 73f.), wovon das Pflanzgebot nach § 
178 BauGB für die Durchsetzung von Festsetzun-
gen gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB genutzt werden 
kann, wenn diese als Ausgleich für geplante Eingriffe 
vorgesehen sind (vgl. STADTVERWALTUNG PIRNA 
2013: 18.02.2017). Dieses Instrument dient der pri-
vaten Planverwirklichung, wenn aufgrund von städ-
tebaulichen Gründen eine „alsbaldige Durchführung 
der Maßnahmen“ (§ 175 Abs. 2 BauGB) erforderlich 
ist - also zum Zeitpunkt des Gebotes notwendige Maß-
nahmen. Diese müssen aber so gravierend sein und 
im öffentlichen Interesse liegen, dass ein Eingriff in die 
Verfügungsmacht des Grundeigentümers gerechtfer-
tigt ist. Städtebauliche Gebote dürfen zudem nur ein-
gesetzt werden, wenn das städtebauliche Ziel nicht 
auf eine andere, weniger einschneidende Weise er-
reicht werden kann und somit die Erforderlichkeit nach 
§ 175 Abs. 2 BauGB bzw. dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz entspricht. Die bloße Festsetzung im B-Plan 
reicht nicht für die Erforderlichkeit aus. Als besondere 
Gründe kommen unter anderem die „allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse“ (BIEDERMANN et al. 2014: 1197) in Betracht. 
Fernerhin muss die Kommune die direkt Betroffenen 
über die Stadtentwicklungsziele aufklären und über 
Umsetzungs- und Fördermöglichkeiten beraten (§ 175 

Abs. 1 BauGB). Diese Gespräche sollen dazu dienen, 
dass der Eigentümer die Maßnahme möglichst aus 
eigener Überzeugung umsetzt und damit ein Gebot 
gar nicht erst erlassen werden muss. Folglich stellen 
Pflanzgebote das äußerte Mittel zur Erreichung der 
städtebaulichen Ziele dar - bestenfalls sollen sie im 
wechselseitigen Einvernehmen sichergestellt werden. 
Gegebenenfalls steht dem Eigentümer ein Entschä-
digungsanspruch nach § 41 Abs. 2 BauGB36 zu. (vgl. 
BIEDERMANN et al. 2014: 170, 1197f.; ERBGUT/ 
SCHUBERT 2015: 170, 361; BRACHER et al.: 2014: 
927ff., 934f.). 

Gestalterische Ziele von begrünten Fassaden können 
nicht über den § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB verfolgt wer-
den. Hierfür bedarf es Regelungen über die Landes-
bauordnung, welche im B-Plan als Bauvorschriften 
übernommen werden können (vgl. CHILLA 2002: 62; 
BIEDERMANN et al. 2014: 169; ANSEL 2012: 20; 
KLAMIS 2011: 45; BMVBS 2013b: 73ff.). Des Wei-
teren können Fassadenbegrünungen auf Basis der 
jeweiligen Landesbauordnungen als gemeindliche 
Satzungen, wie beispielsweise eigenständige Ge-
staltungssatzungen für ausgewiesene Geltungsbe-
reiche, auch ohne Grundlage eines B-Plans einge-
fordert werden (vgl. SP-AMT FRANKFURT AM MAIN 
2017: 18.02.2017). Als Beispiele sind hier die Städte 
Nürnberg und München zu nennen, welche unter den 
Abschnitten 4.1.4, 9.3.4 und 4.1.3, 9.3.3 beschrieben 
werden.

In Einzelfällen können Fassadenbegrünungen nach § 
1a Abs. 3, § 9 Abs. 1a, §§ 135a-c BauGB auch als 
Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Eingriffsrege-
lung festgesetzt werden (TU DARMSTADT 2016: 37; 
ANSEL 2012: 20). Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a 

BauGB können Fassadenbegrünungen als Bepflan-
zungsvorgabe für Teile baulicher Anlagen festgesetzt 
und so als notwendiger Ausgleich auf dem Eingriffs-
grundstück genutzt werden (gemäß § 135a Abs. 1 
BauGB). Allerdings sind bei dieser Form der Eingriffs-
regelung die berechtigten Interessen der betroffenen 
Eigentümer und Bauherren zu berücksichtigen. Hier-
bei gilt es also, die Verantwortlichkeiten für die Umset-
zung von begrünten Fassaden zu beachten und be-
reits während der Planung eine möglichst praktikable 
Abwicklung der Ausgleichsmaßnahmen zu bedenken. 
(KUSCHNERUS 2004: 260ff.) Inwiefern Fassadenbe-
grünungen als eine Vermeidungs- oder Ausgleichs-
maßnahme fungieren können, wird unterschiedlich 
betrachtet.37

3.1.2 Herausforderungen 
Zwar sind Bauherren verpflichtet, die rechtlichen Vor-
gaben umzusetzen (TU DARMSTADT 2016: 37), aber 
über den § 31 Abs. 2 BauGB können auch Befreiun-
gen bewilligt werden, wenn sie die Grundzüge der Pla-
nung nicht berühren und 

• „Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Be-
freiung erfordern oder

• die Abweichung städtebaulich vertretbar ist 
oder

• die Durchführung des Bebauungsplans zu ei-
ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und wenn die Abweichung auch unter 
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist.“ (§ 31 
Abs. 2 BauGB)

Diese Möglichkeiten zur Dispenserteilung wurden 
von Bauherren regelmäßig genutzt. Aber nicht nur 
die zahlreichen Befreiungsanträge erschwerten die 

36 Für nähere Informationen zum Entschädigungsanspruch 
siehe BIEDERMANN et al. 2014: 586ff.

37 Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Frage nicht nä-
her nachgegangen werden, da nur relevant ist, ob die 
Referenzstädte diese Rechtsmöglichkeit nutzen oder 
nicht. Es sollte nur auf diese Problematik hingewiesen 
werden, da die Anwendung von Bundesland oder Kom-
mune unterschiedlich ausgelegt werden kann, wobei 
die Landesregierung nur Empfehlungen aussprechen 
kann, welche die Kommune annimmt oder auch nicht 
(als Beispiel ist hier München zu nennen). Als eine Er-
satzmaßnahme können Fassadenbegrünungen nicht 
angewendet werden, da sie nur am Eingriffsort genutzt 
werden können.
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Festsetzungen. Auch der bestehende Vollzugsdefizit 
im Rahmen der Bauprüfung und nicht sachgemäße 
Begrünungen hinderten eine erfolgreiche Umsetzung 
der rechtlichen Vorgaben bzw. sorgte dafür, dass 
Begrünungen wieder entfernt werden mussten. Er-
schwert wird die Überprüfung und Einforderung der 
Festsetzungen außerdem durch personelle Engpäs-
se. Hinzu kommt, dass die Verwaltung Zweifel an einer 
dauerhaften Wirksamkeit von vorschreibenden Vorga-
ben hegt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
manche Bauherren diese Maßnahmen als unpopulär 
empfinden, ist die Durchsetzung von begrünten Fas-
saden zweifelhaft, da die Eigentümer sie pflegen und 
aufrechterhalten müssen (vgl. CHILLA 2004: 62ff.). So 
werden inzwischen Fassadenbegrünungen im Gegen-
satz zu Dachbegrünungen kaum noch festgesetzt (vgl. 
TU DARMSTADT 2016: 18).

Somit kommt den persuasiven Instrumenten eine 
bedeutsame Rolle zu, um mit überzeugenden Argu-
menten auch zunächst skeptische Bauherren von 
Fassadenbegrünungen zu überzeugen. Außerdem 
sollte die Festsetzung möglichst praktikabel gestaltet 
werden - z.B. sollten ungeeignete Fassadentypen pla-
nungsrechtlich vermieden bzw. ihre Nichtbegrünung 
akzeptiert (vgl. CHILLA 2004: 62ff.) oder aber der Voll-
zug konsequent durchgesetzt werden. Hierunter fällt 
neben Kontrollen und Sanktionen auch die Nutzung 
von persuasiven Instrumenten. Allerdings ist die Voll-
zugsintensität von den Ressourcen und vom Wissen 
abhängig, welche von der Verwaltung und Politik of-
fen bereitgestellt und akzeptiert werden müssen (vgl. 
BFE/ENERGIE TRIALOG SCHWEIZ 2009: 48; CHIL-
LA 2004: 62). 
Zu diesen speziellen Hemmnissen von rechtlichen 
Vorgaben für Fassadenbegrünungen kommen noch 

allgemeinere hinzu. So muss bedacht werden, dass 
bauleitplanerische Festsetzungen nur bei Neubauvor-
haben durchgesetzt werden können, da Bestandsbe-
bauungen Bestandsschutz38genießen. Des Weiteren 
muss im Rahmen von nicht beplanten Innenbereichen 
nach § 18 Abs. 1, 2  BNatschG keine Eingriffsbilan-
zierung nach dem Bundesnaturschutzgesetz erfolgen, 
sondern bemisst sich nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB und ob die Naturschutzbehörde hierbei Ein-
griffe in die Natur und Landschaft erwartet (§ 18 Abs. 
3 BNatschG). Die Eingriffsbilanzierung erfolgt dann 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 18 
Abs. 1 BNatschG) - folglich nach § 1a Abs. 3 BauGB 
und § 200a BauGB.

Auch wenn Fassadenbegrünungen im Vergleich zu 
anderen Belangen im Rahmen der Abwägung kein 
Vorrang eingeräumt wird, müssen sie doch künftig 
im Zuge von Klimaanpassungsbelangen eine stärke-
re Beachtung finden. Dies beruht vor allem auf dem 
Umstand, dass nicht nur Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft vermindert werden, sondern ihre 
Bedeutung für das Stadtklima und das Wohlbefinden 
der Bewohner vor allem in hoch verdichteten und hit-
zesensiblen Stadtgebieten noch weiter steigen wird.39 
So könnte möglicherweise auch bei nicht beplanten In-
nenbereichen der § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB zur Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse künftig 
Begrünungsmaßnahmen an Gebäuden fordern.

3.2 Fördern 
Unter Fördern werden die Instrumente verstanden, 
welche versuchen, Bauherren und Eigentümer mit 
positiven Anreizen von der Umsetzung wünschens-
werter Maßnahmen zu überzeugen (vgl. SELLE/

WACHTEN 2012: 10.02.2017; BFE/ENERGIE TRIA-
LOG SCHWEIZ 2009: 50). Hierunter fallen direkte 
Förderungen durch finanzielle Zuschüsse und indirek-
te Fördermöglichkeiten durch finanzielle Anreize (z.B. 
gesplittete Abwassergebühren).

3.2.1 Direkte Förderungen
Fassadenbegrünungen werden schon sehr lange fi-
nanziell unterstützt (vgl. CHILLA 2004: 58). So können 
Städte und Gemeinden spezielle Förderprogramme 
anbieten, welche neben Fassaden auch Dach- oder 
Innenhofbegrünungen umfassen. Ziel ist es, die Ei-
gentümer über finanzielle Anreize zur freiwilligen 
Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen zur Durch-
grünung der Stadt zu motivieren. Dabei können die 
Fördermittel entweder auf das gesamte Stadtgebiet 
oder nur auf Teilbereiche sowie auf Neubauten oder 
Bestandsgebäude begrenzt werden. Die Auszahlung 
der Fördersumme kann von einer prozentualen bis 
hin zu einer festgelegten Summe oder dem Förder-
maximum reichen (vgl. KÖHLER 2012: 20; LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER NRW o.J.: 31.07.2016; TU 
DARMSTADT 2016: 9, 39ff.). Diese Förderprogram-
me können entweder aus dem kommunalen Haushalt 
oder über Städtebauförderprogramme finanziert wer-
den und dann entweder durch finanzielle Zuschüsse 
(z.B. Karlsruhe; München) oder in Form von Pflanz-
hilfen (z.B. Gerolzhofen; Wien)40 ausgezahlt werden. 
Bislang gibt es allerdings nur wenige kommunale För-
derprogramme für Fassadenbegrünungen (vgl. FBB 
2014b: 21.02.2017; TU DARMSTADT 2016: 64f.). 

Die Städtebauförderprogramme basieren auf den §§ 
136ff., 165ff., 171a, 171f BauGB und werden nach § 
164b BauGB zwischen Bund und Ländern vertraglich 
vereinbart. Auf Basis der Verwaltungsvereinbarung 

regeln die Förderrichtlinien der jeweiligen Bundes-
länder die Förderfähigkeit von Maßnahmen und För-
derschwerpunkten etc. und steuern so zusammen 
die programmatischen Ziele der Städtebauförderung 
(vgl. BBSR im BBR 2016a: 20.02.2017). Ein Beispiel 
hierfür ist die nördliche Altstadt von Nürnberg, welche 
über „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ die Begrü-
nung von Fassaden fördert (vgl. BBSR im BBR 2016b: 
20.02.2017).41 Für städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen ist als Beispiel das Köln-
Severinsviertel zu nennen, welches Fassadenbe-
grünungen gefördert hat (vgl. BBSR im BBR 2010: 
20.02.2017).42 Allerdings wird diese Förderungsart 
nicht mehr praktiziert, sondern ist in neue Förderpro-
gramme wie „Kleinere Städte und Gemeinden“ sowie 
„Aktive Stadtteil- und Ortsteilzentren“ bzw. durch die 
Ausweitung von „Stadtumbau West“ sowie „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ aufgegangen (vgl. BBSR im 
BBR o.J.c: 20.02.2017). Nach eigener Einschätzung 
können Fassadenbegrünungen am ehesten über „Ak-
tive Stadtteil- und Ortsteilzentren“ und „Stadtumbau 
West“ gefördert werden, da bei diesen Programmen 
Klimaanpassungsmaßnahmen Bestandteil der Hand-
lungsfelder sind und hier hitzesensible hoch verdich-
tete Stadtstrukturen mit einem hohen Nutzungsdruck 
eher zu erwarten sind.43 Um Maßnahmen über städ-
tebauliche Förderprogramme fördern und durchführen 
zu können, bedarf es der Erarbeitung einer ganzheit-
lichen Entwicklungsstrategie wie beispielsweise Integ-
rierte Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) (vgl. BBSR 
im BBR o.J.d: 21.02.2017).44

Neben dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
können noch Public-Private-Partnership-Modelle 
(PPP-Modell)45 für eine privat-öffentliche Finanzierung 
von Fassadenbegrünungen genutzt werden bzw. über 

38 Eine rechtliche Manifestation des Bestandschutzes gibt 
es nicht direkt. Er leitet sich aber aus dem Art. 14 Abs. 
1 GG ab. Für weitere Informationen wird auf BAUNETZ 
o.J.: 19.02.2017 verwiesen.

39 Ähnlich sehen dies auch TU DARMSTADT 2016: 37; 
BMVBS 2013b: 34 und KÖHLER 2012: 20.

40 Bis auf die Stadt Gerolzhofen werden die anderen als 
Referenzstädte analysiert werden. Zu den Pflanzhilfen 
sei erwähnt, dass Gerolzhofen sie dauerhaft als För-
dermöglichkeit einsetzt (STADT GEROLZHOFEN 2011: 
Flyer; BMVBS 2013b: 76), wohingegen die Hauptstadt 
Wien sie nur einmal im Rahmen einer Aktion ausgeben 
hat. (näheres siehe Fußnote 24).

41 Nürnberg wird als eine Referenzstadt näher analysiert 
(siehe 4.2.4/ 9.4.4).

42 Inwiefern die Begrünung noch Bestand hat und wie er-
folgreich sie implementiert wurde, wurde im Rahmen 
dieser Arbeit nicht untersucht. Dies beruht einerseits 
auf dem Umstand, dass Köln nicht Untersuchungsge-
genstand dieser Arbeit ist und zudem dieses Förderpro-
gramm in dieser Art nicht mehr praktiziert wird.

43 Diese Erkenntnis ist beim Durchsuchen der Homepage 
vom BBSR im BBR zum Städtebauförderprogramm 
gewonnen worden. Es gibt zwar auch im Osten von 
Deutschland Städte mit einem hohen Wachstumspo-
tenzial aber die Mehrzahl der geförderten Städte haben 
eher mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen und kön-
nen sich über Rückbaumaßnahmen dem Klimawandel 
anpassen. Zudem wurden potenziell wachsende Städte 
(Berlin, Leipzig, Halle auf Klimaanpassungsmaßnah-
men und Fassadenbegrünungen überprüft (näheres sie-
he Link http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/
DE/Programm/programm_node.html - am 20.02.2017, 
welcher die Startseite für die Fördergramme ist).

44 Diese Entwicklungskonzepte fallen unter informelle Inst-
rumente, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht betrach-
tet werden, da der Fokus auf die Überzeugungsarbeit 
zur Umsetzung solcher Strategien gelegt wird. Für nähe-
re Informationen zur Integrierten klimagerechten Stadt-
entwicklungskonzepten siehe BMVBS 2013b: 86ff..

45 Definition siehe 9.6 Glossar
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städtebauliche Verträge ein PPP-Modell vertraglich si-
chern (vgl. STADT NÜRNBERG STADTPLANUNGS-
AMT o.J.e: 21.02.2017; LINKE 2006: 21.02.2017).46 
Die Hauptstadt Wien hat PPP-Modelle schon genutzt 
und wird im Rahmen dieser Arbeit unter Abschnitt 
4.2.1 und 9.4.1 beschrieben. 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für Fassa-
denbegrünungen nicht.47

3.2.2 Indirekte Förderungen
Um finanzielle Anreize für die Umsetzung wünschens-
werter Maßnahmen wie Gebäudebegrünungen zu 
setzen,  kommt der Bereich Abwassergebühren in 
Frage. Diese Förderwege werden in der Regel von 
den Eigentümern bereitwilliger als starre Vorgaben 
angenommen. Somit nutzen die Kommunen vermehrt 
gesplittete Abwassergebühren (Anpassung der Ab-
wassersatzung), um die Abwasser-Entsorgungskos-
ten (in diesem Fall Regenwasser, welches nicht in das 
Abwasserkanalsystem geleitet wird) für die Bewohner 
spürbar zu senken. Bislang gelten diese gesplittete Ab-
wassergebühren aber nur für Dach- und nicht für Fas-
sadenbegrünungen (vgl. OPTIGRÜN o.J.: 31.07.2016; 
KÖHLER 2012: 21, 24; FBB 2014c: 21.02.2017).

Allerdings können Fassadenbegrünungen wohl auch 
im Bereich eines nachhaltigen Regenwassermanage-
ments relevant sein, wie es der nachfolgende Exkurs 
veranschaulicht. So verfolgt die Stadt Wien seit 2010 
ein Strategieprogramm zur Förderung von Regenwas-
sermanagement. Ziel ist es nicht nur, kommunalpoli-
tische Ziele wie die Entlastung von Regenwasserka-
nälen zu erreichen, sondern auch die internationalen 
und nationalen Vorgaben für eine nachhaltige Be-
wirtschaftung der Ressource Wasser sowie ihren 

Schutz umzusetzen. Hierfür wurden umfangreiche 
Untersuchungen vom MA 22 beauftragt, welche den 
vielfältigen Nutzen eines gezielten Regenwasserma-
nagements und seine Umsetzungsmöglichkeiten auf-
zeigen.48 Zwar spielen wandgebundene Mauerwerks-
begrünungen aufgrund der Annahme, dass sie durch 
ihre vertikale Positionierung und durch die Schwerkraft 
nur geringe Wasserrückhaltewerte erreichen können, 
eher eine geringe Rolle beim Regenwassermanage-
ment. Jedoch kommt PITHA zum Schluss, dass mit 
entsprechendem Substrat oder Trägermaterial und ei-
ner passenden Konstruktion sowie einer gezielten und 
geregelten Niederschlagswassereinleitung auch hier 
Wasser zurückgehalten werden kann. Das in Subst-
raten und Aufbauten von Fassadenbegrünungen ge-
speicherte Wasser kann anschließend über die Sub-
stratoberfläche verdunsten oder für die Pflanze selbst 
genutzt werden. Über die Verdunstungsvorgänge wird 
das Mikroklima beeinflusst. Zusätzlich kann den Pflan-
zen in Zisternen aufgefangenes und gefiltertes Was-
ser als Bewässerung während Trockenperioden die-
nen. Ein positives Beispiel ist das unter dem Abschnitt 
9.5.1 vorgestellte Boutiquehotel Stadthalle, welches 
sich von Beginn seiner Sanierungslanungen an mit 
Regenwassermanagement auseinandergesetzt hat 
und so mithilfe von Bauwerksbegrünungen, Zister-
nen und einer gezielten Nutzung von Regenwasser 
für Toiletten und die Bewässerung der Grünanlagen 
ein nachhaltiges Regenwassermanagement geschaf-
fen hat. Solche Projekte bedürfen einer umfassenden 
bzw. ganzheitlichen und dadurch auch kostspieligeren 
Planung, weshalb besonders „für stark verdichtete 
Stadtquartiere Bauwerksbegrünungen mit Regenwas-
sermanagementfunktion besonders interessant [sind], 
da sie platzsparend auf Dächern und Fassaden ein-
gesetzt werden können. Sie sollten zukünftig verstärkt 

zur Anwendung kommen“ (PITHA 2014: 10.11.2016). 
Hierfür bedarf es allerdings noch 

• zusätzlicher monetärer Anreize für Bauherren 
sowie vereinfachte Behördenwege und Zu-
ständigkeiten,

• der Wissenssteigerung für Planende, Ausfüh-
rende, Bauherren und Entscheidungsträger 
mittels Bildungs- und Informationsmaßnah-
men (z.B. Planungshandbücher) sowie

• einer stärkeren Einbindung des Themas auf 
städtebaulicher und -planerischer Ebene (vgl. 
PITHA 2014: 10.11.2016).

Im Rahmen der Interviews wird es eine Frage geben, 
ob die befragte Referenzstadt Möglichkeiten für gesplit-
tete Fassadenbegrünungen sieht oder nicht. Tieferge-
hender kann aus projektökonomischen Gründen nicht 
auf diese Fragestellung eingegangen werden. Es soll 
das bislang nicht ausgeschöpfte Potenzial von Fassa-
denbegrünungen innerhalb des Bereichs Regenwas-
sermanagements in hochverdichteten Stadtgebieten 
aufgezeigt werden, und dass es in diesem Bereich 
noch Handlungs- und Forschungsbedarf gibt.

3.2.3 Herausforderungen
Damit Förderprogramme ihre Ziele effizient erreichen 
können, müssen folgende Faktoren beachtet werden:

• Geringe Höhe von Mitnahmeeffekten, welche 
über den Vollzug (z.B. Beratungen, Öffent-
lichkeitsarbeit, flexible Gestaltung und Kont-
rollen)  gesteuert werden können

• Akzeptanz für die Umsetzung der Maßnah-
men, die sowohl bei der Bevölkerung als auch 
bei der Verwaltung und Politik vorhanden ist

• Ebenfalls sollte der Antragsprozess 

verständlich kommuniziert und die Beitrags-
höhe angemessen zum Umsetzungsauf-
wand sein (vgl. BFE/ENERGIE TRIALOG 
SCHWEIZ 2009: 53, 55ff.; CHILLA 2004: 
659ff.)

Obwohl Fassadenbegrünungen schon seit mehr als 30 
Jahren finanziell gefördert werden, gibt es kaum Doku-
mentationen über ihre Effizienz. Dies beruht wohl auf 
„dem häufig konstatierten Widerwillen zur Erfolgskont-
rolle“ (CHILLA 2004: 59), welcher in den Interviews be-
stätigt worden ist. So kommt CHILLA zu dem Schluss, 
dass „politisches Handeln sich demzufolge zunächst 
an den Bemühungen und Investitionen [bemisst], we-
niger an evaluierten Ergebnissen und Auswirkungen.“ 
(CHILLA 2004: 59). Dennoch kann zum Erfolg der 
Programme festgehalten werden, dass die anfäng-
liche Euphorie und Begeisterung (in den 1980ziger 
Jahren) einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. 
So konnte das versprochene Effizienzargument „viel 
Grün für wenig Geld“ (CHILLA 2004: 59) sich aufgrund 
„eingefahrener Vorurteile über vermeintliche Nach-
teile“  (Pesch/Tiggemann 1988: in CHILLA 2004: 59) 
nicht bewahrheiten und die hohen Förderausgaben 
kaum rechtfertigen lassen. Diese Akzeptanzprobleme 
in der Bevölkerung wurden durch weitere Hemmnis-
se wie Beratungsengpässe Vorort und einseitige bzw. 
falsche Pflanzenauswahl verstärkt. Der Erhalt der Be-
grünungen wird außerdem durch mangelnde Pflege, 
Konzeptionsmängel, Schnittstellenproblematik, urinie-
rende Hunde und Vandalismus erschwert. Außerdem 
kommen geringe Umsetzungskontrollen hinzu, ob-
wohl sie in den Förderverträgen festgesetzt sind. Dies 
beruht einerseits auf dem zu hohen Personal- und 
Verwaltungsaufwand, welcher vor dem Hintergrund 
kommunaler Finanznot eher nicht zu gewährleisten 
ist und möglicherweise vermehrte Konflikte provoziert. 

46 PPP-Modelle werden vor allem im Bereich der Boden-
ordnung und Erschießung von Baugebieten thematisiert 
(näheres siehe LINKE 2006: 21.02.2017)

47 Bei Dachbegrünungen gibt es noch die Option über die 
Förderung der KfW-Bank sie sich finanziell bezuschus-
sen zu lassen (vgl. KÖHLER 2012: 21f., 24; BUND o.J.f: 
31.07.2016; KfW 2016: 31.07.2016

48 Da Regenwassermanagement nur ein kleiner Teil dieser 
Arbeit ist, wird für tiefergehende Informationen auf die 
Homepage der Stadt Wien verwiesen, wo entsprechen-
de Studien usw. vorgestellt werden: https://www.wien.
gv.at/umweltschutz/raum/regenwassermanagement.
html - am 10.11.0216. 
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Anderseits stellt sich die Frage nach der Effizienz, ob 
dieser erhöhte Verwaltungs- und Personalaufwand 
im rechten Verhältnis zum Begrünungserfolg steht. 
Schließlich ist der durch die intensiven Beratungsge-
spräche und Abwicklungsprozesse ohnehin schon 
hoch ist. Des Weiteren wurden die Fördergelder vor 
allem von Eigentümern eingesetzt, welche sowieso 
schon für eine Wandbegrünung aufgeschlossen sind 
(vgl. CHILLA 2004: 58ff., 76-84). 

3.3 Persuasive Instrumente
Im Folgenden wird auf die persuasiven Instrumen-
te eingegangen, welche entweder als ein Aspekt der 
informellen Instrumente (Information) oder als ein ei-
genständiges Instrument angesehen werden können 
(vgl. JURLEIT 2016: 4; HCU 2014: 13; SELLE/WACH-
TEN 2012: 10.02.2017; BFE/ENERGIE TRIALOG 
SCHWEIZ 2009: 62).49 

Im Rahmen dieser Arbeit werden Maßnahmen als per-
suasive Instrumente angesehen, welche das Ziel ha-
ben, die Adressaten von einer Idee, einem Konzept, ei-
ner Strategie oder einer Handlung zu überzeugen- wie 
es die eigentliche Bedeutung des Wortes vorgibt. Da-
gegen werden alle anderen informellen Maßnahmen 
den informellen Instrumenten zugeordnet, welche der 
Lösungs- und Ideenfindung von erkannten Problemla-
gen dienen und die Bevölkerung aktiv einbinden bzw. 
die Planverfahren flexibler gestalten (z.B. Werkstätten 
oder Stadtentwicklungspläne/-konzepte).

3.3.1 Persuasive Instrumente
Damit klimaanpassende Maßnahmen erfolgreich um-
gesetzt werden, bedarf es neben rechtlicher und finan-
zieller Instrumente einer flankierende Unterstützung 
durch persuasive Instrumente. Das bedeutet, mögliche 

Adressaten und Bauherren sollten durch Aktivitäten 
(z.B. Pflanzaktionen, Führungen, Abstimmungen) und 
Informationsangebote (z.B. Broschüren, kostenlosen 
Beratungen) von der Umsetzung der empfohlenen 
Maßnahmen überzeugt werden, die auch fachlich be-
gleitet werden können. Diese Maßnahmen gehen über 
die rechtlich vorgegebenen Kommunikationsprozesse 
wie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 BauGB 
und bedeutsamer Behörden (§ 4 BauGB) hinaus (vgl. 
BMVBS 2013a: 29; CHILLA 2014: 64; JURLEIT 2016: 
2; SELLE/WACHTEN 2012: 10.02.2017; TU DARM-
STADT 2016: 46). Da die Durchführung solcher Ver-
fahren nicht rechtlich vorgeschrieben ist, sondern die 
Überzeugungsarbeit mit individuellen Strategien ge-
staltet wird, werden sie auch als weiche Instrumente 
bezeichnet (vgl. JURLEIT 2016: 3; SELLE/WACHTEN 
2012: 10.02.2017). 

Insbesondere der Bereich Klimaanpassung ist von 
Herausforderungen wie Komplexität, Unsicherheit, 
Langfristigkeit und durch Informationsdefizite geprägt, 
welche Kommunikationsstrategien unter anderem zur 
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für die Folgen 
des Klimawandels und der daraus zu folgernden An-
passungsnotwendigkeiten bzw. -maßnahmen notwen-
dig machen (vgl. BMVBS 2013a: 29; CHILLA 2004: 
64; JURLEIT 2016: 2). Die Bedeutung klimaangepass-
ter Bau- und Verhaltensweisen und die dafür nötige  
Öffentlichkeitsarbeit sind insbesondere in verdich-
teten Bereichen wie der Altstadt hoch, da hier wenig 
Flächen für Grünanlagen zur Verfügung stehen und 
somit eine Sensibilisierung der Bewohner erforderlich 
ist. Hierbei gilt es die aktuellen Forschungserkennt-
nisse verständlich und anschaulich zu veröffentlichen 
und die Zusammenhänge zu vermitteln bzw. zu kom-
munizieren und anschließend in die praktische Arbeit 

zu integrieren (vgl. BMVBS 2010: 24, 52, 73f.). Per-
suasive Maßnahmen können von Kennzeichnungen, 
Auszeichnungen, Labels (z.B. GreenPass50), Vorbild-
funktion der öffentlichen Verwaltung, Beratungen und 
anderen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen va-
riieren, um die Vorteile von klimaanpassenden Maß-
nahmen- im Rahmen dieser Arbeit sind es Fassaden-
begrünungen - herauszustellen (vgl. CHILLA 2004: 
64; BFE/ ENERGIE TRIALOG SCHWEIZ 2009: 62; 
VIENNA BUSINESS AGENCY o.J.: 20.02.2017). Da 
Planungsprozesse aufgrund der diversen Interessen 
regelmäßig abgestimmt werden müssen, sind in den 
Verwaltungen kontinuierliche Gespräche und Über-
zeugungsbemühungen über die Umsetzung klimaan-
passender Maßnahmen wichtig.51 

3.3.2 Herausforderungen in der 
 Kommunikation
Allerdings sind persuasive Instrumente oft mit hohem 
Personal- und Zeitaufwand versehen, sodass in Zeiten 
von knappen, kommunalen Kassen diese Bemühun-
gen häufig zurückgefahren werden müssen. Insbe-
sondere bei der Begrünung von öffentlichen Gebäu-
den und ihren Unterhaltskosten hat sich eine gewisse 
Ernüchterung innerhalb der Verwaltung eingeschli-
chen, da sich die erhoffte Effizienz von Fassadenbe-
grünungen und ihr Gestaltungspotenzial durch den 
notwendigen Pflegeaufwand nicht eingestellt haben. 
Aber die gesammelten Erfahrungen haben nicht nur 
die Prioritäten verschoben, in der Verwaltung/ Politik 
wurde immer weniger der Handlungsbedarf für Ge-
bäudebegrünungen gesehen, ja der Stellenwert nahm 
im Vergleich zu vorher stark ab. Dennoch ist dies nicht 
Hauptursache für den Rückgang der Förderprogram-
me. Vielmehr fehlen und fehlten den Sachbearbeitern 
oft zufriedenstellende Begründungen und Argumente, 

um die höheren Instanzen, Politik und Bevölkerung 
hiervon zu überzeugen. Fazit: Bislang scheinen Fas-
sadenbegrünungen nicht aus politischen Gründen 
gefördert zu werden, sondern eher durch das Enga-
gement einzelner Mitarbeiter. Aber auch die Bevölke-
rung muss ein Interesse an den Maßnahmen zeigen, 
damit beispielsweise über die veröffentlichten Medien 
die Entscheidungsinstanzen zur Umsetzung von Be-
grünungsmaßnahmen motiviert werden (vgl. CHILLA 
2004: 64f.). 

Des Weiteren ist der planungskulturelle Hintergrund 
einer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik prägend für 
die Einstellung zu bestimmten Themen innerhalb der 
Bevölkerung, Verwaltung und Politik, welche letzten 
Endes die Planungspraxis und Erstellung von Plänen, 
Strategien und Konzepten entscheidend beeinflus-
sen. Auch wenn planungskulturelle Ansätze wie die 
von SCHÖNWAND sowie die von OTHENGRAFEN/ 
KNIELING oder auch Transformationsstrategien die 
Planungskulturen beschreiben oder verändern kön-
nen, sollen sie nicht Thema dieser Arbeit sein. Diese 
Kenntnis sollte aber im Bewusstsein bleiben, da hie-
rüber Prioritätensetzungen und ihre Verschiebungen 
besser nachvollzogen werden können. Fernerhin wird 
deutlich, dass manche Maßnahmen nur umgesetzt 
werden können, wenn innerhalb einer Gesellschaft ein 
Bewusstseinswandel erfolgt ist.52

3.4 Fazit
Während in vorangegangenen Förderprogrammen zu 
Fassadenbegrünungen ökologische und gestalteri-
sche Ziele verfolgt wurden, treten in Zeiten des Klima-
wandels andere Aspekte wie beispielsweise Hitzetage 
in den Vordergrund. Aber auch die Verbesserung der 

50 Der Green Pass Editor ist ein Angebot von Green4Ci-
ties, die über das Klimasimulationsmodell ENVI-MET 
die Auswirkung von Begrünungen simulieren und be-
werten. Diese Ergebnisse münden anschließend in ei-
nem Zertifikat (vgl. VIENNA BUSINESS AGENCY o.J.: 
20.02.2017). Die Stadt Wien hat die Nutzung des Labels 
bei einem Bauträger initiiert und finanziell unterstützt 
(siehe Abschnitt 9.5.1).

51 Angelehnt an den Aussagen von JURLEIT 2016: 4; 
SELLE/WACHTEN 2012: 10.10.2017

52 Diese Erkenntnis basiert auf Arbeiten, welche im Rah-
men des Studium erstellt worden sind: M1-Projekt 
„Transition Pioneers - Stadt- und Raumplaner als Im-
pulsgeber für nachhaltige Städte und Regionen?, Ba-
chelorthesis: Regionale Energiekonzepte - Können sie 
die Landwirtschaft erfolgreich einbinden?, vertieft im 
Fach „Planungstheorie“. Für vertiefende Information 
sei auf Knieling, J./Othengrafen (2015): Planning Cul-
tures - A Concept to Exlain the Evolution of Planning 
Policies and Processes in Europe?. In: European Plan-
ning  Studies 2015, Volume 23/Issue 11; Schönwandt, 
W. (2002): Planung in der Krise?. Stuttgart; Geels, F./
Schot, J. (2007): „Typology of sociotechnical transition 
pathways“, In: Research Policy 36, S. 399-417; Grin, J./
Rotmans, J./ Schot, J. (2010): Transitions to Sustainable 
Development: New Directions in the Study of Long Term 
Transformative Change. Routledge. New York.

49 Im Rahmen dieser Arbeit soll auf die Diskussion der 
genauen Zuordnung der informellen oder persuasiven 
Instrumente aus projektökonomischen Grünen verzich-
tet werden. Die beruht auch auf den Umstand, dass es 
zu wenige aussagekräftige Quellen hierzu gibt, da die 
Instrumente in der Regel immer mit einen Thema wie 
beispielsweise Energiewende, Klimaanpassung etc. 
verbunden sind und es keine Literatur gibt, welche 
sich allgemein mit den Instrumenten auseinandersetzt 
(vergebliche Literatur-/Internetrecherche und wurde im 
Wahlfach „Instrumentelle Stadtplanung“ bestätigt).
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Aufenthaltsqualität durch Lärmminderung und eine 
bessere Luftqualität insbesondere in verdichteten, ur-
banen und hitzesensiblen Gebieten wird zunehmend 
bedeutender.53 Somit können Fassadenbegrünungen 
über die oben beschriebenen Instrumente einen wich-
tigen Beitrag zur Klimaanpassung und Gesundheits-
vorsorge leisten. Nachfolgend werden die Instrumente 
tabellarisch nochmals aufgelistet. 

Inwiefern die Referenzstädte mit den beschriebenen 
Herausforderungen umgehen und welche Instrumente 

am wirkungsvollsten sind, wird Gegenstand der nach-
folgenden Analyse und Bewertung sein.

53 Ähnlich sieht es auch TU DARMSTADT 2016: 38f.

Tab. 7: 
Instrumentenmix zur Forcierung von  
Fassadenbegrünungen 
(Eigene Darstellung)

Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Informelle Instrumente

Bestehende Instrumente der Stadtplanung zum Ausbau von Fassadenbebegrünung

Bebauungspläne
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Pflanzhilfen Beratungen

Pflanzgebote
§ 178 BauGB

Finanzielle / monetäre 
Zuschüsse Führungen

Besonderes Städtebaurecht
§§ 136 ff., 171a ff., 171f BauGB Fotowettbewerb

Gestaltungssatzung Veranstaltungen / 
Vorträge / Gespräche

Leitfäden

Informationen / Flyer

Modellprojekte
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4. Analyse der kommunalen Strategien
Um die eingangs formulierte Fragestellung:

Welche Instrumente nutzen Städte, um den Ausbau von Fassadenbegrünungen voranzutreiben bzw. die 
Akzeptanz für begrünte Fassaden bei den Bauherren, Architekten und Investoren zu steigern? Wie wer-
den diese umgesetzt und hinsichtlich ihres Erfolges evaluiert?

beantworten zu können, sollen im Rahmen dieser Arbeit sechs kommunale Strategien zum Ausbau von 
begrünten Fassaden mit Hilfe der Wirkungsanalyse54 und entsprechend der oben genannten Forschungs-
themen (1.2, 1.3, 2.1-2.3) untersucht werden. 

Die Auswahl beruhte zunächst auf einer Internetre-
cherche, um kommunale Ansätze zu finden. Hierbei 
war auffällig, dass mit einfachem Schlagwortsuchen 
wie (kommunale) Strategien, Fassadenbegrünung 
und begrünte Fassaden kaum bis gar keine relevan-
te Untersuchungsräume gefunden werden konnten 
- obwohl viele Kommunen entweder Fassaden- oder 
Dachbegrünungen fördern (vgl. TU Darmstadt 2016: 
8). Einschlägige Seiten wie infogruen.de der FACH-
VEREINIGUNG BAUWERKSBEGRÜNUNG (FBB), 
vorgestellte Maßnahmen im Rahmen des KomPass 
(Tatenbank/Klimainformationsportal der UBA),  For-
schungsvorhaben des BBSR, Forschungsprojekte wie 
beispielsweise ExWoSt sowie informelle Gespräche 
lieferten erste Hinweise über kommunale Vorhaben, 
welche in die nähere Auswahl gekommen sind. Fer-
nerhin wurde die im Jahr 2014 erfolgte Umfrage der 
FBB über eine bejahte Berücksichtigung von Fas-
sadenbegrünung im Bebauungsplan als Grundlage 
genommen, um weitere potenzielle Städte ausfindig 
zu machen (vgl. FBB 2014a: 31.07.2016). Begleitet 
wurde die Recherche mittels einer Auflistung von ak-
tiven Städten und Landkreisen im Bereich der Klima-
anpassung, welche Fassadenbegrünungen als eine 
Maßnahme empfehlen (vgl. KLIMZUG-NORD o.J.: 
31.07.2016). 

Bei allen betrachteten Städten wurden zwei weitere 
Faktoren wie Bevölkerungswachstum und künftige 
Hitzeentwicklung berücksichtigt, da im Gegensatz zu 
wachsenden Kommunen in schrumpfenden Städten 
über Rückbau und Brachflächen neue Grün- und Frei-
räume innerhalb der Stadtgrenzen geschaffen werden 
können (vgl. BFN 2014: 30; UBA 2015: 104, 415, 417). 
Zur weiteren Eingrenzung der gesichteten Referenz-
städte wurden ihre verwendeten Instrumente betrach-
tet. Ausschlaggebend waren hier mögliche Kooperati-
onen der Verwaltung mit externen Einrichtungen (z.B. 
München und Hannover), ihre Informationsverfügbar-
keit, langjährige Erfahrungen (z.B. Karlsruhe) und wel-
che Instrumente die jeweilige Stadt verwendet. Dabei 
wurde versucht, mit einer Referenzstadt ein möglichst 
großes Instrumentenspektrum abzudecken. Durch 
diese Vorauswahl haben sich sechs Referenzstädte 
für eine umfassende Analyse herauskristallisiert:

• Wien

• Stuttgart

• München 

• Nürnberg

• Hannover

• Karlsruhe..

Diese Referenzstädte werden mittels Vorortbegehun-
gen, vis-á-vis geführten Leitfadeninterviews sowie ei-
ner Literatur- und Internetrecherche untersucht und 
entsprechend der bestehenden Instrumente analy-
siert. Mit den verfügbaren Informationen sollen die 
Forschungsfragen 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 (siehe Ab-
schnitt 1.3) bestmöglich beantwortet werden, um mit 
Hilfe dieser Erkenntnisse sowohl Stärken und wie 
auch Schwächen der kommunalen Strategien zur Re-
alisierung von Fassadenbegrünungen zu analysieren 
und anschließend hinsichtlich ihres Überzeugungspo-
tenzials zu bewerten. Die im Abschnitt 1.4.1 vorgestell-
te Tabelle 2: Zerlegte Wirkungskomponenten dient als 
Basis für die Erstellung des Interviewleitfadens (siehe 
Anhang 9.2) und Analyse der Umsetzungsmöglichkei-
ten.

Die nachfolgenden Ausführungen stellen nur eine 
knappe Zusammenfassung der Analyseergebnisse 
dar, um die für die Bewertung wichtigsten Erkenntnis-
se zu beschreiben. Allerdings sind die Ausführungen 
im Anhang bei der Auswertung miteingeflossen und 
können bei Interesse mit entsprechenden Beispiele 
und Quellenangaben nachvollzogen werden. Dage-
gen werden die Umsetzungsmöglichkeiten ausführ-
licher dargestellt, um das Gestaltungspotenzial von 
Wandbegrünungen zu veranschaulichen oder auch 
ihre Umsetzungsprobleme aufzeigen. Hiermit soll der 
emotional-ästhetische Faktor bedacht werden, wel-
cher für die Akzeptanzsteigerung bedeutend ist. Die 
Beispiele fließen aber nur als ein Faktor zur Akzep-
tanzsteigerung in die Beantwortung der Fragestellung 
mit ein. 

54 Näheres siehe Abschnitt 1.4.1”V
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Wien

Hannover

München

Stuttgart

NürnbergKarlsruhe

Wien | Die Vorreiterin
Die Hauptstadt Wien nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Fassadenbegrünung ein. 
Sie befürwortet in ihrem aktuellen Stadtentwicklungsplan Wien (STEP 2025) begrünte 
Fassaden als einen wichtigen Teil zur Anpassung an den Klimawandel (vgl. STADT-
ENTWICKLUNG WIEN 2014: 9, 115, 119, 140). Ergänzt wird es von der Magistratab-
teilung 22 | Wiener Umweltschutzabteilung, die Vertikalbegrünungen als eine konkrete 
Maßnahme in ihrem Urban Heat Islands- Strategieplan Wien (UHI-STRAT Wien) be-
schreibt (vgl. MA 22 2015: 61), und u.a. über Leuchtturmprojekte, Forschungsprojek-
te, Leitfäden, kostenlosen Beratungen, Veranstaltungen und finanziellen Förderungen 
ihren Ausbau unterstützt. 

Stuttgart | Die Überhitzte?!
Die Landeshauptstadt von Baden Württemberg ist aufgrund ihrer Kessellage von Wärmeinseleffek-
ten betroffen- insbesondere die Innenstadt kann bis zu 7 °C wärmer als die Randzonen des Talkes-
sels sein, welche sich durch den Klimawandel verstärken wird (vgl. Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur Baden Württemberg 2012: 29; Verband Region Stuttgart 2008: 26). Um diesen und anderen 
künftigen Klimaentwicklungen entgegenwirken zu können, hat die Stadt Stuttgart im Jahr 1998 die 
Städtebauliche Klimafibel für eine „dauerhafte klimagerechte Entwicklung“ (Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur Baden Württemberg 2012: 9) erarbeitet. Dieser umfasst u.a. baurechtliche Festset-
zungsmöglichkeiten von Fassadenbegrünungen (vgl. Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden 
Württemberg 2012: 211ff.). Ebenfalls werden im Klimaanpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS) Fas-
sadenbegrünungen als eine Maßnahme für den sommerlichen Wärmeschutz in Gebäuden beschrie-
ben (vgl. LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 2012: 22f.) Darüber hinaus fördert Stuttgart begrünte 
Fassaden durch finanzielle Zuschüsse.

München | Die Engagierte
In der Landeshauptstadt von Bayern spielt die Begrünung im Wohn-
umfeld schon sehr lange eine wichtige Rolle und wird von der kommu-
nalen Politik/ Verwaltung  baurechtlich und finanziell unterstützt. Seit 
1983 gibt es Aktionen/Kooperationen mit Vereinen und dem Baure-
ferat, um grüne Wände in der Stadt mittels informellen Instrumenten 
voranzubringen. Private Begrünungsmaßnahmen werden seitdem fi-
nanziell von der Stadt München unterstützt bzw. gelungene Projekte 
prämiert (vgl. LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 2016: 27.09.2016). 
Im Auftrag des Münchener Referats für Gesundheit und Umwelt über-
nimmt zurzeit der gemeinnütziger Verein Green City e.V. die Umset-
zung von informellen Instrumente wie kostenlose Beratungen, Rund-
gänge, Wissenstransfer (vgl. GREEN CITY e.V. 2015a: 20f.; GREEN 
CITY e.V. 2016a: 28.09.2016).

Nürnberg | Die Debütantin
Die mittelfränkische Stadt Nürnberg gehört zu den trockenen und wärmeren Städten in Bayern. Diese Ausgangs-
lage wird sich durch die prognostizierten, klimatischen Veränderungen weiter verschärfen. Weshalb im Rahmen 
des ExWoSt-Forschungsprojektes „Urbane Strategien zum Klimawandel- Kommunale Strategien und Potenziale“ 
(2009-2012) ein Klimaanpassungsmaßnahmenkonzept erarbeitet wurde (vgl. STADT NÜRNBERG UMWELTAMT 
o.J.a: 08.10.2016; STADT NÜRNBERG UMWELTAMT o.J.b: 08.10.2016).  Eine Erkenntnis ist, dass „gerade im 
Bestand die Schaffung von Grünstrukturen in Form von Fassaden-, Hinterhof- und Dachbegrünung oft die einzige 
Möglichkeit [für] eine nachhaltige Verbesserung der lokalklimatischen Situation [ist]“ (STADT NÜRNBERG UM-
WELTAMT o.J.c: 08.10.2016). Auf Basis dieser Ergebnisse wurde das Thema der Fassadenbegrünung sowohl als 
eine bauleitplanerische Festsetzungsmöglichkeit (vgl. STADT NÜRNBERG 2012: 52) wie auch als ein Konzept-
baustein bei dem Integriertem Stadteilentwicklungskonzept (INSEK) Altstadt Nürnberg konkret eingebunden (vgl. 
STADT NÜRNBERG WIRTSCHAFTSREFERAT 2012: 33, 100). Darüber hinaus gibt es für das INSEK Altstadt 
Nürnberg und weitere Stadterneuerungsgebiete eine finanzielle Unterstützung zur Realisierung von Begrünungs-
maßnahmen sowie ein Modellversuch zur Vertikalbegrünung. Sie sind Teil von Gebäudebegrünungsmaßnahmen 
im Sinne des Aktionsplanes kompaktes grünes Nürnberg- 2020 (vgl. STADT NÜRNBERG UMWELTAMT 2013: 
09.10.2016) und des Masterplanes Freiraum (vgl. STADT NÜRNBERG UMWELTAMT 2014: 26, 46, 51, 64).

Hannover | Die Kommunikative
Seit 2005 engagiert sich die Landeshauptstadt für 
den „Erhalt der Qualität der Landschaftsräume und 
Sicherung der Artenvielfalt“ (LANDESHAUPTSTADT 
HANNOVER 2015a: 1). Hierfür hat Hannover 2009 
das Programm „Mehr Natur in der Stadt- Verbesse-
rung der biologischen Vielfalt in Hannover“ aufgelegt, 
welches bis 2016 verlängert worden ist (LANDES-
HAUPTSTADT HANNOVER 2015b: 30.09.2016). In 
Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND), Landesverband Nieder-
sachsen e.V., Kreisgruppe Region Hannover bietet 
die Landeshauptstadt neben finanziellen Zuschüssen 
diverse informelle Angebote an, um Grundstücks- 
und Gebäudeeigentümer zur Begrünung ihres Eigen-
tums zu motivieren.

Karlsruhe | Die Erfahrene
Die Stadt Karlsruhe unterstützt seit Ende der 1970ziger Straße 
das Engagement von Bewohnern, ihre Gebäude sowie ihre In-
nen- und Hinterhöfe zu begrünen. Begonnen hat es 1977 mit 
dem Hinterhofwettbewerb, welcher bis heute in den geraden 
Kalenderjahren stattfindet. Ergänzt wurde der Wettbewerb drei 
Mal mit einem Wettbewerb zu Grüne Gewerbeflächen. Darü-
ber hinaus gibt seit 1982 das Förderprogramm zur Begrünung 
von Höfen, Dächern und Fassaden, welches Maßnahmen sol-
cher Art finanziell unterstützt (vgl. STADT KARLSRUHE 2014: 
02.10.2016; STADT KARLSRUHE 2012b: 02.10.2016).

Abb. 27: 
Verortung und Vorstellung der Re-
ferenzstädte 
(Eigene Darstellung) 
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4.1 Rechtliche Instrumente

4.1.1 Wien | Die Vorreiterin
Hinsichtlich der administrativen Umsetzung lässt sich 
feststellen, dass Fassadenbegrünungen erst seit kur-
zem in B-Plänen festgesetzt werden, wodurch es bis-
lang auch keine Erfahrungen mit Befreiungsanträgen, 
tatsächlicher Umsetzung und ihrer Kontrollen sowie 
ihrer Akzeptanz bei den Antragsstellern gibt. Andere 
Möglichkeiten wie Pflanzgebote und Gestaltungssat-
zungen gibt es nicht. Ebenfalls gibt es in Österreich 
keine Eingriffs- und Ausgleichsregelung. Allerdings 
wird derzeit in der Verwaltung diskutiert, ob durch 
Bauprojekte wegfallende Bäume, die nach der Baum-
schutzverordnung nicht im Radius von 300 Metern 
ersetzt werden können, Ersatzpflanzungen durch Fas-
sadenbegrünungen anstelle von Ersatzzahlungen ein-
gefordert werden können. 

Generell werden Mauerwerksbegrünungen in der Ver-
waltung vermehrt wahrgenommen und auch akzep-
tiert. So wurde ein Projekt zur Forcierung von Fassa-
denbegrünungen initiiert, welches von der gesamten 
Verwaltung getragen und in diversen Arbeitsgruppen 
bearbeitet wird. Ziel ist es nicht nur Fassadenbegrü-
nungen als positiv zu propagieren, sondern über die 
Pilotprojekte auch den langfristigen Nutzen für die 

Bauherren zu ermitteln. Auch bei den einzelnen Be-
zirksregierungen ist der Wunsch vorhanden städti-
sches Grün voranzubringen. Eine ähnliche Akzeptanz 
lässt sich auch bei Bevölkerung feststellen, die in 
der Stadt Wien oftmals Fassaden freiwillig und ohne 
rechtliche Verpflichtungen begrünt. Dies beruht unter 
anderem auf der Erfahrung in der Seestadt Aspern, 
wo Dachbegrünungen und auch Fassadenbegrünun-
gen erfolgreich realisiert werden. Somit wird vermu-
tet, dass ähnlich wie bei den Dachbegrünungen die 
rechtlichen Vorgaben zu Fassadenbegrünungen ohne 
große Hemmnisse durchgeführt werden. Weitere In-
formationen lassen sich im Anhang 9.3.1 finden.

4.1.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Fassadenbegrünungen bringt das Amt für Stadtklima-
tologie bei Bebauungsplanverfahren in dichtbebauten 
und thermisch belasteten Bereichen sowie in Gewer-
begebieten regelmäßig mit ein. Hierfür dient haupt-
sächlich der § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und seltener 
der § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO als rechtliche Grundlage. 
Pflanzgebote werden ausschließlich von der Natur-
schutzbehörde ausgesprochen, da den Bauherren 

Gestaltungsmöglichkeiten offengehalten werden sol-
len. Zum Teil werden Fassadenbegrünungen auch als 
Ausgleichmaßnahme eingefordert, wenn keine inter-
nen und externen Begrünungsflächen zur Verfügung 
stehen. Aber dies erfolgt in der Eingriffsbilanzierung 
eher selten, da hier vor allem naturschutzrechtliche, im 
Sinne der Naturschutzbehörde, und keine stadtklima-
tologischen Belange berücksichtigt werden. 

Aber ihre erfolgreiche Umsetzung ist aufgrund feh-
lender Umsetzungskontrollen fraglich, da sie allen-
falls bei der Prüfung der Baugenehmigung abgefragt 
werden. Eine einmalig durchgeführte Überprüfung 
von umgesetzten Festsetzungen zu Fassadenbegrü-
nungen durch eine ABM-Maßnahme hat ergeben, 
dass nur ein Drittel der Auflagen realisiert worden ist. 
Da der langfristige Nutzen einer begrünten Fassade 
nicht gesichert ist - abhängig vom Willen des Bauherrn 
und wie er sie pflegt - werden in der Regel alternati-
ve Begrünungsmaßnahmen wie Baumanpflanzungen 
festgesetzt. Somit werden Fassadenbegrünungen 
nur selten rechtlich vorgegeben, da sie zudem oft auf 
den Widerstand des Hochbauamtes stoßen. Generell 
ist es schwierig stadtklimatologische Belange in ther-
misch belasteten Gebieten bzw. für ihren Schutz bei 
Planungsprozessen durchzusetzen oder langfristig 
zu sichern. Durch diverse Diskussionen werden im 
Abwägungsprozess wünschenswerte Festsetzungen 
geschwächt oder entfallen gänzlich. Allerdings spie-
gelt dies auch die Akzeptanz der Bauherren und Ar-
chitekten wider, welche die rechtlichen Vorgaben als 
lästig empfinden. Oftmals herrscht die Einstellung vor, 
dass Begrünungen nicht funktionieren und die Fassa-
de beschädigen. Bislang hat so eine Festsetzung nur 
einen langfristigen Erfolg, wenn der Eigentümer ein 
Interesse an einer begrünten Fassade hat. Allerdings 

erfolgen keine Beratungen. Der Bauherr muss sich ei-
genständig um Informationen bemühen. Für ausführli-
chere Informationen siehe Anhang 9.3.2.

4.1.3 München | Die Engagierte
In der Regel werden Fassadenbegrünungen bei Ge-
werbe- und Industriegebieten sowie sonstigen fenster-
losen Gebäuden festgesetzt und zeichnerisch darge-
stellt. Hiermit werden gestalterische und ökologische 
Ziele verfolgt. im Einzelfall können Mauerwerksbegrü-
nungen bei Bauvorhaben mit Hilfe von vorhabensbe-
zogenen B-Plänen oder bei Sanierungsgebieten über 
das Sanierungskonzept gesichert werden, wo Fassa-
denbegrünungen ein fester Bestandteil der Planung 
sind. Dies ist insbesondere bei hochverdichteten und 
versiegelten Gebieten sinnvoll. Als gesetzliche Grund-
lage kann neben dem Baugesetzbuch auch die Frei-
flächengestaltungssatzung (§ 4 Abs. 2) bei allen Bau-
vorhaben (auch nach § 34 BauGB) genutzt werden, 
insofern der B-Plan nichts Konkreteres vorgibt. Dies 
wird von der Lokalbaukommission aber nur bei Dach-
begrünungen eingesetzt. Pflanzgebote werden nicht 
angewendet.

Allerdings ist die Durchsetzung der Festsetzungen 
aufgrund von fehlenden Argumenten seitens der Ver-
waltung schwierig (z.B. Begrünung einer Nordfassade 
aus energetischen und ökologischen Gründen konnte 
nicht überzeugend vermittelt werden - entsprechende 
Wärmedämmung vs. Efeu). Argumente seitens der Ar-
chitekten/ Bauherren wie gestalterische Aspekte und 
der Pflegeaufwand von Mauerwerksbegrünungen ha-
ben Befreiungen ermöglicht und werden regelmäßig 
bei Bauanträgen gestellt. Beratungen übernehmen die 
Kollegen (in der Regel Landschaftsarchitekten) im Be-
reich der Bauantragsbearbeitung, aber ihr Wissen zu 

Sender 
Kommune

Empfänger 
Bauherren, Architekten

Prozess 
BauGB

Satzungen
Eingriffsbilan-

zierung

Output
Rechtliche Vorgaben 

zur Durchgrünung 
der Stadt

Input 
verpflichtende 

Umsetzung für die 
Bauherren

Abb. 28:
Wirkungsanalyse | Rechtliche Inst-
rumente 
(Eigene Darstellung)
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den Umsetzungsmöglichkeiten von Fassadenbegrü-
nungen bringen sie nicht aktiv ein. Die Lokalbaukom-
mission sieht es als eine Bringschuld des Bauherrn an, 
sich eigenständig hierüber zu informieren.

Eine Kontrolle der Festsetzungen erfolgt durch die 
Untere Naturschutzbehörde, welche die Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben ausschließlich bei den ein-
gegangenen Bauanträgen überprüft. Eine Bauabnah-
me findet nur in Ausnahmefällen statt. Aus personellen 
Engpässen können keine weiteren Kontrollen durch-
geführt werden - nur über zufällige Begehungen/ Be-
obachtungen können Missstände erkannt werden, 
insofern ihre rechtliche Manifestierung demjenigen 
bekannt ist. Eine systematische Erfassung/ Evaluati-
on wäre sinnvoll, wird aber nicht gemacht. Allerdings 
wäre eine Ahndung recht schwierig, weil zunächst die 
entsprechende Baugenehmigung auf ihren rechtlichen 
Inhalt überprüft werden muss und sich dann die Frage 
stellt weshalb es nicht umgesetzt wurde. 

Mittlerweile werden Fassadenbegrünungen nur noch 
selten rechtlich vorgegeben. Sie sind heute eher eine 
zweite Wahl, da sie klimatisch nicht so viel bewirken 
können wie ein Baum mit seinem höheren Blattvo-
lumen und entsprechendem Verdunstungspotenzi-
al oder Dachbegrünungen. Fassadenbegrünungen 
werden dann festgesetzt, wenn zu wenig Platz für 
Baumanpflanzungen vorhanden oder die klimatische 
Belastung sehr hoch ist - wie bspw. in Innenstadtberei-
chen sowie hochverdichteten und -versiegelten Berei-
chen. Auch im Zuge der Eingriffsbilanzierung spielen 
Fassadenbegrünungen als eine Vermeidungsmaß-
nahme nur eine untergeordnete Rolle. Vertiefende In-
formationen lassen sich im Anhang unter 9.3.3 finden.

4.1.4 Nürnberg | Die Debütantin
Die Stadt Nürnberg sieht die Festsetzung von Fas-
sadenbegrünungen als einen Teil des Programms 
Klimaanpassung in Nürnberg vor. Aber außer dem 
B-Plan Nr. 4477 „Am Tillypark“ ist kein weiterer B-
Plan bekannt. Eine weitere Möglichkeit ist der § 4 der 
Stellplatzsatzung (StellplatzS-StS). Allerdings ist seine 
Durchsetzung wegen des Pflegeaufwandes schwie-
rig. Die Sicherung von Fassadenbegrünungen über 
städtebauliche Verträge wäre sinnvoll, wurde bislang 
aber nicht umgesetzt. Allgemein ist die Umsetzung der 
rechtlichen Vorgaben selten. Nach den gemachten 
Aussagen steht sich die Verwaltung teilweise selbst 
im Wege - wie bspw. die Vorgabe von bestimmten 
Pflanztrögen in der hitzesensiblen Altstadt. Fernerhin 
sind den meisten Mitarbeitern Fassadenbegrünun-
gen bzw. ihre rechtliche Festsetzung nicht bekannt. 
Ebenfalls stellen, nach den Erfahrungen der Befrag-
ten, Fassadenbegrünungen aus Sicht der Investoren/ 
Eigentümer ein Unsicherheitsfaktor dar, welcher nur 
bei entsprechender Nachfrage seitens der Kunden 
eingegangen werden würde. Bürger finden zwar Be-
grünungen an sich schön, aber nicht direkt bei sich am 
Gebäude und entfernen sie auch unter Umständen 
wieder. Dies beruht auf den Umstand, dass die Pflege 
bei mehreren Mietparteien nicht eindeutig geklärt ist, 
oder es zu Abstimmungsproblemen zwischen den Ei-
gentümern und Nachbarn kommen kann.

Fernerhin finden im Rahmen von Baugenehmigungen 
keine Beratungen zu Fassadenbegrünungen statt, 
welche ausschließlich bei größeren Bauvorhaben an-
geboten werden. Hier ist es aber schwierig den eigent-
lichen Bauherren zu erreichen, da die Gespräche über 
den Architekten laufen. Des Weiteren findet keine Auf-
klärung innerhalb der Verwaltung statt. Das bedeutet, 

wenn Sachbearbeiter dieses Thema voranbringen 
möchten, müssen sie sich selbst um Informationen 
bemühen.

Abschließend wurde ein Gedanke ausgesprochen, 
dass vielleicht ähnlich wie bei Dachbegrünungen die 
Umsetzung eines Bauvorhabens mit einer Fassaden-
begrünung verknüpft werden muss, und ansonsten 
ein Bauverbot gilt. Diese Regelung kommt vor allem 
dann zum Einsatz, wenn keine Möglichkeiten für die 
Abführung des Regenwassers gegeben sind, sondern 
die Regenwasserbewirtschaftung überwiegend von 
der Dachbegrünungen, Zisternen und Bodenversicke-
rung getragen werden soll. Hierdurch könnten zudem 
noch Baukosten von ungefähr 20.000 € eingespart 
und damit die Bau- und Wohnkosten gesenkt wer-
den. Wenn man gute und aussagekräftige Argumente 
auch für Wandbegrünungen findet, würde ähnlich wie 
bei Dachbegrünungen die Umsetzungskurve steigen. 
Ausführlichere Informationen befinden sich im Anhang 
9.3.4.

4.1.5 Hannover | Die Kommunikative
Die niedersächsische Landeshauptstadt setzt Fas-
sadenbegrünungen überwiegend zur Begrünung von 
vorgesehenen Garagen und Carports nach § 9 Abs. 
1 Nr. 25 BauGB oder § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO fest. 
Nach Absprache mit dem Investor können Fassaden-
begrünungen auch bei vorhabensbezogenen B-Plä-
nen oder Festsetzungen in Gewerbegebieten recht-
lich gesichert werden. Aber aufgrund der rechtlichen 
Vorgaben zur Gebäudeisolierung (EnEV etc.) werden 
Mauerwerksbegrünungen eher nicht bei Wohnge-
bäuden festgesetzt. Prinzipiell werden Fassadenbe-
grünungen nur sehr zurückhaltend eingesetzt, da bei 
reinen Angebotsplanungen der konkrete Adressat fehlt 

und hierdurch ein Umsetzungsdefizit entstehen kann. 
Es ist nicht vorher bekannt, ob der Bauherr bereit wäre 
Fassadenbegrünungen zu realisieren. Ähnliches gilt 
auch für grünplanerische Festsetzungen, welche auf-
grund der bestehenden Vollzugsdefizite und Kontroll-
möglichkeiten in den Bebauungsplänen nur noch im 
begrenzten Umfang auf den einzelnen Grundstücken 
festgelegt werden. Dies liegt auch im Interesse der 
meisten Bauherren, die die Festsetzungen nur wider-
willig und möglichst kostengünstig umsetzen, sodass 
manchmal furchtbare Umsetzungen entstehen. Bera-
tungen werden innerhalb der Baugenehmigung nicht 
angeboten. Seitens des Fachbereichs Umwelt und 
Stadtgrün werden Investoren zu Fassadenbegrünun-
gen im Rahmen von Ökologischen Beratungen bera-
ten. Manche Investoren müssen allerdings überredet 
werden. In Zuge des Förderprogramms werden die 
Investoren über die Vor- und Nachteile sowie Umset-
zungsmöglichkeiten aufgeklärt, ebenso im Rahmen 
der Investorenberatung durch die Verwaltung.

Eine Kontrolle der Festsetzungen erfolgt nicht direkt. 
Die Auflagen müssen zwar im Bauantrag berücksich-
tigt werden, aber eine Umsetzungskontrolle im Zuge 
einer Bauabnahme erfolgt aufgrund von personellen 
und zeitlichen Ressourcen nicht. So setzen die Bau-
herren entweder die Vorgaben um oder nicht - bei 
Nichtbeachtung solcher Auflagen gibt es keine Kon-
sequenzen für den Bauherrn eines Einzelvorhabens. 
Anders verhält es sich bei Bauträgern, welche in der 
Regel die Vorgaben umsetzen und sie mit verkaufen.
Im Grundsatz können Fassadenbegrünungen als eine 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme verwendet werden. 
Wenn begrünte Fassaden festgesetzt und auch umge-
setzt worden sind, können sie im begrenzten Umfang 
als eine Ausgleichsmaßnahme in die Bewertung des 
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Eingriffes miteinfließen. Auf den Grundstücken selbst 
kommen aber nur noch Festsetzungen in Betracht, 
welche der Bauherr auch bereit ist umzusetzen bzw. 
realisierbar sind. Weitere Erläuterungen lassen sich im 
Anhang 9.3.5 finden.

4.1.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Die § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und § 74 Abs. 1 Nr. 1 
LBO dienen zur Festsetzung von Fassadenbegrü-
nungen als rechtliche Grundlagen. Gegebenenfalls 
werden Pflanzgebote als einzuhaltende Vorgabe bei 
Baugenehmigungsverfahren ausgesprochen, um 
bauleitplanerische Festsetzungen durchzusetzen. 
Dennoch spielen Fassadenbegrünungen in der Bau-
leitplanung nur eine untergeordnete Rolle. Dies beruht 
auf den langjährigen Erfahrungen der Verwaltung, wel-
che Fassadenbegrünungen mittlerweile eher kritisch 
gegenübersteht und sie nicht konsequent einfordert. 
Dies ist im Sinne der Bauherren, welche sie als hin-
derlich empfinden und mit Argumenten wie Denkmal-
schutzauflagen, Materialität (z.B. Blechfassaden) oder 
Wärmdämmsysteme an Neubauten umgehen möch-
ten. Diesen Anträgen wird häufig stattgegeben, da die-
se Auflagen für den Bauherrn nicht mehr angemessen 
tragbar sind. Eine Kontrolle ihrer Umsetzung erfolgt 
nur bei Bauabnahmen.

Fernerhin besteht nur bei wenigen B-Planverfahren 
eine Verpflichtung für die Eingriffsbilanzierung, so 
dass Fassadenbegrünungen hierbei kaum eingefor-
dert werden können. Ausführlichere Informationen be-
finden sich im Anhang 9.3.6.

4.2 Finanzpolitische Instrumente 

4.2.1 Wien | Die Vorreiterin
Fassadenbegrünungen können in Wien über verschie-
dene Programme gefördert werden:

• Förderprogramm für Fassadenbegrünungen 
durch das Wiener Stadtgartenamt (MA 42)

• Förderung von Fassadenbegrünungen im 
Rahmen von Block- und Wohnhaussanierun-
gen durch den Wohnfonds Wien

• Puplic-Private-Partnership- Modelle (PPP-
Modell) gefördert von den Bezirksregierungen 
und initiiert/ betreut von der Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung

Eine Kontrolle der ausgezahlten Mittel erfolgt über die 
Bauabnahme und ihre anschließende Auszahlung. Da 
die Wiener Stadtgären bislang noch keine Fassaden-
begrünungen gefördert haben, gab es  keine weiteren 
Kontrollen. Nur der Wohnfonds Wien zahlt die bewil-
ligte Fördersumme schon von der Bauabnahme aus. 
Eine Evaluation der Förderprogramme ist bisher nicht 
durchgeführt worden. Derzeit überlegen die Wiener 
Stadtgärten, die Fassadenbegrünungen in ein Förder-
programm zusammenzulegen. 

Auf das Förderprogramm der Wiener Stadtgärten (MA 
42) macht die Baupolizei nicht aufmerksam, da die 
Baupolizei an die Prüfung des eingereichten Antra-
ges und dessen Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
gebunden ist. Außerdem wäre es auch schon zu spät 
um hierüber aufzuklären, da der eingereichte Antrag 
schon fertig durchgeplant ist. Begrünungsmaßnahmen 
sollten idealerweise schon zu Beginn der Planungen 
berücksichtigt werden. Anders verhält es sich wiede-
rum bei Sanierungsmaßnahmen, wo bei Beratungen  
zu Wohnblocksanierungen auf diese Möglichkeit hin-
gewiesen und ebenfalls in Broschüren des Wohnfonds 
Wien thematisiert wird. Bislang interessieren sich zwar 
einige für das Förderprogramm der MA 42, aber eine 
Umsetzung erfolgt nicht. Dies beruht wahrscheinlich 
auf den zahlreichen Auflagen und notwendigen Ge-
nehmigungen, obwohl diese im Internet übersichtlich 
dargestellt werden.

4.2.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Das kommunale Grünprogramm Hof-, Dach- und 
Fassadenbegrünung fördert Begrünungs- und Ent-
siegelungsmaßnahmen bei Bestandsgebäuden, die 
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Bauherren, Architekten

Prozess 
Förderprogramme  
Städtebauförder-
bauprogramme
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Output 
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grünung der Stadt

Input 
freiwillige Umsetzung 
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Abb. 29: 
Wirkungsanalyse | Finanzpolitische 
Instrumente 
(Eigene Darstellung)



Analyse

72 73

entweder von Gebäude- oder Grundstückseigentü-
mern durchgeführt oder bewilligt worden sind.55 Da 
das Programm in dieser Form erst seit 2014 besteht, 
laufen die vorgesehen Umsetzungskontrollen erst an, 
welche im Aufgabenbereich der zuständigen Sachbe-
arbeiter liegen. Ähnliches gilt für ihre Evaluation, die 
aus der Erstellung von Sachstandberichten besteht 
und dabei Fragen klären wie beispielsweise wo liegen 
die lokalen Schwerpunkte der beantragten Förderan-
träge, welche Begrünungsmaßnahmen wurden geför-
dert, was läuft eher schleppend und können städtische 
Vorstellungen gemeinsam mit dem Antragssteller über 
die Förderung umgesetzt werden. Eine Anpassung 
des Förderprogramms kann unter Zustimmung der 
Politik erfolgen. 

Inwiefern die Verwaltung auf das Förderprogramm 
aufmerksam macht, kann aufgrund fehlender Informa-
tionen nicht gesagt werden. Allerdings werden Fassa-
denbegrünungen selten und allenfalls im Rahmen von 
Gesamtmaßnahmen wie Innenhofentsiegelungen und 
-begrünungen vorgenommen. Begrünt werden Schup-
pen- oder Garagenfassaden sowie Abfallhäuschen. 
Bisher ist Nachfrage so gering, dass die Stadt nun 
versucht diese Gelder irgendwie auszugeben. Eine 
Ausweitung der Förderung auf die Pflege von Mau-
erwerksbegrünungen - sei es über Beratungen oder 
monetäre Unterstützung - ist unter dem Aspekt einer 
Verbesserung des Stadtklimas bei einer Durchgrü-
nung der Stadt (öffentlicher Belang) ein interessanter 
und lohnenswerter Gedanke.

4.2.3 München | Die Engagierte
Die Landeshauptstadt von Bayern fördert die Kosten 
von freiwilligen Begrünungsmaßnahmen durch Privat-
personen von bis zu 50 Prozent. Allerdings gilt dies 

nur für Bestandsgebäude bis zum Baujahr 1967. Eine 
Kontrolle der Umsetzung wird insofern gewährleistet, 
dass die Fördersumme erst nach Bauabnahme und 
Sichtung der eingereichten Rechnungen ausgezahlt 
wird. Weitere Kontrollen über den Erhalt bewilligten 
Begrünungsmaßnahme können aufgrund von perso-
nellen Engpässen sowie einer allgemein schwierigen 
Zugänglichkeit von Innenhofbegrünungen kaum erfol-
gen. Zum Teil ergeben sich spontane Besuche. Da die 
Eigentümer sich auch in der Regel um die Begrünung 
kümmern, gibt es nur Lob über die Begrünung aus-
zusprechen. Eine Evaluation wird nicht durchgeführt. 
Bislang basieren die Erkenntnisse auf den gemachten 
Erfahrungen. Anhand derer wird derzeit die Richtlinie 
überarbeitet - unter anderem sollen auch Gebäude 
aus den 70ziger und 80ziger Jahren von dem Förder-
programm profitieren können. 

Die Verwaltung macht eher nicht bei Beratungsge-
sprächen auf das Förderprogramm aufmerksam. Ei-
nerseits ist das Planungsamt insbesondere für Neu-
bauvorhaben verantwortlich ist und macht aufgrund 
fehlender Zulässigkeiten (keine Förderung bei Neu-
bauvorhaben) nicht auf die Fördermöglichkeit auf-
merksam macht. Anderseits sieht die Lokalbaukom-
mission es als eine Bringschuld der Bauherren an, 
welcher sich eigenständig um Informationen bemühen 
muss (vgl. Interview LOKALBAUKOMMISSION 2016: 
23.11.2016).56 Die Bauherren und Eigentümer stellen 
die meisten Anträge im Frühjahr und im Sommer. So-
lange die Fördergelder ausreichend zu Verfügung ste-
hen, können alle förderfähigen Anträge bezuschusst 
werden. Einschränkungen erfolgen erst, wenn der 
bewilligte Förderetat sich dem Ende neigt. Dann wür-
den Förderberechtigte in von Hitzeinseln betroffenen 
Gebieten ausschließlich unterstützt werden - oder 

der Etat wird vom Stadtrat erhöht, sodass alle wieder 
gefördert werden können. Dennoch ist die Nachfrage 
nach Fassadenbegrünungen ziemlich gering, welche 
letztlich durch zahlreiche Aspekte wie Gehwegbreiten 
bei straßenseitigen Begrünungen, Dämmung, Tieren 
und mögliche Bauwerksschäden nicht realisiert wer-
den. Fernerhin werden straßenseitige Begrünungen in 
Trögen vom Hochbauamt nicht genehmigt. Für weitere 
Informationen wird auf den Anhang 9.4.3 verwiesen.

4.2.4 Nürnberg | Die Debütantin
Seit 2016 werden im Rahmen des Städtebauförde-
rungsprogramms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 
und somit nur in förmlich festgesetzten Stadterneue-
rungsgebieten Fassadenbegrünungen mitsamt benö-
tigten Rankhilfen, Pflanzen und Planungskosten (aber 
keine technischen Systeme) gefördert. Die Auszah-
lung der bewilligten Fördersumme erfolgt erst nach 
Bauabnahme. Allerdings ist die stringente Umsetzung 
der Förderbedingungen als ambivalent zu betrach-
ten, da die Stadt Nürnberg einerseits die Einhaltung 
der Auflagen konsequent einfordern möchte und an-
derseits nicht als kleinlich und schwierig im Umgang 
gelten möchte. Somit soll theoretisch eine Kontrolle 
der geförderten Begrünungen einmal im Jahr erfolgen. 
Dies ist aber aufgrund von zu geringen Personalres-
sourcen, schwierigen Zugänglichkeiten und zu ho-
hem Verwaltungsaufwand für eine Rückforderung der 
Fördermittel kaum zu leisten. Eine Evaluation erfolgt 
über die regelmäßigen Zwischenabrechnungen sowie 
der Endabrechnung und -bericht nach 20 Jahren, die 
den Fördergebern zugestellt werden. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen wurde zuletzt die Förderhöhe 
angehoben und die Verpflichtung geschaffen einen 
Landschaftsarchitekten die Planungen durchführen zu 
lassen. 

Die Verwaltung macht im Rahmen von Bauanträgen 
nicht auf das Förderprogramm aufmerksam, aber 
Flyer liegen aus. Allerdings wird bei Beratungsge-
sprächen zu Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7 
(Einkommenssteuergesetz (EStG) auf das Förderpro-
gramm hingewiesen. Konkretere Beratungsgespräche 
hinsichtlich Umsetzungsmöglichkeiten werden aber 
nicht angeboten, sondern auf Landschaftsarchitekten 
als geeignete Informationsquelle verwiesen, den sich 
der Bauherr selbst auswählen muss. 

Bislang wird das Förderprogramm für Fassadenbe-
grünungen kaum nachgefragt, sodass die verant-
wortlichen Mitarbeiter eine Arbeitsgruppe bestehend 
aus unterschiedlichen Verwaltungseinrichtungen wie 
beispielsweise dem Gartenbauamt, der Stadterneue-
rung und dem Bauamt eingerichtet haben, um mittels 
gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit das bislang schlep-
pende Förderprogramm bekannter zu machen. Vertie-
fende Informationen über das Förderprogramm lassen 
sich im Anhang 9.4.4 finden.

4.2.5 Hannover | Die Kommunikative
Bis Ende 2016 können freiwillige Begrünungsmaßnah-
men von Bauherren/ Eigentümern aus dem gesamten 
Stadtgebiet über das Programm „Mehr Natur in der 
Stadt: Dach- und Fassadenbegrünung in Hannover“ 
gefördert werden, allerdings sind Vertikalbegrünungen 
von der Förderung ausgeschlossen. Ein Antrag über 
eine Fortführung des Förderprogramms läuft derzeit 
und ist im März 2017 bewilligt worden. Betreut wird 
das Förderprogramm durch den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband 
Niedersachsen e.V., Kreisgruppe Region Hannover, 
welcher ebenfalls kostenlose Beratungen anbietet und 
die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Des Weiteren werden 

55 Die nachfolgenden Ausführungen beruhen nur auf den 
genannten Quellen und dem Interview mit Frau Drautz 
und Herrn Kapp, da die eigentlich verantwortlichen Mit-
arbeiter aus dem Amt für Stadtplanung und Stadterneu-
erung aus zeitlichen Gründen nicht für ein Interview zur 
Verfügung standen.

56 Nach Abstimmung mit der Leitung der Lokalbaukom-
mission können auch nicht-interne Broschüren wie bei-
spielsweise der Leitfaden der Green City e.V. bei der 
Lokalbaukommission ausgelegt werden (vgl. Interview 
Lokalbaukommission 2016: am 23.11.2016). Diese Aus-
sage der Lokalbaukommission widerspricht sich mit der 
von Frau Gonzales, die bisher der Meinung ist, dass 
keine stadtfremden Broschüren ausgelegt werden dür-
fen Die Green City e.V. steht aber mit der Lokalbaukom-
mission auch immer wieder im Austausch, allerdings 
kann der Umweltverein nur Vorschläge unterbreiten 
und keinen konkreten Einfluss auf die Lokalbaukom-
mission nehmen (vgl. Interview GONZALES 2016: am 
14.10.2016).
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Informationen zum Förderprogramm in allen städti-
schen Gebäuden ausgelegt und bei Veranstaltungen 
verteilt. Beratungen finden nur im Zuge der Investo-
renberatungen statt, ansonsten müssen sich die Bau-
herren eigenständig um Informationen bemühen.

Die Auszahlung der bewilligten Fördersumme erfolgt 
erst nach Kontrolle der eingereichten Rechnungen 
und ob die Begrünungsmaßnahmen schon vor der 
Bewilligung des Antrages begonnen bzw. umgesetzt 
worden sind. Weitere Kontrollen gestalten sich ähnlich 
wie bei den rechtlichen Vorgaben schwierig. Fernerhin 
gibt es das Förderprogramm erst seit 3 Jahren (2012), 
wodurch eine derzeitige Kontrolle nicht notwendig 
bzw. möglich ist. Über die vom BUND angebotenen 
Führungen können aber indirekt die geförderten Be-
grünungen überprüft werden.

Die Evaluation des Förderprogramms basiert nur auf 
den gemachten Erfahrungen und der Anzahl der ge-
machten Beratungen bzw. realisierten Förderungen. 
Anhand derer Anpassungen wie bspw. die Ausweitung 
auf das gesamte Stadtgebiet durchgeführt worden 
sind. Bei einer Fortführung des Programms würde es 
wieder angepasst werden. Als Gedanke wurde vom 
BUND die Ausweitung des Förderprogramms auf die 
Pflege von Begrünungen genannt, da sie in der Re-
gel das Haupthemmnis darstellen. Ansonsten kom-
men oftmals Interessenbekundungen von Mietern, 
welche aber das Einverständnis des Eigentümers für 
eine Begrünung benötigen, wodurch eine Begrünung 
erschwert wird. In einigen Fällen wurden auch Bera-
tungen durchgeführt, aber der Bauherr hat anschlie-
ßend ohne die Beantragung von Fördermitteln seine 
Fassade begrünt.

Die Zusammenarbeit zwischen dem BUND und dem 
Sachbereich für Umwelt und Stadtgrün funktioniert 
gut. Sie haben das Förderprogramm gemeinsam er-
arbeitet und sehen sich regelmäßig bei monatlichen 
Routinetreffen. Mit anderen Verwaltungsbereichen 
wie dem Tiefbauamt kann es aber zu Abstimmungs-
schwierigkeiten kommen, wodurch Begrünungsvor-
haben aufgrund der Dauer der Genehmigung doch 
nicht realisiert worden sind. Teilweise konnte auch 
erst durch die Unterstützung des Sachbereiches für 
Umwelt und Stadtgrün das Tiefbauamt für eine Bewil-
ligung des Antrags gewonnen werden. Vertiefende In-
formationen zum Begrünungsprogramm befinden sich 
im Anhang 9.4.5.

4.2.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Die Stadt Karlsruhe fördert Begrünungsmaßnahmen 
wie Dach, Fassaden- und Hofbegrünungen in ausge-
wiesenen Fördergebieten, die entweder von Gebäu-
de- oder Grundstückseigentümern durchgeführt oder 
bewilligt worden sind. Eine Überprüfung der umge-
setzten Maßnahmen erfolgt bei Bauabnahme unter 
Berücksichtigung von angemessenen Techniken (z.B. 
Rankhilfen), erst anschließend wird die Fördersumme 
ausgezahlt. Ob die Fassadenbegrünung auch noch 
Jahre danach besteht, wird nicht gezielt kontrolliert, 
sondern nur zufällig. Eine Evaluation des Förderpro-
gramms erfolgt nicht konkret, sondern basiert auf den 
gemachten Erfahrungen. Bislang sind aber nur ge-
ringfügige Anpassungen durchgeführt worden. Derzeit 
sind aber Anpassungen bei den Dachbegrünungen 
und versickerungsfähigen Böden in Planung.

Es besteht im Vergleich zu den vorherigen Jahren 
derzeit ein geringes Interesse an der Förderung von 
begrünten Fassaden, wodurch der Arbeitsaufwand 

relativ gering geworden ist. In den vorangegangenen 
Jahren war das Interesse größer. Belief sich die Bera-
tung auf ein Gespräch oder einer Vorortbegehung ist 
der Arbeitsaufwand angemessen gewesen. Nutzten 
aber die Interessierten auch die Chance der Erstellung 
einer Skizze war der Aufwand deutlich höher, und er 
rentierte sich nicht, wenn die Begrünung nicht umge-
setzt wurde. Für ausführlichere Erläuterungen wird auf 
den Anhang 9.4.6 verwiesen.
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4.3 Persuasive Instrumente

4.3.1 Wien | Die Vorreiterin
Die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22) nutzt teil-
weise in Zusammenarbeit mit der Umweltberatung, 
anderen Institutionen (z.B. BOKU, Magistratabtei-
lungen, Bezirke) oder der Gebietsbetreuung Stadter-
neuerung diverse Möglichkeiten, um die Bevölkerung 
für Fassadenbegrünungen zu sensibilisieren. Dieses 
Netzwerk hilft um auf vielfältigen Ebenen die Bevöl-
kerung für Fassadenbegrünungen zu sensibilisieren. 
Beispiele wären kostenlose Beratungen durch die MA 
22, die Umweltberatung oder Wiener Stadtgärten (MA 
42), Leitfäden, Informationsbereitstellung im Internet, 
interne Facharbeiten, Lehrtätigkeiten, interne und ex-
terne Forschungsarbeiten (z.B. Weiterentwicklung des 
Klimasimulationsmodells ENVI-MET), Medienarbeit 
(z.B. Presse, Web), Veranstaltungen wie Führungen, 
Workshops, Konferenzen oder Stadtgespräche für In-
teressierte, Experten und Fachplaner, Beratungen von 
Fachgremien und Mitwirkung von Programmen (z.B. 
STEP 2025). Eine Evaluation der Tätigkeiten wird vom 
MA 22 aufgelistet. Einzig die Programme STEP 2025 
und UHI-STRAT Wien sollen evaluiert werden. Wie 
Fassadenbegrünungen aber sinnvoll evaluiert werden 
können, wird derzeit überlegt

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt kontinuierlich, sei es 
durch die Gebietsbetreuungen oder der MA 22. Sie 
werden als Ansprechpartner für Fassadenbegrünun-
gen bei der Bevölkerung wahrgenommen und bringen 
diese Themen auch aktiv bei der Entwicklung von Pro-
grammen/Planungen mit ein, aber auch ihr Netzwerk 
und ihre Partner thematisieren es regelmäßig. So be-
steht in der Bevölkerung und auch bei den Bauherren, 
Architekten schon ein Bewusstsein für Fassadenbe-
grünungen und ihre Vorteile für das Innenraumklima. 
Sie sehen auch einen Mehrwert für ihre Immobilie, weil 
sie es ansonsten nicht machen würden. Aber auch bei 
bestehenden Wandbegrünungen sind die Bewohner 
aufmerksam und melden sich oftmals bei der Wiener 
Umweltschutzabteilung damit diese bei Sanierungsar-
beiten gesichert und nicht entfernt wird. 

Durch die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und an-
deren persuasiven Instrumenten ist der verwaltungsin-
terne Koordinierungsaufwand sehr hoch. Insbesonde-
re an Hitzetagen steigen die Anfragen, und politische 
Anfragen erhöhen durch ihren Abstimmungspro-
zess und Zeitdruck den Arbeitsaufwand. Zusätz-
lich sind Beratungen aufgrund der zu beachtenden 

Planungsschritte oder Abstimmungsprozesse zwi-
schen den Mietern/Eigentümern sehr zeitintensiv. Aber 
dieser Aufwand und die positiven Berichterstattungen 
haben das Bewusstsein für Fassadenbegrünungen 
bei der Bevölkerung geschärft und auch das Interesse 
hierfür geweckt, wodurch dieser Aufwand gerechtfer-
tigt ist. Gerade durch die vergangenen Hitzeperioden 
ist das Bewusstsein für grüne Infrastrukturen als eine 
Maßnahme zur Verringerung der Wärme gestiegen. 
Aber auch die wissenschaftlichen Studien haben ei-
nen wichtigen Beitrag hierzu geleistet, da sie die positi-
ven Auswirkungen von Begrünungen bestätigt haben. 
Für ausführlichere Informationen wird auf den Anhang 
9.5.1 verwiesen.

4.3.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Die Landeshauptstadt bietet im Rahmen des Förder-
programms „Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung 
kostenlose Beratungen an. Inwiefern die Beratung 
erfolgt, ihre Akzeptanz ist usw., kann nicht gesagt 
werden, da aus zeitlichen Gründen seitens der verant-
wortlichen Sachbearbeiter kein Interview geführt wer-
den konnte.57

Allerdings gab es in den 1990iger Jahren kostenlose 
Beratungen für Gewerbe- und Handelsvereine zur 
freiwilligen Begrünung ihrer Gebäude. Zudem wurden 
stadteigene Flächen im thermisch belasteten Hafen-
gebiet begrünt und Broschüren verteilt. Des Weiteren 
wurde versucht bei Bauberatungen, Architekten und 
Bauherren von begrünten Fassaden zu überzeugen. 
Beides zeigte aber keinen großen Erfolg, sodass zu 
Beginn des Jahrtausends diese Bemühungen ein-
gestellt worden sind. Die gemachten Erfahrungen 
haben aber der anfänglichen Euphorie für begrünten 
Fassaden einer Ernüchterung und einem gewissen 

Pragmatismus weichen lassen. 
Fernerhin gibt es keine Modellprojekte oder begrün-
te öffentliche Gebäude. Aus welchen Gründen solche 
Maßnahmen trotz des bestehenden Klimaschutzpro-
grammes nicht durchgeführt werden, wird im Anhang 
9.5.2 erläutert.

4.3.3 München | Die Engagierte
Das Gartenbauamt bietet kostenlose Beratungen an 
und veranstaltet alle zwei Jahre den sehr gut ange-
nommen Fotowettbewerb „Mehr Grün für München“. 
Ergänzt wird es von der Münchener Umweltorgani-
sation Green City e.V., welche im Auftrag der Stadt 
München (Umweltreferat) diverse Angebote für Inter-
essierte anbietet: kostenlose Beratungen und Vorort-
begehungen, Unterstützung bei der Antragsstellung, 
Führungen, Vortragsreihen, Fachsymposien sowie 
andere öffentlichkeitswirksame, abwechslungsrei-
che Veranstaltungen und Aktionen. Darüber hinaus 
haben sie zwei Broschüren erarbeitet und herausge-
bracht. Die Umweltorganisation evaluiert die Wirkung 
der eingesetzten Maßnahmen, da das Umweltreferat 
alle zwei Jahre eine Stellungnahme an den Stadtrat 
abgeben muss. Der Stadtrat entscheidet anhand der 
nachfolgend aufgelisteten Kriterien, ob das Projekt 
weiterhin förderfähig ist. Die Kriterien sind Pressemit-
teilungen, veröffentliche Artikel und verteilte Publikati-
onen, Teilnehmeranzahlen bei Vorträgen, Fachveran-
staltungen und Exkursionen, Klicks auf der Webseite 
und Anrufe, Infostände, Stellungnahmen an Politiker 
und Verwaltung, Beratungsgespräche, Umsetzungen 
und viele mehr. Derzeit läuft die zweite Evaluation des 
Projektes. 

Innerhalb der Verwaltung werden diese Instru-
mente aber nicht angewendet. So weist bspw. die 57 Andere Möglichkeiten wie eine schriftliche Beantwor-

tung der Fragen sind ebenfalls nicht ermöglicht worden.
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Lokalbaukommission bei Beratungsgesprächen zu 
Bauanträgen nicht auf Fördermöglichkeiten zu Fas-
sadenbegrünungen hin. Dies ist eine sogenannte Hol-
schuld der Bauherren, welche sich eigenständig darü-
ber informieren müssen. 

Durch diverse Aktionen und Presseartikel der Green 
City e.V. kommen vermehrt Interessierte auf die Um-
weltorganisation zu und lassen sich beraten. Sie schaf-
fen es auch Vorbehalte gegenüber Mauerwerksschä-
den oder vermehrten Insekten  zu mindern. Dennoch 
ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. So eine Ent-
scheidung für eine Fassadenbegrünung kann aufgrund 
der hohen Kosten langwierig sein. Dieser Umstand 
verhindert oftmals eine Umsetzung von Fassadenbe-
grünungen, entweder weil dem Eigentümer nicht aus-
reichend Geld zur Verfügung steht oder es sich doch 
anders überlegt. Bei zahlreichen Beratungen kommt 
es letzten Endes nicht zum erfolgreichen Abschluss, 
weil der Interessierte ein Mieter ist. Allerdings besteht 
innerhalb der Verwaltung noch Vorbehalte gegenüber 
der Green City e.V., weshalb die Zusammenarbeit am 
besten mit dem Umweltreferat und dem Gartenbauamt 
funktioniert. Fernerhin gab es auch schon seitens des 
Stadtrates Kritik, weil die Umweltorganisation von ca. 
150 Beratungsgesprächen nur 10 Rettungen und 12 
Umsetzungen vorzuweisen hat. Dies ist dem Stadtrat 
auf die Förderhöhe bezogen nach zwei Jahren Lauf-
zeit zu wenig. Allerdings wird der Arbeits- und Infor-
mationsaufwand unterschätzt, um die Bevölkerung für 
begrünte Fassaden zu sensibilisieren sowie sich in der 
Fachwelt und der Verwaltung zu etablieren. Ausführ-
lichere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen 
gibt es im Anhang 9.5.3
.

4.3.4 Nürnberg | Die Debütantin
Um das Förderproramm bei der Bevölkerung und po-
tenziellen Bauherren bekannter zu machen, haben die 
Sachbearbeiter Pressemitteilungen und Flyer verfasst 
sowie einen Pressetermin und eine Vorstellung im 
Haus Eckstein veranstaltet. Weitere geplante öffent-
lichkeitswirksame Maßnahmen sind die Erstellung von 
PET-Taschen, die Veranstaltung von kleinen Vortrags-
reihen sowie das gezielte Anschreiben von relevan-
ten Akteuren. Hervorzuheben ist das Modellprojekt/ 
Forschungsvorhaben Vertikalbegrünung in Nürnberg, 
welches vier verschiedene wandgebundene Begrü-
nungssysteme untersucht. 

Allerdings wurden bisher noch keine Informationen 
oder interne Schulungen dem Verwaltungspersonal 
angeboten, sodass sie sich über Fassadenbegrünun-
gen informieren können. Bislang müssen sich inte-
ressierte Mitarbeiter eigenständig ihr Wissen hierzu 
aneignen. Die Bevölkerung ist durch die bisherige 
Öffentlichkeitsarbeit etwas auf das Förderprogramm 
aufmerksam geworden. Aber die Nachfragen kom-
men häufig aus Nicht-Stadtsanierungsgebieten und 
sind somit nicht förderfähig. Ein weiterer nachteiliger 
Aspekt von Pressemitteilungen kann ihre tatsächliche 
Erreichbarkeit sein, da prinzipiell eine hohe Informati-
onsverfügbarkeit bzw.-flut vorherrscht und diese dann 
vom Leser nicht wahrgenommen werden, wenn er 
sich nicht explizit für dieses Thema interessiert. Ähn-
liches gilt bei Sanierungsvorhaben, wo erst fast nach 
deren Abschluss von dem Förderprogramm erfahren 
wird - dann ist es aber zu spät. Eine umfassendere 
Beschreibung zu den persuasiven Instrumenten und 
dem Modellvorhaben befinden sich im Anhang 9.5.4.

4.3.5 Hannover | Die Kommunikative
Im Auftrag der Landeshauptstadt nutzt der BUND di-
verse Möglichkeiten, um auf das Förderprogramm 
aufmerksam zu machen; wie Pressemitteilungen, Fo-
towettbewerb (1x), Fachtagung (1x), Vortragsreihen 
(regelmäßig im Winter), Verteilung von selbstgezo-
genen Samen und Postkarten, Flyer und Führungen. 
Inwiefern hiermit Bauherren und Eigentümer von be-
grünten Fassaden überzeugt werden konnten, kann 
nicht konkret gesagt werden, da die Erkenntnisse auf 
den eigenen Erfahrungen und Einschätzungen beru-
hen. Hierauf kann die Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt 
und angepasst werden. 

Dennoch werden vor allem diejenigen erreicht, welche 
schon ein Interesse an Begrünungen haben, ansons-
ten ist es schwieriger die Vorbehalte zu reduzieren. 
Die Resonanz ist beispielsweise bei den Vorträgen 
sehr gut, aber ob Vorbehalte gemindert werden, kann 
nicht gesagt werden. Ähnliches gilt auch für die Füh-
rungen. Dennoch werden Begrünungen eher nicht bei 
sich zu Hause umgesetzt.

Zwar finden eigentlich alle eine Fassadenbegrünung 
gut, aber setzen es letzten Endes wegen des Pfle-
geaufwandes nicht um. Würden ausschließlich die 
ausgezahlten Fördersummen für die Beurteilung des 
Erfolges des Förderprogramms herangezogen wer-
den, wären der Aufwand und die Projektkosten für den 
Ausbau der Fassadenbegrünung nicht zu rechtferti-
gen. Im Gegensatz zu den Dachbegrünungen deutlich 
geringeren Umsetzungskosten von begrünten Fas-
saden. Auch ein deutlich höherer Umsatz würde ihre 
Förderung nicht rechtfertigen. Weitere Erläuterungen 
lassen sich im Anhang 9.5.5 finden.

4.3.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe nutzt verschie-
dene Möglichkeiten, um über Fassadenbegrünungen 
aufzuklären bzw. aufmerksam zu machen. So werden 
kostenlose Beratungen mit Erstellung von Skizzen an-
geboten, alle zwei Jahre ein Hinterhofwettbewerb und 
einmal jährlich die offene Pforte veranstaltet sowie 
Pressemitteilungen insbesondere in den Förderge-
bieten veröffentlicht. Des Weiteren wird die Durchgrü-
nung von Gewerbegebieten unterstützt, indem mehr-
mals ein Wettbewerb stattgefunden hat.

Eine Evaluation erfolgt nicht. Die Erkenntnisse beru-
hen auf den gemachten Erfahrungen. Aufgrund des-
sen wird derzeit der Hinterhofwettbewerb neu überar-
beitet, um die rückläufigen Teilnehmerzahlen durch ein 
attraktives Konzept wieder umzukehren.

An das Gartenbauamt wenden sich ausschließlich an 
Fassadenbegrünung interessierte Bauherren. Aller-
dings ist die Nachfrage hieran in den letzten Jahren 
zurückgegangen. So fällt trotz enormer Aufklärungs-
arbeit die Resonanz gering aus. Als Haupthemmnis 
gilt insbesondere die Pflege der Begrünungen, welche 
nicht von der Stadt Karlsruhe getragen werden kann. 
Für weitere Informationen wird auf den Anhang 9.5.6 
verwiesen.
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4.4 Umsetzungsmöglichkeiten von Fassadenbegrünungen

4.4.1 Wien | Die Vorreiterin
Bei der Verwaltung sind die Gestaltungsoptionen be-
kannt. Dagegen ist bei den Architekten das Bewusst-
sein für Fassadenbegrünungen noch nicht ausrei-
chend vorhanden.58 Es gibt zwar Architekten, welche 
Fassadenbegrünungen ernsthaft umsetzen. Sie sind 
aber noch in der Minderzahl, auch wenn das Interes-
se hierfür stetig steigt. Allerdings müssen Architekten 
auch Hemmnisse bei der Bewilligung von Projekten 
mit Fassadenbegrünungen durch die Baupolizei er-
fahren, da die Brandschutzbestimmungen nicht aus-
reichend erfüllt sind. Diese Auflagen sind ziemlich 
streng, sodass Architekten Fassadenbegrünungen 
verständlicherweise meiden. Zum Teil wenden sie sich 
auch an Herrn Preiss und geben sinngemäß an, dass 
eine Ablehnung des Baugesuchs aufgrund nicht ein-
gehaltener Brandschutzauflagen widersprüchlich zum 
Ziel des Ausbaus von Fassadenbegrünungen ist (vgl. 
Interview PREISS 2016: am 24.10.2016).

Die Stadt Wien setzt sich als einzige der betrachte-
ten Referenzstädte bewusst mit dem Thema Brand-
schutz auseinander (vgl. Interview Preiss 2016: am 
24.10.2016). Schon in ihrem 2013 erschienenen 
Leitfaden zu Fassadenbegrünungen werden Brand-
schutzauflagen thematisiert (vgl. ÖkoKauf 2013: 
16f.). Dieser Aspekt wird derzeit im Rahmen des 
Projekts Forcierung Fassadenbegrünung in Zusam-
menarbeit der Magistratabteilung 37 | Baupolizei, 
Kompetenzstelle Brandschutz - Bauphysik (MA 37), 
Magistratabteilung 39 | Prüf- Überwachungs- und Zer-
tifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39), der MA 22, 
der BOKU und dem Verband für Bauwerksbegrünung 
Österreich mithilfe von groß- und kleinmaßstäblichen 

Naturbrandversuchen genau untersucht. Hierfür wur-
den diverse Begrünungsmöglichkeiten sowie Klet-
terpflanzen und Blühstauden getrennt voneinander 
untersucht, wobei die bestehende Einteilung der Ge-
bäudeklassen nach der OIB-Richtlinie 2 des Österrei-
chischen Instituts für Bautechnik bestehen geblieben 
ist. Erste Erkenntnisse zeigen, dass das Brandver-
halten der Pflanzen divergiert und von ihrem Holzge-
wicht, dem Habitus, der Blattmasse und den jeweiligen 
Rankhilfen abhängt. Hierdurch lassen sich sogenannte 
Stoffgruppen ableiten, die für künftige Anwendungen 
richtungsgebende Hinweise ermöglichen. Für diese 
Arbeit ist interessant, dass vitale Blätter von Kletter-
pflanzen im Gegensatz zum trockenen Blattwerk nicht 
brennen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass äthe-
rische Öle im Blattwerk (z.B. bei Efeu) eine vertikale 
Brandweiterleitung zulassen. Allerdings sorgten wäh-
rend des großmaßstäblichen Brandversuchs von Efeu 
dessen verholzte Triebe nicht für eine Weiterleitung 
des Brandes. Des Weiteren war eine Sekundärbrand-
gefahr durch herabfallende, brennende Teile nicht ge-
geben. Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine gute 
Pflege der Pflanzen und der Rückschnitt von vertrock-
neten Vegetationsflächen ist und dass dies in den Pla-
nungen mit berücksichtig werden sollte. Interessant ist 
darüber hinaus, dass den führenden Versicherungs-
anstalten Österreichs keine Brandfälle im Zusammen-
hang mit Fassadenbegrünungen bekannt sind. Bei 
hinterlüfteten, wandgebundenen Systemen müssen 
Aspekte wie der Kamineffekt berücksichtigt und durch 
entsprechende brandschutzhemmende Maßnahmen 
(Brandschotten) verhindert werden. Diese und weitere 
Hinweise bzw. Erkenntnisse sind in die neuverfassten 

Datenblätter Brandschutz A (Kletterpflanzen mit/ohne 
Rankhilfen) und Brandschutz B (fassadengebundene 
Systeme mit Gehölzen, Gräsern, Stauden)59 sowie 
in den neuerstellten Leitfaden und die Planungshilfe 
eingeflossen. Abgeschlossen sind die Naturbrandver-
suche noch nicht und werden wohl auch über 2017 hi-
naus noch weiter erfolgen (vgl. ENZI/WERNER 2016: 
44ff.; ÖkoKauf 2016a: 67ff;  ÖkoKauf 2016b: 11ff.; In-
terview Preiss 2016: am 24.10.2016). 

In Wien wurde mittels einer technischen Eignung und 
Realisierbarkeit von bestehenden Gebäuden das 
Begrünungspotenzial ihrer Fassadenflächen berech-
net und somit das Begrünungspotenzial für Wien 
analysiert. Mit dem Ergebnis, dass 12.000 ha Fas-
sadenfläche begrünt werden könnten (vgl. PREISS 
2013: 24.09.2016). Somit können nach Abzügen von 
Fenster- und Eingangsflächen ungefähr ¼ der Fas-
sadenflächen begrünt werden. Dies sind allerdings 
Schätzungen, die eher nach unten korrigiert werden 
müssen, da Faktoren wie ihre tatsächliche Eignung für 
eine Begrünung nicht berücksichtigt worden sind. The-
oretisch wäre ihre Begrünung möglich, allerdings nur 
unter erschwerten Bedingungen und mit komplizierten 
Eingriffen (z.B. Glasfassaden, Wandpaneelen, Denk-
malschutz), wodurch eine erfolgreiche Umsetzung 
eher als unrealistisch einzuschätzen ist. Somit ist die 
Schätzung von 12.000 ha begrünbaren Fassadenflä-
chen mit Vorsicht zu betrachten. Trotz dieser Hemm-
nisse gehen die Bemühungen weiter, und es steht 
zurzeit zur Diskussion, ob der Innenhof des denkmal-
geschützten Wiener Rathauses begrünt werden soll 
oder nicht. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind 
langjährige, bodengebundene Begrünungen wie Efeu 
häufig vorhanden und werden vom Denkmalschutz als 
Teil des Gebäudes angesehen, wie es beispielsweise 

bei der ältesten Gaststätte Wiens der Fall ist. 

Wandgebundene oder mit Rankhilfen versehene Be-
grünungssysteme lassen sich allerdings bei denkmal-
geschützten Gebäuden nur schwer durchführen, da 
mit solchen Eingriffen die Fassade entscheidend ver-
ändert werden würde. Hier kämen Begrünungen nur 
als ein Gestaltungsmittel in Frage, ohne dass es klima-
tologische Auswirkungen hätte (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016). 

Um auf das Begrünungspotenzial von Wiener Fassa-
denflächen aufmerksam zu machen und Umsetzungs-
möglichkeiten zu veranschaulichen, sind öffentliche 
Gebäude wie Schulen, die Magistratsabteilung 48 (MA 
48), die Magistratsabteilung 31 sowie die Bezirksäm-
ter Margareten und Josephstadt sowohl mit wandge-
bundenen wie auch bodengebundenen Rankpflanzen 
begrünt worden:

Die Regenbogenschule in der Darwingasse wurde 
im Rahmen des von der Stadt Wien verabschiedeten 
Schulsanierungspakets 2008 bis 2017 (vgl. STADT 
WIEN o.J.f: 02.11.2016) als erste Schule mit einer 
Wandbegrünung im Innenhof versehen, welche auch 
von den Kindern bepflanzt werden kann (vgl. REGEN-
BOGENSCHULE DARWINGASSE o.J.: 02.11.2016; 
STADT WIEN 2015: 02.11.2016). 

Ein außerordentliches Modellprojekt findet derzeit bei 
dem GRG 7 | Bundesrealgymnasium 7 mit Schwer-
punkt: Ökologie, Biologie und Informatik in der 
Kandelgasse 39 statt. Dieses Projekt mit dem langen 
Namen „GrünPlusSchule@Ballungsraum: Hocheffi-
ziente Fassaden- und Dachbegrünung mit PV-Kom-
bination - optimale Lösung für die Energieeffizienz in 

59 Bislang sind sie noch nicht veröffentlicht worden, liegen 
aber vor. Im Anhang 9.5.1 werden sie näher beschrie-
ben und befinden sich auf der beigefügten CD.

58 Dies hat Herr Preiss im Rahmen eines Vortrages an 
der TU Wien zum Thema Fassadenbegrünungen fest-
gestellt, wonach anschließend lange drüber diskutiert 
worden ist. Seitdem ist er regelmäßig bei Lehrveran-
staltungen zugegen und wird von den Studenten be-
geistert angenommen (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).

Abb. 31: 
Älteste Gaststätte Wiens am Fleischmarkt 
(Eigene Aufnahme vom 22.10.2016)

Abb. 32: 
Vertikalbegrünung im Innenhof der Regenbogenschule
(STADT WIEN o.J.f: 02.11.2016)
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gesamtökologischer Betrachtung (GrünPlusSchule)“ 
zeichnet sich durch die aktive Einbindung der Schü-
ler und des Lehrpersonals aus. Im Zeitraum von 2015 
bis 2018 untersuchen unter anderem die BOKU und 
die TU Wien diverse Gebäudebegrünungssysteme 
und Pflanzen-/Substratarten teilweise in Kombination 
mit verschiedenen Photovoltaikanlagen sowie Innen-
raumbegrünungen. Hiermit sollen ihre Einflüsse auf 
Raumluftqualität, Luftfeuchtigkeit, Wasserrückhaltung, 
Lärmminderung, Energieeinsparpotenziale, Beschat-
tung, das hygrothermische Verhalten des Gebäudes 
und den Wärminseleffekt wissenschaftlich analysiert 
werden. Gefördert wird dieses Projekt vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit), von der Bundesimmobilien-Gesellschaft (BIG) 
und der Österreichischen Forschungsförderungsge-
sellschaft (FFG). Ziel ist es theoretische Annahmen 
wie

• Verbesserung des Mikroklimas

• Kühlung und Dämmung

• Schallabsorption

• Erhöhung des Wirkungsgrades von PV-Mo-
dulen durch die Kühlung von Pflanzen

• Reduktion der CO2- und Staubkonzentration 
und die

• natürliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit 
und Lufttemperatur

auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und diese Er-
kenntnisse allen zur Verfügung zu stellen. Des Wei-
teren sollen die zur Verfügung stehenden Systeme 
(Florawall, Grünwand von Tech Metall, Optigrün und 
Kletterpflanzen) über die Messergebnisse regelmäßig 
bewertet und dadurch die Begrünungen optimiert so-
wie neubeurteilt werden (Abb. 33). 
Über ihre ökologische Bewertung und Berechnung der 
Kosteneffizienz wird nach „einer optimierten leistungs-
fähigen, kostengünstigen und dauerhaften Lösung ge-
sucht, die beliebig multiplizierbar ist und auch für die 
Sanierung im Altbestand eingesetzt werden kann” (TU 

WIEN o.J.: 10.11.2016). Die Messungen erfolgen so-
wohl an den begrünten wie auch nicht begrünten Kon-
struktionen, deren Auswirkungen quantitativ evaluiert 
werden. Erste Ergebnisse lassen Positives wie die 
Senkung des U-Wertes um 20 % sowie der CO2-Kon-
zentrationen und des Schallpegels im Klassenraum 
vermelden (vgl. TU WIEN o.J.: 10.11.2016). Ebenfalls 
empfinden die Schüler ihre begrünten Klassenzimmer 
als eine Bereicherung für ihren Schulalltag, da sie sich 
durch die verbesserte Luftqualität besser konzentrie-
ren können und ihnen die Pflanzen Energie geben 
(vgl. ORF - WIEN HEUTE 2016: 10.11.2016). Dieses 
Projekt läuft sehr erfolgreich, vor allem die überprüften 
Konzentrationssteigerungen der Schüler innerhalb von 
begrünten und nicht-begrünten Gebäuden sind hervor-
zuheben. Dazu sind die Schüler sehr stolz auf ihre be-
grünten Klassenzimmer und erfüllen nicht die Befürch-
tungen ihrer Beschädigung. Im Gegenteil, Schüler aus 
unbegrünten Klassenzimmern wünschen sich auch so 
eine grüne Wand in ihrem Klassenzimmer. Aber das 

wird dann doch zu kostspielig. Zudem funktionieren 
die unterschiedlichen Begrünungssysteme einwand-
frei (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016). 

Neben der Begrünung von Schulen werden ebenfalls 
die Gebäude der Magistratsabteilungen und den Be-
zirksämtern begrünt. So ist das Gebäude der Magist-
ratsabteilung (MA 48) | Abfallwirtschaft Straßenrei-
nigung und Fuhrpark in der Einsiedlergasse im Jahr 
2010 mit einem Kaskadensystem versehen worden, 
bestehend aus einzelnen Pflanztrögen, welche mit 
einer extensiven Begrünung samt automatischer Be-
wässerung bestückt sind (Abb. 36). 

Ausgespart wurde aber eine im Mauerwerk integrierte 
Skulptur. Darüber hinaus wurde bei jedem Geschoss 
eine Brandabschottung implementiert, um bei Brän-
den einen Kamineffekt hinter der hinterlüfteten Fas-
sade zu vermeiden. Die Pflege erfolgt einmal im Jahr 
(Frühjahr) mit einer mobilen Hebebühne, für die es 

Abb. 33: 
Schnittansichten der Begrünungssysteme 
(KÄRTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2017: 
10.01.2017) 

Abb. 34: 
Begrüntes Klassenzimmer der GRG 7 
(BIG 2107b: 10.01.2017; KÄRTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 2017: 10.01.2017) 

Abb. 35: 
Begrünter Schulhof der GRG 7 
(BIG 2017a: 10.01.2017; KÄRTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 2017: 10.01.2017; BAUMEISTER VOGLER GmbH o.J,: 10.01.2017)
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keine weiteren Genehmigungen bedarf. Ausgeführt 
wird dies von einer externen Firma. Bislang gibt es 
keine Probleme mit dem Bewässerungssystem, sei 
es durch Schädlinge oder Frost. Bei der MA 48 ist mit 
7 bis 10 € pro Quadratmeter im Jahr der Pflege- und 
Wartungsaufwand angemessen, da diese Kosten un-
gefähr dem Aufwand für die Pflege und die Unterhal-
tung von städtischen Grünflächen (z. B. Parkflächen) 
entsprechen- die Kosten für die Parkflächen hängen 
aber von der Intensität ihrer Nutzung ab. Angesto-
ßen wurde die Begrünung auf einer Tagung im Jahr 
2008, bei der die MA 22 auf Fassadenbegrünungen 
aufmerksam gemacht und Begrünungssysteme aus-
gestellt hat. Der Stadträtin der Geschäftsgruppe Um-
welt und der Wiener Stadtwerke ist so auf das Thema 
gestoßen und hat der MA 48 bei ihren Sanierungspla-
nungen die Auflage vorgegeben, Fassadenbegrünun-
gen zu prüfen. Dies war auch im Sinne des zu diesem 
Zeitpunkt neuen Anliegens, Fassadenbegrünungen zu 
forcieren und über Modellvorhaben bekannter zu ma-
chen. Gemeinsam haben die MA 22 und MA 48 sich 

2009 Gedanken über die Umsetzungsmöglichkeiten 
gemacht. Herr Preiss hat sich damals für den noch 
sehr abwegigen Vorschlag einer Vertikalbegrünung 
eingesetzt. Dies wurde 2010 nach der Entscheidung, 
dass das Gebäude noch im selbigen Jahr grün sein 
sollte, durchgeführt. Da aber die Systeme noch nicht 
so erprobt waren, wurde es als Forschungsvorhaben 
deklariert und von der BOKU wissenschaftlich beglei-
tet (vgl. Interview PREISS 2016: am 24.10.2016). 

Dies erfolgte im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Erforschung von Grünfassaden hinsichtlich deren 
wärmedämmenden Wirkung mittels flächigen Wärme-
flussmessungen”. Dabei haben die Technische Univer-
sität Wien (TU Wien) und das Institut für Hochbau und 
Technologie | Forschungsbereich für Bauphysik und 
Schallschutz (bi.ht) die Auswirkungen von Fassaden-
begrünungssystemen auf den Wärmstrom durch die 
Fassade im Winter bzw. ihren Wärmedurchgangsko-
effizient (U-Wert) untersucht. Aus diesen Erkenntnis-
sen wurden in Folge Informationen über den Einfluss 

auf die Transmissionsverluste und auf den Heizwär-
mebedarf des Gebäudes abgeleitet. Hierfür wurden 
nach Besichtigung und Beurteilung ihrer Eignung für 
U-Wertmessungen drei wandgebundene, dauergrü-
ne Fassadensysteme (unter anderem MA 48, GRG 
7) ausgewählt. Die Messungen und Berechnungen 
zeigen, dass der U-Wert der untersuchten Gebäude 
sich im Bereich der Fassadenbegrünung um 20 % 
gegenüber der unbegrünten Fassade reduziert. Somit 
können begrünte Fassaden den Heizwärmebedarf ei-
nes Gebäudes senken. Wodurch die Annahme, dass 
durch die Fassadenbegrünungen verminderte Son-
neneinstrahlungen den Heizbedarf eines Gebäudes 
erhöhen würde, widerlegt werden konnte. Allerdings 
bedarf es aufgrund der kurzen Laufzeit noch weite-
re Folgeuntersuchungen, um genauere Angaben zur 
Höhe des verringerten Heizenergiebedarfs und der 
eingesparten Heizenergiekosten machen zu können 
(TU WIEN/ bi.ht 2015: 3, 5ff., 31f.).60 Aber aufgrund der 
Temperaturschwankungen im Winter (mal strenge, mal 
milde Winter) lassen sich nur schwer aussagekräftige 

Ergebnisse über Temperaturmessungen generieren, 
die die tatsächlichen Einsparungen widerspiegeln (vgl. 
Interview PREISS 2016: am 24.10.2016). Darüber hin-
aus entspricht die sommerliche Verdunstungsleistung 
beim MA 48 einer Kühlleistung von vier 100-jährigen 
Buchen oder in etwa 45 Klimaanlagen mit jeweils 
3000 Watt Kühlleistung und 8 Stunden Betriebsdauer. 
Ebenfalls unterscheidet sich die Oberflächentempera-
tur zwischen der begrünten und unbegrünten Fassade 
um bis zu 15 °C zugunsten der Begrünung, wie Wär-
mebildaufnahmen verdeutlichen (vgl. BOKU 2012: 
11.11.2016).

Fernerhin wurde auch bestätigt, dass die Feuchtigkeit 
hinter begrünten Fassaden geringer als bei einer unbe-
grünten Wand ist (vgl. TU WIEN/ bi.ht 2015: 27, 29f.). 
Es besteht auch die Vermutung, dass Mauerwerksbe-
grünungen bei Wärmedämmverbundsystemen Algen- 
oder Schimmelbefall verhindern können. Dies ist aber 
aufgrund der Statik, der Wärmebrückenentstehung 
und wegen brandschutzrechtlichen Auflagen noch 

60 Der Endbericht wurde mir zur Verfügung gestellt und be-
findet sich zu näheren Einsicht auf der beigelegten CD.

Abb. 36: 
Aufbau Kaskadensystem des MA 48 
(PREISS 2016: 24.09.2016, Folie 22) 

Abb. 37: Wandgebundene Begrünung des MA 48 
(Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016) 

Abb. 38: 
Vergleich der Oberflächentemperaturen an der Südfassade eines nebenstehenden Gebäudes (45 °C) und der Grünfassade 
des MA 48 (30 °C) 
(BOKU 2012: 11.11.2016) 

Weitere Ergebnisse bringen die laufenden Auswertungen der Messdaten. Durch die Entwicklung 
einer bedarfsgerechten Steuerung durch Adaptivia GmbH auf Basis der Messdaten konnte eine 
zusätzliche Synergie und Verbesserung des Systems erreicht werden. So ist eine bedarfsgerechte 
Bewässerung an den beiden äußerst unterschiedlichen Fassadenexpositionen Süd und West 
gewährleistet. 

Optisch wandelbares Auftreten im Jahresverlauf 

Die grüne Fassade, von manchen auch als das „Antlitz“ des Hauses bezeichnet, spiegelt das 
jahreszeitlich wandelbare Kleid der Natur wider und stellt über den gesamten Jahresverlauf eine 
optische Bereicherung des Erscheinungsbildes dar.  Die an der Fassade der MA 48 ausgewählte 
Pflanzengesellschaft zielt auf einen pflegeextensiven, sich selbst erhaltenden Bestand ab. Der 
„grüne Pelz“ wird die Metalloptik des Trägersystems mit zunehmendem Alter auch in den 
Wintermonaten in den Hintergrund treten lassen, immergrüne Arten sowie Gräser mit 
auffallendem Habitus auch in den kühleren Jahreszeiten verstärken den natürlichen Effekt der 
Begrünung. Das gewünschte Erscheinungsbild der Fassade lässt sich mit einer Blumenwiese in 
höherer Lage vergleichen. Durch den kombinierten Einsatz von Topfpflanzen und Saatgut und 
der Verwendung von in ihrer selbstständigen Ausbreitung spezialisierten Pflanzenarten wurde 
einer Lückenbildung durch Ausfall gezielt Sorge getragen. Im Verlauf der vegetationstechnischen 
Dynamik des Systems können manche der ursprünglich eingebrachten Arten durch an diesem 
Standort konkurrenzstärkere Spezies ersetzt werden. Diese so genannte Sukzession ist 
gewünscht und soll das System gezielt in eine nachhaltige und naturnahe Richtung entwickeln.  

  

Abbildungen: Vergleich der Oberflächentemperaturen an der Südfassade des nebenstehenden Gebäudes (45°C) und der 
Grünfassade (30°C) im August 2011, Quelle: IBLB 
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relativ schwierig. Grundsätzlich wird die begrünte MA 
48 positiv wahrgenommen, und die Mitarbeiter fühlen 
sich sehr wohl. Gerade an heißen Tagen bleiben sie 
im nicht mehr überhitzten Büro länger, da es Zuhause 
deutlich wärmer ist. Einziger Kritikpunkt ist, dass die 
Leute so ein System als „blanken Luxus” (Interview 
Preiss 2016: am 24.10.2016) empfinden und sich fra-
gen, warum die Stadt Wien sich so etwas leistet. In ge-
wisser Weise übt das begrünte Geschäftsgebäude der 
Wiener Stadtreinigung eine gewisse Werbewirksam-
keit aus (vgl. Interview PREISS 2016: am 24.10.2016).

Ein weiteres Modellvorhaben ist die im Jahr 2015 fer-
tiggestellte wandgebundene Begrünung der Magist-
ratsabteilung 31 |  Wiener Wasser  (MA 31). Mit Hilfe 
von 30 Trögen und Rankhilfen (siehe eigene Aufnah-
men) sind die Pflanzen so ausgerichtet worden, dass 
sie eine effektive Beschattung der Fenster ermögli-
chen können und somit die vorhandenen Lamellen 
ergänzen (Abb. 39).

Das Vorhaben ist von der Stadt Wien gemeinsam mit 
der BOKU, einer Gartenbaufirma und dem Architek-
turbüro RATAPLAN realisiert worden. Die realisierte 
Grünwand von 850 Quadratmeter soll laut der BOKU 
an heißen Sommertagen eine Kühlleistung von 75 
Klimageräten (3.000 Watt) samt achtstündiger Be-
triebsdauer erbringen. Hiermit sollen über ihre passi-
ve Kühlfunktion aktive Kühlmaßnahmen kompensiert 
werden. Zusätzlich zur Fassadenbegrünung wurde 
das in den 1960ziger Jahren errichtete Gebäude sa-
niert. Das Begrünungssystem wird automatisch be-
wässert und im Rahmen der Pflege händisch gedüngt. 
Die klimatischen Auswirkungen der MA 31 werden seit 
2016 von der BOKU und der TU Wien wissenschaft-
lich begleitet (vgl. Ökokauf 2016a: 126; STADT WIEN 
o.J.b: 09.11.2016). Erste aussagekräftige Ergebnisse 
sind in ca. 2 bis 3 Jahren zu erwarten. Aber ähnlich 
wie bei der MA 48 ist eine Innenraumkühlung für die 
Mitarbeiter spürbar (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).

Bodengebundene Mauerwerksbegrünungen wurden 
bei dem Bezirksamt Margareten und dem Bezirk-
samt Josefstadt umgesetzt. Die straßenseitigen Fas-
saden wurden mittels Trögen und  Rankhilfen begrünt, 
wobei sie hier aber eher gestalterische Aspekte erfül-
len, da die Begrünung zu gering ist, um lärmmindernde 
oder klimatische Auswirkungen auszuüben (Abb. 40). 
Besonders an der Begrünung des Eingangs des Be-
zirksamts Josefstadt ist, dass das Gebäude unter 
Denkmalschutz steht und somit eine Begrünung nur 
unter besonderen Auflagen erfolgen darf. Des Wei-
teren gibt es eine flächige Innenhofbegrünung mit 
Wildem Wein, bei der von positiven Effekten ausge-
gangen werden kann, auch wenn sie nicht wissen-
schaftlich überprüft worden sind (Abb. 41).

 
Trotz dieser Leuchtturmprojekte und Forschungs-
vorhaben ist sich die MA 22 sehr bewusst, dass vie-
le wandgebundene Fassadensysteme anfällig für 
Pflanzenausfälle durch Schädlingsbefall, technische 

Störungen oder Frostschäden sind. Aufgrund des 
Kontinentalklimas mit seinen doch strengen Wintern 
funktionieren Systeme in Anlehnung an Patrick Blanc 
oder basierend auf Hydroponik (ohne Erde oder Sub-
strat) in Wien nicht. Darüber hinaus ist die Pflanzen-
zusammensetzung entscheidend, um Schädlings-
befälle zu vermeiden. In der Landeshauptstadt von 
Österreich hat sich das Fassadenbegrünungssystem 
namens Grünwand von der Firma Tech Metall GmbH61 
bewährt, deren Projekte wie beispielsweise die MA 48 
auch wissenschaftlich begleitet werden. Das System 
funktioniert gut, weil es auf Trögen mit Substraten ähn-
lich wie bei der Dachbegrünung basiert. Wandgebun-
dene Systeme sind vor allem hilfreich, wenn hiermit 
ein Teil der Wärmdämmung kompensiert werden soll. 
Ist schon eine ausreichende Wärmedämmung im-
plementiert worden bzw. geplant, kann eine Vertikal-
begrünung als Verschattungselement wie bei der MA 
31 durchgeführt werden. Es bedarf aber noch einiger 
Forschungsarbeit, um die Stärken und Schwächen 

61 Im Rahmen dieser Arbeit sollen keine Firmen besonders 
hervorgehoben werden. Weshalb für umfassendere 
Informationen zu diesem System auf ihre Homepage 
verwiesen wird (http://www.gruenwand.at/#/main-page - 
am 02.11.2016). Um anderen in dieser Arbeit genannten 
Firmen keinen Nachteil zu zufügen, werden die Inter-
netauftritte der beim Modellprojekt ”Vertikalbegrünung 
in Nürnberg” genannten Firmen (Humko, 90degreen, 
Vertiko und Optigrün) noch genannt. Ihre Durchsicht 
hat den Eindruck entstehen lassen, dass insbesondere 
90degreen durch die Zusammenarbeit mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen (z.B. BUKO) ein Interesse an der 
Weiterentwicklung ihres Systems hat (vgl. 90DEGREEN 
(2014): Infomappe  der Garten die Wand. S.  2f., unter: 
http://www.90degreen.com/web/download/90degreen_
Infomappe.pdf - am 02.11.2016) und somit gewisser-
maßen die Aussage aus dem Interview mit Nürnberg 
bestätigt. Allerdings wurden die Firmen aus projekt-
ökonomischen Gründen nicht interviewt bzw. ange-
schrieben, wodurch diese Aussage nur auf eine Inter-
netrecherche beruht und damit nur eine Annahme ist. 
Schließlich muss eine Firma seine Forschungstätigkei-
ten nicht unbedingt publik machen. Allen vier Firmen ist 
aber gemein, dass sie das Modellprojekt in Nürnberg 
auf ihrer Homepage nicht erwähnen. Für weiterführende 
Informationen siehe: 90degreen: http://www.90degreen.
com/web/ - am 02.11.2016 / Optigrün: https://www.op-
tigruen.de/systemloesungen/fassadengarten/loesung-1/ 
- am 02.11.2016 / Vertiko: http://www.vertiko-gmbh.de/
index.php - am 02.11.2016 / Humko: http://www.humko.
de - am 02.11.2016

Abb. 40: 
Bodengebundene Begrünung am Bezirksamt Margareten 
(Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016).

Abb. 39: 
Vertikalbegrünung an der MA 31 
(Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016) 

Abb. 41:
 Bodengebundene Begrünung am Bezirksamt Josefstadt- Eingangsbereich und Innenhof 
(Eigene Aufnahmen vom 25.10.2016.
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(z.B. Langlebigkeit der Pflanzen in Trögen oder in 
wandgebundenen Systemen) der Fassadenbegrü-
nungsmöglichkeiten genau einschätzen zu können 
und mit Hilfe dieser Erkenntnisse die Pflanzenauswahl 
zu optimieren. Als ein positiver Aspekt gilt bei Vertikal-
begrünungen, dass Pflanzen ausgetauscht werden 
können, ohne das komplette Grün zu verlieren. Bei 
Bepflanzungen in Trögen müssen diese nach 10/15 
Jahren ausgetauscht werden, was einen Totalverlust 
der Begrünung zur Folge hätte. Dieser Umstand ist 
beim MA 31 gut umgangen worden, da es zahlreiche 
Tröge mit bis zu sieben verschiedenen Rankpflan-
zenarten gibt. Dies ermöglicht den Ausfall/ Austausch 
einer Pflanze ohne einen Totalverlust der Begrünung 
zu Folge zu haben. Anders verhält es sich bei der Be-
pflanzung des Bezirksamtes Margareten. Hier bedarf 
es bei einem Austausch der Glycinie eines hohen Ar-
beitsaufwands, da das Rankdrahtseil sehr aufwendig 
an das Mauerwerk angebracht werden musste (die 
Verankerungen sind noch hinter dem Mauerwerk an 
einer Konterplatte im Festsaal des Bezirksamtes be-
festigt worden, samt anschließender Verputzung und 
Anstrich der betroffenen Wand). Dieses Ranksystem 
muss aber beim Pflanzenaustausch gelöst werden 
(vgl. Interview PREISS 2016: am 24.10.2016). 

Fernerhin schätzt Herr Preiss das Verdunstungspo-
tenzial von wandgebundenen Fassadenbegrünungen 
deutlich besser als das von Bäumen ein, da diese in 
der Stadt aufgrund von Winterdienst62, Schadstoffe-
intrag und mangelnder Wasserzufuhr nicht ihr volles 
Verdunstungspotenzial ausschöpfen können. Hin-
sichtlich einer Trittsteinfunktion für die Natur können 
keine Aussagen gemacht werden, da es bislang keine 
- weder national noch international - wissenschaftlich 
fundierten Grundlagen oder Arbeiten gibt. Auf Basis 

von Beobachtungen ist bekannt, dass Vögel begrünte 
Wände als Habitat für die Aufzucht ihrer Brut nutzen. 
Auch beim MA 48 fühlen sich Vögel trotz der Tröpf-
chenbewässerung wohl und brüten dort. Insekten nut-
zen die Pflanzen beim MA 48 ebenfalls (vgl. Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016). 

Trotz dieser vielfältigen Bemühungen steigt das In-
teresse an begrünten Fassaden seitens der Grund-
eigentümer bzw. der Gewerbe- und Dienstleistungs-
unternehmen bislang eher nicht. Es besteht noch 
Handlungsbedarf, um die Gewerbetreibenden für die-
ses Thema zu sensibilisieren. Hierfür können im Rah-
men des ÖkoBusinessPlans Wien die Unternehmen 
über Begrünungsthemen (nicht nur Fassadenbegrü-
nung) von den Beratern der MA 22 informiert werden. 
Dies wurde in den letzten Jahren auch verstärkt über 
Workshops und Veranstaltungen versucht und ist auf 
positive Resonanz gestoßen (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016). 

Abschließend sei erwähnt, dass ähnlich wie in den an-
deren Referenzstädten die Pflege der Begrünungen 
häufig von den Eigentümern vernachlässigt wird. So 
fühlt sich auch oftmals niemand dafür zuständig. Die 
MA 22 versucht hier, die Eigentümer über Informati-
onsmaßnahmen für die Wichtigkeit der Pflege (sei es 
aus Brandschutzgründen oder dass die Begrünung 
zum Nachbarn hinüberwächst) einer Fassadenbegrü-
nung zu sensibilisieren (vgl. Interview PREISS 2016: 
am 24.10.2016). Dennoch konnten durch die Vorort-
begehungen viele weitere begrüne Gebäude entdeck-
te werden, wie es die nachfolgenden Photographien 
veranschaulichen. 

62 Bei straßenseitigen, bodengebundenen Fassaden sind 
Herrn Preiss noch keine Pflanzenausfälle aufgrund des 
Winterstreudienstes bekannt geworden (vgl. Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016).

Abb. 42: 
Begrünte Fassaden in Wien
(Eigene Aufnahmen vom 23.-25.10.2016)

Abbildungen von links nach rechts:
Geblergasse | Grünangergasse | Florianigasse | 
Hundertwasser | Schönbrunner Straße | Schottenfeldgasse | Schusswallgasse
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4.4.2 Stuttgart | Die Überhitzte
Um den Wärmeinseleffekt in einer Stadt zu reduzie-
ren, sind begrünte Gebäude eine wirkungsvolle Maß-
nahme (vgl. STADTKIMA o.J.: 31.07.2016). Dessen 
sind sich die Mitarbeiter des Sachgebiets für Grün-
ordnung- und Landschaftsplanung sowie des Am-
tes für Stadtklimatologie bewusst. Auch die diversen 
Gestaltungsoptionen sind ihnen bekannt (vgl. Inter-
view Sachgebiet für Grünordnung- und Landschafts-
planung 2016: am 13.10.2016; Interview DRAUTZ/
KAPP 2016: am 13.10.2016). Allerdings ist es nach 
Einschätzung der Mitarbeiter des Sachgebiets für 
Grünordnung- und Landschaftsplanung schwieriger, 
kleinteilige fensterreiche Fassaden zu begrünen als 
große, fensterlose Gewerbegebäude, da der tech-
nische Aufwand ihrer Realisierung größer ist (vgl. 
Interview Sachgebiet für Grünordnung- und Land-
schaftsplanung 2016: am 13.10.2016). Dazu ist eine 
rechtliche Festsetzung schwierig, weil es den Umset-
zungswillen des Bauherren und des Architekten zu 

ihrer erfolgreichenRealisierung bedarf (vgl. Interview 
DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). 

Dies haben auch die zwei empfohlenen B-Pläne63 
gezeigt. Der Bebauungsplan Robert-Bosch-Kranken-
haus- Bad Cannstatt Ca 265 (B-Plan Ca 265) aus 
dem Jahr 2002 gibt vor, dass im Sinne des § 9 Abs. 
1 Nr. 25 BauGB „Fassaden mit geeigneten Schling-, 
Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen [sind], soweit 
sie auf einer Länge von 5 Metern nicht durch Fenster, 
Türen o.Ä. unterbrochen sind. Rankhilfen sind, soweit 
erforderlich, vorzusehen” (B-Plan Ca 265). Durch die 
Auswertung von Google Maps (3D-Animation) wurde 
festgestellt, dass das Krankenhaus nur Dachbegrü-
nungen aufweist und eine Vorortbegehung nach Frau 
Drautz eher nicht sinnvoll erscheint.64 Nach einer Inter-
netrecherche kann konstatiert werden, dass seit 2002 
regelmäßig Sanierungsarbeiten und neue Anbauten 
am Krankenhaus durchgeführt werden. Inwieweit die 

Fassaden saniert worden sind, kann aufgrund fehlen-
der Informationen nicht beurteilt werden (vgl. ERNST2 

- ARCHITEKTEN 2014a: 15.12.2016; ERNST2 - AR-
CHITEKTEN 2014b: 15.12.2016; RIEKER PLA-
NUNGSGESLLSCHAFT MBh o.J.: 15.12.2016). 
Allerdings sind Fassaden trotz möglicher Flächen65 
nicht begrünt worden. Anders verhält es sich bei dem 
B-Plan Rücken/Zuffenhausen 196 aus dem Jahr 1984, 
welcher unter anderem Gewerbe- und sonstige Son-
dergebiete ausweist und über den § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB und den § 74 Abs. 1 Nr. LBO Fassadenbe-
grünungen ausweist - „Mindestens alle 30 m ist eine 
deutliche vertikale Gliederung vorzusehen. 1/3 der 
Fassadenfläche ist zu begrünen” (B-Plan Rücken/Zu-
ffenhausen 196). Entsprechend dieser Vorgaben ist 
auf der freien Fläche ein offenes Parkhaus samt umlie-
genden Stellplatzflächen errichtet worden. Das Park-
haus ist in regelmäßigen Abständen begrünt worden, 
wie es die nachfolgenden Abbildungen veranschauli-
chen (Abb. 43). 

Die Begrünung erfolgt über Tröge, Rankgittern und 
Drahtseile, welche die Pflanzen von oben nach unten 
und andersherum sowie entlang der Drahtseile ranken 
lassen. Allerdings sind auch Ausfälle der Bepflanzun-
gen zu sehen, sei es weil Tröge nicht mehr vorhan-
den, die Pflanzen in den Trögen eingegangen oder die 
Begrünung im Zuge von Bauarbeiten an der Vorder-
seite des Parkhauses entfernt worden sind. Dagegen 
funktioniert die bodengebundene Begrünung recht 
gut. Die nachfolgenden Aufnahmen verdeutlichen die 
beschriebenen Ausführungen (Abb. 44). 

Überzeugen kann die Begrünung trotz der wirklich in-
teressanten Rankhilfen und unterschiedlichen Begrü-
nungstechniken nicht. Aufgrund der Pflanzenausfälle 
und dem Zustand der vorhandenen Bepflanzungen 
entsteht der Eindruck, dass der Eigentümer kein wirk-
liches Interesse an einer Begrünung des Parkhau-
ses hat und das Vorhaben nur wegen der rechtlichen 
Vorgaben umsetzt. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob 
die entfernte Begrünung an der Vorderseite nach den 

63 Befinden sich im Anhang 9.6.1
64 Aufgrund der knappen Zeit wurde das Krankenhaus 

nicht besichtigt, sondern sich auf begrünte Beispiele fo-
kussiert. 

Abb. 43: 
Parkhaus in Zuffenhausen nahe der Adestraße 
(Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016; Sachgebiet für Grünordnungs- und Landschaftsplanung)

Abb. 44:
Begrünungsausfälle bei dem Parkhaus in Zuffenhausen
(Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016)

65 Diese Einschätzung beruht nur auf der Auswertung der 
3D Animation von Google Maps. Somit können aufgrund 
fehlender Abmessungen die vorgegebenen 5 Meter Ab-
stände nicht abschließend überprüft werden, sondern 
beruhen nur auf Einschätzungen nach Augenmaß.
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Bauarbeiten wieder ersetzt wird. Folglich lässt sich 
feststellen, dass das Begrünungssystem von der Idee 
her sehr gut ist, diese aber durch die nichtsachgerech-
te Pflege oder Pflanzenauswahl nicht gut umgesetzt 
wird. 

Nach Ansicht der Mitarbeiter des Sachgebietes brin-
gen schlechte Beispiele wie keine oder mangelhaft 
umgesetzte Begrünungen die rechtlichen Vorgaben 
nicht zum Erfolg, sondern sorgen eher für eine zuneh-
mende Skepsis bei potenziellen Bauherren. Vertikal-
begrünungen sehen sie aufgrund ihrer geringen Ver-
breitung eher als exklusive Lösungen an, welche über 
Informationsverbreitung bekannt gemacht werden 
müssten. Zudem gibt es bislang wenig Hochbauarchi-
tekten, die die technischen Umsetzungsmöglichkeiten 
von wandgebundenen Begrünungen kennen und aktiv 
in ihren Planungen berücksichtigen. Derzeit werden 
Fassadenbegrünungen ganz zum Schluss der Planun-
gen von einem Landschaftsarchitekten einbezogen, 
um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Aber die 
Mitarbeiter haben auch Bedenken gegenüber wand-
gebundenen Systemen, weil die Versorgung einer 
bodengebundenen Begrünung am einfachsten ist und 
dem natürlichen Wachstum einer Pflanze entspricht.  
Außerdem stellt sich die Frage, wie nachhaltig diese 
technische Lösung ist - wenn sie nicht gar fragwürdig 
innerhalb einer ökologischen Argumentation ist. Darü-
ber hinaus sind sie der Ansicht, dass ein Baum sinn-
voller für das Stadtklima ist und insofern ausreichend 
Fläche vorhanden ist. Fassadenbegrünungen können 
einen Baum nicht ersetzen und sind als ein Acces-
soire/ Gestaltungselement für das Gebäude gut. Dies 
sollte auch von den Architekten so verstanden werden 
(vgl. Interview Sachgebiet für Grünordnung- und Land-
schaftsplanung 2016: am 13.10.2016). 

Trotz aller Schwierigkeiten lassen sich in Stuttgart be-
grünte Fassaden66 finden, die in einem sehr guten und 
gepflegten Zustand sind, wie es die nachfolgenden 
Aufnahmen zeigen. Allerdings befinden sich die Mau-
erwerksbegrünungen an Altbauten. Ob sie aufgrund 
von rechtlichen Vorgaben umgesetzt worden sind, ist 
nicht bekannt. 

Die Befragten sind sich aber einig, dass für die Zu-
kunft alle Möglichkeiten für eine Begrünung elementar 
sein werden, um die Energiebilanz einer Stadt zu re-
duzieren. Die Mitarbeiter des Sachgebiets sehen aber 
auch eine Entfremdung zur Natur, welche am liebsten 
sauber und ohne Insekten sein soll. Dies sollte aber 
nicht nur über technischen Lösungen präferiert wer-
den. Sie sehen aber auch, dass für ein Unternehmen 
klassische bodengebundene Begrünung finanziell 
nicht attraktiv ist. Dann ist es besser, eine Hightech-
lösung für Imagezwecke zu nutzen als gar keine Be-
grünung durchzuführen (vgl. Interview Sachgebiet 
für Grünordnung- und Landschaftsplanung 2016: am 
13.10.2016). Allerdings scheint es hierfür noch viel 
Aufklärungsbedarf zu gebeüüün, da entweder beste-
hende Fassadenbegrünungen im Zuge von Sanie-
rungsmaßnahmen entfernt oder von Mietern willentlich 
beschädigt werden.67 Solche Vorfälle zeigen, dass es 
ein „richtiger Kampf” (Interview DRAUTZ/KAPP 2016: 
am 13.10.2016) werden könnte, wenn rechtlich fest-
gesetzte Fassadenbegrünungen stärker durch- und 
umgesetzt oder erhalten werden sollten. Gerade weil 
die negativen Erfahrungen, wie die Beschädigung des 
Putzes durch die Begrünung, tief bei den Gebäude-
eigentümern verankert sind. Folglich wäre wohl eine 
Mischung aus bauleitplanerischen Festsetzungen, 
funktionierenden Leuchtturmprojekten als Vorzeige-
beispiele sowie die Ausschüttung von Fördermitteln für 

private und öffentliche Vorhaben - insbesondere in Ver-
bindung mit Sanierungsprojekten - hilfreich. Vielleicht 
könnte der Ausbau von Fassadenbegrünungen mittels 
eines Standardsystems68- ähnlich wie beim Gründach 
mit einer extensiven Bepflanzung - in Verbindung mit 
einem Förderprogramm stärker vorangetrieben wer-
den. Hiervon könnten sowohl private Eigentümer als 
auch die Stadt bei der Planung von öffentlichen Neu-
bauvorhaben wie beispielsweise Schulen profitieren, 
da gerade die Erhaltung der Begrünung und ihre tech-
nische Umsetzung ein Haupthemmnis darstellt (vgl. 
Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016).

68 Bislang gibt es für Fassadenbegrünungen kein etablier-
tes System, die auch bei einem geringen Pflegeaufwand 
noch funktionieren- wie es bei extensiven Dachbegrü-
nungen gegeben ist. Zudem fehlt noch eine standar-
disierte Bewertung von begrünten Fassaden, die ihre 
Wärmedämmleistung und Wasseraufnahme mit be-
legbaren Zahlen beurteilt. Mit belegbaren Argumenten 
könnte somit ihr Nutzen für den Grundstückeigentümer 
bei Sanierungs- und Bauvorhaben erklärt werden. Dies 
ist aber nicht so leicht umzusetzen, da die Gebäudehül-
le mit seinen zahlreichen DIN-Normen und technischen 
Regelwerken stark reglementiert ist. Des Weiteren 
müssten diese Zahlen von der Politik in diese Regelwer-
ke eingearbeitet werden, damit die Stadtverwaltung sie 
bei Gesprächen und kommunalen Satzungen berück-
sichtigen kann (vgl. Interview DRAUTZ/ KAPP 2016: am 
13.10.2016).

66 Die Begrünungen in der Lindenspürstraße und Am 
Schillerplatz wurden mir von meinen Interviewpartner 
empfohlen.

67 Ein Beispiel ist bekannt. Bei einer städtischen Bauge-
sellschaft (SWSG) wurde im Rahmen eines Sanierungs-
projektes Teile der Fassade einer 50er Jahre Siedlungs-
struktur mit Rankgitter und Seilkonstruktionen begrünt, 
um hiermit die Aufstockung und Nachverdichtung etwas 
zu kompensieren. Ob die Begrünungen als rechtliche 
Auflagen durchgeführt worden sind, ist nicht bekannt. 
Allerdings sind die Rankpflanzen nicht aufgrund man-
gelnder Pflege des beauftragen Gärtners eingegangen, 
sondern wurden von einem Bewohner einfach gekappt. 
Ebenfalls wurden im Zuge von Sanierungsmaßnah-
men im Bohnenviertel die zahlreichen Efeubegrünun-
gen in der Fußgängerzone entfernt und die Fassaden 
abgeflammt (vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 
13.10.2016). Weitere Beispiele befinden sich auch bei 
der Fußnote 102

Abb. 45: 
Begrünte Fassaden in Stuttgart 
(Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016)

Abbildungen von links nach rechts:
Heusteigstraße | Schillerplatz | Bupserstraße | Wilhelmsplatz | Lindenspürstraße



Analyse

94 95

4.4.3 München | Die Engagierte
Bei der Stadt München sind die Gestaltungsoptio-
nen bekannt (vgl. Interview GONZALES 2016: am 
14.10.2016). Dennoch weist die Lokalbaukommission 
bei Beratungsgesprächen nicht auf die Fördermög-
lichkeiten von Fassadenbegrünungen hin, da sie dies 
als eine Bringschuld der Bauherren sieht (vgl. Inter-
view LOKALBAUKOMMISSION 2016: 23.11.2016).69 
Fernerhin lehnt das Hochbauamt begrünte Fassa-
den prinzipiell ab (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 
14.10.2016). Bei den Architekten ist es unterschied-
lich (vgl. Interview GONZALES 2016: 14.10.2016). 
Die Bauherren informieren sich vor allem im Rahmen 
der kostenlosen Beratungsangebote sowie über die 
Gestaltungs- und Begrünungsmöglichkeiten (vgl. In-
terview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016). Das Risiko 
einer erhöhten Brandgefahr kommt bei den Beratungs-
gesprächen immer mal wieder als Frage auf. Diese 
Gefahr wird nur bei Efeu aufgrund seiner ätherischen 
Öle und trockenen Triebe gesehen und kann bei einer 
jährlichen Pflege minimiert werden. Die Wiener Studi-
en zu diesem Thema sind der Green City e.V. bekannt 
(vgl. Interview GONZALES 2016: am 14.10.2016). 

Allgemein wird festgehalten, dass insbesondere stra-
ßenseitige Fassadenbegrünungen schwierig umzu-
setzen sind. Nicht nur die rechtlichen Vorgaben wie 
einzuhaltende Gehwegbreiten, spezielle Pflanzkästen 
sowie Maßnahmen zur Sicherheit der Passanten (Klet-
terrose könnte mit ihren Dornen jemanden verletzten) 
erhöhen den Verwaltungsaufwand enorm, auch die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen70 für ihre Pfle-
ge sind für einen Eigentümer hinderlich bzw. zeitinten-
siv. Neben den anderen Hemmnissen zu begrünten 
Fassaden erschwert dieser Verwaltungsaufwand die 
Umsetzung von begrünten Fassaden (vgl. Interview 

LEUPOLD 2016: am 14.10.2016). Um dennoch ver-
mehrt Fassadenbegrünungen zu realisieren, müsste 
es „hip” (Interview Leupold 2016: am 14.10.2016) wer-
den, sein Haus zu begrünen. Des Weiteren müssten 
sich Architekten schon im Studium mit dem Thema 
intensiv auseinandersetzen, damit sie später wissen,
wie Fassadenbegrünungen sowohl im Bestand wie 
auch bei Neubauten umgesetzt werden können, 

• welche Hemmnisse es geben kann, 

• wie die Pflege erfolgen muss und 

• welche Kosten insgesamt entstehen (Bau 
und Erhalt der Begrünung). 

Hierdurch könnte ein Gesinnungswandel angestoßen 
werden, der begrünte Fassaden als schick ansieht 
(vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

Hinsichtlich wandgebundener Mauerwerksbegrünun-
gen ist positiv anzumerken, dass hierdurch Wände 
schneller begrünt werden können und sich neue Ge-
staltungsmöglichkeiten ergeben. Allerdings steht dem 
gegenüber, dass die Installations- und Wartungskos-
ten recht hoch sind und es zu Systemausfällen (Pro-
bleme bei der Wasser- und Dünge-mittelversorgung) 
mit einhergehendem Pflanzenausfall kommen kann. 
Hinzu kommt, dass es bislang noch keine Langzei-
terfahrungen gibt und in der Landeshauptstadt die 
klimatischen Bedingungen und das stark kalkhaltige 
Wasser eine Vertikalbegrünung zusätzlich erschwe-
ren.71 Die Technik muss einwandfrei sein und langfris-
tig funktionieren, damit die Stadt München die hohen 
Kosten gegenüber den Bauherren rechtfertigen kann. 
Solange dies durch bessere Lösungen nicht gewähr-
leistet ist, sieht sie „schwarz” (Interview Leupold 2016: 

am 14.10.2016) für das eigentlich tolle und innovative 
System. Vertikalbegrünungen, wie Patrick Blanc sie 
umsetzt, sind eher Kunstinstallationen und keine Bei-
spiele, welche die Öffentlichkeit für Wandbegrünungen 
sensibilisieren kann. Empfohlen werden andere Syste-
me, welche praxiserprobt und nicht so aufwendig und 
teuer sind. Aber es bedarf auch bewusster Architekten 
und Bauherren, um solche Systeme erfolgreich und 
von Beginn der Planungen an umzusetzen (vgl. Inter-
view HASENSTAB 2016: am 18.10.2016; Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016; Interview GONZA-
LES 2016: am 14.10.2016).

In der Landeshauptstadt München konnten auf Emp-
fehlung der Green City e.V. diverse Mauerwerksbe-
grünungen entdeckt werden, wie es eine Auswahl an 
Aufnahmen veranschaulicht - sowohl an Mehr- und 
Einfamilenhäusern als auch an Bürogebäuden.

69 Nach Abstimmung mit der Leitung der Lokalbaukom-
mission können auch nicht-interne Broschüren wie 
beispielsweise der Leitfaden der Green City e.V. bei 
der Lokalbaukommission ausgelegt werden (Interview 
Lokalbaukommission 2016: am 23.11.2016). Diese Aus-
sage der Lokalbaukommission widerspricht sich mit der 
von Frau Gonzales, die bisher der Meinung ist, dass kei-
ne stadtfremden Broschüren ausgelegt werden dürfen. 
Die Green City e.V. steht aber mit der Lokalbaukom-
mission auch immer wieder im Austausch, allerdings 
kann der Umweltverein nur Vorschläge unterbreiten 
und keinen konkreten Einfluss auf die Lokalbaukom-
mission nehmen (vgl. Interview GONZALES 2016: am 
14.10.2016).

70 Wird ein Hubsteiger benötigt, sind zur Sicherheit der 
Passanten zusätzliche Genehmigungen wie eine Son-
dernutzungserlaubnis von Nöten. Dies ist für den Eigen-
tümer mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. 
Dieser muss aber eingefordert werden, da ansonsten 
der Staat bei Unfällen oder Sachschäden (z.B. an Au-
tos) sofort verklagt werden würde, wenn keine ausrei-
chenden Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Absperrbalken, 
Schilder) getroffen worden sind. Somit sollte eine Fas-
sadenbegrünung nur so weit an einem Haus zugelassen 
werden, wie ihre Pflege mit einer Leiter erfolgen kann 
(vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

71 Die Winter können in München entweder warm oder kalt 
sein. Um dennoch die Leitungen vor Frostschäden zu 
schützen, muss das Wasser abgelassen werden. Wird 
es aber wieder über Null Grad benötigen Pflanzen wie-
der Wasser, welches aber nicht in den Leitungen mehr 
ist. Wegen des kalkhaltigeM Wassers müsste eigentlich 
eine Entkalkung vorgeschaltet werden (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

Abb. 42: 
Begrünte Fassaden in Wien
(Eigene Aufnahmen vom 23.-25.10.2016)

Abbildungen von links nach rechts:
Görrestraße | Georgesstraße | Kaiserstraße | Sperlstraße |
Feilitzstraße | Blumenstraße
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4.4.4 Nürnberg | Die Debütantin
Den Mitarbeitern der Nürnberger Verwaltung sind die 
Gestaltungsmöglichkeiten so gut wie unbekannt. Bis-
lang wurde hierfür auch noch kein Handlungsbedarf 
gesehen, da kein Bauherr/ Architekt sich über dieses 
Thema informieren wollte. Eine Brandgefahr sehen 
sie eher nicht; außer durch abgestorbenes Laub hinter 
langjährigen Pflanzen. Ähnliches gilt auch für Bauher-
ren und Architekten, insofern sie sich diesem Thema 
nicht explizit angenommen haben. Diese Umstände 
lassen sich unter anderem damit begründen, dass 

• Fassadenbegrünungen ihrem Verständnis 
von Urbanität widersprechen,

• Grün in den Schrebergarten gehört,

• durch fließende Grenzen Orientierungslosig-
keiten entstehen können und

• Architekten im Studium das Thema selten 
nahe gebracht wird. Eine Ausnahme bildet 
Prof. Dr. Roland Krippner72 von der Techni-
schen Hochschule Nürnberg, welcher an sei-
nem Lehrstuhl zwei Forschungsprojekte zu 
Fassadenbegrünungen betreut und zudem 
Fassadenbegrünungen auch mal im Rah-
men von Projektarbeiten vorgeben möchte. 
Er sieht es außerdem als eine Aufgabe der 
Lehrenden an, die künftige Architektenge-
neration für Themen dieser Art zu sensibi-
lisieren, auch wenn er bislang mit diesem 
Anliegen alleine steht. Fernerhin ist durch 
sein Mitwirken ein Kapitel im neu aufgelegten 
Handbuch Fassadenatlas (Standardwerk für 
Architekten) der Fassadenbegrünung gewid-
met. Derzeit läuft auch ein Bewilligungsver-
fahren für ein Forschungsprojekt zum Thema 

Fassadenbegrünungen und dezentraler Be-
lüftungstechnik, welches aber nur langsam 
vorankommt. Zudem wird ein Student für eine 
Masterthesis gesucht, welcher sich mit den 
verbesserten Wirkungsgraden von PV-Anla-
gen und entsprechender Begrünung beschäf-
tigen möchte.73

Diese Ansichten offenbaren sich oft bei Wettbewer-
ben. Hinzu kommt, dass Fassadenbegrünungen in 
der Regel erst beim Abschluss der Planungen bedacht 
werden, weil sie als Auflage eingehalten werden müs-
sen. Es wäre deshalb sinnvoll, Fassadenbegrünungen 
in hochbaulichen und städtebaulichen Wettbewerben 
vorzugeben, damit die Architekten gezwungen wer-
den, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
Diese Möglichkeit wird gerade im Rahmen des Mo-
dellprojekts Vertikalbegrünungen überlegt und geprüft, 
ob und wie die Wettbewerbsvorgaben ausgestaltet 
werden können. Aber diese Gedanken befinden sich 
noch in einem sehr frühen Stadium und wären derzeit 
nicht realisierbar74. Entscheidend ist, dass auch Ar-
chitekten bei Beratungen für das Thema sensibilisiert 
werden, bevor die Planungen abgeschlossen sind 
und die Bauherren von diesem Thema überzeugen 
können (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 
20.10.2016).75

Das eben Beschriebene spiegelt sich bei den festge-
setzten Fassadenbegrünungen im B-Plan Nr. 4477 
„Am Tillypark” und beim Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept (INSEK) der Altstadt Nürnberg wieder. 
Eine Vorortbegehung des unter Abschnitt 9.3.4 be-
schriebenen B-Plans Nr. 4477 „Am Tillypark” hat 
gezeigt, dass es viele Grünflächen gibt, aber nur sehr 
wenige fensterlose Fassaden begrünt worden sind. Es 

konnte eine Begrünung ausfindig gemacht werden, 
welche allerdings recht lieblos wirkt. Ansonsten wur-
den einige Begrünungen an einem Balkon, an einem 
Gartenzaun (geschlossene Holzverkleidung) sowie 
eine beginnende Begrünung an einer der zahlreichen 
Garagen entdeckt, wie es die eigenen Aufnahmen ver-
anschaulichen (Abb. 47). Ansonsten weisen die Ge-
bäude keine Begrünungen auf. Selbst die vorhandene 
Kindertagesstätte sowie Müllunterstände wurden nicht 
begrünt. Den Interviewpartnern ist aber nicht bekannt, 
ob die vorhandenen Begrünungsmaßnahmen wegen 
der rechtlichen Festsetzungen oder aus Eigeninteres-
se der recht jungen Bewohnerschaft vorgenommen 
wurden (vgl. Interview STADT NÜRBERG 2016: am 
20.10.2016).

Aufgrund der extrem hohen Versiegelung der Nürn-
berger Altstadt und ihren Nutzungsanforderungen als 
Handelszone sind Entsiegelungsmaßnahmen kaum 
umsetzbar. Um dennoch den an heißen Sommertagen 

auftretenden Wärmeinseln entgegenwirken zu kön-
nen, sind bei dem Integrierten Stadtteilentwick-
lungskonzept (INSEK) Altstadt Nürnberg Begrü-
nungen von Fassaden, Dächern und Höfen als ein 
strategisches Projekt vorgesehen, welche über das 
Förderprogramm finanziell unterstützt werden kön-
nen.76 Hierfür wurde unter anderem eine Potenzialkar-
te für Begrünungen von Höfen, Blockinnenbereichen 
und Dächern erstellt - Abb. 48. (vgl. STADT NÜRN-
BERG WIRTSCHAFTSREFERAT 2012: 84f., 87, 
100; STADT NÜRNBERG WIRTSCHAFTSREFERAT 
2010: 16). 

Knapp vier Jahre nach Verabschiedung des INSEKs 
Nürnberg Altstadt befinden sich Begrünungsmaß-
nahmen von Fassaden in laufender Umsetzung (vgl. 
STADT NÜRNBERG 2016b: 13f.). Diese Aussage 
konnte durch das Interview sowie über eine Vorortbe-
gehung nicht bestätigt werden. Es wurde eine Begrü-
nung des Eingangs und der Fenster in der Lammgasse 
erwähnt. Hierbei wurde kritisch angemerkt, dass zwar 

76 Betreut wird das INSEK und ihre Projekte vom City-
management Nördliche Altstadt, welches ebenfalls die 
Maßnahmen gemeinsam mit der Verwaltung evaluieren 
soll. Darüber hinaus gibt es einen Meinungsträgerkreis, 
bestehend aus unterschiedlichen Akteursgruppen wie 
beispielsweise Mieterverein, Einzelhandelsverband und 
interessierten Bürgern, welcher an den Diskussionen zu 
den Projekten im Stadterneuerungsgebiet beteiligt wird 
sowie den Projektrat wählt. Die Projekte und Aktivitäten 
bzw. ihre Umsetzung werden vom Projektrat bewilligt 
und über einen Projektfond finanziert, der von der Stadt 
und den privaten Akteure zu gleichen Teilen getragen 
wird (vgl. STADT NÜRNBERG STADTPLANUNGSAMT 
o.J.d: 09.10.2016). Zahlreiche Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten zum INSEK Nördliche Altstadt lassen 
sich auch im Internet finden: Link: https://www.nuern-
berg.de/internet/stadtplanung/noerdlaltstadt.html - am 
09.10.2016 sowie https://www.nuernberg.de/internet/
referat6/insek.html - am 09.10.2016

72 Eine Frage wurde an Herrn Krippner gestellt, ob er auch 
aktiv an Investoren herantreten würde, um Modellpro-
jekte zu initiieren. Dies tut er nicht, weil es für einen 
Investor/ Bauherr zu unsicher wäre, eine unerprobte 
Technologie für Forschungszwecke umzusetzen (vgl. 
Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016). 

73 Ähnliches gilt auch für PV-Anlagen, integriert in Fassa-
den - Synergieeffekte sind den Architekten oftmals nicht 
bekannt. Wenn sich allerdings die Rahmenbedingungen 
weiter hinzu Elektrofahrzeugen verschieben und damit 
auch eine dezentralere Stromerzeugung über PV-Mo-
dule an Wänden von Nöten wird, würde eine Kombina-
tion von Fassadenbegrünungen und PV-Anlagen stär-
ker nachgefragt werden und einen anderen Stellenwert 
erlangen (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 
20.10.2016). Ob das auch unter den aktuellen politi-
schen Gegebenheiten (siehe EEG, tatsächliche Klima-
anpassung) eintreten wird, darf bezweifelt werden.

74 Gründe können aufgrund der schlechten Tonqualität der 
Aufnahme nicht genannt werden.

75 Ein positives Beispiel ist ein geplantes Wohnungsbaupro-
jekt der GS SCHENK auf dem ehemaligen Quelle-Areal 
- sogenannte Eberhardhöfe-Nürnberg. Durch frühzeitige 
Gespräche und Aufklärungen zu Beginn der Planungen 
wurde das Unternehmen überzeugt Dachbegrünungen 
zu realisieren (vgl. Interview STADT NÜRNBERG: am 
20.10.2016). Umgesetzt werden, soll es im kommenden 
Jahr. Allerdings sind keine Fassadenbegrünungen vor-
gesehen (vgl. Homepage: http://eberhardshoefe-nuern-
berg.de/wohnen_uebersicht - am 29.10.2016).

Abb. 47: 
Umsetzung des B-Plans Nr. 4477 „Am Tillypark” 
(Eigene Aufnahmen vom 20.10.2016)

Abb. 49: 
Begrüntes Erdgeschoss 
in der Lammgasse (Alt-
stadt)

(Eigene Aufnahme vom  
20.10.2016) 
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begrünte Eingänge ein stadtgestalterisches Bild po-
sitiv beeinflussen, allerdings keine mikroklimatischen 
Einflüsse ausüben. Somit müsste eine Entscheidung 
getroffen werden, welche Aufgaben eine Begrünung 
erfüllen soll: entweder nur als stadtgestalterisches Ele-
ment, damit die Bewohner sich einfach durch vorhan-
denes Grün wohler fühlen oder zur Beeinflussung des 

Mikroklimas (vgl. Interview STADT NÜRNBERT 2016: 
20.10.2016).

Dennoch ist der Erhalt von Fassadenbegrünungen 
aus diversen Gründen schwierig. Zwar werden be-
grünte Gebäude nicht willentlich beschädigt, aber vie-
le bodengebundene Fassadenbegrünungen grenzen 

direkt an den Straßenraum bzw. öffentlichen Grund 
an. Hierdurch können sie durch maschinelle Schnee-
räum- und Streuarbeiten beschädigt werden, da die 
oft überlasteten Mitarbeiter für diese Streckenab-
schnitte ihre Streumaschine nicht extra abschalten. 
Die meisten Bewohner finden Begrünungen schön. 
Dennoch werden Begrünungen durch den Nutzungs-
druck (wie beispielsweise durch Radfahrer und Hun-
de) bzw. durch schwindendes Interesse des Eigentü-
mers an der Pflege beschädigt. Als Beispiel wird die 
Stadt Fürth genannt, welche auch im Rahmen ihres 
Stadtsanierungsprogramms Fassadenbegrünungen 
um die Eingänge unterstützt. Hier hat die Stadt die 
bodengebundenen Fassadenbegrünungen vorberei-
tet und durchgeführt. Diese müssen dann, wie es mit 
den Eigentümern vertraglich festgelegt ist, von diesen 
auch gepflegt werden. Das funktioniert in den meisten 
Fällen sehr gut und hat das Stadtbild optisch positiv 
beeinflusst, auch wenn es sich nicht auf das Stadt-
klima auswirkt. Nach anfänglicher Euphorie pflegten 
die Eigentümer aufgrund des hohen Arbeitsaufwan-
des das Grün teilweise nicht mehr, oder es wurden 
weitere Fassadenbegrünungen eingerichtet, ohne 
eine vertragliche Vereinbarung mit dem Eigentümer 
abgeschlossen zu haben. Darüber hinaus benutzten 
Hunde diese Flächen als „Klo“, wodurch die Pflanzen 
beschädigt wurden. Folglich mussten die Pflanzbotti-
che erhöht werden. Fernerhin gibt es alle 10 bis 15 
Jahre sehr starke Winter, die zu Pflanzenausfällen füh-
ren. Hierdurch können auch immergrüne Pflanzen wie 
Efeu und Rhododendron eingehen, deshalb sind sie 
für Nürnberg dauerhaft nicht geeignet. Darüber hinaus 
haben die Fachbediensteten der Stadt nicht ausrei-
chend Zeit, um sich intensiv in die Materie von Fassa-
denbegrünungen einzuarbeiten bzw. sich damit zu be-
schäftigen (z.B. Vorortbegehungen und Erhöhung des 

Aufwandes trotz anderer Aufgaben und Pflichten der 
Mitarbeiter), auch wenn das wünschenswert wäre (vgl. 
Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).

Damit Mauerwerksbegrünungen vermehrt realisiert 
und entsprechend gepflegt werden, bedarf es über-
zeugender Argumente gegenüber Architekten und 
Bauherren. So fehlen unter anderem konkrete und 
umfassende Berechnungen hinsichtlich der finanziel-
len Vorteile einer Gebäudebegrünung. Das bedeutet, 
es sollen nicht nur die entstehenden Kosten solcher 
Maßnahmen berechnet, sondern auch ihr Nutzen für 
den Eigentümer wie beispielsweise Einsparungen bei 
den Energiekosten aber auch im Bereich der Regen-
wasserbewirtschaftung (Bau von Schächten, Kanälen 
etc.), kalkuliert werden. Dies findet derzeit in einer Zu-
sammenarbeit mit Grünclusiv und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Tries-
dorf statt. Dabei werden Kosten-Nutzen-Analysen 
für die laufenden bzw. bisherigen Modellprojekte von 
Grünclusiv erstellt.77 Diese sind gerade hilfreich, um 
Investoren/Eigentümer von Fassadenbegrünungen zu 
überzeugen. Fernerhin sollten Pflanzen ausgewählt 
werden, welche für die klimatischen und geologischen 
Gegebenheiten geeignet sind. Bei Vertikalbegrünun-
gen sind das eher Pflanzen, die sowohl mit niedrigen 
wie auch hohen Wasserständen zurechtkommen. Al-
lerdings sind solche Pflanzen nicht unbedingt in Nürn-
berg heimisch. Wodurch sich die Frage der Biodiver-
sität und invasiver Arten stellt sowie welche Form der 
Biodiversität erhalten bzw. gefördert werden soll (Bie-
nen, genetisch einheimische Pflanzen). Das ist eine 
sehr komplexe Materie, die sich nicht so schnell und 
leicht klären lässt (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 
2016: am 20.10.2016).

77 Das Forschungsprojekt ist sowohl auf der Homepage 
von der Hochschule als auch von Grünclusiv nicht er-
wähnt worden. Weshalb es im weiteren Verlauf als ein 
wünschenswertes Forschungsvorhaben behandelt wer-
den wird.

Abb. 48: 
Potenzial für Begrünungen in 
der Nürnberger Altstadt 
(STADT NÜRNBERG WIRT-
SCHAFTREFERAT 2012: 
100) 

100

Begrünung von Fassaden, Dächern und Höfen

Die Altstadt wird eine extrem hoch versiegelte 

Zone in der Stadt bleiben. Das kann und wird 

sich nicht ändern, da es sowohl ihrem Charakter 

als auch den Nutzungsanforderungen dieses 

Bereiches als Handelszone entspricht. Dennoch 

werden die Erfordernisse des Klimaschutzes 

und der Klimaanpassungen flächendeckende 

und kleinteilige Maßnahmen jenseits des urba-

nen Landschaftsraums der Pegnitz erfordern, 

die die Entstehung von Hitzeinseln abmildern. 

Reserven zur Entsiegelung sind im öffentlichen 

Raum nur in geringem Umfang auszumachen. 

Vielmehr bieten aber hofseitige Fassaden und 

vor allem Flachdächer und Dächer in der süd-

lichen Altstadt mit geringer Neigung sowie 

Innenhöfe ein Potenzial für die Begrünung. 

Maßnahmen in diesen Bereichen erfordern die 

Einbindung des Denkmalschutzes, denn vor al-

lem der Blick von der Burg und anderen erhöh-

ten Standpunkten geben ein eindrucksvolles 

Bild der Altstadt.

Hier sind Bürgerinnen und Bürger, Eigentüme-

rinnen und Eigentümer für das Thema zu sen-

sibilisieren und zu beraten. Die Verwaltung hat 

hierzu eine Informations- und Beratungskam-

pagne begonnen, mit der Hauseigentümer vor 

allem im Gebiet des Programmgebietes Nörd-

liche Altstadt für eine Umgestaltung von Hof- 

und Dachflächen gewonnen werden sollen. Die 

Gebäude und Liegenschaften der Verwaltung 

könnten hier beispielgebend begrünt werden.

 

Insgesamt sollte dieses im Rahmen des Projek-

tes „Sommer in der Stadt“, der „Nürnberger 

Anpassungsstrategie zum Klimawandel am 

Beispiel von innerstädtischen Gebiete“ (Ex-

WoSt) vertieft und in Bezug auf die Ziele des 

Klimaschutzfahrplans 2010 –20202 ausgearbei-

tet werden.

2 siehe „Klimaschutzfahrplan 2010/2020“, 2007.

Potenzial für Begrünung in Höfen und  

Blockinnenbereichen

Potenzial für Begrünung auf Dächern  

(Flachdächern)

200 m
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4.4.5 Hannover | Die Kommunikative
Die Stadt Hannover setzt sich mit Gestaltungsoptionen 
von Fassadenbegrünungen auseinander, auch wenn 
sie ihr Wissen bei den Beratungen nicht einsetzt. Hier-
für ist derzeit die Umweltschutzorganisation verant-
wortlich. Dagegen spielt bei Architekten und Planern 
die Gebäudebegrünung kaum eine Rolle.78 Dies liegt 
wohl auch daran, dass im Studium die Gebäudebe-
grünung kaum bis gar nicht thematisiert wird, obwohl 
gerade hier ein hohes Potenzial besteht. Nach den 
Erfahrungen des BUND haben wohl 90 Prozent der 
Architekten keinen Bezug solchen Themen und bauen 
ausschließlich nach den Wünschen ihrer Auftragge-
ber. Somit müssen zunächst die Bauherren von der 
Sinnhaftigkeit einer Gebäudebegrünung überzeugt 
werden. Dies können bisher aufgrund fehlendem Wis-
sen und Interesse die wenigsten Architekten leisten. 
Dennoch sieht der BUND die Architekten und Planer 
als wichtige Multiplikatoren, um Fassadenbegrünun-
gen voranzubringen. Hierfür hat der BUND einen Vor-
trag zur Fassadenbegrünung organisiert, welcher vom 
Architekten und Stadtplaner Tobias Hübotter im Rah-
men der jährlich stattfindenden Vortragsreihe gehalten 
wurde. Sein Büro nutzt Gebäudebegrünungen als Teil 
seines Gestaltungskonzeptes und hat das unter ande-
rem beim Gilde Carré umgesetzt. Die Wohngebäude 
der Wohnungsbaugenossenschaft Ostland sind so-
wohl auf den Flachdächern als auch an den Fassaden 
begrünt worden (siehe Abb. 50).

Gerade die Einbeziehung von Architekten und Planern 
ist wichtig, da sie den Auftraggebern bei Sanierungs- 
und Bauvorhaben Empfehlungen zur Gebäudebegrü-
nung aussprechen können. Der Zugang zu diesem 
Thema wird erleichtert bzw. erhöht, wenn Vorträge und 
auch Führungen von Fachexperten wie Architekten 

und Planern mit entsprechender Terminologie angebo-
ten werden. Ein zusätzliches Hemmnis stellt der Man-
gel an Fachfirmen dar, welche ausschließlich und nicht 
nur nebenbei Fassadenbegrünungen anbieten. Zwar 
sind Landschaftsplaner in der Lage, Fassadenbegrü-
nungen zu planen und zu realisieren, sie  setzten diese 
aber nur auf ausdrücklichen Wunsch ihres Auftragge-
bers um und bewerben sie nicht aktiv. Dass Mauer-
werksbegrünungen kein Hauptthema bei Fachfirmen 
und Landschaftsplanern sind, liegt nach dem BUND 
an den geringen Verdienstmöglichkeiten. Die Kosten 
für die Pflanzen sind gering und werden höchstens 
durch ein aufwendiges Spalier erhöht. Zudem können 
bodengebundene Systeme auch in Eigenarbeit reali-
siert werden. Eine auf bodengebundene Begrünungen 
spezialisierte Firma, würde es deshalb nicht geben. 
Dies ändert sich bei wandgebundenen Systemen, 
deren aufwendige Technik und Wartung Verdienst-
möglichkeiten schaffen kann, zumal Eigentümer Ver-
tikalbegrünungen auch nicht selbstständig umsetzen 
können (vgl. Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

Das Risiko einer erhöhten Brandgefahr durch begrünte 
Fassaden ist bislang kein Thema für den BUND gewe-
sen - sie möchten sich aber zukünftig damit auseinan-
dersetzen. Ähnliches gilt auch für mutwillig beschä-
digte Mauerwerksbegrünungen, wo aber bisher keine 
Vorfälle bekannt sind. Es kann allerdings vorkommen, 
dass sich Eigentümer an den BUND wenden, wenn 
sie Fragen zum Erhalt ihrer Begrünung haben. Dann 
empfiehlt der BUND auch unter Umständen die Ab-
nahme der Begrünung, wenn der Eigentümer etwa zu 
alt ist oder durch fehlende Geldmittel eine regelmäßi-
ge Pflege durch einen Gärtner nicht mehr gewährleis-
tet werden kann. Wünschenswert wäre für den BUND, 

wenn eine gemeinschaftliche Lösung für die bestehen-
de Begrünung und ihre Pflege gefunden werden könn-
te. Schließlich möchten diese Eigentümer die Begrü-
nung behalten, können sie aber nicht mehr pflegen. 
Bei Wohnungsbaugesellschaften funktionieren Fassa-
denbegrünungen ausschließlich, wenn die Mieter sie 
behalten möchten und entsprechend pflegen. Sobald 
aber Befürchtungen gegenüber Spinnen bestehen, 
werden Gebäudebegrünungen nicht durchgeführt. 
Gleiches gilt auch für Eigentümergemeinschaften. So-
bald ein Eigentümer sich dagegen ausspricht, kann 
eine Fassade nicht begrünt werden. Solche Situatio-
nen verhindern, dass erfolgte Beratungen dann auch 
mit einer Fassadenbegrünung abschließen. Gerade 
die Pflege einer Fassadenbegrünung ist das „A und 
O” (Interview BUND 2016: am 05.10.2016). Hiermit 
müssen sich die Bauherren/Eigentümer bei der Pflan-
zenauswahl auseinandersetzen und das bei ihrer Kos-
tenplanung berücksichtigen, damit ihre Begrünung 
funktioniert. Viele Eigentümer scheuen aber davor 

zurück und/oder brechen die Begrünung enttäuscht 
ab. Die einzige Pflanze, die erstmal nicht gepflegt 
werden muss, ist der Efeu. Aber wenn dieser den Ei-
gentümern zu hoch gewachsen ist, wird er von unten 
abgeschnitten und komplett entfernt. Gleiches gilt für 
die Glycinie, welche an Rankseilen oder Regenroh-
ren entlang wächst. Durch ihr enormes Gewicht kann 
sie Fallrohre zerquetschen bzw. nicht sachgemäße 
Rankseile aus der Verankerung reißen. Ähnliches gilt 
für bodengebundene Pflanzen in Trögen, welche zu-
nächst die Bepflanzungsmöglichkeiten einschränken 
und so aufgrund von Wasser- und Nährstoffmangel 
möglicherweise ein Pflanzenausfall entsteht. Werden 
Begrünungen ohne entsprechende Informationen 
über Pflanzen und ihre Pflege durchgeführt, entste-
hen oftmals negative Beispiele, die in den Köpfen der 
Bewohner verbleiben und somit dem Image von Fas-
sadenbegrünungen schaden. Folglich ist das Eigenin-
teresse des Eigentümers entscheidend für den Erfolg 
oder Nicht-Erfolg einer begrünten Fassade. Diese 

78 Landschaftsplaner sind hiervon ausgenommen, da sie 
mit ihrem Fachwissen tolle Gestaltungskonzepte erar-
beiten können und sich dies auch bezahlen lassen.

Abb. 50: 
Gilde Carré
(Eigene Aufnahmen vom 
05.10.2016)

Abb. 51: 
Umsetzung des B-Plans 1529 
(Eigene Aufnahme vom 06.10.2016) 

Abb. 52: 
Begrünte Laubengänge innerhalb 
des B-Plans 1529 
(Eigene Aufnahme vom 
06.10.2016) 
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Erkenntnis hat der BUND durch eine kleine Umfrage 
von Eigentümern und Besitzern von Fassadenbegrü-
nungen gewonnen. Argumente wie die Bedeutung des 
Umweltschutzes oder die Schönheit von Fassaden-
begrünungen können Skeptiker dagegen nicht über-
zeugen. Gleiches gilt auch für Architekten, die sich 
ähnlich scheuen wie die Bauherren und Eigentümer. 
Es besteht somit noch viel Aufklärungsbedarf, damit 
Fassadenbegrünungen wieder populär werden. Hier-
für sind aber auch gute Beispiele von Architekten und 
der Umsetzungswille von Planern nötig (vgl. Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016).

Diese Problematik spiegelt sich in der Umsetzung des 
unter Abschnitt 9.3.5 beschriebenen B-Plans Nr. 1529 
| Stadtteil Ahlem sowie dessen 1. Änderung | Buchen-
garten im Stadtteil Ahlem und bei der Begrünung von 
öffentlichen Gebäuden wider. Wie die nachfolgenden 
Aufnahmen veranschaulichen wurden die Garagen 
und Carports kaum bis gar nicht begrünt (Abb. 51).79 
Allerdings wurden die Laubengänge eines Gebäudes 
mit Rankpflanzen begrünt (Abb. 52). 

Auf Empfehlung von Herrn Bonk wurde ein Verwal-
tungsgebäude in der Langensalzastraße/Aegidieng-
torplatz als ein Referenzobjekt besichtigt. Dieses Ge-
bäude wurde anscheinend saniert und die Begrünung 
entfernt. Ansonsten wurde noch an der gegenüberlie-
genden Wilhelm-Raabe-Schule eine etwas begrünte 
Fassade gesehen, die aber wohl einmal größer war 
- siehe Fotos (Abb. 53).

Den wandgebundenen Begrünungen stehen BUND 
und Stadt Hannover trotz schöner Effekte sehr skep-
tisch gegenüber, da die Technik, Pflanzenversor-
gung und ihre Pflege sehr aufwendig, kostspielig und 
noch nicht „ausgereift” (Interview BUND 2016: am 

05.10.2016) sind. Fernerhin sind Vertikalbegrünungen 
eher für Mehrfamilien- und nicht für Einfamilienhäuser 
geeignet. Darüber hinaus scheinen Vertikalbegrünun-
gen vor allem von wohlhabenden Personen als Wer-
bemaßnahme und extravagantes Gebäudeaccessoire 
ausgewählt zu werden. Die Umweltorganisation findet 
es sinnvoller, die bodengebundenen Fassadenbegrü-
nungen „so weiterzuentwickeln, dass man da tolle Ef-
fekte hat” (Interview BUND 2016: am 05.10.2016). Es 
entsteht der Eindruck, dass „dieses Problem beiseite-
geschoben und gleich schon mit einem größerem Pro-
blem weitergemacht wird” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Wandgebundene Begrünungssysteme 
stehen für die Umweltorganisation nicht an erster Stel-
le, sondern tolle Kombinationen von bodengebunde-
nen Begrünungen wie beispielsweise Lavendelbüsche 
zur Abdeckung von kahlen Stämmen (vgl. Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016). Aufgrund der bestehen-
den Umsetzungsprobleme von Vertikalbegrünungen 
kann eine Stadtverwaltung sie von niemanden konkret 
verlangen (vgl. Interview BONK/SUNDERMEYER 
2016: am 06.10.2016). 

Trotz dieser beschriebenen Umsetzungsprobleme 
konnten in Hannover einige interessante Wandbegrü-
nungen entdeckt werden, die von einer wandgebun-
denen Begrünung80 über verwunschene Häuschen bis 
hin zu einer Kunstinstallation reichen. Eine Auswahl 
sind unter Abb. 54 zu sehen.

79 Die Rankgitter an zwei der Carports waren die einzigen 
Begrünungen, welche bei der Vorortbegehung entdeckt 
werden konnten.

80 In Hannover gibt es ein Mehrfamilienfamilienhaus, wel-
ches mit einem wandgebundenen System begrünt wur-
de. Diese Maßnahme wurde ohne Absprache mit den 
darin wohnenden Mietern durchgeführt. Ob die Kosten 
für die Pflege der Begrünung und Wartung des Systems 
auf die Mietnebenkosten umgelagert werden, ist nicht 
bekannt (vgl. Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

Abb. 53: 
Verwaltungsgebäude und Wilhelm-Raabe-Schule
(Eigene Aufnahmen vom 06.10.2016)

Abb. 54: 
Fassadenbegrünungen in Hannover
(Eigene Aufnahmen vom 05./06.10.2016)

Abbildungen von links nach rechts:
Wiesenstraße/Auf dem Emmenberge | Viktoriastraße | Ballhof | Weinstraße/Ecke Hildesheimer Straße
Ahlemer Straße | Knochenhauerstraße | Schuhstraße | Knochenhauerstraße | Zimmermannstraße
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4.4.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Die diversen Gestaltungsmöglichkeiten sind bei den 
verantwortlichen Mitarbeitern innerhalb der Verwaltung 
bekannt, wobei sie von einer Brandgefahr höchstens 
bei sehr trockenen Pflanzen ausgehen. Dies ändert 
sich aber bei den Bauherren und Architekten, welche 
gerne pflegeleichte Selbstklimmer wie den Efeu oder 
den Wilden Wein auswählen. Allerdings bedenken die 
Eigentümer oftmals nicht die möglichen Spätfolgen, 
wenn die Begrünung an einer nicht intakten Mauer er-
folgt. Deshalb hat die Stadt Karlsruhe in ihrer langen 
Praxis nicht so gute Erfahrungen mit Fassadenbegrü-
nungen gemacht, da diese sehr oft von den Eigentü-
mern nicht richtig gepflegt werden und damit immense 
Bauschäden mit möglichen Gefahrenpotenzial (Dach- 
und Mauerwerksschäden) entstehen konnten. Oftmals 
pflanzen Eigentümer an nicht intakte Fassaden, um 
damit das bröckelige Mauerwerk zu überdecken und 
sich so den teuren Anstrich zu sparen. Dabei beden-
ken sie nicht, dass Efeu dunkle Stellen bevorzugt, ge-
nau in diese Risse hineinwächst und somit Bauschä-
den vorprogrammiert sind. Fernerhin kommt es bei 

Hofmauern relativ häufig vor, dass Nachbarn versu-
chen, den wachsenden Efeu zu kippen oder einen 
Antrag für seine Entfernung zu stellen. Ebenfalls steht 
die Verwaltung einer vollflächigen Begrünung von Ju-
gendstilfassaden kritisch gegenüber; insbesondere 
wenn eine Glycinie an den alten Balkonbrüstungen 
angepflanzt wird, welche durch ihr zunehmendes Ge-
wicht die „wunderbaren alten Gitter” (Interview Karls-
ruhe 2016: am 19.10.2016) verbiegt. Dieses Verhalten 
ist auch im Sanierungsgebiet Durlach zu beobachten, 
wo die zusätzlich mit städtebaulichen Fördermitteln 
geförderten Mauerwerksbegrünungen nach und nach 
wieder demontiert werden. Probleme wie Dicken-
wachstum von bestimmten Pflanzen (z.B. Glyzinie) 
sowie dafür nicht geeignete Rankhilfen haben durch 
ihr Gewicht die Drahtseile und damit auch die Fassade 
beschädigt (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 2016: 
am 19.10.2016). In Durlach lassen sich aber noch be-
grünte Fassaden entdecken, wie es die Aufnahmen 
zeigen (Abb. 55). 

Ebenfalls verläuft die Begrünung des unter Abschnitt 
9.3.6 beschriebenen Schlachthofareals schleppend, 
dessen Konversion sich derzeit in der Umsetzung be-
findet. Sie ist schon relativ weit fortgeschritten, aber 
es gibt immer noch ein paar freie bebaubare Grund-
stücke. Besonders an diesem Areal ist, dass dessen 
Charakter sowie Eigenart explizit erhalten bleiben soll 
und dies auch über ein Gestaltungshandbuch samt 
Pflanzliste festgeschrieben wurde. Ebenfalls hat ein 
Workshop stattgefunden. Der Schwerpunkt für die-
ses Areal liegt auf einem Kreativpark, bei dem unter 
anderem junge Startup-Unternehmen, Kulturschaf-
fende und Kreative/Künstler sich einmieten können. 
So sind beispielsweise in der alten Schweinehalle 
Container samt Gemeinschaftseinrichtungen gestellt 
worden, in denen Startup-Unternehmen sich für eine 
begrenzte Zeit und wenig Geld einmieten können, bis 
sie sich vergrößern wollen und mehr Raum benötigen. 
Trotz dieser Gegebenheiten werden die festgesetzten 
Fassadenbegrünungen kaum umgesetzt. Einzig der 

Neubau eines Bürokomplexes im Passivhausstandard 
hat Teile seiner Fassade mit Rankpflanzen begrünt, 
wie es die Aufnahmen zeigen (Abb. 56). Bei einem 
weiteren Neubau wurden an einer Seite bodengebun-
dene Begrünungen gepflanzt (Abb. 57).

Andere Neubauten haben erfolgreich Befreiungen be-
antragt. Inwieweit künftige Neubauvorhaben begrünt 
werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.81 Die 
Bestandgebäude weisen teilweise auch bodenge-
bundene Begrünungen auf, die von Bepflanzungen 
in Trögen ergänzt werden - siehe die nachfolgenden 
Aufnahmen (Abb. 58). 

Dieses Projekt ist in Karlsruhe einzigartig und kann 
nicht auf andere Vorhaben übertragen werden (vgl. In-
terview STADT KARLSUHE 2016: am 19.10.2016).82 
Da Fassadenbegrünungen so sensibel und aufwen-
dig sind, „[distanziert sich das Gartenbauamt nach 
20 Jahren immer stärker von ihr]” (Interview STADT 

81 näheres zum B-Plan Schlachthof-Viehhof siehe Anhang 
9.3.6

82 Nähere Informationen siehe nachfolgenden Link: http://
alterschlachthof-karlsruhe.de/ - am 20.11.2016

Abb. 55:
 Fassadenbegrünung in Durlach
(Eigene Aufnahme vom 19.10.2016)

Abb. 58:
Grünes Schlachthofareal 
(Eigene Aufnahmen vom 19.10.2016)

Abb. 56: 
Bürogebäude mit integrierter Begrünung 
(Eigene Aufnahme vom 19.10.2016)

Abb. 57: 
Bürogebäude mit der Bar Aurum 
(Eigene Aufnahme vom 19.10.2016)
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KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016) und geht „immer 
mehr von dieser Beratung zurück” (Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016). Darüber hinaus 
wird auch die tatsächliche Nachhaltigkeit von Fassa-
denbegrünungen in Frage gestellt und die Pflanzung 
eines Baumes als sinnvoller angesehen. Für das Gar-
tenbauamt ist Fassadenbegrünung „ein Stück weit 
Zierde für das Gebäude” (Interview STADT KARLS-
RUHE 2016: am 19.10.2016), welche entsprechend 
ihrer Proportionen (Wuchshöhe der Pflanze) an die 
Architektur angepasst werden muss.83 Eine Fassa-
denbegrünung ist für das Gartenbauamt nur eine „tol-
le Sache” (Interview STADT KARLSRUHE 2016: am 
19.10.2016), wenn an einer intakten Fassade die rich-
tige Pflanze und gegebenenfalls die passende Rank-
hilfe ausgewählt wurde und entsprechend gepflegt 
wird. „Aber das stimmt meistens nicht” (Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).

Dennoch lassen sich auf Empfehlung der Stadt 

Karlsruhe begrünte Fassaden an Parkhäusern, Wohn- 
und Bürogebäuden entdecken. Hierbei ist auffällig, 
dass vor allem Rankpflanzen mit entsprechenden 
Rankhilfen ausgewählt worden sind. Ein begrüntes 
Reihenhaus ist auch Teil des Projektes Offene Pforte. 
Außerdem wurde eine wandgebundene Begrünung 
gesehen, welche aber nicht von der Stadt Karlsruhe 
gefördert worden ist und ihnen deshalb nicht bekannt 
war. 

Prinzipiell sieht die Stadt Karlsruhe wandgebundene 
Fassadenbegrünungen aufgrund ihrer hohen Kosten, 
dem Pflegeaufwand sowie den möglichen Pflanzen-
ausfällen als nicht zukunftsfähig und sehr rückläufig 
an. Die Zukunft wird bei wandgebundenen Solarmo-
dulen liegen, die die elektrischen Autos mit eigens pro-
duzierten Strom aufladen. Dachbegrünungen werden 
als interessanter und nachhaltiger angesehen, glei-
ches gilt für Baumanpflanzungen (Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).

4.5 Zusammenfassung der Analyseerkenntnisse
Im nachfolgenden werden die wichtigsten Erkenntnis-
se für jede Referenzstadt tabellarisch zusammenge-
fasst. Die Darstellung erfolgt im Sinne der Wirkungs-
analyse, welche zur verbal-argumentativen Bewertung 
der kommunalen Strategien dient. In die Bewertung 
fließen zusätzlich die Informationen aus dem Anhang 
mit ein.

Abb. 59:
Fassadenbegrünungen in Karlsruhe 
(Eigene Aufnahmen vom 19.10.2016)

Abb. 60: 
Wandgebundene Fassadenbegrünung in Karlsruhe 
(Eigene Aufnahme vom 19.10.2016)

Abbildungen von links nach rechts:
Fritz-Erler-Straße | Kreuzstraße | Parkhaus Karstadt | Kriegsstraße | Max-Beckmann-Straße (Offene Pforte)

83 Als Beispiel wird die Glyzinie genannt, welche auf be-
grenzten Wuchshöhe von 1 bis 2 Metern nicht ihre volle 
Wirkung entfalten kann. Bei Jugendstilfassaden müssen 
Pflanzen ausgewählt werden, die bei der Begrünung 
eines Erkers ordentlich Volumen bringen (vgl. Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).
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Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
k.A.
 
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz?
Gibt es nicht, nur in B-Plänen werden neuerdings Fassadenbegrünungen festgesetzt.
 
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
keine Erfahrungen, da es noch zu neu ist
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
k.A.
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
In Wien gibt es keine Eingriffs- und Ausgleichsregelung.
Derzeitige Diskussion, ob durch Bauprojekte wegfallende Bäume, die nach der Baumschutzverordnung nicht im Radius von 300 
Metern ersetzt werden können, Ersatzpflanzungen durch Fassadenbegrünungen anstelle von Ersatzzahlungen eingefordert werden 
können.

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
WIENER STADTGÄRTEN (MA 42): Förderung von straßenseitigen Fassadenbegrünungen, im Innenhof über das Förderprogramm 
zur Innenhofbegrünung
WOHNFONDS WIEN: Förderung über Block- und Wohnhaussanierungen
STADT WIEN / GEBIETSBETREUUNG STADTERNEUERUNG: PPP-Modelle 
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
WIENER STADTGÄRTEN (MA 42): Auszahlung erfolgt erst nach Bauabnahme, bislang keine weiteren Kontrollen, da bislang keine 
Fassadenbegrünungen gefördert worden sind
WOHNFONDS WIEN: Einmalige Kontrolle bei der Bauabnahme, wobei die Auszahlung schon vorab erfolgt ist
STADT WIEN / GEBIETSBETREUUNG STADTERNEUERUNG: Einmalige Kontrolle bei der Bauabnahme, erst danach erfolgt die 
Auszahlung

Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie? bislang nicht

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
WIENER STADTGÄRTEN (MA 42) Überlegung: Fassadenbegrünungen in ein Förderprogramm zusammenzulegen.

Administrative Umsetzung
Welche persuasiven Instrumene werden verwendet, und wer ist für ihre Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
Die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22) nutzt teilweise in Zusammenarbeit mit der Umweltberatung, anderen Institutionen (z.B. 
BOKU, Magistratabteilungen, Bezirke) oder der Gebietsbetreuung Stadterneuerung diverse Möglichkeiten, um die Bevölkerung zu 
sensibilisieren:
kostenlose Beratungen durch das MA 22, die Umweltberatung oder Wiener Stadtgärten (MA 42), Leitfäden, Informati-
onsbereitstellung im Internet, interne Facharbeiten, Lehrtätigkeiten, interne und externe Forschungsarbeiten, Medien-
arbeit (z.B. Presse, Web), Veranstaltungen wie Führungen, Workshops, Konferenzen oder Stadtgespräche für Inter-
essierte, Experten und Fachplaner, Beratungen von Fachgremien und Mitwirkung von Programmen (z.B STEP 2025). 

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung der persuasiven Instrumente seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Die Programme STEP 2025 und UHI-STRAT Wien sollen evaluiert werden. Wie Fassadenbegrünungen sinnvoll evaluiert werden 
können, wird derzeit überlegt. Ansonsten werden die Aktivtäten aufgelistet.
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
k.A.

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, den Architekten und Bauherren 
bekannt?
In der Verwaltung: ja, Architekten: teilweise, müssen im Studium hierfür sensibilisiert werden
Es gibt diverse Forschungs- und Modellprojekte sowie Begrünungen an öffentlichen Gebäuden (z.B. MA 48, Schule in der Darwingas-
se, GrünPlusSchule, Ortliebgasse, Embelgasse).
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
hoch, wenn das falsche Begrünungssystem und nicht standortgesrechte Pflanzen ausgewählt werden.Positiver bei wandgebundenen 
Systeme ist, dass Pflanzen ausgetauscht werden können, ohne das komplette Grün zu verlieren. Bei Bepflanzungen in Trögen müs-
sen diese nach 10/15 Jahren ausgetauscht werden, was einen Totalverlust der Begrünung zu Folge hätte. Ranksysteme wie bei dem 
Bezirksamt Margareten erhöhen den Aufwand für den Austausch der Glycinie. .
 
Flexibilität
 
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
Zunehmend wird in der Verwaltung sich diesem Thema angenommen. Es wurde ein Projekt zur Forcierung von Fassadenbegrünun-
gen initiiert, welches von der gesamten Verwaltung getragen und bearbeitet wird. Ziel ist es nicht nur Fassadenbegrünungen als positiv 
zu propagieren, sondern über Pilotprojekte auch den langfristigen Nutzuen für die Bauherren zu ermitteln. Auch bei den einzelnen 
Bezirksregierungen ist der Wunsch vorhanden, städtisches Grün voranzubringen.
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sie sie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
Noch zu neu, aber es wird vermutet, dass diese auch ohne große Hemmnisse (ähnlich wie bei den Dachbegrünungen) durchgeführt 
werden. Dies beruht u.a. auf der Erfahrung in der Seestadt Aspern, wo Dachbegrünungen und auch Fassadenbegrünungen erfolgreich 
realisiert werden. Prinzipiell werden in der Stadt Wien oftmals Fassaden freiwillig und ohne rechtliche Verpflichtungen begrünt. 

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
Nein, da die Baupolizei an die Prüfung des eingereichten Antrages und dessen Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gebunden ist. Da 
der eingereichte Antrag schon fertig durchgeplant ist, wäre eine Aufklärung auch schon zu spät, da Begrünungsmaßnahmen idealer-
weise von Beginn der Planungen berücksichtigt werden sollten. 
Anders verhält es sich wiederum bei Sanierungsmaßnahmen, wo bei Beratungen zu Wohnblocksanierungen auf diese Möglichkeit 
hingewiesen und ebenfalls in Broschüren des Wohnfonds Wien themitisiert wird.
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie 
werden die Anträge empfunden?
Die Eigentümer handeln in der Regel aus Eigeninteresse. Aber viele Begrünungen werden aufgrund der zahlreichen Auflagen und 
notwendigen Genehmigungung trotz Interesse und übersichtlicher Darstellung im Internet nicht realisiert.

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen?
regelmäßig, sei es bei der Gebietsbetreuung, der MA 22, welche als Ansprechpartner für Fassadenbegrünungen wahrgenommen 
werden und diese Themen auch aktiv bei der Entwicklung von Programmen/Planungen miteinbringen, aber auch ihr Netzwerk und 
ihre Partner thematisieren es
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
In der Bevölkerung und auch bei den Bauherren, Architekten besteht schon ein Bewusstsein für Fassadenbegrünungen und ihre Vor-
teile für das Innenraumklima. Sie sehen auch einen Mehrwert für ihre Immobilie, weil sie es ansonsten ja nicht machen würden. Aber 
auch bei bestehenden Wandbegrünungen sind die Bewohner aufmerksam und melden sich oftmals bei der Wiener Umweltschutzab-
teilung damit diese bei Sanierungsarbeiten gesichert und nicht entfernt wird. 

Kommune
Die Wiener Politik ist parteiübergreifend für einen Ausbau von Fassadenbegrünungen (ratifiziert im Regierungsübereinkommen) - Ini-
tiierung diverser Pilot- und Forschungsprojekte. Vertikalbegrünungen: hilfreich bei Kompensation von Teilen der Wärmdämmung, aber 
teilweise anfällig für Pflanzenausfälle - Kontinentalklima ermöglicht. z.B. keine Systeme in Anlehnung an Patrick Blanc oder basierend 
auf Hydroponik. Pflanzenzusammensetzung ist entscheidend - Forschungsarbeit, zur verbesserten Einschätzung von Stärken und 
Schwächen (z.B. Langlebigkeit der Pflanzen in Trögen/wandgebundenen Systemen) und Optimierung der Pflanzenauswahl.

Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?
Traditionell ist der Veitchii oft vorhanden, gefolgt vom Efeu. Glycinie wird oft mit Pergolen und anderen Pflanzen kombiniert.
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?
Ja, ein Fall war im 15. Bezirk - Kappung der Begrünung. Zur Vermeidung ist die Kommunikation und Berüchsichtigung der diversen 
Interessen entscheidend. Ein negatives Beispiel (Presse) war in der Seestadt - Begrünung als Einstiegshilfe.

Ökonomische Wirkung /
Aufwand-Nutzen 

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
wird zusätzlich zu den anderen Aufgaben betreut
 
Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
eigene Interpretation: da bislang nur wenig Fassaden über die Fördermöglichkeiten begrünt worden sind, ist der Aufwand zwar vertret-
bar, aber die politischen Ziele werden so kaum erreicht

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente?
sehr hoch, insbesondere an Hitzetagen steigen die Anfragen, politische Anfragen erhöhen durch ihren Abstimmungsprozess und Zeit-
druck den Arbeitsaufwand, Beratungen sind wegen der zu beachtenden Planungsschritte oder Abstimmungsprozesse zwischen den 
Mietern/Eigentümern sehr zeitintensiv
 
Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
Positive Berichterstattungen haben die Bevölkerung sensibilisiert und das Interesse geweckt - insbesondere durch die vergangenen 
Hitzeperioden. Wissenschaftliche Studien haben einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
Vernachlässigung der Pflege der Begrünungen durch den Eigentümer und fehlende Verantwortlichkeiten - Informationsmaßnahmen 
für die Wichtigkeit der Pflege durch das MA 22 (Brandschutzgründe oder rüberwachsende Begrünung).
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
Ja, die Erkenntnisse basieren auf dem Monitoring diverser Projekte, welche im Auftag der MA 22 initiiert worden sind.

Analyse der kommunalen Strategien

Tab.: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Wien (Eigene Darstellung)



Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
bei Verfahren in dichtbebauten und thermisch belasteten Bereichen und in Gewerbegebieten; ihre erfolgreiche Umsetzung ist fraglich; 
teilweise auch als Ausgleichmaßnahme (keine internen und externen Begrünungsflächen vorhanden)
 
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz?
Pflanzgebote: nur von der Naturschutzbehörde, ansonsten nicht, da dem Bauherren Gestaltungsmöglichkeiten offengehalten werden 
sollen; LBO: weniger bis gar nicht, da der § 9 Abs.1 Nr.25 BauGb als Grundlage dient
 
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
k.A, aber solche Festsetzungen werden kaum konsequent eingefordert
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
bei der Prüfung der Baugenehmigung - keine konsquente Einforderung; ein Mal wurde über eine ABM-Maßnahme die Umsetzung 
von festgesetzten Fassadenbegrünungen kontrolliert - Ergebnis: ein Drittel der Auflagen wurden realisiert
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
bedingt in der Eingriffsbilanzierung, aber hier werden vor allem naturschutzrechtliche und keine stadtklimatolgoischen Belange im 
Sinne der Naturschutzbehörde berücksichtigt
Bei anderen Regelwerken wie bspw. der DIN-Normen müsste die Politik die neuen Erkenntnisse zur Dämmleistung und Wasserauf-
nahme von Fassadenbegrünugnen in diese einarbeiten.

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen bei Bestandsgebäuden, die entweder von Gebäude- oder Grundstückseigentümern 
durchgeführt oder bewilligt worden sind
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
läuft erst an, soll aber im Aufgabenbereich der zuständigen Sachbearbeiter (Schmidt, Eißler) liegen
 
Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Die Evaluation des Förderprogramms gehört mit zu den Aufgaben der betreuenden Mitarbeiter. Erstellung von Sachstandberichten, 
die Fragen klären wie bspw.: Wo liegen die lokalen Schwerpunkte der beantragten Förderanträge, welche Begrünungsmaßnahmen 
wurden gefördert, was läuft eher schleppend und können städtische Vorstellungen gemeinsam mit dem Antragssteller über die Förde-
rung umgesetzt werden?

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
Unter Zustimmung der Politik ist es möglich.
Die Ausweitung der Förderung auf die Pflege von Mauerwerksbegrünungen - sei es über Beratungen oder vielleicht eine 
monetäre Unterstützung - ist unter dem Aspekt einer Verbesserung des Stadklimas bei einer Durchgrünung der Stadt (öffentlicher 
Belang) ein interessanter und lohnenswerter Gedanke.

Administrative Umsetzung
Welche persuasiven Instrumente werden verwendet, und wer ist für ihre Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
Inwiefern die Beratung bei dem Förderprogramm erfolgen, kann nicht gesagt werden (k.A. von Herrn Schmidt und Frau Eißler).
In den 1990iger Jahren gab es kostenlose Beratungen für Gewerbe- und Handelsvereine zur freiwilligen Begrünung ih-
rer Gebäude. Zudem wurden stadteigene Flächen im thermisch belasteten Hafengebiet begrünt und Broschüren verteilt. 
Des Weiteren wurde versucht bei Bauberatungen, Architekten und Bauherren von begrünten Fassaden zu überzeugen. Bei-
des zeigte aber keinen großen Erfolg, sodass zu Beginn des Jahrtausend diese Bemühungen eingestellt worden sind. 

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung der persuasiven Instrumente seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
k.A.
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
k.A.

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, den Architekten und Bauherren 
bekannt?
Der Verwaltung sind sie bekannt. 
keine Begrünung von öffentlichen Gebäuden
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
 
Flexibilität
 
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
selten, stößt oft den Widerstand vom Hochbauamt
generell ist es schwierig stadtklimatologische Belange in thermisch belasteten Gebieten bzw. für ihren Schutz bei Planungsprozessen 
durchzusetzen bzw. langfristig zu sichern - diverse Diskussionen, wodurch im Abwägungsprozess wünschenswerte Festsetzungen 
geschwächt werden oder ganz entfallen
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sie sie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
lästig, weil es nicht funktioniert bzw. die Fassade beschädigt, nur wenn seitens des Bauherren ein Interesse an einer begrünten Fas-
sade besteht, hat diese Festsetzung einen langfristigen Erfolg.
Eine Beratung erfolgt nicht, nur wenn der Bauherr sich ausdrücklich dazu infomieren will. Ist auf sich allein gestellt.

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
k.A.
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie 
werden die Anträge empfunden?
Begrünungsmaßnahmen werden selten und eher im Rahmen von Gesamtmaßnahmen wie Innenhofentsiegelun-
gen und -begrünungen vorgenommen - Begrünung von Schuppen- oder Garagenfassaden und Abfallhäuschen. 
Eine flächige Vertikalbegrünung wurde in der Stiftstraße 1A gefördert  (keine näheren Angaben bekannt). 
Die Fördermittel werden in einem so geringen Ausmaße abgerufen, dass die Stadt nun versucht diese Gelder irgendwie loszuwerden.

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen?
k.A.
Die gemachten Erfahrungen haben aber der anfänglichen Euphorie für begrünten Fassaden einer Ernüchterung und gewissen Pra-
matismus weichen lassen.
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
k.A.

Kommune
Sie sehen Vertikalbegrünungen aufgrund ihres enormen Aufwandes kritisch bzw. ihr Umsetzungserfolg hängt maßgeblich vom Eigen-
tümer ab. 
Zudem ist die Anpflanzung von Bäumen sinnvoller für das Stadtklima. Fassadenbegrünungen sind aber als ein Gestaltungselement 
geeignet.
Modellprojekte an öffentlichen Gebäuden sind aus diversen Gründen (z.B. keine Akzeptanz beim Hochbauamt und bei den Architek-
ten) nicht realisiert worden.
 
Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?
Ja.
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Stuttgart

Ökonomische Wirkung /
Aufwand-Nutzen 

Da der langfristige Nutzen einer begrünten Fassade nicht gesichert ist - abhängig vom Willen des Bauherrn und wie er sie pflegt - wer-
den in der Regel alternative Begrünungsmaßnahmen wie Baumanpflanzungen festgesetzt.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
k.A.
 
Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
k.A.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente?
k.A.
 
Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
k.A.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
k.A.
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
k.A.

Tab.: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Stuttgart (Eigene Darstellung)

Analyse der kommunalen Strategien
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München

Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
bei Gewerbe- und Industriegebieten, sonstigen fensterlosen Gebäuden - gestalterische und ökologische Aspekte;
im Einzelfall bei Bauvorhaben zur Sicherung von geplanten Fassadenbegrünungen - z.B. bei verdichteten und versiegelten Gebieten 
(vorhabensbezogene B-Pläne, Sanierungsgebiete/Sanierungskonzepte, städtebauliche Fördermittel)
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz?
keine Anwendung von Pflanzgeboten, dafür kann der § 4 Abs. 2 Freiflächengestaltungssatzung bei allen Bauvorhaben (auch nach § 
34 BauGB) genutzt werden, insofern der B-Plan nichts konkreteres vorgibt
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
Befreiungen wegen fehlender Argumente seitens der Verwaltung (z.B. Begrünung einer Nordfassade aus energetischen/ökologi-
schen Gründen konnte nicht überzeugend vermittelt werden - Wärmedämmung vs. Efeu); Argumente der Architekten/Bauherren: 
gestalterische Aspekte, Pflegeaufwand
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Die Untere Naturschutzbehörde kontrolliert die Einhaltung der grünordnerischen Festsetzungen - Bauabnahme nur in Ausnahmefäl-
len. Aus personellen Engpässen keine weiteren Kontrollen - über zufällige Begehungen können Missstände erkannt werden (recht-
liche Vorgabe muss bekannt sein). Eine Evaluation ist sinnvoll, wird aber nicht gemacht - Ahndung schwierig: erst Überprüfung der 
jeweiligen Baugenehmigung, dann Klärung weshalb es nicht umgesetzt wurde. 
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
im Rahmen der Eingriffsregelung nur eine Vemeidungsmaßnahme - untergeordnete Rolle

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
freiwillige Begrünungsmaßnahmen von Privatpersonen werden bis zu 50 Prozent unterstützt - gilt aber nur für Bestandsgebäude bis 
zum Baujahr 1967.
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Auszahlung der Fördersumme erst nach Bauabnahme und Sichtung der eingereichten Rechnungen; aber keine weiteren Kontrollen 
über den Erhalt bewilligten Begrünung - schwierige Zugänglichkeit von Innenhofbegrünungen. Teilweise spontaner Besuch bei den 
Projekten, da hier die Begrünung regelmäßig gepflegt wird: Lob für die Begrünung. 
 
Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
keine Evaluation - Erkenntnisse basieren auf den gemachten Erfahrungen. Frau Leupold führt für sich eine Statistik mit der Anzahl an 
Förderungen, Begrünungsformen, Standorten und ausgezahlten Fördersummen.

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
Derzeit wird die Richtlinie überarbeitet - u.a. sollen auch Gebäude aus den 70ziger und 80ziger Jahren von dem Förderprogramm 
profitieren können
Fassadenbegrünungen sind für den Regenwasserrückhalt eher nicht geeignet, nur für ihr Verdunstungspotenzial
 

Administrative Umsetzung
Welche persuasiven Instrument werden verwendet, und wer ist für ihre Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
GARTENBAUAMT: kostenlose Beratungen, veranstaltet alle zwei Jahre den sehr gut angenommen Fotoettbewerb „Mehr Grün für 
München“

GREEN CITY e.V.: bietet im Auftrag der Stadt München diverse Angebote für Interessierte an (befristet bis zum 31.12.2017): kosten-
lose Beratungen und Vorortbegehungen, Unterstützung bei der Antragsstellung, Führungen, Vortragsreihen, Fachsymposien sowie 
andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen 
Darüber hinaus haben sie zwei Broschüren erarbeitet und herausgebracht.

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung der persuasiven Instrumente seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Ja, da das Umweltreferat alle zwei Jahre eine Stellungnahme an den Stadtrat abgeben muss. Der Stadtrat entscheidet anhand der 
nachfolgend aufgelisteten Kriterien, ob das Projekt weiterhin förderfähig ist: Pressemitteilungen, Veröffentliche Artikel und verteilte Pub-
likationen, Teilnehmeranzahlen bei Vorträgen, Fachveranstaltungen und Exkursionen, Klicks auf der Webseite und Anrufe, Infostände, 
Stellungnahmen an Politiker und Verwaltung, Beratungsgespräche, Umsetzungen und viele mehr; derzeit läuft die zweite Evaluation 
des Projektes.
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
Ja, variieren von öffentlichkeitswirksamen Aktionen

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, Architekten und Bauherren bekannt?
Die Bauherren informieren sich beim Gartenbauamt über Gestaltungs- und Begrünungsmöglichkeiten, die an ihrem Standort realisiert 
werden können. Hierfür werden eine Pflanzliste und gegebenenfalls ein Foto zur besseren Vorstellung ausgegeben oder verweist auf 
einen Internetlink von baumkunde.de.
Das Hochbauamt lehnt begrünte Fassaden prinzipiell ab, ähnliches gilt für Architekten
Öffentliche Gebäude werden oftmals nicht begrünt, da das Hochbauamt es nicht möchte; ein Projekt ist  gerade gescheitert.
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
k.A.
 
Flexibilität
k.A.
 
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
mitlerweile selten - vor 20 Jahren wurden Fassadenbegrünungen öfter eingesetzt
Fassadenbegrünungen sind heute eher eine zweite Wahl - klimatisch können sie nicht so viel bewirken wie ein Baum oder Dachbe-
grünungen. Festsetzungen von Fassadenbegrünungen wenn zu wenig Platz für Baumanpflanzungen vorhanden oder die klimatische 
Belastung sehr hoch ist - wie in Innenstadtbereichen/hochverdichteten und –versiegelten Bereichen.
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sie sie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
Stellen Anträge auf Befreiungen - entspricht nicht ihren gestalterischen Vorstellungen, zu hoher Pflegeaufwand; Beratungen überneh-
men die Kollegen (Landschaftsarchitekten) im Bereich der Bauantragsbearbeitung, aber sie bringen ihr Wissen zu Mauerwerksbegrü-
nungen hierbei nicht ein und sehen es als Bringschuld des Bauherrn an

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
Nein, sieht es als Bringschuld des Bauherrn an - das Planungsamt ist insbesondere für Neubauvorhaben verantwortlich 
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie 
werden die Anträge empfunden?
Anträge: im Frühjahr und Sommer - bei ausreichend verfügbaren Fördergeldern können alle förderfähigen Anträge bezuschusst wer-
den. Einschränkungen erfolgen erst, wenn der bewilligte Förderetat sich dem Ende neigt - ausschließliche Förderung von Hitzeinseln 
betroffenen Gebieten oder der Etat wird vom Stadtrat für alle Förderberechtigte erhöht 
geringe Nachfrage nach Fassadenbegrünungen, welche letztlich durch zahlreiche Aspekte wie Gehwegbreiten, Dämmung, Tiere und 
mögliche Bauwerksschäden nicht realisiert werden

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen)?
Die Lokalbaukommission weist bei Beratungsgesprächen zu Bauanträgen nicht auf Fördermöglichkeiten zu Fassadenbegrünungen 
hin. Dies ist eine sogenannte Holschuld der Bauherren - müssen sich eigenständig darüber informieren.
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
Durch die Aktionen und Presseartikel: mehr Interessierte und Beratungen bei der Green City e.V.; erfolgreiche Minderung von Vorbe-
halten gegenüber Mauerwerksschäden oder Insekten - aber noch viel Aufklärungsarbeit nötig; wegen der hohen Kosten: langwieriger 
Entscheidungsprozess - verhindert oftmals eine Umsetzung von Fassadenbegrünungen, entweder weil dem Eigentümer nicht ausrei-
chend Geld zur Verfügung steht oder es sich doch anders überlegt. Bei zahlreichen Beratungen kommt sie letzten Endes doch nicht 
zum erfolgreichen Abschluss, weil der Interessierte ein Mieter ist.

Kommune
Vertikalbegrünung: positiv: Wände schneller begrünbar und neue Gestaltungsmöglichkeiten; negativ: hohe Installations- und War-
tungskosten sowie System- und Pflanzenausfälle (Probleme bei der Wasser- und Düngemittelversorgung); Bewusstsein von Archi-
tekten und Bauherren und ihre Integrierung von Beginn an nötig; wegen der klimatischen Bedingungen bzw. dem vorherrschenden 
stark kalkhaltigem Wasser müssen die technischen Lösungen einwandfrei und lange funktionieren (Rechtfertigung der hohen Kosten 
gegenüber dem Bauherren). Offen für Vertikalbegrünungen ist Frau Leupold dennoch und verfolgt ihre weitere Entwicklung. Vertikal-
begrünungen, wie Patrick Blanc sie umsetzt, sind als Kunst und nicht als ein Umsetzungsbeispiel anzusehen. Empfehlung: praxiser-
probte, nicht so aufwendige und teure Systeme.

Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
Clematis, Geißblatt, andere blühende Pflanzen, Wilder Wein (haftwurzellose Sorte), kein Efeu (Haftwurzeln)
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind? 
Nein, nur Rückschnitt bei überwuchernden Pflanzen

Ökonomische Wirkung /
Aufwand-Nutzen 

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
straßenseitige Begrünungen: höher durch mehr Auflagen, Begrünungen in Trögen vom Hochbauamt nicht genehmigt
 
Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden? 
eigene Interpretion: eher nicht, das Förderporgramm ist eine Aufgabe von vielen: Aufwand ähnlich wie in Hannover angemessen

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente?
Für die Green City e.V. ist er insofern hoch: Bekannt werden innerhalb der Verwaltung, bestehende Vorbehalte 

Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
Bislang noch nicht - seitens des Stadtrates gab es Kritik: Umweltorganisation hat von ca. 150 Beratungsgesprächen nur 10 Rettungen 
und 12 Umsetzungen vorzuweisen. Das ist dem Stadtrat auf die Förderhöhe bezogen nach zwei Jahren Laufzeit zu wenig - er unter-
schätzt aber den Arbeits- und Informationsaufwand für die Aufklärungsarbeit.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
straßenseitige Fassadenbegrünungen: hoher Pflegeaufwand wegen der  Genehmigungen und Sicherheitsvorkehrungen 
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
k.A.

Analyse der kommunalen Strategien
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Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
selten; einzig bekannt ist der B-Plan Nr. 4477 „Am Tillypark“; städtebauliche Verträge wären sinnvoll, wird aber nicht gemacht; wand-
gebundene Begrünungen können nicht festgesetzt werden, da dies einen Eingriff in die Finanzplanung des Bauherren bedeuten 
würde
 
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz?
Pflanzgebote:gar nicht; 4 StellplatzS-StS:seine Durchsetzung ist wegen des Pflegeaufwandes schwierig;
 
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
k.A, 
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
k.A.
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
k.A.

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
Seit 2016; Im Rahmen von städtebaulichen Förderprogrammen und somit nur in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten; gefördert 
werden Rankhilfen, Pflanzen und Planungskosten, aber keine technischen Systeme
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Auszahlung erfolgt erst nach Bauabnahme - ambivalente Bedingung: einerseits sollen die Auflagen eingehalten werden und anderseits 
möchte man nicht als kleinlich und schwierig im Umgang gelten; Kontrolle einmal im Jahr - schwierig: zu geringe Personalressourcen, 
Zugänglichkeiten, zu hoher Verwaltungsaufwand für eine Rückforderung der Fördermittel 
 
Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Einhaltung der Regeln und Auflagen des Förderprogramms, regelmäßige Zustellung von Zwischenabrechnungen an die Fördergeber 
- Endabrechnung und -bericht nach 20 Jahren.

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
Ja, Anhebung der Förderhöhe und verpflichtend einen Landschaftsarchitekten die Planungen durchführen zu lassen.

Administrative Umsetzung
Welches informelle Instrument wird verwendet, und wer ist für dessen Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
Wie beim Förderprogramm sind dessen Sachbearbeiter hierfür zusätzlich zu ihren Aufgaben verantwortlich:
Pressemitteilungen, Flyer, ein Pressetermin, Vorstellung im Haus Eckstein
in Planung: PET-Taschen, kleine Vortragsreihen, relevante Akteure anschreiben
Bisher wurden noch keine Informationen oder interne Schulungen dem Verwaltungspersonal angeboten
Modellprojekt/Forschungsvorhaben Vertikalbegrünung in Nürnberg

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung des persuasiven Instruments seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
k.A.
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
k.A.

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, Architekten und Bauherren bekannt?
nicht bei den Sachbearbeitern der Verwaltung, kaum bei den Architekten und Bauherren bekannt
Es wurden Begrünungsmaßnahmen an Schulen angedacht, aber letztenendes nicht umgesetzt oder erhalten. Bei dem neugebauten 
Marktamt sind auch Fassadenbegrünungen vorgesehen, aber noch nicht realisiert. Für weitere Modellprojekte und Forschungsvor-
haben ist die Verwaltung aber offen, um auch gute Umsetzungsbeispiele präsentieren zu können und neue Begrünungsformen zu 
ermöglichen.
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
sehr hoch, gerade bei wandgebundenen Begrünungen wie es das Modellprojekt zeigt, aber auch die klimatischen und geologischen 
Gegebenheiten erschweren eine Begrünung bzw. mindern die Auswahl an einsetzbaren Pflanzen
 
Flexibilität
aufgrund der klimatischen und geologischen Gegebenheiten eher gering, darüber hinaus muss eine Abwägung hinsichtlich regionalty-
pischer und geeigneter aber regionuntypischer Pflanzen erfolgen
 
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
selten; die Verwaltung steht sich teilwweise selbst im Wege  (Vorgabe von bestimmten Pflanztrögen in der Altstadt); den meisten 
Mitarbeitern sagen Fassadenbegrünungen nichts bzw. ihnen sind keine B-Pläne mit festgesetzten Fassadenbegrünungen bekannt; 
interessieren sich die Sachbearbeiter hierfür, müssen sie sich selbst um Informationen bemühen.
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die  Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sieie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
Fassadenbegrünungen sind aus Sicht von Investoren/Eigentümern ein Unsicherheitsfaktor (würde nur bei entsprechender Nachfra-
ge eingegangen werden); Bürger finden zwar Begrünugen schön, aber nicht direkt bei sich und entfernen sie unter Umständen. 
Schwierige Umsetzung: Pflege bei mehreren Mietparteien nicht eindeutig geklärt, oder es gibt Abstimmungsprobleme zwischen den 
Eigentümern und Nachbar; keine Beratungen im Rahmen von Baugenehmigungen - eher bei größeren Bauvorhaben (schwierig den 
Bauherren zu erreichen, da die Gespräche über den Architekten laufen) 

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
nicht Rahmen von Bauanträgen - Flyer liegen aus; Bei Beratungsgesprächen zu Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7 EStG wird auf 
das Förderprogramm hingewiesen; allerdings tätigt das Stadtplanungsamt keine konkreteren Beratungsgespäche, sondern verweist 
auf Landschaftarchitekten, den sich der Bauherr selbst auswählen muss
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie 
werden die Antrage empfunden?
Im Rahmen von Wohnbausanierungen; die Beantragung übernimmt der beauftragte Landschaftsarchittekt; bislang sind noch keine 
Fassadenbegrünungen gefördert worden; ein Bauherrr plant derzeit eine Fassadenbegrünung

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen)?
Möchten die Sachbearbeiter dieses Thema voranbringen, müssen sie sich selbst um Informationen bemühen
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
Nach dem Pressetermin sind einige Anfragen eingegangen, aber diese kamen meistens aus Nicht-Stadtsanierungsgebieten und sind 
somit nicht förderfähig. 
Nachteilig an den Pressemitteilungen kann ihre tatsächliche Erreichbarkeit sein, da prinzipiell eine hohe Informationsverfügbarkeit bzw. 
–flut vorherrscht und diese dann vom Leser nicht wahrgenommen werden, wenn er sich nicht explizit für dieses Thema interessiert. 
Ähnliches gilt bei Sanierungsvorhaben, wo erst fast nach deren Abschluss von dem Förderprogramm erfahren wird - dann ist es aber 
zu spät.

Kommune
Für weitere Modellprojekte und Forschungsvor-haben ist die mit Fassadenbegrünungen befassten Mitarbeiter in der Verwaltung aber 
offen - Präsentation von guten Umsetzungsbeispielen und neuen Begrünungsformen. 
Aber aus fachpraktischer Sicht entstehen Schäden an der begrünten Fassade schon, da die Fachbediensteten innerhalb der Verwal-
tung nicht die Zeit haben, sich so intensiv in die Materie einzuarbeiten bzw. zu beschäftigen (z.B. Vorortbegehungen und Erhöhung des 
Aufwandes, trotz der anderen Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiter), auch wenn es wünschenswert wäre. 
 
Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
Alle 10 bis 15 Jahre gibt es sehr starke Winter, die zu Pflanzenausfällen führen. Hierdurch können auch immergrüne Pflanzen wie Efeu, 
Rhododendron eingehen und sind für Nürnberg dauerhaft nicht geeignet.
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?
sind nicht direkt bekannt. Hochwertige Fassadengestaltungskonzepte werden eher nicht mutwillig beschädigt und sind robust. Aller-
dings lassen sich wohl Zerstörungen an banalen Gebäuden, teilweise in sozial schwierigen Quartieren, finden. 
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Nürnberg

Ökonomische Wirkung /
Aufwand-Nutzen 

Vielleicht muss ähnlich wie bei Dachbegrünungen die Umsetzung des Bauvorhabens damit verknüpft werden, ansonsten gilt ein Bau-
verbot. Diese Regelung kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn keine Möglichkeiten für die Abführung des Regenwassers gegeben 
sind, sondern die Regenwasserbewirtschaftung überwiegend von der Dachbegrünungen, Zisternen und Bodenversickerung getragen 
werden soll. Hierdurch werden zudem noch Baukosten von ungefähr 20.000€ eingespart und damit die Bau- und Wohnkosten gesenkt. 
Wenn man gute und aussagekräftige Argumente auch für Wandbegrünungen findet, würde ähnlich wie bei Dachbegrünungen die 
Umsetzungskurve steigen. 

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
hoch: keine neuen Mitarbeiter -diese Aufgaben übernehmen die verantwortlichen Mitarbeiter neben ihren anderen beruflichen Ver-
pflichtungen, Schaffung einer Arbeitsgruppe (unterschiedliche Verwaltungseinrichtungen wie bspw. Gartenbauamt, Stadterneuerung 
und Bauamt), um mittels gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit das bislang schleppende Förderprogramm bekannter zu machen - Öffent-
lichkeitsarbeit erhöht den Aufwand

Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden? 
eigene Interpretation: Nein, da einerseits bislang keine Fassadenbegrünungen gefördert worden sind, der Koordinationsaufwand auf-
grund der Öffenlichkeitsarbeit hoch ist und die Mitarbeiter dieses Förderprogramm zusätzlich betreuen.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente
hoch: wegen der Abstimmung für die Öffentlichkeitsarbeit
 
Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
Bislang nicht

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
sehr hoch: teilweise geplante Begrünungen für Schulen nicht realisiert; auch beschädigt der Winterdienst zum Teil bodengebundene 
Begrünungen - Mitarbeiter sind nicht bereit für solche Streckenabschnitte ihre Streumaschine abzuschalten
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
Die bisherigen Messungen von Veithöchheim haben Kühl (Sommer)- und Dämmeffekte (Winter) nachgewiesen (Fühler hinter, vor und 
über der Wand der Maschinenbauhalle). Tiefergehende Messungen sind bislang nicht erfolgt, werden aber angestrebt.

Analyse der kommunalen Strategien

Tab.: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Nürnberg (Eigene Darstellung)



Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
wenn bei vorgesehenen Garagen und Carports und Gewerbegebieten; nach Absprache mit dem Investor auch bei vorhabensbezo-
genen B-Plänen; wegen der Vorgaben zur Gebäudeisolierung (ENEV) eher nicht bei Wohngebäuden
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz? 
Gibt es nicht. 
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
Nicht direkt, entweder der Bauherr setzt es um oder nicht - bei Nichtbeachtung solcher Auflagen gibt es keine Konsequenzen für den 
Bauherrn eines Einzelvorhabens. Bauträger setzen sie in der Regel um und verkaufen sie mit.
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
keine Umsetzungskontrollen durch eine Bauabnahme (fehlende personelle und zeitliche Ressoourcen), die Vorgaben müssen aber 
in der Baugenehmigung berücksichtigt worden sein
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
Im Grundsatz können Fassadenbegrünungen als eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme verwendet werden. Wenn begrünte Fassa-
den festgesetzt und auch umgesetzt worden sind, können sie im begrenzten Umfang als eine Ausgleichsmaßnahme in die Bewer-
tung des Eingriffes miteinfließen. Auf den Grundstücken selbst kommen nur noch Festsetzungen in Betracht, welche der Bauherr 
auch bereit ist umzusetzen bzw. realisierbar sind.

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
Bis Ende 2016 können freiwillige Begrünungsmaßnahmen von Bauherren/Eigentümern aus dem gesamten Stadtgebiet gefördert wer-
den - Vertikalbegrünungen sind ausgeschlossen; Antrag über eine Fortführung des Förderprogramms läuft
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Auszahlung der Fördersumme erfolgt erst nach Kontrolle der eingereichten Rechnungen und ob die Begrünungsmaßnahmen schon 
vor der Bewilligung des Antrages begonnen bzw. umgesetzt worden sind. Weitere Kontrollen gestalten sich schwierig - ähnlich wie bei 
den rechtlichen Auflagen. Der vermehrte Aufwand wäre hierfür kaum zu rechtfertigen. Das Programm gibt es erst seit 2012, wodurch 
eine Kontrolle nicht notwendig/möglich ist - höchsten über Führungen
Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Nein, nur anhand der gemachten Erfahrungen und der Anzahl der gemachten Beratungen bzw. realisierten Förderungen 

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
Anhand der Erfahrungen wurde es u.a. auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet (anfangs nur der Stadtteil Linden) - dreimalige An-
passungen und würde bei einer Verlängerung des Programms wieder erfolgen; andere Fördermöglichkeiten (z.B. gesplittete Abwas-
sergebühren) sind nicht umsetzbar; sinnvoll wäre es nach dem BUND, auch die Pflege von Begrünungen zu fördern (Haupthemmnis).

Administrative Umsetzung
Welche persuasiven Instrumente werden verwendet, und wer ist für ihre Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
Der BUND nutzt diverse Möglichkeiten um auf das Förderprogramm aufmerksam zu machen: Pressemitteilungen, Fotowettbewerb 
(1x), Fachtagung (1x), Vortragsreihen (regelmäßig im Winter), Verteilung von selbstgezogenen Samen und Postkarten, Flyer und 
Führungen.

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung der persuasiven Instrumente seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Es findet keine konkrete Evaluation statt. Die Erkenntnisse basieren auf eigenen Einschätzen, die auf Nachfragen bei den interessier-
ten Personen beruhen: Wie sind Sie auf das Förderprogramm gekommen?
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
Ja, z.B. wechselnde Vortragsreihen

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, Architekten und Bauherren bekannt?
Der Verwaltung sind sie bekannt, den Architekten und Bauherren in der Regel nicht nicht
Es gibt wenige Begünungen an öffentlichen Gebäuden. Im Zuge eines Förderprogramms in den 1980ziger Jahren wurden sie realisiert 
- teilweise werden sie auch wieder entfernt. Weitere Begrünungen von öffentlichen Gebäuden gibt es aus Kostengründen nicht. Der 
BUND hat in Zusammenarbeit mit der Albert-Schweizer Schule ein Obstspalier am Eingang installiert - gegen den Willen der Stadt.
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
Allgemein: 
Die Pflege einer Fassadenbegrünung ist entscheidend. Hiermit müssen sich die Bauherren/Eigentümer bei der Pflanzenauswahl aus-
einandersetzen und bei ihrer Kostenplanung berücksichtigen, damit ihre Begrünung funktioniert.
 
Flexibilität
k.A.
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
sehr zurückhaltender Einsatz: bei reinen Angebotsplanungen fehlt der konkrete Adressat, wodurch ein Umsetzungsdefizit entstehen 
kann. Es ist vorher nicht bekannt, ob der Bauherr bereit wäre, Fassadenbegrünungen zu realisieren. Ähnliches gilt auch für grünplane-
rische Festsetzungen, welche aufgrund der bestehenden Vollzugsdefizite und Kontrollmöglichkeit in den Bebauungsplänen nur noch 
in begrenztem Umfang  auf den einzelnen Grundstücken festgelegt werden. Die verantwortlichen Mitarbeiter behandeln Fassadenbe-
grünungen als einen Aspekt von vielen und bringen es nicht aktiv voran.
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die  Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sieie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
Die meisten Bauherren setzen die Festsetzungen widerwillig und möglichst kostengünstig um - oft keine schöne Umsetzungen. Bera-
tungen erfolgen innerhalb der Baugenehmigung nicht - nur für Investoren.

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
Nur bei Beratungen von Investoren durch den Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und im Rahmen von Investorenberatungen durch 
die Verwaltung; Auslage von Flyern in allen städtischen Gebäuden und bei Veranstaltungen, auch darf der BUND auf das Netzwerk 
der Verwaltung zurückgreifen
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie wer-
den die Antrage empfunden?
Investoren müssen teilweise überredet werden; oftmals kommen Interessenbekundungen von Mietern, welche aber das Einverständ-
nis des Eigentümers für eine Begrünung benötigen; teilweise wurden auch Beratungen durchgeführt, aber der Bauherr hat ohne die 
Beantragung von Fördermitteln seine Fassade begrünt.

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen)?
eigene Interpretation: selten, da die Verwaltung ausschließlich Beratungen für Investoren anbietet und Flyer in den öfftenlichen Gebäu-
den ausliegen, beschränkt es sich sehr wahrscheinlich auf die Ausgabe von Flyern 
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
Es werden vor allem diejenigen erreicht, welche schon ein Interesse an Begrünungen haben - ansonsten schwierig die Vorbehalte zu 
reduzieren
Die Resonanz bei den Vorträgen ist sehr gut, aber ob Vorbehalte gemindert werden, kann nicht gesagt werden.
Die Führungen werden auch gut angenommen, aber Begrünungen werden eher nicht bei sich zu Hause umgesetzt.

Kommune
Hannover: Vertikalbegrünungen sind aus gärtnerischer Sicht nicht sinnvoll - zu hoher Aufwand, zu teuer und bisher nicht erfolgsver-
sprechend. Die Stadt kann dies nicht konkret verlangen, weil es in der Praxis nicht vernünftig funktioniert.
BUND: Vertikalbegrünungen sind wegen ihres hohen Aufwandes, ihren Kosten und fehlender Reife eher für Mehrfamilienhäuser, 
wohlhabende Personen und Unternehmen als Werbemaßnahmen geeignet; Weiterentwicklung von bodengebundenen Begrünungen 
sinnvoller - aber zu geringe Verdienstmöglichkeiten für Fachfirmen/Landschaftsplaner 
 
Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
blühende/dauergrüne Pflanzen: dauergrüne Pflanzen für die Graffitivermeidung; bestimmte Pflanzen werden nicht bevorzugt, sondern 
entsprechend ihrer Standortbedingungen und Kombinationsmöglichkeiten ausgewählt.
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind? 
Vorfälle sind nicht bekannt; Anfragen zum Erhalt von Begrünungen; Eigentümergesellschaften/Mietparteien: Erfolg/Pflege von der 
Bereitschaft aller abhängig.
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Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
Der Aufwand für die Fassadenbegrünung ist für den BUND nicht besonders groß. Die Stadt Hannover ist über Herrn 
Bock vertreten, der es mit einem angemessen Aufwand von 2-3 Stunden die Woche neben seinen anderen Aufgaben be-
treut. Gute Zusammenarbeit zwischen dem BUND und dem Fachbereich für Umwelt und Stadtgrün - haben das Förder-
programm gemeinsam erarbeitet und treffen sich monatlich. Mit anderen Verwaltungsbereichen läuft es eher schleppend. 

Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
Würde das Förderprogramm sich nur auf begrünte Fassaden fokussieren, wäre der Aufwand zu hoch. Die politischen Ziele würden 
nicht mit einem vertretbaren Aufwand erreicht werden.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente?
Der Aufwand für das Förderprogramm - insbesondere die Fassadenbegrünung - ist für den BUND nicht besonders groß. 

Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
Würde das Förderprogramm sich ausschließlich auf begrünte Fassaden fokussieren, wäre der Aufwand für die Beratung, Vorortbe-
gehun, Erstellung eines Konzeptes und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund des geringen Erfolges zu hoch. Zwar finden eigentlich alle eine 
Fassadenbegrünung gut, aber setzen es wegen des Pflegeaufwandes nicht um - ergo Diskussion um den Pflegeaufwand. Würden nur 
die ausgezahlten Fördersummen für die Beurteilung des Erfolges des Programms herangezogen werden, wären der Aufwand und die 
Projektkosten für ihren Ausbau auch bei einem deutlich höheren Umsatz nicht zu rechtfertigen (im Gegensatz zu den Dachbegrünun-
gen deutlich geringere Umsetzungskosten).

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
Bei straßenseitigen Fassadenbegrünungen bedarf es einer Genehmigung seitens des Tiefbauamtes. Allerdings verläuft der Genehmi-
gungsprozess nicht immer reibungslos.
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
k.A.

Analyse der kommunalen Strategien

Tab.: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Hannover (Eigene Darstellung)



Zerlegte Wirkungskomponenten Rechtliche Instrumente Finanzpolitische Instrumente Persuasive Instrumente Umsetzungsmöglichkeiten

Handhabung Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Fassadenbegrünungen in B-Plänen festgesetzt?
bei Verfahren in Gewerbegebieten; prominentes Beispiel Konversion des Alten Schlachthofareals
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO dienen als rechtiche Grundlagen.
 
Wann kommen Pflanzgebote und Gestaltungssatzungen zum Einsatz?
Pflanzgebot: ggf. als einzuhaltene Vorgabe bei Baugenehmigungen - Durchsetzung von Festsetzungen
 
Werden Befreiungen gewährt - wenn ja, wie oft und unter welchen Bedingungen?
Befreiungen werden oftmals gewährt, wenn es keine Auflage ist, die sich in der Eingriffsausgleichsbilanzierung nachhaltig nieder-
geschlagen hat.  Dann muss die Verwaltung das Ermessen zugunsten des Bauherrn ausüben. Generell besteht nur bei wenigen 
B-Planverfahren eine Verpflichtung für die Eingriffsbilanzierung.
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Nur bei der Bauabnahmen, eine Evaluation findet nicht statt
 
Flexibilität
Können die rechtlichen Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
eher nicht, da nur bei sehr wenigen Verfahren die Eingriffe bilanziert werden müssen.

Administrative Umsetzung
Unter welchen Voraussetzungen werden Finanzierungs- oder Pflanzhilfen bewilligt?
Begrünungsmaßnahmen wie Dach-, Fassaden- und Hofbegrünungen in ausgewiesenen Gebieten, die entweder von Gebäude- oder 
Grundstückseigentümern durchgeführt oder bewilligt worden sind
 
Kontrollfähigkeit
Wie oft können die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?
Eine Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen erfolgt bei der Bauabnahme unter Berücksichtigung von angemessenen Techniken 
(z.B. Rankhilfen), erst anschließend wird die Fördersumme ausgezahlt. Ob die Fassadenbegrünung auch noch Jahre danach besteht, 
wird nicht gezielt kontrolliert, sondern nur zufällig.
 
Wird die Wirkung des Förderprogramms seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Nein

Flexibilität
Können die finanzpolitischen Instrumente neuen Gegebenheiten (z.B. neue Ausweisung von Stadtteilen) angepasst werden - wenn 
ja, wie?
Ja, wurde aber bislang kaum gemacht. Derzeit sind Anpassungen bei den Dachbegrünungen und versickerungsfähigen Böden in 
Planung.

Administrative Umsetzung
Welche persuasiven Instrumente werden verwendet, und wer ist für ihre Verwendung/Verbreitung verantwortlich?
kostenlose Beratungen mit Erstellung von Skizzen, Hinterhofwettbewerb, offnene Pforte, Pressemitteilungen - insbesondere in den 
Sanierungsgebieten, Durchgrünung von Gewerbegebieten
Zu Beginn ist die Sachbearbeiterin ausschließlich für das Förderprogramm und dem damals jährlich stattfindenden Hinterhofwettbe-
werb eingestellt worden. Mittlerweile sind das eine Aufgaben von vielen.

Kontrollfähigkeit
Wird die Wirkung der persuasiven Instrumente seitens der Kommune evaluiert - wenn ja, wie?
Nein
 
Flexibilität
Können die persuasiven Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden - wenn ja, wie?
Bislang noch nicht. Aber der Hinterhofwettbewerb wird derzeit neu überarbeitet, um die rückläufigen Teilnehmerzahlen durch ein at-
traktiveres Konzept wieder umzukehren.

Administrative Umsetzung
Sind die Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, Architekten und Bauherren bekannt?
Dem Gartenbauamt sind sie bekannt. Wenn dann sind die Bauherren und die Architekten relativ „unbedarft“.
Fernerhin gibt es keine öfentlichen Modellprojekte,
 
Kontrollfähigkeit
Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische Bestandteile mit verhältnis-
mäßigem Aufwand austauschbar?
k.A.
 
Flexibilität
k.A.
 
 

Akzeptanz Kommune
Wie oft kommen die rechtlichen Instrumente seitens der Bauleitplanung zum Einsatz?
untergeortnete Rolle; stehen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen Fassadenbegrünungen eher kritisch gegenüber: befürworten 
im baurechlichen Sinne „es ziemlich relaxt an[zu]gehen“ (Interview Karlsruhe 2016: am 19.10.2016). 
 
Direkte Adressaten
Wie empfinden die  Bauherren und Architekten die rechtlichen Vorgaben? Akzeptieren sie sie oder versuchen sieie über Befreiungs-
santräge zu umgehen? Was sind ihre Hauptargumente gegen eine begrünte Fassade?
als hinderlich, wie es die Argumente wie Denkmalschutzauflagen, Materialität (z.B. Blechfassaden) oder Wärmdämmsysteme an Neu-
bauten zeigen
Beratungen erfolgen nur bei größeren Scoping-Terminen, ansonsten wird auf das Gartenbauamt verwiesen.

Kommune
Macht die Verwaltung aktiv auf die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?
In der Regel verweist das Bauordnungsamt auf das Gartenbauamt, die solche Beratungen sowie Förderungen alleine durchführt.
 
Direkte Adressaten
Wie oft beantragen Bauherren die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Werden sie im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie 
werden die Antrage empfunden?
geringe Nachfrage

Kommune
Wie oft kommen persuasive Instrumente seitens der Verwaltung zum Einsatz? Verwenden sie diese aktiv in Gesprächen)?
In der Regel verweist das Bauordnungsamt auf das Gartenbauamt, die solche Beratungen alleine durchführt. 
Der Hinterhofwettberb: alle zwei Jahre
Gewerbewettbeewerb: bisher nur drei Mal, Fortführung unklar
offene Pforte: jedes Jahr
 
Direkte Adressaten
Können persuasive Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden überzeugen? Fühlen sie sich aufgeklärt - 
auch gegenüber von Problemen? Lassen sich mit ihrer Hilfe bestehende Vorbehalte reduzieren?
Direkt bei den Beratungen sind keine Befürchtungen hinsichtlich Spinnen oder anderen Insekten genannt worden. Bauherren wenden 
sich an das Gartenbauamt, wenn sie tatsächlich ein Interesse an einer Fassadenbegrünung haben.

Kommune
Die Stadt Karlsruhe sieht Vertikalbegrünungen aufgrund ihrer hohen Kosten, Pflegeaufwand sowie Pflanzenausfällen als nicht zu-
kunftsfähig und rückläufig an. Dachbegrünungen/Baumanpflanzungen werden als interessanter und nachhaltiger angesehen. Da 
Fassadenbegrünungen so sensibel und aufwendig sind, „[distanziert sich das Gartenbauamt nach 20 Jahren immer stärker von der 
Fassadenbegrünung]“ (Interview Karlsruhe 2016: am 19.10.2016) und geht „immer mehr von dieser Beratung, Fassadenbegrünungen, 
zurück“ (Interview Karlsruhe 2016: 19.10.2016).
 
Direkte Adressaten
Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?
Pflegeleichte Selbstklimmer wie der Efeu oder Wilder Wein; aber die Eigentümer bedenken oftmals nicht mögliche Spätfolgen, wenn 
der an einer nicht intakten Mauer angepflanzt wird.
Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?
In dem Sanierungsgebiet Durlach wurden Fassadenbegrünungen intensiv gefördert, welche aufgrund von Problemen wie Dicken-
wachstumg nach und nach wieder demontiert werden. Regelmäßig wird bei Hofmauern von den Nachbarn versucht den wachsenden 
Efeu zu kippen bzw. ein Antrag für seine Entfernung gestellt.
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Zwei Mitarbeiter mit einer 50 und 70 Prozent - Stelle sind für die Umsetzung der Festsetzungen im gesamten Stadtgebiet verantwort-
lich. Aber sie stehen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen Fassadenbegrünungen eher kritisch gegenüber, da nicht nur solche Fest-
setzungen eine erfolgreiche Mauerwerksbegrünung garantieren, sondern wirklich von der Mitarbeit der Eigentümer absolut abhängig 
ist. Funktioniert dieses Zusammenspiel nicht, führt es nur zu einem schlechten Ergebnis. 

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen?
Arbeitsaufwand: gering wegen der derzeitigen schwachen Nachfrage - früher war das Interesse größer. Beläuft sich 
die Beratung auf ein Gespräch/einer Vorortbegehung ist der Aufwand angemessen. Wird aber zusätzlich  eine Skiz-
ze erstellt, ist der Aufwand deutlich höher und rentiert sich bei einer Nicht-Umsetzung nicht - keine genauere Zahlen. 

Effizienz
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview bzw. Vergleich der 
Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden? 
k.A. eigene Interpretaion: Nein,wegen der geringen Nachfrage und Erweiterung der Aufgaben für die Sachbearbeiterin

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koodinierungsaufwand für die persuasiven Instrumente?
Arbeitsaufwand: gering wegen der derzeitigen schwachen Nachfrage - früher war das Interesse größer. Beläuft sich 
die Beratung auf ein Gespräch/einer Vorortbegehung ist der Aufwand angemessen. Wird aber zusätzlich  eine Skiz-
ze erstellt, ist der Aufwand deutlich höher und rentiert sich bei einer Nicht-Umsetzung nicht - keine genauere Zahlen 

Effizienz 
Können die politischen Ziele mit einem vertretbaren finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?
trotz enormer Aufklärungsarbeit fällt die Resonanz so gering aus. Dies gilt insbesondere für die Pflege der Begrünungen, welche nicht 
von der Stadt Karlsruhe getragen werden kann.

Koordinierungsaufwand
Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen, Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. Wartung der begrünten Fas-
sade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigungen eingeholt werden?
k.A.
 
Effizienz 
Treten die positiven Effekte wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität (Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, bes-
serer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein?
k.A.

Analyse der kommunalen Strategien

Tab.: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Karlsruhe (Eigene Darstellung)
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5. Verbal-argumentative Bewertung der 
 kommunalen Strategien
Im Nachfolgenden werden die Analyseergebnisse mit Hilfe der unter Abschnitt 1.4.2 beschriebenen ver-
bal-argumentativen Bewertung bewertet.

5.1 Auswertung der Analyseer-
 gebnisse

5.1.1 Wien | Die Vorreiterin
Rechtliche Instrumente   
Da die Hauptstadt noch nicht so lange Fassadenbe-
grünungen in Bebauungsplänen festsetzt, können hin-
sichtlich ihrer administrativen Umsetzung und Kont-
rollfähigkeit keine Aussagen getätigt werden. 

Bezüglich ihrer Flexibilität lässt sich konstatieren, 
dass diese bislang nicht mit anderen rechtlichen Mög-
lichkeiten adaptierbar sind. Das beruht darauf, dass es 
keine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gibt. Aller-
dings gibt es derzeit Diskussionen in der Verwaltung 
im Rahmen der Baumschutzverordnung, Fassaden-
begrünungen als eine Ersatzmaßnahme einzufordern, 
wenn im 300 m Radius des Eingriffsortes keine Er-
satzpflanzung durchgeführt werden kann (vgl. Fußno-
te 105). Wenn diese Ersatzmaßnahme eingeführt und 
konsequent durchgesetzt werden sollte, würde sich 
die Flexibilität auf sehr gut adaptierbar ändern. 

Die Akzeptanz der Stadtverwaltung und der direkten 
Adressaten ist mit gut zu beurteilen, da die Stadtver-
waltung interessiert daran ist,  Fassadenbegrünungen 
voranzubringen. Wie die Projektgruppe Forcierung 
von Fassadenbegrünungen zeigt, steht die gesamte 
Wiener Verwaltung hinter diesem Thema und möchte 
mit den diversen Modell- und Forschungsprojekten so-
wohl ihren Ausbau propagieren, als auch mit Hilfe der 
Erkenntnisse einen langfristigen Nutzen für die Bau-
herren/ Eigentümer erzielen. Diese Einhelligkeit der 
Verwaltung ist von den untersuchten Referenzstädten 
nur in Wien vorhanden. Fernerhin ist die Verwaltung 
sich bewusst, dass für eine erfolgreiche Umsetzung 
solcher Festsetzungen weiterhin Aufklärungsbedarf 
über die Vor- und Nachteile von Mauerwerksbegrü-
nungen besteht. Anderseits werden Fassaden oftmals 
freiwillig von Eigentümern/ Bauherren begrünt und 
erhalten sowie festgesetzte Dachbegrünungen umge-
setzt. (vgl. Fußnote 106) Außerdem werden bei dem 
Stadterweiterungsgebiet Seestadt Aspern im Sinne 
der sozialen Nachhaltigkeit Mauerwerksbegrünungen 
durchgeführt. Dennoch beruht diese positive Bewer-
tung nur auf den Aussagen des Interviews mit der MA 
22 und ist aufgrund fehlender Informationen seitens 

der Stadtteilplanung und Flächennutzung - Magistrat-
abteilung 21 (MA 21) oder der Baupolizei sowie einer 
fehlenden Vorortbegehung bzw. Vollendung der See-
stadt Aspern (vgl. Fußnote 107) nur unter Vorbehalt zu 
betrachten (vgl. Abschnitt 4.1.1/9.3.1).

Finanzpolitische Instrumente   
Positiv ist hervorzuheben, dass die Hauptstadt Wien 
mehrere Finanzierungsmöglichkeiten von Fassa-
denbegrünungen hat, sowie diese im Internet relativ 
umfassend vorstellt und auf die jeweiligen Ansprech-
partner für ausführlichere Beratungen zum Antrags-
verfahren hinweist. Die Stadt Wien ist auch die ein-
zige Referenzstadt, welche ein Förderprogramm 
ausschließlich für Fassadenbegrünungen anbietet. 
Allerdings ist das Antragsverfahren sehr umfangreich 
und kann auch ähnlich wie bei einer Blocksanierung 
langwierig sein. Dies beruht unter anderem auf den 
umfangreichen Brandschutzbestimmungen und zivil-
rechtlichen Vereinbarungen, welche den langfristigen 
Begrünungserfolg und dessen Pflege gewährleisten 
sollen. Dies ist vor allem für den Antragssteller heraus-
fordernd, welcher aber über die Beratungen des Gar-
tenbauamts, Wohnfonds Wien oder den Gebietsbe-
treuungen umfassend aufgeklärt wird. Somit lässt sich 
ihre administrative Umsetzung nur mit einem sehr 
hohen Verwaltungsaufwand beurteilen, da einerseits 
die Beratungen zum Antragsverfahren zeitintensiv 
sein können und andererseits viele Behörden zwecks 
Genehmigungen involviert sind. Des Weiteren erfor-
dern die Informationsveranstaltungen einen hohen 
Einsatz der Gebietsbetreuungen, damit Fassadenbe-
grünungen bei der Bevölkerung und potenziellen Bau-
herren/ Eigentümer vermehrt als eine klimatologische 
Maßnahme wahrgenommen werden. 

Ihre Kontrollfähigkeit ist aufgrund nicht ausreichen-
der Informationen nur unter Vorbehalt mit einem ver-
tretbaren bis hohem Arbeitszeitbedarf zu bewerten. 
Durch das Gartenbauamt mussten bislang keine Kon-
trollen durchgeführt werden, da noch keine Fassa-
denbegrünungen mit dem Förderprogramm realisiert 
worden sind - wenn würde es im Zuge der Bauabnah-
me und möglicherweise auch noch darüber hinaus 
erfolgen. Ähnlich verhält es sich bei den durch die 
Gebietsbetreuung geförderten Projekten. Nur bei den 
Wohnfonds erfolgt eine Auszahlung der Fördersumme 
schon vor der Bauabnahme, welche die einzige Kont-
rolle der umgesetzten Begrünung darstellt. 

Aufgrund fehlender Informationen kann die Flexibilität 
nur für das Förderprogramm des Gartenbauamtes mit 
gut adaptierbar eingeschätzt werden. Begründbar ist 
es mit der derzeitigen Diskussion um die Zusammen-
legung der Förderungsmöglichkeiten von straßensei-
tigen und innenhofliegenden Fassadenbegrünungen. 
Seitens Verwaltung wird über Beratungsgespräche bei 
Sanierungsvorhaben aktiv auf Fassadenbegrünungen 
und ihre Fördermöglichkeiten hingewiesen. Zusätzlich 
zu den Beratungen bieten die Mitarbeiter der Gebiets-
sanierung Stadterneuerung diverse Veranstaltungen 
an, welche über Umsetzungs- und Fördermöglich-
keiten aufklären und die Bevölkerung gut erreichen, 
wie es die realisierten PPP-Projekte gezeigt haben. 
Allerdings scheinen solche Projekte noch nicht in al-
len Bezirken realisiert zu werden. Gleiches gilt für die 
Begrünung von Fassaden im Zuge von Blocksanie-
rungen (vgl. Fußnote 133). Das Förderprogramm des 
Gartenbauamtes wird bislang nicht genutzt. Zwar gibt 
es zahlreiche Interessenbekundungen, aber die zahl-
reichen Auflagen scheinen die Bauherren abzuschre-
cken. Aus diesem Grunde wird die Akzeptanz nur mit 
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Rechtliche
Instrumente 

Administrative 
Umsetzung Kontrollfähigkeit Flexibilität Akzeptanz

Wien k.A. k.A. 5 2

Tab. 14:  
Bewertung „Rechtliche Inst-
rumente“| Wien 
(Eigene Darstellung)
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gut bewertet, da erfolgreiche Begrünungen durchge-
führt worden sind und sich die Verwaltung auch be-
müht wird, diese voranzubringen.

Der Koordinierungsaufwand ist mit hoch bis sehr 
hoch zu beurteilen, da durch die zahlreichen Auflagen 
diverse Behörden in den Planungsprozess involviert 
sind. Zusätzlich zu den Vorgaben kommen bei PPP-
Projekten und Sanierungsvorhaben noch Abstim-
mungsprozesse über ihre Finanzierung hinzu. Aber 
dieser hohe Koordinierungsaufwand scheint nach den 
bisherigen Erkenntnissen von der Wiener Verwaltung 
akzeptiert und getragen zu werden. 

Dennoch ist die Effizienz der Förderprogramme als 
mäßig anzusehen, da die politischen Ziele nur mit ei-
nem hohen bis sehr hohem Finanzmittel- und Perso-
naleinsatz erreicht werden können. Diesen Einsatz ist 
die Stadt Wien aber bereit zu tragen. Es bedarf aller-
dings noch einiges an Engagement (vor allem in der 
Öffentlichkeitsarbeit), damit die politischen Ziele er-
reicht werden können. Hier ist die Hauptstadt aber auf 
einem guten Weg (vgl. Abschnitt 4.2.1/9.4.1).

Persuasive Instrumente   
Die Hauptstadt greift auf diverse Möglichkeiten zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung zurück. Für diese 
Aufgabe ist aber nicht nur eine einzelne Abteilung 
verantwortlich, sondern auf verschiedenen Ebe-
nen kommen persuasive Instrumente wie Leitfäden, 

Modellprojekte, Forschungsvorhaben, Veranstaltun-
gen, Führungen und vieles mehr zur Anwendung. So 
kann die administrative Umsetzung auf viele Zustän-
digkeiten aufgeteilt und das Netzwerk gepflegt bzw. er-
weitert werden. Deswegen sind die Maßnahmen um-
setzbar, was aber einen höheren Verwaltungsaufwand 
durch ihre Organisation und Abstimmung bedeutet. 
Ziel dieser Bemühungen ist es, mit validen Argumen-
ten die stadtklimatologischen Vorteile von Fassaden-
begrünungen gegenüber der Bevölkerung zu veran-
schaulichen und so alle zu überzeugen. 

Zwar werden die durchgeführten Maßnahmen aufge-
listet, aber wie erfolgreich tatsächlich die Bevölkerung 
überzeugt werden konnte, wird nicht evaluiert. Die 
Maßnahmen basieren vor allem auf den gemachten 
Erfahrungen. Allerdings sollen die Programme STEP 
2025 und UHI-STRAT Wien noch evaluiert werden. 
Wie Fassadenbegrünungen sinnvoll evaluiert werden 
können, wird derzeit überlegt. Somit lässt sich ihre 
Kontrollfähigkeit noch mit einem vertretbaren Ar-
beitszeitbedarf beurteilen. Dies kann sich aber ändern, 
wenn die Evaluationsmethodik für die Programme ein-
geführt und gegebenenfalls die Arbeitszeit durch Vor-
ortbegehungen und Interviews/Befragungen erhöht 
wird. 

Die Maßnahmen lassen sich ohne größere Hemm-
nisse anpassen, weshalb ihre Flexibilität als sehr 
gut angesehen werden kann. Der Aufwand kann aber 

teilweise hoch sein, wie es beispielsweise bei der 
Überarbeitung des Leitfadens der Fall ist. Hierbei be-
darf es eines hohen Abstimmungsprozesses mit den 
entsprechenden Wissenspartnern, dennoch können 
die neuesten Erkenntnisse ohne weitere Schwierigkei-
ten in den Leitfaden integriert werden. 

Die Akzeptanz für die Nutzung diverser persuasiver 
Instrumente ist innerhalb der Wiener Verwaltung sehr 
gut. Dies zeigt sich insbesondere an der Begrünung di-
verser öffentlicher Gebäude, welche über Forschungs-
projekte auf ihre tatsächlichen Auswirkungen hin unter-
sucht werden (z.B. MA 48, MA 31). Außerdem werden 
Fassadenbegrünungen in zahlreichen Forschungs-
projekten thematisiert, welche die Stadt Wien auch 
finanziell unterstützt. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse sol-
len die tatsächlichen Vorteile von Mauerwerksbegrü-
nungen herausgefunden werden, um so den Bauher-
ren die optimalste Umsetzung empfehlen zu können. 
Auf diese Weise können beide Seiten gewinnen: die 
Stadt Wien kann ihre politischen Ziele erreichen und 
der Bauherr sein Gebäude zum Wohle der Bewohner 
bestmöglich an die künftigen Hitzeentwicklungen an-
passen. Wien ist die einzige Referenzstadt, welche 
erfolgreich ihre öffentlichen Gebäude begrünt und im 
Zuge von Sanierungsmaßnahmen die Auflage hat, 
eine mögliche Begrünung zu überprüfen. Mittlerweile 
sind Fassadenbegrünungen sogar ganz oben in der 
Wohnungspolitik angekommen und die Zukunft wird 
zeigen, wie sich das auf den Wohnungsbau auswirken 

wird. Aber nicht nur Verwaltung und Politik scheinen die 
Vorteile von begrünten Fassaden zu sehen, auch die 
Bevölkerung nimmt dieses Thema positiv wahr. Dies 
wird an diversen Anfragen bei der MA 22 deutlich, wel-
che auch die Rettung von Fassadenbegrünungen be-
inhalten (z.B. WUK). Aber auch die positive Resonanz 
bei öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise 
den Greenwalks oder die Mund-zu-Mund-Propaganda 
wie bei dem PPP-Modell in der Ortliebgasse machen 
diese Wahrnehmung anschaulich. Hervorzuheben ist 
zudem, dass über das Klimasimulationsmodell EN-
VI-MET auch Bauträger von Fassadenbegrünungen 
überzeugt werden konnten. Zusammenfassend lässt 
sich konstatieren, dass die Akzeptanz sehr gut ist. Es 
bedarf zwar noch einiges an Öffentlichkeitsarbeit, da-
mit die Bevölkerung die Förderprogramme vermehrt 
nutzt und die Sinnhaftigkeit der Vorgaben akzeptiert, 
aber Wien ist hier schon sehr gut aufgestellt. Gerade 
vor dem Hintergrund, dass die Stadt Fassadenbegrü-
nungen erst seit 2009 aktiv voranbringt, ist ihr Erfolg 
beachtlich. 

Es zeigt aber auch, dass viel Zeit und Mühe nötig sind, 
um dieses Thema der Politik, Verwaltung und Bevölke-
rung nahezubringen. Dies wiederum bedarf eines sehr 
hohen Koordinierungsaufwandes, da das Netzwerk 
gepflegt und die diversen Maßnahmen mit vielen Part-
nern abgestimmt werden müssen. 

Dafür braucht es einen hohen Finanzmittel- und 

Tab. 15: 
 Bewertung „Finanzpolitische 
Instrumente“ | Wien
(Eigene Darstellung)

Persuasive 
Instrumente 

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Wien 3 3 1 1 4 3

Finanzielle
Instrumente

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontroll-
fähigkeit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Wien 4 3-4 2 2 4-5 3-4

Tab. 16:  
Bewertung „Persuasive Inst-
rumente“ | Wien
(Eigene Darstellung)
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Personaleinsatz, da die Forschungs- und Modellpro-
jekte erst einmal initiiert und die Kosten oft von der 
Stadt getragen werden. Die Effizienz ist dennoch ei-
gentlich positiv, da die Projekte erfolgreich laufen bzw. 
abgeschlossen werden konnten und so die politischen 
Ziele trotz der hohen Kosten gut erreicht werden kön-
nen. Auch die Kosten für die Pflege der begrünten 
öffentlichen Gebäude sind für die Stadt Wien ange-
messen und entsprechen ungefähr dem Aufwand für 
Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen 
(Parkflächen). Es bedarf zwar noch mehr umgesetzter 
Fassadenbegrünungen durch potenzielle Bauherren 
und Eigentümer, aber durch die erfolgreichen Begrü-
nungen und Forschungsprojekte sollten diese eher 
überzeugt werden können.

5.1.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Rechtliche Instrumente   
Das Amt für Stadtklimatologie bringt auf der Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und § 74 Abs. Nr. 1 LBO 
Fassadenbegrünungen bei Planungen in dichtbebau-
ten und thermisch belasteten Bereichen sowie in Ge-
werbegebieten regelmäßig ein. Eine abschließende 
Festsetzung erfolgt aber aufgrund von verwaltungs-
internen Abstimmungs- und Abwägungsprozessen 
selten oder diese werden abgeschwächt, wie es bei 
dem B-Plan Herdweg/ Lenzhalde (Eberhard-Ludwig-
Gymnasium) der Fall ist (vgl. Fußnote 110). Ferner-
hin werden festgesetzte Fassadenbegrünungen wie 
beispielsweise im B-Plan Cannstatt/ Reichenbach-
straße nicht ortsgebunden konkretisiert, wodurch ihre 
tatsächliche Umsetzung kaum bis gar nicht nachvoll-
zogen werden kann (vgl. Fußnote 110). Des Weiteren 
werden Pflanzgebote nur in Ausnahmefällen von der 
Naturschutzbehörde ausgesprochen, ansonsten kom-
men sie nicht zur Anwendung. Ähnliches gilt für die 

Sicherung bzw. den Erhalt von Luftschneisen in Rah-
menplänen. Somit erfolgt die administrative Umset-
zung von Fassadenbegrünungen nur mit einem sehr 
hohen verwaltungstechnischen Aufwand, da aufgrund 
der verwaltungsinternen Differenzen Fassadenbegrü-
nungen in der Regel nur durch intensive Gespräche 
und Überzeugung aller Verwaltungsbereiche (z.B. 
Hochbau) festgesetzt werden können. 

Außerdem ist ihre erfolgreiche Durchsetzung durch 
ihre nicht konsequente Einforderung während des 
Baugenehmigungsverfahrens nicht gewährleistet. 
Weitere Kontrollen (z.B. Vorortbegehungen) im Zuge 
der Bauprüfung können aufgrund mangelnder Sach-
expertise, Personal- und Zeitmangel sowie unzurei-
chenden finanziellen Mitteln nicht durchgeführt wer-
den. Hierdurch ist beispielsweise im Stuttgarter Osten 
nur ein Drittel der rechtlichen Auflagen realisiert wor-
den. Folglich lässt sich die Kontrollfähigkeit nur mit 
einem hohen Arbeitszeitbedarf und Personalaufwand 
beurteilen, welche die Stuttgarter Verwaltung aber der-
zeit nicht gewährleisten kann. 

Des Weiteren ist die Flexibilität der rechtlichen Mög-
lichkeiten nicht gegeben, da die vom Amt für Stadtkli-
matologie vorgeschlagenen Fassadenbegrünungen 
als Eingriffsausgleichsmaßnahme im Rahmen der 
Eingriffsregelung in der Regel nicht berücksichtigt wer-
den, sondern im Sinne der Naturschutzbehörde ein 
adäquater oder Vollausgleich vorgegeben wird. 

Eine Akzeptanz für die festgesetzten Fassadenbegrü-
nungen ist sowohl seitens der Stuttgarter Verwaltung 
als auch bei den direkten Adressaten kaum vorhan-
den. Zum einen bestehen verwaltungsinterne Diffe-
renzen um Mauerwerksbegrünungen, welche ihre 

rechtliche Festsetzung bzw. Durchsetzung nur schwer 
umsetzen lassen- auch bei öffentlichen Gebäuden wie 
dem Eberhard-Ludwig-Gymnasium oder der Entfer-
nung der Begrünung am Rathaus (vgl. Fußnote 110 
und 113). Das Amt für Stadtklimatologie bringt zwar 
Fassadenbegrünungen immer wieder bei Planungs-
prozessen mit ein, kann aber ihre Belange im Rahmen 
der Abwägung kaum durchsetzen und nutzt deshalb 
anderweitige Begrünungsmöglichkeiten. Fernerhin 
werden die Bauherren im Rahmen der Bauprüfung 
auch nicht über die Umsetzungsmöglichkeiten sowie 
die Vor- und Nachteile beraten bzw. erhalten Informati-
onen, sondern müssen aktiv auf das Gartenbauamt für 
weitere Auskünfte zugehen (Bringschuld) sowie diese 
Festsetzungen eigenständig realisieren und pflegen. 
Zum anderen empfinden die direkten Adressaten 
Fassadenbegrünungen als lästig und setzen diese 
entweder wie beim B-Plan Ca 265 nicht um oder pfle-
gen sie wie beim B-Plan Rücken/Zuffenhausen nicht 
richtig bzw. entfernen sie teilweise. Es ließ sich aber 
auch eine gewisse Resignation über den mangelnden 
Erfolg der rechtlichen Vorgaben feststellen (vgl. Ab-
schnitt 4.1.2/4.4.2/9.3.2). 

Finanzpolitische Instrumente  
Aufgrund fehlender Informationen von den zuständi-
gen Sachbearbeitern des Förderprogramms kann die 
administrative Umsetzung nur bedingt beurteilt wer-
den, also mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand. 
Dies lässt sich damit begründen, dass einerseits eine 

volle Stelle (aufgeteilt auf zwei 50 % Stellen) für das 
Förderprogramm geschaffen worden ist und ander-
seits noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden 
muss, damit mehr Fassadenbegrünungen gefördert 
werden als bis jetzt. 

Aufgrund der kurzen Dauer des Programms und der 
wenig geförderten Projekte wurden noch keine Kon-
trollen durchgeführt, weshalb ihre Kontrollfähigkeit 
nur insofern beurteilt werden kann, dass nach der 
Richtlinie auch Kontrollen über die Bauabnahme hi-
naus erfolgen sollen und bei Nichtachtung der Vor-
gaben die Fördersumme rückgefordert werden kann. 
Folglich ist die Kontrolle der umgesetzten Begrünun-
gen nur mit einem hohen Arbeitszeitbedarf möglich, da 
Terminabsprachen, Vorortbegehungen und gegebe-
nenfalls Rückforderungen viel Zeit benötigen werden. 
Stuttgart ist die einzige Referenzstadt, welche auch 
den langfristigen Erhalt der geförderten Begrünungen 
aktiv kontrollieren möchte. 

Da das vorherige Förderprogramm gemeinsam vom 
Amt für Stadtklimatologie und vom Stadtplanungsamt 
überarbeitet und neu verabschiedet worden ist, ist die 
Flexibilität mit sehr gut zu bewerten. Außerdem war 
das Amt für Stadtklimatologie aufgeschlossen für eine 
Förderung der Pflege - sei es über kostenlose Bera-
tungen oder monetäre Zuschüsse. Allerdings wird 
die Förderung von Fassadenbegrünungen kaum ge-
nutzt. Dies beruht möglicherweise auf den restriktiven 

Rechtliche
Instrumente 

Administrative 
Umsetzung Kontrollfähigkeit Flexibilität Akzeptanz

Stuttgart 4 4 5 4-5
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Vorgaben hinsichtlich ihrer Kontrolle. Auch innerhalb 
der Verwaltung gibt es Mitarbeiter, welche ein För-
derprogramm befürworten oder nicht. Somit lässt sich 
konstatieren, dass ihre Akzeptanz kaum gegeben ist. 
Hier bedarf es noch weiterer Öffentlichkeitsarbeit zur 
Bekanntmachung des Begrünungsprogramms und 
zur Aufklärung über die Vorteile und Pflege von be-
grünten Fassaden. 

Der Koordinierungsaufwand kann aufgrund fehlen-
der Informationen nicht beurteilt werden. Es lässt sich 
vermuten, dass ähnlich wie bei den anderen deut-
schen Referenzstädten die Begrünung von denkmal-
geschützten Gebäuden und straßenseitigen Fassa-
den mit weiteren Ämtern abgestimmt werden muss. 
Ähnliches gilt für ihre Effizienz, wo sich erahnen lässt, 
dass aufgrund der umfangreichen Kontrollen, kosten-
losen Beratungen und gezielte Ansprache von Eigen-
tümern ein sehr hoher Personaleinsatz zum Erreichen 
des Ausbaus von Fassadenbegrünungen notwendig 
ist (vgl. Abschnitt 4.2.2/9.4.2). 

Persuasive Instrumente   
Aufgrund fehlender Informationen der zuständigen 
Sachbearbeiter des Förderprogramms kann die ad-
ministrative Umsetzung nur bedingt, also mit einem 
sehr hohen Verwaltungsaufwand beurteilt werden. 
Dies lässt sich damit begründen, dass einerseits eine 
volle Stelle (aufgeteilt auf zwei 50 % Stellen) für das 
Förderprogramm geschaffen worden ist und anderseits 

noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, 
damit mehr Fassadenbegrünungen gefördert werden 
als bisher. Ferner können die kostenlosen Beratungen 
und gezielten Ansprachen von Eigentümern potenziell 
begrünbarer Gebäude den Verwaltungsaufwand spür-
bar erhöhen. 

Hinsichtlich ihrer Kontrollfähigkeit kann keine Aussa-
ge gemacht werden, außer dass die verantwortlichen 
Mitarbeiter ihr Begrünungsprogramm evaluieren müs-
sen. Aber wie dies genau umgesetzt wird und welche 
Arbeitszeit dafür angesetzt werden müsste, ist nicht 
bekannt. 

Eine Beurteilung der Flexibilität, des Koordinie-
rungsaufwandes und ihrer Effizienz kann aufgrund 
mangelnder Informationen nicht vorgenommen wer-
den. 

Allerdings lässt sich ihre Akzeptanz zumindest teilwei-
se erschließen. Seitens potenzieller Bauherren kann 
aufgrund fehlender Förderanträge vermutet werden, 
dass sowohl die Beratungen als auch ihre gezielte An-
sprache nur selten zum gewünschten Erfolg führen. 
Aber aus welchen Gründen wie beispielsweise ver-
mehrte Anfragen von Mietern, zu hoher Pflegeaufwand 
oder doch die strengen Kontrollen eine Begrünung 
nicht realisiert wird, ist nicht bekannt. Inwieweit schon 
potenzielle Eigentümer angesprochen worden sind, ist 
ebenfalls nicht bekannt. Die Stuttgarter Verwaltung ist 

diesem Thema aber nur bedingt zugänglich. Dies zeigt 
sich unter anderem darin, dass es keine begrünten öf-
fentliche Gebäude gibt, da dies nicht den Gestaltungs-
vorstellungen einzelner Fachbereiche und Architekten 
entspricht (vgl. Fußnote 191). Aber auch bei Sanie-
rungsvorhaben von öffentlichen Gebäuden werden 
die Anregungen des Amts für Stadtklimatologie nicht 
berücksichtigt. Möglicherweise beruht diese Haltung 
auf den Erfahrungen mit den relativ erfolglosen Begrü-
nungsversuchen in den Hafengebieten Wangen und 
Heidelfingen (vgl. Fußnote 190), die vor allem wegen 
des Pflegeaufwands nicht realisiert oder teilweise 
wieder entfernt worden sind. Allerdings waren zum 
damaligen Zeitpunkt die stadtklimatologischen Auswir-
kungen eher nicht bekannt, stattdessen wurden über-
wiegend gestalterische Aspekte verfolgt (vgl. Abschnitt 
4.3.2/9.5.2). 

5.1.3 München | Die Engagierte
Rechtliche Instrumente
Die Landeshauptstadt München setzt mittlerweile Fas-
sadenbegrünungen im Bereich der Angebotsplanung 
nur noch selten ein. Dies erfolgt allenfalls bei Gewer-
be- und Industriegebieten sowie sonstigen fensterlo-
sen Gebäuden. Im Einzelfall können Mauerwerks-
begrünungen bei Bauvorhaben in hochverdichteten 
und versiegelten Gebieten über vorhabensbezogene 
B-Pläne oder Sanierungskonzepte eingefordert wer-
den. Aber wie oft und konsequent dies durchgesetzt 

wird, ist nicht bekannt. Allerdings konnten die festge-
setzten Fassadenbegrünungen und ihre ökologischen 
Vorteile gegenüber den Bauherren argumentativ nicht 
überzeugend dargelegt werden, sodass Befreiungen 
gewährt wurden (vgl. Fußnote 115). Darüber hinaus 
können nach § 4 Abs. 2 Freiflächengestaltungssat-
zung Begrünungsmaßnahmen bei Bauprüfungen zu-
sätzlich eingefordert werden, wenn der B-Plan nicht 
Genaueres vorgibt. Dies wird von der Lokalbaukom-
mission aber nur bei Dach- und nicht bei Fassaden-
begrünungen konsequent eingefordert (vgl. Abschnitt 
4.3.3/ 9.5.3). Positiv ist aber, dass München als ein-
zige Referenzstadt Fassadenbegrünungen über ein 
Planzeichen zeichnerisch darstellen kann. Durch den 
seltenen Einsatz von Mauerwerksbegrünungen und 
ihre schwierige Durchsetzung gegenüber den Bau-
herren kann ihre administrative Umsetzung nur mit 
einem sehr hohen verwaltungstechnischen Aufwand 
beurteilt werden (vgl. Abschnitt 4.1.3/9.5.3). Zusätzlich 
muss bei Planungsprozessen das Hochbauamt von 
begrünten Fassaden überzeugt werden, da es tenden-
ziell diesem ablehnend gegenübersteht (vgl. Abschnitt 
4.3.3/9.5.3). 

Hinsichtlich der Kontrolle der festgesetzten Fassa-
denbegrünungen bleibt festzuhalten, dass die Untere 
Naturschutzbehörde im Zuge der Bauprüfung die Ein-
haltung der rechtlichen Vorgaben kontrolliert und nur 
in Ausnahmefällen eine Bauabnahme erfolgt. Weitere 
Kontrollen können wegen personeller Engpässe nicht 

Tab. 18: 
Bewertung „Finanzpolitische 
Instrumente“ | Stuttgart
(Eigene Darstellung)

Finanzielle
Instrumente

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Stuttgart 4 4 1 4 k.A. k.A.

Persuasive 
Instrumente 

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Stuttgart 4 k.A. k.A. 4 k.A. k.A.

Tab. 19:  
Bewertung „Persuasive In-
strumente“ | Stuttgart
(Eigene Darstellung)
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durchgeführt werden, daraus folgt, dass die Kontroll-
fähigkeit nur mit einem sehr hohen Arbeits- und Per-
sonalaufwand beurteilt werden kann. 

Außerdem lassen sich Fassadenbegrünungen kaum 
bis gar nicht mit anderen Rechtsmitteln wie Pflanzge-
boten oder der Eingriffsregelung einfordern, da sie ei-
nerseits nicht angewendet werden (Pflanzgebote) und 
anderseits nur eine untergeordnete Rolle (Eingriffsre-
gelung) spielen. Somit ist die Flexibilität von rechtli-
chen Vorgaben kaum bis gar nicht gegeben. 

Hinsichtlich ihrer Akzeptanz lässt sich konstatieren, 
dass die Verwaltung die ökologischen Vorteile von 
Fassadenbegrünungen im Vergleich zum Pflanzen 
eines Baums oder einer Dachbegrünung als gerin-
ger einschätzt und deshalb nur noch selten festsetzt. 
Die Begrünungsmaßnahmen kommen nur noch zur 
Anwendung, wenn zu wenig Platz für Baumanpflan-
zungen vorhanden oder die klimatische Belastung 
sehr hoch ist. Gegebenenfalls werden begrünte Fas-
saden im Zuge von vorhabenbezogenen B-Plänen 
vorgegeben. Allerdings sind dafür keine Beispiele be-
kannt. Fernerhin betrachten Teile der Verwaltung Mau-
erwerksbegrünungen kritisch und stellen sich gegen 
ihren Ausbau bzw. fordern die rechtlichen Vorgaben 
nicht ein. Daneben stellen auch viele Bauherren oder 
beauftragte Architekten häufig Befreiungsanträge, weil 
begrünte Fassaden nicht ihren gestalterischen Vorstel-
lungen entsprechen und ihnen der Pflegeaufwand zu 

hoch ist. Somit lässt sich feststellen, dass die Münch-
ner Verwaltung und die direkten Adressaten Fassa-
denbegrünungen kaum bis gar nicht akzeptieren. Viel-
mehr ließ sich sogar eine gewisse Resignation über 
den mangelnden Erfolg der rechtlichen Vorgaben fest-
stellen (vgl. Abschnitt 4.1.3/9.3.3).

Finanzpolitische Instrumente  
Mit einer 50 % -Stelle sollen alle anfallenden Tätig-
keiten für das Förderprogram neben anderen Ver-
pflichtungen (unter anderem dem Fotowettbewerb) 
bearbeitet werden. Gerade der Beratungsaufwand 
ist aber sehr hoch, sodass unter anderem die Über-
arbeitung der Richtlinie nicht so zügig voranschreitet 
wie gewünscht. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Beratungen zu Fassadenbegrünungen selten in einer 
Realisierung enden, da einerseits diverse Hemmnisse 
eine Umsetzung hindern und anderseits viele Anfra-
gen von Mietern stammen. Gerade die Überwindung 
von Hemmnissen und die Überzeugungsarbeit (vgl. 
Fußnote 142-144) erhöhen aber die administrative 
Umsetzung enorm. Fernerhin erschwert die Auflage, 
dass nur Gebäude vor 1967 gefördert werden dürfen, 
ihre Umsetzung. 

Aufgrund der geringen zeitlichen Ressourcen können 
die geförderten Begrünungen nur bei der Bauabnah-
me und über die Sichtung der eingereichten Rechnun-
gen kontrolliert werden. Terminabsprachen bei Innen-
hofbegrünungen erschweren ihre Kontrollfähigkeit 

zusätzlich und erhöhen somit den Arbeitszeitaufwand 
für die Überprüfung. 

Außerdem ist die Flexibilität des Förderprogramms 
gut, auch wenn die Stadt München prinzipiell eine För-
derung der Pflege von Mauerwerksbegrünungen nicht 
für umsetzbar hält (vgl. Fußnote 145). Aber die Richt-
linie kann nach Abstimmung mit diversen Abteilungen, 
dem Stadtrat, der Kämmerei und dem Finanzminister 
des Freistaates Bayern neu verabschiedet werden. 

Dieser notwendige Abstimmungsprozess kann aber 
auch hinderlich sein, wenn die Akzeptanz innerhalb 
der Verwaltung hierfür nicht mehr hoch ist. Gerade das 
Hochbauamt steht begrünten Fassaden aus gestalte-
rischen Aspekten skeptisch gegenüber, sodass stra-
ßenseitige Begrünungen in Trögen von ihr nicht bewil-
ligt und somit dieser Antrag nicht gefördert werden darf. 
Solche Schwierigkeiten hemmen die Interessierten bei 
der Begrünung ihrer Fassade, auch wenn das Denk-
mal- und Tiefbauamt prinzipiell aufgeschlossen hierfür 
wären. Deshalb sind im letzten Jahr nur fünf Anträge 
gestellt worden, wovon einer nicht gefördert, ein bis 
zwei bewilligt wurden und die restlichen sich noch in 
der Überprüfung befinden. Aus diesem Grunde kann 
die Akzeptanz nur als gering bewertet werden. 

Hinsichtlich des Koordinierungsaufwandes lässt 
sich festhalten, dass dieser hoch ist. Das beruht auf 
dem Umstand, dass diverse Abstimmungsprozesse 

mit verschiedenen Verwaltungsabteilungen bei stra-
ßenseitigen Fassadenbegrünungen gegebenenfalls 
mit der GreenCity e.V. oder mit verschiedenen Eigen-
tümern/ Mietparteien von Nöten sind. 

Da Fassadenbegrünungen nur in einem geringen Um-
fang gefördert werden und sich das Förderprogramm 
eher durch die Dach- und Innenhofbegrünungen trägt, 
kann die Effizienz für einen erfolgreichen Ausbau von 
Mauerwerksbegrünungen nur als gering beurteilt wer-
den. Gerade erfolglose Beratungen verringern ihre 
Effizienz, da sich der Personal-, Zeit- und Finanzmit-
teleinsatz nicht rentiert hat (vgl. Abschnitt 4.2.3/9.4.3).

Persuasive Instrumente   
Die administrative Umsetzung der zahlreichen Ak-
tionen und Fachveranstaltungen sowie kostenlosen 
Beratungen erhöhen den Verwaltungsaufwand, da 
sowohl ihre Erarbeitung und Organisation als auch 
ihre Umsetzung nur mit ausreichend personellen, 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen gewährleistet 
werden kann. Dies wird unter anderem daran deut-
lich, dass das die Umweltorganisation Green City e.V. 
mit insgesamt 70 Wochenstunden die Maßnahmen 
betreut, und Frau Leupold aufgrund ihrer zu geringen 
Stundenzahl den Fotowettbewerb gemeinsam mit ei-
ner Kollegin betreut. Gerade zu Beginn ihrer Tätigkei-
ten musste die Green City e.V. sich erstmal bei den 
Fachexperten (Immobilienwirtschaft, Architektur, Ge-
bäudebegrünung) sowie der gesamten Münchener 

Rechtliche
Instrumente 

Administrative 
Umsetzung Kontrollfähigkeit Flexibilität Akzeptanz

München 4 4 4-5 4-5

Tab. 20:  
Bewertung „Rechtliche Inst-
rumente“ | München 
(Eigene Darstellung)

Tab. 21:  B
ewertung „Finanzpolitische 
Instrumente“ | München
(Eigene Darstellung)

Finanzielle
Instrumente

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

München 4 4 2 4 4 4 
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Verwaltung und Politik etablieren und bekannt machen 
(vgl. Fußnote 207). Fernerhin entwickelt sie immer 
neue Ideen und hat neben Wien als einzige Referenz-
stadt einen Leitfaden erarbeitet, um die Bevölkerung 
über Fassadenbegrünungen aufzuklären. 

Die Green City e.V. muss in regelmäßigen Abständen 
anhand von festgelegten Kriterien ihr Förderprojekt 
evaluieren und mit dem Umweltreferat abstimmen. 
Der Bericht wird anschließend dem Stadtrat vorge-
legt, welcher über den Fortbestand des Projekts ent-
scheidet. Er muss besonders deutlich machen, dass 
es noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit nötig ist, damit 
mehr Gebäude als bisher begrünt werden können 
(vgl. Fußnote 207). Deshalb ist ihre Kontrollfähigkeit 
durch die Berichterstellung und die Abstimmungspro-
zesse als sehr zeitintensiv zu beurteilen. 

Da die Green City e.V. sich immer wieder Gedanken 
über neue Aktionen zur Bekanntmachung des För-
derprogramms durchführt und ebenfalls versucht, mit 
kreativer Aufklärungsarbeit die Vorbehalte gegenüber 
Fassadenbegrünungen zu reduzieren, ist die Flexibi-
lität der persuasiven Instrumente sehr gut. 

Hinsichtlich ihrer Akzeptanz lässt sich konstatieren, 
dass sie sowohl seitens der Verwaltung als auch bei 
potenziellen Bauherren nur als mäßig anzusehen ist. 
Zwar unterstützen Verwaltungsreferate wie das Um-
welt- und Gartenbaureferat die Arbeit der Green City 

e.V., aber andere Referate wollen nicht mit der Green 
City e.V. zusammenarbeiten (vgl. Fußnote 207). Eben-
falls sehen Referate wie der Hochbau Fassadenbegrü-
nungen nicht als ein geeignetes Gestaltungselement 
von Fassaden an. So gibt es bislang keine begrünten 
öffentlichen Gebäude oder Schulen bzw. ein Projekt 
ist vor kurzem gescheitert (vgl. Fußnote 208). Durch 
die kaum gewünschte Zusammenarbeit fokussiert 
sich die Green City e.V. auf den Privatbereich und ver-
sucht hier auch mit Baugenossenschaften und ande-
ren Immobilienverwaltungen in Kontakt zu kommen. 
Aber dies gestaltet sich bislang als schwierig und wird 
kaum angenommen. Bei erfolgreicher Kontaktaufnah-
me können sie oft nicht überzeugt werden, da ihnen 
valide Aussagen zu möglichen Heiz- und Kühlkosten 
- also ein konkreter Dämmwert der Pflanze - fehlen, 
welche ihren Pflegeaufwand und die -kosten rechtfer-
tigen würden. Bei der Bevölkerung werden die Aktio-
nen im Straßenraum aber sehr gut angenommen und 
die Anfragen an die Green City e.V. steigen. Allerdings 
ging es bei den Beratungsgesprächen hauptsäch-
lich um den Erhalt bzw. die Pflege von bestehenden 
Fassadenbegrünungen. Somit wurden noch nicht so 
viele Fassaden neu begrünt. Dieser Umstand wurde 
auch vom Stadtrat kritisiert. Dennoch zeigen die Zah-
len, dass nach circa zweijährigem Bestehen des För-
derprojekts das Thema besser von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Es bedarf aber noch weiterer 
bzw. kontinuierlicher Aufklärungs- und Öffentlichkeits-
arbeit, damit es nicht wieder in Vergessenheit gerät. 

Der Koordinierungsaufwand dieser vielfältigen Maß-
nahmen ist hoch, da sie mit verschiedenen Bereichen 
abgestimmt und durchgeführt werden müssen. Diese 
Zusammenarbeit läuft aber gut. 

Zwar werden die Aktionen der Green City e.V. und 
der Fotowettbewerb sehr gut angenommen, dennoch 
führen sie noch nicht zu Begrünungserfolgen. Somit 
ist ihre Effizienz nur mäßig, da trotz des hohen Per-
sonal- und Finanzmitteleinsatzes die politischen Zie-
le nur bedingt erreicht werden. Allerdings zeigen die 
positive Resonanz und vermehrte Anfragen, dass die 
Bevölkerung durch diese Bemühungen Fassaden-
begrünungen zunehmend wahrnimmt (vgl. Abschnitt 
4.3.3/9.5.3). 

5.1.4 Nürnberg | Die Debütantin
Rechtliche Instrumente   
Zwar sieht das Nürnberger Klimaanpassungskonzept 
die rechtliche Festsetzung von Fassadenbegrünun-
gen als eine konkrete Maßnahme vor, umgesetzt aber 
wird es bis auf den B-Plan Nr. 4477 „Am Tillypark” wohl 
bislang nicht. Ähnliches lässt sich für den § 4 der Stell-
platzS konstatieren, welcher aufgrund des Pflegeauf-
wands und möglicher Rattenplagen nur schwer durch-
gesetzt werden kann. Sinnvoll wären städtebauliche 
Verträge, bei denen nach Absprache mit dem Bauherrn 
Fassadenbegrünungen eingefordert und abgestimmt 
werden könnten. Umsetzungsbeispiele wie bei den 
B-Plänen sind allerdings nicht bekannt. Erschwerend 
kommen widersprüchliche Vorgaben der Verwaltung 
hinzu, wie es beispielsweise die gewünschte Durch-
grünung der Innenstadt zeigt, die durch Vorgaben zu 
bestimmten Pflanztrögen gehemmt wird (vgl. Fußnote 
118). Somit lässt sich die administrative Umsetzung 
nur mit einem hohen verwaltungstechnischen Aufwand 

durchführen bzw. ist aufgrund fehlendem Bewusstsein 
in der Verwaltung nicht umsetzbar. 

Hinsichtlich ihrer Kontrollfähigkeit und ihrer Flexibi-
lität können aufgrund fehlender Informationen keine 
valide Aussagen gemacht werden. 

Die Akzeptanz für Fassadenbegrünungen ist bislang 
sehr gering. Das beruht einerseits auf dem kaum 
vorhandenen Bewusstsein innerhalb der Nürnberger 
Verwaltung und auf der Tatsache, dass sich interes-
sierte Sachbearbeiter ausschließlich eigenständig 
um die nötigen Informationen bemühen müssen. So 
bleibt festzuhalten, dass das Nürnberger Umweltamt 
noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss, damit das 
Klimaanpassungskonzept zumindest im Bereich der 
Fassadenbegrünung erfolgreich umgesetzt werden 
kann84 und Fassadenbegrünungen als eine wichti-
ge Möglichkeit zur Minderung des Nutzungsdruckes 
wahrgenommen werden. Hier steht die Stadt Nürn-
berg noch ganz am Anfang (vgl. Fußnote 120). An-
derseits sehen Investoren und Gebäudeeigentümer 
von Mehrfamilienhäusern Fassadenbegrünungen als 
einen Unsicherheitsfaktor an, da zusätzliche Konflik-
te zwischen Mietparteien möglich sind und potenzielle 
Käufer sie nicht nachfragen oder eventuell entfernen. 
Letztlich sorgen der Pflegeaufwand und das Desinte-
resse der Bewohner dafür, dass Bauträger begrünte 
Fassaden nicht in ihrem Sortiment führen oder wieder 
herausgenommen haben. Fernerhin finden im Rah-
men der Baugenehmigung bislang keine Beratungen 
zu Fassadenbegrünungen statt, sondern erfolgen aus-
schließlich bei größeren Bauvorhaben. Wobei hier die 
relevanten Adressaten kaum erreicht werden, da in 
der Regel Architekten die Gespräche führen (vgl. Ab-
schnitt 4.1.4/9.3.4). 

Tab. 22: 
Bewertung „Persuasive Inst-
rumente“ | München 
(Eigene Darstellung)

Persuasive 
Instrumente 

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

München 4 4 1 3 4 4

84 Für andere vorgeschlagene Maßnahmen kann im Rah-
men dieser Arbeit keine qualifizierte Beurteilung erfol-
gen, da sie nicht Gegenstand dieser Untersuchung wa-
ren.
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Finanzpolitische Instrumente  
Bislang ist die administrative Umsetzung des För-
derprogramms zur Begrünung von Gebäuden in fest-
gesetzten Stadterneuerungsgebieten mit einem ho-
hen Aufwand verbunden, welcher allerdings nicht auf 
der starken Nachfrage beruht, sondern auf der dafür 
notwendigen Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntma-
chung des Förderprogramms. Die Öffentlichkeitsar-
beit wird in einer Arbeitsgruppe bestehend aus diver-
sen Verwaltungsbereichen wie der Stadterneuerung, 
dem Garten- und Bauamt erarbeitet, abgestimmt und 
durchgeführt. Diese Tätigkeiten erfolgen zusätzlich zu 
den anderen Verpflichtungen. 

Eine Kontrolle der geförderten Begrünungen erfolgt 
nur bei ihrer Bauabnahme. Aus personellen Gründen, 
schwierigen Zugänglichkeiten bei Innenhofbegrü-
nungen sowie einem hohen Verwaltungsaufwand bei 
Rückforderungen erfolgen, wie eigentlich gefordert, 
jährliche Kontrollen nicht. Außerdem möchte die Stadt 
Nürnberg nicht zu restriktiv mit den Vorgaben umge-
hen, um potenzielle Bauherren nicht zu verschrecken 
(vgl. Fußnote 148). Zudem ist die Kontrollfähigkeit 
nur mit einem hohen Arbeitszeitbedarf zu gewährleis-
ten. 

Dagegen ist die Flexibilität sehr gut, da schon mehr-
fach Förderprogramme erlassen worden sind, und das 
derzeitige Programm ebenfalls hinsichtlich der Förder-
höhe angepasst worden ist. 

Eine grundsätzliche Akzeptanz scheint seitens der 
verantwortlichen Verwaltungsbereiche vorhanden zu 
sein, zumindest sind sie bemüht, Begrünungsmaß-
nahmen innerhalb von Sanierungsgebieten voranzu-
bringen und erwähnen diese auch aktiv bei Beratungs-
gesprächen zu Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7 
EStG. Allerdings finden keine Beratungen für Umset-
zungsmöglichkeiten durch die Verwaltung statt. Sie 
verweist nur auf entsprechende Landschaftsplaner, 
die die Bauherren aber eigenständig auswählen müs-
sen (vgl. Fußnote 149-151). Trotz dieser Bemühungen 
sind noch keine Fassadenbegrünungen gefördert wor-
den, wodurch die Akzeptanz nur mit mäßig bewertet 
werden kann. 

Im Hinblick auf den Koordinierungsaufwand lässt 
sich feststellen, dass er aufgrund der Abstimmungs-
prozesse im Bereich der Öffentlichkeitarbeit als hoch 
einzustufen ist. Diese Tätigkeiten werden zusätzlich 
von den verantwortlichen Mitarbeitern bearbeitet. 

Trotz des scheinbar angemessenen Personal- und 
Finanzmitteleinsatzes ist die Effizienz im Bereich der 
Fassadenbegrünung als sehr gering zu beurteilen, da 
bislang noch keine Mauerwerksbegrünung gefördert 
worden ist und in dieser Hinsicht noch viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden muss. Das Förderpro-
gramm ist noch eine Vision, welche sich erst am Be-
ginn ihrer Umsetzung befindet (vgl. Abschnitt 4.2.4/ 
9.4.4).

Persuasive Instrumente   
Durch die Erarbeitung von öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsgruppe ist ihre 
administrative Umsetzung derzeit noch mit einem 
sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden, welcher 
zusätzlich zu anderen Verpflichtungen von den verant-
wortlichen Mitarbeiter bewältigt werden muss. Für das 
Modellprojekt „Vertikalbegrünung in Nürnberg” kann 
aufgrund notwendiger Wartungen, Messungen, Pflege 
der Pflanzen und Verfassen von Berichten ähnliches 
konstatiert werden, welches hauptsächlich vom Verein 
Grünclusiv in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger 
Umweltreferat betreut wird. 

Die Kontrollfähigkeit der begrünten Wandpanelen 
des Modellprojektes ist mit einem vertretbaren Arbeits-
zeitaufwand zu gewährleisten. Um belastbarere Er-
gebnisse zu generieren, wurde das Projekt um weitere 
zwei Jahre verlängert und ein Forschungsantrag für 
tiefergehende Messungen gestellt. Sollte der Antrag 
bewilligt werden, könnte allerdings der Arbeitsbedarf 
steigen. Inwiefern die öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen auf ihren Erfolg hin kontrolliert werden, ist 
nicht bekannt. 

Allerdings lässt sich ihre Flexibilität mit sehr gut beur-
teilen, da sie sehr gut an die Gegebenheiten angepasst 
werden können. Auch das Forschungsprojekt ist sehr 
flexibel, wie es der mögliche Wegfall eines Testsys-
tems zeigt. Die Verlängerung des Forschungsprojekts 

sowie das beantragte Forschungsvorhaben veran-
schaulichen auch seine Flexibilität. Aber durch die be-
nötigten Gelder sind Grünclusiv und die Stadt Nürn-
berg abhängig vom Wohlwollen ihrer Unterstützer, 
wodurch die Flexibilität wieder gemindert wird. 

Weitere Forschungsprojekte oder die Begrünung von 
öffentlichen Gebäuden gibt es nicht. Aufgrund zu ge-
ringer finanzieller Ressourcen können keine weiteren 
Projekte initiiert werden, obwohl die verantwortlichen 
Mitarbeiter ein Interesse daran haben. Ihnen ist be-
wusst, dass potenzielle Bauherren mit guten Beispie-
len samt Wissen über ihre Kosten und Funktionswei-
sen von Fassadenbegrünungen eher zu überzeugen 
sind. Begrünungen an öffentlichen Gebäuden sind bis-
lang aber wegen des erhöhten Pflegeaufwands, dem 
fehlendem Personal oder zusätzlichen Sicherheits-
vorkehrungen (vgl. Fußnote 210, 211) entweder noch 
nicht realisiert oder wieder entfernt worden. Aber auch 
die Interessen oder Vorbehalte der jeweiligen öffentli-
chen Betreiber, baukulturelle oder technische Gründen 
haben eine Begrünung der öffentlichen Gebäude er-
schwert. Ob geplante Begrünungen wie am Marktamt 
realisiert werden, ist auch fraglich (vgl. Fußnote 212). 
Da bislang kaum öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
durchgeführt worden sind, kann die Akzeptanz seitens 
potenzieller Bauherren in den Sanierungsgebieten 
nur über ihre Nachfrage nach Begrünungen im Zuge 
des INSEKs Altstadt Nürnbergs oder des Förderpro-
gramms als gering beurteilt werden (vgl. Abschnitt 
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4.2.4/4.4.4/9.4.4). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird 
die Akzeptanz als mäßig eingeschätzt. 

Der Koordinierungsaufwand ist sowohl für die Erar-
beitung, Abstimmung, Organisation und Umsetzung 
der öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen als auch für 
die Pflege und Wartung des Modellprojektes - beru-
hend auf den technischen Störungen und Pflanzaus-
fällen - der wandgebundenen Pflanzsysteme sehr 
hoch. 

Ihre Effizienz ist trotz des geringen Personal- und Fi-
nanzmitteleinsatzes aufgrund fehlender Umsetzungs-
beispiele sehr gering. Die Stadt Nürnberg ist sich aber 
sehr bewusst, dass sie hinsichtlich des Ausbaus von 
Fassaden- und auch von Dachbegrünungen noch 
sehr viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten 
muss und sich erst am Anfang der Entwicklung befin-
det (vgl. Abschnitt 4.3.4/9.5.4).

5.1.5 Hannover | Die Kommunikative
Rechtliche Instrumente    
Fassadenbegrünungen sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB oder § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO überwiegend bei 
geplanten Garagen und Carports (wie es der beschrie-
bene B-Plan für den Stadteil Ahlem vorsieht) oder bei 
Gewerbegebieten vorgesehen. Für Wohngebäude 
werden aufgrund diverser rechtlichen Vorgaben zur 
Gebäudeisolierung keine Mauerwerksbegrünungen 

vorgegeben. Dies erfolgt innerhalb der Angebotspla-
nung auch nur noch sehr selten. Ebenfalls kommen 
keine Gestaltungssatzungen oder Pflanzgebote zum 
Einsatz. Bei vorhabensbezogenen B-Plänen wäre das 
möglich, da nach gemeinsamer Abstimmung Fassa-
denbegrünungen in den Planungsprozess integriert 
werden können. Allerdings sind keine Beispiele be-
kannt. Deshalb kann die administrative Umsetzung 
von Fassadenbegrünungen nur als kaum umsetzbar 
beurteilt werden, da sie mittlerweile einfach kaum 
mehr von der Verwaltung angewendet wird. 

Des Weiteren ist die Kontrollfähigkeit nur mit einem 
sehr hohen Personalaufwand bis gar nicht gegeben. 
Dies beruht darauf, dass die Verwaltung die baurecht-
lichen Vorgaben nur im Baugenehmigungsantrag 
überprüft und aufgrund von Personalmangel keine 
weiteren Kontrollen durchführt. Somit kann der Bau-
herr die rechtlichen Vorgaben umsetzen oder auch 
nicht. Eine Ahndung bei Nichtumsetzung erfolgt nicht. 
Die Verwaltung ist sich dieses Vollzugsdefizits aber 
sehr wohl bewusst. 

Hinsichtlich der Flexibilität der nutzbaren, rechtlichen 
Möglichkeiten ist zu konstatieren, dass sie kaum bis 
gar nicht adaptierbar sind. Einerseits werden die vor-
handenen Möglichkeiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
oder § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO) kaum ausgeschöpft, 
anderseits spielen Mauerwerksbegrünungen inner-
halb der Eingriffsregelung als eine geringer wertige 

Maßnahme (geringe ökologische Auswirkungen) nur 
eine untergeordnete Rolle. Außerdem kommen auf 
dem Eingriffsort nur solche grünplanerischen Maßnah-
men zum Einsatz, welche der Bauherr auch umzuset-
zen bereit ist.

Eine Akzeptanz für begrünte Fassaden ist kaum bis 
gar nicht vorhanden, da zum einen die Mitarbeiter 
sie nur selten festsetzen, ihre Umsetzung eher nicht 
kontrollieren und auch nicht aktiv voranbringen. Zum 
anderen setzen die meisten Bauherren die rechtlichen 
Vorgaben zu Fassadenbegrünungen eher widerwillig 
oder gar nicht um, wie es unter anderem der B-Plan für 
den Stadtteil Ahlem gezeigt hat (vgl. Abschnitt 4.1.5/ 
4.4.5/9.3.5).

Finanzpolitische Instrumente  
Für die Betreuung des Förderprogramms sind extra 
zwei Mitarbeiter des BUNDs eingestellt worden, wel-
che sehr eng und konstruktiv mit dem Fachbereich 
für Stadtgrün und Umwelt zusammenarbeiten. Das 
Begrünungsprogramm hat bis Ende 2016 die Förde-
rung von Dach- und Fassadenbegrünungen für das 
gesamte Stadtgebiet ermöglicht, welches im März 
2017 in überarbeiteter Form verlängert worden ist. 
Die administrative Umsetzung ist gut verlaufen und 
durch die regelmäßigen Treffen mit einem etwas er-
höhten Verwaltungsaufwand verbunden gewesen. 
Einzig Abstimmungsprobleme mit dem Tiefbauamt 
haben den Verwaltungsaufwand für straßenseitige 

Fassadenbegrünungen erhöht. Ähnliches gilt für Bera-
tungen zur Pflege von Mauerwerksbegrünungen. 

Die Kontrollfähigkeit kann mit einem vertretbaren 
bis hohem Arbeitszeitbedarf beurteilt werden, da eine 
Kontrolle ausschließlich über die Überprüfung der ein-
gereichten Rechnungen und eine Vorortbegehung er-
folgt. Weitere Kontrollen sind allerdings nicht möglich. 
Zudem sollen die Kontrollen nicht zu restriktiv sein, 
damit möglichst viele Begrünungen gefördert werden 
können. Aber später könnten über die angebotenen 
Stadtspaziergänge geförderte Begrünungen auch 
später noch kontrolliert werden. So wird Arbeitszeit 
eingespart, da die Öffentlichkeitsarbeit mit einer Über-
prüfung verbunden werden kann. Allerdings ist frag-
lich, wie dies über das Förderprogramm hinaus ge-
währleistet werden kann, wenn der BUND nicht mehr 
dafür verantwortlich ist. 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen ist das Förder-
programm mehrfach, wie auch die neue Fassung, an-
gepasst worden, weshalb seine Flexibilität mit sehr 
gut bewertet werden kann. 

Seine Akzeptanz ist aber mit mäßig zu beurteilen, da 
zwar der Zuspruch in der Verwaltung und der Politik für 
den Ausbau von Gebäudebegrünungen im Grundsatz 
vorhanden ist, bei der Bevölkerung aber die Resonanz 
trotz gezielter Öffentlichkeitsarbeit für Fassadenbegrü-
nungen nicht so hoch ist. Dies beruht einerseits darauf, 
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dass viele Interessenbekundungen von Mietern stam-
men und der Pflegeaufwand für Mauerwerksbegrü-
nungen den Ausbau hemmt. Dazu kommt es auch vor, 
dass nach erfolgten Beratungen die Fassaden ohne 
eine Antragsstellung vom Eigentümer begrünt wurden. 

Der Koordinierungsaufwand ist gering, da die sehr 
gut angenommene Dachbegrünung das Förderpro-
gramm trägt und seine Existenz rechtfertigt. Bei einer 
ausschließlichen Förderung von Fassadenbegrünun-
gen wäre der Aufwand nicht angemessen. Würde das 
Förderprogramm weiter fortgeführt, wird das Thema 
Fassadenbegrünung zwar weiter bestehen, aber nicht 
explizit betont werden. 

Da Mauerwerksbegrünungen aufgrund ihrer geringen 
Resonanz für das Förderprogramm eher ein Neben-
thema sind und für die Sachbearbeiter keinen hohen 
Arbeitszeiteinsatz verursacht, wird die Effizienz mit 
einem mittleren Finanzmittel- und Personaleinsatz 
eingestuft. Vermehrte Interessenbekundungen mit 
einhergehenden Beratungen, Vorortbegehungen und 
Konzepterstellungen können diesen aber erhöhen, 
falls es nicht zum erfolgreichen Abschluss kommen 
sollte (vgl. Abschnitt 4.2.5/9.4.5).

Inwiefern sich die Anpassungen des neuen Förderpro-
gramms auf die zu bewertenden Aspekte auswirken 
werden, kann die vorliegende Arbeit nicht mehr beur-
teilen.

Persuasive Instrumente   
Die administrative Umsetzung der diversen Aktivitä-
ten erfolgt mit einem angemessenen Verwaltungsauf-
wand, da nur Maßnahmen durchgeführt werden, wel-
che die politischen Ziele mit einem verhältnismäßigen 
Aufwand und den angesetzten 30 Wochenstunden 
erreichen lassen. So ist wegen des hohen Aufwands 
der Fotowettbewerb nur einmal durchgeführt worden. 
Die Organisation und Durchführung der ausgewählten 
Maßnahmen sind aber arbeits- und zeitintensiv, was 
wegen der dann erreichten Zielsetzungen durchaus 
angemessen ist. Insbesondere die jährlich stattfinden-
den Vortragsreihen werden gut angenommen. 

Allerdings lässt sich aufgrund fehlender Evaluationen 
bzw. Kontrollen nicht nachvollziehen, ob Skeptiker von 
begrünten Fassaden überzeugt werden konnten. Die 
Erkenntnisse beruhen nur auf den gemachten Erfah-
rungen. Somit lässt sich ihre Kontrollfähigkeit mit ei-
nem vertretbaren Arbeitszeitbedarf beurteilen. 

Ihre Flexibilität kann als sehr gut angesehen werden, 
da die Möglichkeit besteht, Aktivitäten der entspre-
chenden Nachfrage anzupassen.

Zwar werden Aktivitäten des BUNDs wie die Vertei-
lung von selbstgezogenen Samen, von Vortragsrei-
hen und Führungen gut angenommen, aber oft han-
delt es sich hierbei lediglich um Interessierte, welche 
sich bereits mit dem Thema Fassadenbegrünung 

auseinandergesetzt haben. Skeptiker scheinen bis-
lang wenig erreicht worden zu sein. Bei ihnen herrscht 
häufig die Meinung vor, dass Fassadenbegrünungen 
zwar grundsätzlich recht hübsch seien, aber nicht am 
eigenen Gebäude. Möglich ist aber auch, dass eine 
Umsetzung von Fassadenbegrünungen nicht so kos-
tenintensiv ist, dass sich eine Förderung und der damit 
verbundene Aufwand für den Eigentümer überhaupt 
rentieren würde. Auffällig war aber, dass nach Pres-
semitteilungen - insbesondere in der Zeitschrift Wohn-
art - Anfragen beim BUND zunahmen. Die Verwaltung 
von Hannover ist mit den Aktivitäten teilweise sehr 
zufrieden, sodass beispielsweise die Vortragsreihen 
bei einer Fortführung des Programms weitergeführt 
werden sollen. Allerdings ist sie selbst bei der Begrü-
nung öffentlicher Gebäude nicht mehr aktiv. Dies be-
ruht auf dem Umstand, dass das Begrünungspotenzial 
von stadteigenen Gebäuden in den 1980ziger Jahren 
überprüft und auch entsprechend begrünt worden sind. 
Heutzutage sieht der Fachbereich Umwelt und Stadt-
grün die städtischen Bauherren bei Sanierungs- und 
Neubauvorhaben in der Selbstverpflichtung und bringt 
das Thema nicht aktiv bei den Planungen mit ein. Der 
Schwerpunkt liegt hier auch eher bei der Umsetzung 
von Dachbegrünungen. Somit ist die Akzeptanz als 
mäßig einzustufen, da trotz positiver Resonanz bis-
lang nur wenige Fassaden neu begrünt worden sind. 

Zwar erfordert die Organisation und Durchführung ei-
nen gewissen Koordinierungsaufwand, allerdings 

werden nur solche Maßnahmen durchgeführt, welche 
mit einem angemessen Aufwand durchgeführt werden 
können. So hält sich ihr Koordinationsaufwand auch 
im Rahmen. 

Ihre Effizienz ist als mäßig anzusehen, auch wenn 
nur ein mittlerer Finanz- und Personaleinsatz von Nö-
ten ist. Aber die politischen Ziele, wie den vermehrten 
Ausbau von Fassadenbegrünungen, werden nicht er-
reicht. Anders verhält es sich mit Dachbegrünungen, 
welche stark nachgefragt werden (vgl. Abschnitt 4.3.5/ 
9.5.5).

5.1.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Rechtliche Instrumente   
Generell werden Fassadenbegrünungen nach dem 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt. Die landespla-
nerischen Vorgaben (§ 9 Abs. 1 und § 74 Abs. 1 Nr. 
1 LBO) kommen nur selten zur Anwendung. Darü-
ber hinaus können die bauleitplanerischen Vorgaben 
über das Pflanzgebot nach § 178 BauGB im Rahmen 
der Baugenehmigung konkretisiert und gegenüber 
dem Bauherrn durchgesetzt werden. Hierüber gibt es 
aber unterschiedliche Ansichten. Wie oft dies prak-
tiziert wird, ist nicht bekannt (vgl. Fußnote 125). Mit 
den rechtlichen Vorgaben werden vor allem gestalte-
rische Ziele verfolgt, um große fensterlose Gebäude 
in Gewerbegebieten zu verdecken. Einzig der B-Plan 
„Schlachthof Viehhof” gibt Mauerwerksbegrünungen 
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als eine alternative Bepflanzung vor, da die Altlas-
tenproblematik und gestalterischen Ziele weitere 
Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen kaum 
ermöglichen. Ansonsten werden Fassadenbegrünun-
gen kaum rechtlich vorgegeben, da sie selten und 
dann auch nicht besonders gut umgesetzt werden. 
Zusätzlich werden Befreiungsanträge gewährt, wenn 
begrünte Fassaden sich nicht nachhaltig in der Ein-
griffsbilanzierung niederschlagen. Somit lässt sich ihre 
administrative Umsetzung nur mit kaum oder gar 
nicht umsetzbar beurteilen. 

Ähnliches lässt sich für ihre Kontrollfähigkeit kon-
statieren. Es finden aufgrund zu geringer Personal-
ressourcen (zwei Mitarbeiter mit einer 50 bzw. 70 % 
Stelle) nur Kontrollen bei der Bauabnahme statt. Aus-
nahmen bilden „prominente“ Projekte, an denen etwa 
der tägliche Arbeitsweg vorbeiführt und bei denen 
deshalb Unregelmäßigkeiten zügig gehandelt werden 
können. Somit ist eine Kontrolle der rechtlichen Vorga-
ben kaum möglich. 

Auch die Flexibilität von rechtlichen Möglichkeiten 
ist kaum gegeben, da einerseits wegen eher kleiner 
Planvorhaben eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung nicht notwendig ist und anderseits Fassadenbe-
grünungen wegen ihrer niedrigen Bewertung nur eine 
untergeordnete Rolle spielen.

Die Karlsruher Verwaltung ist sich als einzige der 

betrachteten Referenzstädte darüber im Klaren, dass 
solange die Grundvoraussetzungen für erfolgreiche 
Fassadenbegrünungen nicht eingehalten werden, 
eine rechtliche Durchsetzung nicht ratsam ist. Des-
halb verfolgen sie ihre Realisierung auch bewusst 
nicht immer konsequent. Dies beruht zudem auf ihren 
langjährigen Erfahrungen mit schlecht umgesetzten 
Gebäudebegrünungen. Die direkten Adressaten emp-
finden die rechtlichen Auflagen eher als hinderlich, da 
eine erfolgreiche Begrünung aufgrund von Denkmal-
schutzauflagen, Materialität  oder Wärmedämmsyste-
men erschwert wird. Mit solchen Argumenten werden 
die Begrünungsziele beim Schlachthofareal Viehhof 
ebenfalls unterlaufen. Nur ein Gebäude ist in dem Are-
al begrünt worden. Somit lässt sich feststellen, dass 
die Akzeptanz für Fassadenbegrünungen sehr gering 
bzw. nicht vorhanden ist (vgl. Abschnitt 4.1.6/ 4.4.6/ 
9.3.6). 

Finanzpolitische Instrumente  
Aufgrund der derzeitigen schwachen Nachfrage von 
Förderungsmöglichkeiten innerhalb von Sanierungs-
gebieten ist der Aufwand für ihre administrative Um-
setzung angemessen. Außerdem ist mit den Jahren 
der Aufgabenbereich der Sachbearbeiterin erweitert 
worden.85 

Eine Kontrolle der geförderten Begrünungen erfolgt 
bei der Bauabnahme. Hierbei wird konsequent auf 
die Umsetzung der bewilligten Begrünungshilfen 

geachtet. Weitere Überprüfungen finden nicht statt. 
Die Sachbearbeiterin kommt aber relativ viel in Karls-
ruhe herum, sodass sie sich die geförderten Begrü-
nungen ansehen kann. Dies dient aber ausschließlich 
dafür, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Somit ist die 
Kontrollfähigkeit mit einem vertretbaren bis hohen 
Arbeitszeit gegeben. 

Hinsichtlich der Flexibilität kann konstatiert werden, 
dass zwar Anpassungen erfolgen können, aber bis-
lang kaum durchgeführt worden sind. 

Da die Nachfrage mittlerweile nachgelassen hat und 
Projekte wie in der Körnerstraße gescheitert sind, kann 
die Akzeptanz als gering betrachtet werden. Grund 
hierfür ist insbesondere der erhöhte Pflegeaufwand, 
durch den interessierte Bauherren oft eine Umsetzung 
scheuen. Innerhalb der Verwaltung werden Fassaden-
begrünungen nur favorisiert, wenn der Eigentümer ge-
willt ist, seine Fassade sachgemäß zu begrünen und 
zu pflegen. Fernerhin verweist die Verwaltung bei Be-
ratungen, wenn der Bauherr an begrünten Fassaden 
interessiert ist, auf das Gartenbauamt und fördert das 
Programm kontinuierlich seit 1982. Weitere Öffentlich-
keitsmaßnahmen außer der Auslage von Flyern gibt 
es aber nicht. 

Der Koordinierungsaufwand ist wegen der schwin-
denden Nachfrage derzeit angemessen. Dies än-
dert sich aber, sobald zu den Beratungen und 

Vorortbegehungen eine kostenlose Skizze erstellt 
oder die Fassadenbegrünung doch nicht realisiert wor-
den ist. 

Obwohl kein hoher Finanz- oder Personalmittelein-
satz erforderlich ist, fällt die Effizienz gering aus, da 
die politischen Ziele zum Ausbau der Fassadenbegrü-
nungen nicht erreicht werden. Zum Teil werden auch 
geförderte Begrünungen wie beispielsweise im Stadt-
teil Durlach wieder entfernt (vgl. Abschnitt 4.2.6/4.4.6/ 
9.4.6).

Persuasive Instrumente   
Die administrative Umsetzung von Maßnahmen wie 
die kostenlosen Beratungen, der Hinterhofwettbewerb 
und andere Aktivitäten erfolgen mit einem angemes-
senen Verwaltungsaufwand. Dies beruht aber auf der 
derzeit eher geringen Nachfrage nach dem Förderpro-
gramm. Der Aufwand kann sich allerdings erhöhen, 
wenn zusätzlich zu den Vorortbegehungen noch eine 
Konzeptskizze erstellt wird und die Begrünung dann 
doch nicht erfolgt. Ähnliches lässt sich über den Hin-
terhofwettbewerb konstatieren. 

Da die Aktivitäten nicht evaluiert werden und die Er-
kenntnisse auf den gemachten Erfahrungen beruhen, 
lässt sich ihre Kontrollfähigkeit mit einem vertretba-
ren Arbeitszeitbedarf gewährleisten. 

Ihre Flexibilität ist sehr gut. So wird derzeit über eine 
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Anpassung des Hinterhofwettbewerbs diskutiert.

Allerdings ist seitens potenzieller Bauherren und Ei-
gentümer sowie der Stadt Karlsruhe die Akzeptanz 
für Fassadenbegrünungen als gering anzusehen. Ei-
nerseits werden sie kaum nachgefragt oder die Anfra-
gen stammen von Interessierten. Skeptiker werden mit 
den Aktivitäten eher nicht angesprochen. Gerade die 
Beratungen und Wettbewerbe werden in letzter Zeit 
nicht mehr nachgefragt; auch nicht nach Pressemittei-
lungen. Anders verhält es sich mit der Offenen Pforte 
und bei Vorträgen zu Begrünungsmöglichkeiten in Sa-
nierungsgebieten, wo die Resonanz zwar gut ist, aber 
trotzdem keine neuen Begrünungsvorhaben nach sich 
ziehen. Ausschlaggebend für die geringe Resonanz 
kann der erhöhte Pflegeaufwand sein. Des Weiteren 
fördert die Karlsruher Verwaltung zwar Fassadenbe-
grünungen und verweist bei entsprechenden Anfragen 
an das verantwortliche Gartenbauamt, setzt sie aber 
bei ihren öffentlichen Gebäuden nicht um. Das liegt 
wahrscheinlich daran, dass die verantwortliche Mitar-
beiterin nicht direkt für die Umsetzung verantwortlich 
ist und sich deshalb nicht aktiv bei Planungsvorhaben 
einbringt. Aber durch fehlende gelungene Beispiele 
werden die Bauherren/Eigentümer nicht motiviert, ihre 
Gebäude zu begrünen.

Der Koordinierungsaufwand ist angemessen, da die 
Aktivitäten vor allem von der verantwortlichen Mitarbei-
terin erledigt werden, die dies mittlerweile zusätzlich 

zu ihren anderen Verpflichtungen bearbeitet. 

Somit kann die Effizienz mäßig beurteilt werden, da 
die anfallenden Tätigkeiten mit einem mittleren Fi-
nanzmittel- und Personalaufwand erledigt werden 
können, auch wenn die politischen Ziele eher nicht er-
reicht werden (vgl. Abschnitt 4.3.6/9.5.6).

5.1.7 Zusammenfassung
Fassadenbegrünungen werden allenfalls nach § 9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB als Gestaltungsmittel von fens-
terlosen Fassaden in Gewerbe- und Industriegebieten 
rechtlich vorgegeben. Selten gibt es Vorgaben in ther-
misch belasteten und hochversiegelten Wohn- oder 
Kerngebieten, da die Vorgaben zur Gebäudeisolie-
rung sowie zu fensterreichen Flächen ihre Begrünung 
erschweren. Pflanzgebote, Landesbauordnungen 
(Stuttgart, Karlsruhe, Hannover) oder Gestaltungssat-
zungen (München, Nürnberg) werden wenig oder nur 
in Ausnahmefällen angewendet. Aber wie die voran-
gegangenen Ausführungen veranschaulicht haben, 
lassen sich rechtlich festgesetzte Fassadenbegrü-
nungen kaum erfolgreich umsetzen bzw. gegenüber 
dem Bauherren durchsetzen. Allerdings sind die recht-
lichen Restriktionen, wie die beim Pflanzgebot (§ 178 
BauGB), nur bedingt für ihre mangelnde Durchführung 
verantwortlich.86 Vielmehr beruht es auf den kaum 
vorhandenen Umsetzungs- bzw. Durchsetzungswillen 
seitens der Verwaltung und ihren internen Differenzen 

sowie dem fehlenden Begrünungswillen und ihren 
langfristigen Erhalt durch die Architekten und Bauher-
ren. Wurden begrünte Fassaden festgesetzt, mussten 
teilweise aufgrund von fehlenden ökologischen Argu-
menten Befreiungsanträge gewährt werden. Einzig 
die Wiener Verwaltung zeigt Einigkeit und versucht 
Fassadenbegrünungen auch über rechtliche Vorga-
ben voranzubringen. Wohingegen die Stadt Karlsruhe 
von rechtlich festgesetzten Fassadenbegrünungen 
vielmehr abrät, da nach den gemachten Erfahrun-
gen eine erfolgreiche Realisierung nicht erzwungen 
werden kann und deshalb eher für schlechte Umset-
zungen sorgt. Erschwerend kommt hinzu, dass im Be-
reich der Angebotsplanungen aufgrund von fehlenden, 
konkreten Adressaten und ortsgebundenen Vorgaben 
sowie unzureichenden Kontrollen rechtliche Festset-
zungen schwer durchsetzbar sind. Wohingegen bei 
städtebaulichen Verträgen und vorhabensbezogenen 
B-Plänen mit dem Bauherren Fassadenbegrünungen 
abgestimmt und auch durchgesetzt werden könnten. 
Dies wird zumindest bei den untersuchten Referenz-
städten bislang eher nicht gemacht - jedenfalls waren 
keine Beispiele bekannt. Allerdings fehlt in der Verwal-
tung oftmals die Sachexpertise, um die Adressaten 
über Umsetzungsmöglichkeiten sowie ihre positiven 
und negativen Auswirkungen aufzuklären. Fernerhin 
ist der Einsatz von Fassadenbegrünungen als eine 
Ausgleichsmaßnahme schwierig, da sie einerseits auf-
grund ihrer geringen ökologischen Auswirkungen nur 
als eine geringer wertige Ersatzmaßnahme bewertet 
werden kann. Anderseits werden aufgrund bestehen-
der Vollzugsdefizite auf den Eingriffsort externe Aus-
gleichsmaßnahmen vorgezogen. Allerdings besteht 
bei externen Ausgleichsflächen die Gefahr, dass sie 
doch beplant werden und somit nicht langfristig gesi-
chert sind. Es stellt sich die Frage, ob ein schlechter 

Ausgleich nicht doch besser für das Stadtklima ist als 
es ein externer Ausgleich vermag (vgl. Anhang 9.3.2) 
Eine andere Möglichkeit wäre, bei Bauvorhaben Fas-
sadenbegrünungen als eine Ersatzmaßnahme für 
nicht wieder anpflanzbare Bäume vorzugeben, wie 
es aber bisher nur in der Wiener Verwaltung diskutiert 
wird. Die nachfolgende Tabelle fasst die Bewertung 
der rechtlichen Instrumente für alle Referenzstädte 
zusammen.

Hinsichtlich der finanziellen Förderprogramme lässt 
sich konstatieren, dass sie nur bedingt den Ausbau 
von Fassadenbegrünungen voranbringen. Dies liegt 
insbesondere an der geringen Nachfrage seitens 

Tab. 31:  
Bewertung „Persuasive Inst-
rumente“ | Karlsruhe 
(Eigene Darstellung)

Persuasive 
Instrumente 

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontroll- fä-
higkeit Flexibilität Akzeptanz

K o o r d i n i e - 
r u n g s a u f - 
wand

Effizienz

Karlsruhe 3-4 2 1 4 3 3
86 Näheres siehe Abschnitt 3.1.1

Rechtliche
Instrumente 

Administrative 
Umsetzung Kontrollfähigkeit Flexibilität Akzeptanz

Wien k.A. k.A. 5 2

Stuttgart 4 4 5 4-5

München 4 4 4-5 4-5

Nürnberg 4-5 k.A. k.A. 4-5

Hannover 4-5 4-5 4-5 4-5

Karlsruhe 4-5 4-5 4-5 5

Tab. 32:  
Bewertung „Rechtliche Instru-
mente“ | Zusammenfassung 
(Eigene Darstellung)



Bewertung

136 137

potenzieller Bauherren/ Eigentümer. Hinzu kommt, 
dass sowohl viele Interessenbekundungen von Mietern 
stammen als auch erfolgte Beratungen aufgrund des 
Pflegeaufwands nicht zum erfolgreichen Abschluss 
führen. In Karlsruhe werden teilweise geförderte Be-
grünungen wieder rückgebaut. Die Hauptstadt Wien 
bietet als einzige Referenzstadt mehrere Förderpro-
gramme an, welche zwar nachgefragt werden, aber 
wohl wegen der umfangreichen Auflagen noch nicht zu 
vielen Neubegrünungen geführt haben. Bislang schei-
nen Fassadenbegrünungen nur erfolgreich zu funktio-
nieren, wenn der Eigentümer ein Interesse bekundet 
und sie entsprechend pflegt. Allein Wien klärt als einzi-
ge Referenzstadt die Verantwortlichkeit für die Pflege 
der Mauerwerksbegrünung. Für die Verwaltungen ist 
die Umsetzung der Förderprogramme mit einem ho-
hen Personal-, Verwaltungs- und Koordinationsauf-
wand verbunden, welcher überwiegend auf den um-
fangreichen Beratungen (Wien, Stuttgart, München, 
Hannover, Karlsruhe) und der Öffentlichkeitsarbeit 
(Nürnberg, Wien, München, Hannover) beruht. Zum 
Teil müssen diese Aufgaben zusätzlich zu den regulä-
ren Verpflichtungen übernommen werden (Karlsruhe, 
München, Wien, Nürnberg). Am effizientesten gelingt 
es scheinbar Hannover, aber dies basiert auf der erfolg-
reich verlaufenden Dachbegrünung und dass die Fas-
sadenbegrünung eher nebenher läuft. Ähnlich verläuft 
es aktuell auch in Karlsruhe, wobei das vor allem auf 
der mittlerweile schwachen Nachfrage beruht. Bis auf 
das Förderprogramm des Garbenbauamts der Stadt 
Wien werden Fassadenbegrünungen gemeinsam mit 
anderen Begrünungsmaßnahmen (Dach- und Innen-
hofbegrünung) gefördert. Eine Anpassung der Förder-
richtlinien ist generell möglich. Wohingegen sich aber 
die Kontrolle der geförderten Begrünungen aus diver-
sen Gründen schwierig gestaltet. In der Regel erfolgt 

sie über die Bauabnahme, über die Überprüfung der 
eingereichten Rechnungen und die anschließende 
Auszahlung der bewilligten Fördersumme. Dabei ist 
aber zu berücksichtigen, dass eine zu restriktive Aus-
legung auch das Potenzial hat, Bauherren von einer 
Begrünung abzuhalten. Zusätzlich bleibt festzuhalten, 
dass bis auf die Städte Wien und Hannover nur Be-
standsgebäude (München, Stuttgart) - teilweise auch 
ausschließlich in ausgewiesenen Stadtsanierungs-
gebieten wie in Nürnberg, Wien (Wohnfonds Wien, 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung) und Karlsruhe - 
finanziell unterstützt werden. Eine Förderung von Pfle-
gemaßnahmen wird aber wegen diverser Hemmnisse 
(z.B. knappe finanzielle und personelle Ressourcen, 
Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes) als 
kaum umsetzbar angesehen. Des Weiteren wird bei 
den nationalen Referenzstädten eine indirekte Förde-
rung von Fassadenbegrünungen als nicht umsetzbar 
angesehen, da diverse Unklarheiten bezüglich Was-
seraufnahmekapazitäten von einzelnen Pflanzenarten 
und Berechnungsmöglichkeiten bestehen. Gesplitte-
te Abwassergebühren gibt es in Wien in dieser Form 
auch nicht.87 Die nachfolgende Tabelle fasst die Be-
wertung der finanzpoltischen Instrumente für alle Re-
ferenzstädte zusammen.

Wie die vorangegangenen Ausführungen zu den per-
suasiven Instrumenten dargelegt haben, gibt es vie-
le Möglichkeiten, um die Bevölkerung für Fassadenbe-
grünungen zu sensibilisieren. 
Insbesondere die Städte Wien, München und Hanno-
ver bemühen sich über ihre Öffentlichkeitsarbeit, die 
Bevölkerung für Fassadenbegrünungen zu begeis-
tern. Die Stadt Nürnberg befindet sich derzeit noch in 
der Abstimmung über geeignete Maßnahmen. Hier-
durch ist der Verwaltungs- und Koordinationsaufwand 

recht hoch. Nur bei der Stadt Hannover hält er sich 
in Grenzen, da sie nur Aktivitäten durchführen, welche 
die Erreichung der politischen Ziele am ehesten ge-
währleisten. Gleiches gilt aufgrund der nachgelasse-
nen Nachfrage auch für die Stadt Karlsruhe. Da die 
Stadt Wien ihre vielfältigen Maßnahmen von vielen 
Partnern ihres Netzwerkes durchführen lässt, ist der 
Verwaltungsaufwand geringer und der Koordinations-
aufwand durch die Abstimmungsprozesse etwas hö-
her. Eine flexible Anpassung ist in der Regel immer 
möglich. Dennoch sind die politischen Ziele nicht im-
mer mit einem angemessenen Finanzmittel- und Per-
sonaleinsatz erreichbar. Am effizientesten ist trotz des 
recht hohen Personal- und Finanzmittelansatzes die 

Stadt Wien, weil sie mit ihrer kontinuierlichen Öffent-
lichkeitsarbeit, den Forschungsprojekten, der Begrü-
nung von öffentlichen Gebäuden sowie mit stringen-
ten Argumenten vermehrt Bewohner und Eigentümer 
erreicht. In Deutschland gelingt es nur München nach 
zweijähriger Zusammenarbeit mit der Green City e.V., 
die Bevölkerung vermehrt für begrünte Fassaden zu 
begeistern - allerdings passiert dies nicht innerhalb 
der Verwaltung. Generell können die Aktivitäten der 
Referenzstädte in Deutschland die Bewohner und 
Mitarbeiter anderer Verwaltungsbereiche nur bedingt 
erreichen und so werden Fassaden trotz der positiven 
Resonanz kaum begrünt, selbst öffentliche Gebäude. 
Gründe hierfür könnten der hohe Pflegeaufwand, zu 

87 Es ist aber möglich über das Baurecht die Bauherren 
zu einer Versickerung des Regenwassers zu verpflich-
ten und nicht an das Abwassersystem anzuschließen, 
insofern die vorhandene Bodenstruktur in der Lage ist, 
das Regenwasser aufzunehmen. Zur Verbesserung des 
natürlichen Regenwassermanagements werden in den 
neuen B-Plänen zudem regelmäßig Dachbegrünungen 
und die damit verbundene Errichtung von Flachdä-
chern festgesetzt. Ausnahme bilden stadtgestalterische 
Schutzzonen, wo Flachdächer nicht in das Stadtbild 
passen (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016).

Finanzielle
Instrumente

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Wien 4 3-4 2 2 4-5 3-4

Stuttgart 4 4 1 4 k.A. k.A.

München 4 4 2 4 4 4 

Nürnberg 4 4 1 3 4 4-5

Hannover 2-3 3-4 1 3 1 3

Karlsruhe 3 4 2 4 3-4 4-5

Tab. 33:  
Bewertung „Finanzpolitische 
Instrumente“ | Zusammen-
fassung

(Eigene Darstellung)

Abb. 61: 
Beispiele für Materialien | persuasive Instrumente 
(Eigene Aufnahme vom 30.12.2016)
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hohe Kosten bei wandgebundenen und mit Rankhilfen 
unterstützten Begrünungen oder zu geringe Kosten 
bei bodengebundenen Begrünungen sein. Nur Wien 
und Stuttgart sehen die Pflegekosten für die Begrü-
nungen als angemessen an, insbesondere in hitzebel-
asteten Quartieren. Aber möglicherweise werden über 
die Aktivitäten auch nur die Personen erreicht, welche 
prinzipiell aufgeschlossen begrünter Fassaden sind. 
Die nachfolgende Tabelle fasst die Bewertung der per-
suasiven Instrumente für alle Referenzstädte zusam-
men.

5.2 Diskussion der Bewertungsergebnisse und 
 Beantwortung der Fragestellung
„Obwohl es [in Deutschland] keine Wüsten gibt, stecken fast alle den Kopf in den Sand. Wahrscheinlich ziehen wir 

ihn erst wieder raus, wenn er nass wird [bzw. überhitzt ist].” 
(Harald Lesch (2017): Lesch Kosmos - Wettlauf gegen die Flut. Sendung vom 17.01.2017)

Zunächst lässt sich feststellen, dass die Stadtplanung 
mit Hilfe ihres Instrumentenmixes insofern kaum Ein-
fluss auf das Bauwesen nimmt, dass mit Hilfe von 
Fassadenbegrünungen aktiv ein Beitrag zum Gesund-
heitsvorsorge der vorhandenen Bewohner geleistet 
wird. So lässt sich hinsichtlich der eingangsgestellten 
Fragestellung

Welche Instrumente nutzen Städte, um den Aus-
bau von Fassadenbegrünungen voranzutreiben 
bzw. die Akzeptanz für begrünte Fassaden bei den 
Bauherren, Architekten und Investoren zu stei-
gern? Wie werden diese umgesetzt und hinsicht-
lich ihres Erfolges evaluiert?

konstatieren, dass alle sechs untersuchten Referenz-
städte die möglichen Instrumente zum Ausbau von 
Fassadenbegrünungen nutzen - allerdings mit unter-
schiedlicher Vehemenz und Erfolg. Fernerhin können 
die von CHILLA beschriebenen Umsetzungsprobleme 
bestätigt werden. Somit sind sie nach wie vor von Re-
levanz.88

Insbesondere die rechtlichen Instrumente werden 
nur unzureichend genutzt und gegenüber den Bau-
herren durchgesetzt. Dabei ist gerade der Vorteil von 
festgesetzten Fassadenbegrünungen, dass mit Hil-
fe dessen gezielte Maßnahmen zur Durchgrünung 
von hitzebelasteten und stark versiegelten Bereichen 
erfolgreich durchgesetzt werden können.89 Hierbei 

können aber vor allem gesundheitliche Aspekte ver-
folgt werden und somit dem Schutz der vorhandenen 
Bevölkerung dienen. Vor allem wenn Nutzungsinter-
essen eine öffentliche Grünfläche oder Baumanpflan-
zungen nicht ermöglichen, sind Fassadenbegrünun-
gen eine effiziente Möglichkeit zur Senkung 

• der Hitzebelastung im Gebäude und in seiner 
direkten Umgebung (und das ist wohl effekti-
ver als Dachbegrünungen), 

• des Schallpegels in Innenhöfen sowie 

• der Luftverschmutzung. 
Neben diesen physiologischen Vorteilen kommen 
noch positive psychische Auswirkungen hinzu, da das 
Grün in der Regel als schön empfunden wird. Somit 
können Mauerwerksbegrünungen in hochverdichteten 
und hitzebelasteten Gebieten einen wichtigen Beitrag 
zur Gesundheitsvorsorge leisten, welcher noch um 
positive ökologische Aspekte erweitert wird. Bislang 
werden Mauerwerksbegrünungen mit dieser Begrün-
dung aber kaum bis gar nicht um- bzw. durchgesetzt. 
Dies kann einerseits am fehlenden Wissen über die-
ses Thema oder an mangelndem Bewusstsein liegen. 
Anderseits fehlt möglicherweise in der Verwaltung der 
Wille, die Bauherren über die rechtlichen Festsetzun-
gen von Fassadenbegrünungen aufzuklären und de-
klariert dies ausschließlich als Bringschuld der jewei-
ligen Bauherren. Zwar kann diese Ansicht aufgrund 
des hohen Arbeitsumfangs mit zu wenig Zeit basieren 
und ist auch verständlich. Dennoch können mit so 

88 Die Umsetzungsprobleme nach CHILLA wurden im 
Rahmen dieser Arbeit nur kurz skizziert, für ausführli-
chere Darstellung wird auf CHILLA 2004: 57-65, 73-84 
verwiesen.

89 Eine ähnliche Erkenntnis haben auch das BFE/ENER-
GIE TRIALOG SCHWEIZ 2009: 5ff., 48.

Tab. 33:  
Bewertung „Persuasive In-
strumente“ | Zusammenfas-
sung 

(Eigene Darstellung)

Persuasive 
Instrumente 

Administra- 
tive Umset-
zung

Kontrollfähig-
keit Flexibilität Akzeptanz

Koordinie- 
rungsauf- 
wand

Effizienz

Wien 3 3 1 1 4 3

Stuttgart 4 k.A. k.A. 4 k.A. k.A.

München 4 4 1 3 4 4

Nürnberg 4 2 1 3 4 4

Hannover 3 2 1 3 3 3

Karlsruhe 3-4 2 1 4 3 3
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einer Einstellung die Festsetzungen kaum erfolgreich 
durchgesetzt werden, da derzeit noch ein hoher Auf-
klärungsbedarf besteht. Ebenfalls sind die Verwaltun-
gen sich des bestehenden Vollzugsdefizits durch die 
kaum erfolgten Kontrollen bzw. genehmigten Befrei-
ungen bewusst. Hier ist die Frage berechtigt, wieso 
überhaupt noch Fassadenbegrünungen rechtlich vor-
gegeben werden. Im Zuge der Eingriffsbilanzierung 
stellt sich die Frage, ob ein schlechter Ausgleich auf 
dem Eingriffsgrundstück nicht doch besser als externe 
und möglicherweise nicht langfristig gesicherte Aus-
gleichsmöglichkeiten für das Stadtklima ist.

Die Untersuchung hat zudem gezeigt, dass trotz des 
politischen Willens, Fassadenbegrünungen über fi-
nanzpolitische und persuasive Instrumente vor-
anzubringen, innerhalb der Verwaltung Divergenzen 
bestehen, wodurch Mauerwerksbegrünungen kaum 
vorangebracht werden. So konterkariert beispielswei-
se das Hochbauamt Bestrebungen, öffentliche Gebäu-
de zu begrünen, da das Grün nicht ihren Gestaltungs-
vorstellungen von Fassaden entspricht. Aber auch 
Architekten vertreten diese Ansicht und stehen der Be-
grünung meistens skeptisch gegenüber. Mit solchen 
Betrachtungsweisen können die Bauherren natürlich 
nicht von Fassadenbegrünungen überzeugt werden, 
da sie einfach nicht die notwendigen Informationen 
erhalten und durch negative Pressemitteilungen eher 
in ihren Bedenken gegenüber Fassadenbegrünungen 
verstärkt haben, die mittlerweile seit Jahrzehnten be-
stehen. Da bis auf die Stadt Wien keine öffentlichen 
Gebäude aktiv neu begrünt werden, kann den Bauher-
ren bzw. den Eigentümern der Nutzen nicht vermittelt 
werden. Zudem bleibt die Frage offen, weshalb man 
sein Gebäude zum Wohle der Allgemeinheit bzw. des-
sen Bewohnern begrünen soll, wenn die Stadt selbst 

nicht mit gutem Beispiel vorangeht. Erschwerend 
kommt hinzu, dass in der Regel Begrünungsmaßnah-
men - die Ausnahme bilden die Städte Wien und Han-
nover - nur an Bestandsgebäuden finanziell gefördert 
werden. Dies ist kaum nachvollziehbar; insbesondere 
wenn über Nachverdichtungen Neubauten durch die 
zusätzliche Versiegelung für das vermehrte Entstehen 
von Hitzeinseln verantwortlich sind oder so bereits 
vorhandene Belastungen noch verstärken. Da über 
rechtliche Instrumente kaum Maßnahmen durchge-
setzt werden, scheint es wenig sinnvoll, nur Bestands-
gebäude zu fördern. Fernerhin können Förderpro-
gramme und persuasive Maßnahmen bei Finanznot 
oder mangelnder Akzeptanz auslaufen und nicht mehr 
verlängert werden. Sie sind somit vom politischen 
Willen der Stadtregierung abhängig. Aber auch die 
verantwortlichen Sachbearbeiter müssen gewillt sein, 
Fassadenbegrünungen voranzubringen und mit über-
zeugenden Argumenten sowohl innerhalb der Verwal-
tung als auch gegenüber potenziellen Bauherren und 
Eigentümern mögliche Vorbehalte zu mindern. 

Bedenken lassen sich aber am ehesten mit nachvoll-
ziehbaren und belegbaren Argumenten sowie gelun-
genen Praxisbeispielen reduzieren, welche bereits 
über Forschungsprojekte und Modellvorhaben gewon-
nen worden sind. Besonders vor dem Hintergrund, 
dass Vorurteile gegenüber Fassadenbegrünungen 
schon sehr lange bestehen, müssen sie sehr überzeu-
gend sein. Diese Wissensaneignung muss nicht nur 
den bau- und planungsrelevanten Akteure bewusst 
sein, sondern auch im Interesse der Verwaltung und 
Stadtpolitik liegen. Vorreiter hierbei ist Wien, das sich 
sehr umfassend mit Fassadenbegrünungen auseinan-
dersetzt, wie es die zahlreichen Forschungsvorhaben 
(z.B. Brandverhalten, Kühl- und Wärmeleistung) und 

-projekte zeigen. Mit Hilfe dieses Wissens kann die 
Stadt potenzielle Bauherren von den positiven klima-
tologischen und lärmmindernden Auswirkungen über-
zeugen. Prinzipiell scheint in Wien schon ein ganz 
anderes Umweltbewusstsein als in Deutschland vor-
zuherrschen, welches sich nicht nur in dem seit 1998 
bestehenden Programm Ökokauf Wien (vgl. Abschnitt 
9.5.1, Fußnote 183) widerspiegelt, sondern auch in der 
Tatsache, dass die Bevölkerung ein ureigenes Interes-
se am Erhalt von bestehenden Fassadenbegrünun-
gen hat. Zwar versuchen die anderen Referenzstädte, 
auch Fassadenbegrünungen voranzubringen, aber 
dies erfolgt eher auf Initiative von einzelnen Fachbe-
reichen und stößt in den Verwaltungen teilweise noch 
auf Widerstand. Insbesondere interne Diskrepanzen 
hindern den erfolgreichen Ausbau von Mauerwerksbe-
grünungen, da so kaum öffentliche Gebäude begrünt 
und Forschungsprojekte initiiert werden können. Vor 
allem die Begrünung zahlreicher öffentlicher Gebäude 
wie Schulen und Ämter veranschaulichen der Bevöl-
kerung die Umsetzungsmöglichkeiten von begrünten 
Fassaden und zeigen anhand von Daten und gerin-
gen Pflanzausfällen, wie die Begrünung erfolgreich 
funktionieren kann. Hierbei ist Wien im Vergleich zu 
den anderen Referenzstädten einzigartig und kann 
deshalb im Gegensatz zu den anderen Städten sol-
che Projekte als Referenz  nutzen. Somit fehlen den 
Städten wichtige Argumente, um Vorbehalte seitens 
der Bauherren zu mindern. Einzig die Stadt Nürnberg 
versucht mit ihrem Modellprojekt „Vertikalbegrünung in 
Nürnberg” neue Begrünungsmöglichkeiten zu testen. 
Dies läuft aber aus diversen Gründen nicht ganz so 
wie gewünscht. Wobei aber erwähnt werden muss, 
dass diese Schwierigkeiten nicht der Verwaltung an-
zulasten sind, sondern eher den beteiligten Unter-
nehmen, die aus Kostengründen nur bedingt an einer 

Verbesserung ihrer Systeme interessiert sind. Ansons-
ten bestehen bei den deutschen Referenzstädten noch 
starke Vorbehalte gegenüber Vertikalbegrünungen. 
Diese sind teilweise auch berechtigt, insbesondere 
hinsichtlich ihrer tatsächlichen Energiebilanz und des 
Ressourcenverbrauchs. Ein Forschungsprojekt, wel-
ches genau den Kosten-Nutzen analysieren würde, 
wäre, wie von Nürnberg (vgl. Abschnitt 4.4.4, Fußno-
te 77) angeregt, wünschenswert. Allerdings lässt sich 
bemängeln, dass die Referenzstädte nicht bemüht 
sind, über Modellprojekte neue gestalterische Ansätze 
für bodengebundene Fassadenbegrünungen zu ent-
wickeln und diese vermehrt umzusetzen. Es scheint 
sich - bis auf Wien sowie bedingt auch Nürnberg und 
München - eine gewisse Resignation innerhalb der 
Stadtverwaltungen entwickelt zu haben, da die politi-
schen Ziele zum Ausbau von Fassadenbegrünungen 
kaum erreicht werden konnten. Möglicherweise haben 
auch die unzureichenden personellen und zeitlichen 
Ressourcen sowie interne Differenzen und negative 
Erfahrungen bei umgesetzten Fassadenbegrünungen 
die Begeisterung sinken lassen. 

Aber um die Bevölkerung, Architekten und potenziel-
le Bauherren von begrünten Fassaden zu überzeu-
gen und für ihre Umsetzung zu motivieren, bedarf es 
einen hohen Personal- und Zeitaufwand seitens der 
Verwaltung. Aber nicht nur personelle und zeitliche 
Ressourcen sind relevant, sondern auch das Engage-
ment der Mitarbeiter dieses Thema voranbringen zu 
wollen. Hier ist die Stadt Wien hervorzuheben, welche 
über einen engagierten Mitarbeiter es schafft sowohl 
die Bevölkerung als auch die Verwaltung und Politik 
von Fassadenbegrünungen mit Hilfe von validen Fak-
ten und Argumenten zu überzeugen. Aber dies beruht 
auch auf den Umstand, dass in Wien ein ganz anderes 
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Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels 
besteht, welcher in ihrer Stadt schon heute zu ver-
mehrten Hitzeperioden führt. Sie sehen neben den 
ökologischen Vorteilen von Fassadenbegrünungen 
auch ihre positiven, gesundheitlichen Auswirkungen. 
Gerade die Aufklärungsarbeit muss kontinuierlich er-
folgen, damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät 
und die Vorbehalte mit guten Umsetzungsbeispielen 
und anschaulichen Argumenten gemindert werden. 
Hierfür müssten aber noch mehr Forschungs- und 
Modellprojekte durch die Städte initiiert werden, die 
vor allem die Kosteneinsparungen durch Fassadenbe-
grünungen im gesamten Gebäudezyklus (Sanierung 
der Fassade), bei den Heiz- und Kühlkosten sowie 
bei der Regenwasserbewirtschaftung thematisieren. 
Ihre Finanzierung kann sowohl über die Stadt als 
auch durch andere Fördermittelgeber (Staat, Stiftun-
gen, Universitäten, Unternehmen) erfolgen. Hier ist 
wieder die Hauptstadt Wien hervorzuheben, welche 
nicht nur über städtische Gelder ihre Projekte fördert, 
sondern auch staatliche Fördermittel und Kooperatio-
nen gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen 
akquirieren konnte. Argumente wie fehlende finan-
zielle Mittel für die Pflege der begrünten öffentlichen 
Gebäude zählen also nur bedingt, da bei einer gut 
funktionierenden Begrünung wie dem MA 48 sogar 
Vertikalbegrünungen nicht mehr als die Pflege einer 
öffentlichen Grünanlage kosten. Allerdings sollte be-
dacht werden, dass eine Fassadenbegrünung den 
Erholungs- und Freizeitwert einer Parkanlage nicht 
ersetzen kann. Sollten aber Nutzungsinteressen eine 
öffentliche Grünfläche oder Baumanpflanzungen nicht 
ermöglichen bzw. sollte das Gebiet thermisch stark 
belastet sein, können Fassadenbegrünungen einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten. 
Gerade der gesundheitlichen Vorteile ist sich die Stadt 

Wien bewusst und versucht so, die Bevölkerung und 
potenzielle Bauherren für eine Begrünung zu über-
zeugen. Ein gut gedämmtes Gebäude kann zwar die 
Energieversorgung eines Gebäudes reduzieren, aber 
andere Auswirkungen hat die Maßnahme nicht. Das 
heißt natürlich nicht, dass die Gebäude nicht gedämmt 
werden sollten, aber das „wie“ ist entscheidend. Fas-
sadenbegrünungen können hierbei einen wertvollen 
Betrag leisten und die Dämmdicke reduzieren oder 
die Anschaffung von Klimaanlagen unnötig machen. 
Solche Themen werden allerdings in planungs- und 
baubezogenen Studiengängen kaum bis gar nicht be-
handelt, sodass noch viel Aufklärungsbedarf besteht. 
Allein Wien bietet über die MA 22 Lehrtätigkeiten und 
Vorträge an, bei denen Fassadenbegrünungen thema-
tisiert werden. Generell sollten aber auch nicht die von 
SCHLÖßER beschriebenen emotional-ästhetischer 
Faktoren unterschätzt werden. Dies bedeutet, dass 
eine gestalterisch ansprechende Fassadenbegrünung 
nicht nur das persönliche Wohlbefinden steigert, son-
dern auch für ihre Akzeptanz förderlich ist.

Auch, wenn sich die voran gegangenen Ausführungen 
recht kritisch mit den untersuchten Referenzstädten 
auseinandergesetzt haben, muss ihnen zugutege-
halten werden, dass sie zu den wenigen Städten in 
Deutschland gehören, die sich mit Fassadenbegrü-
nungen auseinandersetzen und versuchen sie voran-
zubringen. Sonst scheinen begrünte Fassaden eher 
selten als eine Klimaanpassungsmaßnahme verstan-
den zu werden. 
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6. Handlungsempfehlungen
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Fassadenbegrünungen ein hohes Schadenspotenzial bei einer nicht 
sachgemäßen Anbringung und Pflege haben. Sie sind nicht „schnell, billig [und] einfach“ (CHILLA 2004: 61) 
zu realisieren und langfristig zu erhalten. Dieser Umstand wurde oftmals bei den Planungen von Bau-
herren nicht oder nur unzureichend bedacht - mit den einhergehenden negativen Folgen. Aus diesem 
Grunde werden Fassadenbegrünungen heute sowohl innerhalb der kommunalen Verwaltungen als bei 
der Bevölkerung und bei Architekten etc. mit großen Vorbehalten hinsichtlich der Fassadenschäden und 
technischen Umsetzungsmöglichkeiten betrachtet. Aber auch andere Gestaltungsvorstellungen von Fas-
saden lassen die Begrünung oftmals scheitern, obwohl es mittlerweile diverse Gestaltungsmöglichkeiten 
mitsamt ansprechenden Fassadenkombinationen gibt. Dabei können Fassadenbegrünungen insbeson-
dere in thermisch, lärm- und lufthygienisch belasteten sowie hochversiegelten Bereichen einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bewohner leisten, da sie durch ihren geringen Bodenverbrauch 
nicht mit anderen Nutzungsinteressen konkurrieren. Ziel sollte es also sein nicht nur Begrünungswillige 
zu motivieren, sondern auch Skeptiker zu überzeugen bzw. ihre Vorurteile zu mindern.
Die vorangegangene Analyse hat aber gezeigt, dass 
stadtplanerische Instrumente Fassadenbegrünungen 
nur dann erfolgreich voranbringen können, wenn die 
Kommunen ein gemeinsames Interesse daran haben. 
Es reicht nicht aus, dass einzelne Verwaltungsberei-
che die Begrünung voranbringen möchten, da bei den 
Planungsprozessen diverse Interessen involviert sind 
und abgestimmt werden müssen. So stellt sich die 
Frage:

• Wie eine gemeinsame Zusammenarbeit aller 
planungs- und baurelevanten Verwaltungs-
bereiche forciert und in Planungsprozessen 
integriert werden kann? 

• Wer diese Überzeugungsarbeit übernimmt 
und wie die Verantwortlichkeiten/Ressourcen 
verteilt werden?

• Wie sollte es kommuniziert werden, damit alle 
für so eine Thematik aufgeschlossen werden?

Abgeleitet von den Erfahrungen der Green City e.V. und 
des BUNDs sollten vor allem interne Sachbearbeiter 

Fassadenbegrünungen thematisieren. Allerdings 
funktioniert dies nur, wenn zumindest ein Mitarbeiter 
sich für Fassadenbegrünungen begeistert und seine 
Kollegen anzustecken vermag. Aber wie dieses Be-
wusstsein entstehen kann, kann die vorliegende Arbeit 
nicht klären, da es ein gesamtgesellschaftlicher Ent-
wicklungsprozess ist. Dieser muss neben einer konse-
quenten Umsetzung von Klima- und Umweltschutzzie-
len auch den Mut haben, neue noch eher unentdeckte 
Wege zu gehen, die das Risiko in sich tragen, auch 
mal in einer Sackgasse enden. Ähnliches gilt auch für 
die Überzeugungsarbeit von Architekten und Planern, 
welche sich eher von Fachexperten mit gleich genutz-
ten Sprachterminologien beeinflussen lassen. Ent-
scheidend ist aber, dass alle Akteure zugänglich und 
aufgeschlossen für die Argumente der jeweiligen an-
deren Seite sind und nicht von vorneherein ablehnen. 
Ziel sollte es sein, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Sollte aber innerhalb der Kommune Interesse für 
Fassadenbegrünungen vorhanden sein, bedarf es 
belegbarer und nachvollziehbarer Argumente zur 

Überzeugung, die sowohl die Vorbehalte mindern 
als auch Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Die im 
Rahmen dieser Arbeit aufgezeigten Modellprojekte, in-
teressanten Gestaltungsbeispiele und Forschungser-
gebnisse können in dieser Hinsicht unterstützend sein. 
Da aber regelmäßig neue Erkenntnisse zu Fassaden-
begrünungen veröffentlicht und neue Bauvorhaben 
initiiert werden, sind eine fortlaufende Auseinanderset-
zung und ihr Transfer vonnöten. Einschlägige Seiten 
wie der FFB, die Stiftung „Grüne Stadt“, der BOKU, 
TU Darmstadt und anderen Forschungseinrichtungen 
sowie Veröffentlichungen zu Gebäudebegrünungen 
sind hierfür hilfreich. Fernerhin sollten internationa-
le Modellprojekte, welche wissenschaftlich begleitet 
werden, hinsichtlich ihres Entwicklungsverlaufes be-
obachtet werden; hierbei bietet sich Wien an, da die 
Stadt einerseits diverse Vorhaben initiiert hat sowie 
die Sprachbarriere gering und die Kontaktaufnahme 
einfach ist.90 

Diese Argumente sollten anschaulich in Form eines 
Leitfadens zusammengefasst werden, welcher allen 
Interessierten zur Verfügung gestellt werden kann. Da 
unsachgemäß ausgeführte Fassadenbegrünungen 
nicht zu dem gewünschten Begrünungserfolg führen, 
sondern im Gegenteil mögliche Vorbehalte stärken, 
sollten die Informationen umfassend sein und erläu-
tert werden. Hierfür hat die Hauptstadt Wien mit der 
Überarbeitung ihres derzeitigen Leitfadens und der 
Erstellung einer Planungshilfe eine sehr gute Grund-
lage geschaffen, die nur entsprechend der nationalen 
Gegebenheiten verändert werden muss. Es bedarf 
hierbei lediglich Anpassungen bei 

• den planerischen Grundlagen   
hinsichtlich ihrer Bestandsaufnahme 
(z.B. potenzielle Wärmeinseln), Art der 

Begrünungsformen (Auswahl der Pflanzen 
entsprechend der klimatologischen Gege-
benheiten, Bodenbeschaffenheit und Fassa-
dentypen), behördliche Anforderungen und 
Förderungsmöglichkeiten sowie bei

• den Best-Practise Beispielen. 
Die Einleitung, die allgemeinen Informationen zu bota-
nischen und technischen Grundlagen sowie die Syste-
matik der Fassadenbegrünung können übernommen 
werden, da sie einerseits die Vor- und Nachteile sowie 
die Umsetzungsmöglichkeiten und die Eigenschaften 
von Begrünungsformen sehr gut veranschaulichen. 
Dieser Leitfaden soll in erster Linie dazu dienen, Fach-
planer, Mitarbeiter in der Verwaltung, Architekten, an-
dere Experten sowie Interessierte zu informieren und 
letzten Endes mit validen Aussagen zu überzeugen 
sowie helfen, eine geeignete Begrünungsform finden 
zu können. Wegen des hohen Schadenspotenzials 
sollten Fassadenbegrünungen nur mit einem umfas-
sendem Wissen realisiert werden, genau wie das, 
das man sich bei einem Hausbau/-kauf oder Autokauf 
aneignen würde - nur dass es hier primär um die Be-
dürfnisse der Pflanzen geht, welche bei einer erfolg-
reichen Begrünung das Wohl und die Gesundheit des 
Eigentümers positiv beeinflussen. 

Im Nachfolgenden sollen Empfehlungen für die An-
passung und Erarbeitung der planerischen Grundla-
gen und den Best-Practise Beispielen ausgesprochen 
werden. Zusätzlich werden sie einerseits um Argu-
mentationshilfen ergänzt, um die Vollzugsdefizite im 
rechtlichen Bereich zu mindern. Anderseits werden 
Fördermöglichkeiten und potenzielle Synergieeffekte 
kurz skizziert.

Die Planerischen Grundlagen stellen mit der 

90 Die Kontaktaufnahme hat in Wien mit allen zitierten 
Ansprechpartnern reibungslos geklappt, und sie waren 
sehr engagiert bei der Beantwortung meiner Fragen.„In
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Bestandaufnahme, den behördlichen Anforderungen 
und Fördermöglichkeiten die Entscheidungsgrundlage 
für eine geeignete Begrünungsform dar. Bevor hierauf 
eingegangen wird, soll erwähnt werden, dass begrün-
te Gebäude insbesondere in thermisch belasteten 
und hochverdichteten Stadtgebieten am effizientes-
ten zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt können 
und aufgrund ihrer geringen Flächeninanspruchnah-
me wirksam gegenüber Lärm-, Schadstoff- und Hit-
zebelastungen sind. Möglicherweise haben soziale 
Problemstellungen wie niedrige Sanierungsraten oder 
Leerstandsquoten die Aufenthaltsqualität im Quartier 
gesenkt und diese kann über Begrünungen im Zuge 
von Sanierungsmaßnahmen (wie bei der Embelgas-
se in Wien) wieder erhöht werden. Deshalb sollte die 
Kommune den Ausbau von Fassadenbegrünungen 
gerade auf  solche Quartiere konzentrieren und mit ih-
ren Möglichkeiten fördern. Hierauf sollte sich auch die 
Bestandsaufnahme fokussieren und die Stadtquartiere 
entsprechend ihres Risikopotenzials analysieren. Als 
Grundlagen könnten Klimafunktionskarten hinsichtlich 
thermaler Belastungen und Durchlüftungseinschrän-
kungen dienen, die um Lärmkarten, Luftqualitätsdaten 
und Bevölkerungsfaktoren - wie etwa eine hohe Be-
völkerungsdichte oder die Anzahl von Senioren, ggf. 
Kranken und Kindern - zur weiteren Eingrenzung er-
gänzt werden können: 

• Klimafunktionskarten (Thermalkarten, Be-
lüftungsfunktionen, Grünflächen) können 
entweder durch schon durchgeführte Vulne-
rabiltätsanalysen im Rahmen von Klimaan-
passungsstrategien vorhanden sein und ge-
nutzt werden oder als erste Auskünfte vom 
Deutschen Wetterdienst (DWD) bereitgestell-
te Informationen91 nutzen, welche mit Hilfe 
des DWDs vertieft werden können. 

• Lärmkarten sollten entsprechend des § 47c 
Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) bei größeren Städten, Hauptver-
kehrsstraßen (6 Mio. Kfz pro Jahr), Hauptei-
senbahnstrecken (60.000 Züge im Jahr) und 
Großflughäfen zur Nutzung vorhanden sein 
(europäische Vorgabe nach Art. 7 Abs. 1 RL 
2002/49/EG).

• Ähnliches gilt für Luftqualitätsdaten, welche im 
Rahmen der Europäischen Luftreinhaltericht-
linie erhoben und alle Grenzwerte seit 2015 
eingehalten werden müssen (vgl. Anhang 
VLL, XI-XIV RL 2008/50/EG, 39 BImSchV, § 
44 BImSchG). Möglicherweise können Fas-
sadenbegrünungen im Rahmen von Luftrein-
halteplänen eingesetzt werden, da sie nicht 
wie Bäume den Luftaustausch behindern und 
somit bei Inversionswetterlagen92 für erhöhte 
Feinstaubwerte, Ozon oder Stickstoffoxide 
beitragen können.93

• Informationen zur vorhandenen Wohnbevöl-
kerung und ihrer Zusammensetzung können 
beim Statistikamt eingeholt werden.

Zur Sicherung des Begrünungserfolgs von boden-
gebundenen Fassadenbegrünungen sind neben der 
Analyse der klimatischen Gegebenheiten auch die Bo-
deneigenschaften wichtig, da die Pflanzen bestimmte 
Bodenzusammensetzungen zum Wachstum benö-
tigen. Über Bodenbohrungen und ihre Schichtenver-
zeichnisse sowie mithilfe von erstellten Bodenkarten 
können die Bodeneigenschaften in Erfahrung gebracht 
werden. Diese Informationen sollten in der Regel beim 
Bodenschutzamt/-behörde vorliegen. Des Weiteren 
beeinflussen die vorhandenen Fassadenkonstruk-
tionen die Begrünungsmöglichkeiten und sollten im 

Leitfaden thematisiert werden. Wien hat sich hierbei 
auf die drei häufigsten Fassaden in seinem Stadtgebiet 
konzentriert und diese beschrieben. Dieses Vorgehen 
kann entweder so übernommen oder erweitert wer-
den. Entsprechende Informationen zu Fassadenkon-
struktionen und ihre geeigneten Begrünungsformen 
können aus der Dissertation von NICOLE PFOSER 
2016: 128-150 entnommen werden, welche auf Anga-
ben der „Richtlinie für Planung, Ausführung und Pflege 
von Fassadenbegrünungen und Kletterpflanzen” im 
Zusammenhang mit Kriterien wie Material, Lage, Sta-
tik, Konstruktion, Bauphysik und Baurecht basieren. 
Zusätzlich können die allgemeinen bautechnischen 
Anforderungen, beschrieben von KÖHLER 2012: 118-
147, als Informationsquelle genutzt werden. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass nur Pflanzen ausgewählt 
werden, deren Bedürfnisse die technischen Lösungs-
möglichkeiten der vorhandenen oder geplanten Fas-
sade erfüllen können. Somit müssen diverse Aspekte 
wie beispielsweise Brandschutzauflagen, Statik, aus-
reichende Pflanzenversorgung, Wuchsbegrenzungen 
usw. vorab geklärt werden (vgl. PFOSER 2016: 128f.). 
Beruhend auf den Erkenntnissen zu den klimatischen 
Bedingungen, Bodeneigenschaften und vorhandenen 
Fassadenkonstruktionen können Pflanzempfehlungen 
explizit für die lokalen Gegebenheiten ausgespro-
chen werden. Als erste Orientierungshilfe kann hier 
die Systematik von Fassadenbegrünungen aus dem 
Wiener Leitfaden sowie dessen Planungshilfe genutzt 
werden (ÖKOKAUF 2016a: 82ff.; ÖKOKAUF 2016b: 
4f., 11-14). Konkrete Pflanzlisten können mit Hilfe der 
Wiener Planungshilfe (ÖKOKAUF 2016b: 19-45), der 
Veröffentlichung des BBSRs von 2013: 270-305 und 
der Dissertation von NICOLE PFOSER 2016: 212-253 
erstellt werden.

Da bislang die rechtlichen Instrumente nur unzurei-
chend genutzt werden, sie aber eine wirksame Maß-
nahme zur Durchsetzung von stadtklimatischen Zielen 
sind, sollten Fassadenbegrünungen ausschließlich in 
hitzeempfindlichen und lufthygienisch belasteten Be-
reichen festgesetzt und zeichnerisch dargestellt, dann 
aber konsequent eingefordert und durchsetzt werden. 
Um gestalterisch nicht zu sehr ins Stadtbild einzu-
greifen, sollten bei straßenseitigen Fassaden keine 
Angaben zur Mindestbepflanzung gemacht werden. 
In Innenhöfen könnte dies aber aufgrund von Lärm-
schutzmaßnahmen und wegen der Entgegenwirkung 
von Hitzeinseleffekten erfolgen. Bei Lärmschutzwän-
den sollten dagegen regelmäßig ihre Begrünungs-
möglichkeit überprüft und ggf. eingefordert werden. 
Argumente im Sinne des § 1 Abs. 5, §1 Abs. 6 Nr. 
1, § 1 Abs. 7 Buchst. a,c,e,f,h, § 1a Abs. 5 und § 34 
Abs. 1 Satz 2 BauGB und die Erkenntnisse aus der 
oben beschriebenen Bestandsaufnahme sollten als 
Begründung für ihre stringente Durchsetzung hinrei-
chend sein. Zudem sollte bedacht werden, dass nach 
Art. 14 Abs. 2 GG „Eigentum verpflichtet [und sein Ge-
brauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen 
soll]”. Dies sollte aber sowohl für private wie auch für 
öffentliche Bauherren gelten. Hierfür sind vor allem 
städtebauliche Verträge und vorhabensbezogene Be-
bauungspläne hilfreich, da schon zu Beginn der Pla-
nungen Fassadenbegrünungen implementiert werden 
können. Bei reinen Angebotsplanungen kann bei Bau-
anfragen auf die festgesetzten Fassadenbegrünungen 
hingewiesen werden. Gestaltungssatzungen können 
ebenfalls bei Angebotsplanungen eingesetzt werden, 
welche trotz ihrer stadtklimatischen und lufthygieni-
schen Defizite keine Festsetzungen für Fassaden-
begrünungen beinhalten. Sollte bei einem Bauantrag 
die Festsetzung nicht bedacht worden sein, könnte 

91 Auf den nachfolgenden Verlinkungen lassen sich erste 
Informationen finden:

 https://www.dwd.de/DE/leistungen/inkas/inkasstart.
html?nn=16102 - am 02.02.2016

 http://www.deutschesklimaportal.de/DE/Themen/3_
Stadtklima/Virtuelle_Stadt/C_Virtuelle_Stadt.html - am 
02.02.2016

 http://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaforschung/kli-
mawirk/stadtpl/inkas/inkas_node.html - am 02.02.2016

92 siehe Glossar Inversionswetterlage
93 Dieser Gedanke beruht auf dem Wissen durch eine ei-

gens erstellte Hausarbeit zur RL 20008/50/EG, dass die 
Kommunen bei Überschreitung der Grenzwerte ange-
halten sind, sogenannte Luftreinhaltepläne zu erstellen, 
wobei die entsprechenden Maßnahmen nach eigenem 
Ermessen ausgewählt werden können.
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der Architekt bzw. der Bauherr freundlich hierauf hin-
gewiesen und keine Befreiung bewilligt werden. Der 
erstellte Leitfaden sollte im Zuge von Bauanfragen 
und Bauanträgen als Informationsquelle empfohlen 
werden, damit die rechtlichen Anforderungen erfolg-
reich erfüllt werden können. Selbst wenn keine finan-
ziellen Zuschüsse für die Umsetzung von rechtlichen 
Festsetzungen gewährt werden, sollte aber trotzdem 
eine umfassende Beratung ermöglicht werden. Hier-
durch könnte die Festsetzung erfolgreicher umgesetzt 
werden. Fernerhin sollten bei künftigen Planungen 
und Wettbewerben mit Hilfe von Simulationsmodellen 
wie ENVI-MET94 die klimatischen Auswirkungen ana-
lysiert und entsprechend optimiert werden, damit die 
Folgen des Klimawandels besser aufgefangen werden 
können und die Bevölkerung vor Hitzeentwicklungen 
besser geschützt ist. Außerdem können die Szenarien 
als Argumentationshilfe zur Umsetzung wirkungsvoller 
Maßnahmen dienen. Außerdem können die Szenarien 
als Argumentationshilfe zur Umsetzung wirkungsvoller 
Maßnahmen dienen. Ein weiterer Anreiz könnte auch 
eine Zertifizierung wie der GreenPass sein.95

Diese ebengenannten Ausführungen sind aber als 
grundsätzliche Empfehlungen zu verstehen, welche 
nicht unbedingt im Leitfaden erwähnt werden müssen. 
Im Leitfaden sollten aber die behördlichen Anforde-
rungen (Recht) für Begrünungsvorhaben beschrieben 
werden, welche eine Unterscheidung von Privatgrund 
und öffentlichen Grund vornehmen. Es sollte neben 
den notwendigen behördlichen Genehmigungen auch 
mögliche Ansprechpartner zur Kontaktaufnahme bein-
halten. Außerdem sollten die von der FBB erstellten 
bautechnischen Hinweise zur wand- und bodenge-
bundene Fassadenbegrünung erwähnt werden, da 
sie einschlägige DIN-Normen und diverse Listen zur 

Detailbeschreibung und Ausschreibung aufführen (vgl. 
FBB 2011a: 06.02.2017; FBB 2011b: 06.02.2017). 
Zusätzlich sollte die Richtlinie der FLL e.V. zur Fas-
sadenbegrünungsrichtlinie- Richtlinie für die Planung, 
Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen 
mit Kletterpflanzen thematisiert werden, welche sich 
derzeit in Bearbeitung findet und eigentlich bereits seit 
September 2016 veröffentlicht werden sollte.
Des Weiteren sollten im Leitfaden Fördermöglichkei-
ten samt Ansprechpartner beschrieben werden. Dabei 
können Förderprogramme von allgemeinen Begrü-
nungsprogrammen über ausgewiesene Stadtsanie-
rungsgebiete bis hin zu PPP-Modellen96 variieren. Ihr 
Ziel sollte es aber sein, hitzesensible, lärm- und lufthy-
gienisch belastete Stadtgebiete zu fördern, da hier die 
höchsten Auswirkungen von Fassadenbegrünungen 
zu verzeichnen sind.97 Unterstützend wirken können 
darüber hinaus auch Maßnahmen für die Pflege be-
grünter Fassaden, sei es über kostenlose Beratungen 
oder über eine finanzielle Unterstützung. Fernerhin 
sollten auch Synergieeffekte bei der Förderung von 
Photovoltaikanlagen bedacht werden. Das bedeutet, 
Fassaden- oder Dachbegrünungen sollten zur Effizi-
enzsteigerung von PV-Anlagen auch bei solchen För-
derwegen erwähnt und finanziell unterstützt bzw. die 
Programme miteinander verlinkt werden.

Best-Practise Beispiele sollten einerseits gelunge-
ne lokale Projekte und andererseits die diversen Be-
grünungsmöglichkeiten sowohl von Mehrfamilien- als 
auch von Bürogebäuden vorstellen. Ziel sollte es sein 
mit gelungenen und ästhetisch ansprechenden Begrü-
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• den Arbeiten von NICOLE PFOSER (BBSR 
Forschungsprojekt von 2013 in Zusammen-
arbeit mit der TU DARMSTADT und TU 
BRAUNSCHWEIG, ihrer Dissertation von 
2016, Gutachten zur Fassadenbegrünung 
aus dem Jahr 2016), 

• der Fallstudie von WOOD et al. aus dem Jahr 
2014, 

• dem Buch Vertical Gardens von LAMBERTI-
NI, A./ LEENHARDT, J. von 2007, 

• künstlerische Arbeiten finden sich auf der 
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www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisa-
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schen und gestalterischen Aspekten abgewogen wer-
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hat die positivsten stadtklimatischen Auswirkungen 
und damit den größten Einfluss auf die Gesundheit der 
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genüber „Häusern im grünen Pelz” geben kann, soll-
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Fernerhin wäre es sinnvoll, bei diesen Begrünungsbei-
spielen den Pflegeaufwand und mögliche Kosten zu 
erwähnen, da dies nach der vorangegangenen Analy-
se eines der Haupthemmnisse für den Begrünungser-
folg eines Gebäudes ist.

99 Ob erste Flächenpotenziale mittels städtebaulichen 
Kennwerten identifiziert werden sollten, wie es die TU 
DARMSTADT 2016: 48 empfiehlt, ist fraglich, da diese 
Potenziale aufgrund diverser Faktoren wie vorhandenen 
Fassadenaufbau, Fensterflächen, Gehwegbreiten, he-
terogene Eigentümerstrukturen wieder stark minimiert 
werden müssten. Es wäre hilfreicher diese freiwerdende 
Arbeitszeit für die Erarbeitung von Begrünungsbeispie-
len für das ausgewählte Gebiet und eine gezielte An-
sprache von Eigentümern mit augenscheinlich geeigne-
ten Gebäuden zu nutzen.

94 Klimasimulationsmodelle wie sie der DWD nutzt (z.B. 
MUKLIM 3 Thermodynamikversion) sind nicht in der 
Lage die Auswirkungen von begrünten Fassaden zu 
simulieren. Es wäre wohl möglich über die Anpassung 
der physikalischen Eigenschaften einer Fassade eine 
Begrünung ansatzweise zu simulieren. Da aber mithilfe 
dieses Modell keine konkreten Gebäude simuliert wer-
den können, wie es bei ENVI-MET möglich ist, ist dieses 
Klimasimulationsmodell bislang nicht geeignet. Es hat 
aber im letzten Jahr ein Forschungsprojekt zur Entwick-
lung eines neuen Klimasimulationsmodells begonnen. 
Inwiefern es aber gestaltet werden wird, kann zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht gesagt werden (Diese Informati-
onen basieren auf einer kurzen telefonischen Anfrage 
am 03.02.2016) bei der Klima- und Umweltberatung des 
DWDs).

95 Allerdings sollten die Vollzugsdefizite und andere 
Schwierigkeiten bei der Einforderung von Labels be-
dacht werden (nähere Informationen siehe BFE/ ENER-
GIE TRIALOG SCHWEIZ 2009: 68ff.).

96 PPP-Modelle können vielleicht eine Möglichkeit sein, 
um Kostenbedenken hinsichtlich einer Realisierung von 
Fassadenbegrünungen beim Bauherren/Grundeigentü-
mer zu reduzieren. Allerdings müssen die Pflege- und 
Wartungskosten bekannt sein. Darüber hinaus sollte 
auch eine Prüfung über den Zustand der begrünten Fas-
sade durch die Verwaltung erfolgen.

97 Zwar kann es Probleme bei der Aktivierung oder einen 
generellen Begrünungsunwillen der Gebäudebesit-
zer geben, da in innerstädtischen Bereichen vor allem 
Miets- und Geschäftsgebäude vorhanden sind, aber 
so können die Fördergelder gezielt in sensiblen Stadt-
gebieten einsetzt und ihre Maßnahmeneffizienz erhöht 
werden. Für ausführlichere Informationen zu quartiers-
bezogenen Förderungen von Fassadenbegrünungen 
siehe TU DARMSTADT 2016: 37-46.

98 Link zur Karte: http://umap.openstreetmap.fr/
de /map/g reenc i ty -ak t ionen- fassadenbegru-
nung_26594#13/48.1442/11.5686 - am 06.03.2017

Abb. 62: 
Auszug | Begrünungsbeispiele 
(TU DARMSTADT 2016: 56) 
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(Gewichtsschätzung bei fach-
gerechtem Schnitt/tropfnass)
!

Lasteinflüsse (Laub/Frucht/Holz):
ca. 7 - 14 kg/m2

(Gewichtsschätzung bei 
fachgerechtem Schnitt/tropfnass)

Lasteinflüsse (Laub/Frucht/Holz):  
ca. 6 - 21 kg/m2

(Gewichtsschätzung bei fach-
gerechtem Schnitt/tropfnass)

+ Gewichte Kletterhilfen (abhängig von Werkstoff und Materialeinsatz)
+ Windlast (abhängig von Polsterdicke und Exposition – erhöhte Windlast in Gebäuderand-/Eckbereichen) 
   Schwingungsübertragung in die Primärkonstruktion vermeiden 
+ Gewichte aus Schnee, Eis (Pflanze/Kletterhilfe – abhängig von örtlichen Bedingungen)
+ Spannungszustände von Kletterhilfen: Temperaturwechsel / Dickenwuchses der Kletterpflanzen (insbesondere Starkschlinger)

ggf. Seilparallele Aufleitung 
(s. rechte Abb. „Starkschlinger“)

Schlinger/WinderSelbstklimmer

ggf. Sicherung

Intakte und pflanzenphysiologisch 
geeignete Wandfläche/Mauer

+ Windlast (abhängig von Polster-
   dicke/Exposition – erhöhte 
   Windlast in Gebäuderand-/Eck-

bereichen)
+ Gewichte aus Schnee, Eis

Lasteinflüsse (Laub/Frucht/Holz):  
ca. 170 - 2230 kg/Pflanze  (bei 
ungehemmten Wuchs/tropfnass)

!
Ø Seil/Stab: 4-30 mm!
Maschen-/Gitterweite:
b 10-30 cm
h 20-50 cm max.!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher End- 
wuchshöhe und Pflanzenstärke

Vorzugsweise horizontale Ausrichtung.
Vertikalabstand untereinander: ca. 40 cm!
Maschen-/Gitterweite:
b 30-50 cm 
h 50 cm max.!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher Endwuchshöhe 
und Pflanzenstärke

Quelle Werte: FLL (2000): Richtlinie zur Planung, Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen. Bonn, S. 29, 42ff.

!
Ø Seil/Stab: 4-50 mm
Abstand zueinander: 20-80 cm!
Vertikalabstand Abrutschsicherung
oder Querstreben: 50 - 200 cm!
Feldmaße und Dimensionierung
abhängig von natürlicher 
Endwuchshöhe, Pflanzenstärke 
und Schlingverhalten
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Zukunftseignung

Gattung

Struktur

Wuchs

Textur

Belaubungs-
phase

Laubfarbe

Phasen

Farben

Blühphase

Blütenfarbe

Fruchtphase

Fruchtfarbe

Flächenbild

Wüchsigkeit
(max. Höhe)

Wuchsverhalten
(mögliche Varianten)

SträucherSukkulente

einheitlich

gering
1-6cm

aufrecht
polsterbildend

flächen-
deckend

immergrün immergrün
wintergrün

VI-IX III-IX II-XI I-XII

VII-XIIVI-VII

III-X

immergrün
wintergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

immergrün
wintergrün

sommergrün

sommergrün

aufrecht
polsterbildend

flächen-
deckend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

horstbildend
aufrecht, kragend

überhängend
polsterbildend

horstbildend
(aufrecht)
kragend

überhängend

flach, aufrecht, straff, kragend,
überhängend, polsterbildend
rundwüchsig, dichtbuschig,

sparriger Wuchs

gering
5-50cm

mittel-
schnell

5-150cm

gering-
mittel

10-120cm

gering-
schnell

10-150cm

gering-
schnell
5-50cm

mäßig-
schnellwüchsig

10-400cm

einheitlich vielfältig vielfältig vielfältigbegrenzt
vielfältig

begrenzt
vielfältig

Blattschmuck-/
Blütenstauden,

Kräuter

Farne Gräser Zwiebel-/
Knollen-
pflanzen

Moose Stauden Gehölze

Abb. 63: 
Auszug | Gestaltungskriterien „Pflanze” 
(NICOLE PFOSER 2016: 111, 113) 
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Abb. 64:
Bausteine eines Leitfadens 
(Eigene Darstellung)

Übernahme aus dem                  
Wiener Leitfaden Planerische                                                 Grundlagen Best-Practis Beispiele

     Empfehlungen für die                                       Erstellung eines Leitfaden

Einleitung

allgemeine Informationen   

(botanische und technische Grund-
lagen)

Systematik der Fassadenbegrü-
nungen

Auswahl der Stadtgebiete

Gelungene, lokale Projekte
Projekte, welche unter ähnlichen 
klimatischen Bedingungen realisiert 
worden sind 

Darstellung von diversen Gestal-
tungsmöglichkeiten (Mehrfamilien- 
und Bürogebäuden)

Begrünungsbeispiele zur Vorstel-
lung von lokalen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die mittels vorhandener 
Stadtraumtypen und Bebauungs-
struktur ermittelt worden sind und 
Planungs- und Gestaltungskriterien 
zur Behebung von städtebaulichen 
Problemen ermöglichen 
(Auswertung allgemein verfügbarer 
Kartengrundlagen und Vorortbege-
hungen)

Erwähnung des Pflegeaufwandes 
und seiner Kosten

Bestandsaufnahme FörderungsmöglichkeitenBehördliche Anforderungen

Begrünungsform Ziel: 
Förderung von hitzesensiblen, 
lärm- und lufthygienisch belaste-

teten Stadtgebieten

Förderprogramme
ausgewiesene Stadtsanierungs-
gebiete (städtebauliche Förderpro-
gramme)

allgemeine Förderprogramme für 
Neu- und Bestandsbauten (kommu-
nale Finanzierung)

PPP-Modelle

Synergieeffekte bei Förderungen 
von PV-Anlagen berücksichtigen - 
Programme miteinander verknüpfen

Förderung von Pflegemaßnahmen 
(kostenlose Beratungen oder mone-
täre Zuschüsse)

Pflanzlisten, Fassadenkonstruktionen, 
Systematik der Fassadenbegrünungsformen, 

Ziel: 
Festsetzungen und ihre konse-
quente Durchsetzung nur in hit-
zesensiblen, lärm- und lufthygie-
nisch belasteteten Stadtgebieten

Rechtliche Vorgaben
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
Vorhabensbezogene B-Pläne
Städtebauliche Verträge
Gestaltungssatzungen
Bauverbote und Pflanzgebote
Zertifikate als Anreiz

Argumente/ Rechtfertigung
§ 1 Abs. 5; § 1 Abs. 6 Nr. 1; § 1 Abs. 
7 Buchst. a,c,e,f,h; § 1 a Abs. 5 und 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Erkenntnisse der Bestandsaufnah-
me, Nutzung von Klimasimulations-
modellen bei Wettbewerben und 
Planungen 

Programme, Anforderungen, DIN-Normen und Ansprechpartner

Erkennung von Risikogebieten

Klimafunktionskarten 

Lärmkarten

Luftqualitätsdaten

Informationen zur Zusammenset-
zung der Wohnbewölkerung

Art der Begrünung (Bedürfnis-
se der Pflanzen/ technische Lö-
sungsmöglichkeiten)

Bodenbeschaffenheit

klimatische Bedingungen (z.B. 
Lichtverhältnisse)

Fassadenkonstruktkonen

Statik

Brandschutzauflagen
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Die vorige Abbildung 64 fasst die Ausführungen zum 
Leitfaden zusammen. 

Die Erstellung eines auf die Kommune zugeschnit-
tenen Leitfadens erscheint auf den ersten Blick sehr 
aufwendig, aber eine gute Grundlagenarbeit wird die 
Umsetzung von Klimaanpassungs- und Begrünungs-
strategien sowie von rechtlichen Festsetzungen er-
leichtern und deshalb möglicherweise auch erfolg-
versprechender sein. Dennoch sei erwähnt, dass 
ein guter Leitfaden zwar ein wichtiger Baustein zur 
Erfolgssicherung von Fassadenbegrünungen ist, er 
aber von weiteren Maßnahmen wie einer fachlich qua-
lifizierten Beratung zur Planung, Ausführung und Pfle-
ge sowie von Maßnahmen und einer kontinuierlichen 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden muss.100 Dies 
gilt sowohl im Rahmen von Bauanträgen wie auch bei 
der Nutzung von Förderprogrammen.101 Somit müsste 
eine Diskussion stattfinden, wer die Beratungen und 
seine Kosten übernehmen soll - entweder ein Mitarbei-
ter aus der Verwaltung, eine neu geschaffene Kompe-
tenz- oder eine externe Beratungsstelle (näheres sie-
he Abschnitt 9.4.4, Fußnote 149, 9.5.1, Fußnote 182).
Die Öffentlichkeitsarbeit zur gezielten Ansprache von 
Eigentümern oder der Kommunikation vom Nutzen 
und gelungener Umsetzungsbeispiele sollte kreativ 
und anschaulich gestaltet werden. Hervorzuheben 
ist die Münchener Umweltorganisation Green City 
e.V., welche sich immer wieder neue Ansätze über-
legt, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, 
um sie von den Vorteilen von begrünten Fassaden 
zu überzeugen. Dies gelingt ihr teilweise ganz gut, 
auch wenn Fassaden bislang kaum begrünt worden 
sind. Ebenfalls ist Wien mit seiner kontinuierlichen 
Öffentlichkeitsarbeit zu erwähnen, welche interessant 
und vielfältig von den neuesten Erkenntnissen und 

Modellprojekten berichtet. Bei Führungen ist es dazu 
wichtig, nicht nur gelungene Umsetzungsbeispiele 
vorzustellen, sondern mit Hilfe eines Thermal- und 
Oberflächenmessgerätes die Temperaturunterschie-
de zwischen einer begrünten und einer unbegrünten 
Fassade zu demonstrieren. Gelingen kann dies aber 
nur, wenn in den zuständigen Verwaltungen und Ab-
teilungen ausreichend Kapazitäten zur Betreuung, 
Planung und Beratung vorhanden sind und außerdem 
ein gemeinsamer Konsens für den Ausbau von Fas-
sadenbegrünungen besteht. Mit Hilfe dessen kann ein 
Umdenken sowohl bei der Bevölkerung als auch bei 
den bau- und planungsrelevanten Akteuren beginnen. 

100 Zu einem ähnlichen Rückschluss kommen auch BFE/  
ENERGIE TRIALOG SCHWEIZ 2009: 5ff. 62ff.)

101Erste Hinweise wie ein Förderprogramm optimal ausge-
arbeitet sein sollte, lassen sich bei BFE/ENERGIE TRIA-
LOG SCHWEIZ 2009: 52ff. finden.
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7.  Fazit mit Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass noch viel Handlungsbedarf für einen erfolgreichen Ausbau von 
Fassadenbegrünungen besteht. Die größte Herausforderung ist aber nicht das Fehlen stadtplanerischer 
Instrumente, sondern ihre konsequente und engagierte Durch- bzw. Umsetzung. Hierfür muss aber ein 
Bewusstseinswandel innerhalb der Verwaltung, der Politik, Eigentümer und Investoren sowie allen ande-
ren bau- und planungsrelevanten Akteuren stattfinden. 

So sollten sich Fragen gestellt werden wie:
• Müssen vor dem Hintergrund, dass Ressour-

cen endlich auf unserem Planeten sind, nicht 
auch alternative und vor allem weniger techni-
sche Formen entwickelt und erprobt werden?

• Sollten nicht hierfür nicht auch vermehrt Mo-
dellprojekte initiiert werden, welche die noch 
offenen Fragen hinsichtlich tatsächlicher Kos-
tenersparnisse etc. klären?

Hemmnisse wie zu hohe Kosten bzw. knappe kom-
munale Finanzen sollten vor dem Hintergrund, dass 
jährlich nach dem Schwarzbuch des Bundes der Steu-
erzahler Millionen an Steuergeldern verschwendet 
werden, nur als ein bedingtes Argument gelten. Be-
ziehungsweise es sollten auch die Folgekosten wie 
beispielsweise steigende Gesundheitskosten bedacht 
werden, welche nicht nur aufgrund der Hitze, sondern 
auch wegen der Lärm- Luftschadstoffbelastung stei-
gen können. Anschaulich fasst der BMVBS die Wich-
tigkeit von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen sowie ihre Finanzierung zusammen:

„Die ökonomische Krise führt dazu, dass andere The-
men wie Klimaschutz und Klimaanpassung in den 
Hintergrund geraten könnten. Umso wichtiger ist es, 
die möglichen Risiken, vor allem aber auch die Chan-
cen und Potenziale, auch in ökonomischer Hinsicht, 
die mit einer frühzeitigen Vorbereitung auf die Zukunft 

verbunden sind, zu thematisieren. Denn anders als 
viele andere Länder auf der Welt hat Deutschland die 
Kapazitäten und Ressourcen, die notwendige Anpas-
sung frühzeitig anzugehen.“ (BMVBS 2010: 74)

Die Prioritätensetzung ist somit relevant:
Soll die Bevölkerung- insbesondere vulnerable Grup-
pen wie Senioren und Kinder - in thermisch sowie luft-
hyhienisch- und lärmbelasteten Gebieten künftig bes-
ser geschützt werden?102

Dies kann aber nur gelingen, wenn alle gemeinsam 
Fassadenbegrünungen voranbringen möchten und sie 
als einen Bestandteil zur Klimaanpassung akzeptie-
ren. Damit aber auch potenzielle Eigentümer, Bauher-
ren und Investoren ihren Beitrag zur Klimaanpassung 
leisten, müssen sie auch einen erkennbaren Nutzen 
für sich sehen, aus reiner Nächstenliebe werden Fas-
saden nicht begrünt. Hier müssten die Kommunen und 
die Politik die Initiative ergreifen und nicht nur öffent-
liche Gebäude gestalterisch ansprechend begrünen, 
sondern auch weitere Forschungsarbeiten anstoßen. 
Sie sollten sich unter anderem mit dem Einsparungs-
potenzial von Ressourcen durch begrünte Fassaden 
auseinandersetzen. Hiermit ist neben der Energie-
einsparung (z.B. tatsächliche Dämmwerte) auch die 
Einsparung an Materialen zum Fassadenaufbau, zur 
Regenwasserbewirtschaftung (auch Wasserrückhalt) 
gemeint, welche sowohl die graue Energie als auch 

die notwendigen Ressourcen und ihre Verfügbarkeit 
bzw. ihren Rückbau berücksichtigen. Möglicherweise 
kann das Forschungsprojekt von Grünclusiv und der 
Universität Weihenstephann-Triesdorf erste Ergeb-
nisse vorstellen.103 Zusätzlich sollten ganzheitliche 
Konzepte, ähnlich wie die des Boutiquehotels in Wien, 
vermehrt erforscht und umgesetzt werden. Es besteht 
aber noch Handlungs- und Forschungsbedarf, um die 
Mehrkosten für gestalterisch ansprechende Begrü-
nungen auch für die Wohn- und Umfeldverbesserung 
monetär zu rechtfertigen - möglicherweise könnten 
erste Ansätze über die Einsparung bei den Gesund-
heitskosten für lärm- und luftschadstoffbedinge Er-
krankungen und höhere Verkaufserlöse gefunden 
werden. Insbesondere die Einsparung von Gesund-
heitskosten könnte auch die staatliche/ kommunale 
Förderung von Pflegemaßnahmen der Begrünungen 
rechtfertigen. Hierfür müssten aber noch Konzepte er-
arbeitet werden, welche Mitnahmeeffekte minimieren 
bzw. ihre Effizienz erhöhen. Ebenfalls sollten Pflanzen 
gezielt als Feinstaubfilter erprobt werden. Interessant 
ist hierfür der gerade gestartete Praxistest einer Moos-
wand am Neckartor/ entlang der Cannstatter Straße in 
Stuttgart, welche hinsichtlich ihrer tatsächlichen Fein-
staubbindung beobachtet wird (vgl. STUTTGARTER 
ZEITUNG 2017: 27.02.2017). 

Fernerhin sollten aber auch die Gestaltungsmöglich-
keiten von bodengebundenen Begrünungen erprobt 
werden, die nicht einer klassischen Begrünung (flä-
chige Bepflanzung mit  Efeu oder Wilder Wein) ent-
sprechen - wie zum Beispiel die Kunstinstallation in 
Hannover oder die Anpflanzung von verschiedenen 
Pflanzgesellschaften mit verschiedenen Blüh- und 
Wuchsverhalten. Diese neuen Erkenntnisse müssten 
anschließend von der Politik in den entsprechenden 

Regelwerden (z.B. DIN-Normen) übernommen wer-
den. Aber auch Baumaterialien samt ihren Schutz-
anstrichen und ihre Einwirkungen auf die Begrünung 
müssen vermehrt bei der Planung berücksichtigt und 
erforscht werden.

Des Weiteren sollten weiterhin Wiener Projekte beob-
achtet bzw. betrachtet werden wie bspw. 

• die geplante Begrünung der unter denkmal-
schutz stehende Holleinschule

• der entwickelte Prototyp einer Überwuchs-
leiste zur Begrenzung des Pflanzenwuches, 
welcher wohl in der Lange Gasse 5-7 erprobt 
werden wird    
Dies ist insofern relevant, dass hierüber der 
Pflanzenwuchs gezielt gelenkt und begrenzt 
werden kann - z.B. Schutz der Fenster. In-
teressant wäre hier das Einsparpotenzial 
der Pflegekosten und möglichen Renovie-
rungsarbeiten zur Entfernung der Pflanzrück-
ständeim Verhältnis zur Installation der Über-
wuchsleiste.

• die Begegnungszone an der Wehrgasse 6, 
welche aufgrund einer vorhandenen Begrü-
nung geschaffen wurde, um die schmalen 
Gehwegbreiten zu kompensieren.   
Dieses Projekt ist im Jahr 2015 realisiert wor-
den und es wäre interessant zu erforschen, 
wie die Begrünung angenommen wird und ob 
es negative Vorfälle gibt (Diese Informationen 
basieren auf dem Vortrag von Preiss bei der 
Abschlussveranstaltung zum Forschungsvor-
haben KLIQ am 23.03.2017).

Interessant wäre auch, dass neuaufgelegte bzw. 

102Neben Fassadenbegrünungen gibt es viele weitere 
Möglichkeiten um lufthygienisch- und lärmbelastete Ge-
biete zu entlasten. Hierbei müssten aber insbesondere 
Einschnitte in den motorisierten Individualverkehr und 
Baumaschinen erfolgen, welche aber nach derzeitigem 
Stand schwer durchzusetzen sind. Diese Erkenntnis ba-
siert auf die eigene Arbeit über die EU-Luftreinhaltericht-
linie und diverse Presseartikel, wenn die Feinstaub- und 
Stickstoffdioxidwerte wieder überschritten werden und 
Fahrverbote sich trotzdem kaum durchsetzen lassen. 103 Siehe Abschnitt 4.4.4 und Fußnote 77„M
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angepasste Förderprogramm der Landeshauptstadt 
Hannover zu beobachten sowie hinsichtlich seines 
Erfolges zu bewerten und ob die Veränderungen posi-
tive Auswirkungen auf die Akzeptanz der Bevölkerung 
ausüben. 

Außerdem sollte eine Diskussion stattfinden, welche 
auch stadtklimabezogene Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der Eingriffsbilanzierung thematisiert. Mögli-
cherweise muss im Zuge des Klimawandels und den 
vermehrten Hitzeinseleffekten in verdichteten Gebie-
ten neben ökologischen Fragen auch gesundheitliche 
Aspekte berücksichtigt werden. Hierfür müsste aber 
das Bundesnaturschutzgesetz oder das Baugesetz-
buch angepasst werden. 

Die Frage der Biodiversität wurde zwar im Rahmen 
dieser Arbeit aufgrund seiner Komplexität nicht weiter 
behandelt. Aber auch hier wird geklärt werden müs-
sen, welche Art von Pflanzen ausgewählt werden 
können ohne die heimischen Arten zu verdrängen 
- insbesondere wenn es sich um nicht einheimische 
und möglicherweise invasive Arten handelt, die aber 
für eine Vertikalbegrünung geeignet sind oder mit den 
lokalen Gegebenheiten zurechtkommen. Allerdings 
können auch durch den Klimawandel Verdrängungs-
prozesse ausgelöst werden. Hierbei gilt es abzuwägen 
und noch einiges an Forschungsarbeit zu tätigen. Es 
müssten Fragen beantwortet werden, wie bspw. wel-
che nicht-heimischen Pflanzenarten können für Wand-
begrünungen genutzt werden, die sowohl mit den 
Auswirkungen des Klimawandels und den lokalen Ge-
gebenheiten zurechtkommen als auch die heimischen 
Pflanzen nicht verdrängen?

Dieser gesellschaftliche Bewusstseinswandel ist 

dringend notwendig, da die Auswirkungen des Klima-
wandels und die Stadtbewohner zunehmend steigen 
werden. So werden Fassadenbegrünungen in künf-
tigen nachverdichteten Stadtbereichen als eine Be-
grünungsmöglichkeit immer wichtiger, insbesondere 
wenn im Rahmen der Baurechtsnovellierung die Bau-
gebietskategorie „Urbane Gebiete“ mit höheren zuläs-
sigen Lärmbelastungen (im Vergleich zu Kern-, Dorf- 
und Mischgebieten um 3 Dezibel höher) vermehrt 
festgesetzt werden.104

So lässt sich abschließend konstatieren, dass noch 
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, damit 
ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft beginnt und 
Fassadenbegrünungen verstärkt in versiegelten, hoch 
verdichteten Stadtgebieten umgesetzt werden und 
somit neben anderen Maßnahmen einen Beitrag zur 
Klimaanpassung leisten. Wie eine erfolgreiche Über-
zeugungsarbeit gestaltet werden kann, ist zwar indi-
viduell abhängig, dennoch könnten sich noch weitere 
Arbeiten mit den Stärken, Schwächen, erreichbare 
Zielgruppen und Erfolgschancen von einzelnen persu-
asiven Maßnahmen auseinandersetzen, um möglichst 
viele Menschen und auch Skeptiker zu erreichen. 

104 Nähere Informationen gibt bei dem DEUTSCHEN BUN-
DESTAG 2017: 16.02.2017, inklusive zu den Verlinkun-
gen zu dem Gesetzesentwurf samt Stellungnahme des 
Bundesrates.
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vortraege/2013/2013-EbA-Biodiv-Preiss.pdf - am 24.09.2016,  Folie 22

Abb. 37: Wandgebundene Begrünung des MA 48 
Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016

Abb. 38: Vergleich der Oberflächentemperaturen an der Südfassade eines nebenstehenden Gebäudes 
(45°C) und der Grünfassade des MA 48 (30°C)

BOKU | UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN- DEPARTMENT FÜR BAUTECHNIK UND NATURVER-
FAHREN (2012): Das Haus im „Grünen Pelz“- Bürogebäude der MA 48, Einsiedlergasse 2, 1050 Wien. Unter: 
http://www.gruenwand.at/files/188_Seite_28_Fachzeitschrift_fuer_Architekten_04.2012x.pdf - am 11.11.2016

Abb. 39: Vertikalbegrünung an der MA 31 
Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016

Abb. 40: Bodengebundene Begrünung am Bezirksamt Margareten 
Eigene Aufnahmen vom 23.10.2016

Abb. 41: Bodengebundene Begrünung am Bezirksamt Josefstadt | Eingangsbereich und Innenhof 
Eigene Aufnahmen vom 25.10.2016

Abb. 42: Begrünte Fassaden in Wien 
Eigene Aufnahmen vom 23.-25.10.2016

Abb. 43: Parkhaus in Zuffenhausen nahe der Adestraße 
Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016; die Luftaufnahme ist vom Sachgebiet für Grünordnungs- und Landschafts-
planung zur Verfügung gestellt worden

Abb. 44: Begrünungsausfälle bei dem Parkhaus in Zuffenhausen. 
Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016

Abb. 45: Begrünte Fassaden in Stuttgart
Eigene Aufnahmen vom 13.10.2016

Abb. 46: Begrünte Gebäude in München 
Eigene Aufnahmen vom 14.10. und 18.10.2016

Abb. 47: Umsetzung des B-Plans Nr. 4477 „Am Tillypark“
Eigene Aufnahmen vom 20.10.2016

Abb. 48: Potenzial für Begrünungen in der Nürnberger Altstadt 
STADT NÜRNBERG WIRTSCHAFTSREFERAT | STADT NÜRNBERG WIRTSCHAFTSREFERAT - AMT FÜR 
WOHNEN UND STADTENTWICKLUNG (2012): Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Altstadt Nürnberg. 
Hofmann Druck, S. 100

Abb. 49: Begrüntes Erdgeschoss in der Lammgasse (Altstadt)
Eigene Aufnahme vom 20.10.2016

Abb. 50: Gilde Carré 
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Eigene Aufnahmen vom 05.10.2016

Abb. 51: Umsetzung des B-Plans 1529
Eigene Aufnahme vom 06.10.2016

Abb. 52: Begrünte Laubengänge innerhalb des B-Plans 1529 
Eigene Aufnahme vom 06.10.2016

Abb. 53: Verwaltungsgebäude und Wilhelm-Raabe-Schule 
Eigene Aufnahmen vom 06.10.2016

Abb. 54: Fassadenbegrünungen in Hannover 
Eigene Aufnahmen vom 05./ 06.10.2016

Abb. 55: Fassadenbegrünung in Durlach
Eigene Aufnahme vom 19.10.2016

Abb. 56: Bürogebäude mit integrierter Begrünung 
Eigene Aufnahme vom 19.10.2016

Abb. 57: Bürogebäude mit der Bar Aurum
Eigene Aufnahme vom 19.10.2016

Abb. 58: Grünes Schlachthofareal
Eigene Aufnahmen vom 19.10.2016

Abb. 59: Fassadenbegrünungen in Karlsruhe
Eigene Aufnahmen vom 19.10.2016

Abb. 60: Wandgebundene Fassadenbegrünung in Karlsruhe 
Eigene Aufnahme vom 19.10.2016

Abb. 61: Beispiele für Materialien | persuasive Instrumente
Eigene Aufnahme vom 30.12.2016

Abb. 62  Begrünungsbeispiele 
TU DARMSTADT | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT- FACHBEREICH ARCHITEKTUR (2016): Gut-
achten Fassadenbegrünung. Darmstadt, S. 56  

Abb. 63: Gestaltungskriterien „Pflanze“ 
PFOSER, N. (2016): Fassade und Pflanze - Potenziale einer neuen Fassadengestaltung. Dissertation, Darmstadt, 

S. 111, 113

Abb. 64: Bausteine eines Leitfadens 
Eigene Darstellung

Abb. 65: Aspern IQ 
OPEN HOUSE WIEN | VEREIN OPEN HOUSE WIEN- ARCHITEKTUR FÜR ALLE (2016): Aspern IQ. Unter: 
http://www.openhouse-wien.at/files/images/gebaeude/Aspern%20IQ/FO-AspernIQ1-(c)IrisKaltenegger.jpg- am 
30.10.2016

Abb. 66: Planzeichen „Fassadenbegrünung herzustellen“ 
Mustersatzbestimmung der Stadt München durch Herrn Hasenstab zur Verfügung gestellt

Abb. 67: B-Plan Nr. 1529 aus dem Jahr 1997 und 2007 
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER (1997): B-Plan Nr. 1529 | Stadtteil Ahlem. Inkraftgetreten am 26.11.1997

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER (1997): B-Plan Nr. 1529 1. Änderung | Buchengarten im Stadtteil Ahlem. 
Inkraftgetreten am 08.02.2007

Abb. 68: B-Plan „Schlachthof-Viehhof“ 
B-Plan „Schlachthof Viehhof” - zur Verfügung gestellt durch die Stadt Karlsruhe

Abb. 69:  Embelgasse | Paradebeispiel für eine kleine Blocksanierung 
Eigene Aufnahme vom 24.10.2016

Abb. 70: PPP-Modell Ortliebgasse 17 
PREISS, JÜRGEN (2013): Programm Fassadenbegrünung in Wien. Präsentation im Rahmen des BfN Ex-
pertInnenworkshop Vilm vom 18.- 19.11.2013, unter: https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/
vortraege/2013/2013-EbA-Biodiv-Preiss.pdf - am 24.09.2016, Folie 31

eigene Aufnahmen vom 24.10.2016

Abb. 71: Systematik der Fassadenbegrünung (Auszug) 
ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2013): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, Wien, S. 39

ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2016a): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, 1. Ausgabe, überarbeitete Fassung auf Basis 
des im Jahr 2013 veröffentlichen Leitfadens für Fassadenbegrünungen, Wien, S. 82
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Abb. 72: Beispielhafter Steckbrief 
ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2013): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, Wien, S. 42

ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2016a): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, 1. Ausgabe, überarbeitete Fassung auf Basis 
des im Jahr 2013 veröffentlichen Leitfadens für Fassadenbegrünungen, Wien, S. 86

Abb. 73: Fiktives Gestaltungbeispiel 
ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2013): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, Wien, S. 68, 71

Abb. 74: Best-Practise Beispiel aus dem Leitfaden
ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2016a): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, 1. Ausgabe, überarbeitete Fassung auf Basis 
des im Jahr 2013 veröffentlichen Leitfadens für Fassadenbegrünungen, Wien, S.119

Abb. 75: Beispielhafte Sprechblasen 
ÖkoKauf Wien | MAGISTRAT DER STADT WIEN, Programm für umweltgerechte Leistungen „ÖkiKauf Wien“ 
(Hrsg., 2016a): Leitfaden Fassadenbegrünung. Arbeitsgruppe 25 Grün- und Freiräume der Wiener Umweltschutz-
abteilung- Magistratabteilung 22, Bereich Räumliche Entwicklung, 1. Ausgabe, überarbeitete Fassung auf Basis 
des im Jahr 2013 veröffentlichen Leitfadens für Fassadenbegrünungen, Wien, S. 32

Abb. 76: Sicherung des Veitchiis bei einem Sanierungsvorhaben in der Martinstraße 
SCHAUFLER, K. (2012): Fassadensanierung mit Fassadenbegrünung- Kann eine Fassade mit Grünbestand sa-
niert werden, ohne diesen maßgeblich zu beeinträchtigen?. Bakkalaureatsarbeit in der Universität für Bodenkultur 
| Department für Bautechnik und Naturgefahren- Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau, Wien, S. 19, 
27

Abb. 77: Sanierte Fassade mit gesicherter Begrünung |  Vorher- Nachher 
PREISS, JÜRGEN (2013): Programm Fassadenbegrünung in Wien. Präsentation im Rahmen des BfN Ex-
pertInnenworkshop Vilm vom 18.- 19.11.2013, unter: https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/
vortraege/2013/2013-EbA-Biodiv-Preiss.pdf - am 24.09.2016, Folie 77

Abb. 78: Veitchii am WUK 

Wikipedia (2016a): WUK (Kulturzentrum). Unter: https://de.wikipedia.org/wiki/WUK_(Kulturzentrum) - am 
08.01.2017

WUK | WERKSTÄTTEN- UND KULTURHAUS (2014): WUK Pressefotos. Unter: http://www.wuk.at/general/pres-
se/wuk_logos_bilder - am 08.01.2017

Interview Preiss 2016: am 24.10.2017: Teil des Gutachtens von der BOKU, um den Veitchii und dessen Erhalt zu 
prüfen - wurde zur Verfügung gestellt

Abb. 79: Begrünung am Boutiquehotel Stadthalle Wien 

Wikipedia (2016b): Boutiquehotel Stadthalle. Unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Boutique-Hotel_Stadthalle - am 
08.01.2017 

Eigene Aufnahme vom 24.10.2016

Abb. 80: ENVI-met Modelling anhand des Beispiels Mariahilfer Straße, Wien
ENZI, V. (2015): Building a Green Infrastructure for Europe- Bauwerksbegrünung. Präsentation vom 09. Juni 
2016 beim Technologieforum Mostviertel, unter: https://www.zukunftsakademie.or.at/attachments/article/178/01_
Pr%C3%A4sentation_Bauwerksbegr%C3%BCnung_Enzi.pdf- am 11.01.2017

Abb. 81: Vergleich begrünter und unbegrünter Mariahilfer Straße, Wien 
ENZI, V. (2015): Building a Green Infrastructure for Europe- Bauwerksbegrünung. Präsentation vom 09. Juni 
2016 beim Technologieforum Mostviertel, unter: https://www.zukunftsakademie.or.at/attachments/article/178/01_
Pr%C3%A4sentation_Bauwerksbegr%C3%BCnung_Enzi.pdf- am 11.01.2017

Abb. 82: Erster Preis beim Fotowettbewerb mit einer Fassadenbegrünung 

Zur Verfügung gestellt von Frau Leupold

Abb. 83: Beispiel Tipp vom Praktiker 
GREEN CITY e.V. (2015b): Praxisratgeber Gebäudebegrünung- Empfehlungen für Eigentümer und Interessiert 
in München. Gefördert von der Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, 1. Auflage, An-
dechs, S. 16

8.3 Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Forschungsfragen
Eigene Darstellung

Tab. 2: Zerlegte Wirkungskomponenten 
Eigene Darstellung



Quellenverzeichnis

186 187

Tab. 3: Bewertungsstufen der einzelnen Wirkungskomponenten 
Eigene Darstellung

Tab. 4: Schadensursache und typische Manifestation (eigene Farbgebung)
PFOSER, N. (2016): Fassade und Pflanze - Potenziale einer neuen Fassadengestaltung. Dissertation, Darm-
stadt, S. 51

Tab. 5: Planungsschritte für eine schadensfreie und pflanzengerechte Wandbegrünung (eigene Farbge-
bung)
PFOSER, N. (2016): Fassade und Pflanze - Potenziale einer neuen Fassadengestaltung. Dissertation, Darm-
stadt, S. 158

Tab. 6: Nutzungspotenzial von begrünten Fassaden für die Eigentümer und die Stadt 
TU DARMSTADT | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT- FACHBEREICH ARCHITEKTUR (2016): Gut-
achten Fassadenbegrünung. Darmstadt, S. 32

Tab. 7: Instrumentenmix zur Forcierung von Fassadenbegrünungen 
Eigene Darstellung

Tab. 8: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Wien 
Eigene Darstellung

Tab. 9: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Stuttgart 
Eigene Darstellung

Tab. 10: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten  München 
Eigene Darstellung

Tab. 11: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Nürnberg 
Eigene Darstellung

Tab. 12: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Hannover 
Eigene Darstellung

Tab. 13: Zusammenfassung der Wirkungskomponenten | Karlsruhe 
Eigene Darstellung

Tab. 14:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Wien 
Eigene Darstellung

Tab. 15:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Wien 

Eigene Darstellung

Tab. 16:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Wien 
Eigene Darstellung

Tab. 17:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Stuttgart
Eigene Darstellung

Tab. 18:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Stuttgart
Eigene Darstellung

Tab. 19:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Stuttgart
Eigene Darstellung

Tab. 20:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | München
Eigene Darstellung

Tab. 21:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | München 

Eigene Darstellung

Tab. 22:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | München
Eigene Darstellung

Tab. 23:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Nürnberg
Eigene Darstellung

Tab. 24:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Nürnberg 

Eigene Darstellung

Tab. 25:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Nürnberg
Eigene Darstellung

Tab. 26:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Hannover
Eigene Darstellung

Tab. 27:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Hannover
Eigene Darstellung

Tab. 28:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Hannover
Eigene Darstellung

Tab. 29:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Karlsruhe



Quellenverzeichnis

188 189

Eigene Darstellung

Tab. 30:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Karlsruhe
Eigene Darstellung

Tab. 31:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Karlsruhe
Eigene Darstellung

Tab. 32:  Bewertung „Rechtliche Instrumente“ | Zusammenfassung 
Eigene Darstellung

Tab. 33:  Bewertung „Finanzpolitische Instrumente“ | Zusammenfassung
Eigene Darstellung
Tab. 34:  Bewertung „Persuasive Instrumente“ | Zusammenfassung
Eigene Darstellung



Anhang

190 191

9. Anhang
9.1 Förderrichtlinien der Refe-
 renzstädte

9.1.1 Wien | Die Vorreiterin
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Checkliste für die erforderlichen Genehmigungen 

von Fassadenbegrünungen 

 

1. Fassadenbegrünung auf Privatgrund oder von Flächen aus, die nicht im 
„öffentlichen Gut“ (Gehsteig) liegen 

 
Im Falle von Fassadenbegrünungen, die sich auf Privatgrund befinden (im Vorgarten, im Hof, etc.) 
bzw. auf Flächen, die nicht im öffentlichen Gut liegen, können die GrundeigentümerInnen das Projekt 
grundsätzlich selbst in die Hand nehmen. Dennoch sind einige Bewilligungen einzuholen: 
 
Einverständniserklärung 
Von allen betroffenen EigentümerInnen muss eine schriftliche Zustimmung zum 
Begrünungsvorhaben vorab eingeholt werden. 
 
Für die Feuermauer von Nachbarn gilt, dass die Zustimmung der EigentümerInnen, deren Wand 
begrünt werden soll, eingeholt werden muss.  
 
Fassadenbegrünungen in Innenhöfen werden als Innenhofbegrünung von der Stadt Wien gefördert, 
sofern sie den Kriterien der Förderaktion entsprechen. Die Förderung wird von der MA 42, Wiener 
Stadtgärten (Kontakt für Antragsformular  siehe Anhang) abgewickelt. 
 
Unterstützung der Gebietsbetreuung Stadterneuerung: siehe Absatz unten 
 
Prüfung der Stadtbildverträglichkeit (MA 19): siehe Absatz unten 
 
Bewilligung des Bundesdenkmalamts: siehe Absatz unten 
 
Baubewilligung (MA 37): siehe Absatz unten 
 
 

2. Fassadenbegrünung „vom Gehsteig“ 
 

Sie wollen Ihre Hausfassade straßenseitig („im öffentlichen Gut“, also z.B. vom Gehsteig aus) 
begrünen und wissen nicht genau, welche Schritte dazu erforderlich sind und wie Sie Ihr Projekt 
behördlich korrekt umsetzen können? 
Hier finden Sie die Informationen wie eine korrekte Abwicklung eines Fassadenbegrünungsprojektes 
durchgeführt werden kann (für drei mögliche Varianten):  
 
In Folge werden alle notwendigen Schritte für die erfolgreiche Umsetzung einer Fassadenbegrünung 
dargelegt. Je nach Art der Bepflanzung (direkt im Erdreich, im Trog oder fassadengebunden) sind  
unterschiedliche Behördengänge notwendig. 

Folgende Stellen sind für Bewilligungen, Information oder Unterstützung zuständig: 

1. Gebietsbetreuung Stadterneuerung (Kontakt siehe Anhang)  
2. „die umweltberatung“ (Kontakt siehe Anhang) 
3. MA 19 – Architektur und Stadtgestaltung 
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4. Bundesdenkmalamt 
5. MA 37 – Baupolizei (Antragsformular siehe Anhang)  
6. MA 46 – Verkehrsorganisation und Verkehrsangelegenheiten  
7. MA 28 -  Straßenverwaltung und Straßenbau (Antragsformular siehe Anhang) 
8. MA 42 – Wiener Stadtgärten (Antragsformular  siehe Anhang) 

 

Unterstützungen durch die Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
Grundsätzlich kann in einem ersten Schritt mit der zuständigen Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
Kontakt aufgenommen werden, mit dem Ersuchen um Unterstützung des Vorhabens. Es könnte ja 
sein, dass ähnliche Vorhaben in dem Straßenabschnitt oder Grätzel projektiert sind und sich daraus 
Synergieeffekte ergeben.  
 
Beratung und Tipps zur Fassadenbegrünung gibt "die umweltberatung": 
Auf Wunsch stellt „die umweltberatung“ den Kontakt zu AnsprechpartnerInnen her. Sie stellt 
Firmenlisten für die Durchführung der Vorhaben zur Verfügung, berät beim Vollzug zahlreicher 
formaler Bestimmungen und ist beim Ausfüllen von Anträgen und bei der Einreichung gerne 
behilflich.  
 
Einverständniserklärung 
Von allen betroffenen EigentümerInnen muss vorab eine schriftliche Zustimmung zum 
Begrünungsvorhaben eingeholt werden. 
 
 
Es gibt 3 mögliche Fälle (A, B, C) der Fassadenbegrünung, die zur Wahl stehen (Schema): 
  
A)  Bepflanzung direkt im Erdreich 

 

B)  Bepflanzung mit Trog 
 

C  Bepflanzung fassadengebun-
den (ohne Kontakt zum Boden) 

   
 

Prüfung der Stadtbildverträglichkeit (MA 19), Fall A, B und C: 
Es ist immer eine Absprache betreffend eventueller Störungen des örtlichen Stadtbildes mit der 
MA 19 (Referat Architektonische Begutachtung) erforderlich.  
Zu dieser Absprache sollte jedenfalls auch der Einreichplan bzw. falls keine Einreichung erforderlich 
ist, eine aussagekräftige Skizze bzw. ein Plan und ein Foto der Fassade mitgenommen werden.  
 
Bundesdenkmalamt, Fall A, B und C: 
Bei Bauwerken, die unter Denkmalschutz stehen ist es am besten, sich frühzeitig mit dem 
Bundesdenkmalamt in Verbindung zu setzen und bei einer örtlichen Besprechung mit den 
zuständigen SachbearbeiterInnen die Wünsche bzw. Vorhaben zu besprechen. 
(Kontakt im Anhang) 
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Baubewilligung (MA 37) Fall A, B und C:   
Sollte an der Fassade ein Rankgerüst bzw. eine Konstruktion, die eine Fixierung in der Fassade oder 
im Boden erfordert, montiert werden, dann soll Kontakt mit der zuständigen Bezirksstelle in der 
MA 37 aufgenommen werden um zu klären, ob eine Baubewilligung erforderlich ist.  
Bei Feststellung einer Bewilligungspflicht  durch die MA 37 (z.B.: wenn die Statik des Gebäudes bzw. 
die Wärmedämmung beeinträchtigt werden kann oder das Gebäude sich in einer Schutzzone 
befindet) muss ein Bauansuchen mit Einreichplänen in der zuständigen Bezirksstelle  der MA 37 
eingereicht werden.  
Folgende Unterlagen sind dem Bauansuchen beizulegen: 

1. Grundbuchsauszug (erhältlich bei jedem Bezirksgericht) 
2. Zustimmung aller GrundeigentümerInnen des zu begrünenden Gebäudes 
3. Zustimmung der MA 28 (falls sich die Bauführung über oder auf öffentlichem Gut befindet 
4. Lageplan (Maßstab 1:200 oder 500) 
5. Einreichplan im Maßstab 1:100, in 3-facher Ausführung mit Detailansichten, die die 

geplanten Pflanz- und Rankeinrichtungen technisch nachvollziehbar darstellen. Der 
Einreichplan muss von befugten PlanverfasserInnen und BauführerInnen (z.B. 
ZiviltechnikerIn, SchlosserIn, Zimmermann/Zimmerin, BaumeisterIn) unterfertigt sein.  

6. Vorstatik bzw. Bestätigung über die statische Geringfügigkeit 
7. Brandschutz 

 
Falls eine Baubewilligung erforderlich ist, erteilt die MA 37 auch die notwendige Bewilligung nach 
§ 82 der StVO. 
 
Bewilligung für die Straßenbenützung (MA46), Fall A, B und C 
Falls keine Baubewilligung erforderlich ist,  muss um eine Bewilligung nach § 82 StVO (Benützung  
von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken) formlos bei der MA 46 angesucht werden 
Dem Ansuchen sind eine Skizze bzw. ein Plan und  Fotos der Örtlichkeit beizulegen.  
 
Dabei wird das Vorhaben entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (v. a. hinsichtlich Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs) geprüft. Unter anderem wird die Restgehsteigbreite 
geprüft, welche bei Gehsteigen mindestens 2,0 m betragen soll (bei höher frequentierten 
Abschnitten auch mehr).  
 
Vereinbarkeit mit unterirdischen Leitungen (MA 28), Fall A und B 
Die MA 28 prüft das Vorhaben in Bezug auf Vereinbarkeit mit (unterirdischen) Leitungen (Wasser, 
Kanal, Strom, Gas, etc.). Wenn erforderlich lädt die MA 28 alle für Einbauten oder unterirdische 
Leitungen zuständigen Betriebe und Dienststellen zu einer Einbautenbesprechung ein, um zu klären, 
ob das Vorhaben mit den unterirdischen Einbauten verträglich ist.  
Eingereicht werden sollte ein Plan einer befugten Planverfasserin / eines befugten Planverfassers. Als 
Besprechungsgrundlage wird auch ein selbstgezeichneter Plan akzeptiert, sofern aus ihm alle er-
forderlichen technischen Daten ersichtlich sind. 
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Einverständniserklärung der Eigentümerin / des Eigentümers der Verkehrsfläche, Fall A , B und C 
Falls die Stadt Wien Eigentümerin des Gehsteiges/der Verkehrsfläche ist, beurteilt die MA 28 wie 
groß das öffentliche Interesse an einer Begrünung der privaten Fassade ist. Das öffentliche Gut (z.B. 
der Gehsteig) gehört allen und darf auch von allen für öffentliche Zwecke genutzt werden. Daher 
muss vor einer Einverständniserklärung beurteilt werden, ob es sich in diesem Fall um ein 
öffentliches Interesse handelt.  
Weiters wird, wenn die Bewilligung nach § 82 StVO vorliegt, mit der MA 28  vereinbart, dass die 
EigentümerInnen des Trogs bzw. der Begrünungseinrichtung die Haftung für Schäden die z.B. durch 
den Trog entstehen (z.B. an PassantInnen, am Gehsteig, etc.) übernimmt. Es wird auch ein 
Evidenthaltungsbetrag in der Höhe von zirka 10,- EUR pro Jahr vereinbart, damit längstens nach 
einem Jahr ein eventueller Ausfall der VertragspartnerInnen (verzogen, kein Interesse mehr, 
gestorben etc.) festgestellt werden kann.  
 
Haftung, Errichtungskosten, Pflegekosten, Instandhaltungskosten, Fall A, B und C: 
Grundsätzlich hat die Projektwerberin / der Projektwerber für Errichtung und Erhaltung alleine die 
Haftung und die Kosten zu übernehmen. 
Es besteht aber die Möglichkeit einer Teilung im Sinne eines „PPP-Modells“ (Publik Private 
Partnership), also einer längerfristigen vertraglich geregelten Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher 
Hand (z.B. Bezirk) und Privat. Diesbezüglich kann man sich an den Bezirk wenden und klären, ob ein 
Interesse an der Fassadenbegrünung besteht und eine Beteiligung des Bezirkes möglich ist. 
 
Durchführung der Baumaßnahmen, Fall A, B und C: 
Alle notwendigen Aufgrabungen und Wiederherstellungen, etc.  müssen von der Antragstellerin / 
vom Antragsteller beauftragt und finanziert werden. Falls die Stadt Wien Grundeigentümerin der 
benötigten Fläche ist, werden im Wege der  Zustimmung seitens der verwaltenden Dienststelle 
(MA 28) technische Vorschriften und Rahmenbedingungen für die Baumaßnahme vorgegeben.  
Auch eine direkte Beauftragung der Stadt Wien durch die Projektwerberin / den Projektwerber ist 
möglich. In diesem Fall errichtet die MA 28 im Auftrag und auf Rechnung der privaten Antragstellerin 
/ des privaten Antragstellers die Pflanzgrube (Fall A). 

Förderung (MA 42), Fall A, B und C: 
Neben der bereits bestehenden Förderung für Innenhofbegrünung kann in Zukunft auch eine 
Förderung für Fassadenbegrünungen beantragt werden, welche an das öffentliche Gut (ÖG) 
angrenzen. Die Förderung wird von der MA 42, Wiener Stadtgärten (Kontakt für Antragsformular  
siehe Anhang) abgewickelt. 
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Anhang: 

In diesem Teil finden Sie alle notwendigen Antragsformulare und Kontaktadressen. 

die umweltberatung 
 "die umweltberatung" 

Wiener Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
 http://www.gbstern.at/ 
Je nach Bezirk sind unterschiedliche Teams zuständig: 
http://www.gbstern.at/teams/ueberblick/ 

MA 19,  Architektur und Stadtgestaltung 
http://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=200502080
8310607&STELLE=Y 

Bundesdenkmalamt 
Adresse: Bundesdenkmalamt, A-1010 Wien, Hofburg, Säulenstiege 
Telefon: Vermittlung: +43-1-53415-0 
Fax: +43-1-53415-252 
Email: kontakt@bda.at 
Online-Kontaktformular: 
http://www.bda.at/kontakt 

MA 22 Wiener Umweltschutzabteilung 
Allgemeine Informationen zum Thema Fassadenbegrünung 
Leitfaden Fassadenbegrünung 
http://www.umweltschutz.wien.at/raum/fassadenbegruenung.html 

MA 37, Baupolizei 
Das Merkblatt für BauwerberInnen enthält Kontaktdaten: 
http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/merkblatt-bauwerber.pdf 
allgemeines Antragsformular:  
http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/bauansuchen.pdf 

MA 28, Straßenverwaltung und Straßenbau 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/verkehr/strassen/gehsteig/auskunftserteilung.html 
 Auskunftserteilung in Gehsteigangelegenheiten  
http://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/pdf/gehsteigauskunft.pdf 

MA 46, Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten 
Bewilligung nach §82 StVO: formlos 
http://www.wien.gv.at/verkehr/organisation/abteilung/bewilligungen.html 

MA 42, Wiener Stadtgärten 
Antrag auf Förderung: 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/stadtgaerten/begruenung/fassadenbegruenung.html 
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9.1.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!    

Landeshauptstadt Stuttgart 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
Graf-Eberhard-Bau, Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hof-, Dach- und  
Fassadenbegrünung 
Richtlinie für das kommunale Grünprogramm der Landeshauptstadt 
Stuttgart zur Förderung der Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung 
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1. Förderziele 

Durch das kommunale Grünprogramm unterstützt die Landeshauptstadt Stuttgart die 
Bemühungen der Eigentümerinnen und Eigentümer, die Umgebung von innerstädtisch 
verdichteten Räumen ökologisch aufzuwerten und somit die Wohn- und Aufenthaltsqualität 
im Gebiet zu verbessern. Durch die Entsiegelung von Flächen und die Begrünung von 
Höfen, Dächern und Fassaden sollen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
geschaffen werden. Die Begrünungen werden zur Wärmereduzierung in den 
Sommermonaten beitragen, außerdem werden Staub und Schadstoffe gebunden. Ein 
großer Teil des Niederschlagswassers wird durch die Versickerung und Verdunstung dem 
natürlichen Wasserkreislauf zugeführt und trägt so zur Grundwasserneubildung bei. 

 
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden Entsiegelungs- und 
Begrünungsvorhaben auf Grundstücken innerhalb von innerstädtisch verdichteten Räumen 
gefördert. 
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2. Förderfähige Vorhaben 

 

2.1 Förderfähige Leistungen im Einzelnen 

 
 - Freilegen von Flächen 

  Entrümpelung und Beseitigung von Zäunen, Mauern, Fundamenten,      
       Nebengebäuden, Bodenbefestigungen, sonstigen nicht mehr benötigten Anlagen und   
       unerwünschtem Bewuchs (außer Bäumen mit einem Stammumfang von über 20 cm    
       in 1 m Höhe, wenn keine besondere Notwendigkeit vorliegt) 
 
 - Neugestaltung des Geländes 

  Auffüllungen, Abgrabungen und sonstige Bodenbewegungen, Stützmauern und    
       Entwässerungsanlagen 
 
 - Gärtnerische Gestaltung 

  Bodenverbesserung, Randbefestigungen, Rampen, Treppen, Wege,    
       Bodenbefestigungen, Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Stauden sowie   
       Aussaaten 
 
 - Abgrenzungen  

  gegen Nachbargrundstücke, Zonen mit ausschließlich privater Nutzung,    
       Immissionsquellen und Gefahrenbereiche wie Straßen, Parkierungseinrichtungen,  
       Müllsammelplätze, Geländesprünge usw.  

 
- Bauliche Nebenanlagen 
  Pflanz- und Rankgerüste, Pergolen, einfache Sicht- und Lärmschutzeinrichtungen 

 
- Dachbegrünung  
  bauliche Vorbereitungen zur Dachbegrünung, Substratarbeiten, Aussaaten und    
  Bepflanzungen  

 
- Fassaden- bzw. Wandbegrünung 
  Abbruch- und Bodenarbeiten, Rankhilfen und sonstige Pflanzvorbereitungen sowie    
  Bepflanzung mit Schling- und Kletterpflanzen 

 
- Schaffung verbesserter Lebensbedingungen für vorhandene Bepflanzungen 

 
- Nebenkosten 
  Kosten für Planung, Vertragskosten, Genehmigungskosten usw. 

 

2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind 

 
- Vorhaben, die mit den städtebaulichen Entwicklungszielen für den Bereich oder das  
  Grundstück nicht übereinstimmen, insbesondere den Festsetzungen eines  
  Bebauungsplanes nicht entsprechen. Naturdenkmale oder gemäß der  
  Baumschutzsatzung geschützte Bäume dürfen in Ihrem Bestand nicht beeinträchtigt  
  werden. Dieses gilt ebenso für Bäume, die im Bebauungsplan als zu erhaltend  
  festgesetzt sind sowie für Bäume zu deren Erhaltung ein Eigentümer gemäß  
  Nebenbestimmungen in einer Baugenehmigung verpflichtet ist. Die Belange des    
  Artenschutzes sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

 
- Vorhaben, die durch andere vertragliche oder gesetzliche Regelungen verpflichtend  
  auszuführen sind. Darunter fallen u. a. die Pflanzverpflichtungen nach der  
  Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Stuttgart, Pflanzgebote nach LBO § 9 Abs.  
  1 sowie Kompensationsverpflichtungen nach dem BNatschG § 15. 
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- Vorhaben, die mehr versiegelte Fläche schaffen als im Bestand vorhanden ist 
 

- Vorhaben an Neubauten 
 

- Vorhaben, die sich hauptsächlich auf die Sanierung von Gebäuden beziehen 
 

- Aufwändig gestaltete Außenanlagen sowie künstlerische Arbeiten und ähnliches 
 

- Die Neuanlage von Fahrwegen und Parkplätzen für Kraftfahrzeuge 
 
 

3. Art und Höhe der Förderung 

 

3.1 Gefördert wird durch 

 

 - Beratung der Eigentümer/innen, Mieter/innen oder sonstigen Berechtigten - schon vor  
   der Antragstellung - fortlaufend bis zum Abschluss des Vorhabens in allen das    
   Vorhaben betreffenden Planungs-, Grundstücks-, Verfahrens-, Finanzierungs- und  
   Durchführungsfragen 

 
 - Gezielte Ansprache von Eigentümerinnen und Eigentümern geeignet erscheinender  
   Grundstücke und Gebäude 
 
 - Zweckgebundene Zuschüsse 

 

 

4. Zuschüsse 

 

4.1 Folgende Zuschüsse können bewilligt werden 

 

- Maximal die Hälfte der Fertigstellungskosten zur Entsiegelung von Höfen sowie  
  zur Gestaltung und zur Begrünung von Höfen, Dächern und Fassaden  

 
- Die Fördergrenze liegt bei 10.000 € je Vorhaben 

 
- Entsprechend der mit der Förderung verbundenen Zielsetzung ist ein Vorhaben nur   
  unter folgenden Voraussetzungen förderfähig: 
 
  Bei Höfen kleiner 100 m2 darf im Normalfall nur die Hälfte der Fläche versiegelt    
  werden, bei größeren Höfen maximal ein Drittel der Hoffläche. Der Fugenanteil auf  
  versickerungsfähigem Untergrund muss mindestens 15 Prozent der versiegelten  
  Fläche betragen. Diese Fugen können als Rasen-, Sand- oder Splittfugen ausgebildet    
  werden. Die weitere Hoffläche ist zu begrünen. 

 
- Je 100 m2 Hoffläche muss mindestens ein gebietstypischer standortgerechter  
  Laubbaum in handelsüblicher Baumschulqualität entsprechend den örtlichen  
  Gegebenheiten gepflanzt werden. 
 
- Bei Dachbegrünungen muss die durchwurzelbare Aufbaudicke mindestens 12 cm  
  betragen. Für die Begrünung sind geeignete Kräuter- und Sprossenmischungen aus    
  heimischen Arten aus dem Herkunftsgebiet 7 zu verwenden. 
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- Jede/r Eigentümer/in, Mieter/in oder sonstige/r Berechtigte/r kann nur einmal in 10  
  Jahren gefördert werden. 

 
- Eigengeleistete Arbeitszeit kann nach folgenden Sätzen angerechnet werden: 
 

A Hilfsarbeiten €/ Std. 5,00 
B Hauptarbeiten, jedoch fachfremd                                               €/ Std. 6,50 
C Fach- bzw. fachverwandte Leistungen                                      €/ Std. 8,00 

  
- Die Umsatzsteuer zählt nicht zu den förderfähigen Ausgaben, wenn der  
  Zuwendungsempfänger einen Vorsteuerabzug vornehmen kann. 
 
 
 

5. Fördervoraussetzungen 

 

- Es werden Begrünungsmaßnahmen an Höfen, Dächern und Fassaden im gesamten 
Stadtgebiet ab einem Verdichtungsgrad von 51 % und mehr je Flurstück gefördert. 

 
- Bei geplanten Vorhaben in förmlich ausgewiesenen Stadterneuerungsgebieten erfolgt 

eine Einzelfallprüfung, ob bzw. welche Fördermittel/Zuschüsse bereitgestellt werden 
können. 

 
- Zuschüsse werden nur für Vorhaben bewilligt, die zum Zeitpunkt der Bewilligung noch 

nicht begonnen wurden. Die Vorhaben müssen vor Ausschreibung der Leistungen, 
möglichst in der Planungsphase Vorentwurf, eingereicht werden. 

 
- Die Vorhaben müssen von der Stadt in gestalterischer, gärtnerischer und 

denkmalpflegerischer Hinsicht befürwortet werden. 
 
- Baurechtliche Vorgaben dürfen nicht verletzt werden. Die Gewährung eines 

Zuschusses ersetzt notwendige öffentlich- oder privatrechtliche Genehmigungen nicht. 
 
- Die geförderten Vorhaben dürfen nicht zum Anlass für Mieterhöhungen genommen 

werden. 
 
- Die Eigentümer der Fläche bzw. des Gebäudes und ihre Bevollmächtigten müssen sich 

zur zukünftigen Unterhaltung und Erhaltung der geförderten Freianlagen auf die 
Mindestdauer von 10 Jahren nach Fertigstellung verpflichten. 

 
- Geförderte Freianlagen müssen den Hausbewohnern dauerhaft zum Spielen oder zum 

Aufenthalt zur Verfügung stehen. 

 

Ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss besteht nicht. 
  

Seite 6 von 7 

6. Fördervoraussetzungen 

 

6.1 Vorrangig gefördert werden Vorhaben, 

 
- die einen besonders dringenden Bedarf decken, 

 
- die besonders geeignet sind, die örtlichen Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse  
  nachhaltig zu verbessern, 

 
- die in Verbindung zu sonstigen, die Freiflächen verbessernden Vorhaben stehen (z.  
  B. Entsiegelung von versiegelten Flächen, Erstbegrünung). 

 
 

7. Antragsberechtigte 

 

7.1 Antragsberechtigt sind 

 
  - Grundstückseigentümer/innen, Gebäudeeigentümer/innen,  

  Eigentümergemeinschaften und dinglich zur Nutzung des Grundstücks bzw. des    
  Gebäudes Berechtigte, 

 
- Mieter/innen und Mietergemeinschaften mit Zustimmung der Vorgenannten, 

 
- in Sonderfällen auch Vereine und Veranstalter/innen, wenn sie von Mieterinnen und  
  Mietern oder Eigentümerinnen und Eigentümern beauftragt sind. 

 
 

8. Antragsverfahren 

 

Interessenten wenden sich an das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung. Anträge 
sind schriftlich durch vollständige Ausfüllung des dafür bestimmten Vordrucks beim Amt 
für Stadtplanung und Stadterneuerung vom Berechtigten oder seinem dafür 
bevollmächtigten Vertreter zu stellen. Bei Hofzusammenlegungen kann ein gemeinsamer 
Antrag gestellt werden. 

 
Kontaktstelle: 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
Abteilung Stadterneuerung und Bodenordnung 

 

8.1 Zum Antrag gehören folgende Anlagen 

 
- Lageplan M 1 : 500 

 
- Gestaltungsplan (in der Regel M 1 : 100), aus dem die beabsichtigte Gestaltung  
  ersichtlich ist und der eine ausreichende Prüfung der geplanten Maßnahmen  
  ermöglicht. Folgende Angaben müssen anhand des Gestaltungsplanes eindeutig  
  beschrieben werden: 

- Baumbestand nach Art, Lage, Größe (Stammumfang, Kronendurchmesser) 
- zu rodende Gehölze 
- beabsichtigte Pflanzungen 
- geplante befestigte Flächen mit Angabe zur Art der Materialien 
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- Nachweis Anteil versiegelte Fläche entsprechend der Förderkriterien 

 
- Bauzeitenplan; die Fortschreibung des Bauzeitenplans ist ohne weitere Aufforderung  
  nachzureichen 
 
- Kostenermittlung nach DIN 276. Die Kostengruppen müssen soweit detailliert sein,  
  dass die Angemessenheit der Kosten geprüft werden kann 
 
- Nachweis der Gesamtkosten durch verbindliche Kostenangebote  
 
- Grundbuchblattabschrift, zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse 

 
- Ggf. Vertretungsvollmacht 

 
 

9. Bewilligungsverfahren 

 

- Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung bewilligt die Zuschüsse und veranlasst 
deren Auszahlung.  

 
- Liegen die Bewilligungsvoraussetzungen vor, ergeht ein vorläufiger 

Bewilligungsbescheid, aus dem die Höhe des voraussichtlichen Zuschusses 
hervorgeht. 

 
- Ist das Vorhaben durchgeführt und abgerechnet, ergeht ein endgültiger 

Bewilligungsbescheid. 
 
- Die Zuschüsse werden auf ein Konto bei der Hausbank des Antragsstellers geleitet. 
 
- Abschlagszahlungen sind bis zu 70 % des Zuschussbetrags möglich, wenn 

Rechnungen vorgelegt werden. 
 
- Die Schlusszahlung wird nach Eingang aller Rechnungen und Verwendungsnachweise 

(Kontoauszüge) und deren Prüfung vorgenommen. 
 

- Der Zuschuss ist zurückzuzahlen, wenn die eingegangenen Verpflichtungen verletzt 
werden oder gegen diese Richtlinien verstoßen wird. Zu Unrecht ausgezahlte Beträge 
sind mit Ablauf von 2 Monaten nach Aufforderung zurück zu zahlen und ab diesem 
Zeitpunkt mit 7,5 % jährlich zu verzinsen. 
 
Wird die Vereinbarung vorzeitig aufgrund von Umständen beendet, die der Eigentümer 
zu vertreten hat, so ist der ausbezahlte Betrag sofort zur Rückzahlung fällig und ab 
diesem Zeitpunkt mit 7,5 % jährlich zu verzinsen. 
 

- Die Durchführung des Vorhabens kann von der Stadt oder deren Beauftragten 
überwacht werden. 
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9.1.3 München | Die Engagierte

Landeshauptstadt
München
Baureferat
Gartenbau

Tel. 089/233 - 6 03 66
Fax 089/233 - 6 03 45

Richtlinien für das Sonderprogramm der Landeshauptstadt München zur Förderung 
der Innenhofbegrünung

1. Ziel des Programms und förderungsfähige Maßnahmen 

1.1 Mit dem „Sonderprogramm zur Förderung der Innenhofbegrünung“ unterstützt 
die Landeshauptstadt München die vielfältigen Bemühungen ihrer Bürger, die 
Qualität der Wohnumgebung zu verbessern. Das Programm konzentriert sich 
auf Gebiete und Baublöcke mit dichter Bebauung und mangelnder Versorgung 
mit öffentlichen Freiflächen. 

1.2 Förderungsfähig sind alle zur gärtnerischen Gestaltung von Innenhöfen und 
Vorgärten sowie zur Begrünung von Dächern und Fassaden notwendigen Maß-
nahmen, die eine Verbesserung des Wohnwertes bewirken und folgende Vor-
aussetzungen erfüllen:

1.2.1 Die Maßnahmen müssen zu einem Gebäude mit mehr als drei Wohneinheiten 
gehören, das vor 1967 errichtet wurde. Bei Hofzusammenlegungen muss dieser
Gebäudetyp überwiegen. 

1.2.2 Bei Innenhöfen muss durch die gärtnerische Gestaltung eine benutzbare Frei-
fläche geschaffen werden, die auf Dauer allen Hausbewohnern uneinge-
schränkt zur Verfügung gestellt und für sie zugänglich gehalten wird. Die Ge-
staltung muss zudem in erster Linie auf die Bedürfnisse der Hausbewohner 
ausgerichtet sein. Weitergehende Entscheidungen, wie etwa die Zusammenle-
gung von Höfen oder die Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit, stehen 
dem Antragsteller frei, haben aber auf die Gewährung und die Höhe des Zu-
schusses keinen Einfluss. 
Abhängig von der örtlichen Situation können nicht zum Aufenthalt nutzbare Flä-
chen (z. B. Stellplätze, Zufahrten, reine Ver- und Entsorgungsbereiche) voll-
ständig von der förderfähigen Fläche abgezogen oder nur teilweise berücksich-
tigt werden. Gleiches gilt für vorhandene Vegetationsflächen, die keiner be-
gründeten Umgestaltung bedürfen. 

1.3 Nicht förderungsfähig sind Maßnahmen: 

1.3.1 Die aufgrund einer öffentlich rechtlichen Verpflichtung durchgeführt werden 
müssen (Freiflächengestaltungen im Zusammenhang mit genehmigungspflich-
tigen Baumaßnahmen und Auflagen in Sanierungsgebieten) 

1.3.2 die staatliche oder städtische Objekte betreffen. 
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1.3.3 die anderweitig mit öffentlichen Geldern förderungsfähig sind, z. B. Förderungen 
im sozialen Wohnungsbau im Rahmen der Städtebauförderung (Soziale Stadt). 

1.4 Privatpersonen (Hausgemeinschaften, Privateigentümer, Eigentümergemein-
schaften) und Genossenschaften werden vorrangig vor anderen juristischen 
Personen  (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften etc.) 
gefördert.

2. Art und Ausmaß der Förderung 

2.1 Gefördert wird durch einen einmaligen, nicht zurückzuzahlenden Zuschuss. Die 
Landeshauptstadt München gewährt Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen 
Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

2.2 Für die gärtnerische Gestaltung von Innenhöfen und Vorgärten sowie für die 
Begrünung von Dächern beträgt der Zuschuss 50 v. H. der als förderungswür-
dig anerkannten Kosten, im Höchstfall jedoch 

2.2.1 bei Innenhöfen, Vorgärten und begehbaren Dächern 

- bis zu einer Größe von 300 m2: 50,-- €/m2

- ab dieser Größe: 35,-- €/m2

2.2.2 bei Dächern: 15,-- €/m2

2.3 Für die Begrünung von Fassaden, die Auswirkungen auf den Straßenraum ha-
ben (z. B. im öffentlichen Gehwegbereich), beträgt der Zuschuss 

- 100 v. H. der als förderungswürdig anerkannten Pflanzkosten und 
-   50 v. H. der als förderungswürdig anerkannten Kosten von Rankhilfen 
 sowie von Vorbereitungskosten (2.4.1) und Nebenkosten (2.4.3). 

Für die Begrünung aller übrigen Fassaden beträgt der Zuschuss die Hälfte der 
genannten Sätze. 

2.4 Förderungswürdig sind die gesamten Kosten der Maßnahme, soweit sie not-
wendig und angemessen sind. Im einzelnen 

2.4.1 die Kosten der Vorbereitung, soweit sie für die nachfolgende Maßnahme die 
Voraussetzungen schafft, wie z. B. Entrümpelungen, Abbruch von Nebenge-
bäuden oder Hofmauern, Verlegung von Versorgungs- und Entsorgungsleitun-
gen etc.; 

2.4.2 die eigentlichen Kosten der Maßnahme, also die Kosten für die gärtnerische 
Gestaltung oder die Begrünung; 
Kosten für reine Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Beleuchtung) oder ggf. ver-
zichtbare Luxusausstattung (z. B. Springbrunnen) können aus der Summe der 
förderfähigen Kosten ausgeschlossen werden. 
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2.4.3 die Nebenkosten, die für die fachliche Betreuung der Maßnahmen anfallen, wie 
z. B. die Kosten für Planung und Bauleitung, die erforderlichen Auslagen etc.. 

2.5 Nicht gefördert werden Maßnahmen, die vor der Antragstellung begonnen 
worden sind, die in technischer oder qualitativer Hinsicht nicht befriedigend sind 
oder bei denen die Höhe oder die Angemessenheit der Kosten nicht zweifelsfrei 
festgestellt werden können. 

2.6 Die Förderung erfolgt unter folgender Auflage: Die Bepflanzung und Gestaltung 
der Freifläche ist bei artentsprechender Pflege zu erhalten. Ausgefallene Bäu-
me, Sträucher und Kletterpflanzen müssen nachgepflanzt werden und ver-
brauchte Spieleinrichtungen erneuert werden. Geringfügige Änderungen sind 
möglich, solange das Gestaltungsziel gewahrt bleibt. Größere Veränderungen 
bedürfen einer Abstimmung mit der Hauptabteilung Gartenbau. 

3. Verfahren 

3.1 Die Förderung muss vom Grundstückseigentümer oder seinem dafür bevoll-
mächtigten Vertreter beantragt werden. Bei Hofzusammenlegungen kann ein 
gemeinsamer Antrag gestellt werden. 

3.2 Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des dafür bestimmten Vordrucks bei 
der
 Landeshauptstadt München  
 Baureferat-HA Gartenbau 
 Friedenstraße 40 
 81660 München 

zu stellen. 

Dem Antrag müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

3.2.1 Lageplan Maßstab 1 : 1000 

3.2.2 Gestaltungsplan (in der Regel im Maßstab 1 : 100), aus dem die beabsichtigte 
Gestaltung der Maßnahme ersichtlich ist und der eine ausreichende Prüfung 
der hierzu erforderlichen Arbeiten ermöglicht (2-fach); 

3.2.3 Nachweis der Gesamtkosten durch verbindliche Kostenangebote oder detaillier-
te Kostenschätzungen (1-fach); Kostenangebote und Kostenschätzungen müs-
sen soweit aufgegliedert sein, dass die Angemessenheit der Kosten geprüft 
werden kann. 

3.2.4 Grundbuchauszug neuesten Standes (1-fach), aus dem sich die Eigentumsver-
hältnisse ergeben; 

3.2.5 Vertretervollmacht, falls der Antrag nicht vom Grundstückseigentümer persön-
lich gestellt wird (1-fach). 
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3.3 Die Förderung wird auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen schriftlich 
bewilligt; sie kann nachträglich nicht erhöht werden. Die Bewilligung ersetzt 
nicht eine gegebenenfalls notwendige Beurteilung und Genehmigung der Maß-
nahme nach öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vorschriften; mit ihr 
wird auch keine Verantwortung für die technische Richtigkeit der Planung über-
nommen.

3.4 Die Zahlung wird nach Fertigstellung und Abnahme der Maßnahme durch das 
Baureferat-HA Gartenbau sowie nach Prüfung der Rechnungen geleistet. Der 
Antragsteller hat dieser Dienststelle die Fertigstellung der Arbeiten anzuzeigen, 
mit ihr einen Abnahmetermin zu vereinbaren und ihr eine Abrechnung der Maß-
nahmen vorzulegen. 

3.5 Entspricht die Ausführung in qualitativer oder technischer Hinsicht nicht der mit 
dem Antrag eingereichten Planung, wird der Antragsteller unter Setzung einer 
angemessenen Frist um Abhilfe gebeten. Kommt er dieser Bitte nicht nach, 
kann die Maßnahme nicht abgenommen und der bewilligte Zuschuss nicht ge-
leistet werden. 

4. Rückerstattung der Förderung 

4.1 Die durch die Förderung gedeckten Kostenanteile dürfen nicht zum Gegenstand 
von Mietpreiserhöhungen gemacht werden. Bei einem Verstoß ist die gewährte 
Zuwendung zurückzuerstatten. 

4.2 Wird das Anwesen innerhalb von 5 Jahren nach Bewilligung der Förderung ver-
kauft oder in Wohneigentum umgewandelt, ist die gewährte Zuwendung zu-
rückzuerstatten.

5. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten am 01.04.1992 in Kraft. Zum gleichen Zeit-
punkt verlieren die bisherigen, vom Stadtrat am 04.10.1978 beschlossenen 
Richtlinien ihre Gültigkeit. 
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Richtlinien der Stadt Nürnberg für Maßnahmen zur Begrünung von Hö-
fen, Freiflächen, Dächern und Fassaden 
 
 
 
1. Räumlicher Geltungsbereich 
Das Förderprogramm der Stadt Nürnberg gilt innerhalb des förmlich festgelegten Stadterneue-
rungsgebietes Nördliche Altstadt.  
 
2. Aufgaben und Ziele der Förderung 
Ziel des Programms ist die Verbesserung des Stadtklimas und somit der Lebens- und Aufent-
haltsqualität im Stadtteil. Gegenstand der Fördermaßnahmen sollen die Begrünung von Höfen, 
Freiflächen, Dächern und Fassaden sein, um somit einen Beitrag zu einer ökologisch orientierten 
Stadtentwicklung zu leisten und das Stadtklima nachhaltig positiv beeinflussen zu können.  
 
3. Förderfähige Maßnahmen 
 Entsiegelung und Begrünung von Höfen und Freiflächen, wenn sie danach den Bewohnern 

und Bewohnerinnen zur Verfügung gestellt werden. 
 Herstellung von Baumstandorten und die Pflanzung von Bäumen 
 Begrünung von Fassaden und Dächern 
 Landschaftsplanerische Leistungen die damit in Zusammenhang stehen. 

 
4. Art und Umfang der Förderung 
 Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren nach den Städtebauförderrichtlinien StBauFR 2007, Teil II Nr. 
20.1. Gefördert werden nur Maßnahmen im Bestand.  
 
4.1 Hofumgestaltungs-, Freiflächen- und Dachbegrünungsmaßnahmen 
 Es werden  Zuschüsse von maximal 50 €/m² umgestalteter Fläche, jedoch höchstens 10.000 € 
pro Maßnahme gewährt. Der Zuschuss darf 50 % der Gesamtkosten nicht überschreiten. Aus-
nahmen in Bezug auf die Höchstförderung sind möglich, sofern ausreichende Fördermittel zur 
Verfügung stehen. (z. B. großflächige Dachbegrünungen, Umgestaltung von Blockinnenberei-
chen). Bei Baumpflanzungen sind die gesetzlichen Grenzabstände zu beachten. 
 
Hof- und Freiflächen 
Ausschlaggebend für die Förderung ist der Umfang der stattfindenden Entsiegelung. Gefördert 
werden Maßnahmen bei denen mindestens 50 % Fläche entsiegelt, gärtnerisch gestaltet und auf 
Dauer unterhalten werden. Bei der gärtnerisch gestalteten Fläche dürfen maximal 20% der Flä-
che als sickerfähige Beläge ausgebildet werden. Als sickerfähige, also nicht versiegelte, Beläge 
werden gewertet: 
 Pflaster mit Fuge 1cm mit Kies/Splittfüllung 
 Pflaster mit Fuge >2-3 cm mit (Gras)bewuchs 
 Kiesbeläge/Holzhäcksel 

 
Förderfähig sind insbesondere folgende Maßnahmen: 
 Entsiegelung von befestigten Flächen und gärtnerische Gestaltung der nutzbaren Freiflächen 

unter Verwendung standortgerechter Gehölze und Stauden (auch Obstgehölze) 
 Regenwassernutzung und Versickerung (Gießtonnen, Sickerschächte, Zisternen, Teiche 

usw.) 
 Pflanzung von Bäumen 
 Sanierung erhaltenswerter Großbäume 
 Dach- und Fassadenbegrünung (als Bestandteil einer Hofbegrünung, keine Mindestgröße für 

Dachbegrünungsmaßnahmen),einschließlich der notwendigen Nebenkosten 
 Planungskosten für eine fachgerechte und qualifizierte Planung  
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Dachbegrünung 
Gefördert wird die Begrünung von Flachdächern, bzw. flach geneigten Dächern bis 20 Grad mit 
mindestens 30 qm Fläche (Nettofläche Gründach). Förderfähig sind Intensiv- und Extensiv-
begrünungen sowie die Kosten von Arbeiten ab Dachdichtung, die der Herstellung der Dachbe-
grünung dienen. 
 
4.2 Einzelmaßnahmen  
Für Einzelmaßnahmen sind Zuschüsse in Höhe von maximal 1.000 € pro Maßnahme, bzw. pro 
Baum möglich. Der Zuschuss darf 50% der Gesamtkosten nicht überschreiten.  
Folgende Einzelmaßnahmen können miteinander kombiniert werden: 
 
4.2.1 Fassadenbegrünung 
Gefördert werden Maßnahmen, die ein großes Grünvolumen erzielen. Nicht gefördert werden 
können Pflanzmaßnahmen mit schwachwüchsigen Kletterpflanzen, die ausschließlich gestalteri-
schen Zwecken dienen. Das bodenoffene Pflanzbeet muss mindestens 0,5 m² groß und 0,5 m 
tief sein, der durchwurzelbare Raum muss mindestens 1 m³ betragen. Die Bezuschussung von 
Klettergerüsten und Rankhilfen ist grundsätzlich möglich und erfolgt nach gesonderter Begutach-
tung. 
 
4.2.2 Baumpflanzungen 
Förderfähig sind Kosten der Herstellung von Baumstandorten mit mindestens 16 m² unversiegel-
ter Fläche ohne Fugenpflaster. Dem Baum muss ein durchwurzelbarer Bodenraum von mindes-
tens 12 m³ zur Verfügung stehen. Es sind standortgerechte Baumarten, mindestens in der 
Pflanzqualität 3 x verschulter Hochstamm bzw. Stammbusch mit einem Stammumfang von 16-18 
cm mit Ballen zu verwenden.  
 
4.2.3 Spielecken für Kinder 
Gefördert wird der Einbau von Natur-Spiel-Bereichen mit z. b. Hölzern und Natursteinen, verbun-
den mit dem Einbau von Sand, Feinkies oder Holz/Rinde als Boden- und Spielbeläge. Die Min-
destgröße für die Entsiegelung der Fläche beträgt 16 m².  
 
 
4.2.4 Begrünte Pergolen/Rankgerüste 
Gefördert wird die Errichtung von dauerhaften, begrünten Pergolen bzw. Rankgerüsten in Holz 
oder Metallkonstruktionen mit Holz. Bei Holzkonstruktionen ist der konstruktive Holzschutz an-
zuwenden. Die Mindestgröße der entsiegelten Fläche pro Stütze beträgt 1 m², mindestens eine 
Rankpflanze pro Stütze. Nicht gefördert werden Dacheindeckungen bzw. Konstruktionen mit 
Dacheindeckungen. 
 
Einzuhaltende Vorgaben und Normen – Beispielhaft und nicht abschließend – 
Zu beachten sind einschlägige DIN-Normen wie DIN 18915, 18916 und 18920, ZTV Vegtra MÜ, 
sowie die „anerkannten Regeln der Technik“ in der jeweils aktuellen und gültigen Fassung, die 
FLL-Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen, die FLL-
Richtlinie für die Planung. Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen 
in der jeweils aktuellen und gültigen Fassung.  
 
Für dieselbe bauliche Maßnahme dürfen nicht gleichzeitig Fördermittel aus anderen Program-
men in Anspruch genommen werden.  
 
Der Antragsteller hat den Umfang an Eigenmitteln oder –leistungen zur Umsetzung der Maß-
nahme nachzuweisen. 
 
Die Zuschüsse werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. Ein Rechtsan-
spruch auf Auszahlung besteht nicht. Das Einbringen von Arbeiten in Eigenleistung ist nur dann 
zulässig, wenn dies vorher mit der Bewilligungsstelle abgesprochen wird. Es ist ein Nachweis 
vorzulegen, dass die Leistungen fachgerecht erbracht werden können.  
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5. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verwaltungen 
von Wohnungseigentümergemeinschaften (Beschluss der Eigentümerversammlung muss vorlie-
gen), als auch von Mieter und Mieterinnen (Vollmacht des/der Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer ist erforderlich). Der Antrag muss vor Beginn der Arbeiten beim Amt für 
Wohnen und Stadtentwicklung, als Bewilligungsstelle, eingereicht werden. Die Ausführung der 
geförderten Maßnahmen hat fachgerecht zu erfolgen. Nachträgliche Abweichungen oder Ände-
rungen sind unaufgefordert vorzulegen und bedürfen der Zustimmung der Stadt Nürnberg. Mit 
der Ausführung der Baumaßnahme darf erst nach Bewilligung der Fördermittel, bzw. nach Ge-
nehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns begonnen werden.  
 
Dem Antrag sind prüfbare Kostenvoranschläge und Planungsunterlagen mit Beschreibung der 
auszuführenden Arbeiten beizufügen.  
 
Die gesamte Altstadt gehört zu den ensemble-und denkmalgeschützten Objekten. Die Begrü-
nung der Fassade und des Daches bedarf der Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde 
(Art. 6 DSchG). Für genehmigungspflichtige bauliche Änderungen ist die Bauordnungsbehörde 
der Stadt Nürnberg zuständig. Eine Kopie des Erlaubnisbescheides der Unteren Denkmalschutz-
behörde bzw. eine Kopie der Baugenehmigung sind dem Antrag beizufügen. 
 
 Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt durch einen förmlichen Bewilligungsbescheid, der mit 
Auflagen, Bedingungen und einer Befristung versehen werden kann. 
 
6. Auszahlung 
Nach Abschluss der Maßnahme hat der/die AntragstellerIn dem Amt für Wohnen und Stadtent-
wicklung eine Schlussrechnung zur Prüfung vorzulegen. Danach kann der Zuschuss ausgezahlt 
werden.  
 
Ergibt der Kostennachweis, dass die tatsächlich entstandenen ansatzfähigen Kosten geringer 
sind als die im Förderantrag dargestellten, sind die Zuschüsse entsprechend zu kürzen. Bei Kos-
tenmehrung ist eine Erhöhung des bewilligten Zuschusses nicht möglich. 
 
7. Pflichten, Verstöße 
Die AntragstellerIn haben vor Beginn der Maßnahme die betroffenen Mieter auf die beabsichtig-
ten Maßnahmen, hinzuweisen. Eine Mieterhöhung aufgrund der durchgeführten Maßnahmen 
darf nicht erfolgen. Die durchgeführten Maßnahmen müssen dauerhaft fachgerecht gepflegt wer-
den und in einem verkehrssicheren Zustand bleiben.  
 
Die Begrünungsmaßnahmen sind fachgerecht zu pflegen, in der Entwicklung zu fördern und auf 
Dauer zu unterhalten. Eingegangene Gehölze sind zu ersetzen. 
 
Der Bewilligungsbescheid kann bei einem Verstoß gegen diese Richtlinien oder gegen Auflagen 
und Bedingungen des Bewilligungsbescheides und bei einer zweckfremden Verwendung der 
bewilligten Mittel jederzeit widerrufen werden. Die ausgezahlten Zuschüsse sind dann in voller 
Höhe zurückzuzahlen. 
 
8. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten am 01.01.2013 in Kraft 
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Fördergrundsätze für die Gewährung von Zuschüssen bei der 
Begrünung von Fassaden und Dächern in der Landeshauptstadt 
Hannover (Stand: 23.06.2016) 
 
 
 
 
 
1. Zweck der Förderung 
1.1 
Mit der Förderung von Fassaden- und Dachbegrünungen sollen in dem dicht 
besiedelten Stadtgebiet Hannovers das Stadtklima verbessert und die natürliche 
Artenvielfalt sowie das Wohlbefinden der Bewohnerinnen gesteigert werden. 
Die Förderung soll zur Eigeninitiative anregen, Begrünungslücken schließen und 
längerfristig zu einer umfangreichen Verbreitung von Begrünungen führen.  
Die Umsetzung der Förderungen ist dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), Landesverband Niedersachsen e.V., Kreisgruppe Region 
Hannover übertragen. 
 
1.2 
Gefördert werden nur freiwillige Maßnahmen. Nicht gefördert werden Maßnahmen, 
die entsprechend einer öffentlich-rechtlichen/gesetzlichen Verpflichtung durchgeführt 
werden müssen, z. B. durch eine Auflage im Zusammenhang mit 
genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen/Auflagen in Sanierungsgebieten oder an 
Gebäuden, für die ein Bebauungsplan Festsetzungen zur Fassaden- und 
Dachbegrünung enthält. 
 
1.3. 
Die Begrünungen sind auf Dauer anzulegen und sollen im Sinne der Nachhaltigkeit 
mindestens fünf Jahre bestehen bleiben.  
 
1.4 
Die Fördergrundsätze sind bis zum 31.12.2016 befristet und treten am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. Frühere Fördergrundsätze verlieren mit dem in Kraft 
treten dieser Fördergrundsätze ihre Gültigkeit. 
 
1.5 
Begrünungen werden nur dann gefördert, wenn entsprechende Mittel zur Verfügung 
stehen. Es besteht für Antragsteller kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 
 
 
 
 
2. Fördergegenstand 
2.1 
Gefördert werden Fassaden- und Dachbegrünungen auf privaten, öffentlichen (mit 
Ausnahme städtischen) und gewerblichen Grundstücken im Gebiet der 
Landeshauptstadt Hannover.  
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2.2 
Förderfähig sind bei Fassadenbegrünungen die Materialkosten (Pflanzenmaterial, 
Rankhilfen etc.) und die Umsetzung. Die fachliche Beratung durch den BUND ist 
kostenfrei.  
 
2.3 
Gefördert werden die Anlage von Dachbegrünungen bei Neubauten sowie die 
Nachrüstung vorhandener Dächer mit extensiver oder intensiver Begrünung. 
Förderfähig sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Begrünungsmaßnahme 
ab Oberkante Dachabdichtung entstehen (Substrat, Pflanzenmaterial, evtl. Drainage 
etc.). Die fachliche Beratung durch den BUND ist kostenfrei. Die Erstellung der 
Dachbegrünung ist nach den Richtlinien der Forschungsgesellschaft 
Landesentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) zu erstellen. Die Dachflächen sind 
nach DIN 18195 Teil 1 bis 10 Bauwerksabdichtungen und DIN 18531 Teil 1 bis 3 
Dachabdichtungen herzurichten. Dachbegrünungen müssen einen Abflusswert von 
C=0,5 oder kleiner erreichen. Dachbegrünungen auf Asbest werden nicht gefördert. 
Alle bei Dach- und Fassadenbegrünung Anwendung findende und hier nicht 
genannte Fachnormen müssen im Bedarfsfall beachtet werden. 
 
2.4 
Die Maßnahmen sind für denkmalgeschützte Gebäude mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Für Fassadenbegrünungen, bei denen die 
Pflanzen im Straßenraum gepflanzt werden, ist eine Aufbruchgenehmigung durch 
den Fachbereich Tiefbau der Landeshauptstadt Hannover erforderlich. 
 
2.5 
Die anschließenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen werden nicht gefördert, 
mit Ausnahme der Fertigstellungspflege bei Dachbegrünungen, sofern sie 
Bestandteil der beauftragten Dachbegrünung ist. 
 
2.6. 
Für die Beratung, die Begrünung, deren technische Durchführung sowie eventuell zu 
einem späteren Zeitpunkt auftretende Schäden oder Folgekosten wird vom BUND 
und der Landeshauptstadt Hannover keine Haftung übernommen.  
 
 
 
 
3. Zuschussempfänger(in) 
Antragsberechtigt sind Grund- und Gebäudeeigentümer oder sonst dinglich 
Verfügungsberechtigte (z.B. Erbbauberechtigte bzw. Mieter) mit 
Einverständniserklärung des Eigentümers. Wohnungseigentümergemeinschaften 
müssen eine Einverständniserklärung der Gemeinschaft vorweisen. 
 
 
 
 
4. Art, Umfang und Höhe der Förderung (Förderschlüssel) 
4.1  
Bei einer Erstberatung wird geprüft, ob die Maßnahme technisch und ökologisch 
sinnvoll erscheint, was Voraussetzung für eine Förderung ist. 
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4.2 
Gefördert werden bei boden- und wandgebundenen Fassadenbegrünungen bis zu 
1/3 der förderfähigen Kosten einer Maßnahme. Bei Begrünungen an mehrschichtigen 
Außenwandkonstruktionen (WDVS, vorgehängte Fassaden u. ä.), die mit 
Kletterhilfen versehen und von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, beträgt die 
maximale Fördersumme 3.500 Euro, bei allen anderen Begrünungen maximal 500 
Euro. Pro Grundstück darf die maximale Fördersumme von 500 Euro bzw. 3.500 
Euro - auch bei verschiedenen Maßnahmen im Förderzeitraum - nicht überschritten 
werden. Die fachliche Beratung durch den BUND ist kostenfrei. 
Fassadenbegrünungen, die in Eigenleistungen durchgeführt werden, werden auf 
Nachweis (Material-Rechnungen, Aufbruchkosten) zu 50 Prozent, höchstens jedoch 
mit 500 Euro, der abrechnungsfähigen Ausgaben gefördert.  
Für Fassadenbegrünungen, die vor dem Ablauf von fünf Jahren zurückgebaut 
werden, muss die Förderung anteilig zurückgezahlt werden (im ersten Jahr 80 
Prozent bis 20 Prozent im vierten Jahr). 
 
4.3 
Gefördert werden Dachbegrünungen bis zu einer Größe von 250 qm mit bis zu 1/3 
der förderfähigen Kosten einer Maßnahme, maximal 3.000 Euro und bei einer Größe 
über 250 qm mit bis zu 1/3 der förderfähigen Kosten einer Maßnahme, maximal 
10.000 Euro. Pro Grundstück darf die maximale Fördersumme von 3.000 Euro 
beziehungsweise 10.000 Euro - auch bei verschiedenen Objekten und Maßnahmen 
im Förderzeitraum - nicht überschritten werden. Die Förderung schließt eine 
fachliche Beratung ein. Eine ggf. notwendige Statiküberprüfung oder -berechnung 
kann mit bis zu 1/3 der Kosten maximal 300 Euro unterstützt werden, sofern eine 
Förderung stattfindet. Der Förderbetrag zur Statiküberprüfung wird auf die 
tatsächliche Fördersumme angerechnet. Es werden nur Dachbegrünungen durch 
Fachfirmen gefördert. Eigenleistungen sind unzulässig. Für Dachbegrünungen, die 
vor Ablauf von fünf Jahren zurückgebaut werden, muss die Förderung anteilig 
zurückgezahlt werden (im ersten Jahr 80 Prozent bis 20 Prozent im vierten Jahr). 
 
4.4 
Eine weitere, auch nachträgliche Förderung durch andere öffentliche 
Förderprogramme ist ausgeschlossen. Die Antragsteller müssen dazu eine 
verpflichtende Erklärung abgeben. 
 
4.5 
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss bei Antragstellung sichergestellt sein. 
Mit dem Bauvorhaben der Maßnahme darf nicht vor der Gewährung der Förderung 
begonnen werden. Eine Baumaßnahme gilt dann als begonnen, wenn der Auftrag für 
die Gebäudebegrünung erteilt wurde. Der Antrag über einen vorgezogenen 
Maßnahmebeginn ist in Ausnahmefällen möglich und kann beim BUND gestellt 
werden. Der BUND entscheidet darüber zusammen mit dem Fachbereich Umwelt 
und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover.  
 
4.6 
Die Zuschüsse vergibt der BUND schriftlich. Der Anspruch auf Förderung erlischt 
nach 6 Monaten. Die Frist beginnt mit Datum des Gewährungsschreibens. In 
begründeten Fällen kann diese Frist auf Antrag einmalig um maximal 6 Monate 
verlängert werden. 
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5. Antragsstellung 
Die Antragstellung erfolgt bei:  
BUND Kreisgruppe Region Hannover 
Projektbüro Linden 
Grotestraße 19 
30451 Hannover 
www.begruenteshannover.de 
 
Ansprechpartner: 
Diplom-Biologin Jana Lübbert: jana.luebbert@nds.bund.net 
Diplom-Biologe Gerd Wach: gerd.wach@nds.bund.net 
 
Das Antragsformular ist unter der angegebenen Kontaktadresse zu erhalten oder 
kann auf der Webseite www.begruenteshannover.de als PDF heruntergeladen 
werden. Dem Antrag sind ein verbindlicher Kostenvoranschlag, eine 
Kurzbeschreibung des Vorhabens, eine eindeutige Skizze, ggf. ein Grundstücksplan 
(z.B. 1:5 000) und ggf. notwenige Genehmigungen sowie eine 
Einverständniserklärung, beziehungsweise einen Eigentümerbeschluss der 
Wohnungseigentümergemeinschaft beizufügen. Werden nach der Gewährung 
Änderungen des Auftrages vorgenommen, müssen diese umgehend mitgeteilt und 
ggf. ein Nachtagsangebot eingereicht werden, wenn die Änderungen bei der 
Förderung berücksichtigt werden sollen. 
 
 
 
 
6. Auszahlung der Fördermittel 
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme sowie 
nach Vorlage der Kostenbelege und nach Abnahme der Maßnahme durch den 
BUND.  
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9.1.6 Karlsruhe | Die Erfahrene

FÖRDERPROGRAMM
ZUR BEGRÜNUNG VON HÖFEN, 
DÄCHERN UND FASSADEN
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Gartenbauamt
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AUF EINEN BLICK

WO WIRD GEFÖRDERT?

In den Fördergebieten: Innenstadt, Mühlburg, Oststadt, Südstadt, 
Südweststadt und im Ortskern von Durlach. 

WER WIRD GEFÖRDERT?

Eigentümerinnen und Eigentümer, Eigentümergemeinschaften, 
Mieterinnen und Mietergemeinschaften, in Sonderfällen auch Vereine 
und Veranstalter, wenn sie von Mieterinnen und Mietern oder 
Eigentümerinnen und Eigentümern beauftragt sind. 

WANN WIRD GEFÖRDERT?

Die Maßnahmen müssen die Wohnqualität des Freiraumes verbessern. 
Die geförderten Maßnahmen sollen sich nach den Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohner richten und dürfen nicht Anlass für 
Mieterhöhungen sein. 

WAS WIRD GEFÖRDERT?

 Befestigungen mit mindestens 20 Prozent Fugenanteil zur Versickerung, 
(bei Höfen < 100 m² maximal die Hälfte der Hof äche und 
bei Höfen > 100 m² maximal ein Drittel der Hof äche)

 P anzungen
 Rasen ächen
 Baump anzungen
 Rankhilfen
 extensive und intensive Dachbegrünungen

WIE HOCH IST DER ZUSCHUSS?

Der Zuschuss beträgt bis zu 4.000 Euro pro Anwesen und wird nach 
Pauschalpreisen berechnet. Eigenleistung wird dadurch gefördert.

VORAUSSETZUNG? 

Die Maßnahme kann nur vor der Umsetzung 
beim Gartenbauamt beantragt werden.
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FÖRDERPROGRAMM ZUR BEGRÜNUNG 
VON HÖFEN, DÄCHERN UND FASSADEN

FÖRDERRICHTLINIEN UND FÖRDERSÄTZE 

über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Innen- und 
Hinterhöfen sowie von Dach- und Fassadenbegrünungen (Stand 2013).

FÖRDERZIEL

Mit der Förderung unterstützt die Stadt Karlsruhe im Rahmen der ihr zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Bemühungen von Bürgerinnen 
und Bürgern, private Innen- und Hinterhöfe, Dächer und Fassaden zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes zu begrünen und aufzuwerten.

WAS WIRD GEFÖRDERT?

 Maßnahmen, die darauf abzielen, Frei ächen erstmals nutzbar herzustellen 
oder vorhandene Freianlagen in Höfen zu verbessern und zu begrünen. 
Dabei werden die vorbereitenden Arbeiten berücksichtigt. Förderung ist 
für die gärtnerische Gestaltung des Hofes (P anz- und Rasen ächen, 
Baump anzungen, Sitzbereiche, Wege ...) und die Begrünung von 
Fassaden, Mauern und Dächern sowie Kinderspieleinrichtungen möglich.

 Nicht förderfähig sind P anzverp ichtungen, die sich aus der 
städtischen Baumschutzsatzung ergeben, P anzgebote nach LBO 
§ 9 Abs. 1 Satz 2, Begrünungsforderungen als Ausgleichsp icht für 
Eingriffe, Befreiungen, Ausnahmen und Dachbegrünungen, soweit 
diese nicht nach geltendem Baurecht oder als zwingende Au age 
von Baugenehmigungen gefordert werden. Nicht gefördert werden 
Befestigungen in Garagenhöfen, in denen weniger als zehn Prozent 
der Fläche als P anz äche hergestellt wird. Hier kann lediglich die 
Begrünung gefördert werden. Wird ein Hof nach einer Haussanierung 
wieder hergestellt, ist dies ebenfalls nicht förderfähig.

 Die befestigten Flächen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dabei 
ist darauf zu achten, dass sie mit mindestens 15 Prozent Fugenanteil 
auf versickerungsfähigem Untergrund ausgeführt werden. Die Fugen 
können Rasen-, Splitt- oder Sandfugen sein.

 In Höfen über 100 m² ist ein klein-/mittelkroniger Laubbaum zu p anzen.

 Nicht förderfähig sind Renovierungen der Hausfassaden, aufwendige 
gärtnerische Anlagen, Skulpturen und ähnliches.

ART UND HÖHE DER FÖRDERUNG

 Die Förderung beinhaltet: 
Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer, der Mieterinnen und 
Mieter oder sonstigen Berechtigten schon vor der Antragstellung 
fortlaufend bis zum Abschluss der Maßnahme.

 Finanzielle Zuschüsse betragen rund ein Drittel der pauschalierten 
Fertigstellungskosten zur Gestaltung und Begrünung des Hofes/
Daches. Die zugrunde gelegten Pauschalbeträge sind im 
Bewilligungsbescheid einzeln aufgeführt.

 Jedes Anwesen/Flurstück kann nur einmal gefördert werden.

 Die Förderobergrenze liegt bei 4.000 Euro pro Anwesen.

 Entsprechend der mit der Förderung verbundenen Zielsetzung ist 
nur ein angemessener Anteil der befestigten Fläche förderfähig. Bei 
Höfen bis 100 m² beträgt dieser im Normalfall maximal die Hälfte 
des Hofes, bei größeren Höfen maximal ein Drittel des Hofes. Die 
restliche Hof äche ist zu begrünen. Bei der Begrünung von Höfen über 
100 m² Größe wird diese maximal zur Hälfte als Rasen gefördert. In 
Garagenhöfen wird ausschließlich die Begrünung gefördert.
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WELCHE VORAUSSETZUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN?

 Die Innen- und Hinterhöfe müssen im Fördergebiet liegen. Das sind 
die dichtbebauten Stadtteile wie Mühlburg, Weststadt, Südstadt, 
Südweststadt, Innenstadt, Oststadt und der Ortskern von Durlach.

 Gefördert werden nur erstmalige Maßnahmen, die den Wohn- und 
Freizeitwert der Höfe wesentlich verbessern, die Grünsubstanz im 
Sinne einer ökologischen und stadtklimatischen Aufwertung vermehren 
und wirtschaftlich vertretbar sind.

 Der Antrag auf Förderung muss vor Beginn der Maßnahme gestellt 
werden. Diese muss mit dem Gartenbauamt in gestalterischer, 
gärtnerischer und denkmalp egerischer Hinsicht abgestimmt und 
befürwortet sein.

 Abweichungen von diesen Richtlinien sind nur in begründeten 
Fällen möglich und sind vor Beginn der Maßnahme abzustimmen. 
Nachträgliche Abweichungen können zum Verlust der Förderung 
führen.

 Der Zustand zum Zeitpunkt der ersten Hofbesichtigung ist für die 
Berechnung der Fördersumme ausschlaggebend.

 Baurechtliche Bestimmungen dürfen nicht verletzt werden. Falls 
Genehmigungen für die Maßnahme erforderlich sind, müssen diese 
vorliegen.

 Die Gestaltung soll sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohner richten.

 Der Hof muss langfristig (mindestens fünf Jahre) von allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der dazugehörenden Wohnungen 
genutzt werden können und in einem gep egten Zustand gehalten 
werden.

 Die geförderte Maßnahme darf nicht Anlass für Mieterhöhungen sein.

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung oder auf eine 
bestimmte Höhe der Fördersumme. Die Stadt teilt die Fördermittel 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen und im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Fördermittel zu.

KEINE FÖRDERUNG IST MÖGLICH

 für Gestaltungsmaßnahmen der Stadt oder von staatlichen Stellen

 wenn die Gestaltung der Flächen bereits einmal gefördert wurde 
etwa im Rahmen dieser Richtlinien oder durch Modernisierungs-, 
Sanierungs- oder Wohnumfeldprogramme.

WER KANN EINEN ZUSCHUSS ERHALTEN?

 Eigentümerinnen und Eigentümer, Eigentümergemeinschaften und 
Erbbauberechtigte. Die Mieterinnen und Mieter sollen von den 
Eigentümerinnen und Eigentümern unterrichtet und angehört werden.

 Mieterinnen und Mieter im Einverständnis mit den Eigentümerinnen 
und Eigentümern.

 In besonderen Fällen auch Vereine oder sonstige Vereinbarungen, 
soweit sie im Auftrag oder im Namen von Mieterinnen und Mietern 
oder Eigentümerinnen und Eigentümern handeln. Voraussetzung 
ist hier die Nennung einer verbindlichen Kontaktperson. Eine 
Einverständniserklärung der Eigentümer muss vorliegen.

 Ausgeschlossen sind Bauträger, Versicherungen, Geldinstitute, 
städtische Einrichtungen und Gesellschaften.
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WIE WIRD DIE FÖRDERUNG BEANTRAGT?

 Für den Antrag zur Förderung von Hof-, Dach- und 
Fassadenbegrünungsmaßnahmen gibt es einen Vordruck. 
Beim Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe einzureichen.

 Anhand einer Skizze, in der die geplanten Maßnahmen enthalten sind, 
legt das Gartenbauamt die Fördersumme und die Fördervoraussetzungen 
fest. Die Fördersumme und Förderbedingungen werden in einem 
schriftlichen Bescheid des Gartenbauamtes mitgeteilt. Das 
Gartenbauamt überprüft die durchgeführten Maßnahmen und überweist 
danach die bewilligte Fördersumme auf das angegebene Konto.

 Werden vereinbarte Bedingungen und Richtlinien missachtet 
oder nicht eingehalten oder beruht der Bewilligungsbescheid auf 
unzutreffende Angaben im Antrag, kann die Förderzusage rückgängig 
gemacht oder ausgezahlte Zuschüsse können ganz oder teilweise 
zurückgefordert werden.

 Mit der Antragsstellung ist gleichzeitig das Einverständnis zum Betreten 
des Hofes durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe 
und zur Veröffentlichung von Fotos verbunden. Eine geförderte 
Umgestaltungsmaßnahme nimmt am Hinterhofwettbewerb teil. 

Hinweis zum Datenschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten zur 
Bearbeitung im Rahmen des Förderprogramms der Stadt Karlsruhe zur 
Begrünung von Höfen, Dächern und Fassaden gemäß §§ 13 und 15 
Landesdatenschutzgesetz erhoben, gespeichert und genutzt werden. Daten 
können zum Zwecke der fachlichen Abstimmung an weitere betroffene 
Dienststellen nach § 16 Landesdatenschutzgesetz übermittelt werden.

KARLSRUHE DURLACH
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FÖRDERSÄTZE 

Bei den Fördersätzen handelt es sich um pauschalierte Preise, von denen 
ein Drittel gefördert wird; dabei gilt die Förderobergrenze von 4.000 Euro.

VORARBEITEN

 Beton aufreißen, abfahren und entsorgen 
45 Euro/m²

 P aster oder Platten aufnehmen, abfahren
17,50 Euro/m²

 Altes Natursteinp aster aufnehmen, lagern und reinigen 
17,50 Euro/m²

 Schuppen, Mauern oder ähnliches abreißen
57,50 Euro/m³

 Fundamentisolierung im Bereich von P anzbeeten
45 Euro/lfm

 Sandkasten eingebaut
300 Euro/Stück

GESTALTUNGS- UND BEPFLANZUNGSMASSNAHMEN

 Hofbefestigung mit 
Rasen- oder Splittfugen
75 Euro/m²

 vorhandenes 
Natursteinp aster verlegen
25 Euro/m²

 P anzung
30 Euro/m²

 Rasen
5 Euro/m²

 Baump anzung, Hochstämme 
mindestens 14/16 Zentimeter 
Stammumfang
575 Euro/Stück

 Obstbaum 
150 Euro/Stück

 Dachbegrünung extensiv 
75 Euro/m²

 Dachbegrünung intensiv 
125 Euro/m²

 Rankp anze in Einzelstellung
35 Euro/Stück 

 Rankhilfe bis drei Stockwerke 
solide, p anzengerechte 
Konstruktion
250 Euro/Stück

 Rankhilfe, mehr als 
drei Stockwerke, solide 
p anzengerechte Konstruktion
975 Euro/Stück

 Schutzkorb
213 Euro/Stück

FÖRDERBEREICH
INNENSTÄDTISCHER BEREICH
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LaLaLammmmmststraraßeße,, 7676121224 4 KaKaK rlrlrlsrsrruhuhuhee
TeTeTeleleefofofon:n:n: 000727211 13133-3-3-676767262626 || --6767670101010  
FaFaFaFax:x:x: 000727272111 13133-3-676709909
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9.2 Interviewfragebogen
Rechtliche Instrumente
1. In welchem Umfang und unter welchen Gegebenheiten werden Fassadenbegrünungen rechtlich festgesetzt?

2. Welche rechtlichen Instrumente (Bauleitplanung, Pflanzgebote, Besonderes Städtebaurecht, Gestaltungs-
satzung) kommen überwiegend zum Einsatz und warum?

3. Wer ist für ihre Umsetzung verantwortlich? Gibt es Personen/Mitarbeiter, die begrünte Fassaden aktiv voran-
bringen möchten und dies in ihren Berufsalltag integrieren? 

4. Welche Vor- und Nachteile weisen diese auf (z.B. warum werden Pflanzgebote so selten angewendet)?

5. Wie nehmen mögliche Adressaten (Bauherren, Investoren und Architekten) die rechtlichen Vorgaben wahr? 
Akzeptieren sie sie oder beantragen sie Befreiungen? Welche Argumente haben die Adressaten, um eine 
Befreiung zu erhalten? Unter welchen Voraussetzungen werden Befreiungen gewährt?

6. Werden die Adressaten über die Vor- und Nachteile sowie Umsetzungsmöglichkeiten von begrünten Fassa-
den während des Planungs- bzw. Baugenehmigungsverfahrens aufgeklärt bzw. an entsprechende Experten 
weitergeleitet? 

7. Werden die umgesetzten Bauvorhaben auf eine realisierte Fassadenbegrünung überprüft? Wie oft können 
die rechtlichen Vorgaben seitens der Kommune auf ihre tatsächliche Umsetzung kontrolliert werden?

8. Werden die genutzten Instrumente auf ihren Erfolg hin evaluiert? Wenn ja, wie, wer ist dafür verantwortlich 
und wie oft?

9. Können die verwendeten Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden (Können bspw. Fassaden-
begrünungen als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme anerkannt werden)?

Finanzpolitische Instrumente
10. Welche finanzpolitischen Instrumente (Pflanzhilfen oder monetäre Zuwendungen) kommen überwiegend 

zum Einsatz und warum?

11. Wer ist für ihre Umsetzung verantwortlich? Gibt es Personen/Mitarbeiter, die begrünte Fassaden aktiv voran-
bringen möchten und dies in ihren Berufsalltag integrieren? Wie hoch ist ihr Koordinierungsaufwand? Können 
die politischen Ziele mit vertretbarem finanziellem und personellem Aufwand erreicht werden?

12. Macht die Verwaltung aktiv auf bestehende Finanzierungs- oder Pflanzhilfen aufmerksam (z.B. während ei-
nes Gespräches über eine mögliche Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?

13. Welche Vor- und Nachteile weisen diese auf (z.B. möglicher Missbrauch)?

14. Werden die Fördermittel im Zuge von rechtlichen Vorgaben beantragt? Wie nehmen mögliche Adressaten 
(Bauherren, Investoren und Architekten) die  Vorgaben für die Förderung wahr? Akzeptieren sie sie oder 
empfinden sie sie als zu kompliziert (z.B. schwer verständlich, finanzielle Offenbarung – ähnlich wie bei der 
Beantragung von sozialen Leistungen wie bspw. Bafög, ALG ll)? 

15. Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koordinierungsaufwand für die Finanzierungs- oder Pflanzhilfen? Kön-
nen die politischen Ziele mit einem vertretbaren (vertretbar als Empfindung für die Kommune selbst Interview 
bzw. Vergleich der Interviews) finanziellen und personellen Aufwand erreicht werden?

16. Werden die umgesetzten Bauvorhaben auf eine realisierte Fassadenbegrünung überprüft? Wie oft kann die 
Kommune ihre tatsächliche Umsetzung kontrollieren (auch noch Jahre nach der Förderung)?

17. Werden die genutzten Instrumente auf ihren Erfolg hin evaluiert? Wenn ja, wie, wer ist dafür verantwortlich 
und wie oft?

18. Können die verwendeten Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden? Ist es möglich über ge-
splittete Abwassergebühren – ähnlich wie bei Dachbegrünungen -eine weitere finanzielle Förderung ermög-
lichen?

Persuasive Instrumente
19. Welche informellen Instrumente (Informationsbereitstellung, Veranstaltungen, Führungen, Modellprojekte 

etc.) kommen überwiegend zum Einsatz und warum? 

20. Wer ist für ihre Umsetzung verantwortlich? Gibt es Personen/Mitarbeiter, die begrünte Fassaden aktiv voran-
bringen möchten und dies in ihren Berufsalltag integrieren? Wie hoch ist ihr Koordinierungsaufwand? Können 
die politischen Ziele mit vertretbarem finanziellem und personellem Aufwand erreicht werden?

21. Nutzt die Verwaltung aktiv die informellen Instrumente (z.B. während eines Gespräches über eine mögliche 
Baugenehmigung bzw. Bauvorhaben)?

22. Können die genutzten informellen Instrumente die Bauherren von den Vorteilen von begrünten Fassaden 
überzeugen? Fühlen sich die Bauherren ausreichend aufgeklärt - auch gegenüber von Problemen? Lassen 
sich mit ihrer Hilfe Vorbehalte gegenüber von Fassadenbegrünungen reduzieren?

23. Welche Vor- und Nachteile weisen diese auf?

24. Wie hoch ist der verwaltungsinterne Koordinierungsaufwand für die informellen Instrumente? Können die 
politischen Ziele mit vertretbarem finanziellem und personellem Aufwand erreicht werden? Wie verlaufen 
Kooperationen mit externen Stellen, welche bspw. die Beratung übernommen haben?

25. Wird die Wirkung des informellen Instruments seitens der Kommune evaluiert? Wenn ja, wie, wer ist dafür 
verantwortlich und wie oft?
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26. Gibt es Modellprojekte oder werden Fassaden von öffentlichen Gebäuden begrünt?

27. Können die verwendeten Instrumente neuen Gegebenheiten angepasst werden? 

Umsetzungsmöglichkeiten von Fassadenbegrünungen
28. Sind Gestaltungsoptionen von Fassadenbegrünungen den Verantwortlichen in der Kommune, den Architek-

ten oder den Bauherren bekannt?

29. Wie hoch ist der Pflege- und Wartungsaufwand bzw. dessen Umsetzung? Sind Pflanzen bzw. technische 
Bestandteile mit verhältnismäßigem Aufwand austauschbar?

30. Welche Pflanzenarten werden bevorzugt – blühende oder dauergrüne Pflanzen?

31. Gibt es Vorfälle wo begrünte Fassaden willentlich von Nachbarn/Passanten beschädigt worden sind?

32. Wie hoch ist der Koordinierungsaufwand (Kauf von Pflanzen und Ersatzteilen, ggf. Personal) für Pflege bzw. 
Wartung der begrünten Fassade? Müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder Genehmigun-
gen eingeholt werden?

33. Treten die positiven Effekte von Fassadenbegrünungen wie Innenraumkühlung, gesteigerte Biodiversität 
(Trittstein), positivere Wahrnehmung des Gebäudes, besserer Schutz der Fassade vor Wettereinflüssen, 
verbesserter Wasserrückhalt etc. tatsächlich ein? Wird es evaluiert?

34. Was ist Ihre Einschätzung über die künftige Entwicklung von wandgebundenen Fassadenbegrünungssyste-
men? Werden die sogenannten Kinderkrankheiten wie Systemausfälle in absehbarer Zeit behoben sein bzw. 
die Installationskosten sinken? 

35. Sehen sie den Pflanzenaustausch durch Schädlingsbefall bzw. Frostschäden als ein so großes Hemmnis an, 
dass von wandgebundenen Fassaden noch eher abgeraten werden sollte? Ähnliches gilt auch für mögliche 
Abhängigkeiten seitens der Eigentümer gegenüber von Systemanbietern von wandgebundenen Fassaden-
begrünungen (müssen die Wartung übernehmen)?

36. Wie sehen sie das Risiko einer erhöhten Brandgefahr?

9.3 Rechtliche Instrumente

9.3.1 Wien | Die Vorreiterin
In der Hauptstadt von Österreich können Fassaden-
begrünungen ausschließlich über den Bebauungsplan 
rechtlich manifestiert werden.105 Dies erfolgt im Rah-
men der sogenannten Besonderen Bestimmungen: 

„Für die mit BB7 bezeichneten Grundflächen wird be-
stimmt:      
Auf den zur Straße Code 12314 gewandten Schau-
seite sind Vorkehrungen für eine Fassadenbegrünung, 
die mindestens 60 v. H. der Fassadenfläche (abzüg-
lich der Fensterflächen) bedeckt, zu treffen.”

Allerdings wird es noch nicht so lange praktiziert, so-
dass bislang wenige Erfahrungen hiermit gemacht 
werden konnten. Dennoch besteht die Vermutung, 
dass diese ohne große Hemmnisse umgesetzt wer-
den, da prinzipiell in der Stadt Wien Fassaden oftmals 
freiwillig begrünt werden.106 Bei Bestandsgebäuden im 
Innenstadtbereich lassen sich Mauerwerksbegrünun-
gen vor allem in Innenhöfen finden, wohingegen bei 
Stadterweiterungsgebieten öfter straßenseitige Fas-
sadenbegrünungen vorhanden sind.

Erwähnenswert ist das Stadterweiterungsgebiet See-
stadt Aspern, welches mit einer Fläche von circa 240 
Hektar, das größte städtebauliche Vorhaben Wiens 
darstellt und auch eines der größten in Europa ist. Ziel 
ist es, das Wohnen in der Stadt der Zukunft sozial nach-
haltig, mit neuen ökologischen Maßstäben zu gestal-
ten. Geplant sind unter anderem 8.500 Wohnungen für 
ungefähr 20.000 Bewohner und ebenso vielen Arbeits-
plätzen. Diese sollen nicht nur hohen ökologischen 
Standards genügen, sondern auch unterschiedlichste 

Wohnformen (geförderte Wohnungsbau, Baugemein-
schaften, Studentenwohnheim etc.) ermöglichen. 
Hierbei bilden fünf Schwerpunkte konkrete Vorgaben 
für Aspern- klimaneutrale Stadt, Leistbares Wohnen, 
soziale Nachhaltigkeit, funktionale Durchmischung 
und Wettbewerb der Technologien und Materialien- 
architektonische Vielfalt. Begrünte Fassaden werden 
bei den Vorgaben für soziale Nachhaltigkeit erwähnt 
(vgl. WIEN 3420 2010: 30.10.2016). Bei dem Techno-
logiezentrum Aspern IQ- ein Demonstrationsvorhaben 
aus dem Programm „Haus der Zukunft Plus”- sind ne-
ben seiner Auslegung als Plus-Energie-Gebäude auch 
begrünte Fassaden realisiert worden (vgl. WIEN 3420 
2011: 38). 

Die Durchsicht der Bau- und Immobilieninfo (Durch-
sicht der Ansichten) hat ergeben, dass Fassadenbe-
grünungen im geringen Maße durchgeführt worden 
sind (vgl. WIEN 3420 o.J.: 30.10.2016).107 Allerdings 
sieht ein neues Wohnhausprojekt begrünte Fassa-
den in Form von fixen Pflanztrögen an den Balkonen 
vor (vgl. STADTTEILMANAGEMENT SEESTADT 
ASPERN 2016: 30.10.2016; QUERKRAFT 2016: 
30.10.2016). 

105In Wien gibt es nicht die Möglichkeit Fassadenbegrünun-
gen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einzufordern, weil es sie nicht gibt. Eine Möglichkeit 
wäre aber, bei Wegfall von Bäumen durch Bauprojekte, 
welche nach der Baumschutzverordnung nicht im Ra-
dius von 300 Metern ersetzt werden können, Ersatz-
pflanzungen durch Fassadenbegrünungen anstelle von 
Ersatzzahlungen einzufordern. Darüber wird derzeit in 
der Wiener Verwaltung diskutiert (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016).

106 Diese lassen sich vor allem in Bestandgebieten mit histo-
rischen Gebäuden finden. Allerdings sind sie im öffentli-
chen Raum (also straßenseitige Fassade kaum sichtbar, 
sondern in Innenhöfen befinden sich bodengebundene 
Begrünungen wie Veitchii (Wilder Wein) und Efeu. Herr 
Preiss vermutet sogar, dass historisch bedingt im In-
nenstadtbereich Fassadenbegrünungen im fünfstelligen 
Bereich zu finden sind, allerdings in Innenhöfen. Ferner-
hin werden die festgesetzten Dachbegrünungen in der 
Regel anstandslos durchgeführt (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016).

107Da eine Vorortbegehung der Seestadt aus Zeitgründen 
nicht möglich war, kann immer noch die Möglichkeit be-
stehen, dass Fassaden ohne expliziten Hinweis begrünt 
worden sind. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob 
die Bemühungen der Stadt Wien Wirkung zeigen wer-
den.

Abb. 65: 
Aspern IQ 
(OPEN HOUSE WIEN 2016: 
30.10.2016)
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Besonders hervorzuheben ist, dass die gesamte Ver-
waltung (auch die Bezirksregierungen) ein Interesse 
am Ausbau von Fassadenbegrünungen hat und ein 
Projekt zur Forcierung von Fassadenbegrünungen ini-
tiiert wurde, welches von der Stadtbaudirektion betreut 
wird.108 Bis 2017 beschäftigen sich in diversen Arbeits-
gruppen 25 Mitarbeiter aus Verwaltungsbereichen 
wie Hochbau, Umwelt, Straßenbau, Stadtplanung, 
Stadtgärten, Tiefbau, Wohnfonds Wien, Umweltbera-
tung, Gebietsbetreuung, Baupolizei (Kompetenzstelle 
Brandschutz) gemeinsam mit externen Experten mit 
Handlungsfeldern wie beispielsweise Qualitätssiche-
rung, rechtliche Prozessabläufe, Kompetenzstelle für 
Fassadenbegrünungen Informationsarbeit, Brand-
schutz, Nachhaltigkeit und Pilotprojekten. Die derzeit 
anlaufenden Pilotprojekte werden dabei aber nicht 
einfach nur so gefördert, sondern anhand der erar-
beiteten Checkliste hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-
Effizienz begutachtet und betreut. Ziel ist es nicht nur 
Fassadenbegrünungen „auf Teufel komm raus” (Inter-
view PREISS 2016: am 24.10.2016) zu propagieren 
und zu realisieren, sondern auch einen langfristigen 
Nutzen für den Bauherren zu erzielen (vgl. Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016). Die Erkenntnisse des 
Projektes Forcierung von Fassadenbegrünung fließen 
auch in den neuaufgelegten Leitfaden mit ein. Hiermit 
sollen nicht nur umsetzungsrelevante Fragestellungen 
zum Thema Fassadenbegrünung beantwortet wer-
den, sondern auch mit dem Leitfaden ein wirksames 
Planungsinstrument für eine im Sinne der Urban-Heat-
Island Strategie flächendeckende Mauerwerksbegrü-
nungen geschaffen werden (vgl. ENZI/ WERNER 
2016: 44).

Allerdings reicht es nicht aus, Klimaanpassungs-
maßnahmen nur in formelle oder informelle Pläne 

einzubinden, wenn spätestens bei Wettbewerben der 
Architekt dies übergeht. Deshalb bedarf es einer kon-
tinuierlichen Aufklärung über ihre positiven, aber auch 
negativen Aspekte. Hierfür müssen aber alle relevan-
ten Akteure aus der Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wohnungswirtschaft, Architektur, Bauphysik und die 
Bevölkerung miteinbezogen werden (vgl. Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016).

9.3.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Die Stadt Stuttgart kann sowohl über den § 9 Abs. 1 
und § 74 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung von Ba-
den Württemberg (LBO) sowie über die Möglichkeiten 
des BauGB Fassadenbegrünungen rechtlich vorge-
ben. Diese können von den Mitarbeitern der Stadtkli-
matologie sowie vom Amt für Stadtplanung | Abteilung 
Grünordungs- und Landschaftsplanung bei Planungs-
prozessen eingebracht werden. 

Die Vorgabe nach § 9 Abs. 1 LBO besagt, dass so-
bald eine Begrünung oder Bepflanzung der Grund-
stücke nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich 
ist, die baulichen Anlagen unter der Prämisse ihrer 
Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung sowie 
ihrer wirtschaftlicher Zumutbarkeit zu begrünen sind 
(vgl. § 9 Abs. 1 LBO). Allerdings wird diese Möglich-
keit nur selten eingesetzt. Eher kommt der § 74 Abs. 
1 Nr. 1 LBO zur Anwendung, wie es bei dem B-Plan 
Reichbachstraße Bad Cannstatt (Ca 283/1) mit den 
Teilgeltungsbereichen 1-4 der Fall ist.109 Grundsätz-
lich dient zur Festsetzung von Fassadenbegrünungen 
das BauGB als gesetzliche Grundlage- insbesondere 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (vgl. Interview DRAUTZ/ 
KAPP 2016: am 13.10.2016). Hierfür werden zum 
einen im Flächennutzungsplan (FNP) Flächen mit 
stadtklimatischen Defiziten dargestellt (vgl. Interview 

SACHGEBIET GRÜNORDUNGS- UND LAND-
SCHAFTSPLANUNG 2016: am 13.10.2016). Zum 
anderen beschreibt die städtebauliche Klimafibel der 
Landeshauptstadt Stuttgart neben den Auswirkungen 
von Fassadenbegrünungen auch baurechtliche Fest-
setzungsmöglichkeiten, welche in Bebauungsplänen 
Anwendung finden können (vgl. Ministerium für Ver-
kehr und Infrastruktur Baden Württemberg 2012: 217) 
und nach der FFB-Umfrage im Jahr 2014 auch von 
Stuttgart angewendet wird (FBB 2014: 31.07.2016). 
Als eine beispielhafte bauleitplanerische Festsetzung 
wird 
„Ein Drittel der Fassadenfläche ist zu begrünen. Tech-
nisch begründete Ausnahmen können zugelassen 
werden (§ 9 (1) 25 BauGB).“ (Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur Baden Württemberg 2012: 217) 

genannt. Mittels dem § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB können 
die Vorgaben für die Bepflanzungen konkretisiert und 
in der Stellungnahme mit den entsprechenden Maß-
nahmen differenziert sowie begründet werden (vgl. 
Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Al-
lerdings müssen die Festsetzungen nach „gerechter 
Abwägung aller berührten Belange getroffen werden 
(§ 1 (7) BauGB)” (Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur Baden Württemberg 2012: 208). Darüber hi-
naus sind noch beispielsweise das Brandverhalten, 
die Kosten der Bepflanzung sowie eventuell höhere 
Baukosten zu bedenken (Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur Baden Württemberg 2012: 208). Generell 
beruhen Pflanzverpflichtungen nach § 178 BauGB 
erst einmal auf der Schaffung von Grünflächen oder 
Anpflanzung von Bäumen. Fassadenbegrünungen 
stehen da nicht an erster Stelle, da den Bauherren Ge-
staltungsmöglichkeiten offengehalten werden sollen. 
Das bedeutet, sie können Vorgaben zur Begrünung 

oder Verdunstungskühlung über unterschiedliche 
Maßnahmen wie Entsiegelung des Innenhofes bzw. 
Dach- oder Fassadenbegrünung einhalten (vgl. In-
terview DRAUTZ/KAPP 2016: 13.10.2016; Interview 
SACHGEBIET GRÜNORDUNGS- UND LAND-
SCHAFTSPLANUNG 2016: am 13.10.2016).

Trotz dieser Möglichkeiten werden Fassadenbegrü-
nungen selten rechtlich vorgegeben. Zwar werden 
diese fast regelmäßig bei der Ausweisung von Gewer-
begebieten festsetzt. Allerdings ist ihre erfolgreiche 
Realisierung fraglich (vgl. Interview SACHGEBIET 
GRÜNORDUNGS- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 
2016: am 13.10.2016). Bei Planungsverfahren in 
thermisch belasteten und dicht besiedelten Gebieten 
bringt die Abteilung für Stadtklimatologie begrünte 
Fassaden regelmäßig mit ein, welche dann aber im 
Rahmen von Abstimmungsprozessen und Abwägung 
- unter anderem auf Betreiben des Hochbauamtes - 
entweder abgeschwächt werden oder ganz entfallen 
(vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: 13.10.2016; 
Interview SACHGEBIET GRÜNORDUNGS- UND 
LANDSCHAFTSPLANUNG 2016: am 13.10.2016). 
Als Beispiele werden zwei zur Verfügung gestellte B-
Planverfahren genannt.110 Aber nicht nur verwaltungs-
interne Differenzen stellen ein Hemmnis für die Aus-
weitung von Mauerwerksbegrünungen dar, auch ihre 
konsequente Einforderung bei Baugenehmigungsver-
fahren ist nicht gegeben. Das Stuttgarter Baurecht-
samt kontrolliert zwar die rechtlichen Vorgaben und 
ihre tatsächliche Umsetzung, fokussiert sich aber vor 
allem auf die Einhaltung von Grenzen und Bauhöhen 
und ahndet keine inkorrekt umgesetzten Fassaden-
begrünungen. Fernerhin kann das Amt für Stadtklima-
tologie nicht nachvollziehen, wie die Umsetzung der 
Auflagen tatsächlich vonstattengeht. Außerdem ist 

108 Generell läuft die Zusammenarbeit innerhalb der Ver-
waltung sehr gut. Bei der Erstellung von Plänen, Leit-
bildern und Strategien werden alle relevanten Verwal-
tungsabteilungen miteingebunden (vgl. Interview Preiss 
2016: am 24.10.2016).

109 Nähere Informationen siehe Fußnote 110

110 Der B-Plan Cannstatt/Reichenbachstraße ist vor kurzem 
abgeschlossen worden und befindet sich derzeit in der 
Umsetzung. Erste Genehmigungsanträge sind gestellt. 
Eine technische Umsetzung ist, dass die Fassaden von 
einem Bauherrn über wandgebundene Trog- und Rank-
systeme begrünt werden sollen. Diese Begrünungs-
form beruht vor allem auf dem Umstand, dass das Ge-
bäude direkt auf der Baugrenze liegt und somit keine 
Fläche mehr zwischen Gebäude- und Gehweggrenze 
vorhanden ist (vgl. Interview SACHGEBIET GRÜNOR-
DUNGS- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2016: am 
13.10.2016). Fassadenbegrünungen sind über den § 74 
Abs. Nr. 1 LBO  mit „mindestens 30 % der Fassaden-
flächen sind dauerhaft zu begrünen und die Begrünung 
und die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Zum Er-
reichen der Dauerhaftigkeit ist eine künstliche Bewäs-
serung, vornehmlich aus der Regenwasserzisterne, 
vorzunehmen. Pflanzflächen für die Fassadengestal-
tung dürfen nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen bzw. 
auf gr/fr-Flächen angelegt werden” festgesetzt worden. 
Problematisch an dieser Vorgabe ist, dass sie nicht 
ortsgebunden konkretisiert worden ist. Zwar wird diese 
Auflage bei der Baugenehmigung abgeprüft, aber wie 
die Umsetzung tatsächlich vonstattengeht, kann von der 
Abteilung Stadtklimatologie nicht nachvollzogen werden 
(vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). 

 Der B-Plan Herdweg/Lenzhalde (Eberhard-Ludwigs-
Gymnasium) Stuttgart Nord (Stgt 279) gibt Fassaden-
begrünungen nur als eine zu überprüfende Möglichkeit 
vor, obwohl die Schule sich an einem „Standort mit sied-
lungsrelevanter luft- und klimahygienische Funktion” be-
findet (Informationen von Frau Drautz und Herrn Kapp 
zur Verfügung gestellt bekommen).

 Interessant wird das künftige Rosensteinviertel sein, 
welches auf den freigewordenen Flächen des neuge-
bauten Stuttgarter Bahnhofes entstehen wird. Aktuell 
findet hierzu ein informeller Beteiligungsprozess statt. 
Da dieses Areal mitten in der Innenstadt liegt und da-
mit auch einer hohen Hitzebelastungen ausgesetzt 
sein wird, wird es aufschlussreich sein, ob Fassaden-
begrünungen thematisiert und umgesetzt werden sollen 
(vgl. Interview SACHGEBIET GRÜNORDUNGS- UND 
LANDSCHAFTSPLANUNG 2016: am 13.10.2016).
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eine langfristige Überprüfung der Festsetzungen- also 
der dauerhafte Erhalt der Fassadenbegrünung - auf-
grund mangelnder Sachexpertise, Personal, Zeit und 
Geld nicht möglich.111 Fernerhin muss der Bauherr die 
Begrünung ohne Hilfe der Stadt Stuttgart realisieren 
und eigenständig pflegen. Bauwilligen werden bei Ge-
sprächen bezüglich Baugenehmigungen und rechtli-
chen Vorgaben wie Fassadenbegrünungen keine Be-
ratungen oder Infopakete seitens der Stadt Stuttgart 
(sei es vom Baurechtsamt, vom Amt für Stadtklima-
tologie oder vom Sachgebiet für Grünordnung- und 
Landschaftsplanung) angeboten. Folglich müssen sie 
sich selbst aktiv um Informationen kümmern und auf 
die Stadt zugehen. Beratungen zu Fassadenbegrü-
nungen werden unter anderem vom Gartenbauamt 
angeboten, allerdings gehen sie aus Ressourcengrün-
den nicht aktiv auf die Bauherren zu. Auch das Amt 
für Stadtklimatologie kann aufgrund fehlender Res-
sourcen112 keine Vorortbegehungen oder Beratungen 
durchführen. Des Weiteren kann die Stadt Stuttgart 
auch nicht auf begrünte, städtische Gebäude verwei-
sen, da es sie nicht gibt. Folglich ist eine erfolgreiche 
Erfüllung der Festsetzung vom Umsetzungswillen des 
Bauherren/ Eigentümer  bzw. ihrer Pflege abhängig.113 
Nach den Erfahrungen von Frau Drautz und Herrn 
Kapp trügt die Einstellung, dass rechtlich festgesetz-
te Vorgaben zu Fassadenbegrünungen einfach ge-
gen den Willen des Bauherren durchgesetzt werden 
können. Wodurch mittlerweile festgestellt wurde, dass 
insbesondere Fassadenbegrünungen kein „Selbstläu-
fer” (Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016) 
bei einer langfristigen Entwicklung der Stadt Stutt-
gart sind (vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 
13.10.2016). Bestätigt wird diese Aussage von den 
Mitarbeitern des Sachgebietes für Grünordnung- und 
Landschaftsplanung, die in den 1990ziger Jahren im 

Rahmen einer ABM-Maßnahme ein Gebiet im Stutt-
garter Osten überprüft haben, wie die grünplaneri-
schen Festsetzungen realisiert und erhalten worden 
sind. Nur ca. ein Drittel, der in der Baugenehmigung 
vorgegebenen Auflagen wurden erfolgreich umge-
setzt (vgl. Interview SACHGEBIET FÜR GRÜNORD-
NUNGS- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2016: am 
13.10.2016). Ansonsten  fand und findet keine Evalu-
ation der baurechtlichen Festsetzungen statt. Da der 
Erhalt von Fassadenbegrünungen nicht gesichert ist, 
nutzt die Abteilung für Stadtklimatologie anderweitige 
Lösungen wie Bäume, welche nur unter einem hohen 
Begründungsaufwand gefällt werden dürfen und so-
mit eine sichere und wirkungsvollere Maßnahme für 
die Verbesserung des Stadtklimas sind (vgl. Interview 
DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). 

Bei alternativen Begrünungsvorgaben wie der Ein-
griffsbilanzierung bringt die Abteilung für Stadtklima-
tologie zwar stadtklimatische Aspekte in das Verfah-
ren mit ein. Welche Maßnahmen aber letztlich für den 
Ausgleich des Eingriffes ausgewählt werden, ent-
scheidet das Planungsamt. Diese Vorschläge werden 
aber oftmals nicht berücksichtigt, da die Bilanzierung 
eher im Sinne von naturschutzrechtlichen Themen114 
abläuft und somit den Vorschlägen der Naturschutz-
behörde nach einem adäquaten oder einem vollen 
Ausgleich folgt. Diese Ausgleiche finden auf ganz an-
deren Flächen als direkt im Eingriffsgebiet statt und 
sind zu dem nicht dauerhaft geschützt. Die Abteilung 
für Stadtklimatologie hat schon bei Bauleitplanungen 
festgestellt, dass als Ausgleich ausgewiesene Streu-
obstwiesen später doch bebaut werden durften. Aus 
diesem Grunde sehen sie solche Bilanzierungen kri-
tisch, da diese stadtklimatischen Aspekte insbesonde-
re in hitzeempfindlichen Gebieten wie der Innenstadt 

defizitär bedenken. Die Abteilung für Stadtklimatologie 
hat lieber „einen schlechten Ausgleich als draußen 
auf der grünen Wiese noch einen Hektar mehr” (Inter-
view DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Solche 
Maßnahmen sind zwar auch sinnvoll, bringen aber 
der Innenstadt klimatisch nichts. Darüber hinaus wir-
ken solche Ausgleiche nach Frau Drautz und Herrn 
Kapp eher wie eine Alibimaßnahme, so dass „lieber 
gleich an Ort und Stelle” (Interview DRAUTZ/ KAPP 
2016: am 13.10.2016) der Ausgleich erfolgen sollte. 
Insbesondere in thermisch belasteten Gebieten wären 
stadtklimatologisch wichtige Maßnahmen relevant und 
Fassadenbegrünungen könnten für einen thermischen 
Ausgleich und Schutzmaßnahmen für das Gebäude 
sorgen. Dazu fordert die Abteilung für Stadtklimatolo-
gie Begrünungsmaßnahmen bei Neubauvorhaben in 
hitzeempfindlichen Bereichen ein, wo eine Eingriffsbi-
lanzierung nicht erforderlich ist.  Dies ist aber bislang 
nicht gängige Praxis und die Abteilung für Stadtklima-
tologie kann ihre Argumente und Sichtweisen, die eher 
nicht im Konsens mit der Naturschutzbehörde sind, 
kaum erfolgreich einbringen bzw. ihre Abstimmung ge-
staltet sich schwierig.

Aber nicht nur innerhalb der Eingriffsbilanzierung sind 
Abstimmungsprozesse zum Schutz des Stadtklimas 
nicht immer erfolgreich. Auch bei der Sicherung von 
Durchlüftungsschneisen in Rahmenplänen gibt es 
diverse Diskussionen um die von der Abteilung für 
Stadtklimatologie vorgeschlagene Grünvernetzung 
zur Schaffung bzw. Sicherung von Lüftungsachsen. 
Aber auch die im Konsens festgesetzten Vorgaben 
lassen sich nach den bisherigen Erfahrungen nur 
schwer durchsetzen bzw. langfristig erhalten. Spätes-
tens beim Baurechtsamt unterliegen diese Vorgaben 
wieder einer Abwägung, sodass Frau Drautz und Herr 

Kapp konstatieren, dass „diese Gesamtkette wirklich 
auch dauerhaft größere Flächen herzustellen und zu 
erhalten eine gewisse Herkulesaufgabe ist, die man in 
Stuttgart eben auch noch nicht so richtig angenommen 
hat” (Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). 
Dennoch sehen sie sich auf einem richtigen Weg, 
auch wenn Erfolge noch nicht richtig nachgewiesen 
werden konnten.

9.3.3 München | Die Engagierte
In der Bayrischen Landesbauordnung (BayBO) gibt 
es keine rechtlichen Vorgaben im Bereich der Fas-
sadenbegrünung (vgl. BayBO). Allerdings gibt es in 
der Münchner Freiflächengestaltungssatzung unter 
§ 4 Abs. 2 eine Vorgabe, dass „unter besonderer Be-
rücksichtigung der Architektur geeignete, insbeson-
dere großflächige Außenwände baulicher Anlagen, 
mit hochwüchsigen, ausdauernden Kletterpflanzen 
begrünt werden [sollen]. Als geeignet gelten insbe-
sondere Industrie- und Gewerbegebäude.” (§ 4 Abs. 2 
Gestaltungs- und BegrünungsS 924). Darüber hinaus 
werden Fassadenbegrünungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB festgesetzt (vgl. Interview Hasenstab 2016: 
am 18.10.2016).

Das Pflanzgebot nach § 178 BauGB wird nicht an-
gewendet. Dafür bildet die zuletzt 1996 geänderte 
Freiflächengestaltungssatzung mit dem § 4 Abs. 2 
Gestaltungs- und BegrünungsS 924 eine formelle 
Grundlage, um während der Baugenehmigungsphase 
durch die Untere Naturschutzbehörde Begrünungs-
maßnahmen vorzuschreiben und ihre Umsetzung im 
Rahmen der Baugenehmigung zu kontrollieren. Diese 
Satzung ist für alle Bauvorhaben rechtsgültig, sowohl 
in den Bebauungsplänen, wenn diese nichts Konkre-
teres (Lex speziales vor Lex generalis) vorgeben, auch 

111 Bei Dachbegrünungen ist es einfacher, weil es Koope-
rationen mit dem Dachgärtner Verband gibt, die einen 
Informationsaustausch ermöglichen (vgl. Interview 
DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016).

112 Sie ist hauptsächlich mit der Bearbeitung aller Verfahren 
bzw. ihrer Vorbereitung beschäftigt.

113 Zum einen kann nicht nachvollzogen werden, ob begrün-
te Fassaden aufgrund rechtlicher Vorgaben oder durch 
die Eigeninitiative des Eigentümers umgesetzt worden 
sind. Erfolgreiche Begrünungsbeispiele aufgrund von 
rechtlichen Vorgaben sind  „relativ rar gesät” (Interview 
DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Zum anderen ist 
bekannt, dass die Adressaten die Auflagen für Fassa-
denbegrünungen eher als „lästig” (Interview DRAUTZ/ 
KAPP 2016: am 13.10.2016) und beklagen sich darüber, 
dass es nicht funktioniert. Als Beispiel wurde der Abriss 
des alten Parkhauses am Rathaus genannt, wo es eine 
Begrünung gab. Ähnliches gilt für die Sanierung der 
Fassade am ehemaligen Rathaus, wo in der Begrünung 
auch eine Spatzenkolonie gewohnt hat. Die Abteilung 
für Stadtklimatologie versucht zwar Fassadenbegrü-
nungen in dieses Planungsverfahren miteinzubringen 
und gibt sie auch als Auflage für die Entwürfe vor. Aber 
die darüber gehenden Diskussionen zeigen, dass Be-
grünungen als Teil der Fassadengestaltung nicht ge-
wünscht sind. Zudem zeigen die Entwürfe der Architek-
ten teilweise Begrünungen, welche ohne komplizierte 
und teure Systeme nicht umzusetzen und deshalb nicht 
zu realisieren sind (Zum Beispiel befinden sich bei ei-
nem Entwurf Begrünungen nicht an der Fassade, son-
dern die Durchgänge wurden mit Lianen begrünt). Es ist 
auch fraglich, ob eine Mauerwerksbegrünung trotz be-
stehendem Planrechts wieder hergestellt wird. Gerade 
die Pflege einer Fassadenbegrünung ist maßgeblich für 
ihren langfristigen Erfolgt. Diese liegt aber im Verantwor-
tungsbereich des Eigentümers (vgl. Interview DRAUTZ/ 
KAPP 2016: am 13.10.2016). Als Besichtigungsbeispie-
le wurden zwei ältere B-Pläne empfohlen, welche unter 
Abschnitt 4.4.2 beschrieben werden.

14 Auch Dachbegrünungen gehen als naturschutzrechtli-
cher Belang in das Punktesystem der Eingriffsbilanzie-
rung ein, womit stadtklimatische Belange indirekt be-
rücksichtigt werden.
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in unbeplanten Innenbereichen nach § 34 BauGB. 
Allerdings sind genauere Angaben ab welcher Flä-
chengröße Fassaden begrünt werden müssen, nicht 
bekannt. Es hängt wohl von der jeweiligen Eingriffsin-
tensivität eines Bauvorhabens ab. Theoretisch könn-
ten auch Wohn- und Bürogebäuden diese Auflagen 
bekommen. Allerdings ist dies beim Wohnungsbau 
aufgrund der Fensterflächen und Balkonen technisch 
schwieriger umzusetzen; auch in Hinblick gestalteri-
scher Aspekte nicht zwingend notwendig. Dies beruht 
aber vor allem auf den Umstand, dass die Allgemein-
heit andere ästhetische Vorstellungen von ansehnlich 
gestalteten Fassaden hat. Diese Ansicht hat sich auch 
in der Freiflächengestaltungssatzung niedergeschla-
gen. Heutzutage werden Mauerwerksbegrünungen 
nur noch im sehr geringen Umfang im Sinne des § 
9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt. Laut der Mus-
tersatzbestimmungen für Bebauungspläne der Stadt 
München kann eine Festsetzung wie folgt lauten:
„Die im Plan gekennzeichneten Fassaden sind flächig 
mit hochwüchsigen, ausdauernden Kletterpflanzen in 
Abstimmung auf die Architektur zu begrünen.” (§… 
Abs. 4 Mustersatzbestimmungen der Stadt München)
Zeichnerisch kann diese Regelung über folgendes 
Planzeichen dargestellt werden. 

In der Regel erfolgt dies bei Gewerbe- und Industrie-
gebieten, aber auch bei sonstigen Gebäuden, welche 
große fensterlose Flächen aufweisen. Hiermit werden 
sowohl ökologische als auch gestalterische Ziele ver-
folgt, um großflächige, fensterlose und eher hässlich 
anmutende Fassadenflächen hinter einer Begrünung 
zu verstecken. Fassadenbegrünungen werden fer-
nerhin vorgegeben, wenn aufgrund von Platzmangel 
keine Bäume angepflanzt werden können oder die 
klimatische Belastung hoch ist. Diese Gegebenheiten 

treffen insbesondere in Innenstadtbereichen bzw. 
hochverdichteten und versiegelten Gebieten zu. Die 
Festsetzung von Mauerwerksbegrünungen bei vor-
habenbezogenen B-Plänen sind insofern vorteilhaft, 
weil in diesem Rahmen die geplanten Fassaden dem 
Stadtplanungsamt bekannt sind, und somit eine Be-
urteilung über ihre mögliche Eignung leichter erfolgen 
kann. Ob der Bauherr diese Auflagen bekommt, hängt 
vor allem von den örtlichen Gegebenheiten (Stadtrand, 
Innenstadt, Parknähe) und dessen Versiegelungsgrad 
ab. Im Einzelfall sind begrünte Fassaden auch fester 
Bestandteil des Bauvorhabens und können so recht-
lich abgesichert werden. Bei Angebotsbebauungsplä-
nen sind die künftigen Adressaten nicht bekannt und 
folglich schwieriger zu beurteilen. Dies gilt sowohl für 
allgemein gültige wie auch für vorhabensbezogene 
B-Pläne. Innerhalb von Sanierungsgebieten in hoch-
verdichteten Innenstadtbereichen sind Festsetzungen 
für Fassadenbegrünungen aus ökologischen Gründen 
sinnvoll. Allerdings werden in der Regel keine B-Pläne 
innerhalb von Sanierungsgebieten erstellt, sondern 
über Sanierungskonzepte mit den entsprechenden 
städtebaulichen Fördermitteln (vgl. Interview HASEN-
STAB 2016: am 18.18.2016). 

Eine Kontrolle der rechtlichen Vorgaben zu Fassaden-
begrünungen erfolgt durch die Untere Naturschutzbe-
hörde im Rahmen der eingereichten Bauanträge. Eine 
Bauabnahme findet nur in Ausnahmefällen statt. Hier-
durch birgt die Gefahr, dass die Bauherren versuchen 
die rechtlichen Festsetzungen zu umgehen und nicht 
baulich umzusetzen. Dies gilt sowohl für Fassadenbe-
grünungen wie auch für alle anderen Festsetzungen. 
Aber aus personellen Engpässen finden keine weite-
ren Kontrollen einer langfristigen Umsetzung der Fas-
sadenbegrünungen statt. Über zufällige Begehungen/ 

Beobachtungen können Missstände erkannt werden, 
insofern eine rechtliche Manifestierung demjenigen 
bekannt ist. Eine systematische Erfassung wäre sinn-
voll, wird aber nicht gemacht. Dennoch ist eine Ahn-
dung recht schwierig, weil zunächst die entsprechende 
Baugenehmigung auf ihren rechtlichen Inhalt überprüft 
werden muss und sich dann die Frage stellt, weshalb 
es nicht umgesetzt wurde (vgl. Interview HASENSTAB 
2016: am 18.10.2016).

Fassadenbegrünungen sind in der baurechtlichen 
Praxis eher eine zweite Wahl und werden mittlerweile 
kaum noch festgesetzt.115 Einerseits können sie klima-
tisch nicht so viel bewirken wie ein Baum mit seinem 
höheren Blattvolumen und entsprechendem Verduns-
tungspotenzial oder Dachbegrünungen. Anderseits ist 
es im Wohnungsbau mit seinen Fenstern und Balko-
nen technisch schwieriger umzusetzen und auch in 
Hinblick gestalterischer Aspekte nicht zwingend not-
wendig. Dies beruht aber vor allem auf den Umstand, 
dass die Allgemeinheit bzw. die Architekten andere 
ästhetische Vorstellungen von ansehnlich gestalteten 
Fassaden haben. Dies spiegelt sich auch bei den oft 
nicht umgesetzten Festsetzungen wider. Dies beruhte 
unter anderem auf den Befreiungsanträgen von den 
Bauherren bzw. Architekten. Insbesondere bei Wohn-
bauten haben Architekten aus gestalterischen Grün-
den Befreiungen von den eh schon selten festgesetz-
ten Fassadenbegrünungen beantragt - sie möchten 
kein Grün an ihren, ihrer Meinung nach, schönen Fas-
saden haben. Aufgrund fehlender Argumente konnten 
die Mitarbeiter die Fassadenbegrünungen nicht zwin-
gend vorschreiben, sondern haben die Anträge bewil-
ligt. Darüber hinaus war der erforderliche Pflegeauf-
wand, insbesondere bei hochwüchsigen Pflanzen, ein 
Argument. Es bedarf für eine langfristige Erhaltung 

des Grüns Pflegemaßnahmen, welche vom Eigentü-
mer regelmäßig durchgeführt werden müssen, damit 
diese keine Bauschäden verursachen (vgl. Interview 
HASENSTAB 2016: am 18.10.2016).

In Bayern können Fassadenbegrünungen eher indirekt 
in die Eingriffsbilanzierung einbezogen werden. Dies 
beruht insbesondere auf den speziellen, landestypi-
schen Methoden im Bereich des Vollzugs der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung, welche die Bay-
rische Staatsregierung für Planfeststellungsverfahren 
und im unbeplanten Außenbereich (§ 35 BauGB) er-
lassen hat. Diese hat zum Ziel so wenig Ausgleichs-
flächen im Außenbereich - insbesondere landwirt-
schaftliche Nutzflächen, für Bauvorhaben zu nutzen. 
Dies bedeutet der Ausgleich für den Eingriff soll direkt 
auf der zu bebauenden Fläche erfolgen, was für die 
Verwaltung geringere Kosten bedeutet. Diese Metho-
dik gilt aber für die Erstellung von Bebauungsplänen 
nicht, da das Stadtplanungsamt mit dem BauGB Bun-
desrecht nutzt und somit die landeseigenen Vorgaben 
nicht berücksichtigen muss. Die Staatsregierung kann 
aber ihre Methodik den Stadtplanungsämtern empfeh-
len. Derzeit arbeitet das Stadtplanungsamt mit ca. 15 
Jahre alten Empfehlungen „Bayrische Leitfaden für 
die Eingriffsregelung”. Diesen alten Leitfaden möch-
te die Staatsregierung aber an den neuen anpassen. 
Das wird bislang von der Münchener Stadtplanung 
aber nicht unterstützt. Nach aktueller Auslegung des 
Leitfadens sind grünordnerischen Maßnahmen wie 
Fassaden- und Dachbegrünungen und auch Bauman-
pflanzungen auf der Eingriffsfläche keine Ausgleichs-, 
sondern nur Vermeidungsmaßnahmen. Werden mehr 
interne Vermeidungsmaßnahmen eingefordert, müs-
sen weniger externe Ausgleichsflächen mobilisiert 
werden. Es gibt ein Punkte- oder Mehrstufensystem. 

115 Herr Hasenberg hat vor circa 20 Jahren selbst solche Art 
von Festsetzungen angewendet. Zu Beginn seiner Tä-
tigkeit (vor ca. 20 Jahren) hat er bei allen B-Plänen das 
Spektrum an grünordnerischen Festsetzungsmöglich-
keiten ausgenutzt, um den Energieverbrauch an Nord-
fassaden zu reduzieren (dafür wäre allerdings nur Efeu 
in Frage gekommen) sowie aus ökologischen Gründen. 
Ob die energetischen Einsparungen nicht auch mit einer 
entsprechenden Wärmedämmung möglich gewesen, 
konnte er gegenüber den Bauherren argumentativ nicht 
eindeutig begründen. Aber durch die gemachten Erfah-
rungen sind Festsetzungen nur nach ihrer tatsächlichen 
Erforderlichkeit nutzbar, um diese mit entsprechen-
den Argumenten bei den Bauherren bzw. Architekten 
durchzusetzen (vgl. Interview HASENSTAB 2016: am 
18.10.2016). Die Festsetzungspraxis wurde bestätigt 
durch eine Überprüfung von vorhandenen, online ver-
fügbaren B-Plänen innerhalb der Innenstadt. Ebenfalls 
konnte die Aussage von Herrn Hasenstab bestätigt wer-
den, dass vermehrt Dachbegrünungen rechtlich fest-
gesetzt werden. Die Münchener Bebauungspläne sind 
online aufrufbar, unter: http://maps.muenchen.de/plan/
bebauungsplan - am 30.12.2016.

Abb. 66: 
Planzeichen „Fassadenbe-
grünung herzustellen“ 
(Mustersatzbestimmungen 
der Stadt München)
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Fassadenbegrünungen spielen aber auch hier nur 
eine untergeordnete Rolle. Zwar fordert das Stadtpla-
nungsamt auch interne Vermeidungsmaßnahmen ein, 
aber auf die Möglichkeit externe Ausgleichsflächen zu 
nutzen, möchte sie nicht verzichten, um auch mögliche 
Vollzugsdefizite bei den Vermeidungsmaßnahmen zu 
umgehen. Deshalb möchte sie auch die neuen Leitli-
nien nicht annehmen, weil auf externen Ausgleichsflä-
chen mit entsprechenden Konzepten die Maßnahmen 
effizienter umgesetzt werden können (vgl. Interview 
HASENSTAB 2016: am 18.10.2016). 

9.3.4 Nürnberg | Die Debütantin
In der Bayrischen Landesbauordnung (BayBO) gibt es 
keine rechtlichen Vorgaben im Bereich der Fassaden-
begrünung (vgl. BayBO). Die Stadt Nürnberg hat al-
lerdings in ihrer Stellplatzsatzung Fassadenbegrünun-
gen bei mehrgeschossigen Garagenanlagen rechtlich 
vorgegeben (vgl. § 4 Abs. 4 StellplatzS- StS).116 Da-
rüber hinaus werden begrünte Fassaden, als ein kli-
matisch bedeutsames Gestaltungselement im Bauge-
biet, auch bauleitplanerisch festgesetzt (vgl. STADT 
NÜRNBERG UMWELTAMT 2012: 52). 

Die zuletzt 2015 geänderte Stellplatzsatzung gibt 
über den § 4 Abs. 4 StellplatzS - StS vor, dass „die 
Fassaden von mehrgeschossigen Garagenanlagen 
begrünt werden [sollen], wenn nicht im Einzelfall durch 
eine besonders gute Fassadengestaltung den Belan-
gen des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes sowie 
des Denkmalschutzes Rechnung getragen wird”. Sei-
ne Umsetzung gestaltet sich etwas schwierig, auch 
wenn es grundsätzlich gefordert wird. Dies beruht un-
ter anderem auf dem Pflegeaufwand und möglichen 
Ratten, die entlang der bodengebundenen Begrünung 
hochklettern können. Bei einer wandgebundenen 

Begrünung sind zudem die Kosten ein Hemmnis. Fer-
nerhin beinhaltet die Grünanlagensatzung Möglich-
keiten zur Festsetzung von begrünten Fassaden (vgl. 
Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 20.20.2016). 
Bauleitplanerische Festsetzungen zu Fassadenbe-
grünungen dienen als eine konkrete Maßnahme des 
Konzeptes zur Klimaanpassung in Nürnberg, um kli-
matisch relevante Festsetzungen in Bebauungsplänen 
nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belan-
gen vorzugeben. Ein Beispiel stellt der 2013 bekannt-
gemachte Bebauungsplan Nr. 4477 „Am Tillypark” dar 
(vgl. STADT NÜRNBERG UMWELTAMT 2012: 52). 
Auf dem Areal einer ehemaligen Infanteriekaserne ist 
unter anderem die Begrünung von Fassaden vorgese-
hen. Diese Festsetzung ist aber nur im Satzungstext 
festgeschrieben und nicht planzeichnerisch dargestellt 
worden.117 Die Festsetzung lautet wie folgt:
„Begrünung baulich geschlossener Fassadenab-
schnitte     
Fassadenabschnitte ohne Fensteröffnungen ab 10 m 
Länge sind auf mindestens 30 % ihrer Länge mit Klet-
ter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen. Entsprechend 
dimensionierte und geeignete Rankgerüste sind vor-
zusehen. Die Grundbeete sind dabei mindestens 60 
cm breit sowie 40 cm tief vorzusehen.” (Satzungstext 
B-Plan Nr. 4477 „Am Tillypark”)

Weitere B-Pläne mit festgesetzten Mauerwerksbegrü-
nungen sind den Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes 
und des Dienstleistungszentrum Bau nicht bekannt. 
Generell ist die Umsetzung solcher Festsetzungen 
ist schwierig, da es einerseits zu Konflikten oder Ab-
stimmungsproblemen zwischen den Nachbarn oder 
den Eigentümern eines Gebäudes kommen kann. An-
derseits ist die Pflege der Begrünung bei Gebäuden 
mit diversen Mietern und bei dem der Vermieter nicht 

direkt wohnt schwierig, weil sich niemand dafür verant-
wortlich fühlt und die daraus resultierenden Pflegekos-
ten auf die Miete umgelegt werden müssten. Hierdurch 
scheuen sich Vermieter Begrünungsmaßnahmen um-
zusetzen. Fernerhin sind in Nürnberg die Standortbe-
dingungen für Pflanzen durch ein eher trocknes Klima 
mit wenig Regen, starken Kälteeinbrüchen ungefähr 
alle 15 Jahre sowie lehmige, mineralische Bodenstruk-
turen recht eingeschränkt. Bei nicht standortgerechten 
Pflanzen steigen durch den erhöhten Pflegeaufwand 
die Kosten (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016).

Beratungen über Fassadenbegrünungen erfolgen m 
Rahmen von Baugenehmigungen eher nicht, da der 
Schwerpunkt vor allem auf die eingereichten Pläne 
und ihre Einhaltung der technischen Vorgaben, Hö-
hen und Baugrenzen liegt. Fassadenbegrünungen 
werden vielleicht im Rahmen von Hofbegrünungen 
thematisiert. Dazu kommt, dass Beratungsgesprä-
che eher bei großen Bauvorhaben erfolgen, die von 
einem Investor, Bauträger oder Baugenossenschaften 
durchgeführt werden. Hier ist es aber schwierig einen 
konkreten Adressaten, neben dem Architekten zu fin-
den. Gerade aber diese Klientel ist wichtig zu errei-
chen, um die Städte langfristig an den Klimawandel 
anzupassen. Der normale Einfamilienhäuslebauer ist 
da nicht entscheidungsrelevant. In Gesprächen zu 
Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7h EStG hat sich 
herauskristallisiert, dass die Kosten für die Erstellung 
einer Begrünung tragbar wären, aber letztlich die Pfle-
gekosten und das Desinteresse der Bewohner eine 
Realisierung nicht wahrscheinlich werden lassen. So 
stellen begrünte Fassaden aus Sicht von Investo-
ren und Eigentümern ein Unsicherheitsfaktor dar, da 
möglicherweise eine Fehlinvestition getätigt wird - mit 

einhergehendem Geld- und möglicherweise auch ei-
nem Imageverlust sowie einer verunstalteten Fassa-
de. Darüber hinaus lassen sich für einen Investor die 
Kosten für die Erhaltung der Begrünung kaum sinn-
voll wirtschaftlich darstellen und müssten auch dem 
Kunden so vermittelt werden. Da die Nachfrage nach 
Fassadenbegrünungen aber bislang kaum bis gar 
nicht vorhanden ist, rentiert es sich für einen Investor/ 
Bauträger nicht. Zum Teil haben Bauträger solche An-
gebote aus ihrem Sortiment wieder herausgenommen 
oder könnten sogar rechtliche Klagen erwarten. Zum 
Teil wurden Fassadenbegrünungen wohl umgesetzt 
und dann vom Kunden wieder entfernt. Würde es sich 
aufgrund der hohen Nachfrage von potenziellen Kun-
den rentieren, würde es auch umgesetzt werden. Im 
Highclass-Sektor wären solche zusätzlichen Kosten 
eher möglich, weil die dortigen Eigentümer/ Mieter 
sich dieses als zusätzliches Accessoire für ihr Gebäu-
de leisten wollen. Somit wäre es hilfreich in städtebau-
lichen Verträgen von Investoren positivverändernde 
Klimaveränderungen einzufordern, die relativ kosten-
günstig umzusetzen sind. Da die Investoren ja bauen 
möchten, kann man dann auch Maßnahmen solcher 
Art und im Sinne des Allgemeinwohls einfordern. Bei 
Baugenossenschaften verhält es sich wiederum an-
ders, da diese Fassadenbegrünungen auch gegen 
den Willen von potenziellen Mietern durchführen 
können- schließlich suchen sie günstigen Wohnraum 
und haben sie auch bekommen. Allerdings werden 
bisher eher Regenversickerungsmöglichkeiten und 
Dachbegrünungen realisiert. Zwar finden alle begrün-
te Fassaden schön und wird auch von den meisten 
respektiert. Aber andere Bedürfnisse haben für sie 
gegenüber Fassadenbegrünungen Vorrang, wie bei-
spielsweise Wohnraum. Kosten-Nutzen Analysen sind 
als ein wichtiges Argument für die Durchsetzung von 

116 In weiteren Satzungen werden keine Fassadenbe-
grünungen festgesetzt (vgl. STADT NÜRNBERG o.J.: 
06.10.2016)

117 Dies wurde durch einen Besuch beim Stadtplanungs-
amt | DLZ - Bau Begutachtung / Städtebauliche Bera-
tung festgestellt. Da die Herausgabe von Informationen 
zu Bebauungsplänen kostenpflichtig ist, wurde nur die 
entsprechende Seite des Satzungstextes zur grünord-
nerischen Festsetzung gekauft.
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Fassadenbegrünungen wichtig, welche es aber bis-
lang nicht zufriedenstellend gibt (vgl. Interview STADT 
NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016). 

Allgemein wurde festgehalten, dass Klimaanpas-
sungsmaßnahmen noch nicht ganz in den Köpfen der 
lokalen Politik angekommen sind bzw. die Nürnberger 
Verwaltung widersprüchliche Vorgaben macht118 und 
somit die Durchsetzungskraft solcher Festsetzungen 
noch nicht stark genug ist. So werden bislang ander-
weitige Begrünungsmaßnahmen wie Baumanpflanzen 
vorgezogen. Aber wenn die klimatischen Auswirkun-
gen so groß geworden sind, müssen trotz möglichen 
Widerständen seitens der Bauherren, Eigentümer und 
auch der Bevölkerung klimaanpassende Festsetzun-
gen konsequent ein- und auch durchgesetzt werden. 
Des Weiteren werden horizontale Begrünungen bis-
lang vorgezogen, da vertikale derzeit eher pessimis-
tisch betrachtet119 werden und horizontale praktikabler 
in der Umsetzung sind. Dennoch wären Festsetzun-
gen zu Wandbegrünungen hilfreich, um hiermit groß-
flächige begrünte Flächen (Dach oder Fassade) für 
Kühl- und Verdunstungseffekte rechtlich vorgeben zu 
können, womit die klimapolitischen Ziele eher erreicht 
werden könnten. Darüber hinaus besteht auf der ho-
rizontalen Ebene ein hoher Nutzungsdruck für die 
Schaffung von Wohnflächen. Somit könnten Wandbe-
grünungen einen Beitrag zur Durchgrünung der Stadt 
leisten120 (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016).  

9.3.5 Hannover | Die Kommunikative
In der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) gibt 
es unter dem § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO die Möglich-
keit, mit Hilfe von örtlichen Bauvorschriften die Be-
grünung baulicher Anlagen in Bebauungsplänen 

durchzusetzen, um bestimmte städtebauliche, bauge-
stalterische oder ökologische Ziele zu erreichen. Dar-
über hinaus berücksichtigt die Landeshauptstadt Han-
nover Fassadenbegrünungen in der Bauleitplanung 
(vgl. FBB 2014: 31.07.2016). Die Landeshauptstadt 
hat aber von ihrem Recht, zusätzliche Satzungen für 
Begrünungen erlassen zu können, keinen Gebrauch 
gemacht.121 Die Festsetzung von Fassadenbegrünun-
gen ist für die zuständigen Mitarbeiter des Fachbe-
reichs Umwelt und Stadtgrün nur ein Aspekt von vie-
len (vgl. Interview BONK/SUNDERMEYER 2016: am 
06.10.2016).

Fassadenbegrünungen werden sowohl über den § 84 
Abs. 3 Nr. 7 NBauO bzw. ehemals § 56 NBauO als 
auch über den § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB nur begrenzt 
festgesetzt. Es werden allerdings überwiegend Begrü-
nungsmaßnahmen von vorgesehenen Garagen und 
Carports vorgegeben. Ansonsten ist die Stadt Han-
nover mit solchen Festsetzungen sehr zurückhaltend. 
Dies beruht unter anderem auf den rechtlichen Vor-
gaben zur Gebäudeisolierung (EnEV etc.), weil hier 
Fassadenbegrünungen durch die neuen Dämmungs-
techniken nicht mehr einfach realisiert werden können, 
sondern aufwändigere Befestigungskonstruktionen 
von Nöten sind. Ähnliches gilt auch für Gewebegebie-
te. Pflanzgebote oder sonstige Gestaltungssatzungen 
kommen nicht zur Anwendung. Innerhalb von reinen 
Angebotsbebauungsplänen werden grünplanerische 
Festsetzungen aufgrund der bestehenden Vollzugsde-
fizite und Kontrollmöglichkeiten nur noch in begrenz-
tem Umfang auf den einzelnen Grundstücken festge-
legt (vgl. Interview BONK/SUNDERMEYER 2016: am 
06.10.2016). 

Der Bebauungsplan Nr. 1529 | Stadtteil Ahlem sowie 

dessen 1. Änderung | Buchengarten im Stadtteil Ah-
lem122 spiegeln die Zurückhaltung der Landeshaupt-
stadt Hannover wider. Bei dem B-Plan Nr. 1529 aus 
dem Jahr 1997 wurde gemäß § 9 Abs.1 25 BauGB 
textlich festgesetzt, dass „im Plangebiet Carports 
und die Außenwände von Garagen bis 100 m2 Ge-
samtgrundfläche mindestens zu 50% dauerhaft mit 
Rankgewächsen zu begrünen [sind]; die Bepflan-
zung ist zu erhalten” (§ 6 B-Plan 1529 | Stadtteil Ah-
lem). Bei seiner 1. Änderung wurde sowohl textlich 
als auch über die örtlichen Bauvorschriften im Sinne 
des § 84 Abs. 3 Nr. 7 NBauO festgesetzt, dass „Car-
ports zu beranken [sind]” (§ 2 B-Plan 1529 1. Ände-
rung | Buchengarten im Stadtteil Ahlem), und dass die 

„Abfallbehältersammelstandplätze undurchsichtig ein-
zufrieden und immergrün berankt zu bepflanzen [sind]” 
(§ 11 Abs. 4 B-Plan 1529 1. Änderung | Buchengar-
ten im Stadtteil Ahlem). Zeichnerische Darstellungen 
von diesen Vorgaben gibt es nicht, wie es die beiden 
nachfolgenden Plandarstellungen zeigen (siehe auch 
Anhang 9.6.2). 

Inwiefern die Bauherren diese Vorgaben akzeptieren 
und Befreiungen beantragen, kann aufgrund der feh-
lenden Umsetzungskontrollen nicht gesagt werden. 
Entweder setzen die Bauherren von Einzelvorha-
ben es um oder nicht. Eine Ahndung oder auch Be-
ratung erfolgt nicht. Wiederum setzen die Bauträger 

118 Ein Beispiel ist die gewünschte Durchgrünung der Alt-
stadt. Aber es ist nicht erlaubt einfach so Begrünungs-
maßnahmen durchzuführen, sondern muss die für Alt-
stadt vorgesehene Pflanzbehälter nutzen (vgl. Interview 
STADT NÜRNBERG 2016:am 20.10.2016).

119 Vertikalbegrünungen funktionieren nur, wenn diese gut 
umgesetzt, gepflegt und die Verantwortlichkeiten gere-
gelt werden. Im schlimmsten Fall fechten die Eigentü-
mer, Bauherren, Bauträger und Investoren diese Fest-
setzungen an und nehmen rechtliche Schritte vor bzw. 
rufen in Verwaltung an und beschweren sich darüber, 
wenn sie absolut keine Begrünungsmaßnahmen vorse-
hen wollen (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016).

120 Allerdings steht die Stadt Nürnberg noch am Anfang und 
muss auch die Dachbegrünung weiter voranbringen. Die 
Nürnberger Bevölkerung vertritt noch die Ansicht, dass 
Flachdächer zu Undichtigkeit neigen, obwohl der tech-
nische Fortschritt hierbei schon weiter als bei Fassa-
denbegrünungen ist und die Presse auch positiver und 
häufiger darüber berichtet (vgl. Interview STADT NÜRN-
BERG 2016: am 20.10.2016). 

121 Hierfür wurde die Homepage der Landeshauptstadt auf 
ihr veröffentlichtes Stadtrecht nach möglichen Grün- 
bzw. Gestaltungssatzungen sowie die Hauptsatzung der 
Landeshauptstadt Hannover durchgesucht (vgl. LAN-
DESHAUPTSTADT HANNOVER 2016b: 26.12.2016; 
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER o.J.: 26.12.2016)

122 Online aufrufbar unter: http://www.hannover-gis.de/
GIS/?thema=3 - am 26.12.2016

Abb. 67: 
B-Plan Nr. 1529 aus dem 
Jahr 1997 und 2007 (B-
Plan 1529 | Stadtteil Ahlem; 
B-Plan 1529 1. Änderung | 
Buchengarten im Stadtteil 
Ahlem)
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die Vorgaben wohl in der Regel um und verkaufen 
sie an die Kunden mit (vgl. Interview BONK/ SUN-
DERMEYER 2016: am 06.10.2016). Der BUND hat 
die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute die-
se Vorgaben nur „widerwillig umsetzen” (Interview 
BUND 2016: 05.10.2016) und möglichst kostengünsti-
ge Lösungen auswählen. Somit entstehen manchmal 
„furchtbare Umsetzungen” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Um dies zu umgehen, wären Beratungen 
hilfreich, die die Bedeutung der festgesetzten Begrü-
nung sowie ihre Vorteile erklären (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016).

Die baurechtlichen Festsetzungen werden nicht über-
prüft, müssen aber im Baugenehmigungsantrag be-
rücksichtigt worden sein. Dies gilt sowohl für die grün-
planerischen als auch bautechnischen Vorgaben, da 
hierfür kein Personal vorhanden ist. Es erscheint auch 
nicht angemessen, mehr Personal für die Kontrolle der 
grünplanerischen Festsetzungen anzufordern und die 
Bauordnung für die technische Kontrolle auch nicht 
mehr Personal bekommt. Darüber hinaus besteht eine 
Kontrollmöglichkeit zwischen dem Bauträger und dem 
Käufer, welcher die beschriebenen Leistungen einfor-
dern kann. Eine Evaluierung findet deswegen auch 
nicht statt (vgl. Interview BONK/ SUNDERMEYER 
2016: am 06.10.2016).

Aufgrund der Vollzugsdefizite bei reinen Angebotsbe-
bauungsplänen eignen sich Festsetzungen zu Fas-
sadenbegrünungen eher bei vorhabensbezogenen 
B-Plänen. In gemeinsamer Absprache mit dem In-
vestor können Mauerwerksbegrünungen von Beginn 
der Planungen an berücksichtigt werden. Im Rahmen 
von ökologischen Beratungen und Investorenbera-
tungen können sie über die Vor- und Nachteile sowie 

Umsetzungsmöglichkeiten informiert werden. Bauher-
ren von Einfamilienhäusern werden nicht direkt bera-
ten, sondern an entsprechende Beratungsagenturen 
weitergeleitet (vgl. Interview BONK/ SUNDERMEYER 
2016: am 06.10.2015).123 

Im Hinblick auf die Eingriffsbilanzierung kommen auf 
dem Grundstück selbst nur noch solche  grünplaneri-
sche Festsetzungen in Betracht, welche der Bauherr 
auch bereit ist umzusetzen bzw. die realisierbar sind. 
Hierdurch wird das Eingriffsvolumen größer bewertet 
und die freigewordenen Mittel werden in den externen 
Ausgleich für Festsetzungen zum Schutz bestehender 
Natur- und Landschafträume verschoben. Allerdings 
sind Fassadenbegrünungen nur eine geringerwertige 
Ersatzmaßnahme und eher als stadtgestalterisches 
Element einsetzbar (vgl. Interview BONK/SUNDER-
MEYER 2016: am 06.10.2016).  

9.3.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
In der Landesbauordnung von Baden Württemberg gilt 
nach § 9 Abs. 1 LBO die Vorgabe, dass sobald eine 
Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, die baulichen 
Anlagen unter der Prämisse ihrer Beschaffenheit, 
Konstruktion und Gestaltung sowie ihrer wirtschaftli-
cher Zumutbarkeit zu begrünen sind (vgl. § 9 Abs. 1 
LBO). Im Stadtrecht von Karlsruhe gibt es allerdings 
keine Gestaltungssatzung oder ähnliches, welche 
diese Möglichkeit der LBO ausschöpfen würde (vgl. 
STADT KARLSRUHE o.J.: 02.10.2016).124 Ebenfalls 
können die zwei Mitarbeiter (50 und 70 Prozentstelle) 
innerhalb des Stadtplanungsamtes über den § 74 Abs. 
1 Nr. 1 LBO sowie über die Möglichkeiten des BauGB 
Fassadenbegrünungen rechtlich vorgeben (vgl. Inter-
view STADT KARSRUHE 2016: am 19.10.2016). 

Die Vorgaben nach § 9 Abs. 1 LBO und  § 74 Abs. 1 
Nr. 1 LBO werden selten bis gar nicht angewendet.  
Grundsätzlich dient zur Festsetzung von Fassadenbe-
grünungen das BauGB als gesetzliche Grundlage, da 
es im Gegensatz zu den Landesbauvorschriften kon-
kreter ist. (vgl. Interview STADT KARSRUHE 2016: 
am 19.10.2016) und wird nach der FFB-Umfrage im 
Jahr 2014 auch von Karlsruhe eingesetzt (FBB 2014: 
31.07.2016). Pflanzverpflichtungen nach § 178 BauGB 
ermöglichen Festsetzungen des B-Plans als einzuhal-
tende Vorgabe bei der Baugenehmigung gegenüber 
dem Bauherren verpflichtend einzufordern. Kommen 
solche Auflagen zum Einsatz, wird das Gartenbauamt 
beteiligt. Allerdings müssen die Festsetzungen des 
B-Plans nicht 1:1 in die Baugenehmigung übernom-
men werden, da der B-Plan sie ja schon vorgibt und 
deshalb vom Bauherrn auch umgesetzt werden muss. 
Sollen die Vorgaben des B-Plans aber vollstreckt wer-
den, sollten sie in die Baugenehmigung übernommen 
werden, damit keine zusätzliche Anordnung mit mögli-
chen Widerspruchsverfahren erfolgen muss und damit 
den Prozess unnötig in die Länge zieht. Dies ist zwar 
nicht zwingend aber sinnvoll (vgl. Interview STADT 
KARSRUHE 2016: am 19.10.2016).125 

Seit den 1990ziger Jahren werden Fassadenbegrü-
nungen regelmäßig ab einer gewissen Größe bei fens-
terlosen Fassaden in Gewerbegebieten festgesetzt. 
Hiermit werden gestalterische Aspekte verfolgt, da 
die riesigen ungegliederten Kästen mit ihrer Hilfe op-
tisch nicht so dominant sein sollen. Ansonsten spielen 
Mauerwerksbegrünungen in der Bauleitplanung eine 
eher untergeordnete Rolle und werden in der Praxis 
eher selten umgesetzt. Dies beruht darauf, dass die 
Festsetzungen „einfach praxisfern” (Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016) sind.

Ein prominentes Beispiel ist der B-Plan für die Konver-
sion des Alten Schlachthofareals- B-Plan „Schlachthof-
Viehhof”. Hier sind aufgrund der Altlastenproblematik 
und der Gestaltungidee, das Gebiet möglichst urban 
und als einen eher nüchternen, unbegrünten Bereich 
zu planen, kaum Pflanzmöglichkeiten von Bäumen 
und anderen Pflanzen gegeben. Weshalb Fassaden-
begrünungen in einem hohen Umfang festgesetzt 
worden sind: „30 % der Fassaden der Bauten sind zu 
begrünen, vorzugsweise an den Süd- bzw. Südwest-
seiten. Pflanzempfehlungen siehe Hinweise Ziffer 10” 
(B-Plan „Schlachthof Viehhof” - Planungsrechtliche 
Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften).126 Aller-
dings sind Fassadenbegrünungen nicht zeichnerisch 
festgesetzt worden, wie es der Plan samt seinen grü-
nordnerischen Festsetzungen veranschaulicht (siehe 
auch Anhang 9.6.3).

Sie dienen in diesem Areal neben den Dachbegrü-
nungen als eine ökologische Aufwertung, da wegen 
der Altlasten und gestalterischen Zielen kaum Ent-
siegelungsmaßnahmen vorgesehen sind (vgl. B-Plan 
„Schlachthof-Viehhof”- Begründung und Hinweise). 

123 Ein Beispiel für einen vorhabensbezogenen B-Plan 
konnte nicht genannt werden.

124 Überprüfung der veröffentlichten Satzungen und Ord-
nungen, auch der Sanierungssatzungen

Abb. 68: 
B-Plan „Schlachthof-Viehhof” 
Stadt Karlsruhe 
(B-Plan „Schlachthof Vieh-
hof”)

125 Wie oft die Pflanzverpflichtungen eingesetzt werden, 
wurde während der Diskussion hierum nicht erwähnt. Al-
lerdings bestehen darüber verschiedene Ansichten bei 
den zuständigen Sachbearbeitern (vgl. Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).

126 Der B-Plan samt Begründung wurde freundlicher Weise 
zur Verfügung gestellt.



Anhang

218 219

Dieser B-Plan ist auch in Karlsruhe der einzige, wel-
cher Fassadenbegrünungen so explizit aufführt. 
Dennoch lassen sich die rechtlich festgesetzten Fas-
sadenbegrünungen nur relativ schwer umsetzen, da 
bei den Bestandgebäuden der Denkmalschutz einen 
hohen Stellenwert einnimmt und sich bei Neubau-
ten aufgrund ihrer hochwärmegedämmten Fassaden 
Begrünungen nur unter einem sehr hohen Aufwand 
realisieren lassen. Durch bewilligte Befreiungen sind 
Mauerwerksbegrünungen deutlich unter den Vorga-
ben des B-Plans geblieben. Es gibt nur einen Neu-
bau, bei dem mit Hilfe eines Landschaftsarchitekten 
die Fassaden teibegrünt worden sind. Mit seinen vor-
gehängten Trögen und dem Ranksystem sowie dem 
Bewässerungssystem und einem ausgeklügeltem 
Wartungssystem ist es für die Stadtverwaltung ein 
„Meisterwerk” (Interview STADT KARLSRUHE 2016: 
am 19.10.2016)- siehe Abb. 56 im Abschnitt 4.4.6. Ob-
wohl bei dem Bebauungsplan zum Schlachthofareal 
Fassadenbegrünungen ein Grundzug der Planung 
darstellen, werden sie hier oftmals ausgelassen, „weil 
sie in der Regel nicht funktioniert” (Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).127

Die Kontrolle der Festsetzungen erfolgt nur bei Bau-
aufnahmen, da weitere Kontrollen  aufgrund des Per-
sonalschlüssels nicht möglich sind. Bei prominenten 
Projekten wie dem Schlachthofareal verhält es sich et-
was anders, weil Probleme auf dem täglichen Weg zur 
Arbeit gesehen können und dann entsprechend beim 
Eigentümer nachgehackt werden kann. An Orten, die 
nicht auf dem täglichen Weg liegen, finden dagegen 
keine expliziten Kontrollen statt. Gleiches gilt für ihre 
Evaluation (Interview STADT KARLSRUHE 2016: am 
19.10.2016).

Grundsätzlich sind die Sacharbeiter der Ansicht, dass 
solange die Grundvoraussetzungen für erfolgreiche 
Begrünungen nicht eingehalten werden, eine verti-
kale Begrünung nicht sinnvoll ist und „man von einer 
Fassadenbegrünung, gerade im Zusammenhang mit 
Festsetzungen, nur abraten [kann]” (Interview STADT 
KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016). Ihr Erfahrungs-
schatz besagt, dass sie eher „schlecht umgesetzt 
sind, und wir [be]lassen es dabei; aus den diversen 
Gründen” (Interview Karlsruhe 2016: am 19.10.2016). 
Aufgrund ihrer negativen Erfahrungen ist die Verwal-
tung bei ihrer Durchsetzung recht „nachlässig” (Inter-
view Karlsruhe 2016: am 19.10.2016) und setzt die 
rechtlichen Vorgaben nicht mit der nötigen Härte wie 
beispielsweise bei Dachbegrünungen durch (Interview 
Karlsruhe 2016: am 19.10.2016). 

Hinsichtlich der Eingriffsbilanzierung besteht für die 
Stadt Karlsruhe in der Regel keine Verpflichtung zu 
ihrer Durchführung, da sie kaum Angebotsbebauungs-
pläne im Außenbereich aufstellen, sondern eher kleine 
Gemarkungsflächen im Innenbereich beplanen, ohne 
in die Notwendigkeit einer Eingriffsbilanzierung zu fal-
len. Fassadenbegrünungen werden also aus gestalte-
rischen und nicht aus naturschutzfachlichen Gründen 
festgesetzt. Nach dem Karlsruher Bilanzierungsmodell 
ist der Einbezug von Fassadenbegrünungen rechne-
risch möglich. Allerdings ergibt sich für Mauerwerksbe-
grünungen aus den Faktoren Boden (0), Klima (etwas 
mehr), Wasser (etwas) sowie Flora und Fauna (wenig) 
nur ein Mittelwert im unteren Drittel, welche sich in der 
Bilanzierung nicht nennenswert auswirken.

9.4 Finanzpolitische Instrumente 

9.4.1 Wien | Die Vorreiterin
Fassadenbegrünungen können in Wien über verschie-
dene Programme gefördert werden:

• Förderprogramm für Fassadenbegrünungen 
durch das Wiener Stadtgartenamt (MA 42)

• Förderung von Fassadenbegrünungen im 
Rahmen von Block- und Wohnhaussanierun-
gen durch den Wohnfonds Wien

• Puplic-Private-Partnership- Modelle (PPP-
Modell) gefördert von den Bezirksregierun-
gen und betreut von der Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung

Förderprogramm für Fassadenbegrünung 
Die Stadt Wien fördert seit 2013 die Begrünung von 
straßenseitigen Fassaden128 an Neubauten und Be-
standsgebäuden bis zu einer Höhe von maximal 2.200 
Euro, welche nach Maßgabe der dafür im jeweiligen 
Haushaltsjahr zu Verfügung stehenden Mittel bereit-
gestellt wird (vgl. PREISS 2013: 24.09.2016; Interview 
HOFER-UNGER 2016: am 23.11.2016). Ziel ist es, die 
Lebensqualität zu erhöhen (vgl. STADT WIEN o.J.d: 
06.01.2016).

Hierfür ist eine Mitarbeiterin des Wiener Stadtgarten-
amtes (MA 42) verantwortlich, welche es mit einem 
angemessenen Aufwand zusätzlich zur ihren anderen 
Aufgaben betreut. Eine Evaluation ist bislang noch 
nicht erfolgt (vgl. Interview HOFER-UNGER 2016: am 
23.11.2013). Allerdings gibt es keine Richtlinie wie bei 
den anderen betrachteten Referenzstädten, sodass 
auf der Homepage der Stadt Wien129 alle benötigen 
Informationen für die Beantragung der Förderung wie 

beispielsweise Voraussetzungen, erforderliche Unter-
lagen und Genehmigungen sowie ein Leitfaden zur 
Verfügung gestellt werden:

• förder- und nicht förderfähige Vorhaben, wie 
Begrünungsmaßnahmen nur von privaten 
Haushalten und Unternehmen, welche für 
die Hausbewohner frei zugänglich sind und 
die benötigten Genehmigungen (vgl. STADT 
WIEN o.J.d: 06.01.2016)

• Art und Höhe der Förderung, wie kostenlose 
Beratungen durch das Umweltamt, zweckge-
bundene Zuschüsse, die bis zu einer Höhe 
von 2.200 € je Vorhaben betragt werden kön-
nen (vgl. STADT WIEN o.J.d: 06.01.2016)

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren, welche beim MA 42 angefor-
dert werden können (vgl. STADT WIEN o.J.d: 
06.01.2016)

Erwähnenswert sind außerdem die umfangreichen 
Genehmigungsauflagen, welche in einer Checkliste130 
zusammengefasst sind, die zwischen Fassadenbegrü-
nung auf Privatgrund und Fassadenbegrünung „vom 
Gehsteig” unterscheidet (vgl. STADT WIEN o.J.d: 
06.01.2016). Die nachfolgend beschriebenen Refe-
renzstädte erwähnen zwar auch Genehmigungsauf-
lagen, aber Wien geht in dieser Hinsicht noch weiter. 
Zum Beispiel muss im Rahmen der Baubewilligung 
durch die Baupolizei (MA 43) das Thema Brandschutz 
in den beizulegenden Unterlagen berücksichtigt wer-
den (MA 22 o.J.: 3; ÖkoKauf Wien 2016b: 11ff.). Da-
rüber hinaus gibt es zivilrechtliche Vereinbarungen 

127 Der B-Plan befindet sich im Anhang 9.6.3. Die Eindrücke 
von der Vorortbegehung werden im Abschnitt 4.4.6 vor-
gestellt.

128 Fassadenbegrünungen in Innenhöfen werden über das 
Förderprogramm zur Innenhofbegrünung unterstützt 
(vgl. Interview HOFER-UNGER 2016: am 24.11.2016). 
Dieses Förderprogramm wurde im Rahmen dieser Arbeit 
nicht näher betrachtet, verhält sich aber nach Betrach-
tung des Förderprogramms ähnlich wie das Förderpro-
gramm zur Fassadenbegrünung. Es unterscheidet sich 
nur dahingehend, dass die Checkliste für die erforderli-
chen Genehmigungen nicht erwähnt wird (vgl. STADT 
WIEN o.J.e: 06.01.2016).  Link zur Homepage: https://
www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/stadtgaerten/begru-
enung/innenhofbegruenung.html - am 06.01.2016

129 Links zur Homepage 
 https://www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/stadtgaerten/

begruenung/fassadenbegruenung.html - 06.01.2016 
 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/info.html - 

am 06.01.2016
130 Die Checkliste wird zur umfassenderen Planungshilfe 

erweitert. Es bleibt aber generell festzuhalten, dass die 
rechtlichen Auflagen für straßenseitige Mauerwerksbe-
grünungen umfangreicher sind - siehe beigefügte CD.
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(Benutzungsübereinkommen) bei straßenseitigen 
Fassadenbegrünungen. Dieser Vertrag wird mit dem 
Bauherrn, der Straßenbauverwaltung und dem Stra-
ßenbau (MA 28) abgeschlossen und dazu ein jährli-
cher Evidenthaltungsbetrag von circa 10 € eingezogen. 
Das dient dem Zweck, einen konkreten Ansprechpart-
ner für die Haftung der Fassadenbegrünung zu ha-
ben und dass zudem „längstens nach einem Jahr ein 
eventueller Ausfall der VertragspartnerInnen (verzo-
gen, kein Interesse mehr, gestorben etc.) festgestellt 
werden kann” (MA 22 o.J. 4; Ökokauf Wien 2016b: 9). 
Mit der Haftung der Fassadenbegrünung wird der Ver-
tragspartner verpflichtet, sich um ihre Pflege zu küm-
mern, damit keine Passanten Schaden (z.B. durch 
Stolpern) nehmen und so möglicherweise die Stadt 
Wien für finanzielle und gesundheitliche Ausfälle haft-
bar machen kann. Des Weiteren kann die Stadt Wien 
jederzeit den Vertrag widerrufen und eine Wiederher-
stellung des ursprünglichen Straßenraums verlangen. 
Solche Auflagen werden bei den anderen betrachteten 
Förderprogrammen nicht konkret eingefordert.131 Die 
Checkliste und der Leitfaden werden derzeit überar-
beitet (näheres zum Leitfadens und der Planungshilfe 
siehe Abschnitt 9.5.1) (vgl. Interview PREISS 2016: 
am 24.10.2016). 

Eine Kontrolle erfolgt insofern, dass die Fördersumme 
erst nach der Bauabnahme ausgezahlt wird. Es ist 
auch vorgesehen, geförderte Fassadenbegrünungen 
nach ein paar Jahren zu kontrollieren. Trotz diverser 
Interessenbekundungen war dies bislang nicht not-
wendig, da keine Fassadenbegrünungen über das 
Programm realisiert worden sind (vgl. Interview HO-
FER-UNGER 2016: am 23.11.2016). Dies beruht wohl 
auf den zahlreichen Auflagen für straßenseitige Begrü-
nungen, welche die Antragsstellung verkomplizieren. 

Hierdurch könnten interessierte Bauherren eine Um-
setzung scheuen. Zudem können hohe Kosten, die 
von der Fördersumme kaum abgedeckt werden (ins-
besondere bei großen Gebäuden oder bei aufwändi-
gen Ranksystemen), eine Realisierung hemmen (vgl. 
Interview HOFER-UNGER 2016: am 23.11.2016; In-
terview PREISS 2016: 24.10.2016).

Block- und Wohnhaussanierung  
Eine weitere Fördermöglichkeit ist die finanzielle Un-
terstützung von Mauerwerksbegrünungen im Rahmen 
von Blocksanierungen und Wohnhaussanierungen, 
welche vom Wohnfonds Wien betreut werden. Bei 
Blocksanierungen entwickelt ein interdisziplinäres 
Team (bestehend aus Raum- und Landschaftsplanern, 
Architekten und anderen Experten) für dichtbebaute 
und strukturschwache Quartiere (Sanierungszielge-
biete) nachhaltige Konzepte, um die Lebensqualität 
noch attraktiver zu gestalten. Der Ablauf einer Block-
sanierung ist durch die Abgrenzung des Gebiets, 
ihre Untersuchung sowie durch die Erstellung des 
Blocksanierungskonzeptes samt ihrer Durchführung 
relativ langwierig (vgl. WOHNFONDS_WIEN 2013: 
24.09.2016).132 Hinzu kommt, dass eine Blocksonder-
förderung erst in Anspruch genommen werden darf, 
wenn im Sinne des Subsidiaritätsprinzips alle ande-
ren Fördermöglichkeiten zur Mauerwerksbegrünung 
ausgeschöpft worden sind (vgl. WfW 2013: 6). Aller-
dings wird diese Bedingung nicht aktiv überprüft (vgl. 
Interview HOFER-UNGER 2016: am 23.11.2016). Im 
Gegensatz zum Förderprogramm Fassadenbegrü-
nung werden die Bauherren von Sanierungsvorhaben 
über die Fördermöglichkeiten zu Fassadenbegrünun-
gen informiert und auf mikroklimatische Wirksamkei-
ten aufmerksam gemacht. Dies wird ebenfalls in der 
kürzlich vorgestellten Broschüre zum Sanieren von 

Altbauten beschrieben. Der Stadt Wien ist es wichtig, 
hiermit Hitzeentwicklungen im Sinne der Urban Heat 
Island- Strategie zu begegnen. Im Gegensatz zu den 
anderen Förderprogrammen wird beim Wohnfonds die 
Fördersumme schon vorab ausgezahlt. Dennoch ist 
es bedeutsam, die Anträge schon zu Planungsbeginn 
einzureichen und damit Fassadenbegrünungen von 
Anfang an in die Planung miteinzubeziehen sowie ihre 
Förderfähigkeit zu überprüfen (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016).

Über die kleine Blocksanierung besteht die Möglich-
keit, bei gebäudebezogenen geförderten Sanierungs-
maßnahmen kurzfristige Maßnahmen zur städtebau-
lichen Strukturverbesserung in einzelnen Objekten 
umsetzen zu können. Hierdurch brauchen keine lang-
fristigen Blocksanierungsuntersuchungen und -kon-
zepte durchgeführt werden (vgl. WOHNFONDS_
WIEN 2013: 24.09.2016). Ein Beispiel ist die kleine 

Blocksanierung des Wohn- und Geschäftsgebäudes 
in der Embelgasse 38-40, wo sich ab dem ersten 
Stockwerk eine wandgebundene Begrünung an Draht-
seilen hochrankt (vgl. PREISS 2013: 24.09.2016).133 
Die Fassadenbegrünung wurde durchgeführt, um das 
frisch sanierte Gebäude samt seinen Wohneinheiten 
im Straßenbild besonders hervorzuheben. Bemer-
kenswert an diesem Projekt ist, dass im Zuge des 
Teilabbruchs vom Hoftrakt nicht nur eine bessere Be-
lichtung der verbliebenen Wohnungen erreicht wurde, 
sondern zudem die neu entstandenen treppenartigen 
Dachflächen für die Bewohner zugänglich gemacht 
worden sind und von ihnen die Begrünungssysteme 
eigenständig bepflanzt werden können. Dazu können 
die Mieter die Tröge für die straßenseitige Fassaden-
begrünung zusätzlich zu den Rankpflanzen begrünen. 
Diese Möglichkeit wird auch von den Bewohnern rege 
angenommen. Die Sanierung des Gebäudes (Bauzeit 
von 2000 bis 2006) ist auch von den Medien positiv 

131 Vgl. die im Anhang beigefügen Förderrichtlinien
132 Da Fassadenbegrünungen hier nur eine förderfähige 

Maßnahme von vielen ist, wird die Förderrichtlinie nicht 
näher erläutert, sondern sich auf ein Umsetzungsbei-
spiel fokussiert. Für nähere Informationen zum Antrags-
verfahren, Förderbedingungen und Ansprechpartner 
sei auf die Homepage des Wohnfonds Wien verwiesen 
- http://www.wohnfonds.wien.at/articles/nav/102 - am 
06.01.2016.

133 Allerdings schein es nach Durchsicht der Blocksanie-
rungsgebiete auch das einzige seiner Art zu sein. Bei 
dem Sanierungsgebiet Eurogate besteht einzig die 
Zielsetzung Fassadenbegrünungen umzusetzen, aber 
seine Realisierung ist nicht bekannt. Andere Sanie-
rungskonzepte (Sonnwendviertel, Kretaviertel, Klos-
terneuburger Straße) sehen zwar die Begrünung von 
versiegelten Innenhöfen vor, aber dies wird nicht weiter 
konkretisiert (vgl. WOHNFONDS WIEN (o.J.): Aktuelle 
Gebiete. Unter: http://www.wohnfonds.wien.at/articles/
nav/171 - am 04.01.2016). Es muss aber berücksichtigt 
werden, dass diese Informationen nur über die Home-
page des Wohnfonds Wien generiert worden sind. Wei-
tere Anfragen sind aus projektökonomischen Gründen 
nicht erfolgt. 

Abb. 69:  
Embelgasse | Paradebeispiel für eine kleine Blocksanierung 
Eigene Aufnahme vom 24.10.2016)
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aufgenommen worden, da dieses Gebäude aufgrund 
seiner veralteten Gründerzeitstruktur mit Schimmel-
befall, schlechten Licht- und Luftverhältnissen sowie 
schlechter Bausubstanz sowie Toiletten auf dem Gang 
als Problemhaus bekannt geworden war. Darüber 
hinaus wird dieses Projekt als Paradebeispiel einer 
sanften Stadterneuerung bezeichnet und ist deshalb 
mehrfach ausgezeichnet worden - sowohl für die Be-
grünungsmaßnahmen als auch für den Sanierungs-
prozess. Die Kosten für die gesamte Sanierung belie-
fen sich auf 3,2 Millionen Euro, von denen die Stadt 
Wien 2,6 Millionen Euro übernommen hat. Zusätzlich 
übernimmt die Stadt Wien einen Teil der Mietzinsen, 
damit die Mieter durch die Sanierung nicht zu hohe 
Mietpreise bezahlen müssen (alt: 4,57 €, neu: 6,26 € 
statt 8,77 €). Diese Zuschüsse beruhen auf dem po-
litischen Willen, dass sogenannte Problemhäuser im 
Bezirk in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, dem 
Wohnfonds Wien und dem jeweiligen Eigentümer re-
noviert werden. Hierfür geht der Bezirk direkt auf die 
Eigentümer zu. Dies hat bei der Embelgasse gut funk-
tioniert (vgl. Architekturbureau o.J.: 09.11.2016).134 Die 
Vorortbegehung hat gezeigt, dass das sanierte Ge-
bäude in der Embelgasse hervorsticht und die Fas-
sadenbegrünung zumindest via Sichtbegutachtung 
funktioniert, wie es die vorherigen Aufnahmen zeigen 
(Abb. 69). Allerdings weist die Begrünung eher keine 
Klimafunktion auf, da die Begrünung quantitativ zu 
gering ist, um messbare Ergebnisse zu erhalten (vgl. 
Interview PREISS 2016: am 24.10.2016).

Public Private Partnership-Modell (PPP-Mod-
elle) Über Public Private Partnership - Modelle kön-
nen Fassadenbegrünungen ebenfalls gefördert 
werden. Hierbei übernimmt die Stadt Wien nach 
Beschluss der Bezirksregierung die Kosten für die 

Fassadenbegrünungen, welche im Rahmen einer 
vom Eigentümer erfolgten Fassadensanierung er-
richtet werden soll und vom Gebäudeeigentümer er-
halten wird. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
ist ein entscheidender Faktor für die Initiierung von 
PPP-Modellen, welche es in allen Bezirken Wiens gibt 
und im Auftrag der Stadterneuerung und der Prüfstel-
le für Wohnhäuser (MA 25) Blocksanierungsprojekte 
durchführt und koordiniert. Hierbei übernehmen sie 
vor allem Beratungsfunktionen für die Eigentümer, 
um diese bei Sanierungsvorhaben über Fassadenbe-
grünungen und sonstigen Fragen zur Sanierung (z.B. 
Wohnbauförderung, Antrag stellen) zu informieren und 
aufzuklären. Dies erfolgt über diverse Veranstaltun-
gen, regelmäßigem Erfahrungsaustausch und eine 
lokale Anlaufstelle (Büro), damit die Eigentümer von 
diesen Möglichkeiten erfahren. Auch zu Mauerwerks-
begrünungen finden Informationsveranstaltungen und 
Ausstellungen statt. Ziel ist es, über koordinierte Sa-
nierungsmaßnahmen ein lebenswertes Wohnumfeld 
und Freiraum für die Bewohner zu schaffen sowie das 
Bewusstsein für bestehendes und mögliches Grün 
zu stärken (vgl. PREISS 2013: 24.09.2016; Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016). Über den Internet-
auftritt der Gebietsbetreuung Stadterneuerung lassen 
sich entsprechende Informationen zum Thema Fassa-
denbegrünungen und zu umgesetzten PPP-Projekten 
samt entsprechenden Verlinkungen finden.135

Ein Beispiel für ein PPP-Projekt ist die Begrünung 
eines Wohnhauses in der Ortliebgasse 17, welches 
in den Jahren 2013 und 2014 neben zwei weiteren 
Pilotprojekten in der Weißgasse und in der Ottakrin-
gerstraße auf Beschluss der Hernsaler Bezirksent-
wicklungskommission (17. Bezirk) realisiert worden ist 
(vgl. MA 25 o.J.b: 08.11.2016). Für den Bezirk Hernsal 

ist die Gebietsbetreuung für den 9., 17., 18. Bezirk 
(GB*9/17/18) verantwortlich. Diese hat im Zusammen-
spiel mit dem Blocksanierungsprojekt in der Haslinger-
straße ein Projekt für Mikrogrünräume initiiert. Bei die-
sem wurden in dem Blocksanierungsgebiet bestimmte 
Straßenzüge hinsichtlich potenzieller straßenseitiger 
Begrünungsmöglichkeiten an Gebäudevorsprüngen 
(Platz im Straßenraum, Gebäudestruktur) analysiert.136 
Darüber hinaus organisierte GB*9/17/18 diverse Ver-
anstaltungen, bei denen mit Hilfe von Experten und 
dem MA 22 über Vorträge, Workshops und Schulpro-
jekte auf Mauerwerksbegrünungen informiert und sich 
auf eine spielerische Weise dem Thema angenähert 
wurde (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016). 
Das PPP-Modell in der Ortliebgasse ist über das Inter-
esse der Gebäudeeigentümer ihre Fassade zu begrü-
nen zustande gekommen, indem sie sich darüber bei 
der GB*9/17/18 erkundigt haben. Aufmerksam auf die-
ses Thema sind sie aber durch eine Bekannte gewor-
den, welche von den Fördermöglichkeiten der Stadt 
Wien und den Projekten in ihrem Bezirk zum Thema 
Fassadenbegrünungen gehört hatte. Nach Aussage 

des Eigentümers hat die Umsetzung des Projekts sehr 
gut funktioniert (vgl. MA 25 o.J.a.: 08.11.2016). Um-
gesetzt wurde eine bodengebundene Begrünung, wel-
che entlang von Rankstäben und-seilen wächst. Die 
nachfolgenden Abbildungen zeigen, wie das Projekt 
umgesetzt worden ist und wie es heute aussieht. 

9.4.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Das kommunale Grünprogramm „Hof-, Dach- und 
Fassadenbegrünung“ besteht in dieser Form seit 2014 
und hat das Vorgängerprogramm- ein reines Dachbe-
grünungsprogramm- ersetzt (vgl. Interview DRAUTZ/ 
KAPP 2016: am 13.10.2016).137 Hiermit fördert die 
Landeshauptstadt Stuttgart „die Bemühungen der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer, die Umgebung von 
innerstädtisch verdichteten Räumen ökologisch auf-
zuwerten und somit die Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät im Gebiet zu verbessern” (LANDESHAUPTSTADT 
STUTTGART o.J.: 2). Hierunter fallen auch Fassa-
denbegrünungen. Allerdings gilt das Förderprogramm 
nur für Bestandsgebäude (LANDESHAUPTSTADT 

134 Für tiefergehende Informationen zur Umsetzung und 
medialen Resonanz des Sanierungsprojektes siehe 
Link: http://architekturbureau.jimdo.com/projekte/ge-
baut/projekt-18/ - am 09.11.2016

135 Aber wie im Einzelnen das Antragsverfahren und För-
derkriterien ablaufen, konnte über die Homepage der 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung nicht herausgefun-
den werden, da anscheint im Rahmen von Beratungs-
gesprächen hierüber aufgeklärt werden soll. Eine Inter-
viewanfrage bzw. die Zusendung des Fragebogens ist 
unbeantwortet geblieben.

 Links: http://www.gbstern.at/projekte-und-aktivitaeten/
stadtgestalten/natur-in-der-stadt/gruene-fassaden-in-
hernals/; http://www.gbstern.at/projekte-und-aktivita-
eten/stadtgestalten/natur-in-der-stadt/mein-gruenes-
haus/ - am 08.11.2016;  die orangefarbenen Schriften 
stellen Verlinkungen dar.

Abb. 70: 
PPP-Modell Ortliebgasse 17 
(PREISS 2016: 24.09.2016, 
Folie 31; eigene Aufnahmen 
vom 24.10.2016)

136 Nähere von Herrn Preiss zur Verfügung gestellte Infor-
mationen befinden sich auf der CD.

137 Die nachfolgenden Ausführungen beruhen nur auf den 
genannten Quellen und dem Interview mit Frau Drautz 
und Herrn Kapp, da die eigentlich verantwortlichen Mit-
arbeiter aus dem Amt für Stadtplanung und Stadterneu-
erung aus zeitlichen Gründen nicht für ein Interview zur 
Verfügung standen.
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STUTTGART 2014: 3). 

Für das Förderprogramm wurde eine neue Stelle ge-
schaffen, welche mit zwei Mitarbeitern zu je 50 % be-
setzt ist. Verortet ist es nun im Stadtplanungsamt und 
beinhaltet neben der Antragsbearbeitung weitere Auf-
gaben wie die Kontrolle der umgesetzten Maßnahmen 
und deren Evaluation. Für das Vorgängerprogramm 
war das Gartenbauamt zuständig, welches aber auf-
grund von personellen und zeitlichen Engpässen, ent-
standen durch die Zusammenlegung von Aufgaben 
wie Friedhof, Garten und Forst, eine Fortführung des 
Förderprogramms nicht mehr betreuen wollte. Da das 
Amt für Stadtklimatologie dieses Förderprogramm aber 
gerne weiter bestehen lassen wollte, wurde gemein-
sam mit dem Stadtplanungsamt das Förderprogramm 
überarbeitet und im Jahr 2014 neu aufgesetzt. Unter-
stützt wurde dieser Prozess auch vom Gemeinderat 
(vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). 
In der aktuellen Richtlinie für das kommunale Grünpro-
gramm der Landeshauptstadt Stuttgart zur Förderung 
der Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung werden die 
Förderbedingungen auf sieben Seiten kurz und über-
sichtlich dargestellt. Sie beinhaltet unter anderem:

• förder- und nicht förderfähige Vorhaben, wie 
beispielsweise Rankhilfen und Bepflanzung 
(förderfähig) sowie aufwändig gestaltete Au-
ßenanlagen und künstlerische Arbeiten (nicht 
förderfähig), die bestimmte Fördervorausset-
zungen erfüllen (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
STUTTGART 2014: 3, 5)

• Art und Höhe der Förderung, wie kostenlose 
Beratungen, gezielte Kontaktaufnahme und 
zweckgebundene Zuschüsse, die unter be-
stimmten Bedingungen bis zu einer Höhe von 
10.000 € je Vorhaben betragen können (vgl. 

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 2014: 
3f.)

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
STUTTGART 2014: 6f.)

Diese Informationen lassen sich auch über das Inter-
net138 finden. 

Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, kann die 
Durchführung des Vorhabens von der Stadt oder ih-
ren Beauftragten überwacht werden. Falls Verstöße 
gegen die Richtlinie erfolgen, müssen die schon ge-
zahlten Zuschüsse ab einem bestimmten Zeitpunkt 
mit Zinsen zurückgezahlt werden (Landeshauptstadt 
Stuttgart 2014: 7). Da das Förderprogramm noch recht 
jung ist, läuft dessen Kontrolle erst an. Ähnlich verhält 
es sich mit der Evaluation des Förderprogramms, 
welches zu den Aufgaben der betreuenden Mitarbeiter 
gehört. Hierfür werden Sachstandberichte erstellt, die 
Fragen klären wie beispielsweise wo liegen die lokalen 
Schwerpunkte der beantragten Förderanträge, welche 
Begrünungsmaßnahmen wurden gefördert, was läuft 
eher schleppend und können städtische Vorstellungen 
gemeinsam mit dem Antragssteller über die Förderung 
umgesetzt werden (vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 
2016: am 13.10.2016). 

Über den Austausch mit dem Planungsamt kam die 
Rückmeldung, dass nur wenige Fördermittel von die-
sem Programm abgerufen worden sind und die Stadt 
nun eher versucht, die Gelder auszugeben (vgl. Inter-
view DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Dies wur-
de per E-Mail durch die Aussage der verantwortlichen 
Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Stadter-
neuerung bestätigt. Zudem werden Fassadenbegrü-
nungen oftmals im Zuge einer Gesamtmaßnahme 

von  Hofentsiegelungen und -begrünungen, der Be-
grünung eines Müllhäuschens oder einer Schuppen- 
bzw. Garagenwand vorgenommen.  

Es fehlt anscheinend eine Offensive, die dieses Be-
grünungsprogramm der Bevölkerung „schmack-
haft macht” (Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 
13.10.2016). Hierfür müsste die Stadt mehr Angebo-
te zu deren Aufklärung und zur Bewerbung schaffen. 
Eine mögliche Maßnahme wäre die Erstellung einer 
Onlinekarte, bei der potenzielle und unter klimatolo-
gischen Gesichtspunkten wünschenswerte Fassa-
denbegrünungen dargestellt sind, die entsprechende 
Verlinkungen anbieten und somit die erste Kontakt-
aufnahme erleichtern. Aber auch den Gedanken, 
Pflegemaßnahmen finanziell zu unterstützen, finden 
Herr Kapp und Frau Drautz interessant „und für Fas-
sadenbegrünung tatsächlich auch lohnenswert” (Inter-
view DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Vielleicht 
könnte ein Angebot, das die Pflege der Fassadenbe-
grünung über Beratungen und monetären Zuwendun-
gen unterstützt, ihren Ausbau weiter voranbringen als 
es die bisherige Drohkulisse (Rückforderung der För-
dermittel bei Nichterhalt der Begrünung) des Förder-
programms vermag. Diese Rückfordermöglichkeiten 
können für einen interessierten Eigentümer abschre-
ckend wirken und somit eine Entscheidung gegen eine 
Begrünung Vorschub leisten. Allerdings wäre es dem 
Gartenbauamt aufgrund seiner begrenzten Ressour-
cen nicht möglich, Beratungen zur Pflege von Mauer-
werksbegrünungen anzubieten. Wodurch sich Fragen 
stellen würden:

• wer diese Aufgabe im Auftrag der Stadt über-
nehmen könnte oder

• ob jemand neu eingestellt wird und 

• wie diese zusätzlichen Kosten finanziert wer-
den. 

Dabei folgen sie dem Argument anderer städtischer 
Verwaltungen nicht, dass keine Steuergelder für pri-
vate Erhaltungsmaßnahmen ausgegeben werden 
sollten. Frau Drautz und Herr Kapp begründen dies 
mit der Verbesserung des Stadtklimas für die gesam-
te Bevölkerung, wenn eine Durchgrünung der Stadt 
geschaffen wird. Somit wäre es für sie „ganz klar ein 
öffentlicher Belang und damit begründbar” (Interview 
DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016). Ihre Sicht 
beruht auf dem Gedanken, dass nicht der Eigentü-
mer oder sein Gebäude isoliert betrachtet werden, 
sondern die Rückwirkung des Gebäudes auf seine 
Umgebung und damit das Stadtklima im Fokus liegt. 
Ähnlich verhält es sich auch mit der Filternachrüstung 
bei privaten Fahrzeugen, die durch einen geringeren 
Schadstoffausstoß die Stadtluft verbessert und somit 
der gesamten Stadtbevölkerung zugutekommt. Darü-
ber hinaus wäre so eine Förderung eine Alternative für 
restriktivere, aber rechtlich mögliche Maßnahmen wie 
beispielsweise dem Entzug des Planrechts von nicht 
bebauten Grundstücken zur Sicherung von Frisch-
luftschneisen. Diese Eingriffe schränken den Grund-
stückseigentümer zu Gunsten der Allgemeinheit ein. 
Fernerhin könnte die Förderung der Pflege von Fas-
sadenbegrünungen das Bewusstsein hierfür steigern. 
Natürlich gibt es auch sogenannte Hardliner, welche 
den Umweltbereich ausschließlich über formale Re-
gelungen und nicht über Förderungen steuern wollen, 
da jeder seinen Beitrag hierzu zu leisten sollte. Aber 
solche Förderungen müssen ja nicht von Dauer sein, 
sondern könnten nach genügend positiven Beispie-
len und einer gewissen Eigendynamik wieder einge-
stellt werden (vgl. Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 
13.10.2016). 

138 Link der Landeshauptstadt Stuttgart: https://www.stutt-
gart.de/gruenprogramm#headline56f44f190990f - am 
27.09.2016
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9.4.3 München | Die Engagierte
Die Landeshauptstadt München fördert seit 1974 bo-
dengebundene Fassadenbegrünungen (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016) bei nicht öffentli-
chen Gebäuden, welche vor 1967 erbaut worden sind. 
In der 2002 erlassenen Richtlinie für das Sonderpro-
gramm der Landeshauptstadt München zur Förderung 
der Innenhofbegrünung werden neben der Begrünung 
von Fassaden auch Dach- und Innenhofbegrünun-
gen finanziell unterstützt (vgl. LANDESHAUPTSTADT  
MÜNCHEN 2002: 1). Fernerhin gibt es die Möglich-
keit, über das Stadterneuerungsprogramm „aktiv.ge-
stalten” begrünte Fassaden finanziell zu unterstützen 
(vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).139

Für ihre Umsetzung und inhaltliche Bearbeitung ist das 
Baureferat - Gartenbau verantwortlich (vgl. LANDES-
HAUPTSTADT MÜNCHEN 2002: 4). Eine Mitarbeite-
rin betreut es mit ihrer Halbtagsstelle von 50 % neben 
diversen anderen Aufgaben wie beispielsweise der 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erstellung von Broschüren, 
Veranstaltungen) und dem Fotowettbewerb (näheres 
siehe Abschnitt 9.5.3). Ergänzt wird die Umsetzung 
des Förderprogramms durch eine Zusammenarbeit 
mit der Umweltschutzorganisation Green City e.V., 
welche über persuasive Maßnahmen versucht, die 
Bevölkerung für das Förderprogramm zu sensibilisie-
ren und gegebenenfalls die Anträge gemeinsam mit 
dem Baureferat- Gartenbau bearbeitet (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 18.10.2016). 
Es beinhaltet unter anderem:

• förder- und nicht förderfähige Vorhaben, wie 
beispielsweise alle notwendigen bzw. freiwil-
ligen Maßnahmen zur Begrünung der Fas-
sade (förderfähig) sowie anderweitig mit an-
deren öffentlichen Fördergeldern unterstützte 

Projekte (nicht förderfähig), die bestimmte 
Fördervoraussetzungen erfüllen (vgl. LAN-
DESHAUPTSTADT MÜNCHEN 2002: 1f.)

• Art und Ausmaß der Förderung, zweckge-
bundene Zuschüsse, die unter bestimmten 
Bedingungen bis zu 100 % der Pflanzkosten 
und bis zu 50 % der Umsetzungskosten je 
Vorhaben betragen können (vgl. LANDES-
HAUPTSTADT MÜNCHEN 2002: 2)

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
MÜNCHEN 2002: 3f.)

Diese Informationen lassen sich auch über das Inter-
net140 finden. 

Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, erwähnt 
die Richtlinie Auflagen wie keine Mieterhöhungen,  
wie aber mögliche Verstöße gegen die Richtlinie er-
kannt bzw. geahndet werden können, wird nicht er-
wähnt (vgl. Landeshauptstadt München 2002: 4). In 
der Praxis erfolgt die Kontrolle über die Bauabnahme 
und Sichtung der eingereichten Rechnungen. Erst 
hiernach wird die Fördersumme ausgezahlt. Weite-
re Überprüfungen hinsichtlich ihres Erhalts erfolgen 
kaum. Zum einen können Innenhofbegrünungen nur 
nach Terminabsprache mit dem Eigentümer besichtigt 
werden und zum anderen ist eine regelmäßige Kon-
trolle mit entsprechendem Abstimmungsprozess mit 
einer Halbtagsstelle nicht zu gewährleisten.141 

Eine Evaluation wird nicht durchgeführt. Bislang basie-
ren die Erkenntnisse auf den gemachten Erfahrungen, 
welche auf einer eigenständig angelegten Statistik 
mit der Anzahl an Förderungen, Begrünungsformen, 

Standorten (Innenstadt oder Randbereiche von Mün-
chen) und ausgezahlten Fördersummen basiert. Wür-
den das Personal und die Fördersummen aufgestockt 
werden, müssten wahrscheinlich Evaluationen erfol-
gen, aber bislang ist das nicht der Fall. 

Derzeit wird die Richtlinie überarbeitet (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016). Hierfür hat die 
Green City e.V. ihre Erfahrungen miteingebracht (vgl. 
Interview GONZALES 2016: am 14.10.2016). Unter 
anderem soll die Auflage, dass nur Gebäude vor 1967 
gefördert werden dürfen, entfallen, da es viele Innen-
höfe aus den 70er und 80er Jahren mit einer unge-
nügenden Aufenthaltsqualität gibt. Diese dürfen aber 
nach den aktuellen Vorgaben nicht gefördert werden, 
obwohl das sinnvoll wäre. Außerdem ist eine Erhöhung 
der Fördersumme im Gespräch, da diese seit 1992 
nicht mehr angepasst worden ist- abgesehen von der 
Anrechnung an den Euro. Diese neu erarbeitete Richt-
linie muss mit diversen Abteilungen abgestimmt und 
beim Stadtrat eingereicht werden. Abschießend müs-
sen die Kämmerei bzw. der Finanzminister diesem 
Antrag zustimmen. Dieser Prozess ist sehr aufwän-
dig und aufgrund der geringen Zeit von Frau Leupold 
noch nicht soweit gediehen, wie sie es sich wünschen 
würde. Die überarbeitete Richtlinie sieht aber keine 
Implementierung von Kontrollmechanismen ähnlich 
wie in Stuttgart vor, da bislang noch keine negativen 
Erfahrungen gemacht worden sind. Wäre dies gege-
ben, müsste eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt 
werden, welche aufzeigt, ob der zusätzliche Verwal-
tungsaufwand (regelmäßige Kontrolle- mehr Personal 
und Zeitaufwand) die Rückforderung des bewilligten 
Zuschusses rechtfertigen würde. Ist der Verwaltungs-
aufwand höher als die ausgezahlte Fördersumme, 
würde eine Nutzung des Steuergeldes hierfür nicht 

gerechtfertigt sein (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 
14.10.2016).

Der Anteil an geförderten Fassadenbegrünungen ist 
im Vergleich zu anderen Begrünungsformen (Dach-
begrünung) am geringsten. Im vergangenen Jahr gab 
es ca. 5 Anträge, wovon einer wegen Geringfügigkeit 
nicht gefördert, 2 bis 3 sich noch in der Überprüfung 
befinden und 1 bis 2 erfolgreich abgeschlossen wor-
den sind. Bei der Dachbegrünung ist zwar der Bera-
tungsaufwand hoch, aber es gibt hierbei nicht so viele 
Hinderungsgründe. Dagegen hindern bei Fassaden-
begrünungen zahlreiche Aspekte wie Gehwegbreiten, 
Dämmung, Tiere und mögliche Bauwerksschäden 
letzten Endes eine Realisierung. Ein weiteres Hemm-
nis ist, dass Anregungen zu Fassadenbegrünungen 
normalerweise von Mietern oder Wohnungseigentü-
mergemeinschaften kommen. Die Problematik ist hier, 
dass sobald sich nicht alle für eine Begrünung der Fas-
sade einig sind, die Initiative nicht umgesetzt werden 
darf. Selbst intensive Gespräche führen nicht immer 
zum Erfolg.142 Bei straßenseitigen Fassadenbegrünun-
gen und denkmalgeschützten Gebäuden erhöht sich 
des Weiteren der Koordinationsaufwand, da zusätzli-
che Genehmigungen eingeholt bzw. weitere Auflagen 
eingehalten werden müssen. Hierfür werden das Tief-
bau- und Denkmalschutzamt sowie die Verwaltungs-
abteilung in die Planungen miteinbezogen, die oftmals 
aufgeschlossen für solche Begrünungsmaßnahmen 
sind. Dies ändert sich aber, sobald Bepflanzungen 
in Trögen umgesetzt werden sollen. Hierfür gab es 
einmal einen Stadtratsantrag zur vermehrten Zulas-
sung von Pflanzkübeln im Straßenraum, umso mehr 
Grün in die hochverdichtete Stadt zu bringen. Dieser 
Antrag wurde aber vom Hochbauamt mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass mit Fahrradständern, Bänken, 

139 Über ein kurzes Telefonat mit der Münchener Gesell-
schaft für Stadterneuerung mbH (MGS) wurde in Er-
fahrung gebracht, dass dieses kommunale Förderpro-
gramm ist erst angelaufen ist. Deshalb gibt es keine 
Erfahrungen mit den Bauherren und Architekten. Fassa-
denbegrünungen sind auch förderfähig, aber sind nicht 
ein alleiniges Anliegen des Städtebauförderprogramms, 
sondern sind ein Element zur Gestaltung einer Fassade. 
Näheres zu den Richtlinien siehe http://www.mgs-mu-
enchen.de/foerderprogramme/aktivgestalten.html - am 
02.01.2017. Auf der Homepage gibt es weitere Stadter-
neuerungsprojekte, welche aber während der Interwies 
nicht erwähnt worden sind und deshalb nicht näher be-
trachtet wurden.

140 Link der Landeshauptstadt München: https://www.
muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/baureferat/
foerderprogramm-priv-gruen/fassadengruen.html - am 
27.09.2016

141 Frau Leupold geht aber hin und wieder bei den Projek-
ten vorbei und klingelt spontan bei den Eigentümern. Da 
sie sich auch in der Regel um die Begrünung kümmern, 
lobt sie die Begrünung (vgl. Interview LEUPOLD 2016: 
am 14.10.2016).

142 Als Beispiel wurde ein Förderprojekt beschrieben, wel-
ches eine Fassadenbegrünung im Innenhof umsetzen 
wollte und schon eine straßenseitige Mauerwerksbe-
grünung besaß. Trotz Gesprächen und Pflegehinweisen 
wurde aber die bestehende, straßenseitige Begrünung 
entfernt (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).



Anhang

228 229

Müllhäusern, Straßenschildern und vielem mehr schon 
genug Möblierung im Straßenraum vorhanden sei. 
Allerdings empfanden die Antragssteller den Verwal-
tungs- und Vorbereitungsaufwand des Pflanzloches143 
als sehr hoch und wollten gerne - unter Einhaltung der 
Gehwegbreite von 1,60 m - größere Pflanzkübel zur 
Teilbegrünung ihrer Fassade verwenden. Dies ist aber 
vom Hochbauamt nicht gewünscht, wodurch viele In-
itiativen nicht gefördert werden dürfen und somit im 
Sande verlaufen (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 
14.10.2016).144 

Die meisten Anträge gehen im Frühjahr und im Som-
mer ein. Solange die Fördergelder ausreichend zu 
Verfügung stehen, können alle förderfähigen Anträge 
bezuschusst werden. Einschränkungen erfolgen erst, 
wenn sich der bewilligte Förderetat dem Ende zuneigt. 
Dann würden ausschließlich Förderberechtigte in den 
von Hitzeinseln betroffenen Gebieten unterstützt - 
oder- im günstigen Falle - der Etat wird vom Stadtrat 
erhöht, sodass alle wieder gefördert werden können. 
Noch ist das Förderprogramm finanziell ganz gut auf-
gestellt, und es gibt bislang keine Einschränkungen 
bei der Auszahlung der Zuschüsse. Aber trotzdem 
schwebt über dem Förderprogramm immer das Da-
moklesschwert, da bei notwendigen Einsparungsmaß-
nahmen die freiwilligen Leistungen einer Kommune 
zuerst dem Rotstift zum Opfer fallen. Eine Bezuschus-
sung der Pflege, wie sie der BUND vorschlägt, wäre 
aufgrund des enormen Verwaltungsaufwandes nicht 
machbar und für eine Stadt wie München auch nicht fi-
nanzierbar. Die gepflegte Fassade bzw. die Rechnung 
müsste jedes Mal kontrolliert werden und möglicher-
weise würden andere Eigentümer auch Pflegemaß-
nahmen ihrer Beete einfordern. Dennoch kann Frau 
Leupold die Intention des BUND nachvollziehen, sieht 

aber die Umsetzung aufgrund der vielen Fragen145 
als schwierig an (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 
14.10.2016).

9.4.4 Nürnberg | Die Debütantin
Die Stadt Nürnberg fördert private Maßnahmen im 
Bestand zur Begrünung von Höfen, Freiflächen, Dä-
chern und Fassaden ausschließlich in förmlich fest-
gelegten Stadterneuerungsgebieten146 von Nürnberg. 
Dessen Ziel ist es, mit Begrünungsmaßnahmen das 
Stadtklima und somit die Lebens- und Aufenthaltsqua-
lität im Stadtteil zu verbessern. Im Gegensatz zu den 
anderen Referenzstädten erfolgt die Förderung nicht 
über eigene kommunale Haushaltsmittel, sondern 
aus Zuschüssen des Städtebauförderungsprogramms 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren nach den Städte-
bauförderrichtlinien StBauFR 2007, Teil II Nr. 20.1. Zu-
nächst galt das Förderprogramm nur für das Stadter-
neuerungsgebiet Nördliche Altstadt, wurde aber 2016 
auf alle Sanierungsgebiete ausgeweitet (vgl. STADT 
NÜRNBERG 2013: 1; STADT NÜRNBERG 2016a: 
1, 3). Dies beruhte zunächst auf dem Umstand, dass 
aufgrund der kleinen Flächen innerhalb der Nördlichen 
Innenstadt und dem entsprechenden Nutzungsdruck 
(z.B. Parkraum) das Programm schwer umzusetzen 
war. Um dennoch die politischen Ziele zu erreichen, 
wurde es auf alle Stadterneuerungsgebiete ausge-
weitet (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 
21.10.2016). 

Für seine Umsetzung ist das Stadtplanungsamt ver-
antwortlich. Die damit betrauten Mitarbeiter betreuen 
es zusätzlich zu ihren anderen beruflichen Verpflich-
tungen, da keine neuen Mitarbeiter für das Förder-
programm eingestellt worden sind. Zusätzlich wurde 
eine Arbeitsgruppe bestehend aus unterschiedlichen 

Verwaltungseinrichtungen wie beispielsweise Gar-
tenbauamt, Stadterneuerung und Bauamt eingerich-
tet, um mittels gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit das 
bislang schleppende Förderprogramm bekannter zu 
machen (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 
21.10.2016).
Die Richtlinie beinhaltet unter anderem:

• förderfähige Maßnahmen, wie beispielswei-
se Entsiegelung und Begrünung von Höfen, 
Dächern und Fassaden, die bestimmte För-
dervoraussetzungen erfüllen (vgl. STADT 
NÜRNBERG 2016a: 1f.)

• Art und Umfang der Förderung, zweckge-
bundene Zuschüsse, die unter bestimmten 
Bedingungen bis zu 50 %, jedoch höchstens 
15.000 €, der Umsetzungskosten je Vorhaben 
betragen können, sofern die Fördermittel aus-
reichend zur Verfügung stehen (vgl. STADT 
NÜRNBERG 2016a: 2) 

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren sowie zu beachtende DIN-
Normen (vgl. STADT NÜRNBERG 2016a: 3)

Diese Informationen lassen sich über das Internet147 
finden.

Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, erwähnt 
die Richtlinie nichts Konkretes. Zwar gibt es Auflagen 
wie keine Mieterhöhungen und fachgerechte Pflege, 
aber wie mögliche Verstöße gegen die Richtlinie er-
kannt werden können, wird nicht erwähnt. Gleiches 
gilt auch für ihren Widerruf und die Rückforderung der 
bewilligten Mittel (STADT NÜRNBERG 2016a: 4). Die 
Kontrolle einer Fassadenbegrünung erfolgt nur bei der 
Bauabnahme und der erst daran anschließenden Aus-
zahlung der bewilligten Fördersumme. Theoretisch 

müssten die geförderten Wandbegrünungsmaßnah-
men jährlich überprüft werden. Aber dies ist in der Re-
alität nicht so einfach; sei es aufgrund von zu geringen 
Personalressourcen, von schwierigen Zugänglichkei-
ten (Innenhöfe) und von hohem Verwaltungsaufwand 
zur Rückforderung der Zuschüsse (dies übertrifft wohl 
die Fördersumme an sich). Eine Erschleichung von 
Zuschüssen ist folglich nur durch eine nicht sach-
gemäße Pflege der Begrünung möglich. Aber diese 
Bedingung wird von der Stadt Nürnberg ambivalent 
betrachtet. Einerseits besteht das Interesse, dass die 
Auflagen des Förderprogramms eingehalten werden. 
Anderseits möchte die Stadt bei den Eigentümern 
und künftigen Antragsstellern nicht als kleinlich und 
schwierig im Umgang gelten, damit auch größere Vor-
haben problemlos durchgeführt werden können.148 

Eine Evaluation des Förderprogramms erfolgt im Sin-
ne der Auflagen und Regeln des Städtebaulichen För-
derprogramms. So müssen den Fördergebern regel-
mäßig Zwischenabrechnungen zugestellt werden, und 
nach Ablauf des Förderprogramms (ca. 20 Jahren) 
wird eine Endabrechnung und ein -bericht mit Fotos 
von realisierten Projekten und deren Erfolg erstellt. 
Das Förderprogramm ist bereits mehrfach angepasst 
worden. Zuerst gab es in den 1990ziger Jahren ein 
von der Stadt Nürnberg finanziertes Förderprogramm, 
welches aber aus finanziellen Gründen wieder ein-
gestellt wurde. Anschließend gab es im Rahmen von 
Stadtsanierungen Fassadenbegrünungen als einzeln 
geförderte Maßnahmen. Beim derzeitigen Förderpro-
gramm hat die Stadt Nürnberg die Förderhöhe ange-
hoben, aber zudem die Verpflichtung geschaffen, die 
Planungen von einem Landschaftsarchitekten fach-
gerecht durchführen zu lassen, der den Förderantrag 
stellt.149 Das Förderprogramm auch aus stadteigenen 

143 Der Bauherr ist für die Vorbereitung des Pflanzloches 
verantwortlich, welches er sich vom Tiefbauamt geneh-
migen lassen muss. Des Weiteren muss er zur Sicher-
heit der Fußgänger bestimmte Vorkehrungen treffen. 
Hierüber werden die Bauherren bei den Beratungen auf-
geklärt (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

144 Frau Leupold befürwortet solche Begrünungsmaßnah-
men, da viele Anfragen in diese Richtung gehen und von 
ihr folglich nicht genehmigt werden dürfen (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

145 „Ich müsste ja bei weiß Gott wie vielen Fassadenbegrü-
nungen vorbeifahren, müsste schauen, haben sie die 
Begrünung gepflegt? Haben sie es richtig gemacht? Ist 
die Rechnung korrekt? Wie viel Pflegeaufwand steckt 
dahinter? Soll ich pro Quadratmeter fördern, soll ich pro 
Jahr machen, dass ich eine Unterstützung pro Jahr pau-
schal gewähre? Wie würde man das rechtlich ausgestal-
ten?” (Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016)

146 Aktuelle Standerneuerungsgebiete: Nördliche und Süd-
liche Altstadt, Weststadt, Galgenhof/Steinbühl, Gibizen-
hof, St. Leonhard/Schweinau und Gleißhammer/ St. 
Peter, Kraftshof (vgl. STADT NÜRNBERG STADTPLA-
NUNGSAMT o.J.a: 08.10.2016)

147 Link der Stadt Nürnberg: https://www.nuernberg.de/
internet/stadtplanung/hinterhofbegruenung.html - am 
08.10.2016

148 Bei einem Fall ist es aber so gewesen, dass anstelle 
eine vom Umweltamt gewünschten und auch gefor-
derten Baumes ein Spielgerät (Wipppferd) installiert 
wurde- als reguläre Auflage sind bei einer Aufstockung 
eines Wohngebäudes drei Spielgeräte für Kinder zu 
installieren. Aber in diesem Fall gibt es einen leicht zu-
gänglichen großen Spielplatz, den die Kinder ohne eine 
Straße überqueren zu müssen, erreichen können. Des-
halb wurde vom Umweltamt gefordert anstelle eines 
Wipppferdes einen Baum anzupflanzen.- dies wurde 
aber nicht gemacht. Dennoch wurde die Fördersumme 
ausgezahlt, da die Behörde den Eigentümer nicht vor 
den Kopf stoßen bzw. durch Mund-zu-Mund-Propagan-
da als schwierig erscheinen wollte (vgl. Interview STADT 
NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).

149 Dies hatte vorher ein Landschaftsarchitekt aus der Ver-
waltung übernommen. Aber im Rahmen der Städte-
bauförderung dürfen nur externe Landschaftsarchitek-
ten finanziell gefördert werden, interne aber nicht. Frau 
Bock merkt an, dass ein Ansprechpartner direkt in der 
Verwaltung einfacher handzuhaben wäre, und dass freie 
Büros von Einnahmen dieser Art- insbesondere bei klei-
nen Vorhaben nicht überleben können, da sie zu wenig 
Einnahmen trotz hoher Beratungsintensität generieren 
würden. Ihr Büro macht es unter anderem, weil ihr das 
Thema am Herzen liegt. Darüber hinaus weiß ein inter-
ner Mitarbeiter welche Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen oder auch und wo er welche Informationen zum je-
weiligen Thema bekommen kann (vgl. Interview STADT 
NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).
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Haushaltsmitteln zu finanzieren ist aufgrund der mo-
mentanen Haushaltslage nicht möglich. Darüber hin-
aus trägt die Stadt Nürnberg bereits einen Anteil von 
50 % des Förderprogrammes im Rahmen der Stadt-
sanierung. Erhöhen kann sie ihn nicht (vgl. Interview 
STADT NÜRNBERT 2016: am 20.10.2016). 

Bislang sind sowohl beim vorangegangenen wie auch 
beim aktuellen Förderprogramm keine Fassadenbe-
grünungen gefördert worden. Die bisher geförderten 
Maßnahmen erfolgten im Zuge von Wohnhaussanie-
rungen. Ein Bauherr plant derzeit wohl eine Fassaden-
begrünung (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016). Obwohl eine Beratung150 hinsichtlich 
der Umsetzungsmöglichkeiten von interessierten Bau-
herren nicht konkret erfolgt, sondern auf Landschafts-
architekten verwiesen wird151, ist der Aufwand verhält-
nismäßig hoch. Dies beruht aber nicht auf der Vielzahl 
der zu bearbeitenden Anträge, sondern auf den Kosten 
für die Öffentlichkeitsarbeit. Bislang ist das Förderpro-
gramm mehr eine Vision und nicht immer praktikabel 
genug, da die Begrünungsmaßnahmen den Eigentü-
mern etc. erst oft noch nahe gebracht werden müssen 
und das Programm in dieser Form relativ neu ist. Es 
wird aber im Rahmen von Beratungsgesprächen zu 
Abschreibungsmöglichkeiten nach § 7h EStG („Erhöh-
te Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen”) auf das 
Förderprogramm aufmerksam gemacht und bei dem 
Dienstleistungszentrum Bau Flyer ausliegen (vgl. In-
terview STADT NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016). 

9.4.5 Hannover | Die Kommunikative
Mit dem Programm  „Mehr Natur in der Stadt: Dach- 
und Fassadenbegrünung in Hannover” fördert die 
Landeshauptstadt Hannover gemeinsam mit dem 

BUND das Begrünen von Gebäuden im ganzen Stadt-
gebiet (LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2016a: 
29.09.2016). Ziel ist es, im dicht besiedelten Stadtge-
biet unter anderem das Wohlbefinden der Bewohner 
zu steigern und zur Eigeninitiative anzuregen (vgl. 
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2016b: 1).152 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND), Landesverband Niedersachsen e.V., Kreis-
gruppe Region Hannover betreut seit 2012 sowohl die 
Umsetzung der Förderung wie auch die Beratung. Im 
Zuge des Projektes wurde das Büro im Stadtteil Linden 
eingerichtet, in dem ein Mitarbeiter auf Werkvertrags-
basis mit 10 Stunden in der Woche die Förderung und 
Beratung von Fassadenbegrünungen betreut. Ein wei-
terer Mitarbeiter arbeitet mit 20 Stunden in der Woche 
für die Betreuung der Dachbegrünungen. Nebenbei 
arbeiten beide noch ehrenamtlich für den BUND und 
betreuen andere Projekte (vgl. Interview BUND 2016: 
am 05.10.2016). Gemeinsam mit Herrn Bonk (Sach-
gebietsleiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün) 
hat der BUND das Förderprogramm erarbeitet, aufge-
stellt und verabschiedet. Darüber hinaus werden bei 
monatlichen Routinetreffen gemeinsam Themen wie 
Öffentlichkeitsarbeit, Fördermittelausschüttungen und 
Akquise besprochen (vgl. Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Herr Bonk gibt zudem die städtischen 
Fördermittel frei und betreut das Förderprogramm mit 
ca. 2 bis 3 Stunden in der Woche neben seinen an-
deren Tätigkeiten als Sachgebietsleiter des Fachbe-
reichs für Umwelt und Stadtgrün (vgl. Interview BONK/ 
SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016).

Das Förderprogramm ist allerdings bis zum 31.12.2016 
befristet und beinhaltet unter anderem: 

• förder- und nicht förderfähige Vorhaben, 

förderfähig sind alle freiwilligen, auf Dauer an-
gelegte Maßnahmen von Grund- und Gebäu-
deeigentümer, solange sie nicht aufgrund von 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (z.B. B-
Plan, Sanierungsauflagen) vorgegeben sind 
(vgl. LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 
2016b: 1)

• Art und Ausmaß der Förderung, bis zu 1/3 
der Material- und Umsetzungskosten (max. 
500 € bzw. 3.500 € bei mehrschichtigen Au-
ßenwandkonstruktionen) und kostenlose 
Beratungen durch den BUND (vgl. LANDES-
HAUPTSTADT HANNOVER 2016b: 3)

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
HANNOVER 2016b: 4)

Diese und weitere Informationen sowie die Antrags-
formulare lassen sich auch über das Internet153 sowie 
über einen Flyer154 finden. 

Zurzeit finden Gespräche zwischen dem BUND und 
der Stadt Hannover über eine Verlängerung des Pro-
jektes für drei weitere Jahre statt. „Die Stadt hat ein 
Interesse das Förderprojekt fortzuführen” (Interview 
BONK/SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016) und 
Herr Bonk ist „optimistisch” (Interview BONK/SUN-
DERMEYER 2016: am 06.10.2016), dass die Förde-
rung fortgesetzt wird. Aber aufgrund der politischen 
Konstellation (SPD-geführte Minderheitsregierung im 
Stadtrat) müssen mindestens drei Parteien die städti-
schen Finanzmittel im Rahmen der kommenden Haus-
haltsplanung für das Programm bewilligen (vgl. Inter-
view BONK/SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016). 
Ganz so optimistisch sieht der BUND die Fortführung 
des Projektes nicht, seiner Einschätzung nach liegen 

die Chancen eher bei 50 %. Mit dem Auslaufen des 
Programms würden auch die Werkverträge mit der 
Stadt Hannover auslaufen (vgl. Interview BUND 2016: 
am 05.10.2016). Nach einer kurzen telefonischen An-
frage wurde bestätigt, dass das Förderprogramm in 
überarbeiteter Fassung und in weiterer Zusammenar-
beit mit dem BUND weiter bestehen wird.

Zur Vermeidung von Missbrauch wird in den Förder-
grundsätzen nichts Konkretes erwähnt. Zwar gibt es 
Auflagen wie beispielsweise 

• keinen weiteren Anspruch auf andere Förder-
gelder, 

• Erhalt der Bepflanzung von mindestens 5 
Jahren, 

• Abstimmung mit dem Denkmalschutz- und 
Tiefbauamt sowie 

• einen Haftungsausschluss (vgl. LANDES-
HAUPTSTADT HANNOVER 2016b: 1ff.), 

aber weitere Kontrollen, wie die Überprüfung der ein-
gereichten Rechnungen und ob bereits Begrünungs-
maßnahmen vor der Antragsbewilligung durchgeführt 
worden sind, erfolgen nicht. Erst hiernach wird die 
bewilligte Fördersumme ausgezahlt. Zusätzliche Kon-
trollen gestalten sich aber aufgrund personeller und 
zeitlicher Ressourcen ähnlich wie bei den rechtlichen 
Auflagen als schwierig (vgl. Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Allerdings bestünde die Möglichkeit, dem 
interessierten Publikum durch spezielle Führungen (im 
Rahmen des Programms Neues Grün für Hannover) 
zum Thema Fassadenbegrünungen bereits begrünte 
Gebäude durch den BUND näher zu bringen und auf 
diesem Wege auch von ihm zu überprüfen  (vgl. Inter-
view BONK/SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016). 
Bislang sind aber noch keine Kontrollen notwendig 

150 Konkrete Ansprechpartner werden im Faltblatt  oder 
auf der Homepage nicht genannt, obwohl das Stadt-
planungsamt weitere Informationen und Unterstützung 
anbietet (vgl. STADT NÜRNBERG STADTPLANUNGS-
AMT o.J.b: 08.10.2016; STADT NÜRNBERG STADT-
PLANUNGSAMT o.J.c: 08.10.2016).

151 Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben dürfen sie kei-
ne konkreten Namen nennen (Werbeverbot), um keine 
Wettbewerbsverzerrungen zu generieren. Darüber hin-
aus sind die Mitarbeiter auch in diesem Bereich nicht 
qualifiziert genug und können nur positive Beispiele be-
nennen. Vorortbegehungen werden aber gemacht. Und 
wenn die eingereichten Planungen nicht den Vorgaben 
des Förderprogramms oder gut zu realisierenden Begrü-
nungen entspricht, kann der Bauherr auch verpflichtet 
werden diese umzuarbeiten. Sind die möglichen Begrü-
nungsmaßnahmen noch so klein, weil aufgrund der ört-
lichen Gegebenheiten (z.B. Tiefgarage) nicht größeres 
umsetzbar ist, werden bei solchen Vorortbegehungen 
diese empfohlen und auch bezuschusst (vgl. Interview 
STADT NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).

152 Bevor das Förderprogram für mehr Grün auf Wand und 
Dach initiiert wurde, gab es ein Modellprojekt „Mehr Na-
tur in der Stadt: Dach- und Fassadengrün in Hannover-
Linden (vgl. BUND 2012: 01.10.2016), welches durch 
den BUND initiiert und zunächst über die Umweltstiften 
Bingo finanziert wurde. Der Stadtteil Linden war den Mit-
arbeitern des BUND durch ihre Tätigkeiten schon vorab 
bekannt und weist vielfältige und dichtbebaute Struktu-
ren auf, welche von Neubauten wie dem Gilde Carré 
über Alt- und Blockbrandbebauung bis hin zu Hafen- und 
Industriebereichen variieren. Gerade die Hafen- und In-
dustriebauten schienen zu Beginn des Projektes ein ho-
hes Begrünungspotenzial aufzuweisen. Aber verschie-
dene Faktoren wie beispielsweise statische Probleme 
bei den Hafen- und Industriegebäuden sowie schon 
vorhandene Begrünungen zeigten im Verlauf, dass der 
Aufwand für eine Ausweitung von Gebäudebegrünun-
gen nur auf Linden bezogen zu hoch war und zudem 
vermehrt Anfragen aus anderen Stadtteilen eingingen. 
Aus diesem Grunde wurde das Projekt in Zusammenar-
beit mit der Stadt Hannover auf ganz Hannover ausge-
weitet. Hierfür ist der BUND auf die Stadt zugegangen, 
welche aufgrund ihrer politischen Zielsetzungen von 
Klimaanpassungsmaßnahmen für dieses Projekt aufge-
schlossen waren und dann gemeinsam weiterentwickelt 
haben (vgl. Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

153 Link der Landeshauptstadt Hannover: http://region-han-
nover.bund.net/themen_und_projekte/begruentes_han-
nover/foerderprogramm/#c71736 - am 30.09.2016

154 Link zum Flyer: http://region-hannover.bund.net/filead-
min/bundgruppen/bcmshannover/Begruentes_Linden /
Flyer_Fo__rderprogramm_2013.pdf - am 01.10.2016
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gewesen. Grundsätzlich befürwortet der BUND Begrü-
nungsmaßnahmen der Bevölkerung und unterstützt 
diese. Das bedeutet, sie wollen möglichen Interes-
senten keine „Steine in den Weg zu legen” (Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016), sondern versuchen ih-
nen zu helfen. So nutzt der BUND beispielsweise die 
Möglichkeit der Beantragung eines vorzeitigen Maß-
nahmenbeginns, um die Begrünung zum Beispiel noch 
im Herbst umsetzen zu können. Sobald aber der Ein-
druck entsteht, dass sich ein Antragsteller nicht an die 
Regeln hält (etwa sich auch nicht rankende Pflanzen 
anrechnen lassen oder die Maßnahme schon vor der 
Bewilligung zu realisieren will), wird die Begrünungs-
maßnahme nicht oder nur teilweise gefördert (vgl. In-
terview BUND 2016: am 05.10.2016). Eine konkrete 
Evaluierung mit bestimmten Methoden erfolgt nicht. 
Allerdings wurde in den vergangenen vier Jahren das 
Förderprogramm (Kooperationsvertrag und Förder-
richtlinien) drei Mal entsprechend der gesammelten 
Erfahrungen sowie der Anzahl an durchgeführten Be-
ratungen und umgesetzten Förderungen angepasst 
(z.B. Erhöhung der Fördersumme für Fassadenbe-
grünungen) und dies wird auch bei einer Verlänge-
rung des Programms wiederholt (vgl. BUND 2016: am 
05.10.2016; Interview BUND/SUNDERMEYER 2016: 
am 06.10.2016) und ist auch erfolgt.

Die Nachfrage nach einer Förderung von Fassaden-
begrünung ist nicht besonders hoch, wodurch der 
Aufwand für ihre Beratung und Betreuung „eigentlich 
nicht besonders groß” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016) ist. Würde sich das Förderprogramm aber 
ausschließlich auf begrünte Fassaden fokussieren, 
wäre der Aufwand für Beratung, Vorortbegehung und 
Erstellung eines Konzeptes aufgrund des geringen Er-
folgs zu hoch. Die politischen Ziele würden nicht mit 

einem vertretbaren Aufwand erreicht werden. Durch 
die gut funktionierende Dachbegrünung wird der Auf-
wand für die Fassadenbegrünung kompensiert, da bei 
Dachbegrünungen durch die verpflichtende Verwei-
sung auf Fachfirmen der Beratungsaufwand geringer 
und die Nachfrage deutlich höher ist. In dem gesamten 
Förderzeitraum wurden 56 Personen beraten, davon 
haben 20 einen Antrag gestellt. Letzten Endes sind 
14 dieser Anträge umgesetzt und damit gefördert wor-
den. Mit dem Förderprogramm werden vor allem die 
Eigentümer erreicht, „die es sowieso machen wollen” 
(Interview BUND 2016: am 05.10.2016).155 Zahlreiche 
Interessenbekundungen kommen von Mietern. Das 
führt aber zu dem Problem, dass eine Begrünung von 
der Zustimmung des Eigentümers abhängig und die 
Pflege nicht eindeutig gesichert ist. Es gab aber auch 
Fälle, wo eine Beratung erfolgt ist, aber der Bauherr 
ohne die Beantragung von Fördermitteln seine Fassa-
de begrünt hat. Dies beruht darauf, dass die Begrü-
nung kostengünstig und ohne weitere Auflagen (z.B. 
Genehmigungen) durchgeführt werden konnte. Der 
finanzielle Anreiz „für Fassadenbegrünung [ist] eigent-
lich nur bei den höheren Kosten gegeben” (Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016). Allerdings gibt es auch 
Beispiele, wo straßenseitige Begrünungen aufgrund 
einer fehlenden Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt 
nicht realisiert werden konnten (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016).156 Die Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün läuft aber 
gut. Gemeinsam wurde über mögliche Gründe für die 
schwache Nachfrage an Fassadenbegrünungen und/ 
oder über Lösungswege diskutiert. Trotz gut aufge-
stellter Öffentlichkeitsarbeit konnte das Interesse an 
diesem Thema nicht gesteigert werden. Deshalb wird 
in diesem Bereich nicht mehr Energie als bisher inves-
tiert werden, da nach vier Jahren Laufzeit der Aufwand 

unverhältnismäßig zum tatsächlichen Umsetzungser-
folg wäre. Die Förderung von Fassadenbegrünungen 
wird in ihrer aktuellen Form bestehen bleiben, aber 
nicht explizit betont werden. So soll der Koordinie-
rungsaufwand in einem „gesunden Verhältnis” (Inter-
view BONK/SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016) 
zum finanziellen und personellem Aufwand bleiben 
(vgl. Interview BONK/SUNDERMEYER 2016: am 
06.10.2016). 

Als indirekte Fördermöglichkeit nutzt die Stadt Han-
nover seit 2001 die Splittung der Abwassergebühren. 
Bei Dachbegrünungen kann mittels ihres jeweiligen 
Abflussbeiwertes die Abwassergebühr entsprechend 
des Versickerungspotenzials reduziert werden. Dies 
gestaltet sich bei Fassadenbegrünungen schwieriger, 
weil sich die Frage nach ihrer Berechnung (Pflanzen-
art und ihre Wasseraufnahmequalität, Größe der Be-
grünung sowie wand- oder bodengebundene Begrü-
nung) stellt. Zwar weisen großflächige Begrünungen 
ein hohes Verdunstungspotenzial auf, welche auch in 
Fachbüchern für die jeweiligen Pflanzen beschrieben 
worden sind. Dennoch bezweifelt der BUND, dass 
eine Fassadenbegrünung eine ähnliche Wasserre-
duktion wie eine Dachbegrünung hat. Ein höheres 
Potenzial für eine Zunahme von begrünten Fassaden 
sieht der BUND in der Ausweitung der Zulässigkeit 
von Fördergelder auf die Pflege. Dies beruht vor al-
lem auf dem Umstand, dass die Pflanzenkosten den 
geringsten Anteil an einer Mauerwerksbegrünung 
ausmachen, diese werden aber gegebenenfalls durch 
die Schaffung eines Pflanzloches sowie den Bau ei-
nes Rankgerüstes erhöht. Dennoch sind die Kosten 
nicht so hoch, dass es wie bei der Dachbegrünung 
einen verstärkten Anreiz für die Nutzung des Förder-
programms gibt. Der Aufwand für die Pflege und die 

vorabgeführten Beratungen sind kostenintensiver 
als die eigentliche Umsetzung. Gerade die geführten 
Beratungen zeigen, dass zwar das Interesse an be-
grünten Fassaden groß ist, aber der Pflegeaufwand 
ihre Umsetzung eher verhindert. Aus diesem Grun-
de sollten die Fördermittel anders aufgestellt werden 
und möglicherweise die Pflege- und Beratungskosten 
vermehrt berücksichtigen (vgl. Interview BUND 2016: 
am 05.10.2016). Eine Erweiterung der Förderung auf 
die Pflege von begrünten Fassaden - wie es in Pa-
ris schon stattfindet - kommt nicht in Betracht, weil die 
Stadt Hannover es nicht für angemessen hält, Steuer-
gelder für die Pflege von Fassadenbegrünungen auf 
privatem Grund zu verwenden (vgl. Interview BONK/
SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016). 

9.4.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe fördert mit 
ihrem „Förderprogramm zur Begrünung von Höfen, 
Dächern und Fassaden” Begrünungsmaßnahmen in 
den Gebieten Innenstadt, Mühlburg, Oststadt, Süd-
stadt, Südweststadt und im Ortskern von Durlach 
(STADT KARLSRUHE GARTENBAUAMT o.J.a: 3). 
Dieses Programm gibt es schon seit 1982, um unter 
anderem Eigentümer bei der Begrünung ihrer Gebäu-
de finanziell zu unterstützen und kostenlos zu beraten 
(vgl. STADT KARLSRUHE 2014: 02.10.2016; STADT 
KARLSRUHE GARTENBAUAMT o.J.a: 7). 

Für das Förderprogramm ist eine Mitarbeiterin des 
Gartenbauamtes verantwortlich, welche zu Beginn 
ausschließlich für das Förderprogramm und dem da-
mals jährlich stattfindenden Hinterhofwettbewerb ein-
gestellt worden war. Mittlerweile sind das Aufgaben 
von vielen. Zusätzlichen betreut sie unter anderem 
den Spielflächenentwicklungsplan und Grünprojekte 

155 Auf das Förderprogramm macht die Stadt über die 
Auslage von Flyern in allen städtischen Gebäuden und 
bei Veranstaltungen aufmerksam - bei Gesprächen zu 
Bauanträgen aber nicht. Der BUND kann aber über die 
Nutzung des städtischen Netzwerkes auch auf Förder-
programm aufmerksam machen (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016).

156 Teilweise hat das Tiefbauamt kaum auf die Antragsstel-
lungen oder erst nach Monaten reagiert bzw. oftmals 
auch ablehnt. Der Koordinationsaufwand hat sich hier-
durch enorm erhöht. Durch die lange Bearbeitungsdau-
er verlieren Bauherren auch oftmals die Motivation die 
Begrünung zu realisieren. Der BUND vermutet, dass 
Interessenkonflikte und Vorbehalte bestehen, die die 
Kommunikation so erschweren (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016). Diese Schwierigkeiten beruhen 
unter anderem auf die Einhaltung von Mindestbreiten 
der Fußwege, und dass die Tiefbauverwaltung die er-
forderlichen Maßnahmen selbst bzw. über Vertragsfir-
men durchführt (vgl. Interview BONK/SUNDERMEYER 
2016: am 06.10.2016).
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in Sanierungsgebieten (vgl. Interview STADT KARLS-
RUHE 2016: am 19.10.2016).

Das Förderprogramm beinhaltet unter anderem:
• förder- und nicht förderfähige Vorhaben, 

wie beispielsweise Rankhilfen und Pflanzen 
(förderfähig) sowie rechtliche Vorgaben und 
Renovierungen der Fassade (nicht förderfä-
hig), die bestimmte Fördervoraussetzungen 
erfüllen (vgl. STADT KARLSRUHE GARTEN-
BAUAMT o.J.a: 3f., 6f.)

• Art und Höhe der Förderung, pauschalisierte 
Fördersätze (z.B. Rankhilfen mit 250 € pro 
Stück), die bis zu 4.000 € je Vorhaben betra-
gen können (vgl. STADT KARLSRUHE GAR-
TENBAUAMT o.J.a: 5, 10)

• Informationen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren (vgl. STADT KARLSRUHE 
GARTENBAUAMT o.J.a: 8)

• Diese Informationen lassen sich auch über 
das Internet157 sowie über eine Broschüre158 
finden.

Zur Vermeidung von Missbrauch wird in den Förder-
grundsätzen nichts Konkretes erwähnt. Zwar gibt es 
Auflagen wie beispielsweise 

• keine Mieterhöhung, 

• Erhalt der Bepflanzung von mindestens 5 
Jahren oder 

• Verbesserung des Wohnumfeldes (vgl. 
STADT KARLSRUHE GARTENBAUAMT 
o.J.a: 6f.), 

aber eine Kontrolle der umgesetzten Begrünung er-
folgt nur bei der Bauabnahme. Erst anschließend wird 

die Fördersumme ausgezahlt. Dabei wird ebenfalls auf 
die Nutzung einer geeigneten Rankhilfe geachtet, wel-
che im Bewilligungsbescheid festgeschrieben wurde. 
Stimmt dies nicht mit den Vorgaben überein, wird die 
Fördersumme nicht ausgezahlt - auch nicht für die Be-
pflanzung. Hierbei ist das Gartenbauamt konsequent, 
da eine unsachgemäße Umsetzung der Fassadenbe-
grünung auch nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis 
führt. Ob die Fassadenbegrünung auch noch Jah-
re danach besteht, wird nicht gezielt kontrolliert. Die 
Sachbearbeiterin ist aber oft im Stadtgebiet unterwegs 
und schaut sich regelmäßig die Entwicklung der ge-
förderten Fassadenbegrünungen an. Dies macht sie 
auch um weitere Erfahrungen zu sammeln. Ein Miss-
brauch der Förderung ist nicht bekannt. Eine Evalua-
tion des Förderprogramms erfolgt nicht. Zwar ist das 
Förderprogramm Teil des Doppelhaushaltes, welcher 
für zwei Jahre besteht. Danach muss über den Fort-
bestand neu entschieden werden, dies ist seit 1982 
kontinuierlich passiert. Nur einmal ist der Förderansatz 
gekürzt worden, aber „das ist auch okay so” (Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016). Ansons-
ten ist das Programm bislang kaum angepasst wor-
den. Angleichungen erfolgten nur im Bereich des Da-
tenschutzes und durch die Umstellung auf den Euro. 
Derzeit sind außerdem Anpassungen im Bereich der 
Dachbegrünung und eine mögliche Aufnahme von 
versickerungsfähigen Belegen ins Förderprogramm 
im Gespräch (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 
2016: am 19.10.2016).

Die Nachfrage nach dem Förderprogramm ist im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren gering, wodurch 
sich derzeit der Arbeitsaufwand in Grenzen hält. Der 
Aufwand für die Beratungen ist angemessen, wenn 
die sich auf ein Gespräch oder eine Vortorbegehung 

beschränken. Nutzen/ nutzten aber die Interessen-
ten auch die Chance, sich eine Skizze erstellen zu 
lassen, ist der Aufwand deutlich höher, und rentiert 
sich dann bei einer Nichtumsetzung der Begrünung 
nicht.159 Gründe für eine Beantragung der Förderung 
sind vielfältig, und die Bauherren sind oft positiv über 
diese Fördermöglichkeit überrascht. Dass dennoch so 
wenig Fassadenbegrünungen umgesetzt werden, be-
ruht nach Einschätzung der Sachbearbeiterin auf dem 
zu erwartenden Pflegeaufwand. Dies wurde jedenfalls 
anhand eines Beispiels explizit als Hemmnis genannt: 
Im Zuge eines Sanierungsvorhabens in der Weststadt 
lief in der Körnerstraße ein Projekt zur Bepflanzung 
dieser Straße mit Bäumen. Allerdings kristallisierte 
sich im Beteiligungsprozess heraus, dass die Eigentü-
mer nicht auf ihre Parkplätze verzichten wollten, womit 
Baumanpflanzungen nicht mehr sinnvoll waren. Als 
Kompromiss sollten die Fassaden begrünt, die Pflege 
eigentlich von den Eigentümern übernommen werden. 
Da sie dieser Leistung aber nicht nachkamen, ent-
stand durch das ungehinderte Wachstum einer Glyzi-
nie ein großer Schaden bei einer Beleuchtungsleitung; 
mit einhergehendem Ausfall. Hierfür wurde aber die 
Stadt verantwortlich gemacht, da sie sich nach Ansicht 
der Anwohner/Eigentümer eigentlich um die Fassa-
denpflege hätte kümmern müssen. Diesen Pflegeauf-
wand kann und will die Verwaltung gerade in Zeiten 
der Haushaltskonsolidierung nicht leisten, da hierfür 
ein enormer Personalaufwand nötig wäre. Außerdem 
würde die Stadt für mögliche Bauschäden haftbar ge-
macht werden und „dann wird wahrscheinlich die Eu-
phorie auch abklingen” (Interview STADT KARLSRU-
HE 2016: am 17.10.2016). Aus diesem Grunde setzt 
die Verwaltung mehr auf Großpflanzen und auf Dach-
begrünungen, da sie vom Kosten-Nutzen-Aufwand 
sehr viel effektiver sind. Solange bei den Eigentümern 

nicht der Wille für eine erfolgreiche Fassadenbegrü-
nung besteht, scheitern solche Projekte (vgl. Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016). 

9.5 Persuasive Instrumente
9.5.1 Wien | Die Vorreiterin
Um den Ausbau von Fassadenbegrünungen voran-
zubringen, nutzt die Stadt Wien zahlreiche Möglich-
keiten. Sie reichen von kostenlosen Beratungen über 
diversen Informationsmöglichkeiten bezüglich finanzi-
eller Förderungen und technischer Umsetzungsmög-
lichkeiten bis hin zu Forschungs- und Lehrtätigkeiten. 
Allerdings sind unterschiedliche Einrichtungen für die 
Beratung (Umweltberatung Wien, Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung) und finanzielle Förderung (Wiener 
Stadtgärten - MA 42, Wohnfonds Wien, Bezirksregie-
rungen) verantwortlich. Gleiches gilt für die weitere 
Organisation der zahlreichen persuasiven Instrumen-
te, welche neben dem MA 22 (verantwortlich für den 
Leitfaden, Planungshilfe, Beratungen von Gremien 
sowie Forschungsvorhaben und Programmen) noch 
von anderen Netzwerkpartnern wie beispielsweise der 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung wahrgenommen 
werden. Gerade diese Netzwerke sind von entschei-
dender Bedeutung, da durch Mund zu Mund - Pro-
paganda und „wer kennt wen?“ immer Leute für das 
Thema sensibilisiert werden können (vgl. Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016).

Von der Homepage der Stadt Wien160 und Umweltbe-
ratung Wien161 lassen sich zahlreiche, auch gegensei-
tige Verlinkungen finden, die der Informationsarbeit 
dienen wie 

• die Leitfäden der Umweltberatung Wien 
(Leitfaden von 2009) und von ÖkoKauf 
Wien (Arbeitsgruppe der Wiener 

157 Link der Stadt Karlsruhe: http://www.karlsruhe.de/b3/
freizeit/gruenflaechen/hdf.de - am 02.10.2016

158 Link zur Broschüre: www.karlsruhe.de/b3/freizeit/gruen-
flaechen/hdf/HF_sections/content/ZZjX4eDHKAkwkA/
ZZkvk5N7QOf5zr/foerderprogramm_hoefe_daecher_
und_fassaden_web.pdf - am 02.10.2016

159 Genauere Zahlen konnten nicht genannt werden.
160 Link: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/stadt-

gaerten/begruenung/fassadenbegruenung.html - am 
25.09.2016

161Link: http://www.umweltberatung.at/beratung-fassaden-
begruenung-in-wien - am 25.09.2016
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Umweltschutzabteilung - MA 22), erstellt in 
Zusammenarbeit mit der Universität für Bo-
denkultur Wien und dem Verband für Bau-
werksbegrünung) 

• Ansprechpartnern für Beratungen sowohl für 
Fördermöglichkeiten (Wiener Stadtgärten | 
MA 42) als auch für Beratungen zu Fassa-
denbegrünungen durch die Umweltberatung 
Wien, welche durch Ansprechpartner für 
technische Beratungen (Green4Cities) und 
Firmen (Verband für Bauwerksbegrünung) 
ergänzt werden

• und zu weiterführenden Links wie der Check-
liste162 für benötigte behördliche Genehmi-
gungen und weiterführende Strategiepläne163, 
bei den Fassadenbegrünungen eine konkre-
te Maßnahme darstellen. Ein interessanter 
Strategieplan ist der Solarleitfaden der Stadt 
Wien, welcher Synergieeffekte von der Nut-
zung von Solarenergie und begrünten Fas-
saden beschreibt (vgl. MA 20/ MA 19/ MA 22 
2014: 24, 26f.).

Beratungen zu Fassaden- und auch Dachbegrünun-
gen werden aufgrund fehlender Ressourcen nicht di-
rekt vom MA 22 durchgeführt, sondern in deren Auf-
trag von der Umweltberatung (Teil des Vereins Wiener 
Volkshochschulen, welche sich mit umweltspezifi-
schen Themen auseinandersetzt und Bildungsarbeit 
darin leistet) angeboten. Allerdings sind die dortigen 
Mitarbeiter keine ausgebildeten Experten und können 
deshalb keine fachlich detaillierten Auskünfte geben. 
Die Umweltberatung klärt auf über:

• notwendige Planungsschritte für eine erfolg-
reiche Begrünungsmaßnahme,

• Ansprechpartner,

• vorhandene Förderprogramme

• und andere offene Fragen der Interessierten 
auf.

Sie fungiert somit als erste Anlaufstelle und hat im letz-
ten Jahr so um die 40 bis 50 Anfragen bearbeitet. Ein 
Gutteil der Anfragen führt wohl auch zur Umsetzung 
einer Begrünungsmaßnahme. Allerdings beinhalten 
diverse Erkundigungen Fragen zum Erhalt bzw. zur 
Sicherung der vorhandenen Pflanzen. Genaue Zahlen 
liegen aber nicht vor, da es oft keine Rückmeldungen/ 
Feedback hinsichtlich einer durchgeführten Begrü-
nung seitens der Fragenden gibt. Außerdem bekommt 
auch Herr Preiss Anfragen, von denen dann knapp 
die Hälfte zu erfolgreichen Begrünungsmaßnahmen 
führen. Diese können sowohl eine Sicherung der vor-
handenen Begrünungen als auch neue Planungen 
beinhalten. Allerdings sind solche Beratungen sehr 
zeitintensiv und deshalb vor allem für kleinere Vorha-
ben durchführbar. Für größere Bauvorhaben fehlen 
schlichtweg die Kapazitäten. Auch für Bauträger fin-
den Veranstaltungen statt, in denen eher allgemein 
über Begrünungsmöglichkeiten aufgeklärt wird. Diese 
Beratungen sind generell sehr zeitintensiv, und der 
Arbeitsaufwand ist ziemlich hoch. Dies erklärt sich 
dadurch, dass die zu beachtenden Planungsschritte- 
insbesondere die rechtlichen Vorgaben- sehr komplex 
sind. Eine schwer zu erfüllende Auflage ist zum Bei-
spiel, dass wirklich alle Eigentümer (auch die benach-
barten, wenn deren an den Innenhof anliegende Feu-
erwand beispielsweise begrünt werden soll)  mit der 
Begrünungsmaßnahme einverstanden sein müssen. 
Je größer das Gebäude ist, desto schwieriger ist eine 
solche Einigung zu erreichen. Hierbei ist meist der 
Umsetzungswille des Gebäudeeigentümers entschei-
dend, gerade wenn es sich um große Mietshäuser 
handelt. Viele Anfragen stammen auch von Mietern, 

die dann sowohl von den Mitbewohnern wie auch von 
dem Eigentümer des Gebäudes eine Einwilligung be-
nötigen. Oft müssen diese bei Versammlungen von 
den positiven Auswirkungen einer begrünten Fas-
sade überzeugen werden. Mieter können aber auch 
vom Eigentümer aufgefordert werden, ihre Begrünung 
zu entfernen. Dies wird begründet mit dem Schutz 
der Fassade vor Beschädigung durch die Pflanzen. 
Über Vorortbegehungen wird dann überprüft, ob so 
ein Gefährdungspotenzial gegeben ist und darüber 
umfassend aufgeklärt- auch über mögliche negative 
Auswirkungen (z.B. Dickenwachstum, phototrope Ei-
genschaften des Efeus) und Umsetzungsschwierig-
keiten (nicht intakte Fassade oder ein nicht tragfähiges 
Wärmedämmverbundsystem zur Wärmedämmung). 

Aber auch erfolgreiche Beispiele von Mietervereini-
gungen werden bei den Beratungen vorgestellt. Zum 
Teil besucht Herr Preiss164 auch Veranstaltungen von 
Mietervereinigungen, um mögliche Skeptiker von den 
Vorzügen von Mauerwerksbegrünungen wie etwa der 
Schallschutz in Innenhöfen sowie die Verbesserung 
des Wohnkomforts und der Lebensqualität zu über-
zeugen bzw. auch zwischen unterschiedlichen Inter-
essen zu vermitteln. Dies gelingt auch in der Regel. Ar-
gumente wie vermehrte Spinnen, Mäuse oder Ratten 
kann er oft entkräften, da ihm noch keine solchen Vor-
fälle bekannt geworden sind (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016). 

Zu den Leitfäden sei erwähnt, dass sie beide sowohl 

164 Obwohl es nicht mehr direkt in seinem eigentlichen Auf-
gabenspektrum liegt (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).

165 Für eine vollständige Darstellung siehe CD

162 Siehe Anhang 9.1.1
163 Strategieentwicklungsplan Wien STEP 2015, Urban 

Heat Island-Strategieplan und dem Solarleitfaden der 
Stadt Wien

Abb. 71: 
Systematik der Fassadenbe-
grünung | Auszug 
(ÖkoKauf Wien 2013: 39; 
Ökokauf Wien 2016a: 82)165

B. Fassadengebundene Begrünung 
Bei der fassadengebundenen Begrünung handelt es sich um eine Pflanzung an der Fassade. 
Diese benötigt im Gegensatz zur bodengebundenen Fassadenbegrünung keinen Bodenanschluss.*) 

B.1. Vollflächiger Vegetationsträger 
Der vollständige Vegetationsträger definiert sich dadurch, dass sich an jedem Punkt der Begrünung ein 
durchgehender Substratkörper befindet. 

B.1.1. Lage der Pflanze 90 ° 

Die Pflanzen werden hierbei mit den Ballen in 90 ° zur Fassade eingesetzt. 

B.1.1a. Baukastensystem 
Das Baukastensystem ermöglicht den Einbau der fassadengebundenen Begrü
nung in Modulen. Diese werden an ein Gerüst angebracht und bilden zusammen
gesetzt die gesamte Fassadenbegrünung. 

B.1.1b. Gesamtsystem 
Das „Gesamtsystem“ besteht aus einem Element. 

B.1.2. Lage der Pflanze < 90 ° 

Die Pflanzen werden hierbei mit den Ballen in < 90 ° zur Fassade eingesetzt. 

B.1.2a. Baukastensystem 
Das Baukastensystem ermöglicht den Einbau der fassadengebundenen Begrü
nung in Modulen. Diese werden an ein Gerüst angebracht und bilden zusammen
gesetzt die gesamte Fassadenbegrünung. 

B.1.2b. Gesamtsystem 
Das „Gesamtsystem“ besteht aus einem Element. 

B.2. Teilflächiger Vegetationsträger 
Bei der teilflächigen Begrünung ist kein durchgehender Substratkörper gegeben. 

B.2.1. Linear 

Die Form der teilflächigen Begrünung wird durch Tröge/Kaskaden erzielt, die linear an die Fassade 
angebracht sind. 

B.2.1a. <– 50 cm Abstand 
Die Zentimeterangabe beschreibt den Abstand zwischen den Fassaden
begrünungselementen/trögen. Die Pflanzauswahl für eine vollständige Begrünung 
ist durch diverse krautige Pflanzen möglich. 

B.2.1b. > 50 cm Abstand (entspricht Kategorie Unterpunkt 2.1a) 
Die Zentimeterangabe beschreibt den Abstand zwischen den Fassaden
begrünungselementen/trögen. Für eine vollständige Fassadenbegrünung sind 
Kletterpflanzen oder andere höher wachsende Gehölze (Hecken) notwendig. 

B.2.2. Punktuell 

Diese Form der fassadengebundenen Begrünung stellt eine Einzellösung mittels 
Trögen in/an der Fassade dar.**) Für die Begrünung werden die Tröge lediglich 
punktuell verwendet. Eine vollständige Begrünung der Fassade kann hier nur 
durch Kletterpflanzen mit oder ohne Kletterhilfe (Unterpunkt a, b) analog zur 
bodengebundenen Begrünung erzielt werden, eine Bepflanzung mittels Sedum, 
Gräsern, Stauden und anderen Gehölzen (Unterpunkt c) ermöglicht lediglich einen 
kleinflächigen Begrünungsaspekt. 

Leitfaden Fassadenbegrünung 

4. Systematik der Fassadenbegrünung 







*) Fassadengebundene Begrünung mit Kletterpflanzen und Trögen am Boden stellt eine Übergangsform zur bodengebundenen Begrünung dar und umgekehrt. 
**) Fassadengebundene Begrünung mit Kletterpflanzen und Trögen am Boden stellt eine Übergangsform zur bodengebundenen Begrünung dar. Zu beachten ist, dass 

Pflanzungen in Trögen auch bei entsprechender Dimensionierung aufwändiger sind. Tröge stellen für die Pflanzen einen limitierenden Faktor dar, vor allem betreffend 
Raum für Wurzeln, Wasserhaushalt, Nährstoffversorgung und Temperaturverhältnisse. Aus diesen Gründen sollte v. a. für großwüchsige Kletterpflanzen die Schaffung 
von Pflanzflächen mit Erdkontakt bevorzugt werden. 
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4 SYSTEMATIK DER FASSADENBEGRÜNUNG

4.1 ÜBERBLICK ZUR KATEGORISIERUNG

Wie bereits in den Kapiteln zwei und drei erläutert wurde, bestehen verschiedene Möglichkeiten, Bau-
werke zu begrünen. Die folgende Systematik gibt einen Überblick und beschreibt Hauptmerkmale der 
verwendeten Gruppen und Kategorien. Die Hauptgruppierung erfolgt, bezogen auf die Kriterien Stand-
ort und Begrünung, in zwei Unterteilungen: 

 G bodengebundene Begrünungen (A) 

 G fassadengebundene Begrünungen (B)

Abb. 95  Systematik Fassadenbegrünung - A Bodengebundene Begrünung

SYSTEMATIK FASSADENBEGRÜNUNG
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Vorteile von Fassadenbegrünungen sowie bau- und 
vegetationstechnische Anforderungen als auch ihren 
Pflege- und Wartungsaufwand beschreiben und auf 
weiterführende Informationen verweisen. Sie unter-
scheiden sich allerdings in ihrem Umfang und dass 
der Leitfaden der Umweltberatung Wien sich noch mit 
möglichen Vorbehalten wie beispielsweise feuchten 
Wänden durch Efeu und zerstörten Fassaden sowie 
weiteren Nachteilen wie Erhalt, Kosten und Nach-
barschaftskonflikten beschäftigt (vgl. UMWELTBE-
RATUNG WIEN 2009: 11ff., 24ff.). Dagegen geht der 
Leitfaden von ÖkoKauf Wien (Arbeitsgruppe der Wie-
ner Umweltschutzabteilung - MA 22) insbesondere auf 

bau- und vegetationstechnische Anforderungen ein, 
welche zwischen bodengebundenen und fassadenge-
bundenen Begrünungen und weiteren Unterkategori-
en unterscheidet (siehe Abb. 71). Die einzelnen Kate-
gorien werden über Eigenschaften und entsprechende 
Eigenschaftssymbole in Form eines Steckbriefes er-
läutert, sodass die jeweiligen Kosten, Wartung, Pflege, 
Bewässerung, Fassadentyp, Gestaltungsmöglichkei-
ten, Begrünungsdauer, Materialien und Pflanzgesell-
schaften für den Leser schnell erkennbar sind und so 
eine einfachere Entscheidungsfindung ermöglicht wird 
(ÖkoKauf Wien 2013: 40-65) - wie es Abb. 72 beispiel-
haft veranschaulicht.

Ergänzt wird der Leitfaden durch fiktive Gestaltungs-
beispiele und Praxisobjekte (ÖkoKauf Wien 2013: 66-
85) - wie es Abb. 73 darstellt.

Der Leitfaden von Ökokauf ist im Jahr 2016 sowohl 
gestalterisch wie auch inhaltlich überarbeitet worden 
(vgl. Interview PREISS 2016: am 24.11.2016; Öko-
Kauf 2016a: 12).166 Die inhaltlichen Themenstellungen 
sind bis auf die Substitution der fiktiven Gestaltungs-
beispiele durch Best-Practice-Beispiele aber gleich 
geblieben bzw. sie sind detaillierter ausgeführt und 
bebildert worden (vgl. ÖkoKauf 2013; ÖkoKauf 2016a) 

- siehe Abb.  74. Fernerhin werden im überarbeiteten 
Leidfaden sowohl neueste Forschungserkenntnisse 
als auch sogenannte Vorurteile bzw. Klischees über 
Sprechblasen kurz vorgestellt bzw. widerlegt (vgl. 
ÖkoKauf 2016a: 12-79) - siehe Abb.  75. 

Ergänzt wird der Leitfaden durch eine Planungshilfe, 
welche neben zu beachtenden Planungsschritten und 
rechtlichen Auflagen (notwendige Genehmigungen 
und Brandschutzbestimmungen) auch die Kosten für 
die Anschaffung, Pflege und Wartung sowie umfang-
reiche Pflanzlisten für boden- und wandgebundene 

Abb. 74:
Best-Practise Beispiel
(ÖkoKauf Wien 2016a: 119) 
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6.1 PETER-LAMAR-PLATZ | DILLINGEN | GER

Bauherr:    Stadtverwaltung Dillingen
Ausführender Betrieb:  Floratec GmbH & Co. KG, Rehlingen
Planer:    HDK Dutt + Kist GmbH, Saarbrücken
Baujahr:    2012
Fläche:    130 m² 
Systemart:   B Fassadengebundene Begrünung |B.1 Vollflächiger Vegetationsträger | 
    B.1.1 Lage der Pflanze 90 ° | B.1.1.a. Baukastensystem
Systemhersteller: Optigrün International AG
Pflanzen:   3.800 Stk., 30 verschiedene Arten
Bewässerung:   Automatische Anlage inkl. Düngerbeigabe, Verwendung Regenwasser   
    (umliegende Dachflächen), Zisterne
Deckungsgrad 50%:  nach 1 Monat erreicht, Sommer

Besonderheit:   Aufwertung des Stadtgebietes (Mikroklima | Ästhetik), städtebauliche   
    Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Inszenierung durch Licht. 

Abb. 139 Platzansicht | Vollflächiges Baukastensystem (li.) (optigruen.de)

Abb. 140 Frontansicht | Vollflächiges Baukastensystem (re.) (ebenda)

BEST-PRACTICE BEISPIELE

Leitfaden Fassadenbegrünung 

4. Systematik der Fassadenbegrünung 

4.3 Kategorien mit Beispielen und Vorschlägen 

Kategorie A 
Bodengebundene Begrünung 

A.1. Mit Kletterhilfe A.1.1. Starr A.1.1a. Flächig 

Bodengebundene Begrünung 
mit Trögen am Boden 

stellt eine Übergangsform 
zur Fassadengebundenen 

Begrünung dar. 

A UFBAU : 

oberirdische Pflanzenteile 
starre, flächige Kletterhilfe 
Befestigungsanker 
Luftabstand 
Fassade 

Bewässerung bedarfsgegeben 
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4.3 KATEGORIEN

A BODENGEBUNDENE BEGRÜNUNG

Aufbau:

oberirdische Pflanzenteile 
mit Haftorgangen
Fassade 

Abb. 98 Bodengebundene Begrünung | ohne Kletterhilfe

SYSTEMATIK FASSADENBEGRÜNUNG

Abb. 72: 
Beispielhafter Steckbrief
(ÖkoKauf Wien 2013: 42; 
ÖkoKauf Wien 2016a: 86)

166 Bislang ist der neue Leitfaden noch nicht veröffentlicht 
worden! Für eine vollständige Darstellung siehe CD.

Abb.73:  
Fiktives Gestaltungbeispiel
ÖkoKauf Wien 2013: 68, 71) 

Leitfaden Fassadenbegrünung 

5. Gestaltungsbeispiele (fiktiv) 

68 

Leitfaden Fassadenbegrünung 

5. Gestaltungsbeispiele (fiktiv) 

71 
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Begrünungsformen beinhaltet (vgl. ÖkoKauf 2016b)167. 
Die Leitfäden und die Planungshilfe sind mit Hilfe von 
Experten und unterstützt durch Untersuchungen er-
stellt worden. Dennoch sind gerade die dargestellten 
Kosten mit Vorsicht zu betrachten, da diese oft vom 
Objekt und der Größe der Fläche abhängen. Sie ge-
ben somit nur eine grobe Einschätzung an. Die Nach-
frage und auch die positive Resonanz nach dem im 
Jahr 2013 veröffentlichen Leitfaden ist sehr groß. In-
nerhalb von vier Monaten war die gedruckte Fassung 
mit ca. 5000 Exemplaren vergriffen. Die Leitfäden und 
die Planungshilfe sind aufgrund ihres Umfanges vor 
allem für Architekten und andere in diesem Bereich 
Tätige eine wichtige Informationsquelle und Entschei-
dungshilfe. Zurzeit wird aber überlegt, eine Zusam-
menfassung für Bauherren herauszugeben (vgl. Inter-
view PREISS 2016: am 02.11.2016).

Ergänzt wird diese Informationsarbeit durch die 
Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltun-
gen und Tagungen für Interessierte, Unternehmen und 
Experten/ Fachplaner - z.B. in Form von Stadtgesprä-
chen, Workshops, Greenwalks, Fotowettbewerben 
und Konferenzen. Bei den Greenwalks kommt in der 
Regel ein Thermal- und Oberflächenmessgerät zur 
Anwendung, um den Interessierten die Temperatur-
unterschiede einer begrünten und einer unbegrünten 
Fassade zu zeigen. An heißen Tagen konnten so Tem-
peraturunterschiede von begrünten (ca. 25°C) und un-
begrünten (ca. 70°C) Fassaden aufzeigen und mittels 
Infrarotmessungen auch bildlich dargestellt werden. 
Generell ist die Resonanz bei den Greenwalks sehr 
positiv und kann Nachahmerprojekte initiieren. Auch 
Skeptiker sind bei solchen Führungen dabei und las-
sen sich teilweise überzeugen- aber ganz genau las-
sen sich die Wirkungen nicht benennen, da sie nicht 

evaluiert werden. Diese Geräte lassen sich auch für 
relativ wenig Geld (1000-2000 €) beschaffen und aus-
leihen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass natür-
lich eine Berechnung des tatsächlichen Wärmehaus-
halts komplizierter ist, als es die einfache Messung 
erscheinen lässt. Dennoch lassen sich hiermit schnell 
und einfach die Temperaturunterschiede veranschau-
lichen und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur 
Akzeptanzsteigerung von Fassadenbegrünungen. Im 
Jahr 2013 fand einmalig ein Fotowettbewerb statt. 
Die besten Bilder wurden in einer Ausstellung dem 
interessierten Publikum vorgestellt. Bei der Eröffnung 
wurden die Siegerbilder dann noch prämiert (STADT 
WIEN o.J.a: 01.11.2016).168 Welche Prämien die Fo-
tografen erhielten, ist nicht mehr bekannt. Die positive 
Resonanz auf die vielen Fotos war zwar sehr groß, 
aber der Koordinationsaufwand (Bewertung der Fotos, 
Bewerbung des Wettbewerbs) für das MA 22 erwies 
sich doch als umfangreicher als gedacht. Aus diesem 
Grunde findet der Fotowettbewerb nicht regelmäßig 
statt. Einmalig wurden ebenfalls im Jahr 2010 bei ei-
ner Kletterpflanzenaktion der Stadt Wien 20.000 
Kletterpflanzen vergeben (vgl. Interview Preiss 2016: 
am 24.10.2016). Fernerhin empfiehlt die Stadt Wien 
Grüne Wände - Natur trifft Architektur auch als eine 
Sehenswürdigkeit, um die grüne Seite von Wien ken-
nenzulernen. Hierbei verweist sie auf Hundertwasser, 
die Magistratabteilung (MA 48) und das Sofitel, wo 
von Patrick Blanc im Innenhof eine Wandbegrünung 
gestaltet worden ist (vgl. WIENER TOURISMUSVER-
BAND o.J.a: 02.11.2016).169

Zusätzlich zur Öffentlichkeitsarbeit nimmt die Me-
dienarbeit einen wichtigen Stellenwert zur Sensibili-
sierung der Bevölkerung ein und geht von filmischen 
Dokumentationen bis zu lokalen und internationalen 

Presseartikel. Fassadenbegrünungen werden in den 
Medien immer wieder thematisiert - sei es in Ge-
meindemagazinen oder auch im Fernsehen bzw. auf  
YouTube. Hierbei werden vor allem die positiven Aus-
wirkungen mitsamt den erfolgreichen Umsetzungs-
beispielen beschrieben, aber auch wissenschaftliche 
Studien und ihre Erkenntnisse erwähnt.  Beispiele sind 
zum einen Pressemitteilungen im TV 21.AT - webtv 
o.J.: 01.11.2016 und im ÖSTERREICHISCHEN GE-
MEINDEMAGAZIN 2016. Zum anderen lassen sich 
auf YouTube unter anderem Dokumentationen der 
STADT WIEN 2013: 08.01.2016 sowie NANO - rbb 
2012: 08.01.2016 finden.

Aber nicht nur die Bevölkerung soll mittels der eben 
beschriebenen Maßnahmen aufgeschlossener für 
Fassadenbegrünungen werden, sondern auch die 
Studenten aus planungs- und baubezogenen Berei-
chen wie Architektur, Landschaftsplanung, Raumpla-
nung, Bauphysik etc. sollen durch Lehrtätigkeiten 
hierfür sensibilisiert werden. Hierfür findet jährlich eine 
gemeinsame Lehrveranstaltung im Wahlfach „Ökolo-
gisches Planen und Bauen” der Technischen Universi-
tät Wien (TU Wien), Universität für Bodenkultur Wien 
(BOKU) und dem MA 22 im Gebäude der MA 22 statt, 
bei der über ein Semester lang fiktive Aufgabenstel-
lungen in interdisziplinären Gruppen erarbeitet wer-
den. Eine andere Veranstaltung namens Sustainabi-
lity Challange (Wahlfach) verläuft über zwei Semester 
und genießt hohe Anerkennung. Für dieses Seminar 
müssen sich die Studenten bewerben, dürfen dann bei 
konkreten Projekten des MA 22 mitmachen - z.B. Sa-
nierung und Begrünung eines Gebäudes- und können 
so die Komplexität eines solchen Verfahrens kennen-
lernen. Hierbei halten namenhafte Professoren Impuls-
vorträge und die Studenten erarbeiten anschließend 

in drei Phasen ein Projekt. Diese Veranstaltung ist 
fächerübergreifend konzipiert, sodass Studenten aus 
verschiedenen Disziplinen in einer durchmischten Zu-
sammensetzung gemeinsam eine Aufgabenstellung 
bearbeiten müssen. Dieses Seminar läuft sehr gut. 
Allerdings müsste in diese Richtung noch vielmehr 
gemacht werden (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).170

Darüber hinaus sollen interne Facharbeiten sowie in-
terne und externe Forschungsprojekte die Vor- und 
Nachteile sowie ihre Auswirkungen auf das Stadtkli-
ma wissenschaftlich untersuchen. Beispiele sind eine 
Facharbeit von einer Praktikantin des MA 22 zur Be-
deutung von Fassadenbegrünungen für die Bewohne-
rInnen sowie Forschungsprojekte wie beispielsweise 
das EU-Projekt „Urban Heat Islands”, Erforschung der 
wärmedämmenden Wirkung von Grünfassaden, Na-
turbrandversuche im groß- und kleinmaßstäblichen 
Umfang in Zusammenarbeit mit der BOKU.171 Eben-
falls wurde für Wien die potenzielle Begrünung von 
Fassaden analysiert (siehe Abschnitt 4.4.1.). Ergänzt 
werden diese Arbeiten durch die Beratung und Be-
gleitung von Pilotprojekten wie beispielsweise das 
PPP-Modell in der Ortliebgasse 17 (siehe Abschnitt 
9.4.1) und wandgebundene Begrünung der Magistrat-
abteilung 48 | Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und 
Fuhrpark (siehe Abschnitt 4.4.1). Darüber hinaus erfol-
gen Beratungen von Fachgremien und Mitwirkun-
gen an Programmen wie STEP-Arbeitskreis, Öko-
Kauf Wien, Smart-Cites (vgl. Interview PREISS 2016: 
am 24.10.2016).

Dies sind Tätigkeiten, welche in den Jahren 2009-
2014 stattgefunden haben und weitere müssten der 
vorliegenden Liste172 zugefügt werden (vgl. Interview 

167 Bislang ist die Planungshilfe noch nicht veröffentlicht 
worden! Für eine vollständige Darstellung siehe CD.

168 Unter dem nachfolgenden Link können einige eingesen-
dete Fotos angesehen werden - https://www.wien.gv.at/
umweltschutz/raum/bildergalerie.html - am 01.11.2016

169 Der Wiener Tourismusverband ist eine öffentlich-recht-
liche Körperschaft der Stadt Wien (vgl. WIENER TOU-
RISMUSVERBAND o.J.b: 02.11.2016). Allerding läuft 
die Installation von Patrick Blanc nicht ohne Probleme 
und ist sehr teuer und pflegeintensiv, da die Pflanzen re-
gelmäßig ausgetauscht werden müssen. Wird dadurch 
von Herrn Preiss als ein schlechtes Beispiel bezeichnet 
und vermutet, dass das System von Patrick Blank auf-
grund des anderen Klimas in Paris (weniger Frosttage) 
besser als in Wien funktioniert (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016).

Abb. 75: 
Beispielhafte Sprechblasen 
(Ökokauf Wien 2016a: 32) 
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1.2  FAQ -  FASSADENBEGRÜNUNG (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

„Fassadenbegrünungen sind generell teuer.“ 

Falsch - Die Errichtungskosten von Begrünungen liegen meist bei unter 2 % der 
Gesamtbaukosten.

„Die Pflege von fassadengebundenen Systemen kostet ein Vermögen.“ 

Stimmt nicht - Die Pflegekosten am Beispiel MA 48 betragen rund 10 €/m² im Jahr, wobei mit 
steigender Fläche die Kosten fallen. Ein mehrfach gemähter öffentlicher Rasen kostet mehr!

„Kletterpflanzen benötigen keine Pflege.“ 

Durch Planung beeinflussbar - Je nach Begrünungsart sind ein bis zwei Pflege-
durchgänge pro Jahr notwendig. Bei Selbstklimmern wie Efeu und Wilder Wein muss 
grundsätzlich nur eine Sichtkontrolle auf  Gefahrenpotenzial, gegebenfalls ein Rück-
schnitt durchgeführt und die Bepflanzung von toten Pflanzenteilen befreit werden. 
Sensible Bereiche wie Fenster, Dachstühle, -rinnen, Abflussrohre oÄ müssen von der 
Bepflanzung freigehalten werden. Gerüstkletterpflanzen benötigen zumeist weniger 
Rückschnitt. 

„Fassadenbegrünungen können von jedem geplant und ausgeführt 
werden.“ 

Achtung - In Abhängigkeit des Systems kann die Unterstützung von Experten dringend 
empfohlen werden, da dadurch grobe Fehler vermieden werden können. Der Verband für 
Bauwerksbegrünung (VfB) ist in Österreich eine Anlaufstelle für Kontakte zu Beratungen.

„Fassadenbegrünungen machen Fassaden nass.“ 

Keinesfalls – Im Gegenteil, Pflanzen halten das Wasser ab bzw nehmen Wasser auf. 
Einzige Ausnahme ist eine alte, ungepflegte Efeu-Bepflanzung. Das Totlaub an der 
Fassade kann hierbei zu einer Humusbildung führen, die der Pflanze zu neuem Nähr-
boden an der Wand verhilft. Fassadengebundene Systeme sind vorgehängt hinter-
lüftet und durch eine wasserdichte Rückplatte somit vom Gebäude feuchtetechnisch 
entkoppelt. Eine aktuelle Studie der TU Wien (KORJENIC et al., 2015) zeigt, dass 
untersuchte Mauern hinter Fassadenbegrünungen nicht feucht, sondern trocken sind.

„Begrünungen sind ein planungs- und genehmigungstechnischer Aufwand“. 

Kommt darauf  an - Für den Planungsprozess steht ein „Behörden-Guide“ sowie ein ver-
einfachtes Genehmigungsverfahren als hilfreiche Unterstützung zur Verfügung. Fachexperten 

können das notwendige Planungs- und Genehmigungsausmaß richtig einschätzen. 

„Fassadenbegrünungen machen viel Dreck.“

Im Gegenteil - Begrünungen reinigen die Luft und produzieren Sauerstoff. Der 
Laubwurf  ist rasch und in einem Arbeitsgang zu entfernen, ähnlich wie bei Bäumen.

EINLEITUNG

170 Ein Forschungsprojekt ist die Erstellung einer Machbar-
keitsstudie zur Realisierung von Fassadenbegrünung 
im Zuge einer Wohnbausanierung der Wohnanlage 
Lorystraße und Neue Mittelschulen Enkplatz. Im Rah-
men des von der EU geförderten Projektes „Smarter To-
gether - gemeinsam g´scheiter - dem modernen, smar-
ten Stadterneuerungsprojekt für Simmering” wird von 
den Studenten eine
• Risikoanalyse, 
• Kosten-Nutzenanalyse von Fassadenbegrünu-

gen, 
• Klimasimulation mittels ENVI-MET, 
• Analyse der rechtlichen, wirtschaftlichen und so- 

zialen Rahmenbedingungen,
• Analyse eines geeigneten Begrünungssystem  

für sowie Turnhalle der NMS Enkplatz sowie
• Vergleich des Energiebedarfs von Gebäuden mit 

und ohne Mauerwerksbegrünung.
 Inwiefern diese Erkenntnisse in die Umsetzungsent-

scheidung für den Bau der Turnhalle einfließen, steht 
noch aus. Nähere Informationen zu dem Projekt ”Smar-
ter Together” siehe nachfolgende Links: http://www.
rce-vienna.at/sustainabilitychallenge/ma-22-we-green/ 
- am 19.11.2016; http://smartertogether.at/umfassende-
sanierung-der-nms-enkplatz-im-plan/ - am 19.11.2016; 
https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/smartprojekt-
simmering.html - am 19.11.2016; http://www.wohnfonds.
wien.at/article/id/301 - am 19.11.2016 

171 Diese Erkenntnisse sind in die überarbeitete Planungs-
hilfe/Checkliste eingeflossen (vgl. ÖkoKauf Wien 2016b: 
13).

172 Siehe CD
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PREISS 2016: am 24.10.2016). Somit bleibt festzuhal-
ten, dass das MA 22 sehr viel und auf vielfältige Wei-
se unternimmt, um die Bevölkerung, Fachplaner und 
Wirtschaft für das Thema der Bauwerksbegrünungen 
(sowohl Dach wie auch Fassade) zu sensibilisieren. 
Aber auch die Gebietsbetreuungen, die Umweltbera-
tung, die Volkshochschule, die Mobilitätsagentur und 
die Bezirke173 bieten immer wieder Veranstaltungen zu 
diesem Thema an. Sehr engagiert sind die Gebiets-
betreuungen, die über zahlreiche Veranstaltungen174 
und Spaziergänge mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten zur Begrünung des jeweiligen Bezirks 
versuchen, das Interesse der Bewohner an Begrünun-
gen zu steigern. Ähnliches gilt auch für Gewerbetrei-
bende, aber das gestaltet sich noch recht schwierig. 
Zusätzlich können die Unternehmen im Rahmen des 
Öko-Business-Plans Wien - auf Kosten der Stadt Wien 
- über Begrünungsthemen (nicht nur Fassadenbegrü-
nung) von externen Beratern informiert werden. Diese 
finanzierte Erstberatung ist noch recht neu und darf 
nur von Büros durchgeführt werden, die bestimmte 
Kriterien erfüllen. Die Fördersumme beträgt bei der 
ersten Beratung um die 300 € und wird bei realisierter 
Begrünung zusätzlich prämiert.175 Diese Möglichkeit 
wurde in den letzten Jahren verstärkt über Workshops 
und Veranstaltungen publik gemacht und ist auf po-
sitive Resonanz gestoßen. Der Erfolg dieser Veran-
staltungen war sogar so hoch, dass jetzt auch auf 
Bundesebene176 für das Thema Fassadenbegrünung 
Interesse signalisiert wird und deshalb eine Veranstal-
tung dazu organisiert werden soll. Dieses Interesse 
steigert die Bedeutung von Fassadenbegrünungen 
enorm - nicht nur in Wien selbst, sondern in ganz Ös-
terreich, da Fassadenbegrünungen im Rahmen ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie für die Begegnung von Hit-
zeinseln und Klimawandelanpassung implementiert 

werden sollen. Allerdings dürfen die Firmen das För-
derprogramm der Stadt Wien für Fassadenbegrünun-
gen nicht in Anspruch nehmen (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016). 

Derzeit gibt es ein Vorhaben, alle Wandbegrünungen 
über ein Kataster zu erfassen und dieses später zu 
veröffentlichen. Diese Erfassung erweist sich aller-
dings als nicht ganz einfach, da die Innenhöfe privat 
sind und der Zugang nicht immer gegeben ist. Somit ist 
die MA 22 auf Hinweise der Bewohner/ Planer/ Archi-
tekten angewiesen. Deshalb gibt es derzeit Überlegun-
gen, ob kurze Fragebögen/Datenblätter an Planungs-
büros usw. verschickt werden sollen. Planungsbüros 
sind insofern interessant, da sie bei geplanten Wand-
begrünungen wissen, wo Wandbegrünungen realisiert 
worden sind und auch über genauere Informationen 
hinsichtlich Wartungs- und Herstellungskosten sowie 
ihren Herstellungsprozess verfügen. Bei herkömm-
lichen Begrünungen wie beispielsweise dem Veitchii 
(Wilder Wein) sind solche Informationen eher nicht 
bekannt, da die Bewohner oft wenig über seine jahr-
zehntealte Entwicklung wissen (vgl. Interview PREISS 
2016: am 24.10.2016).

Die positive Berichterstattung hat das Bewusstsein für 
Fassadenbegrünungen bei der Bevölkerung geschärft 
und das Interesse hierfür geweckt. Gerade durch die 
vergangenen Hitzeperioden ist das Bewusstsein für 
grüne Infrastrukturen als eine Maßnahme zur Verrin-
gerung von Hitzeentwicklungen gestiegen. Aber auch 
die wissenschaftlichen Studien haben einen wichtigen 
Beitrag hierzu geleistet, da sie die positiven Auswir-
kungen von Begrünungen bestätigt haben. Hierdurch 
rücken Fassadenbegrünungen vor allem mit ihren 
klimatologischen Auswirkungen in den Vordergrund. 

So sehen sowohl die Bevölkerung als auch die Bau-
herren und Architekten die Vorteile für das Innen-
raumklima und erkennen für sich einen Mehrwert für 
ihre Immobilie, ohne den sie sich sonst nicht für eine 
solche Maßnahme entschieden hätten. Aber auch bei 
bestehenden Wandbegrünungen sind die Bewohner 
aufmerksam und melden sich oftmals bei der Wiener 
Umweltschutzabteilung, damit diese bei Sanierungs-
arbeiten gesichert und nicht entfernt wird.177 

Ein Beispiel hierfür ist in der Martinstraße 89-91(18. 
Bezirk), wo sich die Bewohner aktiv für den Erhalt 
ihres Veitchiis eingesetzt haben. Dieses wurde noch 
durch den Umstand verkompliziert, dass dem Eigentü-
mer der Pflanze gerade nicht die Wand (Brandschutz-
wand) gehörte, an der diese hochrankte. Diese Brand-
schutzwand (Eigentümer ist die niederösterreichische 
Brandschutzversicherung) bedurfte aber einer umfas-
senden Sanierung, in deren Zuge die Begrünung von 
Efeu und wildem Wein von den Nachbarn entfernt wer-
den sollten. Von den Bewohnern wurde die begrünte 
Wand aber als ein essentieller Bestandteil der Aufent-
haltsqualität (kleinklimatische Effekte und Erhaltung 
des Lebensraums, den die Pflanze bietet) im Innenhof 
angesehen, sodass über Diskussionen (z.B. Sendung 
namens Schauplatzgericht, bei mit Hilfe von Rechtsex-
perten das jeweilige Anliegen diskutiert wird) versucht 
wurde, die nachbarschaftlichen Differenzen zu behe-
ben. Eine Einigung gelang auch und wurde vertraglich 
festgehalten. Die vertragliche Einigung beinhaltet die 
Erlaubnis, den Wilden Wein zu sichern, die Zahlung ei-
nes jährlichen Beitrags (150 €) zur Nutzung der Brand-
schutzwand für die Begrünung sowie den Veitchii re-
gelmäßig zurückzuschneiden. Diese Einigung ist für 
die Eigentümerin des Gebäudes immer noch bindend. 
Allerdings führt die Eigentümerin das Zurückschneiden 

mittels eines Fassadenkletterers entgegen der Verein-
barung nicht regelmäßig durch. So war zum Zeitpunkt 
im Herbst 2015 der Rückschnitt noch nicht erfolgt und 
der Veitchii hat die vorgesehene Fläche deshalb schon 
überrankt. Da aber auch vom Nachbarn auf das Haus 
der Eigentümerin eine Kletterpflanze herüberwächst, 
lässt man es wohl auf eine Auseinandersetzung an-
kommen - eine etwas eigenwillige Situation (vgl. In-
terview PREISS 2016: am 24.10.2016). Unterstützt 
wurden die Bewohner von der Wiener Umweltschutz-
abteilung, welche nicht nur die Wandbegrünung begut-
achtet und ihren Erhalt empfohlen, sondern im Rah-
men ihres Förderprogramms den Einigungsprozess 
über Gespräche und Beratungen vorantrieben hat 
(vgl. MA 22 2010). Darüber hinaus haben sie gemein-
sam mit der Firma Grünwert und mit Mitarbeitern und 
Studenten der Universität für Bodenkultur (BOKU) die 
Sicherung des Veitchiis fachlich begleitet und durch ihr 
ehrenamtliches Engagement die zusätzlichen Kosten 
für dessen Erhaltung relativ gering gehalten (beliefen 
sich nur auf die notwendigen Rundhaken von 350 €) 
(vgl. SCHAUFLER 2012: 12). Zusätzlich wurde diese 
Sanierung und ihre erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche 
Umsetzung178 wissenschaftlich durch eine Bachelorar-
beit179 begleitet und ist somit gut dokumentiert. Diese 
Erkenntnisse können als Basis dienen, um den weite-
ren Entwicklungsverlauf des Veitchiis zu beobachten 
(vgl. SCHAUFLER 2012: 35).

Die Sicherung des Veitchii erfolgte zunächst über eine 
Begutachtung der Pflanze, bei der unter anderem die 
Befestigung der erhaltenswerten Triebe geklärt wurde. 
Die ausgewählten Triebe wurden von oben nach unten 
von dem Mauerwerk abgelöst und zu ihrem Schutz in 
Kunststofffolie verpackt. Mit Seilen und Draht wurden 
diese anschließend an dem Gerüst befestigt, sodass 

177 Dennoch ist im 15. Bezirk ein Fall bekannt, wo jemand 
einfach die Begrünung gekappt hat. Um solche Vorfälle 
zu vermeiden, ist die Kommunikation von entscheiden-
der Bedeutung- insbesondere, wenn viele Parteien mit 
ihren Interessen zusammenkommen. Bei solchen Situ-
ationen kann schon eine Gegenstimme eine Begrünung 
der Fassade verhindern. Hier sind kreative Lösungsan-
sätze gefragt, die diese Ansicht respektieren und berück-
sichtigen. Aber auch hier kann man möglicherweise mit 
Informationsarbeit den Kritiker von den positiven Vortei-
len einer Begrünung überzeugen. Hierfür erarbeitet Herr 
Preiss auch Befundungen über den Zustand einer vor-
handenen Begrünung, die zur besseren Verständlichkeit 
möglichst wenige Fachwörter enthält. Oftmals versucht 
er die Vorteile für die Psyche der Bewohner hervorzu-
heben und gewisse Ängste zu entschärfen. Herr Preiss 
erhält alle ein bis zwei Monate Anfragen, um gegensätz-
liche Interessen hinsichtlich Fassadenbegrünungen zu 
schlichten. Das ist auf die ganze Stadt Wien bezogen 
nicht so viel bzw. „dramatisch” (Interview Preiss 2016: 
am 24.10.2016). 

 Ein negatives Beispiel in der Presse war in der Seestadt, 
wo sich ein Anwohner über eine Rankhilfe als Einstiegs-
hilfe für Einbrecher beschwert hat. Diese Rankhilfe be-
findet sich aber direkt an einem öffentlichen Platz, wo 
eine Einbruchssituation schwer vorstellbar ist. Bislang 
sind Herr Preiss auch keine Vorfälle dieser Art bekannt. 
Dennoch sollten Rankhilfen, welche Klettermöglichkei-
ten anbieten, nicht an unbeaufsichtigten Orten errichtet 
werden (z.B. Parks, nicht einsehbare Bereiche) (vgl. In-
terview Preiss 2016: am 24.10.2016).

178 Hierfür wurden die erhaltenen Triebe vermessen und 
das Bodensubstrat untersucht. Für nähere Informatio-
nen wird auf die Arbeit von SCHAUFLER 2012 verwie-
sen, da diese Thematik nicht mehr Bestandteil dieser 
Arbeit ist.

179 Diese Arbeit ist allerdings nicht frei zugänglich und wur-
de von Herrn Preiss zur Verfügung gestellt.

173 Bieten auch Abendveranstaltungen zu Bauwerksbegrü-
nungen an - Vorreiter sind derzeit der 5., 6. und 7. Be-
zirk, aber das kann sich noch wie im 21. Bezirk ändern 
(vgl. Interview PREISS 2016: am 24.10.2016).

174 Beispielsweise veranstaltet der 5. Bezirk jährlich eine 
Umweltmesse, bei der auch Fassadenbegrünungen 
ausgestellt werden (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).

175 Genaue Summen sind nicht bekannt.
176Welcher Bereich der Bundesebene dies ist, darf im Rah-

men dieser Arbeit nicht  erwähnt werden - aber sie ist 
ziemlich bedeutend.
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die Sanierung der Fassade erfolgen konnte. Das ver-
putzte Ziegelmauerwerk wurde an den schadhaften 
Stellen zuerst verspachtelt und anschließend verputzt. 
Die gesamte Fassade wurde abschließend neu gestri-
chen. Mittels Rundhaken wurden zuletzt die gesicher-
ten Triebe wieder an der sanierten Fassade befestigt. 
Die Sanierung der Fassade dauerte ca. fünf Wochen 
(vgl. SCHAUFLER 2012: 14-19) siehe Abb. 76. 

Diese Maßnahmen haben sich nicht negativ auf den 
Wilden Wein ausgewirkt, sondern mehr als positiv. Er 
hat sich sehr schnell regeneriert und wächst nach dem 
Rückschnitt sehr gut wieder die Fassade herauf und 
kann die Ökosystemdienstleistungen deutlich schnel-
ler wieder erfüllen, als es bei einer Neubepflanzung 
der Fall gewesen wäre (vgl. MA 22 2010: 3f.; Interview 
PREISS 2016: am 24.10.2016). SCHAUFLER fasst 
die Sicherung einer Fassadenbegrünung bei einer 

Sanierung am Ende ihrer Arbeit wie folgt zusammen: 

„Man kann eine Fassade mit Grünbestand sanieren, 
ohne diesen vollständig zu entfernen! Voraussetzung 
dafür ist die entsprechende Motivation aller Beteilig-
ten, um eine solche Sicherungsaktion in die Wege zu 
leiten und für deren Umsetzung zu sorgen. Der nötige 
Aufwand ist berechtigt, hält man sich all die Vorteile vor 
Augen. Vor allem unter dem Aspekt des Wuchstem-
pos einer Pflanze dieser Größe, ist eine Sicherung 
derselben auf jedem Fall in Erwägung zu ziehen, an-
statt der Ersatzpflanzung, die normalerweise gemacht 
werden.” (SCHAUFLER 2012: 35) 

Ein weiteres Beispiel ist das Werkstätten- und Kul-
turhaus (WUK), in dem nun Künstler mit ihren Werk-
stätten die ehemalige Motor- und Lokomotivfabrik be-
wohnen. Im Innenhof dieses alten Gebäudes befindet 

sich eine ca. 60-65 Jahre alte Veitschii-Bepflanzung. 
Diese sollte im Jahr 2011 im Auftrag der Stadt Wien 
zum Schutz des Bauwerks entfernt werden. Worauf-
hin der Direktor der WUK, Herrn Preiss, um Mithilfe 
zur Rettung des Veiitschiis gebeten hatte. Daraufhin 
hat Herr Preiss ein Gutachten von der BOKU erstellen 
lassen, welches den Zustand des Veitschiis und des 
Mauerwerks beurteilt. Dies musste noch am selbigen 
Tag erfolgen, da der Wilde Wein sonst schon entfernt 
gewesen wäre. Das hat auch geklappt und der Veit-
schii ist erhalten geblieben. Zur 30 Jahre-Feier des 
WUKs wurden auch 150 Veitschiisetzlinge verschenkt 
(vgl. Interview PREISS 2016: am 24.10.2016).180 

Ein weiteres Beispiel, welches das vermehrte Be-
wusstsein von Wandbegrünungen bei der Wiener 
Bevölkerung verdeutlicht, ist das Boutiquehotel 
Stadthalle Wien - ein Null-Energie-Bilanz-Hotel in der 

Hackengasse. Dessen vorhandene Mauerwerksbe-
grünung (Haupttriebe vom Veitchii) wurden ebenfalls 
bei der Sanierung der Fassade gesichert. Darüber hi-
naus wurde im Zuge der Sanierung die straßenseiti-
ge Fassade um eine wandgebundene Fassade (von 
Techmetall) erweitert und außerdem um PV-Anlagen 
sowie eine Dachbegrünung ergänzt. 
Zudem legt das Hotel einen hohen Wert auf Nach-
haltigkeit und vertritt dies bei seinem Internetauftritt 
- zum Beispiel „Unser 3-Sterne-Hotel in Wien- im 
Einklang mit der Natur” (BOUTIQUEHOTEL STADT-
HALLE WIEN 2015a: 01.11.2016). Dazu beschreibt 
es ausführlich sein Nachhaltigkeitskonzept  - sei es 
bei dem Gebäude oder den Zimmern - und bietet ei-
nen 10 %tigen Rabatt auf die Übernachtungskosten 
bei Anreisen mit dem Fahrrad oder mit der Bahn an 
(vgl. BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE WIEN 2015b: 
01.11.2016). Der Umbau des Hotels erfolgte vor allem 
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4.2	  Sanierungsverfahren	  

Der	   Sanierungsprozess	  dauerte	  etwa	   zwei	  Wochen.	   Zuerst	  wurden	  die	   ausgewählten	  Triebe	   in	  

Kunststofffolie	   verpackt,	   zum	   Schutz	   vor	   der	   Fassadenfarbe	   oder	   dem	   an	   der	   Baustelle	  

anfallendem	  Schmutz.	  Meist	  mehrere	  Triebe	  wurden	  dafür	  zusammengefasst,	  eingewickelt	  und	  

ans	  Gerüst	  geschnürt.	  

	  

Abb.	  9:	  Verpackte	  Triebe,	  Quelle:	  Eigene	  Erstellung,	  30.11.2011	  

Laut	   Informationen	   aus	   dem	   Interview	   mit	   Frau	   Stadler-‐Ferchenbauer,	   handelte	   sich	   die	  

Sanierung	   um	   ein	   Instandsetzungsverfahren,	   da	   die	   Mauerwerksgrundfunktionen	   nicht	   alle	  

erfüllt	   waren	   (siehe	   Kapitel	   2.2	   „Fassadensanierung	   im	   Allgemeinen“).	   Die	   Löcher	   im	  

Ziegelmauerwerk	  wurden	  zuerst	  ausgefüllt.	  Anschließend	  wurde	  der	  lockere	  Fassadenputz	  (siehe	  

Abb.2)	  stellenweise	  abgeschlagen,	  da	  er	  sich	  nicht	  als	  Grundverputz	  eignete	  (siehe	  Kapitel	  2.2).	  

Die	   Vermutung	   liegt	   nahe,	   dass	   die	   Bausubstanz	   aus	   der	   Nachkriegszeit	   stammt,	   nachdem	  

aufgrund	  der	  schwierigen	  Verhältnisse	  damals	  oft	  minderwertige	  Materialien	  eingesetzt	  wurden.	  

Die	  betroffenen	  Stellen	  mussten	  neu	  verputzt	  werden.	   In	  zwei	  bis	  drei	  Durchgängen	  wurde	  die	  

gesamte	  Fassade	  gestrichen.	  Die	   Leistungen	  der	  Baufirma	  beinhalteten	  des	  Weiteren	  den	  Auf-‐	  

und	   Abbau	   des	   Gerüsts	   sowie	   die	   Entfernung	   des	   Schutts	   im	   Garten.	   Eine	   nachfolgende	  

Sanierung	   des	   Gartens	   war	   notwendig,	   da	   sich	   diverse	   Schäden	   an	   den	   Pflanzen,	   wie	   etwa	  

Farbspritzer	  auf	  Blättern	  oder	  geknickte	  Zweige	  nicht	  vermeiden	  ließen	  (Stand:	  26.2.12).	  	  
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Am	  15.	  Dezember	  2011	  wurde	  der	  ganze	  Parthenocissus	  tricuspidata	  vom	  Gerüst	  abgelöst	  und	  

zurück	  an	  der	  Fassade	  befestigt.	  Die	  Rundhaken	  wurden	  ausgewählt	  um	  zu	  gewährleisten,	  dass	  

die	   Schleifen	   aus	   Gewebestoff	   nicht	   abrutschen	   können.	   Mit	   Dübel	   wurden	   sie	   in	   die	   Wand	  

geschraubt,	   dabei	   wurde	   darauf	   geachtet	   bestmöglich	   den	   roten	   Ziegelstaub	   abzufangen,	   da	  

dieser	  ansonsten	  die	  frisch	  gestrichene	  Wand	  verschmutzen	  würde.	  

	  	  	   	  

Abb.	  18:	  Rundhaken,	  und	  Verschraubung	  derselben,	  Quelle:	  Eigene	  Erstellung,	  15.12.	  2011	  

Die	  Haken	  wurden	  so	  positioniert,	  dass	  es	  oft	  möglich	  war	  mehrere	  Triebe	  am	  selben	  Haken	  zu	  

befestigen.	   Im	   ersten	   Arbeitschritt	   wurden	   die	   tragenden	   Haken	   befestigt.	   Wenige	   davon	  

wurden	  in	  großen	  Abständen	  zueinander	  eingesetzt,	  aber	  genug	  um	  sicherzustellen,	  dass	  keiner	  

der	  Triebe	  brechen	  oder	  knicken	  kann.	  So	  wurde	  die	  Pflanze	  zuerst	  grob	  an	  der	  Fassade	  befestigt	  

werden.	  Danach	  wurden	  weitere	  Rundhaken	  eingesetzt	  um	  die	  Pflanze	  endgültig	  zu	  stabilisieren.	  

Die	  meisten	  Haken	  liegen	  direkt	  neben	  dem	  Rauchfang,	  im	  windgeschützten	  Bereich.	  Die	  FLL	  für	  

Fassadenbegrünung	   nennt	   ungeeignete	   Bodenverhältnisse,	   windexponierte	   Lagen	   und	  

Schattenlagen	  als	  standortbelastende	  Faktoren.	  Laut	  der	  ÖNORM	  für	  Dachbegrünungen	  gibt	  es	  

bei	   Intensivbegrünungen	   ähnliche	   vier	   wesentliche	   pflanzenspezifische	   Standortfaktoren,	   die	  

sich	   auf	   die	   begrünte	   Fassade	   umlegen	   lassen.	   Diese	   Faktoren	  waren	   bei	   der	   Befestigung	   der	  

Pflanze	  ebenfalls	   zu	  beachten:	  Frostgefährdung,	  Windfestigkeit,	  etwaige	  Empfindlichkeit	   gegen	  

Rückstrahlung	  und	  Wärmestau	  bzw.	  Warm-‐	  und	  Kaltluftemissionen.	  	  

	  	  	   	  	   	  

Abb.	  19:	  Befestigung	  an	  der	  Fassade,	  Quelle:	  Eigene	  Erstellung,	  15.12.	  2011	  

Fassadensanierung	  mit	  Fassadenbegrünung	   	   WS	  2011/2012	  

27	  

Am	  15.	  Dezember	  2011	  wurde	  der	  ganze	  Parthenocissus	  tricuspidata	  vom	  Gerüst	  abgelöst	  und	  

zurück	  an	  der	  Fassade	  befestigt.	  Die	  Rundhaken	  wurden	  ausgewählt	  um	  zu	  gewährleisten,	  dass	  

die	   Schleifen	   aus	   Gewebestoff	   nicht	   abrutschen	   können.	   Mit	   Dübel	   wurden	   sie	   in	   die	   Wand	  

geschraubt,	   dabei	   wurde	   darauf	   geachtet	   bestmöglich	   den	   roten	   Ziegelstaub	   abzufangen,	   da	  

dieser	  ansonsten	  die	  frisch	  gestrichene	  Wand	  verschmutzen	  würde.	  

	  	  	   	  

Abb.	  18:	  Rundhaken,	  und	  Verschraubung	  derselben,	  Quelle:	  Eigene	  Erstellung,	  15.12.	  2011	  

Die	  Haken	  wurden	  so	  positioniert,	  dass	  es	  oft	  möglich	  war	  mehrere	  Triebe	  am	  selben	  Haken	  zu	  

befestigen.	   Im	   ersten	   Arbeitschritt	   wurden	   die	   tragenden	   Haken	   befestigt.	   Wenige	   davon	  

wurden	  in	  großen	  Abständen	  zueinander	  eingesetzt,	  aber	  genug	  um	  sicherzustellen,	  dass	  keiner	  

der	  Triebe	  brechen	  oder	  knicken	  kann.	  So	  wurde	  die	  Pflanze	  zuerst	  grob	  an	  der	  Fassade	  befestigt	  

werden.	  Danach	  wurden	  weitere	  Rundhaken	  eingesetzt	  um	  die	  Pflanze	  endgültig	  zu	  stabilisieren.	  

Die	  meisten	  Haken	  liegen	  direkt	  neben	  dem	  Rauchfang,	  im	  windgeschützten	  Bereich.	  Die	  FLL	  für	  

Fassadenbegrünung	   nennt	   ungeeignete	   Bodenverhältnisse,	   windexponierte	   Lagen	   und	  

Schattenlagen	  als	  standortbelastende	  Faktoren.	  Laut	  der	  ÖNORM	  für	  Dachbegrünungen	  gibt	  es	  

bei	   Intensivbegrünungen	   ähnliche	   vier	   wesentliche	   pflanzenspezifische	   Standortfaktoren,	   die	  

sich	   auf	   die	   begrünte	   Fassade	   umlegen	   lassen.	   Diese	   Faktoren	  waren	   bei	   der	   Befestigung	   der	  

Pflanze	  ebenfalls	   zu	  beachten:	  Frostgefährdung,	  Windfestigkeit,	  etwaige	  Empfindlichkeit	   gegen	  

Rückstrahlung	  und	  Wärmestau	  bzw.	  Warm-‐	  und	  Kaltluftemissionen.	  	  

	  	  	   	  	   	  

Abb.	  19:	  Befestigung	  an	  der	  Fassade,	  Quelle:	  Eigene	  Erstellung,	  15.12.	  2011	  

Abb. 76: 
Sicherung des Veitchiis bei 
einem Sanierungsvorhaben 
in der Martinstraße

(SCHAUFLER 2012: 19, 27)  

Abb. 77: 
Sanierte Fassade mit gesi-
cherter Begrünung |  Vorher- 
Nachher 

(PREISS 2013: am
24.09.2016)

180 Für nähere Informationen zum Gutachten und einen 
positiven Zeitungsartikel zum Veitschii beim WUK siehe 
beigefügte CD

Abb. 78: 
Veitchii am WUK 
(Wikipedia 2016a: 08.01.2017; WUK 2014: 08.01.2016; 
Interview Preiss 2016: am 24.10.2016)
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durch das Engagement der Besitzerin, welche sich 
seit 2001 dafür einsetzt. Auch ihre Mitarbeiter enga-
gieren sich aktiv für den Umweltschutz (vgl. MSPLUS 
2009: 01.11.2016; BOUTIQUEHOTEL STADTHALLE 
WIEN 2015c: 01.11.2016).

Trotz dieser positiven Entwicklung kann sich die gute 
Resonanz auf die persuasive Instrumente auch ins 
Gegenteil verkehren, wenn insbesondere an Hitzeta-
gen ihre Nachfrage steigt. Oftmals werden die genann-
ten Ansprechpartner als erste Anlaufstelle angesehen, 
obwohl sie eigentlich nicht über die notwendigen Kom-
petenzen oder das Wissen zur Lösung von einigen 
kniffeligen Fällen verfügen. Das beruht darauf, dass 
die Mitarbeiter für die Planung und Realisierung von 
Fassadenbegrünungen nicht ausgebildet wurden und 
hauptsächlich für die Erstberatung und Aufklärung 
der zu beachtenden Planungsschritte verantwortlich 
sind.181 Deshalb wäre es hilfreich, wenn die Stadt 
Wien selbst die Planungsprozesse- zumindest eine 
sehr gute Erstberatung - finanziell übernehmen wür-
de, wie es schon im Rahmen des ÖkoBusinessPlans 

für Unternehmen angeboten wird. Dieses Beratungs-
angebot müsste dann auch auf die privaten Haushal-
te erweitert werden. Allerdings sollte das Stadtbudget 
dies auch finanzieren können. Das ist aber derzeit auf-
grund der hohen Kosten für Schulsanierungen und die 
Integration der Flüchtlinge schwierig. Deshalb gerät 
die Stadt in ein Spannungsverhältnis zwischen ihrem 
politischen Wunsch nach mehr Fassadenbegrünun-
gen und ihrem Erfolg bei der Informationsarbeit mit 
einhergehenden Steigerung des Interesses und dem 
daraus resultierenden höheren Beratungsbedarf. Dies 
kann die personellen und finanziellen Möglichkeiten 
übersteigen und somit auch für Unzufriedenheit bei 
den Bürgern sorgen. Aktuell wird auch oftmals auf 
externe Experten (z.B. Verband Bauwerksbegrünung 
Wien) verwiesen, welche eine gute Arbeit in der Stadt 
leisten. Wünschenswert wäre aber noch die Schaf-
fung einer Kompetenzstelle, welche sich explizit mit 
den technischen Umsetzungsmöglichkeiten und not-
wendigen Planungsschritten bei den Beratungen aus-
einandersetzen würde. Diese Stelle könnte bei der 
Umweltberatung angesiedelt werden182 (vgl. Interview 

PREISS 2016: am 24.10.2016).
In Wien werden im Vergleich zur internationalen Ebe-
ne überdurchschnittlich viele öffentliche Gebäude 
begrünt. Im Rahmen von ÖkoKauf Wien, die ein Inst-
rument zur nachhaltigen Beschaffung von Produkten, 
Waren und Leistungen aller Art der Stadt Wien183 ist, 
besteht für die Stadtverwaltung die Verpflichtung, im 
Sinne des Leitfadens (eine Planungsrichtlinie) und 
dessen Kriterien eine mögliche Begrünung des Ge-
bäudes zu prüfen. Diese Überprüfung erfolgt auch 
bei Sanierungsvorhaben von öffentlichen Gebäuden 
und wird von den zuständigen Dienststellen freiwillig 
durchgeführt. Bei Bezirksämtern ist das MA 34 für eine 
Überprüfung zuständig. Wohingegen die Verwaltungs-
sitze der Magistratabteilungen es auch eigenständig 
durchführen können. Bei Schulen und Kindergärten ist 
die Magistratsabteilung 10 | Wiener Kindergärten (MA 
10) und die Magistratsabteilung 56 | Wiener Schulen 
(MA 56) dafür verantwortlich. Zum MA 56 ist zu er-
wähnen, dass sie sich lange gegen eine Begrünung 
der Schulgebäude gewehrt hat. Dies beruhte aber auf 
dem Umstand, dass Eltern und Lehrer Bedenken ge-
genüber vermehrtem Auftreten von Bienen und Wes-
pen durch die Begrünung geäußert hatten. Aber auch 
hier findet ein Umdenken hin zu Fassadenbegrünun-
gen statt und die Zusammenarbeit zwischen MA 22 
und MA 56 hat sich verbessert. Unter anderem finden 
unter dem Projekt Forcierung Fassadenbegrünungen 
nun auch Diskussionen und Umsetzungen von Mo-
dellvorhaben bei Schulen (z.B. Regenbogenschule 
in der Darwingasse) statt. Zur Durchführung solcher 
Projekte muss auch die Schule zustimmen und des-
sen Pflege organisieren - in der Regel erfolgt das über 
einen Wartungsauftrag der vorab beauftragten Firma 
oder bei kleineren Kletterpflanzen kann die Schule 
die Begrünung auch selber vornehmen (Schulwart). 

Es wurden sowohl wand- als auch bodengebunde-
ne Begrünungen umgesetzt, welche unter Abschnitt 
4.4.1 näher beschrieben werden. Diese Modellprojek-
te werden hinsichtlich ihrer klimatologischen Wirk-
samkeit untersucht. Hierfür kommen unter anderem 
verschiedene Instrumente der Klimamodellierung zur 
Anwendung. Ein Simulationsinstrument ist ENVI-MET, 
welches die mikroklimatischen Auswirkungen von ge-
planten Gestaltungsmaßnahmen und Planvorhaben 
unter Berücksichtigung des Bestands analysiert. Hier-
für wird ein städtebauliches Oberflächenmodell mit 
Gebäuden und den gesamten Oberflächeninformati-
onen (z.B. thermische Eigenschaften) erstellt. Dieses 
Simulationsprogramm wurde schon bei Forschungs-
projekten eingesetzt und könnte für künftige Plan- und 
Bauvorhaben sehr interessant werden, weshalb es 
nachfolgend vorgestellt wird. Mit Hilfe von ENVI-MET  
haben die TU Wien und die BOKU in Zusammenar-
beit mit der MA 22 verschiedene Forschungsprojekte 
durchgeführt, welche die positiven Auswirkungen von 
Begrünungs- und (Baumanpflanzungen, Dach- und 
Fassadenbegrünungen) Entsiegelungsmaßnahmen 
nachgewiesen haben.184 PROGreenCity ist ein For-
schungsprojekt zur Harmonisierung von wandgebun-
denen Begrünungssystemen an drei klimatisch unter-
schiedlichen Orten (Wien, Madrid und Frankfurt/Main) 
gewesen, welches von 2011 - 2014 lief. Hierfür wurde 
jeweils ein bewohnbares Mikrohaus errichtet. Diverse 
Messungen und die Auswertung der Erlebnisberichte 
der Bewohner sollen Aufschluss für eine fokussier-
te Planungsstrategie zur effektiven Bekämpfung von 
Umweltproblemen unter standortspezifischen Ge-
gebenheiten geben (vgl. BOKU 2012: 11.11.2016)185 
Zusätzlich wurden mit ENVI-MET die Auswirkungen 
von Fassadenbegrünungen auf den Straßenraum er-
forscht. Als Beispiel wurden für einen Sommertag im 

181 Das MA 22 kann kleine, schnell zu lösende Anfragen 
von privaten Haushalten bearbeiten und auch beraten. 
Bei komplizierteren und zeitintensiveren Anliegen wird 
auf entsprechende Experten verwiesen. Politische An-
fragen sind insbesondere für das MA 22 arbeitsintensiv, 
da diese innerhalb kurzer Zeit beantwortet und mit der 
Abteilungsleitung und der Geschäftsgruppe abgestimmt 
werden müssen (vgl. Interview PREISS 2016: am 
24.10.2016).

182 Allerdings stellen sich noch viele Fragen, welche Auf-
gaben soll die Kompetenzstelle übernehmen. Soll bei 
der Umweltberatung ein Landschaftsplaner mit entspre-
chender Expertise eingestellt werden? Soll er sich aus-
schließlich mit Fassaden- oder auch mit Dachbegrünun-
gen auseinandersetzen, oder doch in Kombination mit 
Photovoltaik (insbesondere bei Dachbegrünungen zur 
Steigerung deren Wirkungsgrades)? Wie umfassend 
kann mit dem bereitgestellten Budget eine Beratung 
oder eine Betreuung des aufwendigen Planungsprozes-
ses erfolgen?

183 Dieses Instrument zielt seit 1998 darauf ab möglichst 
unter ökologischen Gesichtspunkten für die Stadtver-
waltung benötigte Produkte, Waren und Leistungen 
einzukaufen. Hierfür gibt es diverse Arbeitsgruppen, 
welche sich unter anderem mit dem Thema Grün- und 
Freiräume auseinandersetzen. Im Rahmen dessen wur-
den auch der Leitfaden und die Planungshilfe für Fas-
sadenbegrünungen erarbeitet (vgl. STADT WIEN o.J.c.: 
12.11.2012).

184Das Projekt „Urban Fabric Types and Microclimate Re-
sponse- Assessment and Design Improvement” der TU 
Wien hat mit Hilfe von ENVI-MET die mikroklimatischen 
Auswirkungen von Baumpflanzungen, Entsiegelungs- 
und Dachbegrünungsmaßnahmen analysiert. Interes-
sant ist die Erkenntnis, dass begrünte Dachflächen im 
Allgemeinen eine wichtige Rolle für das Stadtklima spie-
len, allerdings verringert sich ihre Auswirkung auf den 
Freiraum je höher das Gebäude und je extensiver die 
Begrünung ist. Ausführliche Infos und der Endbericht 
sind unter http://urbanfabric.tuwien.ac.at/index.php/de/
ergebnisse-endbericht - am 17.11.2016 zu finden.

Abb. 79: 
Begrünung am Boutiqueho-
tel Stadthalle Wien 
(Wikipedia 2016b:
08.01.2017, eigene Aufnah-
me vom 24.10.2016)
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August 2013 zwei Szenarien in der Mariahilfer Straße 
(Wien) simuliert, welche zum einen den Status Quo 
und zum anderen eine vollständige Begrünung der 
vorhandenen Fassaden darstellen (Abb. 80). Als Er-
gebnis wurde festgestellt, dass die Temperaturunter-
schiede des berechneten PET (Physiologisch Äqui-
valente Temperatur - gefühlte Temperatur) um die 6-7 
G/°C betragen können (Abb. 81). 

Die BOKU hat im Rahmen des Forschungsprojekts 
GrünStadtKlima186 mit Hilfe dieses Simulationspro-
gramms unter anderem die thermischen Eigenschaften 
von verschiedenen Fassadenbegrünungssystemen 
im Zusammenhang mit einer konkreten Fassade un-
tersucht (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016). 

Als bisherige Erkenntnis wurde beim FBB-Symposium 
Fassadenbegrünung 2012 in Frankfurt a.M. deutlich, 
dass trotz diverser Unterschiede bei den getesteten 
Systemen alle das Mikroklima im Vergleich zur Efeu- 
und Putzfassade um bis 20°C Temperaturunterschied 
verbessern - gleiches gilt für die bauphysikalischen 
Wirkungen hinsichtlich des Wärmdurchgangskoeffizi-
enten (U-Wert) und den Albedo. Allerdings hängt die 
mikroklimatische Wirkung von der Art der Bepflanzung 
(extensiv/intensiv) ab - je intensiver, desto höher ist 
die Wirkung. Da gerade die Wuchsbedingungen der 
Pflanzen von System zu System divergieren und da-
mit eine Pflanze bei einem System gut wachsen, aber 
bei einem anderen ausfallen kann, können keine all-
gemeine Pflanzempfehlungen ausgesprochen werden 

(vgl. FBB 2012: 17.11.2016, 11ff.). 

Ein weiteres Forschungsprojekt „Green4Cities” 
von Bernhard Scharf (BOKU | Institut für Ingenieurs-
biologie, Green4Cities) erweiterte das Simulations-
modell ENVI-MET um eine gebäudeintegrierte Be-
grünung und Ressourcenindikatoren. Zudem wurde 
gemeinsam mit den Entwicklern von ENVI-MET der 
GreenPass-Editor entwickelt. Der GreenPass-Editor 
ermöglicht eine Planungsgrundlage (CAD oder GIS) 
direkt in ein Mikroklimamodell umzuwandeln und die 
mikroklimatischen Auswirkungen eines Bau- oder 
Planvorhabens oder von geplanten Begrünungen zu 
bewerten. Diesen GreenPass-Editor hat die MA 22 ge-
meinsam mit einem Bauträger (Flair Bauträger GmbH) 

bei einem geplanten Bauvorhaben genutzt, wobei die 
Kosten (ca. 20.000 €) von beiden Parteien gemein-
sam übernommen wurden - die MA 22 hat als Initiator 
allerdings etwas mehr bezahlt. Der Architekt hat die 
benötigten Informationen zur Verfügung gestellt. An-
hand dieser Informationen sind mehrere Varianten des 
Bauvorhabens (100% Versiegelung als Worst Case, 
Planungsvariante, optimierte Begrünungsformen) 
von den Entwicklern SCHARF und BRUSE erstellt 
worden, um die Auswirkungen der Maßnahmen unter 
wärmeinselbildenden Effekten (Temperatur und Wind-
geschwindigkeit) im Freiraum zu bewerten. Darüber 
hinaus wurden noch Themenfelder wie Wasserreten-
tion und Kosten-Nutzen analysiert. Somit konnte der 
Architekt eine optimierte Planungsvariante erarbeiten, 

welche wieder simuliert und bewer-
tet wurde. Diese Bemühungen wur-
den schlussendlich mit dem neuen 
Zertifikat GREENpass Gold (es gibt 
Bronze, Silber, Gold und Platin) 
ausgezeichnet und bei einer Veran-
staltung des MA 22 im September 
2016 feierlich übergeben (Inter-
view Preiss 2016: am 24.10.2016; 
Green4Cities 2016: 16.11.2016; 
WIENER UMWELTANSCHAFT 
2016: 8; ENZI o.J.: 16.11.2016; 
MA 22 2015: 14f., 88). Der Bauträ-
ger war so begeistert von diesem 
Projekt, dass er dieses Instrument 
bei weiteren Bauvorhaben nutzen 
möchte. Auch anderen Bauträger 
hat er hiervon berichtet, sodass 
diese es auch ausprobieren wol-
len. Überzeugend an diesem Tool 
ist, dass es veranschaulicht, wie 

185 Nähere Informationen gibt es aufgrund der nicht mehr 
aktiven Homepage und Facebookaccount keine. Leider 
war der Endbericht trotz Nachfrage nicht zu bekommen, 
da die Freigabe zu langwierig wäre und sich zudem in-
haltlich auf die technischen Aspekte fokussiert wurde.

186 Dieses Forschungsvorhaben bestand aus diversen Pro-
jektpartnern aus der Wirtschaft, Verbänden, Wohnungs-
bauträger sowie Forschungseinrichtungen (z.B. BOKU, 
Verband für Bauwerksbegrünung Österreich, BUWOG 
und 90deGreen), welches ebenfalls begrünte, versicke-
rungsfähige, städtische Oberflächen und ihre Auswir-
kungen auf das Stadtklima untersucht hat. Die positiven 
Auswirkungen auf das Stadtklima konnten auch hier be-
stätigt werden. Nennenswert sind die Auswirkungen auf 
den thermischen Komfort bei Fassadenbegrünungen, 
die das Wohlbefinden im Außenraum deutlich verbes-
sern. Eine Wärmebelastung wird aber am sinnvollsten 
durch eine Kombination von Begrünungs- und Entsie-
gelungsmaßnahmen reduziert. Für nähere Informatio-
nen siehe http://www.gruenstadtklima.at/mikro.htm - am 
17.11.2016. 

 Die Aussagen zu den Dachbegrünungen sind ebenfalls 
von Herrn Preiss genannt worden. Allerdings sagte er 
deutlich, dass Dachbegrünungen- insbesondere exten-
sive- kaum Auswirkungen auf das Mikroklima am und 
im Gebäude haben (unter dem Dach und in bestimmten 
Innenhofsituationen sind sie gegeben, und wenn die Ge-
bäudehöhe niedrig ist). Da sind Fassadenbegrünungen 
deutlich wirksamer, trotz des erhöhten Pflegeaufwands 
auch an fensterseitigen Fassaden. Das liegt daran, 
dass Fassaden sich stark aufheizen können und die 
Wärme durch ihre Gebäudemasse potenzieren - ergo 
Wärmeinsel. Dennoch sind die positiven Eigenschaften 
von Dachbegrünungen nicht zu negieren. Er ist aber der 
Meinung, dass mit Hilfe von Mauerwerksbegrünungen 
viel mehr ein Bezug zum Freiraum geschaffen werden 
sollte und im Vergleich zu Dachbegrünungen wirksa-
mer sind. Über die Klimasimulationen ist Herr Preiss zu 
dieser Ansicht gekommen. Die Architekten sollten diese 
Herausforderung annehmen. Sinnvoll findet Herr Preiss 
mit Fassadenbegrünung vorgehängte Balkone/Lauben-
gänge - ähnlich wie in der Schusswallgasse oder auch 
am MA 31 (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016).

Abb. 81: 
ENVI-MET Modelling Vergleich begrünter und unbegrünter Mariahilfer Straße, Wien 
(ENZI 2016: 11.01.2017)

PMV | MAß FÜR DEN THERMISCHEN KOMFORT (ODER PET: PHYSIOLOGICAL
EQUIVALENT TEMPERATURE)

ENVI-met| Modelling
GrünStadtKlima ‐> ProgreenCity ‐> Green4Cities ‐> GreenPass Editor

ENVI‐met Modelling | Beispiel 
Mariahilferstraße, Wien

Var 0: Status Quo Var 1: Strategie Fassadenbegrünung

Abb. 80: 
ENVI-MET Modelling anhand des Beispiel Mariahilfer Straße, Wien 
(ENZI 2016: 11.01.2017)

ENVI‐met Modelling | 
Mariahilferstraße, Wien

Zielergebnis: UHI Kompensation
Resultat: PMV Unterschied von 3K bis 13,5K (°C) ‐> UHI Effekt Kompensation 
(Bruse, Scharf 2014)

36BOKU | Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau

Bauwerksbegrünung
Beispiele.Bauwerksbegrünung
Beispiele.
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auch mit kleinen und kostengünstigen Maßnahmen 
der thermische Komfort gesteigert werden kann. Eine 
Verbesserung des thermischen Komforts bzw. der Auf-
enthaltsqualität liegt absolut im Interesse der poten-
ziellen Kunden, weshalb die Bauträger ein großes In-
teresse an mikroklimafitten Gebäuden haben. Dieses 
Bauvorhaben ist bislang noch nicht realisiert worden, 
soll aber hinsichtlich seiner mikroklimatischen Auswir-
kungen und seiner Übereinstimmung mit den Simula-
tionen, evaluiert werden. Wer die Kosten hierfür trägt, 
ist noch nicht geklärt (vgl. Interview Preiss 2016: am 
24.10.2016). Dieses Assessmenttool ermöglicht, dass 
geplante Maßnahmen schon während ihrer Planungs-
phase auf ihre mikroklimatischen Auswirkungen hin 
beurteilt und anschließend optimiert werden können. 
Wodurch mittels einer intelligenten Planung mit Grü-
ner und Blauer Infrastruktur der thermische Komfort 
und somit die Lebensqualität für die Bewohner einer 
Stadt gesteigert werden können und nebenbei noch 
die Biodiversität und der Lebensraum für Tiere geför-
dert wird. Darüber hinaus erfährt das Gebäude eine 
Wertsteigerung. Bislang ist die Erstellung eines Klima-
simulationsmodells noch recht kompliziert, weshalb 
die Hilfe von entsprechenden Experten von Nöten ist. 
Derzeit wird schon an einer nutzerfreundlichen Version 
für Architekten gearbeitet. Dennoch hat die MA 22 ein 
Interesse daran, dass auch bei Bauträgerwettbewer-
ben187 Klimasimulationen in die Wettbewerbskriterien 
miteinfließen, sowie die Architekten möglichst vor der 
Jurierung - also in der Planungsphase - solche Bewer-
tungsinstrumente anwenden (Interview Preiss 2016: 
am 24.10.2016; Green4Cities 2016: 16.11.2016). 

9.5.2 Stuttgart | Die Überhitzte?!
Die Landeshauptstadt bzw. das Amt für Umweltschutz 
- Abteilung Stadtklimatologie beschäftigt sich schon 

seit den 1980ziger Jahren mit dem Wärmeinseleffekt 
in ihrer Stadt. Diverse Studien haben die thermische 
Belastung in der Innenstadt belegt und mögliche 
Handlungsstrategien den politischen Gremien und 
Stadtplanern an die Hand gegeben (vgl. LANDES-
HAUPTSTADT STUTTGART - AMT FÜR UMWELT-
SCHUTZ o.J.: 27.09.2016). Als Ergebnis dieser Be-
mühungen sind online verfügbare Informationen zum 
Thema Stadtklima188 sowie die als Printversion oder 
online verfügbare Städtebauliche Klimafibel189 ent-
standen. Auf diesen Internetportalen können sich In-
teressierte über das Stadtklima in Stuttgart sowie über 
mögliche Planungsansätze zur Begegnung der Klima-
wandelauswirkungen informieren, wobei beide Portale 
gegenseitig auf sich verweisen.

Um Fassadenbegrünungen als einen Teil ihrer Klima-
anpassungsmaßnahmen zu unterstützen, fördert die 
Landeshauptstadt im Rahmen ihres Grünprogramms 
kostenlose Beratungen. Die Koordinierungsstelle 
für das kommunale Grünprogramm ist dafür verant-
wortlich, Eigentümer, Mieter oder sonstige Berech-
tigte schon vor Beginn der Antragsstellung bis zum 
Abschluss des Vorhabens begleiten. Darüber hinaus 
kann die Koordinierungsstelle gezielt Eigentümer 
geeignet erscheinender Gebäude ansprechen  (vgl. 
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART - AMT FÜR 
STADTPLANUNG UND STADTERNEUERUNG o.J.: 
27.09.2016; LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 
2014: 3). Inwiefern und inwieweit die Beratungen er-
folgen bzw. angenommen werden, kann nicht beurteilt 
werden, da die eigentlich verantwortlichen Mitarbeiter 
aus dem Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
aus zeitlichen Gründen nicht für ein Interview zur Ver-
fügung standen. 

Allerdings gibt es keine Projektbeispiele oder begrün-
te öffentliche Gebäude, welche das Interesse für be-
grünte Fassaden stärken könnten. Dies beruht unter 
anderem aus den in den 90ziger Jahren gemachten 
Erfahrungen zur freiwilligen Begrünung der thermisch 
belasteten Hafengebiete Wangen und Heidelfingen, 
dessen Bemühungen zu keinen großen Begrünungs-
erfolgen führte.190 Parallel zu diesen Ansätzen wurde 
bei Bauberatungen versucht, die Bauherren und Archi-
tekten für Fassadenbegrünungen zu begeistern. Aber 
das Interesse war aufgrund von Gestaltungsvorstellun-
gen der Fassade ohne Begrünungen sowie dem höhe-
ren möglichen Pflegeaufwand nicht vorhanden. Diese 
Bemühungen sind dann zu Beginn der 2000er Jahre 
aufgrund diverser Bedenken und Widerstände bei der 
Architektenschaft und bei den Bauherren eingestellt 
worden. Fassadenbegrünungen wurden wohl - über-
spitzt gesagt - auch als Luxusartikel betrachtet, wel-
cher einem gefallen kann oder nicht. Stadtklimatische 
Aspekte und ökologische Vorteile wurden damals noch 
nicht bedacht (vgl. Interview Sachgebiet für Grünord-
nung- und Landschaftsplanung 2016: am 13.10.2016). 
Diese Bedenken scheinen bis heute zu bestehen, da 
bei Diskussionen zur Begrünung von öffentlichen Ge-
bäuden nach wie vor Fassadenbegrünungen nicht mit 
dem Gestaltungskonzept harmonieren. Zahlreiche 
weitere Gründe werden aufgeführt, weshalb trotz ei-
ner begrünbaren Fassade ihre Begrünung nicht funkti-
oniert.191 Aber auch seitens des Denkmalschutzamtes 
gibt es immer wieder Argumente gegen eine Begrü-
nung. So hat das Amt beispielsweise eine jahrzehnte-
alte Mauerwerksbegrünung entfernen lassen, weil das 
denkmalgeschützte Gebäude ursprünglich nicht be-
grünt war. Dennoch sehen Frau Drautz und Herr Kapp 
eigentlich auch die Stadt in der Pflicht, ihre öffentlichen 
Gebäude als Vorzeigebeispiele zu begrünen, bevor 

solche Maßnahmen von der Bevölkerung übermä-
ßig erwartet werden können. So versuchen sie bei 
Planänderungen oder Schulsanierungen Begrünungs-
themen miteinzubringen. Eine erfolgreiche Umset-
zung gestaltet sich aber aus verschiedenen Gründen 
schwierig. Ein wichtiger Faktor ist beispielsweise der 
Wille einer Schule, ihr Gebäude zu begrünen oder 
auch einen Obstgarten mit Obstspalieren zu schaffen 
sowie die Bereitschaft, die Begrünung zu pflegen.192 
Ebenfalls führen im Zuge von Sanierungsvorhaben 
erfolgte Diskussionen um Fassadenbegrünungen zur 
Verbesserung des Mikroklimas nicht zu ihrer Umset-
zung. Allerdings möchte die Abteilung für Stadtklima-
tologie Maßnahmen für die Verbesserung des Stadt-
klimas in einem Gesamtzusammenhang betrachten. 
Das bedeutet, Themen wie Umwelt, Garten und Land-
schaft in Verbindung mit einer Begrünung von städti-
schen Gebäuden sollen das Stadtklima in hitzesensib-
len Stadtteilen verbessern und ein Bewusstsein dafür 
schaffen. Deshalb soll nicht jedes öffentliche Gebäude 
oder jede Schule begrünt werden, sondern der Fokus 
auf dichtbebaute Gebiete gelegt werden. Allerdings 
scheitern auch solche inhaltlich begründbare Argu-
mente an den Ansichten des Hochbauamtes und der 
Energiewirtschaft, da beide andere Vorstellungen von 
der Fassadengestaltung haben. Somit „bleibt es bei 
so visionären Dingen, Einzelwünschen, Vorstellungen. 
Diese werden weder in der täglichen Planungspraxis 
noch in der täglichen Baupraxis (es wird ja viel gebaut 
in Stuttgart), auch wenig, einfach zu wenig umgesetzt” 
(Interview DRAUTZ/KAPP 2016: am 13.10.2016)

.

187 Bei hoch- und städtebaulichen Wettbewerben kommt 
die Berücksichtigung der Klimaanpassung als weiches 
Kriterium vor und als mögliche Umsetzungsbeispiele 
werden unter anderem Dach- und Fassadenbegrünun-
gen genannt. Allerdings besteht das Problem, dass in 
der Jury nicht genügend Expertise im Hinblick auf die 
Fassadenbegrünung besteht. Hierdurch können sie sich 
beim Architekten nicht durchsetzen, wenn dieser seine 
Wärmedämmung als ausreichend bezeichnet. Um die-
ses Hemmnis zu mindern, soll eine Kompetenzstelle 
zur Qualitätssicherung der eingereichten Wettbewerb-
spläne, städtebauliche Leitbilder usw. hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit von klimarelevanten Maßnahmen bzw. die 
Nutzung der dafür notwendigen Instrumente (z.B. Simu-
lationsprogramme zur Einschätzung der Windgeschwin-
digkeiten) geschaffen werden. Hierfür erarbeiten die MA 
22 und die Magistratsabteilung 21 | Stadtteilplanung und 
Flächennutzung (MA 21) gemeinsam entsprechende 
Strategien, um die Qualität solcher Pläne und koope-
rative Verfahren zu sichern. Hierbei geht es aber nicht 
nur um Fassadenbegrünungen, sondern um eine ganz-
heitliche Betrachtung von notwendigen Maßnahmen zur 
Klimaanpassung von Gebäuden (Verschattung, Wind-
geschwindigkeiten, Kühlenergie, Gebäudeausrichtung 
etc.) (vgl. Interview Preiss 2016: am 24.10.2016). 

188 Link der Landeshauptstadt: https://www.stadtklima-stutt-
gart.de/index.php?start - am 27.09.2016

189 Link des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Ba-
den-Württemberg: http://www.staedtebauliche-klimafi-
bel.de/?p=0 - am 27.09.2016

190 n den 1990ziger Jahren gab es für Unternehmen kos-
tenlose Beratungen durch eine, über die Gewerbe- und 
Handelsvereine, geschaffene Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme (ABM), um sie zu freiwilligen Begrünungs-
maßnahmen zu motivieren. Es galt vor allem für Un-
ternehmen, bei denen keine rechtlichen Vorgaben zur 
Begrünung gegeben waren. Besonderes in den Hafen-
gebieten Wangen und Heidelfingen sollten auf freiwilli-
ger Basis Begrünungsmaßnahmen realisiert werden. 
Dies beruhte auf die thermische Belastung des Gebie-
tes, und dass die fensterlose Gebäudestruktur Fassa-
denbegrünungen ermöglichte. Aber es wurden insbe-
sondere städtische- straßenseitige - Flächen über die 
stadteigene Hafen GmbH mobilisiert und von der Stadt 
umgesetzt. Allerdings lag die Pflege in den Händen der 
Eigentümer. Es bestehen heute noch welche, allerdings 
sind auch diverse wieder entfernt worden. 

 Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit Gewer-
bevereinen eine Broschüre für Gewerbebetriebe erar-
beitet, welche aber keinen großen Begrünungserfolg zu 
Folge hatte (vgl. Interview Sachgebiet für Grünordnung-
und Landschaftsplanung 2016: am 13.10.2016). 

191 Als Beispiel wurde der Neubau einer großen Ballett-
schule genannt, dessen lange, aber aufwändige Beton-
fassade hätte begrünt werden können. Dies war aber 
vom Architekten bzw. Bauherr nicht gewollt.

192 Zwar gibt es Schulen, die einen Schulgarten bewirt-
schaften, aber eine Kombination mit Fassadenbegrü-
nungen gibt es nicht. Dies kann auch auf dem Umstand 
beruhen, dass der Erfolg einer Fassadenbegrünung- 
auch mit Obstspalieren - erst nach ein paar Jahren 
sichtbar bzw. essbar ist und zunächst ihre Pflege im 
Vordergrund steht. Dies ist bei einem Gemüsebeet oder 
Garten anders, da hier spätestens nach einem Jahr die 
Früchte der Arbeit geerntet werden können. Für solche 
Begrünungsmaßnahmen bedarf es einer Initiative/ Be-
reitschaft, welche die Pflanzen auch über Jahre hinweg 
pflegt und erhält (vgl. Interview DRAUTZ/ KAPP 2016: 
am 13.10.2016). Um diesem Bedürfnis entgegenzukom-
men, sind bei dem bereitgestellten B-Plan Herdweg/ 
Lenzhalde  (Eberhard-Ludwigs-Gymnasium) Fassaden-
begrünungen nur als eine zu überprüfende Möglichkeit 
vorgegeben worden (näheres siehe Fußnote 110). 
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9.5.3 München | Die Engagierte
Um die Landeshauptstadt „grüner, schöner und le-
benswerter” (LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
2016: 27.09.2016) zu gestalten und dem Klimawan-
del anzupassen, verfolgt München neben rechtlichen 
und finanzpolitischen Instrumenten weitere Strategien. 
Die persuasiven Maßnahmen sollen die Bürger moti-
vieren, ebenfalls Begrünungen von Höfen, Vorgärten, 
Außenanlagen, Fassaden und Dächern durchzufüh-
ren (vgl. LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 2016: 
27.09.2016; GREEN CITY e.V. 2015a: 20ff.). Das 
Baureferat- Gartenbau nutzt hierfür kostenlose Bera-
tungen im Rahmen des Förderprogramms und ver-
anstaltet alle zwei Jahre einen Fotowettbewerb (vgl. 
Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).193 Ergänzt 
werden diese Tätigkeiten seit 2014 durch diverse Ak-
tionen und zusätzlichen Beratungen von der Umwelt-
schutzorganisation Green City e.V.194 (vgl. Interview 
GONZALES 2016: am 14.10. 2016). 

Beratungen sind ein zentraler Bestandteil des Baure-
ferat - Gartenbaus, sei es hinsichtlich der geeigneten 
Pflanzenauswahl, der Befestigungssysteme, rechtli-
chen Auflagen, örtlichen Gegebenheiten (z.B. nicht 
befahrbarer Boden durch unterliegende Kellerräume 
oder Garagen) oder dem Innenhofprogramm. Soweit 
es Frau Leupold möglich ist, klärt sie die offenen Fra-
gen, ansonsten verweist sie auf entsprechende Ex-
perten. Auf mögliche Probleme und negative Folgen 
wird ebenfalls hingewiesen und die Möglichkeit einer 
Begrünung auch sachlich beurteilt.195 Hiermit soll ver-
hindert werden, dass das Gartenbauamt für zerstörte 
Fassaden verantwortlich gemacht werden könnte (vgl. 
Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

Das Baureferat Gartenbau der Landeshauptstadt 
veranstaltet alle zwei Jahre den Fotowettbewerb 
„Mehr Grün in München”, an dem Hauseigentümer, 
Mieter mit mehr als drei Wohneinheiten und Besit-
zer von Gewerbebetrieben teilnehmen können. Die 
Landeshauptstadt vergibt während eines feierlichen 
Empfangs im Rathaus an die Prämierten Urkunden 
sowie kleine Geldpreise zwischen 125 und 500 Euro. 
Herausragende Leistungen können mit 750 Euro196 
ausgezeichnet werden. Sämtliche Informationen zum 
Fotowettbewerb und ihre Preisträger werden auf der 
Homepage der Landeshauptstadt197 zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus wird auf mögliche Förderpro-
gramme für private Begrünungsmaßnahmen weiter 
verwiesen (vgl. LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
2016: 27.09.2016). Der Fotowettbewerb läuft sehr er-
folgreich. Im letzten Jahr gab es ca. 80 Anmeldungen, 
wovon ungefähr 30 Teilnehmer weggefallen sind, da 
sie die Wettbewerbskriterien nicht erfüllten. Von den 
verbliebenen Teilnehmern hat fast jeder Zweite einen 
Preis gewonnen, welcher dann bei einer feierlichen 
Veranstaltung im Rathaus vom Oberbürgermeister 
verliehen wurde. Hiermit möchte die Stadt München 
trotz des hohen finanziellen Aufwands das bürgerliche 
Engagement für mehr Grün in die Stadt anerkennen 
und entsprechend würdigen. Diese Anerkennung wis-
sen die Teilnehmer dann auch zu schätzen. Eine Fas-
sadenbegrünung ist ebenfalls mit dem ersten Preis 
von 500 € ausgezeichnet worden. Im Stadtteil Mün-
chen Au wurde ein Gründerzeithaus in seinem begrün-
ten Innenhof nachträglich mit einem Lift versehen und 
in diesen Bereich mit Beeten und einer Fassadenbe-
grünung begrünt (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 
14.10.2016) - siehe Abb. 82. 

Im Auftrag des Referats für Gesundheit und Umwelt 
der Landeshauptstadt bietet die Münchener Umwelt-
organisation Green City e.V. kostenlose Beratungen 
im Rahmen des Förderprogramms und Vor-Ort-Be-
gehungen für Bauherren, Hauseigentümer und Ei-
gentümergemeinschaften an (vgl. GREEN CITY e.V. 
2016a: 28.09.2016). Für Fassadenbegrünungen sind 
drei Mitarbeiter verantwortlich und haben zusammen 
70 Arbeitsstunden pro Woche zur Verfügung. Frau 
Gonzales leitet das gesamte Team für Stadtgestaltung 
und Stadtbegrünung und ist damit für alle Projekte in-
nerhalb der Bürgerbeteiligung, des öffentlichen Raums 
und der Begrünung verantwortlich. Hierbei kümmert 
sie sich um die Netzwerkarbeit, politische Arbeit und 
Veranstaltungen. Für die Beratung sind extra zu Be-
ginn dieses Förderprojekts zwei Landschaftsarchi-
tekten eingestellt worden (vgl. Interview GONZALES 
2016: am 14.10.2016).

Um im Bereich der Gebäudebegrünung (sowohl Dach 
als auch Fassade) die privaten und gewerblichen 
Hauseigentümer und Bauherren sowie die Wohnungs-
baugenossenschaften von den Vorteilen zu überzeu-
gen und sie für Begrünungsmaßnahmen an ihrem Ge-
bäude zu motivieren (vgl. GREEN CITY e.V. 2015a: 
6), hat die Green City e.V. zwei übersichtliche und klar 
geschriebene Broschüren herausgebracht. Die ers-
te Veröffentlichung198 beschäftigt sich unter anderem 
mit den Vorteilen der Gebäudebegrünung, den För-
dermöglichkeiten sowie einer kurzen Kosten-Nutzen-
analyse und will Interesse für dieses Thema wecken 
(vgl. GREEN CITY e.V. 2015a: 6ff.). Die zweite Bro-
schüre199 gibt überwiegend Tipps und Hinweise, wie 
Begrünungen von Fassaden und Dächern umgesetzt 
werden können. Hierbei wird auf folgende Aspekte 

eingegangen:
• Abklärung von rechtlichen Vorgaben (vgl. 

GREEN CITY e.V. 2015b: 13f.)

• Fassadenbegrünungssysteme (vgl. GREEN 
CITY e.V. 2015b: 14ff., 20, 22ff.)

• Bautechnische Grundlagen für die Kletterhil-
fen ((vgl. GREEN CITY e.V. 2015b: 17f.)

• Pflege und Wartung (vgl. GREEN CITY e.V. 
2015b: 25)

Ergänzt wird die Broschüre durch eine Checkliste zur 
Pflanzenauswahl (vgl. GREEN CITY e.V. 2015b: 34ff.) 
sowie durch orange markierte Tipps vom Praktiker und 
anderen besonderen Hinweisen (Abb. 83).

Darüber hinaus erwähnt die zweite Broschüre eben-
falls mögliche Förderprogramme und die Vorteile von 
Gebäudebegrünungen. Beiden Veröffentlichungen 
haben gemeinsam, dass sie einen ersten Einblick 
in diese Thematik geben und so mögliche Vorurteile 

193 Hierfür ist die gleiche Mitarbeiterin wie für das Förder-
programm verantwortlich (siehe Abschnitt 9.4.3). Außer 
bei dem Fotowettbewerb wird die von einer Kollegin 
unterstützt, da ihre Stundenzahl hierfür nicht mehr aus-
reicht (vgl. Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

194 Die Green City e.V. ist ein seit 1990 bestehender gemein-
nütziger Verein, welcher sich mit seinen überwiegend 
ehrenamtlichen Mitgliedern und gut 25 Mitarbeitern für 
ein grüneres München einsetzt. Sie ist eine der größten 
Umweltorganisationen in München und ist aufgrund der 
Spenden, ihrer Mitglieder, Zuschüsse und Auftragsar-
beiten politisch und finanziell unabhängig (vgl. GREEN 
CITY e.V. 2016b: 29.09.2016). Ihr wichtiges Ziel ist es 
„Euch alle einzubinden. Lasst uns München gemeinsam 
grüner und lebenswerter gestalten (…).” (GREEN CITY 
e.V. 2016b: 29.09.2016).

195 Bei Gebäuden mit Wärmeverbundsystemen wird in 
der Regel auf den verantwortlichen Architekten verwie-
sen, da bei Wärmeverbundsystemen eine Begrünung 
aufgrund möglicher Wärmebrücken durch die Rankhil-
fenbefestigungen, Schimmel- und Algenbefall (feuchte 
Wände an der Nordwestseite des Gebäudes, die durch 
die Begrünung noch schlechter trocknen) und Sta-
tik (z.B. Schneelasten) sehr schwierig ist. Aus diesem 
Grunde wird bei wärmegedämmten Gebäuden keine 
Fassadenbegrünung empfohlen. Somit sind wärmge-
dämmte Gebäude der „größte Hemmschuh” (Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016).

196 Den höchsten Preis von 750 € gibt es für besonderes 
Engagement, wie zum Beispiel bei großen, übergeord-
neten Ehrenamtsprojekten. Beim letzten Fotowettbe-
werb gab es keinen Sonderpreis (vgl. Interview LEU-
POLD 2016: am 14.10.2016).

197 Link der Landeshauptstadt München: https://www.
muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/baureferat/
freizeit-sport-natur/wettbewerb-mehr-gruen.html - am 
27.09.2016

Abb. 83: 
Beispiel Tipp vom Praktiker
(GREEN CITY e.V. 2015b: 16)

Abb. 82: 
Erster Preis beim Fotowett-
bewerb mit einer Fassaden-
begrünung 

(Interview Leupold 2016: am 
14.10.2014
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Sonderformen: Modulare Systeme und Retentionsdach

Modulare Systeme sind besonders schnell aufgebaut und können auch für 
temporäre Begrünung von beispielsweise Containerbauten eingesetzt werden, 
die oft vorübergehend als Schul- und Hortbauten zum Einsatz kommen. Fertig 
begrünte Kisten, Körbe oder Kassetten werden einfach auf das Dach gestellt. 
Sie brauchen bei längerer Trockenheit Wasser und dämmen gut im Winter wie 
im Sommer. Modulare Systeme können bei Bedarf an einen anderen Standort 
umgesetzt werden. 
Auf Feucht-, Wasser- oder Retentionsdächern steht mehr oder weniger hoch 
Wasser an. Meist soll Niederschlagswasser zurückgehalten werden, das klimati-
schen, pflanzenspezifischen oder verfahrenstechnischen Zwecken dient. 

Dachbegrünung ist in Deutschland seit Jahrzehnten erprobt. Viele technische 
Richtlinien und Normen sichern eine hohe Ausführungsqualität.

Pflege und Wartung
Genau wie Kiesdächer, müssen begrünte Dächer mindestens ein Mal jährlich, bei 
Bedarf auch mehrmals im Jahr, gewartet und gepflegt werden32.

Bei der Wartung stehen die technischen Einrichtungen, vor allem aber die Abläu-
fe und Dachabdichtungsanschlüsse im Fokus: 
•	 Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie von Platten- und ande-

ren Belägen von unerwünschtem Aufwuchs.
•	 Säubern von Sicherheitsrinnen, Kontrollschächten, Dachabläufen und ande-

ren Entwässerungseinrichtungen.

Zwingende Pflegemaßnahmen bei begrünten Dächern:
•	 Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs auf der Pflanzfläche.

Zusätzliche Maßnahmen:
•	 Entfernen von Laub und Unrat
•	 Gegebenenefalls Nachsaaten, Nachpflanzungen bei Fehlstellen
•	 Gegebenenefalls Nachfüllen von Substrat
•	 Gegebenenfalls Pflanzenschutz

Ergänzend können bei Intensivbegrünungen weitere Arbeiten anfallen:
•	 bewässern
•	 Schnittarbeiten
•	 mulchen
•	 Winterschutzmaßnahmen ergreifen.
•	 Nachrichten von Gehölz-Verankerungen und  Entfernen von nicht mehr 

erforderlichen Verankerungen.

Bei Intensivbegrünung können vier bis acht Pflegegänge im Jahr erforderlich 
sein, ähnlich wie in Gärten.

Kosten
Die Kostenkalkulation ist von einigen Faktoren abhängig, beispielsweise der 
Höhe und Erreichbarkeit der Fläche und der Größe des Vorhabens. Zu aktuel-
len Preisen und Kosten können Sie sich direkt bei Fachfirmen informieren und 
Angebote einholen. Über diese Fachfirmen sollten Sie das Begrünungssystem 
beschaffen. Wenn Sie Materialien zur Begrünung eigenständig online kaufen, 
besteht die Gefahr, an ein System zu geraten, das gar nicht zu Ihren Anforderun-
gen passt. Die Fachbetriebe werden Sie bei Bedarf auch nach der Beschaffung, 
weiterhin betreuen und vor allem Ihre Begrünung installieren. Ihre Garage 
selbst zu begrünen, sollten Sie mit ein wenig handwerklichem Geschick, auch 
alleine schaffen.
Sie müssen bei der Kalkulation bedenken, dass es einige Faktoren gibt, die einen 
finanziellen Plusfaktor bedeuten, selbst wenn man diesen aktuell noch nicht 
monetär beziffern kann, wie die Gesundheit oder die Biodiversität.

Fassadenbegrünung:

Direktbewuchs mit Selbstklimmern:
•	 Investition: etwa 0,40 Euro pro Quadratmeter
•	 Pflege/Wartung: ca. 15 Euro pro Quadratmeter pro Jahr 
 (zunehmend, höhenabhängig)

Bodengebunden – Leitbarer Bewuchs mit Gerüstkletterpflanzen:
•	 Investition: circa 36 bis 95 Euro pro Quadratmeter
•	 Pflege/Wartung: ca. 10 bis 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr 
 (zunehmend, höhenabhängig)

Wandgebunden – verschiedene Systeme:
•	 Investition: etwa 230 bis 1.200 Euro pro Quadratmeter
•	 Pflege/Wartung: ca. (10 bis) 40 Euro pro Quadratmeter pro Jahr bis 
 10 Prozent der Herstellungskosten (abhängig von Lage, Höhe, 
 Erreichbarkeit)

Dachbegrünung:

Extensivbegrünung - Direktbewuchs:
•	 Investition: abhängig von Trägerplatten und Unterkonstruktion
•	 Pflege/Wartung: gering

198 namens „Vorteile der Gebäudebegrünung - Übersicht für 
die Münchener Stadtgesellschaft”

199 namens „Praxisratgeber Gebäudebegrünung - Empfeh-
lungskatalog für Eigentümer und Interessierte in Mün-
chen”
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reduzieren sollen. Interessierte können sich an das im 
Jahr 2013 eingerichtete Begrünungsbüro der Green 
City e.V. wenden und gemeinsam „innovative Ansät-
ze und stadtklimatisch wirksame Projektideen mit dem 
Fokus „Anpassungsprozess an veränderte Klimabe-
dingungen” [voranbringen]” (GREEN CITY e.V. 2015b: 
40). Auch möchte die Umweltorganisation Erfahrun-
gen austauschen sowie rechtliche, fachliche und fi-
nanzielle Probleme erkennen, darüber diskutieren und 
Lösungsansätze finden (vgl. GREEN CITY e.V. 2015a: 
22; GREEN CITY e.V. 2015b: 40f.). Hierfür bietet das 
Begrünungsbüro neben kostenlosen Beratungen auch 
runde Tische zur Einbindung aller Akteure bei einem 
Projektvorhaben an (vgl. GREEN CITY e.V. 2015a: 
23; GREEN CITY e.V. 2015b: 41). Die Broschüren 
stehen auf der Homepage der Green City e.V.200 zum 
Download zur Verfügung. Die Seite weist auch auf die 
kostenlosen Beratungen, Ansprechpartner, Förder-
programme (weiterführender Link zur Homepage der 
Stadt München) und Veranstaltungen (z.B. Exkursion 
zu Münchens begrünten Gebäuden) hin (vgl. Green 
City e.V. 2016a: 28.09.2016).

Zusätzlich zu den Beratungen und den Broschü-
ren versucht die Green City e.V. mit diversen 
öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die Bevöl-
kerung auf Fassadenbegrünungen aufmerksam zu 
machen und sie hierfür zu sensibilisieren. Bei ihrer Auf-
klärungsarbeit fokussiert sich die Umweltschutzorga-
nisation vor allem auf Fassadenbegrünungen, da die 
Stadt München bzw. die Lokalbaukommission im Rah-
men der Freiflächengestaltungssatzung konsequent 
Dachbegrünungen einfordert, aber sich bei Fassaden-
begrünungen zurückhält.201 So werden Fachveran-
staltungen wie Symposien, Fachvorträge und andere 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen organisiert. 

Hierbei können viele unterschiedliche Menschen wie 
Architekten, Gebäudearchitekten und Mitarbeiter aus 
der Stadtverwaltung (sowohl Skeptiker wie auch Befür-
worter) erreicht werden, da solche Veranstaltungen als 
Fortbildungen angerechnet werden können. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit die bestehenden Vorur-
teile gegenüber Fassadenbegrünungen bei den Hoch-
bauarchitekten abzubauen, was ein „Riesenschritt” 
(Interview Leupold 2016: am 14.10.2016) wäre (vgl. 
Interview LEUPOLD 2016: am 14.10.2016). Insbeson-
dere die öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen 
dienen zur Aufklärung der Bürger sowie zum Abbau 
von Vorurteilen und sollen alle Beteiligten motivieren, 
Fassadenbegrünungen zu realisieren. Veranstaltun-
gen dieser Art können ganz unterschiedlich ausfallen, 
„je nachdem, wie viel Phantasie [sie] haben” (Interview 
Gonzales 2016: am 14.10.2016). Das geht von Exkur-
sionen (z.B. Bustour) und geführten Spaziergängen 
durch München (zwei bis drei an der Zahl) bis hin zu 
Aktionen im öffentlichen Raum. Eine Aktion fand am 
15. Oktober 2016 zum PARK(ing) Day202 in München 
statt (vgl. Interview Gonzales 2016: am 14.10.2016). An 
diesem Tag hatte die Green City e.V. einen Parkplatz 
zum Thema Fassadenbegrünung umgestaltet und die 
Passanten auf der Straße angesprochen. Eine weitere 
Aktion fand vor zwei Jahren statt, wo die Green City 
e.V. pressewirksam eine Unterführung im Münchener 
Stadtzentrum (Ludwigstraße) mit Moos und anderen 
Pflanzen begrünte sowie Sand streute. Solche Aktio-
nen sollen auf Bauwerksbegrünungen aufmerksam 
machen und niedrigschwellige Möglichkeiten zur Kon-
taktaufnahme bieten. Hierfür denkt sich die Green City 
e.V. immer wieder neue Aktionen aus. Die nächste 
geplante Aktion wird im Januar nächsten Jahres bei 
der Langen Nacht der Architektur zum Thema „Ver-
gangenheit und Zukunft des Bauens“ stattfinden. Da 

der Verein seinen Sitz in einem denkmalgeschützten 
und sowohl historisch wie auch architektonisch extrem 
spannenden Gebäude hat, machen sie hierbei mit und 
stellen nicht nur ihr Gebäude zur Verfügung, sondern 
bereiten auch eine Ausstellung und einen Vortrag zum 
Thema Mauerwerksbegrünungen vor.203 Des Weiteren 
gibt es derzeit Gespräche mit einem Gartencenter für 
eine Aktion im März kommenden Jahres. Das Gar-
tencenter wird eine neue Dachbegrünung anbieten, 
welche sie mit einer Ausstellung vorstellen möchten. 
Im Zuge dessen wird die Green City e.V. zusätzlich 
Fassadenbegrünungen thematisieren und Rankpflan-
zen vorstellen. Ziel dieser Ausstellung ist es, vermehrt 
Bürger zu diesem Thema zu beraten. Nehmen sie die-
ses Beratungsangebot an und entscheiden sie sich, 
eine Fassade zu begrünen, besteht die Möglichkeit, 
bei diesem Pflanzencenter einen Rabatt zu erhalten. 
Aber auch klassische Infostände werden bei Veran-
staltungen oder Messen wie beispielsweise dem Bay-
rischen Garten- und Landschaftsverband oder der 
Internationalen Handwerksmesse204 (gleichzeitig auch 
Gartenmesse) oder einfach auf der Straße aufgestellt. 
Solche Aktionen und Zeitungsartikel zielen auf eine 
vermehrte Kontaktaufnahme mit vielen Leuten ab. An-
schließend sollen Beratungsgespräche und Vorortbe-
gehungen erfolgen (vgl. Interview GONZALES 2016: 
am 14.10.2016).

Durch diese Aktionen und Presseartikel kommen 
vermehrt Interessierte auf die Green City e.V. zu und 
lassen sich beraten. Diese positive Resonanz zeigt, 
dass die Bürger umweltbewusster geworden sind und 
so eine breite Öffentlichkeit erreicht wird. Außerdem 
können Vorbehalte gegenüber Mauerwerksschäden 
oder vermehrte Insekten205 gemindert werden. Den-
noch zeigen diese Ängste der Green City e.V., dass 

noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Mit Argu-
menten wie etwa der künftigen Hitzeentwicklung, die 
sich auch auf das Befinden der Bewohner auswirken 
wird, können Interessierte von den Vorteilen begrünter 
Fassaden überzeugt werden. Ebenfalls wird erwähnt, 
dass der Pflegeaufwand unbedingt nötig ist, aber auch 
reduziert werden kann, wenn Bepflanzungen nur eine 
bestimmte und gut erreichbare Wuchshöhe (z.B. 3 m) 
erlangen. Dennoch ist die Entscheidung für eine Fas-
sadenbegrünung langwierig, da sie „mehrere Tausend 
Euro kosten kann und dies manchmal nicht so von 
heute auf morgen gemacht wird” (Interview Gonza-
les 2016: am 23.11.2016). Dieser Umstand verhindert 
oftmals eine Umsetzung von Fassadenbegrünungen, 
entweder weil dem Eigentümer nicht ausreichend 
Geld zur Verfügung steht oder er es sich doch noch 
anders überlegt. Bei zahlreichen Beratungen kommt 
es letzten Endes doch nicht zum erfolgreichen Ab-
schluss, weil der Interessierte ein Mieter oder schon 
ein Besitzer einer begrünten Fassade206 ist. So können 
Fassadenbegrünungen oft nicht realisiert werden, weil 
die Hausverwaltungen kaum Interesse hieran haben. 
Diese Problematik zeigt sich auch bei Fachvorträgen. 
Zwar zeigen Architekten und Fachleute aus München 
Interesse an Mauerwerksbegrünungen, aber größere 
Immobilienbesitzer bzw. -verwaltungen sowie Bauge-
nossenschaften werden nicht erreicht. Die Green City 
e.V. hat bereits diverse Baugenossenschaften ange-
schrieben, jedoch kaum Rückmeldungen erhalten. Bei 
einigen Baugenossenschaften hat der Umweltverein 
auch einen Vortrag halten dürfen und sich mit den 
Verantwortlichen ausgetauscht. Aber die bestehen-
den Vorurteile, aber vor allem die Pflege sowie die zu-
sätzlichen Kosten konnten die Baugenossenschaften 
letztendlich doch nicht von einer Fassadenbegrünung 
überzeugen. Der Green City e.V. fehlen nach eigener 

200 Link zur Green City e.V.: https://www.greencity.de/pro-
jekt/begruenungsbuero/ - am 29.09.2016

201 Weshalb die Stadt ihren Schwerpunkt auf Dachbegrü-
nungen gelegt hat, ist Frau Gonzales nicht bekannt. Sie 
vermutet, dass die Stadt München unter einem enormen 
Bau- und Zeitdruck steht und somit nicht jedem Inves-
tor so viele Auflagen erteilen kann. Aber vielleicht will 
die Verwaltung auch irgendwo anfangen (vgl. Interview 
GONZALES 2016: am 14.10.2016).

202 An diesem weltweiten Aktionstag verwandelt die Green 
City e.V. gemeinsam mit anderen Organisationen Park-
plätze in kleine grüne Oasen um. Hiermit sollen alternati-
ve Nutzungen des öffentlichen Raumes gezeigt und der 
Forderung nach mehr Grün und mehr Platz für Freu(n)
de mehr Nachdruck verliehen werden (vgl. GREEN 
CITY e.V. 2016:  23.11.2016).

203 Informationen zur Langen Nacht der Architektur siehe 
nachfolgenden Link: https://www.greencity.de/event/
lange-nacht-der-architektur/ - am 23.11.2016

204 Solche Messen sind wenig zielführend, insbesondere 
wenn sie Aussteller und Interessierte über die Stadt 
München hinaus anziehen. Zum einen sind die Kosten 
für einen Stand bei nationalen oder internationalen Mes-
sen sehr hoch und können von dem Verein kaum getra-
gen werden. Zum anderen bezieht sich das Förderpro-
gramm nur auf München, wodurch sie nicht in München 
ansässige Interessierte eigentlich nicht beraten dürfen. 
Darüber hinaus kommen dann doch zu wenige Münche-
ner an ihren Stand, womit sich der finanzielle, personelle 
und zeitliche Aufwand für solche Messen kaum rentiert 
(vgl. Interview GONZALES 2016: am 14.10.2016).

205 Insekten werden von den Vögeln gefressen, sodass 
nicht mehr Insekten in der Wohnung sind, als wenn kei-
ne Begrünung vorhanden wäre.

206 Bei ca. 60 % der um die 149 geführten Beratungsge-
spräche ging es schwerpunktmäßig um den Erhalt einer 
Fassadenbegrünung, sei es aufgrund eines Eigentü-
merwechsels oder Anstrich der Fassade, oder dass die 
Pflanze im Innenhof die Brandschutzmauer des benach-
barten Gebäudes hochwächst. Solche Fälle kommen in 
der Regel bei innerstädtischen Wohnblöcken vor, und 
die Mieter wenden sich an die Green City e.V.. Mit Hil-
fe ihrer fachlichen Empfehlung und Aufklärung konnten 
so auch einige gerettet werden. Aber auch viele Eigen-
tümer von kleinen Einfamilienhäusern wenden sich an 
den Umweltverein und erkundigen sich wie sie mit ihrer 
zu hochgewachsenen Pflanze umgehen sollen- rück-
schneiden oder komplett entfernen. Diese Gespräche 
münden in Pflegetipps, wodurch 10 gerettet werden 
konnten. Zwölf der geführten Beratungen haben zur 
Umsetzung von Fassadenbegrünungen geführt, welche 
von selbstklimmenden Pflanzen mit und ohne Rankhilfe 
variieren. Diese wurden teilweise auch ohne Förderung 
durchgeführt, weil Formfehler wie eine zu späte Ein-
reichung des Antrags oder Pflichtbegrünung dies nicht 
mehr möglich gemacht haben (vgl. Interview GONZA-
LES 2016: am 14.10.2016). 
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Aussage konkrete Argumente und Zahlen, die mögli-
chen Einsparungen bei den Heiz- und Kühlkosten zu 
veranschaulichen und damit der Pflanze einen offizi-
ellen Dämmwert zu geben. Dennoch ist es wichtig, 
das Thema Fassadenbegrünung in der Öffentlichkeit 
präsent zu halten und es regelmäßig in der Presse zu 
anzusprechen, da diese Materie bislang nicht eigen-
ständig von der Bevölkerung/Gesellschaft „gegoogelt” 
(Interview Gonzales 2016: am 14.10.2016) wird.

Die Umweltorganisation evaluiert in regelmäßigen 
Abständen ihr Förderprojekt, da das Umweltreferat 
alle zwei Jahre eine Stellungnahme an den Stadtrat 
abgeben muss. Der Stadtrat entscheidet anhand der 
nachfolgend aufgelisteten Kriterien, ob das Projekt 
weiterhin förderfähig ist. Die Kriterien, die anhand von 
Zahlen beurteilt werden, haben das Umweltreferat und 
die Green City e.V. gemeinsam erarbeitet:

• Pressemitteilungen 

• Veröffentliche Artikel und verteilte Publikatio-
nen

• Teilnehmeranzahlen bei Vorträgen, Fachver-
anstaltungen und Exkursionen

• Klicks auf der Webseite und Anrufe

• Infostände

• Stellungnahmen an Politiker und Verwaltung 

• Beratungsgespräche

• Umsetzungen und viele mehr
Derzeit läuft die zweite Evaluation des Projektes, 
welche hoffentlich verdeutlicht „wie wichtig die ganze 
Aufklärungsarbeit ist” (Interview Gonzales 2016: am 
14.10.2016), und dass nun das Projekt in der Öffent-
lichkeit und bei Stadtverwaltung bekannter geworden 

ist.207 Würde eine Evaluation nur anhand der tatsächli-
chen Umsetzung erfolgen, wäre das Projekt nicht ge-
rechtfertigt. Das Projekt gibt es bis Ende 2017 (31.12.). 
Die Stadt wird dann über ihr Fortbestehen entscheiden 
(vgl. Interview GONZALES 2016: am 14.10.2016).

Modellprojekte oder begrünte öffentliche Gebäude 
gibt es nicht, da dies ein „ganz heikles Kapitel ist” 
(Interview Leupold 2016: am 14.10.2016). Diese Er-
fahrung hat auch die Green City e.V.  bei der Begrü-
nung von Schulen machen müssen.208 Es gab zwar 
die Planung, den Neubau des Referats für Gesundheit 
und Umwelt mit einer vorgehängten Fassadenbegrü-
nung zu versehen. Allerdings ist dieses Projekt das 
einzige seiner Art und die geplante Begrünung eines 
anderen kommunalen Gebäudes ist gerade geschei-
tert, da bei der vorgeblendeten Fassade bereits eine 
Sonnenschutzvorrichtung vorhanden ist. Dieser Um-
stand wurde dem Baureferat nicht mitgeteilt. Andere 
Projekte gibt es nicht, da das Hochbauamt begrünte 
Fassaden als „Suppengrün” (Interview Leupold 2016: 
am 14.10.2016) empfindet und als Verschandelung 
der Fassade ansieht. Ihnen ist das Aussehen der 
Fassade wichtig, die durch die Begrünung nicht mehr 
sichtbar ist.209 Dass es andere Begrünungsmöglichkei-
ten als Efeu und Wilden Wein gibt, ist ihnen bewusst. 
Aber mögliche technische Probleme begründen ihre 
Ablehnung gegenüber begrünten Fassaden. Auch bei 
Schulen werden Fassadenbegrünungen nicht reali-
siert. Dagegen werden Dachbegrünungen umgesetzt. 
So verhindert in München vor allem das Hochbauamt 
Fassadenbegrünungen. Dabei spiegelt es eigent-
lich die Denkart des Hochbaus wieder, das auch in 
Fachartikeln in Zeitschriften von Fassadenbegrünun-
gen Abstand nimmt. Es gibt zwar unter den bau- und 
planungsrelevanten Akteuren auch Ausnahmen, aber 

diese sitzen nicht unbedingt im Bauamt (vgl. Interview 
LEUPOLD 2016: am 14.10.2016). Für die Umweltor-
ganisation stellt sich deshalb die Frage, wie sie die 
privaten Haushalte für eine Begrünung ihrer Gebäude 
begeistern soll, wenn die Stadt selbst nicht mitzieht. 
Hierdurch zeigen alle erwähnten Argumente wenig 
Wirkung, weil die Eigentümer nicht einsehen, warum 
sie viel Geld für die Gemeinschaft ausgeben sollten, 
wenn selbst die Stadt nicht mitmacht (vgl. Interview 
GONZALES 2016: am 14.10.2016). 

9.5.4 Nürnberg | Die Debütantin
Im Zusammenhang mit dem im Jahr 2014 fortgeschrie-
benen Klimafahrplan wird derzeit eine Umsetzungs-
strategie zur Initiative „Grün für Dächer, Fassaden und 
Hinterhöfe”  erarbeitet. Diese Strategie soll auf den 
Maßnahmeempfehlungen des Klimafahrplans und den 
vorangegangenen Klimaschutz- und Energieeffizienz-
analysen aufbauen. Hierfür untersucht seit Ende 2015 
die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm anhand von zwei beispielhaften Gebieten sieben 
ausgewählte Maßnahmen und ihre möglichen Umset-
zungshemmnisse. Die gewonnen Erkenntnisse flie-
ßen in die Entwicklung von Strategien zur Umsetzung 
der Top-7-Maßnahmen ein (vgl. STADT NÜRNBERG 
2016b: 36). Bislang ist das Projekt noch nicht zustan-
de gekommen und es ist auch nicht sicher, ob es um-
gesetzt wird (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016). Bis dahin macht die Stadt Nürnberg 
über Öffentlichkeitsarbeit auf das Förderprogramm 
aufmerksam. Darüber hinaus unterstützt sie das Mo-
dellprojekt „Vertikalbegrünung in Nürnberg” (vgl. Inter-
view STADT NÜRNBERG 2016: am 10.20.2016).

Als öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wurden 
vom Stadtplanungsamt 

• ein Flyer und Pressemitteilungen für die Sa-
nierungsgebiete erstellt, 

• ein Pressetermin abgehalten sowie 

• das Programm im Haus Eckstein (Haus der 
evang.-lutherischen Kirche in Nürnberg) vor-
gestellt. 

Geplant sind des Weiteren PET-Taschen, kleine Vor-
tragsreihen, Anschreiben an umsetzungsrelevante 
Akteure wie beispielsweise Landschaftsarchitekten, 
Eigentümer von potenziell begrünbaren Gebäuden, 
Handwerk und Gartenbau. Bisher wurden seitens 
der Stadt noch keine Informationen zum Thema Fas-
sadenbegrünungen bereitgestellt oder interne Schu-
lungen für die Sachbearbeiter in der Verwaltung an-
geboten. Hierum müssen sich die Mitarbeiter selbst 
bemühen und sich wahrscheinlich an das Umweltamt 
wenden (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 
20.10.2016).

Eine positive Resonanz auf die Pressetermine war vor 
allem aus Nicht-Sanierungsgebieten zu verzeichnen. 
Dies kann darauf beruhen, dass einerseits Pressemit-
teilungen zu Fassadenbegrünungen wegen der hohen 
Informationsflut/-verfügbarkeit nicht wahrgenommen 
werden, insofern kein explizites Interesse hieran be-
steht. Andererseits erfahren die Bauherren von Sanie-
rungsvorhaben oft erst fast nach ihrem Abschluss von 
dem Förderprogramm. So wurde von den Interview-
partnern festgehalten, dass der Arbeitsaufwand vor 
allem durch die Öffentlichkeitsarbeit als sehr hoch ein-
geschätzt werden kann (vgl. Interview STADT NÜRN-
BERG 2016: am 20.10.2016).

Die Stadt Nürnberg hat Begrünungen an öffentli-
chen Gebäuden wie Schulen angestrebt. Diese sind 

207Zu Beginn ihrer Beratungstätigkeiten mussten sie sich 
im ersten Jahr vor allem erstmal bei den Fachexperten 
und bei den ganzen Münchener Referaten, Politiker, 
Stadtratsfraktionen und Bezirksausschüssen bekannt 
machen und sich vorstellen. Nach zwei Jahren ist das 
Begrünungsbüro der Green City e.V. bekannter und von 
der Fachwelt auch angenommen worden. Mit der Ver-
waltung gestaltete sich die Zusammenarbeit anfangs et-
was schwierig und war von Missverständnissen geprägt 
als die Green City e.V., im Sinne ihre Konzeptes, ihnen 
ihre Unterstützung bei der Planung der öffentlichen Ge-
bäude anbieten wollte. Erst durch die Vermittlung ihres 
Auftraggebers, dem Referat für Gesundheit und Umwelt, 
kam über einen runden Tisch eine Kontaktaufnahme zu-
stande. Dabei kam heraus, dass die zuständigen Refe-
rate (unter anderem das Baureferat) eine Zusammenar-
beit nicht wünschen. Sie haben auch vor dem Gespräch 
gedacht, dass die Green City e.V. sie in der Art eines 
Besserwissers belehren möchten und deshalb nicht 
auf ihre Anfragen reagiert. Dies ist aber nicht von der 
Green City e.V. intendiert gewesen, sondern sie wollten 
im Sinne ihres Konzeptes gemeinsam mit der Stadt Be-
grünungskonzepte realisieren, die die Stadt München ja 
auch selber fördert. Somit hat die Green City e.V. ihren 
Schwerpunkt auf die privaten Haushalte gelegt. Mit dem 
Baureferat (Gartenbau) läuft die Zusammenarbeit gut. 

 Des Weiteren gab es auch schon seitens des Stadt-
rates Kritik, weil die Umweltorganisation von ca. 150 
Beratungsgesprächen nur 10 Rettungen und 12 Um-
setzungen vorzuweisen hat. Dies ist dem Stadtrat auf 
die Förderhöhe bezogen nach zwei Jahren Laufzeit zu 
wenig. Allerdings unterschätzt der Stadtrat nach Frau 
Gonzales den Arbeits- und Informationsaufwand, um 
die Bevölkerung für begrünte Fassaden zu sensibilisie-
ren. Es geht ja um eine „Klimawandelwende” (Interview 
Gonzales 2016: am 14.10.2016) und „mit 70 Stunden 
in der Woche kann man keine Klimawandelwende an-
stoßen” (Interview Gonzales 2016: am 14.10.2016). Ge-
nauso wenig kann die Umweltorganisation mit ein paar 
Tausend Euro Fördergelder „für die ganze Stadt Mün-
chen die Rettung [sein, sodass] ab morgen alle Bürger 
die Fassaden begrünen” (Interview Gonzales 2016: am 
14.10.2016). Dies ist ein Prozess, die Green City e.V. 
seit Jahren verfolgt, nicht nur im Bereich von begrünten 
Fassaden. Allerdings ist es auch schwierig, die Leute zur 
Änderung ihres Handelns zu motivieren. Dies gelingt bei 
den jungen Menschen bzw. zukünftigen Experten ganz 

gut, aber bei den Älteren kaum (vgl. Interview GONZA-
LES 2016: am 14.10.2016).

208 Die Stadt München hat ein Millionenprogramm zur Sa-
nierung und Erweiterung ihrer Schulen aufgestellt. Wes-
halb die Green City e.V. versucht hat, über einen runden 
Tisch mit dem Schul-, Bau- und Kommunalreferat sie 
von einer Zusammenarbeit zur Begrünung der Schulen 
zu überzeugen - gerade sie sind für die Umweltbildung 
der Kinder prädestiniert. Aber eine Zusammenarbeit war 
seitens der Stadt nicht gewünscht, da sie ihre eigenen 
Experten haben. Bislang sind Fassadenbegrünungen 
aber nicht miteingeplant worden (vgl. Interview GONZA-
LES 2016: am 14.10.2016).

209 Dies wurde bei einem weiteren informellen, telefonisch 
geführten Gespräch mit einem Mitarbeiter des Baure-
ferates Gartenbau | G11- Planung und Neubau wurde 
ebenfalls erwähnt, dass das Hochbauamt generell Fas-
sadenbegrünungen an öffentlichen Gebäuden ablehnt. 
Sie ziehen andere Fassadengestaltungen vor.
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aber letzten Endes durch den Pflegeaufwand nicht 
realisiert210 worden bzw. nicht erhalten geblieben.211 
Fernerhin wurden im Rahmen der Initiative „Grün für 
Dächer, Fassaden und Hinterhöfe” öffentliche Ge-
bäude auf ihre Tauglichkeit für Wandbegrünungen 
untersucht. Dies war aber aus diversen Gründen wie 
Interesse der jeweiligen Betreiber (z.B. Wiesenschu-
le, Stadt Nürnberg | Amt für Organisation, Informati-
onsverarbeitung und Zentrale Dienste) oder aus bau-
kulturellen und technischen Gründen kaum möglich. 
Eine Begrünung soll nun für das neugebaute Markt-
amt vorgesehen sein. Diese Maßnahme befindet sich 
aber erst in der Umsetzung.212 Die Stadt Nürnberg 
ist sich aber bewusst, dass gerade bewährte Muster 
und Projekte mit einer Erklärung ihrer Funktionswei-
se und damit verbundenen Kosten essentiell sind, 
um den Investoren/-Eigentümern die für sie mit Fas-
sadenbegrünungen einhergehenden Unsicherheiten 
wie Geld- und Imageverlust durch eine verunstaltete 
Fassade zu nehmen. Niemand wird schließlich durch 
schlechte Beispiele motiviert, Fassadenbegrünungen 
durchzuführen. Allerdings ist es für die Stadt Nürnberg 
schwierig, solche Projekte finanziell alleine zu tragen 
(abgesehen von der stadteigenen Stadtentwässerung 
und Umweltanalytik). So ist sie auf private Investitio-
nen und Pflegebereitschaft der Eigentümer (gerade im 
Bereich der wandgebundenen Begrünung) angewie-
sen. Hierdurch ist die Verwaltung für weitere Modell-
projekte und Forschungsvorhaben aufgeschlossen, 
um vermehrt gute Umsetzungsbeispiele präsentieren 
zu können und verschiedene neue Begrünungsfor-
men zu ermöglichen. Potenzial wäre vorhanden, aber 
die Fassadenbegrünung steht in Nürnberg noch am 
ihrem und wird wohl noch ca. 5 bis 10 Jahre an Ent-
wicklungszeit benötigen (vgl. Interview STADT NÜRN-
BERG 2016: am 20.10.2016). 

Ein Modellprojekt namens „Vertikalbegrünung in 
Nürnberg” ist auf Initiative des Vereins Grünclusiv 
e.V. im Oktober 2013 gestartet, bei dem für 3 Jahre 
vier verschiedene Systemhersteller von wandgebun-
denen Begrünungselementen miteinander verglichen 
wurden. Ziel war es, vier handelsübliche Systeme von 
den beteiligten Herstellern Humko, Vertiko, 90degreen 
sowie Optigrün hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit zu vergleichen. Die Ergebnisse 
sollen anschließend als eine Entscheidungshilfe für 
Bauträger zur Umsetzung von Vertikalbegrünungen 
bei künftigen Baumaßnahmen dienen. Gefördert wur-
de das Projekt vom Bayrischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, welches als 
Gemeinschaftsprojekt von Grünclusiv e.V., als Ver-
mittler und Moderator des Prozesses fungierte sowie 
der Stadt Nürnberg, Umweltreferat. Die Nürnberger 
Stadtentwässerung hat für die Projektzeit eine Wand 
für die bereitgestellten Vertikalsysteme zur Verfügung 
gestellt. Gepflegt und gewartet wurden die Wandmo-
dule von ortsansässigen Fachbetrieben des Garten- 
und Landschaftsbaus. Fachlich begleitet wurde das 
Projekt von der Fachvereinigung Bauwerksbegrü-
nung e.V. (vgl. LWG o.J.: 09.10.2016; EPPEL 2016: 4; 
GRÜNCLUSIV e.V. 2014: 09.10.2016). Die Entwick-
lungsverläufe der Vertikalbepflanzungen wurden 

• jährlich bei einer Diskussionsrunde mit Fach-
leuten, Verbänden, Investoren usw. (2014) 
(GRÜNCLUSIV e.V. 2014: 09.10.2016), 

• einem Symposium zum Modellversuch Verti-
kalbegrünung (2014) (EPPEL/SCHÖNFELD 
2014: 09.10.2016), 

• einem Abendforum zu begrünten Wänden 
und Fassaden (2015) (LANDESHAUPT-
STADT MÜNCHEN 2015: 09.10.2016; 

GRÜNCLUSIV e.V. 2015: 09.10.2016) sowie

• und einer Fachtagung zum Thema Urba-
nes Bauen- Konzepte mit Weitblick für ein 
lebendiges Stadtbild von morgen (2016) 
(GRÜNCLUSIV e.V. 2016: 09.10.2016) vor-
gestellt. 

Darüber hinaus werden auf der Internetseite von 
Grünclusiv e.V. Eindrücke vom ersten Jahr des Mo-
dellversuchs vorgestellt (vgl.GRÜNCLUSIV 2013: 
09.10.2016) sowie im Jahr 2016 ein Zwischenfazit in 
einem Sonderdruck der Zeitschrift „Gartenpraxis“ ver-
öffentlicht (vgl. EPPEL 2016). 

Allerdings fällt das Zwischenfazit nach zwei Jahren 
nicht ganz positiv aus, da „das bei fast allen Systemen 
passable optische Erscheinungsbild durch den dafür 
notwendigen Aufwand für Nachbesserungen einge-
trübt [wird]” (EPPEL 2016: 13). Keines der seit zwei 
Jahren untersuchten Systeme kam nur mit der vor-
gesehenen Regelwartung und den notwendigen gärt-
nerischen Pflegeaufwendungen aus. Im Gegenteil, 
Pflanzenausfälle durch Schädlingsbefall, Winterfrost 
oder auch technische Störungen der Wasser- und 
Düngemittelversorgung waren zu verzeichnen, die 
den Aufwand enorm erhöht haben.213 Diese Probleme 
reduzierten sich auch im zweiten Jahr nicht wesent-
lich. Durch die zweimal jährlich stattfindenden Tempe-
ratur- und Feuchtmessungen214 an, hinter und über der 
Mauer kann den Vertikalbegrünungen allerdings eine 
quantifizierbare klimamäßigende Wirkung bescheinigt 
werden - unabhängig von ihren benötigten Ressour-
cen wie Energie, Dünger und Wasser (vgl. EPPEL 
2016: 6f., 10, 13; Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016). Dennoch haben diese „Probleme 
die Euphorie für vertikales Grün in Nürnberg leider et-
was gedämpft” (EPPEL 2016: 13).215 Um belastbarere 

Aussagen zu erhalten, wurde das Projekt um zwei Jah-
re verlängert - mit der Option, es vielleicht dann noch 
weiter zu führen. Dies liegt in dem wellenartigen Auf-
treten von Schwierigkeiten begründet. Das bedeutet, 
dass im ersten Jahr die Systeme ohne große Ausfälle 
funktionierten, im zweiten Jahr eine Katastrophe nach 
der anderen einbrach und schließlich im aktuellen Jahr 
alles wieder ohne Probleme läuft (widerspricht sich mit 
EPPELs Darstellung, kann aber im Rahmen dieser 
Arbeit nicht aufgeklärt werden). Nun wird überlegt, ob 
ein System aufgrund seiner hohen Ausfallsquote wei-
ter am Modellprojekt teilhaben darf. Dies beruht auf 
den bisherigen Erfahrungen mit dem Unternehmen, 
welches aus Kostengründen seine Produktionsweise 
für das Begrünungssystem nicht anpassen möchte. 
So lässt sich konstatieren, dass sich nur eine Firma 
bemüht, ihr System anhand der Testverläufe zu ver-
bessern. Dagegen gibt es aber auch Anbieter, die an 
ihrem bisherigen Konzept bzw. System festhalten und 
nichts verändern möchten. Dies wird unter anderem 
damit begründet, dass neue Maschinen für die Verän-
derung der Pflanzkästen angeschafft werden müssten 
und dass diese Kosten aufgrund der derzeitig zu ge-
ringen Nachfrage nicht wieder erwirtschaftet werden 
könnten. Solange die Absatzmärkte sich nicht vergrö-
ßerten, bestehe kaum eine Chance, dass die Syste-
me weiter optimiert würden. Des Weiteren würden 
bis auf das eben als positiv beschriebene Unterneh-
men nur marktübliche Bewässerungssysteme für Ra-
senflächen verwendet. Aber dies ist nicht das größte 
Hemmnis für die Wasserversorgung der Pflanzen. Viel 
entscheidender ist, dass nicht bekannt und untersucht 
worden ist, in welchen Intervallen die Pflanzen opti-
mal durch das Bewässerungssystem versorgt werden 
müssen216 (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 2016: 
am 20.10.2016). Somit fasst EPPEL zusammen, 

10 Ein Projekt sah eine Vertikalbegrünung an der Wiesen-
schule vor. Im Auftrag des Hochbauamtes sollte dort ein 
Wandpanel mit finanzieller Unterstützung durch das För-
derprogramm installiert werden. Dies ist aber aufgrund 
diverser Schwierigkeiten wie beispielsweise Sicherung 
der Fußwege für Hubarbeiten zur Pflege der Begrünung 
und Kostengründen gescheitert (vgl. Interview STADT 
NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).

211 Es gibt auch Erfahrungen mit begrünten Fassaden bei 
Schulen, die teilweise nicht mehr gepflegt und dann 
gekappt worden sind. Dies beruht unter anderem auf 
dem Umstand, dass es nicht mehr für jede Schule einen 
Hausmeister gibt, sondern ein Hausmeister für mehrere 
Schulgebäude verantwortlich ist und somit schlichtweg 
die Zeit für die Pflege fehlt (vgl. Interview STADT NÜRN-
BERG 2016: am 20.10.2016).

212 Bei der Pressemitteilung zur Eröffnung des Marktam-
tes wird die Begrünung der Fassade nicht erwähnt (vgl. 
MARKTAMT UND LANDWIRTSCHAFTSBEHÖRDE 
o.J.: 29.10.2016). Ihre Umsetzung ist aber fraglich, da 
die vorgeschlagene Dachbegrünung zur Optimierung 
der Entwässerung nicht umgesetzt wurde (vgl. BOCK 
2016: 21.12.2016)

213 Hierdurch hat Grünclusiv um weitere finanzielle Un-
terstützung gebeten hat, weil der Verein es nicht mehr 
alleine tragen kann. Die Pflege und normale Wartung 
(optische Überprüfung, Fingertest zur Überprüfung des 
Feuchtegehaltes) des Systems wird von Grünclusiv 
wahrgenommen, da sie Experten für das Bewässe-
rungssystem und für die Pflanzen haben. Die normale 
Wartung könnte auch von einem Hausmeister über-
nommen werden. Bei größeren technischen Ausfällen 
wie beispielsweise verstopfte Bewässerungsrohre, ka-
putte Pumpe muss der Systemhersteller hinzugezogen 
werden, da Kenntnisse über den genauen Aufbau des 
Systems und Lage von Ventilen nicht vorhanden sind. 
Sicherheitsvorkehrungen mussten nicht beachtet wer-
den, da die Versuchsflächen in leicht zugänglicher Höhe 
angebracht sind. Sobald aber Sicherheitsvorkehrungen 
und Hubbühnen von Nöten sind (gerade wenn die Fas-
saden an den öffentlichen Raum angrenzen, steigen die 
Kosten zusätzlich (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 
2016: am 20.10.2016).

214 Tiefergehende Messungen sind bislang nicht erfolgt, 
werden aber angestrebt. Der entsprechende For-
schungsantrag steht aber eher vor einer Ablehnung (vgl. 
Interview STADT NÜRNBERG 2016: am 20.10.2016).

215 Für ausführliche Informationen wird auf EPPEL 2016 so-
wie EPPEL/SCHÖNFELD 2014 verwiesen.

216 Die bei einem System verwendeten Sensoren für die 
Überprüfung des Feuchtegehaltes des Substrates sind 
bislang nicht geeignet genug, um zuverlässige Mes-
sungen zu tätigen- mal misst sie, dass es zu trocken ist 
und bewässert die Pflanzen zu viel oder genau anders 
herum. Das System, welches immer stoisch die Pflan-
zen mit Wasser versorgt, ist am zuverlässigsten. Aber 
in so einem System müssten dann Pflanzen verwendet 
werden, welche auch mal mit zu viel Wasser zurecht-
kommen können. Dennoch müssten auch Pflanzen 
genutzt werden, welche bei einem Systemausfall auch 
Trockenperioden aushalten können. Das bedeutet für 
wandgebundene Fassadenbegrünungen eigenen sich 
insbesondere Pflanzen, die sowohl Trockenzeiten wie 
auch zu viel Wasser vertragen können. Bislang werden 
allerdings Pflanzen verwendet, welche auch für Dach-
begrünungen verwendet werden. Frostschäden sind bei 
den Rohrleitungen der Bewässerungssysteme bisher 
nicht aufgetreten (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 
2016: am 20.10.2016).
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dass solange die Kinderkrankheiten nicht behoben 
sind, wird diese noch recht kosten-, pflege- und war-
tungsintensive wandgebundene Begrünung eher ein 
„Alleinstellungsmerkmal für eine designorientierte 
künstlerisch motivierte Pflanzenverwendung” sein 
(EPPEL 2016: 13). Aber auch hier werden verlässliche 
Betriebssysteme zur Akzeptanzsteigerung von Nöten 
sein, damit in den kommenden Jahren der ersehnte 
Aufschwung bei Fassadenbegrünungen kommt (vgl. 
EPPEL 2016: 13).

Ebenfalls wurde festgehalten, dass eine Festsetzung 
von wandgebundenen Fassadenbegrünungen recht-
lich fragwürdig ist. Diese Vorgabe würde direkt in die 
Finanzplanung des Bauherren/ Investors eingreifen, 
da wandgebundene Systeme im Gegensatz zu gut 
umgesetzten und den örtlichen Gegebenheiten ange-
passten bodengebundenen Wandbegrünungen (kön-
nen auch über das Jahr alleine wachsen und brauchen 
nur einen jährlichen Rückschnitt) eine dauerhafte, re-
gelmäßige und mit kostenverbundene Pflege (durch 
ihre im dauerhaften Einsatz befindende Wasser- und 
Versorgungstechnik) benötigen. Möglich wären aber 
Vorschläge seitens der Verwaltung gegenüber poten-
ziellen Bauherren (vgl. Interview STADT NÜRNBERG 
2016: am 20.10.2016). 

9.5.5 Hannover | Die Kommunikative
Ein Baustein für die Steigerung der Biodiversität ist 
die Begrünung von Fassaden und Dächern. Um auch 
hier bürgerschaftliches Engagement anzuregen, bie-
tet die Stadt Hannover die unter Abschnitt 4.2.5/ 9.4.5 
beschriebenen finanziellen Zuschüsse und kostenlose 
Beratungen an (vgl. LANDESHAUPTSTADT HANNO-
VER 2015a: 35). Darüber hinaus werden vom BUND 
weitere Angebote offeriert und auf ihrer Homepage 

vorgestellt:217

• Kurze Informationen über die Vorteile von be-
grünten Gebäuden (BUND o.J.: 30.09.2016),                                                                                 
allerdings ohne weitere Informationsmög-
lichkeiten zu nennen. Weitere Informationen 
zum Förderprogramm werden auch in öffent-
lichen Gebäuden ausgelegt bzw. bei Veran-
staltungen verteilt. Die Homepage ist zwar 
„ausbaufähig” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016), soll aber primär zu Beratungen 
einladen. Aktuelle Veranstaltungen werden 
regelmäßig eingestellt. Ergänzt wird alles 
durch die vom BUND erstellten Flyer sowie 
Drucksachen von entsprechenden Verbän-
den, welche sowohl im Büro ausliegen als 
auch zu Beratungsgesprächen mitgenom-
men werden (vgl. Interview BUND 2016: am 
05.10.2016).

• Führungen zu beispielhaften Ge-
bäudebegrünungen im Jahr 2015 
(vgl. BUND 2016b: 30.09.2016),                                                                                                     
welche mal mehr mal weniger gut besucht 
werden. Die Führungen werden überwie-
gend gut angenommen, und „die Leute 
sind begeistert” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Dennoch hängt ihr Erfolg stark 
von der vorangegangenen Werbung ab. Er-
scheint beispielsweise vorab eine Presse-
mitteilung, kommen doppelt so viele Interes-
sierte als wenn andere Werbemaßnahmen 
genutzt werden. In diesem Jahr sind die 
Führungen reduziert worden, da einerseits 
die sehr gut laufende Dachbegrünung weni-
ger Öffentlichkeitsarbeit bedarf. Anderseits 
hat sich der BUND aufgrund des Auflaufens 
des Programms in diesem Bereich etwas 

zurückgezogen. Bei Fortlaufen des Förder-
programms würden wieder mehr solcher 
Veranstaltungen angeboten werden, da die-
se auch angenommen werden (vgl. Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016). 

• Vortragsreihen, um auf das Förderpro-
gramm im Rahmen des Programm ”Mehr 
Natur in der Stadt: Dach- und Fassadengrün 
in Hannover” aufmerksam zu machen 
Die Vorträge werden seit 2014 regelmäßig 
im Winter zu Themen wie beispielsweise 
Seilsysteme für Kletterpflanzen und anderen 
Aspekten zu Fassaden- und Dachbegrünun-
gen veranstaltet. Dabei geht es nicht nur um 
technische oder planerische Details, sondern 
vor allem um die Präsentation von Umset-
zungsmöglichkeiten und wie die Natur und 
der Bewohner davon profitieren können. Der 
Eintritt ist frei (vgl. BUND 2016c: 30.09.2016).
Diese Vortragsreihen werden sehr gut an-
genommen und lassen Anfragen für Fas-
sadenbegrünungen steigen. Dennoch kann 
keine konkrete Aussage über den Erfolg des 
Förderprogramms gemacht werden, da nicht 
immer nach den anschließend erfolgten In-
teressenbekundungen und Beratungen ein 
Förderantrag gestellt wurde. Das bedeutet, 
es können auch Fassadenbegrünungen ohne 
Förderung umgesetzt worden sein. Dies zu 
kontrollieren, ist für den BUND nicht mög-
lich. Es wird aber angenommen, „dass mehr 
umgesetzt als beantragt wurde” (Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016). Mittlerweile ha-
ben sich die Vortragsreihen fest etabliert, und 
die Politik möchte sie bei einem Fortbeste-
hen des Förderprogramms weiter fortführen 

(vgl. Interview BUND 2016: am 05.10.2016; 
Interview BONK/SUNDERMEYER 2016: am 
06.10.2016).

• Fachtagung zum Thema „Wege zur Gebäu-
debegrünung in Großstädten” im Jahr 2014,  
bei dem Akteure aus den Bereichen Verwal-
tung, Wohnungswirtschaft, Politik und Land-
schaftsarchitektur ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen ausgetauscht haben (vgl. BUND 
2016d: 30.09.2016). Diese Tagung hatte zu-
dem den Zweck, die gemachten Erfahrungen 
beim Pilotprojekt (Programm bezog zu Be-
ginn nur den Stadtteil Linden ein) abschlie-
ßend vorzustellen und wichtige Akteure für 
das Thema Fassadenbegrünung zu sensi-
bilisieren. Allerdings wurden keine einzelne 
Hauseigentümer aufgrund begrenzter Räum-
lichkeiten eingeladen (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016). Hierbei wurde unter 
anderem festgestellt, dass viele Hauseigen-
tümer bei Fassadenbegrünungen aufgrund 
von Vorbehalten wie Pflegeaufwand und 
Sorge um die Bausubstanz zurückhaltend 
sind. Diese Sorgen sollten - so der einschlä-
gige Tenor - den Teilnehmern durch attraktive 
Beispiele wie die Begrünung von öffentlichen 
Gebäuden (z.B. Schule) und den Einsatz von 
anderen Kletterpflanzen als Efeu und wildem 
Wein genommen werden (vgl. BUND 2016d: 
30.09.2016). Die Ergebnisse der Fachtagung 
wurden in der Zeitschrift Wohnart218 veröf-
fentlicht. Weitere Fachtagungen sind erstmal 
nicht geplant (vgl. Interview BUND 2016: am 
05.10.2016).

• Fotowettbewerb,     
217 Link zum BUND: http://region-hannover.bund.net/

themen_und_projekte/begruentes_hannover/ - am 
30.09.2016

218 Monatlich erscheinende Zeitschrift für Haus- und Grund-
stückseigentümer in Hannover
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welcher bislang einmal im Jahr 2013 stattge-
funden hat, um auf das Förderprogramm auf-
merksam zu machen. Die ersten vier Gewin-
ner haben einen Gutschein für Fotomaterial 
im Wert von 100 €, 75 €, 50 € und 25 € erhal-
ten. Darüber hinaus wurde das Gewinnerbild 
in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
abgedruckt (vgl. BUND o.J.e: 30.09.2016). 
Dieses Bild wurde von einer Schülerin ge-
macht, die diese Fassadenbegrünung immer 
auf ihrem Schulweg sieht. Der Aufwand für 
solche Wettbewerbe ist relativ hoch, sodass 
eine wiederholte Durchführung mit dem er-
reichbaren Ziel abgewägt werden muss (vgl. 
Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

• Pressemitteilungen - vor allem in der Zeit-
schrift Wohnart         
bilden einen wichtigen Baustein, um auf das 
Förderprogramm sowie anstehende Veran-
staltungen wie Vortragsreihen, Pflanzaktio-
nen und Führungen aufmerksam zu machen.
So werden nach Aussage des BUND viele 
Eigentümer und auch an Führungen Inter-
essierte erfolgreich erreicht (vgl. Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016).

Entscheidend für diese Maßnahmen ist, dass die Fas-
sadenbegrünung wieder populär wird und positive 
Umsetzungsbeispiele für einen Nachahmungseffekt 
sorgen. Die Bevölkerung nimmt begrünte Gebäude 
positiv wahr, aber „am eigenen Haus ist die Hemm-
schwelle dann höher” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016). Um als gutes Beispiel voranzugehen, hat 
der BUND den Eingang seines Büros mit einjährigen 
Kletterpflanzen in Trögen begrünt. Die gezogenen 
Samen werden bei Veranstaltungen als Werbemaß-
nahme verteilt und sehr gerne angenommen. Auch 

solche Begrünungen bedürfen der Pflege, wodurch 
wiederum ihre Realisierung erschwert wird. Eine wei-
tere Werbemaßnahme ist die Verteilung von Postkar-
ten mit Motiven von Fassadenbegrünungen (sowohl 
vom Fotowettbewerb wie auch eigene Aufnahmen). 
Diese werden ebenfalls sehr gut angenommen. Hier-
mit sollen begrünte Fassaden mit einem geschulteren 
Blick wahrgenommen werden (vgl. Interview BUND 
2016: am 05.10.2016). 

Allerdings werden diese Samen wie auch die ande-
ren Angebote vor allem von Personen angenommen, 
die sich schon vorab mit dem Thema Fassadenbe-
grünung auseinandergesetzt haben. Eine Antragsflut 
wurde hierdurch somit nicht ausgelöst, wodurch sich 
der Aufwand ähnlich wie beim Förderprogramm ver-
hält (siehe Abschnitt 4.2.5/ 9.4.5). Bislang können 
vor allem diejenigen erreicht werden, die „wirklich 
schon ansatzweise eine Bereitschaft zeigen” (Inter-
view BUND 2016: am 05.10.2016). Obwohl auch vie-
le junge Leute einen Kleingarten oder mehr Grün in 
der Stadt haben wollen, bestehen nach wie vor große 
Vorbehalte wie etwa vermehrte Spinnen, Bauschäden 
oder den höheren Pflegeaufwand, die Begrünungen 
von Fassaden hemmen. Diese werden vor allem da-
durch bestärkt, dass bei Abnahme einer Bepflanzung 
wie etwa dem Efeu, Haftscheiben an der Fassade 
kleben bleiben. Diese werden bereits als Bauschäden 
bezeichnet, obwohl die Fassade eigentlich noch in-
takt ist und nur nicht mehr schön aussieht. Dass Efeu 
Bauschäden durch eine nicht intakte Fassade verur-
sacht, wird fast nicht berücksichtigt. Diese negativen 
und sichtbaren Folgen bleiben bestehen, sodass die 
positiven, aber nicht sichtbaren Aspekte wie Schutz 
einer Fassade, klimatische Effekte usw. in den Hin-
tergrund treten. Positiv bleibt aber anzumerken, dass 

über die Fachtagung, Vorträge und Pressemitteilun-
gen ein vermehrter Kontakt zu Wohnungsbaugesell-
schaften besteht. Hierbei geht es aber nicht nur um 
Anträge zu Gebäudebegrünungen, sondern auch um 
andere Tierschutzmaßnahmen wie etwa Spechtlöcher 
an den wärmegedämmten Gebäuden zu implementie-
ren. Bei wärmegedämmten Gebäuden besteht oftmals 
die Problematik, dass Spechte sich gerne hier einnis-
ten. Durch Fassadenbegrünungen könnte dies wohl 
umgangen werden. Über Flyer und Gespräche ver-
sucht der BUND die Wohnungsbaugesellschaften von 
begrünten Fassaden zu überzeugen. Realisierungen 
scheitern aber letzten Endes am Mangel an geeigne-
ten Fachbetrieben, die an wärmegedämmten Gebäu-
den eine Begrünung anbringen können. Zwar gibt es 
Systemhersteller, aber langfristige Erfahrungen fehlen 
bislang (vgl. Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

Es findet keine konkrete Evaluation statt. Die beschrie-
benen Erkenntnisse basieren auf eigenen Einschät-
zungen, die auf Nachfragen bei den interessierten 
Personen beruhen: Wie sind Sie auf das Förderpro-
gramm gekommen? Hierdurch konnte festgestellt wer-
den, dass Pressemitteilungen in der Zeitschrift Wohn-
art das Interesse an dem Förderprogramm steigert. 
Ebenfalls stellen Fachfirmen einen großen Multipli-
kator für das Förderprogramm dar, da diese interes-
sierten Bauherren darauf aufmerksam machen und 
somit eine Entscheidung für eine Begrünung ihres 
Gebäudes schneller gefällt wird. Dies funktioniert aber 
aufgrund der zahlreichen Fachfirmen für Dachbegrü-
nungen besser als bei Fassadenbegrünungen (vgl. 
Interview BUND 2016: am 05.10.2016).

In Hannover gibt es nur wenige mustergültige Be-
grünungen, die bei Führungen oder Beratungen 

vorgestellt werden können. Gleiches gilt auch für 
städtische Gebäude, worüber der BUND mit der Stadt 
Hannover gesprochen hat. Hauptsächlich scheitern 
nach dem BUND Begrünungsmaßnahmen an öffent-
lichen Gebäuden aus Kostengründen. Aber auch die 
fehlende positive Einstellung zu Fassadenbegrünun-
gen bzw. die mangelnde Umweltbereitschaft wird als 
ein Hemmnis angesehen. Bislang gibt es nach den 
Erfahrungen des BUND nur eine Minderheit, die eine 
positive Grundhaltung zur Natur hat.219 Wodurch sol-
che Begrünungsmaßnahmen und die damit verbun-
dene Pflege sowohl von der Stadt wie auch von der 
Bevölkerung nicht so gut angenommen werden. Da 
die Stadt selbst auch nur wenige bis gar keine öffent-
liche Gebäude begrünt, ist es fragwürdig, dies von 
Privatleuten zu verlangen (vgl. Interview BUND 2016: 
am 05.10.2016). Dies sieht der Fachbereich Umwelt 
und Stadtgrün jedoch anders und begründet das mit 
dem in 1980ziger Jahren bestehenden Fassadenbe-
grünungsprogramm, bei dem ausschließlich öffentli-
che Gebäude (insbesondere Verwaltung, Schulen und 
KiTas) auf ihre Tauglichkeit für die Begrünung ihrer 
Fassade analysiert wurden. Ein Mitarbeiter war damit 
beschäftigt, nicht nur das Potenzial der öffentlichen 
Gebäude zu untersuchen, sondern auch mit städti-
schen Finanzmitteln zu planen und diese Pläne zu re-
alisieren. Aufgrund dieses Programms sieht die Stadt 
keinen weiteren Bedarf, öffentliche Gebäude zu begrü-
nen und wird im aktuellen Förderprogramm auch nicht 
finanziell unterstützt. Im Falle von Sanierungen oder 
dem Neubau öffentlicher Gebäude sieht der Fachbe-
reich Umwelt und Stadtgrün, die städtischen Bauher-
ren in einer „gewissen Selbstverpflichtung” (Interview 
BONK/SUNDERMEYER 2016: am 06.10.2016) Be-
grünungsmaßnahmen - insbesondere Dachbegrünun-
gen - umzusetzen. Fassadenbegrünungen werden 

219 Als Beispiel wird der Bequemlichkeitsfaktor der Bevölke-
rung genannt, welcher sich eher eine neues Auto oder 
Haus kaufen als in Begrünungsmaßnahmen zu inves-
tieren. Diese Einstellung wird schon in der Schule den 
Kindern von den staatlichen Lehrplänen anerzogen. 
Umweltbildung wird dadurch kaum gelehrt- im Vergleich 
zu Bayern ist in Niedersachsen die Umweltbildung kaum 
integriert. Zudem stellt sich die Frage, warum Themen 
wie Bienen und Gärtnern eher behandelt und groß pub-
lik gemacht werden als begrünte Gebäude (vgl. BUND 
2016: 05.10.2016).
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221 Link zur Stadt Karlsruhe: http://www.karlsruhe.de/b3/
freizeit/gruenflaechen/wettbewerbe/hinterhofwettbe-
werb.de - am 03.10.2016, welcher sich in mehrere Rei-
ter aufgliedert

222 Mehr Maßnahmenvorschläge stehen in dem Flyer (vgl. 
STADT KARLSRUHE GARTENBAUAMT o.J.b: 2)

223 Link zur Stadt Karlsruhe: http://www.karlsruhe.de/b3/
freizeit/gruenflaechen/wettbewerbe/gruene_gewerbe-
flaech.de - am 02.10.2016

224 Link zur Stadt Karlsruhe: http://www.karlsruhe.de/b3/
freizeit/gruenflaechen/offene_pforte.de - am 04.10.2016

220 Allerdings konnte über eine Vorortbegehung das Obst-
spalier nicht gefunden werden. Das kann aber auch 
darauf beruhen, dass das Schulgelände nicht betreten 
werden durfte. Die Homepage der Schule erwähnt da-
rüber hinaus nichts von dem Obstspalier, obwohl es 
seinen Obst- und Gemüseanbau sowie Streuobstwiese 
hervorhebt. Somit kann der Erhalt des Obstspaliers nicht 
bestätigt werden. 

da nur die Rückseiten der Gebäuden betrachtet wer-
den. Deshalb sind Fassadenbegrünungen nur ein 
Bewertungskriterium und werden bei besonders ge-
lungenen Beispielen dann bei der Preisverleihung 
hervorgehoben (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 
2016: am 19.10.2016). Alle benötigten Informatio-
nen zur Anmeldung wie Teilnahmebedingungen, Be-
wertungskriterien, Durchführung, Prämierung sowie 
Ergebnisse werden auf der Homepage der Stadt 
Karlsruhe zur Verfügung gestellt.221 Allerdings ist die 
Anzahl der Bewerber rückläufig, sodass derzeit eine 
Überarbeitung stattfindet, um die rückläufigen Teilneh-
merzahlen durch ein attraktiveres Konzept wieder um-
zukehren (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 2016: 
am 19.10.2016).

Neben dem Hinterhofwettbewerb gibt es einen weite-
ren Wettbewerb zur Durchgrünung von Gewerbege-
bieten, welche die Stadt Karlsruhe mit Unterstützung 
der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe und der 
Handwerkskammer Karlsruhe bislang drei Mal ausge-
schrieben hat (2003, 2006, 2013). Dessen Ziel ist es, 
durch gezielte fachliche Beratungen und die Auszeich-
nung beispielhafter Beiträge Anreize für Unternehmen 
und Gewerbetreibende zu schaffen, „die grünordne-
rischen Festsetzungen bestehender Bebauungspläne 
umzusetzen und zu ergänzen”  (STADT KARLSRUHE 
2012b: 02.10.2016). Mit durchgrünten Gewerbegebie-
ten soll der Eindruck der Eingangssituationen an den 
Siedlungsrändern verbessert und für die dort Beschäf-
tigten, Kunden und Besucher attraktiver gestaltet wer-
den (vgl. STADT KARLSRUHE 2012b: 02.10.2016; 
STADT KARLSTSRUHE GARTENBAUAMT o.J.b: 
1). Das Karlsruher Gartenbauamt betreut den Wett-
bewerb und überprüft, ob die gültigen baurechtlichen 
Festsetzungen erfüllt und darüber hinausgehende 

freiwillige Begrünungsmaßnahmen (z.B. Fassaden-
begrünungen als Maßnahme zum Klimaschutz)222 um-
gesetzt worden sind. Die Preisträger- unterschieden 
in Dienstleistungen, Transport und Logistik, Märkte 
sowie produzierendes und verarbeitendes Gewerbe - 
sind 2003 und 2006 mit Urkunden ausgezeichnet wor-
den, welche im Jahr 2013 um Gutscheine für stand-
ortgerechte Laubbäume inklusive Anpflanzung durch 
den Ausbildungsbetrieb Garten- und Landschaftsbau 
des Gartenbauamtes ergänzt wurde (vgl. STADT 
KARLSRUHE 2013: 04.10.2016; STADT KARLS-
RUHE Gartenbauamt o.J.b: 1f.). Allerdings geht es 
wie beim Hinterhofwettbewerb um die Durchgrünung 
des Gebietes unabhängig von realisierten Fassaden-
begrünungen. Alle benötigen Informationen und die 
Vorstellung der prämierten Unternehmen lassen sich 
auch auf der Homepage der Stadt Karlsruhe finden.223 
Aber es ist schwierig, für diesen Wettbewerb Teilneh-
mer zu gewinnen, weshalb der Wettbewerb nicht in 
einem regelmäßigen Turnus stattfinden kann (vgl. In-
terview STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).

Eine weitere Möglichkeit, um auf begrünte Fassaden 
aufmerksam zu machen, ist das seit 2014 bestehende 
Projekt Offene Pforte. Bei der Offenen Pforte können 
Interessierte an einem Tag, einem Wochenende oder 
einmal im Jahr, private Gärten und Höfe in Karlsruhe 
entdecken und auf diesem Wege 43 „unbekannte grü-
ne Oasen” (STADT KARLSRUHE 2016: 04.10.2016) 
erkunden, welche in einer Broschüre kurz vorgestellt 
werden (vgl. STADT KARLSRUHE GARTENBAUAMT 
2016). Ebenfalls lassen sich auf der Homepage der 
Stadt Karlsruhe die Broschüre und Plätze, wo diese 
zur Mitnahme ausliegen, sowie ein Flyer zum Anmel-
den des eigenen Gartens finden.224 Im Gegensatz zu 
den Wettbewerben beteiligen sich die Bürger hierbei 

bei Neubauten aufgrund der Aufwendungen für eine 
energetisch optimierte Fassadendämmung nicht oder 
selten mehr vorgenommen - bei Bestandsgebäuden 
allerdings schon (vgl. Interview BONK/ SUNDER-
MEYER 2016: am 06.10.2016). Gerade Schulen wä-
ren hierfür prädestiniert, aber auch hier wird es nicht 
praktiziert. Da öffentliche Gebäude nicht mit Hilfe des 
Förderprogramms finanziert werden dürfen, darf der 
BUND eigentlich hier nicht aktiv werden. Dennoch hat 
die Umweltorganisation gemeinsam mit der Albert-
Schweizer-Schule in Hannover-Linden den Eingang 
der Schule mit einem Obstspalier begrünt. Aufgrund 
der Pflege und wegen möglicher Schäden an der 
Fassade war die Stadt Hannover gegen diese Aktion, 
welche der BUND und die Schule trotzdem umgesetzt 
haben - ohne es mit dem Förderprogramm zu unter-
stützen. Ziel war es, die diversen Möglichkeiten von 
Fassadenbegrünungen aufzuzeigen.220 Dennoch gibt 
es „keine tollen Projekte” (Interview BUND 2016: am 
05.10.2016), von denen gesagt werden kann: „Das ist 
toll gelaufen” (Interview BUND 2016: am 05.10.2016) 
und andere Personen wurden auch davon überzeugt. 
Es besteht letztendlich kein Druck Fassadenbegrü-
nungen schnellstmöglich umzusetzen (vgl. Interview 
BUND 2016: am 05.10.2016).

9.5.6 Karlsruhe | Die Erfahrene
Die Stadt Karlsruhe nutzt diverse Möglichkeiten wie 
kostenlose Beratungen, Vorträge, Presseartikel, Wett-
bewerbe und ein Projekt namens Offene Pforte, um 
auf Fassadenbegrünungen aufmerksam zu machen. 
Für Ihre Umsetzung ist wie bei dem Förderprogramm 
eine Sachbearbeiterin des Gartenbauamtes verant-
wortlich (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 2016: 
am 19.10.2016).

Im Rahmen von kostenlose Beratungen (vgl. STADT 
KARLSRUHE GARTENBAUAMT o.J.a: 5) können In-
teressenten sich nicht nur über mögliche Pflanzen und 
das Förderprogramm informieren, sondern auch eine 
kostenlose auf ihren Hof/Gebäude angepasste Skizze 
erhalten. Allerdings müssen die Bauherren den Auf-
bau ihrer Fassaden (wärmeisoliert, oder nicht) kennen 
und solche Informationen in die Beratung miteinflie-
ßen lassen. Entsprechend dieser Informationen kön-
nen passende Empfehlungen ausgesprochen werden. 
Aber für die Umsetzung und endgültige Auswahl der 
Rankhilfen und Pflanzen sind die Bauherren/ Eigentü-
mer selbstverantwortlich - gleiches gilt für deren Pfle-
ge. Die Verwaltung weist bei Interessenbekundungen 
an das Gartenbauamt weiter. Dennoch hat sich in letz-
ter Zeit die Nachfrage verringert, sodass der derzeiti-
ge Arbeitsaufwand verhältnismäßig moderat ist, wenn 
er sich auf ein Gespräch oder eine Vortorbegehung 
beschränkt. Nutzten aber die Interessenten auch die 
Chance, sich eine Skizze erstellen zu lassen, ist der 
Aufwand deutlich höher, und er rentiert sich bei einer 
Nichtumsetzung der Begrünung nicht (vgl. Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016). 

Zusätzlich zu den kostenlosen Beratungen veran-
staltet das Gartenbauamt in den geraden Kalender-
jahren einen Hinterhofwettbewerb. So werden seit 
1977 gelungene Umsetzungen von begrünten Hö-
fen und Dächern mit Geldpreisen und Anerkennun-
gen ausgezeichnet (vgl. STADT KARLSRUHE 2015: 
03.10.2016). Begrünte Fassaden werden allerdings 
nicht konkret prämiert, sondern gehen als ein Bewer-
tungskriterium von den begrünten Höfen mit ein (vgl. 
STADT KARLSRUHE 2012c: 03.10.2016). Dies beruht 
einerseits auf dem erhöhten Mehraufwand und ander-
seits gibt es nicht genügend Beispiele bzw. Bewerber, 
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sehr engagiert und öffnen ihre Gärten ein- bis zwei-
mal im Jahr für die interessierte Öffentlichkeit. Obwohl 
keine Prämien ausgeschüttet werden, funktioniert das 
Programm und seine Umsetzung sehr gut und ist toll 
angelaufen (vgl. Interview STADT KARLSRUHE 2016: 
am 19.10.2016). 

Fernerhin wurden Presseartikel verfasst, welche al-
lerdings kaum für ein gesteigertes Interesse an Fassa-
denbegrünungen gesorgt haben. Der Aufwand dafür 
war leider nicht gerechtfertigt. Die geringe Resonanz 
sieht die Stadt Karlsruhe in der Datenfülle, welche 
von den Lesern heutzutage kaum überblickt wer-
den kann. Besteht von Seiten des Lesers kein Inte-
resse an diesem Thema, überliest er folglich solche 
Presseartikel/-mitteilungen eher. Ähnlich verhält es 
sich mit Vorträgen, welche bei Planungsvorhaben in 
Sanierungsgebieten gehalten werden. Hier reagieren 
die Zuhörer erstmal begeistert, aber eine konkrete 
Umsetzung erfolgt oftmals trotzdem nicht.

Trotz dieser enormen Aufklärungsarbeit fällt die Re-
sonanz allgemein sehr gering aus. Die Befürchtun-
gen hinsichtlich Spinnen oder anderen Insekten sind 
hierbei nicht der ausschlaggebende Grund, um keine 
Begrünung umzusetzen. Sie beruht insbesondere auf 
dem hohen Pflegeaufwand, welcher von der Stadt 
Karlsruhe nicht getragen werden kann. Es wenden 
sich vor allem Eigentümer oder Bauherren an das 
Gartenbauamt, die tatsächlich ein Interesse an einer 
Fassadenbegrünung haben. Bestehen Befürchtungen 
in Hinblick auf Spinnen etc. wenden sich solche Per-
sonen erst gar nicht an das Gartenbauamt. Diese Er-
kenntnisse beruhen nur auf den gemachten Erfahrun-
gen und nicht aufgrund einer Evaluation (vgl. Interview 
STADT KARLSRUHE 2016: am 19.10.2016).

Allerdings gibt es in Karlsruhe keine Modellprojek-
te oder begrünte Fassaden von öffentlichen Gebäu-
den. Für solche Projekte ist die Sachbearbeiterin des 
Gartenbauamts nicht verantwortlich, da ihr Aufga-
benbereich sich auf private Begrünungsvorhaben be-
schränkt. 

9.6 B-Pläne

9.6.1 Stuttgart
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9.6.2 Hannover
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9.6.3 Karlsruhe
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9.7 Glossar
Albedo
Die Albedo ist ein Maß für die Helligkeit eines Körpers. 
Je heller der Körper ist. desto größer ist die Albedo. 
Eine wichtige Folge ist, dass mehr von der einfallenden 
Sonnenstrahlung reflektiert (d.h. „zurückgeschickt“ 
wird) wird, je heller der Körper ist. Die reflektierte 
Strahlung steht für die Erwärmung des Körpers nicht 
zur Verfügung. Der Rest der Strahlung wird von dem 
Körper absorbiert („aufgenommene“) und erwärmt ihn. 
An einem heißem Sommertag ist zum Beispiel der 
dunkle Asphalt auf der Straße wesentlich wärmer als 
die grauen Gehwegplatten, weil die helleren Platten 
mehr Strahlung reflektieren. In der Tabelle sind die Al-
bedowerte für verschiedene Oberflächen für die Son-
nenstrahlung aufgeführt. Der Wert 0,8 bedeutet, dass 
80 % der Strahlung von der Oberfläche reflektiert wer-
den (WIKI KLIMAWANDEL 2013: 17.11.2016).

Anpassung an den Klimawandel
Klimaanpassungsmaßnahmen dienen der Bewälti-
gung der Folgen des sich aktuell wandelnden Klimas 
(z.B. höhere Temperaturen, verstärkte Niederschläge) 
bzw. der Vorwegnahme künftiger darauf basierender 
Veränderungen. Sie zielen somit auf die Minderung 
von Risiken und Schäden und versuchen potenzielle 
Vorteile des Klimawandels zu nutzen. Anpassungs-
maßnahmen sind beispielsweise die Anpassung 
von Baunormen an künftige Klimabedingungen, 
Hochwasserschutzvorsorge und die Entwicklung tro-
ckenheitstoleranter Kulturpflanzen (vgl. EK 2007: 3). 
Klimaanpassungsmaßnahmen sollten unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Klimaprojektionen (auf-
grund der Unsicherheit die Klimaveränderungen exakt 
vorhersagen zu können) folgende Kriterien erfüllen: 

• Wirksamkeit     
Dauerhafte Minderung der Risiken des Klima-
wandels bzw. trägt zur Nutzung von Chancen 
bei,

• Robustheit     
Positive Auswirkungen unter verschiedenen 
Klimaszenarien

• Nachhaltigkeit    
Ausgleich aller Interessen im Sinne des 
Nachhaltigkeitsprinzips (Ökonomie, Umwelt 
und Gesellschaft)

• Finanzielle Tragbarkeit   
Vertretbarer finanzieller Aufwand für die Um-
setzung 

• Flexibilität     
Modifizierung der Maßnahme mit einem ge-
ringen finanziellen Aufwand

• Positive Nebeneffekte    
Weitere positive Effekte auf die Umwelt, Ge-
sellschaft etc. neben der eigentlichen Maß-
nahme (vgl. UBA 2013e: 10-18.)

Demografischer Wandel
Der demografische Wandel beschreibt die Verände-
rung der Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur, 
welche sich aus den summierten Faktoren Geburten-
rate, Lebenserwartung und Wanderungssaldo zusam-
mensetzt (BI 2009: 10.02.2015; BMI 2011, S. 175). 
Für Deutschland bedeutet der aktuelle demografische 
Wandel, dass weniger, ältere und internationalere Ein-
wohner das Land künftig prägen werden. Räumlich 

zeigt sich diese Entwicklung durch ein dichtes Beiei-
nander an Wachstums- und Schrumpfungsregionen, 
die allgemeine Lösungs- und Handlungsstrategien in 
Frage stellen (BEIRAT FÜR RAUMORDNUNG 2009: 
12.02.2015, S. 2). Dies wird u.a. durch den Klima-
wandel und weiteren Umweltbelastungen verstärkt, 
die einen umfassenden Wandel zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
erforderlich machen. Diesen Prozess bezeichnet der 
WISSENSCHAFTLICHE BEIRAT DER BUNDESRE-
GIERUNG - GLOBALE UMWELTVERÄNDERUN-
GEN (WBGU) als Große Transformation zur klimaver-
träglichen Gesellschaft (WBGU 2011, S. 35 ff., 89).

Inversionswetterlage
Bei einer Inversionswetterlage spricht man 
von einer atmosphärischen Schichtung, bei 
der die Temperatur mit der Höhe zunimmt.  
Inversion kommt aus dem Lateinischen und bedeu-
tet Umkehr. Früher sah man die Temperaturabnah-
me mit der Höhe als Normalzustand an und hielt 
eine Inversion für einen Ausnahmefall. Heutzutage 
sieht man, dass Inversionen regelmäßig auftreten. 
Inversionen zeichnen sich durch eine besonders stabi-
le Schichtung aus, bei der die vertikale Durchmischung 
durch Turbulenz sehr stark eingeschränkt wird. Daher 
nennt man eine Inversion manchmal auch Sperr-
schicht, da sie keinen Luftaustausch mit den darüber 
liegenden Luftschichten zulässt. Das ist oft ein Grund 
für langanhaltenden Nebel oder Dunst. Es herrscht in 
Inversionsschichten also meist schlechte Fernsicht, 
außerdem sammeln sich in Großstädten in unteren 
Luftschichten oft Schadstoffe an, was zu Smog führt 
(WIKI KLIMAWANDEL 2017: 03.02.3017).

Klimawandel/Klimaänderung
Klimaänderung bedeutet eine Zustandsänderung des 
Klimas, die über Änderungen von Mittelwerten und/
oder der Variabilität seiner Eigenschaften identifiziert 
werden kann (z.B. mittels statistischer Verfahren), 
und die über einen ausgedehnten Zeitraum bestehen 
bleibt, typischerweise über Jahrzehnte oder länger. 
Der Ausdruck bezieht sich auf jegliche Klimaände-
rung im Verlauf der Zeit, sei es aufgrund natürlicher 
Schwankungen oder als Folge menschlicher Aktivi-
täten. Dieser Gebrauch unterscheidet sich von dem-
jenigen der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC), wo unter Klimaänderung eine 
Änderung des Klimas verstanden wird, die direkt oder 
indirekt menschlichen Aktivitäten zugeordnet werden 
kann, welche die Zusammensetzung der Erdatmo-
sphäre verändern, und die zu den über vergleichbare 
Zeitraume beobachteten natürlichen Klimaschwan-
kungen hinzukommt. Klimaveränderungen sind:

• Erwärmung des Klimasystems (Anstieg der 
globalen Luft- und Meerestemperaturen)

• Abschmelzen von Eis und Schnee (Verände-
rungen der dortigen Ökosystemen)

• Anstieg des mittleren globalen Meeresspiegels

• Zunahme von Extremwetterereignissen

• Verschiebung der jahreszeitlichen Nieder-
schläge und vermehrte Trockenperioden

Als Ursache für die Klimaänderungen werden vor al-
lem der anthropogenverursachte Anstieg der Konzent-
ration an Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2), Me-
than (CH4) und Distickstoffoxid (N2O) zwischen 1970 
und 2004 gesehen (IPCC 2008: 34-41).
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Physiologisch Äquivalente Tempe-
ratur (PET)
Meteorologische Elemente wirken auf den Menschen 
nicht getrennt ein. Daher ist eine kombinierte Bewer-
tung notwendig. Von besonderer Bedeutung ist der 
thermische Wirkungskomplex, da hier alle Klimaele-
mente eine Rolle spielen, die den Wärmehaushalt des 
Menschen direkt beeinflussen. In diesem Zusammen-
hang werden komplexe Größen wie Schwüle, Behag-
lichkeit, empfundene Temperatur herangezogen. Eine 
Bewertung dieser Größen ist subjektiv und von der 
Tageskonstitution des einzelnen Menschen abhängig. 
 
Vor allem ist es die zeitweise Überwärmung der 
Stadt, die sich bioklimatisch negativ auswirken kann. 
Das Anhalten der Überwärmung in der Nacht bei 
abnehmender Windgeschwindigkeit kann dazu füh-
ren, dass der Schlaf nachteilig beeinflusst wird. Aber 
auch am Tage kann die Überwärmung vor allem in 
Verbindung mit höherer Luftfeuchtigkeit und intensi-
ver Sonneneinstrahlung als sehr belastend empfun-
den werden. Die eintretende thermische Belastung 
führt auch zum Nachlassen der Leistungsfähigkeit. 
 
Die Bewertung des thermischen Wirkungskomplexes 
basiert auf der Wärmebilanzgleichung des menschli-
chen Körpers. Aufbauend auf dieser Gleichung wird 
die Behaglichkeitsgleichung nach FANGER (1972) 
als Regelanwendung empfohlen. Zur Angabe des 
Grades der Unbehaglichkeit bzw. Behaglichkeit wur-
de von Fanger der Index PMV (Predicted Mean Vote) 
geschaffen. Er gibt die mittlere subjektive Beurteilung 
einer größeren Personengruppe wieder. Für diesen 
PMV Index gibt es auch entsprechende Messgeräte. 
 
Eine Kopplung dieses Ansatzes mit den 

solaren und terrestrischen Strahlungsflüssen hat un-
ter dem Namen „Klima-Michel-Modell“ (JENDRITZ-
KY et al. ,1990), unter anderem wegen der Mög-
lichkeit zur flächenhaften Darstellung, eine weite 
Verbreitung als planerisches Werkzeug gefunden. 

Für vertiefende thermophysiologische Betrachtungen 
steht außerdem das Wärmehaushaltsmodell „MEMI“ 
(HÖPPE, 1984) zur Verfügung, das sich für Spezial-
fälle, in denen medizinische Belange im Vordergrund 
stehen, besonders eignet. Hieraus wurde die Bewer-
tungsgröße PET (Physiologische Äquivalente Tem-
peratur) entwickelt. Einzelheiten zur bioklimatischen 
Bewertung des Stadtklimas können der VDI-Richtlinie 
VDI 3787, Blatt 2 (2008) bzw. dem Handbuch Bioklima 
und Lufthygiene (MORISKE et al., 2006) entnommen 
werden (Klimafibel 2012).

Public-Private-Partnership- Model-
le (PPP-Modelle)
Unter Public Private Partnerships (PPP) werden For-
men der Zusammenarbeit zwischen Einheiten von 
öffentlichen Körperschaften, Privatunternehmen und/
oder Nonprofit-Organisationen verstanden, die über 
einen längeren Zeitraum und aufgrund einer unvoll-
ständigen Leistungsspezifikation eher prozessorien-
tiert ausgestaltet sind. Es werden die beiden Grundty-
pen - Organisations- und Vertrags-PPP unterschieden. 
Bei ersteren wird die Kooperation im Rahmen einer 
gemeinsamen Organisation institutionalisiert, bei 
zweiteren bildet ein Vertrag die Basis der Kooperation. 
PPPs finden sich heute in den unterschiedlichsten Auf-
gabenfeldern (GABLERS WIRTSCHAFTSLEXIKON 
o.J.: 21.02.2017).

Stadtklima
Stadtklima beschreibt die Wechselwirkungen zwi-
schen Klima und Bebauung, bei dem die Auswirkun-
gen einer Bebauung (einschließlich ihrer Abwärme 
und ihrer Schadstoffemissionen auf das Klima und die 
Luftqualität betrachtet werden. Von den Änderungen 
des Stadtklimas ist insbesondere der Wärmehaushalt 
betroffen, da durch eine höhere Versiegelung und ver-
wendeten Baumaterialien wie beispielsweise Beton 
und Asphalt der Luftaustausch verringert wird und sich 
so vermehrt Hitzeinseln mit einhergehender Verstär-
kung von Luftschadstoffen (Ozon, Stickstoffdioxid und 
Feinstaub) entwickeln können (UBA 2015: 435). 

Treibhausgase (THG)
Entstehen u.a. häufig bei intensiver Landwirtschaft als 
Folge der Landbearbeitung mit Düngemitteleinsatz 
und Nutztierhaltung. Sie führen zu indirekten und di-
rekten Emissionen von CO2, CH4, N2O. Dabei haben 
CH4 ein 25- faches und N2O ein 300-faches höheres 
THG-Potenzial als CO2 (bezogen auf eine Zeitspanne 
von 100 Jahren). Sie sind somit deutlich klimaschäd-
licher als CO2. Ackerland emittiert doppelt so viele 
Emissionen wie Weideland. Wälder sind THG neutral, 
wenn ihm weniger Holz entnommen wird wie nach-
wächst (LEOPOLDINA 2012:  8). 

Wärmedurchgangskoeffizient/Wär-
medurchfluss (U-Wert)
Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert 
(früher k-Wert) eines Bauelements ist ein prak-
tisches Maß für dessen Wärmedurchlässigkeit 
auf der Basis von Wärmeleitung. Er kann an-
gegeben werden für flache Bauelemente mit ei-
ner inneren und äußeren Fläche, also z. B. für 
Dämmplatten und Dämmmatten, aber auch für 

zusammengesetzte Elemente wie Kombinatio-
nen von Platten aus verschiedenen Materialien 
oder auch für Fenster. Der U-Wert gibt an, welche 
Wärmeleistung durch das Bauelement pro Qua-
dratmeter strömt, wenn die Außen- und Innen-
fläche einem konstanten Temperaturunterschied 
von einem Grad (1 K) ausgesetzt sind. Die Ein-
heit des U-Werts ist W / (m2 K) (Watt pro Quadrat-
meter und Kelvin).

Für eine Wärmedämmung verwendet man Bau-
elemente mit möglichst geringem U-Wert. Die 
durch eine Hauswand entweichende Wärmeleis-
tung kann man berechnen als das Produkt aus U-
Wert, Fläche und Temperaturdifferenz zwischen 
innen und außen (RP-Energie-Lexikon 2016: 
17.11.2016). 



„So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, 
wenn man nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
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